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Politik und Verwaltung in der Corona-Krise  

 
Zusammenfassung 
Die COVID-19 Pandemie entwickelte sich seit 
März 2020 zu einer umfassenden Herausforderung 
für Gesellschaften, Gesundheitssysteme, Staaten 
und Volkswirtschaften weltweit, so auch in 
Deutschland. Politik und Verwaltung hierzulande 
reagierten schnell und durchaus entschlossen. Da-
bei öffnete sich mit der „Corona-Krise“ ein Gele-
genheitsfenster. Dennoch lassen sich echte Policy-
Reformen oder auch institutionelle Reformen, de-
ren Bedarf im Krisenmoment schonungslos offen-
gelegt wurde, (bislang) nicht nachweisen – das 
zeigt der Überblick über die Beiträge zu diesem 
Themenschwerpunktheft. Dieser Einleitungsbeitrag 
ordnet die Beiträge theoretisch ein und wirft dabei 
zugleich einen systematisierenden Blick auf den 
politischen und administrativen Umgang mit der 
Pandemie. 
 
Schlagworte: COVID-19, Expertise, Krisenkom-
munikation, (Nicht-)Wandel, Policy-Reformen 

 Abstract 
Politics and administration in the Corona crisis 
As of March 2020, the COVID-19 pandemic be-
came a comprehensive challenge for societies, 
health systems, states, and economies worldwide, 
and so also in Germany. Politicians and administra-
tors in Germany reacted quickly and decisively. 
The “Corona crisis” opened a window of oppor-
tunity. Nevertheless, genuine policy reforms or 
even institutional reforms, the need for which be-
came painfully obvious at the moment of crisis, 
cannot be proven (so far), as the overview of the 
contributions to this special issue shows. Our in-
troductory article theoretically classifies the contri-
butions and, at the same time, takes a systematizing 
look at the political and administrative handling of 
the pandemic. 
 
 
Keywords: COVID-19 pandemic, expertise, crisis 
communication, (non-)change, policy reforms 

1 Politik und Verwaltung im Krisen-Modus 

Die durch das SARS-CoV-2- oder Coronavirus ausgelöste COVID-19 Pandemie wurde 
ab März 2020 zu einer umfassenden Herausforderung für Gesellschaften, Gesundheits-
systeme, Staaten und Volkswirtschaften weltweit. Auch in Deutschland sahen sich Po-
litik und Verwaltung unter dem Eindruck der Pandemie gezwungen, in den Krisen-Mo-
dus ‚umzuschalten‘. Vor welche Herausforderungen die Akteure dabei gestellt wurden, 
wie sie damit umgingen und welche Implikationen das ‚Krisen-Regieren‘ im Zeichen 
von ‚Corona‘ z. B. für die Gestaltung von Politikinhalten oder für Entscheidungspro-
zesse hatte, wird in diesem Schwerpunkt ‚Politik und Verwaltung in der Corona-Krise‘ 
analysiert und diskutiert. Einerseits war und ist jede und jeder Einzelne je nach Lebens-
lage individuell betroffen durch die Pandemie und die unterschiedlichen politischen, 
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administrativen und gesellschaftlichen Ansätze zu deren Eindämmung (z. B. Home-
Schooling, Home-Office etc.). Andererseits wurden wir als Politikwissenschaftlerinnen 
sehr schnell von dem Wunsch ergriffen, die Reaktionen von Politik und Verwaltung in 
Deutschland in der Krisensituation aus politik- und verwaltungswissenschaftlicher Per-
spektive möglichst breit gefächert – d. h. mit Bezug auf unterschiedliche Ebenen, Ak-
teure und Gruppen, Politikfelder und Prozesse – zu erfassen und über Analysen zu ei-
nem breiteren Verständnis der Krisenpolitik beizutragen. 

Die Corona-Krise hat bislang vielfältige Herausforderungen an Politik und Verwal-
tung mit Blick auf die unterschiedlichen Dimensionen des Politischen (Polity, Policy, 
Politics) gestellt – und wird dies auch noch für einige Zeit tun.  

So ergaben sich zunächst hinsichtlich der Polity-Dimension Fragen, die das politi-
sche System unmittelbar betreffen, so etwa nach der Bund-Länder-Koordination sowie 
nach der Kompetenzverteilung im deutschen Föderalismus und deren möglicher Ver-
änderung. Darüber hinaus stellen sich Fragen nach dem Verhältnis von Legislative und 
Exekutive in der Krise sowie nach den Folgen der Krise für die Demokratie. In diesem 
Kontext muss auch die Zeitdimension in der Politik berücksichtigt werden: Die 
Corona-Krise verschärfte in ihren verschiedenen ‚Wellen‘ erheblich die Herausforde-
rung für politische Akteure, schnell sowie (möglichst) richtig oder angemessen zu rea-
gieren und dabei gleichzeitig den üblichen Zeitdimensionen von politischem und ad-
ministrativem Handeln ausgesetzt zu sein. Weiterhin stellen sich im Bereich der Polity-
Dimension auch Fragen, die die institutionellen Arrangements zum Umgang mit der 
Krise und die Organisation von Gegenmaßnahmen betreffen: Wie hat Verwaltung auf 
unterschiedlichen Ebenen auf die und in der Krise reagiert? Vor welchen Herausforde-
rungen stehen sowohl staatliche Verwaltungen als auch parastaatliche Verwaltungen 
(z. B. Sozialversicherungen) auf den unterschiedlichen Ebenen und wie wirkt sich die 
Krise auf ihr konkretes Handeln und ihre Handlungsfähigkeit aus? Und schließlich stel-
len sich hier auch Fragen der internationalen Koordination nationaler Krisenpolitiken, 
insbesondere im europäischen Kontext. 

Beim Blick auf die Policy-Dimension rücken Fragen der Intervention und politischen 
Steuerung in den Fokus: Wie können geeignete politische Interventionen in der Pandemie 
aussehen? Welche Lernmöglichkeiten (z. B. aus anderen Ländern oder aus der Bewälti-
gung gesundheitlicher Krisen in der Vergangenheit) ergeben sich für die politischen und 
administrativen Akteure auf den Ebenen von Bund, Ländern und Kommunen hinsichtlich 
der Bearbeitung und Bewältigung der Krise? Ebenso geht es hier um das Verhältnis von 
Wissenschaft und Technologie zu politischen Entscheidungen. Dies gilt in besonderer 
Weise in Feldern der Containment- und Gesundheitspolitik, in denen Entscheidungsträ-
ger*innen auf die Expertise z. B. von Virologie und Epidemiologie angewiesen sind. Es 
gilt aber auch für andere Felder, wie z. B. Bildungs-, Betreuungs- und Schulpolitik oder 
auch die Wirtschaftspolitik. In diesen Feldern sind Expertise und/oder Technologie etwa 
wichtig, wenn es darum geht, zu erkunden, wie vorhandene technische Lösungen sinn-
voll für die Konzeption von Alternativen, z. B. zum herkömmlichen Präsenzunterricht, 
genutzt werden können, oder auch, wenn es darum geht, zu entscheiden, wie es politisch 
und administrativ gelingen kann, im Kleinen und im Großen die schlimmsten wirtschaft-
lichen und sozialen Auswirkungen der Corona-Krise aufzufangen.  

Schließlich ergeben sich Fragen mit Blick auf die Politics-Dimension. So können 
Krisen zu einem Moment werden, in dem gesellschaftliche Spannungen, z. B. vor dem 
Hintergrund der Verbreitung von Fehlinformationen über die je konkrete Notlage, zu-
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tage treten oder erst entstehen können. Hier steht Politik und stehen ganz besonders 
Regierungen vor der Anforderung einer angemessenen Krisenkommunikation. Krisen 
sind Momente, in denen politische Ideologien instrumentalisiert werden können. Hier 
stellt sich beispielsweise die Frage, welche Auswirkungen die Corona-Krise auf politi-
sche Parteien und die Konfliktlinien zwischen ihnen hat, oder auch die Frage, wie po-
pulistische Parteien, wie die AfD, sich in der Corona-Krise verhalten und welche Ver-
änderungen es möglicherweise in Bezug darauf gibt, wie sie ihre Anliegen durchsetzen 
können. Gerade im Vorfeld der Bundestagswahl 2021 sind die zur Bekämpfung der 
COVID-19 Pandemie und zur Eindämmung der Krise von den Regierungen in Bund 
und Ländern ergriffenen Maßnahmen zum Gegenstand teils heftiger Kontroversen ge-
worden und haben politische Parteien in der Opposition, aber auch regierungsseitig, 
‚Corona‘ als allgegenwärtiges Thema im Wahlkampf aufgegriffen. Grundsätzlicher 
werden in der Krisensituation Auswirkungen auf politische Konflikte interessant: Tre-
ten politische Konflikte und Differenzen in der Corona-Krisenpolitik zurück? Welche 
Rolle spielen Partei- und Interessenpolitik für die Entscheidungsfindung in Krisenzei-
ten in unterschiedlichen zentralen Politikfeldern (Gesundheitspolitik, Sozial- und Be-
schäftigungspolitik, Wirtschaftspolitik)? 

Die acht Beiträge in diesem dms-Themenschwerpunkt greifen eine Reihe dieser 
wichtigen Fragen auf und befassen sich mit ihnen aus unterschiedlichen Blickwinkeln 
(Abschnitt 3). Dabei entsteht ein facettenreiches Bild des (Re-)Agierens von Politik 
und Verwaltung in der Corona-Krise, das aus der Perspektive unterschiedlicher theore-
tischer Ansätze und daraus ableitbarer Erwartungen über ‚Krisenpolitik‘ oder besser 
Policy-making in der Krise untersucht werden kann. Es geht um Politikmanagement 
und Policy-Reaktionen auf Corona (Krise als ‚Stunde der Politik‘), um Wissensnutzung 
und die Rolle von Expert*innen bei der Konzeption geeigneter Maßnahmen (Krise als 
‚Stunde der Evidenz‘), um die Rolle der Exekutive in der Pandemie (Krise als ‚Stunde 
der Exekutive‘) und schließlich auch um die politische Kommunikation und die Mög-
lichkeiten zur Partizipation am Krisenmanagement (Krise als ‚Stunde der Krisenkom-
munikation‘). Im folgenden Abschnitt werfen wir zunächst einen kurzen Blick auf die 
Herausforderung, also den Verlauf der Corona-Krise in Deutschland. Im Anschluss 
gibt Abschnitt 3 einen Gesamtüberblick über diesen dms-Themenschwerpunkt und dis-
kutiert die Befunde der einzelnen Beiträge im breiteren Forschungskontext. 

2 Die Corona-Krise in Deutschland  

Im Rückblick scheinen sich die Ereignisse in den wenigen Tagen Mitte März 2020 re-
gelrecht zu überschlagen, als sich die Einschätzung zur Bedrohung durch das neuartige 
Coronavirus und die als erforderlich erachteten politischen Reaktionen täglich und 
drastisch veränderten. Während bis Ende Februar die steigenden Fallzahlen in Italien 
auch hierzulande in den Blick gerieten, wurden nur vereinzelt Fälle von COVID-19 in 
verschiedenen Regionen Deutschlands bekannt, darunter die ersten Ende Januar bei der 
bayerischen Firma Webasto nach einer Schulung mit einer chinesischen Kollegin. Zu 
diesem Zeitpunkt gab es noch keine Einschränkungen bei den Karnevalsfeiern oder 
Skiurlauben, die im Rückblick mitverantwortlich waren für die bereits spätestens ab 
Mitte Februar erfolgende Verbreitung des Virus. 
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Am Montag, 9. März 2020, wurden die ersten Todesfälle durch COVID-19 in 
Deutschland bekannt. Am Mittwoch, 11. März 2020, beurteilte die Weltgesundheitsor-
ganisation (WHO) COVID-19 als Pandemie. Ab dem Beginn der darauffolgenden Wo-
che wurden verstärkt Maßnahmen zur Kontaktreduzierung diskutiert, wobei jedoch die 
weitere Entwicklung noch nicht absehbar erschien. Danach verboten die Bundesländer 
dann zwar nach und nach Großveranstaltungen mit mehr als 1.000 Teilnehmer*innen, 
doch bezeichnete das Bundesministerium für Gesundheit noch am 14. März die Mel-
dung, wonach „bald massive weitere Einschränkungen des öffentlichen Lebens“ ange-
kündigt würden, in einem Tweet als „Fake News“ (ZDF, 2020).1 Am Ende derselben 
Woche beschlossen die Bundesländer dann, Schulen und Kitas ab dem darauffolgenden 
Montag, 16. März, (mit Ausnahme von Notbetreuung für ‚systemrelevante Beschäftig-
te‘) zu schließen. Mit Dänemark und Polen schlossen die ersten Nachbarländer 
Deutschlands die Grenzen. Ebenfalls ab dem 16. März wurden alle Geschäfte geschlos-
sen, mit Ausnahme jener, die Waren des täglichen Bedarfs (Supermärkte, Apotheken, 
Drogerien) verkaufen. Erstmals wandte sich Kanzlerin Angela Merkel am 18. März per 
Fernsehansprache an die Bürger*innen und bezeichnete die Pandemie als größte Her-
ausforderung seit dem Zweiten Weltkrieg: „Es ist ernst. Nehmen Sie es auch ernst.“ 
Schließlich folgte in der darauffolgenden Woche, ab dem 22. März, ein auch für Kin-
der geltendes Verbot, sich mit mehr als zwei Personen in der Öffentlichkeit zu treffen. 
Deutschland war im ersten ‚Lockdown‘ angekommen. 

Zum Zeitpunkt des Verfassens dieses Beitrags im September 2021 blicken wir auf 
drei „Wellen“ der Corona-Pandemie und entsprechender Krisenmaßnahmen in Deutsch-
land zurück. Anfänglich dominierte die Bewertung, das Land sei – im Vergleich zu ande-
ren Ländern – relativ gut durch die ‚erste Welle‘ (ca. März bis Juni 2020) gekommen, 
z. B. mit Blick auf Todeszahlen in Verbindung mit COVID-19. Neben den oben grob 
skizzierten Containment-Maßnahmen stellten sozial- und wirtschaftspolitische Maßnah-
men einen zentralen Bestandteil der Krisenreaktionen dar (z. B. Kurzarbeit, Sozialschutz-
Pakete). Über den Sommer 2020 sanken die Zahlen und wurden Containment-Maßnah-
men reduziert, z. B. waren Treffen in größeren Gruppen erlaubt und starteten Schulen 
nach den Sommerferien wieder im Präsenzbetrieb. In der zweiten und dritten ‚Welle‘ der 
Pandemie über den Herbst und Winter 2020/21 waren die Fall- und Todeszahlen in 
Deutschland hingegen sehr hoch. Containment-Maßnahmen wurden daher wieder ver-
schärft, z. T. in weniger drastischer Weise als noch im Frühjahr 2020 (z. B. wurden Kin-
der von der Zahl der maximalen Kontaktpersonen ausgenommen), z. T. aber auch mit 
neuen Maßnahmen (z. B. regional nächtliche Ausgangssperren ab bestimmten Inzidenz-
werten). Gleichzeitig verliefen die Debatten um die Corona-Maßnahmen zwischen Bund 
und Ländern und zwischen den Parteien nun deutlich konflikthafter. Blieb auch die all-
gemeine Akzeptanz der Maßnahmen in der Bevölkerung relativ hoch (z. B. Politbarome-
ter-Daten: ZDF, 2021), so formierte sich doch mit der ‚Querdenker‘-Bewegung lauter 
Protest. Mit dem Start der Impfkampagne verlagerten sich die Debatten im Laufe des 
Jahres 2021 zunehmend weg von Containment- hin zu Test- und Impfstrategien. 

An dieser Stelle können die Entwicklungen rund um die Corona-Krise und Krisen-
reaktionen in Deutschland lediglich kurz skizziert werden. Wie im einleitenden Ab-
schnitt dieses Beitrags ausgeführt, werfen sie aus politikwissenschaftlicher Perspektive 
wichtige, auch weit über die konkrete Krise hinausreichende Fragen auf. Einigen dieser 
Fragen widmen sich die acht Beiträge dieses Themenschwerpunkts, deren Ergebnisse 
wir im folgenden Abschnitt vorstellen und diskutieren.  
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3 Ergebnisse  

Im Folgenden diskutieren wir die zentralen Befunde der insgesamt acht Beiträge in 
diesem Themenschwerpunkt und betten sie in einen breiteren Forschungskontext ein. 
Die theoretischen und empirischen Bezüge der Beiträge, die von insgesamt 18 Au-
tor*innen (Detlef Sack, Aanor Roland & Sebastian Fuchs; Tanja Klenk, Mirella 
Cacace & Stefanie Ettelt; Benjamin Ewert & Kathrin Loer; Lukas Thiele & Andree 
Pruin; Michael Böcher, Max Krott & Ulrike Zeigermann; Iris Reus; Sven Siefken & 
Sebastian Hünermund; Sonja Blum & Johanna Kuhlmann) verfasst wurden, bündeln 
wir dabei in vier sich hier anbietende Komplexe, nämlich: die Corona-Krise als ‚Stun-
de der Politik‘ (3.1), als ‚Stunde der Evidenz‘ (3.2), als oft-zitierte ‚Stunde der Exeku-
tive‘ (3.3) sowie als ‚Stunde der Krisenkommunikation‘ (3.4). 

3.1 Stunde der Politik? Politikmanagement und Policy-Reaktionen  

Als das Ausmaß der Bedrohung durch die COVID-19 Pandemie auch in Deutschland 
realisiert wurde, ging es schnell um die Suche nach geeigneten Maßnahmen. Dabei 
standen politische Akteure in Kommunen, Ländern und auf Bundesebene vor der Her-
ausforderung, angesichts einer sich nahezu täglich verändernden Bedrohungslage und 
kontinuierlicher Unsicherheit immer wieder neue Entscheidungen zu treffen. Die Stun-
de der Politik hatte geschlagen. Was tatsächlich geeignet und angemessen war und ist, 
ließ und lässt sich seit Ausbruch der Pandemie besonders schwierig einordnen – insbe-
sondere in den ersten Monaten seit März 2020 stellte sich diese Herausforderung im-
mer wieder neu. Dabei ging es um Policies in verschiedenen Politikfeldern, in denen 
zum Teil bereits vor der Pandemie großer Handlungsbedarf herrschte (z. B. Gesund-
heit, Bildung, Pflege) und für die die akute Krise ein Anstoß zu Pfadwechsel oder Po-
licy-Innovation hätte sein können. Kam es hier zu paradigmatischem Wandel oder 
Pfadwechsel?  

Und was erklärt Unterschiede im Zeitverlauf sowie außerdem auch zwischen (Bun-
des-)Ländern (siehe Abschnitt 3.4)? Welche Rolle spielt Parteipolitik? Trat tatsächlich 
ein Zustand ein, in dem es „kein parteigeprägtes, sondern nur richtiges Regieren“ gab 
(Bukow, 2021, S. 185)? Oder zeichneten sich doch sehr bald Parteieneffekte z. B. in 
dem Sinne ab, dass Lockdown-Maßnahmen unter linken Regierungen strenger ausfie-
len als unter rechten Regierungen, weil es vor allem um eine Einschränkung der Wirt-
schaft zugunsten der öffentlichen Gesundheit ging, die von rechten und liberalen Par-
teien eher abgelehnt, von linken Parteien eher befürwortet werden (so im internationa-
len Vergleich Jahn, 2021)? Ergaben sich Unterschiede in der Restriktivität der Maß-
nahmen eher durch die Schwere der Problemlage oder durch die Organisierbarkeit der 
Interessen (z. B. Rehder, 2021; Schiffers, 2021)? Erweisen sich auf der Zeitachse un-
terschiedliche Erklärungsfaktoren als erklärungskräftig in dem Sinne, dass Vetospieler 
erst später zum Zuge kamen (Jahn, 2021)? Oder gibt es womöglich keine systemati-
schen Erklärungsfaktoren – erscheinen die Unterschiede vielmehr willkürlich und da-
mit tendenziell inakzeptabel (siehe Abschnitt 3.4)? 

Zudem stellt sich die Frage, welche Lernmöglichkeiten sich für die politischen und 
administrativen Akteure ergeben. Immer wieder wurden Allgemeinverfügungen formu-
liert und Verordnungen erlassen, so dass die Idee der politischen Steuerung in Zeiten 



252 Sonja Blum, Kathrin Loer, Renate Reiter, Annette Elisabeth Töller 

solcher Regierungsformen Aufschwung zu erhalten schien. Daneben stellten sich neue 
Fragen und auch Widersprüche, etwa hinsichtlich des Einsatzes digitaler Technologien 
zur Krisenbewältigung, die im liberalen demokratischen Staat eine Reihe von An-
schlussproblemen aufwerfen (z. B. Handy-Apps zur Überwachung Infizierter vs. Da-
tenschutz).  

Politischen Akteuren stehen je nach Zuständigkeit prinzipiell verschiedene Instru-
mente aus dem Spektrum zwischen größtmöglichem Zwang und Intervention (Ge- und 
Verbote) und rein informierenden oder organisierenden Maßnahmen zur Verfügung 
(Hood, 1986; Howlett, 2019; Loer, 2019). In der politischen Praxis werden verschiede-
ne Instrumente kombiniert, wie es auch in der Reaktion auf die Pandemie offensicht-
lich ist – beispielsweise als Kombination aus Ge- und Verboten mit entsprechenden In-
formationsmaßnahmen. Jenseits dieser klassischen Perspektive auf politische Instru-
mente tauchten in der Diskussion um geeignete Maßnahmen gegen die weitere Aus-
breitung von COVID-19 auch Vorschläge zur Nutzung verhaltenswissenschaftlich in-
formierter Tools (van Bavel et al., 2020) auf. Hiervon versprechen sich manche Akteu-
re eine bessere Effektivität und diese wurden später auch für die Impfstrategien disku-
tiert (Dal Fabbro, 2021). Zudem ließen sich neue Organisationskonzepte und Formen 
von Bürger*innenbeteiligung und Ko-Produktion identifizieren (Steen & Brandsen, 
2020). Darüber hinaus stellte sich auch die Frage, wie sich Informationskanäle (für ei-
nen generellen Überblick siehe Lilleker, Coman, Gregor & Novelli, 2021), Stile und 
Inhalte politischer Kommunikation wandeln (Seixas, 2020; Mariani, Gagete-Miranda 
& Rettl, 2020). Wie beeinflussen politische Kontexte (Akteure, Institutionen, situative 
Aspekte) die Instrumentenwahl (Policy-Reaktionen) und welche Einflüsse wirken sich 
in besonderer Weise aus (zu den Besonderheiten wissenschaftlicher Expertise in die-
sem Kontext siehe 3.2)? Inwieweit führen die Entwicklungen, die sich aus den Reakti-
onen auf die Pandemiesituation ergeben, zu gesellschaftlichem, ökonomischem, orga-
nisatorischem oder sozialem Wandel, der sich unter Umständen schon vorher abzeich-
nete und/oder notwendig wurde? 

Detlef Sack, Aanor Roland und Sebastian Fuchs widmen sich den distributiven und 
regulatorischen wirtschaftspolitischen Maßnahmen, die von der Bundesregierung in 
Deutschland beschlossen und umgesetzt wurden. Dabei richten sie den Blick explizit 
auf die Herausforderung, sowohl akute als auch langfristige und strukturbedingte öko-
nomische Probleme mit distributiven und regulatorischen Policies zu adressieren. Die 
Autoren schildern nicht nur den Umfang und Charakter der Maßnahmen und betonen 
dabei die Kontinuität (kein Instrumentenwandel), sondern sie erklären zudem, welche 
Faktoren interagierten und damit die beiden hier identifizierten Phasen – ‚Schock- und 
Schulden‘ (Februar 2020 – Juni 2020) sowie ‚Überbrückung und Unzufriedenheit‘ 
(Oktober 2020 – Mai 2021) – prägten: Breite politische Mehrheiten wirkten als ent-
scheidender Faktor sowie zum anderen die paradigmatische Pluralisierung wirtschafts-
politischer Expertise, auf die sich die Exekutive stützte, während Parteiendifferenz hier 
nur noch marginale Wirkung entfaltete. In ähnlicher Logik argumentieren die Autoren, 
dass die Wirkung der „übergroßen Koalition“ dazu beiträgt, dass es eben trotz funda-
mentaler Krise keinen Pfadwechsel gibt. Die Stunde der Politik hat zwar geschlagen, 
die Krise wirkt allerdings nicht als Wendepunkt für die Wirtschaftspolitik. 

Inwieweit es in der Gesundheits- und vor allem Präventionspolitik möglicherweise 
durch die Pandemie als „eruptives Ereignis“ zu einem paradigmatischen Wandel 
kommt, thematisieren Benjamin Ewert und Kathrin Loer. In ihrem Beitrag zeigen sie, 
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dass bislang keine grundlegende Veränderung der deutschen Präventionspolitik zu be-
obachten ist. Auch spielen verhaltenswissenschaftliche Maßnahmen oder die Berück-
sichtigung sozialer Faktoren, Umweltbedingungen u. ä. keine Rolle. Vielmehr stellen 
Ewert und Loer fest, dass die deutsche Präventionspolitik bis auf Weiteres inkonsistent 
und gestaltungsschwach bleibt, anstatt den Vorsorgegedanken generell in der Gesund-
heitspolitik – und darüber hinaus als Querschnittsthema in anderen Feldern – zu veran-
kern. Dies lässt sich durch die komplexen wie kontingenten Faktoren (Timelag, 
Machtverteilung, statistische versus individuelle Risiken, Lebensstile etc.) erklären, die 
im Gegensatz zu einem Policy-Ansatz stehen, der geeignet wäre, verschiedene Maß-
nahmen und (gesundheits-)politische Akteure zu integrieren. Das Gelegenheitsfenster, 
das sich durch den Ausbruch der Corona-Pandemie geöffnet hat, um Präventionspolitik 
in Deutschland dauerhaft neu zu gestalten, wurde bisher nur für eine reaktive Krisen-
bewältigung genutzt und könnte sich angesichts der Ausgabenüberlastung öffentlicher 
Budgets und administrativer Herausforderungen und Überforderungen in Politik und 
Verwaltung in Folge der Pandemie sogar schnell wieder schließen. 

Innovative und partizipative Kollaboration analysieren Lukas Thiele und Andree 
Pruin in ihrem Beitrag zum #WirVsVirus-Hackathon, der politikfeldunspezifisch und 
ergebnisoffen anstrebte, Maßnahmen zur Krisenbewältigung zu finden. Ein solcher 
bottom-up-Ansatz ergänzt die bisherigen Perspektiven und wirft Fragen nach Auswir-
kungen von solchen kollaborativen Ansätzen auf die Leistungsfähigkeit und Legitimi-
tät staatlichen Handelns auf. Die Analyse erläutert am Beispiel des Hackathons, in-
wieweit Formen von open governance das Krisenmanagement unterstützen können. 
Sie kann auch Formen effektiver Zusammenarbeit aus ad-hoc-Teams und Partner*in-
nen aus dem öffentlichen Sektor aufzeigen, deren Koordinationskapazität und Fähig-
keit zum Krisenmanagement gesteigert wird. Auch im Vorfeld der Krisenbearbeitung 
gibt es Vorteile zu identifizieren, wenn durch partizipative Kollaboration wie bei 
#WirVsVirus krisenbezogene Probleme besser identifiziert werden können und deut-
lich werden kann, wie Organisationen des öffentlichen Sektors durch zivilgesellschaft-
liche Akteure unterstützt werden können. Zudem können das Tempo des Krisenmana-
gements gesteigert sowie angesichts der offenen Zusammenarbeit zwischen Bürger*in-
nen und im nächsten Schritt mit der Politik und Verwaltung außerdem Input- und 
Throughput-Legitimität befördert werden. 

3.2 Stunde der Evidenz? Wissensnutzung und die Rolle von 
Expert*innen  

Die Rolle wissenschaftlicher Evidenz für politische Entscheidungen rückte während der 
Corona-Pandemie ins Zentrum der öffentlichen wie auch politikwissenschaftlichen Auf-
merksamkeit. Wie schon für das Auftreten anderer neuartiger Infektionskrankheiten zu-
vor beschrieben, zeigt sich in solchen durch große Unsicherheit geprägten Situationen ein 
verstärkter Rückgriff auf wissenschaftliche Expertise (Versluis, van Asselt & Kim, 2019, 
dort zur H1N1 ‚Schweinegrippe‘; Busch, 2021). Virologische und medizinische Exper-
tise kann in besonderem Maße als ‚Expert*innenwissen‘ gelten, das von nur wenigen 
Spezialist*innen getragen wird. Gerade zu Beginn der COVID-19 Pandemie in Deutsch-
land ließ sich dies und der – auch nach außen politisch entsprechend dargestellte – Ver-
such, möglichst verlässliche und seriöse Informationen als Handlungsbasis zu gewinnen, 
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deutlich beobachten. Zu denken ist hier etwa an die mit hoher Aufmerksamkeit bedachte 
Bundespressekonferenz vom 9. März 2020, bei der Gesundheitsminister Jens Spahn 
(CDU) neben dem Chef des Robert-Koch-Instituts (RKI) Lothar Wieler und dem auf 
Coronaviren spezialisierten Charité-Virologen Christian Drosten über die Lage berichtete 
und an die Bürger*innen appellierte, ihre Kontakte zu reduzieren. Insbesondere für die 
Ausgestaltung von Containment-Maßnahmen (das Tragen von Mund-Nasen-Schutz, 
Kita- und Schulschließungen, etc.) stützten sich politische Akteure zur Legitimation ihrer 
Entscheidungen auf virologische und medizinische Expertise. 

Gleichzeitig hat sich in früheren Gesundheitskrisen bereits gezeigt, dass eine oft 
geforderte, wie auch immer verstandene ‚Evidenzbasierung‘ politischer Entscheidun-
gen auch in solchen Situationen in all ihren Ambivalenzen zu betrachten ist. In Krisen-
zeiten kann Wissenschaft essentiell für die Entwicklung adäquater Maßnahmen sein, 
aber auch in diesen Zeiten kann wissenschaftliche Evidenz lückenhaft sein, sie kann 
vorhanden, aber (in Wissenschaft und/oder Praxis) umstritten sein, sie kann trotz Vor-
handensein nicht genutzt oder aber rein symbolisch-legitimierend genutzt werden. So 
sprach z. B. Grace Skogstad (2003, p. 329) für die BSE (Bovine spongioforme Enze-
phalopathie)-Krise Mitte der 1990er Jahre von einer „Politisierung wissenschaftlicher 
Politikberatung“ in der Europäischen Kommission und in diesem Zusammenhang von 
einem Missmanagement der Krise. Nicht zuletzt traf die Frage nach einer ‚Stunde der 
Evidenz‘ in der Corona-Krise auf eine Situation, in der bereits seit einigen Jahren eine 
wachsende Polarisierung und Wissenschaftsskepsis beobachtet wurden. Eine neue 
Qualität der Politisierung von Expertise schien sich nun in der Pandemie in Deutsch-
land zu vollziehen: Sah auf der einen Seite die sogenannte Querdenker-Bewegung eine 
‚Diktatur der Experten‘ gekommen und protestierte sie gegen eine (nie geplante) Impf-
pflicht für Kinder, beklagten Vertreter*innen aus der Wissenschaft eine (wieder ein-
mal) mangelnde Orientierung an wissenschaftlichem Rat (z. B. Schmidt, 2021). „In 
many countries, chief scientists became well-known public figures attracting praise but 
also severe criticism“ (Boin, McConnell & ‘t Hart, 2021, p. 27). Gleichzeitig existierte 
auch innerhalb der Virologie und Medizin eingangs große Unsicherheit mit Bezug auf 
das Virus und auch über die Zeit zu einigen Fragen kein Konsens – man denke z. B. an 
widerstreitende Einschätzungen zur Ausgestaltung von ‚Lockdowns‘, Prognosen zu 
weiteren erwartbaren ‚Wellen‘ der Pandemie und Appelle von Wissenschaftler*innen 
zu ‚No-COVID‘-Strategien. Dies galt erst recht, sobald andere wissenschaftliche Diszip-
linen und Perspektiven zur Debatte hinzutraten (zu unterschiedlichen Wissenschafts-
disziplinen in Expert*innenräten in der Corona-Pandemie: Sell, Saringer-Hamiti, Gef-
fert, Strahwald, Stratil & Pfadenhauer, 2021).  

Zusammengefasst lässt sich daher die – in der Forschung zur Evidenznutzung 
schon lange zentrale – Frage aufwerfen, inwiefern wissenschaftliche Evidenz für die 
Wahl und Ausgestaltung der COVID-19 Maßnahmen in Deutschland maßgeblich war 
oder inwiefern sie häufig auf symbolisch-legitimierende Funktionen beschränkt blieb 
(zur Unterscheidung dieser Funktionen bereits Knorr, 1977). In diesem dms-Themen-
schwerpunkt befassen sich mehrere Beiträge mit Wissensnutzung und der Rolle von 
Expert*innen in der COVID-19 Pandemie, darunter vor allem die Beiträge von Micha-
el Böcher, Max Krott und Ulrike Zeigermann sowie von Detlef Sack, Aanor Roland 
und Sebastian Fuchs. 

Böcher, Krott und Zeigermann konstatieren einen „großen Nachfragedruck nach 
wissenschaftlicher Expertise“, vor allem des Robert-Koch-Instituts (RKI); gleichwohl 
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halten sie es mit Blick auf die konkreten politischen Entscheidungen nicht für ausge-
macht, dass die entsprechende Politikberatung tatsächlich so großes inhaltliches Ge-
wicht entfaltete wie zum Teil unterstellt. Zunächst werfen sie einen Blick auf die Vor-
laufforschung und demonstrieren, dass die vorhandenen Risikoszenarien zu pandemi-
schen Bedrohungen vor COVID-19 keine große politische Unterstützung gewinnen 
konnten. Empirisch gehen sie den Integrationsprozessen zwischen Wissenschaft und 
Politik dann anhand von vier ausgewählten Policy-Entscheidungen nach, nämlich dem 
ersten Lockdown, der Grenzschließung, der Einführung einer Maskenpflicht sowie den 
Schulschließungen und -öffnungen. Böcher, Krott und Zeigermann gelangen mit ihrer 
Analyse zu dem Ergebnis, dass sich die Politik prinzipiell in allen untersuchten Fällen 
als der stärkere Akteur erwies, der sich „unter Umständen auch gegen nicht-vorhan-
dene, schwache bzw. anderslautende Expertise des RKI“ durchsetzte, wobei je nach 
Issue Bundes- oder Landesregierungen dominierten. Der Fall der Maskenpflicht, zu-
nächst seitens der Politik abgelehnt, belege allerdings auch deren Lernfähigkeit. 

Der Beitrag von Sack, Roland und Fuchs weitet den Blick auf die Rolle wissen-
schaftlicher Expertise in der Wirtschaftspolitik aus – als einen ebenfalls zentralen, aber 
im Vergleich zum Containment weniger häufig in den Blick genommenen Bereich der 
Corona-Maßnahmen. Die Autor*innen diskutieren, wie die wirtschaftspolitischen Re-
aktionen auf die COVID-19 Krise einen wirtschaftswissenschaftlichen Wandel wider-
spiegeln, der in bzw. nach der zehn Jahre zurückliegenden Wirtschafts- und Finanzkri-
se allenfalls diskutiert wurde: „Auch in der Medienpräsenz und politischen Beratung 
ließ sich, zumindest bis 2018, ein beträchtliches ordo- und neoliberales Bias feststel-
len“. Sack, Roland und Fuchs bringen dies auch mit einem stärkeren Austausch zwi-
schen verschiedenen wirtschaftlichen Expertise-‚Lagern‘ in Verbindung, der zwar be-
reits vor der Corona-Krise begann, sich aber „unter dem Druck situativer Unsicherheit 
vertieft zu haben“ scheint, ebenso wie der Austausch zwischen Wissenschaft und Exe-
kutive während der Krise. 

3.3 Die Pandemie als die Stunde der Exekutive?  

Krisen gelten als die ‚Stunde der Exekutive‘. Muss schnell reagiert und Beschlossenes 
effizient umgesetzt werden, dann bedarf es hochspezialisierter und schlagkräftiger Ver-
waltungen. Dieses Konzept der Krise als ‚Stunde der Exekutive‘ lässt sich aus der in-
ternationalen Krisenforschung ableiten, wo etwa darauf hingewiesen wird, dass in der 
Krise die Aufmerksamkeit auf und die Erwartungen an die Regierung zunehmen (Boin, 
Kuipers & Overdijk, 2013). Speziell mit Blick auf Deutschland geht dieses Narrativ, 
welches dann in der Corona-Krise stark und folgenreich war, auf die Debatten zur Not-
standsverfassung in den 1960er Jahren zurück (Barczak, 2020, S. 461). Die Realität des 
Handelns der Exekutive hierzulande zeigt dabei ein Bild, das die Annahme der Krise 
als Stunde der Exekutive an mehreren Punkten in Frage stellt – nämlich dort, wo es um 
das Verhältnis von Exekutive und Legislative geht, wo die tatsächliche Handlungsfä-
higkeit von Verwaltungen hinterfragt wird und wo es um die Effektivität der Struktu-
ren speziell exekutiver Entscheidungsfindung geht.  

Zwar wurde mit dem Gesetz zum Schutz der Bevölkerung vor einer epidemischen 
Lage von nationaler Tragweite vom 27. März 2020 das Infektionsschutzgesetz so ge-
ändert, dass das Gesundheitsministerium insbesondere weitreichende Verordnungser-
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mächtigungen erhielt, um in verschiedensten Bereichen durch Rechtsverordnung ohne 
Zustimmung des Bundesrates Regelungen zu treffen (§ 5 Abs. 2 IfSG). Und auch die 
Landesregierungen regierten auf der Basis einer Verordnungsermächtigung des Infek-
tionsschutzgesetzes (§ 32 IfSG) rasch z. B. mit Rechtsverordnungen zur landesindivi-
duellen Umsetzung des Infektionsschutzgesetzes. Allerdings – das zeigt der Beitrag 
von Siefken und Hünermund in diesem Themenschwerpunkt – waren auch die Legisla-
tivorgane, der Bundestag und die Länderparlamente wichtige Akteure, die ihre Arbeit 
unbeirrt und unter hohem Zeitdruck durchaus beschleunigt fortsetzten (siehe auch 
Barczak, 2020, S. 459; Jennewein & Korte-Bernhardt, 2021). So findet der Beitrag von 
Siefken und Hünermund für den Deutschen Bundestag heraus, dass der angesichts der 
Rhetorik der ‚Stunde der Exekutive‘ erwartbare Bedeutungsverlust des Parlaments je-
denfalls in der ‚ersten Welle‘ der Pandemie nicht eingetreten ist. Vielmehr hat der 
Bundestag in unterschiedlicher Form effektiv an der Regierungspolitik mitgewirkt. 
Dieser Befund steht im Einklang mit einer empirischen international vergleichenden 
Studie zu den Aktivitäten von Parlamenten in 159 Ländern in der ersten Phase der 
COVID-19 Krise (Waismel-Manor, Bar-Siman-Tov, Rozenberg, Levanon, Benoît & 
Ifergane, 2020). Darin wird gezeigt, dass es gerade keinen Zusammenhang zwischen 
der Schwere der Krise und der Einschränkung von Parlamentsbefugnissen gibt und 
dass in den zum Untersuchungszeitpunkt von der Pandemie am schwersten betroffenen 
Ländern die Parlamente ihre Gesetzgebungsfunktion so gut wie uneingeschränkt weiter 
wahrnahmen, mit Ausnahme allenfalls der Parlamente in schwachen Demokratien, wo 
die parlamentarische Arbeit durch rechtliche Einschränkungen während der Corona-
Krise gelitten haben (Waismel-Manor, Bar-Siman-Tov, Rozenberg, Levanon, Benoît & 
Ifergane, 2020).  

Darüber hinaus war die Corona-Krise ein Moment, in dem schon aus vorangehen-
den Krisensituationen wie beispielsweise der ‚Flüchtlingskrise‘ bekannte Mängel (z. B. 
Bogumil, Burgi, Kuhlmann, Hafner, Heuberger & Krönke, 2018), wie die Modernisie-
rungsrückstände von Verwaltungen auf allen Ebenen, etwa im Hinblick auf die Digita-
lisierung, und die Koordinationsdefizite zwischen Verwaltungen, insbesondere im 
deutschen Exekutivföderalismus, zu Tage befördert wurden. Tanja Klenk, Mirella 
Cacace und Stefanie Ettelt zeigen dies in ihrem Beitrag zu diesem Themenschwerpunkt 
am Beispiel des öffentlichen Gesundheitsdienstes (ÖGD) auf kommunaler Ebene und 
verdeutlichen dabei zugleich, dass die ‚Stunde der Exekutive‘ keinesfalls nur die Bun-
des- und Landesexekutiven betrifft, sind doch auch die kommunalen Verwaltungen 
Teil der Exekutive. Verändern sich Verwaltungsstrukturen im Zuge der Pandemiereak-
tionen? Klenk, Cacace und Ettelt fragen am Beispiel des öffentlichen Gesundheits-
dienstes (ÖGD) und mit Blick auf Koordinationsformen in und nach der Krise, ob sich 
Koordination zu polyzentrischen Strukturen gewandelt hat und inwieweit sich neue 
Entwicklungen verstetigen lassen. Der ÖGD war insbesondere für die Testung und 
Kontaktnachverfolgung in der ersten Phase der Pandemie der entscheidende Akteur 
und wurde seit März 2020 immens herausgefordert. Die Autorinnen konstatieren den 
Bedarf zur grundlegenden Reform des ÖGD sowohl für den Krisen- als auch den Re-
gelbetrieb. Auch wenn die empirische Analyse auf zwei Fallstudien beruht und damit 
keine Repräsentativität beansprucht, geben die Ergebnisse Hinweise auf Strukturwan-
del und Faktoren, die auch für die Zukunft einen Reformkurs ermöglichen: Der ÖGD 
hat sich zu einer polyzentrischen Koordinationsform entwickelt. Klenk, Cacace und Et-
telt stellen die Bedeutung von spezifischen Policy-Akteuren heraus (wie z. B. den 
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„governor“), die eine Reform der institutionellen Architektur und damit die Weiterent-
wicklung von Public Health Governance befördern. Diese Akteure müssen in ein 
Netzwerk in Politik und Selbstverwaltung eingebunden sein und für den reformorien-
tierten effektiven Einsatz von Ressourcen sorgen.  

Und schließlich wurde die Corona-Krise auch zur Hintergrundfolie für Kritik an der 
Effektivität der Strukturen exekutiver Entscheidungsfindung. Auch wenn die COVID-19 
Krise auf den ersten Blick vor allem eine Stunde der Bundesexekutive war (Barczak, 
2020, S. 459), so entstand im Laufe des Jahres 2020 zunehmend der Eindruck, dass vor 
allem in der Ministerpräsident*innenkonferenz regiert wurde, einem nur informellen 
Gremium, in dem sich die Bundesregierung und die Chef*innen von 16 Landesregie-
rungen koordinieren. Erst anlässlich der legendären Ministerpräsident*innenkonferenz 
Ende März 2021, in der ein Oster-Lockdown beschlossen wurde, den die Bundeskanz-
lerin wenige Tage später entschuldigend wieder zurücknahm, wuchsen die Zweifel an 
der höheren Rationalität des exekutiven Entscheidens. Mit dem jähen Ende der Blüte-
zeit der Ministerpräsident*innenkonferenz blieb zugleich ein ramponiertes Bild vom 
deutschen Föderalismus und ein zunehmendes Unverständnis dafür, dass die Länder in 
der Krise auf dieselben Probleme mit recht unterschiedlichen Maßnahmen reagierten 
und der Bund viele Bereiche nicht einheitlich regeln konnte oder wollte. Entsprechend 
argumentiert Iris Reus in ihrem Beitrag, dass die COVID-19 Pandemie auch zur „Be-
währungsprobe des Föderalismus“ gerate. Vor dem Hintergrund einschlägiger Diskus-
sionen in der Föderalismusforschung (z. B. Sturm, 2007; Kropp, 2020; Münch, 2020) 
geht die Autorin daher der Frage nach, wie in der Krise (untersucht wurde der Zeitraum 
März bis September 2020) die föderale Kompetenzaufteilung in den Medien dargestellt 
wurde. Wird das unterschiedliche Umgehen mit ähnlichen Problemlagen in den Län-
dern als irrational und nicht mit dem Prinzip der Einheitlichkeit der Lebensverhältnisse 
kompatibel wahrgenommen? Oder werden die Vorteile der dezentralen Lösungen im 
Föderalismus, etwa durch „schnelleres Handeln oder passgenauere Maßnahmen“ 
(Reus) in den Vordergrund gestellt, so dass am Ende der Wettbewerb der Maßnahmen 
zu besseren Lösungen (so etwa Behnke, 2020) führt? In einer quantitativen und qualita-
tiven Analyse von 449 Statements aus 14 Tageszeitungen findet Reus für die Krise be-
stätigt, was auch in ‚normalen Zeiten‘ gilt: Die föderalistische Kompetenzaufteilung 
kommt in den Medien nicht gut davon, eine deutliche Mehrheit der veröffentlichten 
Statements zum Föderalismus fällt negativ aus. Dabei sind es vor allem die Statements 
aus der Bevölkerung, von Journalist*innen und auch von Politiker*innen insgesamt, 
die den Föderalismus negativ sehen, während sich mehrheitlich positive Statements 
zum Föderalismus in der COVID-19 Krise lediglich bei Landespolitiker*innen von 
CDU/CSU finden. Reus schließt daraus, „dass die Vorbehalte gegen den Föderalismus 
(zumindest im Sinne unterschiedlicher Policies in den Ländern) in der Bundesrepublik 
Deutschland tief verwurzelt“ seien.  

3.4 Stunde der Krisenkommunikation? Politische Kommunikation und 
Partizipation 

Kommunikation spielt in Situationen der Krise für das politische und administrative 
‚Management‘ der je vorgefundenen Situation eine zentrale Rolle (Boin, McConnell & 
‘t Hart, 2021; Christensen & Laegreid, 2020; Wodak, 2021; Gadinger & Michaelis, 
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2021). Sie erfüllt dabei unterschiedliche Funktionen. Erstens geht es darum, Krise 
selbst zu erklären, d. h. über Bedrohungslagen und Betroffenheit zu informieren oder 
aufzuklären und damit zugleich der Verbreitung von Ängsten vorzubeugen oder gar 
das Aufkommen von Panik und darüber gesellschaftliche Destabilisierung zu verhin-
dern (Boin & Lodge, 2021). Zweitens müssen politische und administrative Maßnah-
men zur Krisenbekämpfung erklärt werden (Wodak, 2021; Christensen & Laegreid, 
2020). Drittens kommt es insbesondere darauf an, jene Gruppen und Frontline-Akteure, 
die in der Krise das Funktionieren von Gesellschaft, Wirtschaft und Staat auch unter 
schwierigen Umständen sichern, zu würdigen und damit kommunikative Unterstützung 
für das gesellschaftliche, professionelle und freiwillige ‚Rückgrat‘ der Krisenbewälti-
gung zu leisten (Bouckaert, Galli, Kuhlmann, Reiter & van Hecke, 2020). Übergeord-
net ist aber immer auch von Bedeutung, eine bestimmte Erzählung oder ein ‚Narrativ‘ 
von der Krise und ihrer Bewältigung zu konstruieren und politisch zu transportieren 
(Boin, McConnell & ‘t Hart, 2021, pp. 65 ff.). An dieser Stelle des Krisen- sowie Maß-
nahmen-Framings (Boin, McConnell & ‘t Hart, 2021; Wodak, 2021) wird Krise auch 
zur politischen Gelegenheit oder ‚opportunity‘ (Kuhlmann, Bouckaert, Galli, Reiter & 
van Hecke, 2021), die Akteure in Politik und Verwaltung in Abhängigkeit der jeweili-
gen Rahmenbedingungen (institutionelle Einbindung und Machtbasis, politische Unter-
stützung, gesellschaftlicher Rückhalt etc.) ihres Handelns in unterschiedlicher Weise 
für ihre Botschaft und für sich (zu) ‚nutzen‘ (versuchen).  

Die politische Krisenkommunikation vor dem Hintergrund der COVID-19-Pande-
mie wird in diesem Themenschwerpunkt in mehreren Beiträgen thematisiert und (mit) 
untersucht. Insbesondere wenden sich Sven T. Siefken und Sebastian Hünermund sowie 
Sonja Blum und Johanna Kuhlmann der Frage der Krisenkommunikation in Corona-
Zeiten zu.  

Siefken und Hünermund zeigen, dass es dem Bundestag während der ersten Welle 
der Pandemie kaum gelungen ist, seinen ‚Erfolg‘ im Machtspiel von Exekutive und 
Legislative als solchen nach außen zu kommunizieren. Dabei argumentieren die Auto-
ren, dass es sich hier weniger um ein Beispiel von an sich ‚defizitärer‘ Kommunikation 
vor dem Krisenhintergrund handelt. Vielmehr verweisen sie darauf, dass die Kontro-
verse zwischen den Fraktionen – im Deutschen Bundestag zugespitzt die zwischen den 
Regierungs- und Oppositionsfraktionen –, die demokratische Parlamente auszeichnet 
und die die Basis der medialen Darstellung der Parlamentskommunikation über (kont-
roverse) Plenardebatten ausmacht, in Krisensituationen mitunter ausgesetzt ist. Sie 
wird gerade in der Anfangsphase der Krise durch eine fraktionsübergreifende Einigkeit 
über notwendige Krisenbekämpfung ersetzt, wodurch allerdings die Sichtbarkeit des 
Parlaments nach außen hin, gerade im Vergleich zur Sichtbarkeit der Exekutive, leidet. 
Die Autoren zeigen dabei ebenfalls, dass auch die Abgeordneten, also die einzelnen 
Mitglieder des Parlaments, die über ihre Wahlkreisarbeit zusätzlich mit den Bür-
ger*innen und Wähler*innen kommunizieren, diese eingeschränkte Wahrnehmbarkeit 
des Bundestages in der und durch die Öffentlichkeit in der Anfangsphase der Pandemie 
nur schwer ändern konnten. So wurde Corona auch zur Herausforderung für die Abge-
ordnetenkommunikation im Rahmen der Wahlkreisarbeit, weil hier übliche Kommuni-
kationsformen (Bürger*innensprechstunde, Besuche bei Bürger*innen, Betrieben etc.) 
wegen der Kontaktbeschränkungen anfänglich nicht möglich waren und die Abgeord-
neten sich häufig erst an die Nutzung neuer Medien als Ersatz gewöhnen mussten. Ins-
gesamt, das zeigt der Beitrag, wurde Kommunikation und dabei die Umstellung von 
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herkömmlichen zu neuen Formen in Zeiten der Corona-Krise gerade für das Parlament 
zu einer Herausforderung. 

Der Beitrag von Blum und Kuhlmann nimmt den Aspekt des Framings, d. h. der Pro-
duktion und Verbreitung eines tragfähigen Narrativs über die Pandemie und die zu ihrer 
Eindämmung und/oder Bekämpfung durch die Regierung ergriffenen Maßnahmen, in 
den Blick. Konkret extrahieren die Autorinnen Schlüsselbotschaften aus den Twitter- 
bzw. Facebook-Nachrichten deutscher und österreichischer Spitzenpolitiker*innen in der 
jeweiligen Bundesregierung, die im Zeitraum März bis Juni 2020 veröffentlicht wurden. 
Dabei differenzieren Blum und Kuhlmann zwischen verschiedenen Stoßrichtungen von 
politischen Erzählungen, die entweder über sogenannte „giving-to-give“ oder „giving-to-
promote“-Narrative darstellen, dass sozial- und wirtschaftspolitische Maßnahmen für be-
stimmte Zielgruppen als „verdient“ anerkannt sind. Der kommunikative Gehalt der Pan-
demiemaßnahmen geht darüber noch hinaus: Die Analyse weist nach, dass die Krisener-
zählungen sich auf Bilder und Formulierungen stützen, mit denen Ängste reduziert sowie 
für Akzeptanz und Verbindlichkeit der Maßnahmen gesorgt werden sollen. Auch dabei 
lässt sich eine Rückbindung an verschiedene Adressat*innen der Kommunikation identi-
fizieren, die entweder besonderer Unterstützung bedürfen oder aber zum Durchhalten 
motiviert werden sollen. Über diese Gemeinsamkeiten zwischen Deutschland und Öster-
reich hinaus können die Autorinnen auch Unterschiede offenlegen: Im Unterschied zu 
Deutschland, wo die materielle Unterstützung für „Leidtragende“ der Pandemie zentral 
ist, konzentriert sich die Politikkommunikation und Maßnahmengestaltung in Österreich 
auf den Erhalt der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit. Blum und Kuhlmann lenken den 
Blick auch auf die politischen Kontexte, aus denen heraus sich unterschiedliche Fokus-
sierung von Kommunikation und Nutzung der Narrative erklären lassen, und kommen zu 
überraschenden Ergebnissen: Die während der Corona-Pandemie zu beobachtenden 
Muster in Kommunikation und Narrativbildung entsprechen einer Umkehr der erwartba-
ren Zielgruppenkonstruktionen. In der Familienpolitik wandeln sich sozialinvestive 
Maßnahmen in klassisch fürsorgende Maßnahmen. Es wird Unterstützung für die Leid-
tragenden, die in der Kommunikation als Opfer konstruiert werden und die Hilfe verdient 
haben, organisiert. Auch Unternehmen und Organisationen werden als hilfsbedürftig an-
gesprochen, was ebenfalls die Unterstützungsleistungen rechtfertigen soll. Daneben er-
halten bestimmte Beschäftigtengruppen eine besondere Aufmerksamkeit als „Held*in-
nen“ in der Krise (z. B. Pflegekräfte). Den Ergebnissen dieses Beitrags zufolge suchen 
politische Akteure nach geeigneten Narrativen, um die Legitimität und Akzeptanz der 
politischen Maßnahmen – aus dem ‚klassischen Instrumentenkasten‘ – zu steigern. Die 
Frage nach Erklärungen für die unterschiedlichen Kommunikationsansätze stellt eine 
wichtige Anschlussfrage zu dem Beitrag dar. 

4 Ausblick 

In der Summe der Beiträge zeigt sich, dass zentrale Akteure, die in diesem Themen-
schwerpunkt in ihrem Krisenhandeln analysiert werden, überwiegend an Bewährtem 
festhielten, dass institutionelle Arrangements vor dem Hintergrund der Pandemie kaum 
angepasst wurden und dass weitgehend politische Kontinuität vorherrschte. Die Krise 
war also – zu diesem Ergebnis kommt die Leserin im Gesamtüberblick der Beiträge 
des Themenschwerpunktes – zwar ein offenes Gelegenheitsfenster, wurde allerdings 
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nicht in dem Maße auch als politische Gelegenheit genutzt. So schlug zwar „die Stunde 
der Politik“ und war die Pandemie ein Auslöser weitreichender Regulierungsaktivitäten 
(insbesondere im Bereich des Infektionsschutzes) auf Bundes- und Länderebene, exis-
tierende Politiken (z. B. Wirtschaftspolitik, Präventionspolitik) wurden dabei in ihren 
Kerninhalten und -ideen allerdings (zumindest bislang) kaum angetastet. Auch fragten 
Politik und Verwaltung wissenschaftliche Expertise in unterschiedlichen Bereichen 
stark nach, zuvorderst im Bereich der öffentlichen Gesundheit. Allerdings bezweifeln 
die Autor*innen der entsprechenden Beiträge in diesem Themenschwerpunkt, dass Ex-
pertise in großem Maße in politisches Entscheiden eingeflossen sei oder dies in Teilen 
gar ‚ersetzt‘ habe. Dabei war die mit der Corona-Pandemie entstandene Krisensituation 
ein Moment, in dem bereits lange bekannte institutionell begründete Schwierigkeiten, 
z. B. der Bund-Länder-Koordination oder des Agierens des öffentlichen Gesundheits-
dienstes in den Kommunen, (abermals) offenkundig wurden. Institutionelle Reformen 
wurden in der Krise (bislang) jedoch nicht angeschoben. Schließlich wurden in der 
Corona-Krise vielfach neue Kommunikationswege und -formen gesucht und auch ge-
nutzt, jedoch verfingen entsprechende Ansätze, z. B. von Bundestagsabgeordneten, 
wenig oder sie ‚flackerten auf‘, ohne ein breites Echo auszulösen (z. B. der Hacka-
thon). Inhaltlich suchte die Krisenkommunikation insbesondere der verantwortlichen 
Regierungsakteure dabei Anschluss an bekannte Bilder und Erzählungen. Insgesamt – 
das legen die Beiträge dieses Themenschwerpunktes nahe – wurde die Corona-Krise zu 
einem Moment der „schonungslosen“ Offenlegung von z. B. prozeduralen oder auch 
organisatorischen Defiziten in Politik und Verwaltung in Deutschland, jedoch (vorerst 
noch) nicht zum Ausgangspunkt weiter gehender Reformen. 

Im Rahmen eines Themenschwerpunktes können wir selbstverständlich nur einen 
sehr begrenzten Ausschnitt der Diskussion ausbreiten. So bleiben die Effekte der Pan-
demie auf andere Politikbereiche als die Gesundheits- und die Wirtschaftspolitik, etwa 
auf die Gleichstellung von Frauen und Männern (z. B. Yerkes et al., 2020) oder die auf 
die Umweltpolitik (siehe Klatt et al., 2020) unbeleuchtet. Auch die „Auswirkungen der 
Pandemie auf die Demokratie und die Beschaffenheit ihrer Resilienz“ (Florack, Korte 
& Schwanholz, 2021, S. 12; Römmele, 2021) thematisiert dieser Schwerpunkt nicht. 
Offen bleibt die Frage, was in der Krise zu Legitimationsgewinn und was zu Legitima-
tionsverlust geführt hat (Kielmansegg, 2021) oder wie sich die Pandemie auf die Par-
teien als Vereine (Bukow, 2021) ausgewirkt hat. Auch mögliche Auswirkungen auf die 
Bundestagswahlen werden nicht thematisiert. Wir hoffen, dass unser Themenschwer-
punkt dennoch mit interessanten Schlaglichtern zum Verständnis des Regierens in der 
Krise beitragen kann. Viele Fragen wird man womöglich erst mit einigem zeitlichem 
Abstand belastbar beantworten können.  

Anmerkung 
 

1 Im Rückblick war dies ein recht missglückter Versuch der Krisenkommunikation. 
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Vom Lockdown in die Staatsbeteiligung? 
Wirtschaftspolitik in der Covid-19 Pandemie 

 
 
Zusammenfassung 
Der Beitrag thematisiert die distributiven und regu-
latorischen wirtschaftspolitischen Maßnahmen der 
deutschen Bundesregierung ab dem Frühjahr 2020 
im Zeichen der Covid-19-Pandemie. Die Anforde-
rung an die Politik besteht in der gleichzeitigen Lö-
sung der kurzfristigen, pandemiebedingten und der 
langfristigen, strukturell bedingten ökonomischen 
Probleme. Die Fallstudie rekonstruiert die Policies 
der deutschen Bundesregierung in den beiden, der-
zeit ersichtlichen Phasen. Anschließend wird die 
staatliche Politik erklärt durch (1) das Zusammen-
wirken der exekutiven Politics von Bund und Län-
dern, in der neben Union und SPD auch Bündnis-
grüne, Linke und FDP als Mitregenten eingebun-
den sind, und (2) die Rechtfertigung der Maßnah-
men durch die erheblichen ökonomischen Folgen. 
Die Krisen- und Konjunkturpolitik bewegt sich zu-
dem auch im Pfad eines vorherigen – auch (aber 
nicht nur) durch die Krisenerfahrungen 2008/09 
induzierten – wirtschaftspolitischen Paradigmen-
wandels und wird durch modernisierte Beratungs-
gremien ebenso gestützt, wie durch Wirtschafts-
verbände und -kammern. Im Ergebnis geht die 
Wirtschafts- und Konjunkturpolitik 2020 aus einer 
Entscheidungs- und Beratungssituation hervor, die 
durch eine ‚übergroße‘ Koalition im exekutiven 
Föderalismus, paradigmatisch pluralisierte Exper-
tise und einen ‚Korporatismus ohne Verbren-
nungsmotor‘ geprägt ist.  
 
Schlagwörter: Covid-19-Krise, Wirtschaftspolitik, 
Staatsintervention, Krisenpolitik 

 Abstract 
From lockdown to state-owned companies? Eco-
nomic policy in the Covid-19 pandemic 
The article addresses the distributive and regulato-
ry economic policies of the German government in 
the wake of the Covid-19 pandemic since spring 
2020. The challenge for policymakers is to simul-
taneously solve the short-term, pandemic-related 
and long-term structural economic problems. The 
case study outlines the policies of the German gov-
ernment in the two currently visible periods. In a 
next step, the policy is explained by (1) the interac-
tion of the executive politics of the federal and 
state governments, in which, in addition to the 
CDU/CSU and SPD, the Alliance 90/The Greens, 
the Left Party, and the FDP are also involved as 
co-governing parties, and (2) the justification of the 
measures based on the considerable economic con-
sequences of the crisis. The policy characteristics 
are also moving along the path of a previous para-
digm shift, which was also (but not only) induced 
by the crisis experience of 2008/09, and is support-
ed by modernized advisory bodies as well as busi-
ness associations and economic chambers. Accord-
ingly, the German economic crisis management 
and the packages of policy measures in 2020 re-
sults from a situation of decision-making, which is 
characterized by an "oversized" coalition in execu-
tive federalism, paradigmatically pluralized exper-
tise and a revised corporatism. 
 
Keywords: Covid-19 pandemic, economic policy, 
state interventionism 
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1 Einleitung 

Deutschland (wie auch die anderen OECD-Staaten) traf die Covid-19-Krise in einer 
Phase grundlegenden wirtschaftlichen, technologischen und sozial-ökologischen Struk-
turwandels. Eine geringe Produktivität in vielen Industrie- und Dienstleistungsberei-
chen bei gleichzeitig steigender Bedeutung digitaler Dienstleistungen, eine demogra-
phisch bedingte Stagnation der Erwerbsbevölkerung und ein ökologischer Transforma-
tionsbedarf (Dekarbonisierung) sind nur einige Aspekte. Dieser Wandel zeigte sich 
auch an der Wirtschaftsentwicklung: Für den Euro-Raum prognostizierte der Internati-
onale Währungsfonds (IMF) für 2020 nur ein niedriges Wachstum von 1,2%. Seine 
Prognose für Deutschland korrigierte er sogar schon vor Februar 2020 nach unten 
(IMF, 2020, pp. 3-4; OECD, 2020).  

Die Covid-19-Pandemie führte dann mit ihrem Beginn zur tiefsten globalen Rezes-
sion seit dem Zweiten Weltkrieg: Der weltweite Warenhandel schrumpfte um über 
15% im ersten Quartal 2020. In Deutschland brach das Bruttoinlandprodukt (BIP) um 
12% im ersten Halbjahr 2020 ein (Sachverständigenrat, 2020, S. 18-47). Zwar ging die 
Verringerung der Infektionsraten ab Mai 2020 zunächst mit einer wirtschaftlichen Er-
holung einher. Doch positive Konjunkturprognosen erwiesen sich für die deutsche 
Wirtschaft insgesamt als verfrüht. Zwar entkoppelten sich Infektionsgeschehen – zwei-
te Welle ab Oktober 2020, dritte Welle ab März 2021 – und Wirtschaftsentwicklung, 
doch dies galt nur für einige Wirtschaftsbereiche. So waren Industrie, Bauwirtschaft 
und Warenhandel kaum noch von den Pandemiefolgen betroffen, während Unterneh-
men im Bereich der personennahen Dienstleistungen weiterhin einer negativen Ent-
wicklung gegenüberstanden. Und auch nach dem deutlichen Rückgang der Infektions-
raten ab März 2021 verdeckten die positiven Konjunkturprognosen die weiterhin er-
heblichen wirtschaftlichen Folgen der Covid-19-Pandemie für bestimmte Branchen 
und Teile der Unternehmenspopulation. 

Vor diesem Hintergrund beschäftigt sich der Beitrag mit den wirtschaftspolitischen 
Maßnahmen der deutschen Bundesregierung seit März 2020. Diese werden zunächst in 
ihren unterschiedlichen Ausprägungen vorgestellt. In einem zweiten Schritt wird er-
klärt, warum es zu den jeweiligen Maßnahmen gekommen ist.  

Der Mehrwert des Artikels ergibt sich insbesondere aus der – gegenüber bisherigen 
Krisendiskussionen in der politischen Ökonomie und Public-Policy-Forschung – relati-
ven Besonderheit des Gegenstands, nämlich der wirtschaftspolitischen Reaktion auf ei-
ne gesundheitspolitisch induzierte ökonomische Krise. Anders als die Überblicksartikel 
von Tim Büthe, Luca Messerschmidt und Cindy Cheng (2020) sowie Markus Siewert, 
Stefan Wurster, Luca Messerschmidt, Cindy Cheng und Tim Büthe (2020) widmen wir 
uns nicht quantitativ den gesundheitspolitischen Maßnahmen, sondern der qualitativen 
Analyse der Wirtschaftspolitik in Folge der Covid-19-Pandemie. Im Rahmen der der-
zeitigen politikwissenschaftlichen Forschung zur Pandemie fokussiert der Beitrag mit-
hin auf den Bereich des „Policymaking (within country)“ und blickt auf Aspekte der 
exekutiven Politics, des Lernens und der Expertise in Policy-Netzwerken (Capano, 
Howlett, Jarvis, Ramesh & Goyal, 2020, pp. 294-295; Weible et al., 2020). 

Wir nutzen den „explaining outcome process-tracing“-Ansatz. Das „puzzling histo-
rical outcome“ (Beach & Pedersen, 2013, pp. 11, 18-21) sind die seit dem 08.03.2020 
von der deutschen Bundesregierung verabschiedeten wirtschaftspolitischen Maßnah-
men.1 Diese sind ‚erstaunlich‘, weil die deutsche Bundesregierung deutlich anders rea-
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giert als während der Finanz- und Wirtschaftskrise 2008/09, nämlich mit einer unmit-
telbaren und markanten Erhöhung der Staatsausgaben. 

In Bezug auf die Wirtschaftspolitik der Bundesregierung lassen sich zwei Perioden 
unterscheiden: Zwischen März und Juni 2020 begleitete eine intensive wirtschaftspoli-
tische Aktivität die Gesundheitspolitik und den ersten ‚Lockdown‘. Diese ‚Schock und 
Schulden‘- Periode bestand aus einer unmittelbaren politischen Reaktion auf die ge-
sundheitsinduzierte Wirtschaftskrise (Schock), die in das Konjunkturpaket der Bundes-
regierung im Juni 2020 mündete, das mit einer entsprechenden Kreditaufnahme ver-
bunden war (Schulden). Aufgrund ihres finanziellen Volumens deuten diese konjunk-
turellen Maßnahmen in der ersten Jahreshälfte 2020 auf eine Abkehr von der bisheri-
gen Austeritätspolitik der deutschen Regierung hin. Ab Juli 2020 führte die relative 
Verbesserung der Covid-19-Situation dazu, dass strukturelle wirtschaftliche Probleme 
und staatliche Subventionen im bestehenden korporatistischen Rahmen der Wirt-
schaftspolitik diskutiert wurden (z. B. die ‚Automobilgipfel‘). Ab Ende Oktober 2020 
fand dann ein fast ununterbrochener Lockdown in den Sektoren Einzelhandel, Gastge-
werbe, Gastronomie und Freizeit statt, der mit (verschiedenen) finanziellen Hilfen für 
die betroffenen Unternehmen kombiniert wurde. Angesichts der Länge und mangeln-
den Wirksamkeit der restriktiven Maßnahmen in diesen Monaten sank die Unterstüt-
zung für die Politik der Regierung. Mit Blick auf die Verteilungsmaßnahmen im All-
gemeinen und den Verlust der Akzeptanz bei den kleinen und mittleren Unternehmen 
im Besonderen bezeichnen wir diese Monate ab Oktober 2020 als die Periode der 
‚Überbrückung und Unzufriedenheit‘. Diese Periode fand ihr (wohl) vorläufiges Ende 
mit der Einführung von ‚Stufenplänen‘ und dem damit einhergehenden schrittweisen 
Ende der Beschränkungen im Frühjahr 2021. 

Die Fallstudie geht in folgenden Schritten vor: Zunächst skizzieren wir unsere the-
oretische Perspektive. Dann widmen wir uns – und das ist der Schwerpunkt des Bei-
trags – der Beschreibung und anschließend der Erklärung der wirtschaftspolitischen 
Maßnahmen. Angelehnt an das Konzept der vergleichenden Staatstätigkeitsforschung 
(Zohlnhöfer, 2008; Sack, 2019, S. 99-144) und die bei Christopher Weible et al. (2020) 
genannten Untersuchungsperspektiven sehen wir als wesentliche Erklärungsfaktoren: 

 
‒ eine exekutive Politik von Bund und Ländern, in der neben Union und SPD auch 

Bündnisgrüne, Linke und FDP als Mitregenten im deutschen Föderalismus relevant 
sind, 

‒ die Rechtfertigung staatlicher Interventionen durch eine Gesundheitskrise (Covid-
19-Pandemie),  

‒ die sich zudem im Pfad eines durch die Krisenerfahrungen 2008/09 induzierten 
wirtschaftspolitischen Paradigmenwandels bewegen,  

‒ und durch Expertengremien gestützt werden. 
‒ Einfluss und Beteiligung von Wirtschaftsverbänden und -kammern sind von mode-

rater Bedeutung. 
 

Die Konklusion fasst unsere Befunde und den weiteren Forschungsbedarf zusammen. 
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2 Wissenstheoretisch erweiterte Staatstätigkeitsforschung – 
Zum Untersuchungskonzept 

Die wirtschaftspolitischen Maßnahmen der deutschen Bundesregierung zu Beginn der 
Covid-19-Krise unterscheiden sich deutlich von denjenigen Maßnahmen, die in der Fi-
nanzkrise 2008/09 verabschiedet wurden. Insbesondere bei der plötzlichen Abkehr von 
der bis dato dominierenden Austeritätspolitik handelt es sich um einen kriseninduzier-
ten Policy-Wandel (Hall, 1993), der als fiskalpolitischer Paradigmenwechsel erscheint. 
Das formulieren wir hier vorsichtig, da es – wie auch 2009 – möglich ist, dass sich mit-
telfristig wiederum eine austeritäre Fiskalpolitik politisch durchsetzt. Um den Prozess 
und den Wandel zu beschreiben und zu erklären, gehen wir von dem Konzept der Ver-
gleichenden Staatstätigkeitsforschung aus. Dessen Vorteil liegt in der Integration und 
Kombination sozio-ökonomischer, institutioneller und akteursbezogener Erklärungs-
faktoren. Das Konzept nimmt also mehrere Möglichkeiten in den Blick, Politikergeb-
nisse zu erklären, nämlich sozio-ökonomische Determinanten, Globalisierung und Eu-
ropäisierung, Institutionen und Vetospieler, Pfadabhängigkeit und Politikerbe, den Ein-
fluss von Parteien und die Machtressourcen organisierter Interessen (Zohlnhöfer, 
2008). Allerdings wird der Vorteil, multifaktoriell zu analysieren, dann nicht voll aus-
geschöpft, namentlich in international komparativen quantitativen Analysen als Domä-
ne der Vergleichenden Staatstätigkeitsforschung (z. B. Obinger, Schmitt & Zohlnhöfer, 
2014), wenn die Diskussion in der wissensorientierten und interpretativen Policy-
Analyse (Münch, 2015) beachtet wird. Hier kommen dann für Konzepte, die unter-
schiedliche Schulen integrieren, weitere Erklärungsfaktoren für Policy-Wandel in den 
Blick, namentlich diskursive Paradigmenwandel, Lernprozesse und (als Intermediäre 
zwischen Wissenschaft und Politik) Expertennetzwerke (Weible et al., 2020, pp. 230-
235). Die Bedeutung der einzelnen Faktoren für das konkrete Politikergebnis (hier: die 
Wirtschaftspolitik in der Covid-19-Pandemie) kann beim qualitativ vorgehenden Pro-
cess-Tracing gut geprüft werden. Es wird sich zeigen, dass eine angemessene Erklä-
rung der Wirtschaftspolitik sowohl auf sozio-ökonomische bzw. institutionelle als auch 
auf wissenstheoretische Perspektiven zurückgreifen muss. 

Einem derart um wissenstheoretische Erklärungsfaktoren erweiterten multifaktori-
ellen Untersuchungskonzept (Sack, 2019, S. 99-144) lässt sich gleichwohl gut entge-
genhalten, dass hier Perspektiven kombiniert werden, die auf nicht kompatiblen theore-
tischen Vorannahmen fußen. Das ist insbesondere für theorietestende Fallstudien triftig 
(Beach & Pedersen, 2013, pp. 9-22). Für eine gegenstandbezogene „explaining outco-
me“-Analyse sehen wir hingegen die Einbeziehung unterschiedlicher Schulen und Per-
spektiven aufgrund der empirischen Offenheit eher als vorteilhaft. 

Vor diesem Hintergrund richten wir also den Blick nachfolgend auf den sozio-
ökonomischen Charakter der Krise, die institutionellen Bedingungen des wirtschaftspo-
litischen Regierens in der Krise und die entsprechenden Veto-Spieler und ‚Mitregen-
ten‘, d. h. jenen Parteien, die im deutschen Föderalismus an Bundes- und Landesregie-
rungen beteiligt sind, wie auch auf das Lernen aus früheren Krisenerfahrungen und 
veränderte wirtschaftspolitische Paradigmen. Neben Parteien und Interessenorganisati-
onen geraten so auch Expert*innen in den Blick.2 
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3 Wirtschaftspolitische Maßnahmen  

3.1 Erwartungen an staatliche Interventionen 

Die staatliche Wirtschafts- und Fiskalpolitik hat ihre regulativen und distributiven 
Ausprägungen (siehe Tabelle 1; Blum & Kuhlmann in diesem Heft zu redistributiven 
Corona-Maßnahmen in der Sozialpolitik). Im Kontext der Krise kann einerseits zwi-
schen restriktiv angelegten Regulierungen, die auf den Gesundheitsschutz abzielen (z. B. 
Geschäftsschließungen), und suspendierenden Regulierungen unterschieden werden; 
bei den letztgenannten wurden die üblichen Pflichten von Unternehmen zeitweise aus-
gesetzt, sich bei Überschuldung oder Zahlungsunfähigkeit insolvent zu melden. Ande-
rerseits können die distributiven Maßnahmen in diejenigen unterteilt werden, die kom-
pensierenden Charakter haben sollen, also z. B. die Liquiditätssicherung durch finanzi-
elle Zuschüsse und Kredite („Überbrückungshilfen“), und diejenigen, die investiv und 
langfristig angelegt sind (Investitionen in Infrastrukturen, Forschung und Entwick-
lung).  
 
Tabelle 1: Ausprägungen der Wirtschafts- und Fiskalpolitik in der Covid-19-

Pandemie 

 Regulative Maßnahmen Distributive Maßnahmen 

 
Zi

el
se

tz
un

g 

Restriktiv  
(z.B. Geschäftsschließungen, Kundenbegrenzun-
gen/Verkaufsfläche) 

Kompensierend  
(z.B. Überbrückungshilfen, Deckelung der Sozial-
versicherungsbeiträge) 

Suspendierend 
(z.B. Moratorium im Insolvenzrecht, Stundung von 
Steuervorauszahlungen) 

Investiv  
(z.B. Infrastrukturinvestitionen, Automobil-
Kaufprämien) 

Quelle: Eigene Darstellung. 
 
An die regulativen und distributiven Maßnahmen der deutschen Bundesregierung wur-
den folgende Erwartungen gestellt (z. B. Sachverständigenrat, 2020): Die Folgen der 
massiven Angebots- und Nachfrageschocks für Unternehmen und Beschäftigte sollten 
kurzfristig und problemangemessen reduziert und möglichst kompensiert werden. Zu-
dem sollten die Maßnahmen genutzt werden, um die vor der Covid-19-Krise benannten 
ökonomischen Strukturdefizite (z. B. Technologiestand, Arbeitskräfteangebot, negative 
Klimaeffekte) zu beheben, also eine strukturelle Modernisierung der deutschen Wirt-
schaft zu befördern. Insofern ist zwischen „timely, targeted and temporary“ (TTT)- und 
„permanent, pervasive and predictable“ (PPP)-Strategien zu unterscheiden (Sachver-
ständigenrat, 2020, S. 111). Eine weitere Erwartung war, die Fehler der Kriseninter-
vention des zweiten Halbjahres 2008, insbesondere die krisenverschärfende, an Aus-
terität orientierte Reaktion nicht zu wiederholen (Enderlein, 2010). 

Der finanzielle Umfang der Maßnahmen der deutschen Bundesregierung war be-
trächtlich. Auch ohne die Berücksichtigung der Maßnahmen der Länder3 zeigt sich, 
dass Deutschland (gemeinsam mit Italien) zu den OECD-Staaten mit dem umfassends-
ten finanziellen Einsatz (in Prozent des Bruttoinlandsprodukts) gehörte (Tabelle 2; 
Sachverständigenrat, 2020, S. 2). 
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Tabelle 2: Umfang wirtschaftspolitischer Maßnahmen im internationalen Vergleich 

 

Unmittelbare fiskalische 
Impulse 

Stundungen 
Weitere Liquiditätsmaßnah-

men und Kreditgarantien 
Summe 

Italien 3,4% 13,2% 32,1% 48,70% 

Deutschland 8,3% 7,3% 24,3% 39,90% 
Belgien 1,4% 4,8% 21,9% 28,10% 

Frankreich 5,1% 8,7% 14,2% 28,00% 

Großbritannien 8,0% 2,3% 15,4% 25,70% 

Portugal 2,5% 11,1% 5,5% 19,10% 

Dänemark 5,5% 7,2% 4,1% 16,80% 

Niederlande 3,7% 7,9% 3,4% 15,00% 

Quelle: Eigene Darstellung nach Anderson et al., 2020; Angaben in Prozent des Bruttoinlandsprodukts. 
Dargestellt sind die Staaten mit einem Finanzmitteleinsatz ab 15% des BIP. 

3.2 Wirtschaftspolitische Maßnahmen des Bundes  

Als eine wesentliche restriktive Maßnahme der Pandemiebekämpfung von Bund und 
Ländern erfolgte im Lockdown ab Mitte März 2020 auch eine Schließung von Ge-
schäften und Betrieben, die auf § 28 Infektionsschutzgesetz (IfSG, Schutzmaßnahmen 
nach festgestellten Krankheiten) basierte. Folgenreich und konfliktverschärfend war für 
die betroffenen Geschäfte, Betriebe und Beschäftigten, dass die Schließung zwar einen 
Eingriff in das Eigentumsrecht und die Berufsfreiheit darstellt, dieser aber nach IfSG 
nicht mit einem Rechtsanspruch auf finanzielle Entschädigung einhergeht. 

Zur Kompensation der wirtschaftlichen Folgen der Pandemie und der politischen 
Maßnahmen wurde ab dem 23.03.2020 ein „Corona-Krise-Schutzschild“ auf den Weg 
gebracht: So wurden €50 Mrd. Soforthilfe für Selbstständige, Freiberufler*innen und 
kleine Betriebe bereitgestellt, die aufgrund der Kontaktbeschränkungen kein Einkommen 
erwirtschaften konnten. Selbstständige und Unternehmen mit bis zu fünf (bzw. zehn) Be-
schäftigten konnten einmalig Zuschüsse zu Betriebskosten in Höhe von maximal €9.000 
(bzw. €15.000) erhalten. Die Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) startete ein „unbe-
grenztes“4 Sonderprogramm für Unternehmen aller Größenordnungen, mit einer Risiko-
übernahme von bis zu 90% (KMU) bzw. 80% (Großunternehmen). Liquiditätssichernd 
sollten auch steuerliche Maßnahmen (z. B. Stundungen, Verlustvortrag) wirken. Das 
Kurzarbeitergeld wurde ausgeweitet und stufenweise auf 80% (bzw. 87%) erhöht. Auch 
der Zugang zur Grundsicherung wurde erleichtert und Bezugszeitraum wie auch -dauer 
des Arbeitslosengeldes verlängert. Als weitere distributive Maßnahme für Unternehmen 
wurde der Wirtschaftsstabilisierungsfonds (WSF) eingerichtet, der aus €100 Mrd. Kapi-
talmaßnahmen, €400 Mrd. Bürgschaften und €100 Mrd. Beteiligung an der Refinanzie-
rung der Kreditprogramme der KfW bestand. Als Stabilisierungsinstrument sieht der 
WSF neben Krediten und Kreditgarantien auch die Rekapitalisierung von Unternehmen 
durch stille Einlagen und direkte Beteiligungen vor. Als weitere Unterstützung für Unter-
nehmen wurde auch die Insolvenzantragspflicht bis Ende September 2020 vorüberge-
hend ausgesetzt (Dorn, Fuest & Neumeier, 2020; Sachverständigenrat, 2020, S. 93-101).  

Das Volumen der gesamtstaatlichen haushaltswirksamen Maßnahmen zur Bekämp-
fung der Pandemie und ihrer Folgen lag im Mai 2020 bei über €350 Mrd. Der Umfang 
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der zusätzlichen Garantien betrug über €800 Mrd. Zur Finanzierung dieser Maßnahmen 
wurde Ende März 2020 ein erster Nachtragshaushalt von ca. €156 Mrd. verabschiedet 
(Sachverständigenrat, 2020, S. 136). 

Der zweite Schritt zur Bekämpfung der wirtschaftlichen Folgen der Covid-19-
Pandemie folgte Anfang Juni 2020 mit dem €130 Mrd. umfassenden „Konjunktur- und 
Zukunftspaket“ der Bundesregierung. Insgesamt beinhaltete es 57 Einzelmaßnahmen, 
von denen wir nachfolgend die wichtigsten distributiven (kompensierend oder investiv) 
aufführen (siehe Tabelle 3).  
 
Tabelle 3: Konjunktur- und Zukunftspaket der Bundesregierung vom Juni 2020 

Maßnahmen Geschätzte 
fiskalische Kosten 

Steuerliche Maßnahmen, Liquiditätshilfen und Finanzierungshilfen (kompensierend) 

Temporäre Absenkung des Mehrwertsteuersatzes von 19% auf 16% (bzw. 7% auf 5%)  € 20 Mrd. 

Senkung der EEG-Umlage ab 2021 über Zuschüsse aus dem Bundeshaushalt € 11 Mrd. 

Deckelung der Sozialversicherungsbeiträge durch steuerfinanzierte Zuschüsse auf max. 40%  € 5,3 Mrd. 

Erweiterung des steuerlichen Verlustrücktrags für 2020 und 2021 auf max. €5 Mio.  
(bzw. €10 Mio. bei Zusammenveranlagung) 

€ 2 Mrd. 

Verbesserte Abschreibungsmöglichkeiten und Forschungszulagen für 2020 und 2021 € 7 Mrd. 

Kinderbonus in Höhe von €300 pro Kind und Verdoppelung der Freibeträge für Alleinerziehende  € 5 Mrd. 

Förderprogramme und Subventionen (investiv)  

Bonusprogramm für Investitionen in Innovationen und neue Antriebstechnologie in der Autoindustrie € 2 Mrd. 

Erhöhung der Kaufprämie für Elektroautos € 2,2 Mrd. 

Unterstützung der Flottenerneuerung bei Bussen, Lastkraftwagen etc. € 3,2 Mrd. 

Azubi-Prämienprogramm € 0,5 Mrd. 

Öffentliche Investitionen in Infrastruktur und Zukunftstechnologien, Stützung der kommunalen Finanzen (investiv) 

Vorgezogene öffentliche Investitionen in die Digitalisierung der öffentlichen Verwaltung und  
Sicherheits- und Rüstungsprojekte 

€ 10 Mrd. 

Investitionen in Zukunftstechnologien (Wasserstofftechnik, Quantentechnologie, künstliche  
Intelligenz und Kommunikation) 

€ 13 Mrd. 

Investitionen in Elektromobilität  € 2 Mrd. 

Modernisierung der Bahn durch Kapitalerhöhung des Bundes € 5 Mrd. 

Beschleunigung des Ausbaus eines flächendeckenden 5G Netzes € 5 Mrd. 

Energetische Gebäudesanierung  € 2 Mrd. 

Ausbau von Kitas und Ganztagsschulen € 3 Mrd. 

Stützung der Kommunen € 12,5 Mrd. 

Quelle: Dorn, Fuest & Neumeier, 2020; Sachverständigenrat, 2020, S. 112-136. 
 
Um dieses umfangreiche Konjunkturprogramm zu finanzieren, musste Mitte Juni 2020 
ein zweiter Nachtrag zum Bundeshaushaltsplan beschlossen werden, um die ursprüng-
lich geplante Nettokreditaufnahme von €156 Mrd. auf €218,5 Mrd. zu erhöhen (Sach-
verständigenrat, 2020, S. 136). Es handelte sich um eine (vorläufige?) Abkehr von der 
Austeritätspolitik. Konjunkturpaket und Kreditaufnahme charakterisieren die ‚Schock 
und Schulden‘-Phase. 
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3.3 Wirtschaftspolitische Maßnahmen der Länder  

Neben dem Bund haben in der ersten Infektionswelle auch die Länder wirtschaftspoli-
tische Maßnahmen aufgesetzt, die sich nicht in der generellen Zielrichtung – diese äh-
nelt der des Bundes, nämlich den wirtschaftlichen Schaden des Lockdowns für Unter-
nehmen zu minimieren bzw. zu kompensieren – unterscheiden, aber doch in einer Rei-
he von Details. Die Unterschiede der Länder lassen sich zunächst anhand des Umfangs 
der Nachtragshaushalte erkennen, die seitens der Landesregierungen eingebracht wur-
den und zwischen 31,2% und 2,1% des Gesamthaushaltes 2020 lagen (Sachverständi-
genrat, 2020, S. 141-147). Direkte finanzielle Unterstützungen betroffener Unterneh-
men („Härtefallfonds“) variierten in ihrem Charakter zwischen rückzahlbaren und 
nicht-rückzahlbaren Zuschüssen und sie adressierten Unternehmen unterschiedlicher 
Größenordnungen. Die Liquiditätskredite der Länder adressierten Unternehmen in ei-
ner Spannweite von bis zu zehn oder bis zu 500 Beschäftigten, wiesen Kredithöchstbe-
träge von bis zu €30.0000 oder bis zu €5 Mio. aus und verlangten keine oder bis zu 
5,75% Zinsen/Jahr. Die Unterstützung wurde in drei unterschiedlichen Modellen orga-
nisiert, nämlich durch 1.) die Ministerien und Regierungspräsidien, 2.) die Investiti-
onsbanken der jeweiligen Länder, die dann 3.) auch mit den Industrie- und Handels- 
bzw. Handwerkskammern kooperierten. Die Bereitschaft der Länder, betroffenen Un-
ternehmen ihre Steuern zu stunden, differierte ebenso, wie diejenige, sich an Unter-
nehmen mit Kapitaleinlagen zu beteiligen.  

Klaus Gründler, Armin Hackenberger, Lukas Kähn, Remo Nitschke, Niklas Potrafke 
und Joachim Ragnitz (2020) stellen – hier als Indikator für die distributiven (auch wirt-
schaftspolitischen) Maßnahmen der Länder – die erheblichen Differenzen der Nachtrags-
haushalte 2020 dar: Augenfällig sind die nominellen Unterschiede zwischen Nordrhein-
Westfalen (€25 Mrd.) und Thüringen (€0). Auch in Bayern (€20 Mrd.) und in Hessen 
(€12 Mrd.) lagen die Nachtragshaushalte über der €10 Mrd.-Schwelle. Das Bild verän-
dert sich in zweierlei Weise, wenn die Nachtragshaushalte relationiert werden. Dann lie-
gen diese erstens in Nordrhein-Westfalen, Bayern und Niedersachen über 25% der Haus-
haltsausgaben des Vorjahres (2019), in Rheinland-Pfalz, Saarland, Bremen und Branden-
burg über 15%. Zweitens zeigt sich, wenn die Nachtragshaushalte in Verhältnis zur Wirt-
schaftskraft des jeweiligen Bundeslandes (in % des BIP) gesetzt werden, dass Mecklen-
burg-Vorpommern (6,1%), Schleswig-Holstein (5,63%), Berlin (4,76%), Sachsen 
(4,68%) und Hessen (4,08%) höhere fiskalische Risiken in der Covid-19-Krise eingehen 
als die anderen Länder (Nitschke, 2021, S. 4). Es liegt also – entgegen der vielfach geäu-
ßerten Kritik an den Ländern – nicht einfach auf der Hand, welche Länder sich entspre-
chend ihrem Leistungsvermögen besonders engagierten.5  

3.4 Vorläufige Effekte der wirtschaftspolitischen Maßnahmen – 
Zwischenergebnisse 

Bis Ende Oktober 2020 wurden seitens des Bundes zunächst Zuschüsse und Kredite in 
Höhe von €70,7 Mrd. vergeben. Knapp drei Viertel der Anträge hatten ein Finanzvo-
lumen unter €800.000. Besonders kleine und mittlere Unternehmen beanspruchten die 
Gelder, und zwar vorzugsweise zu Beginn der Krise im Frühjahr 2020 (Sachverständi-
genrat, 2020, S. 94-97). Auch derzeit bleiben die Bilanzen vorläufig (Tabelle 4): Für 
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das Kurzarbeitergeld und die Erstattung von Sozialversicherungsbeiträgen berichtet die 
Bundesagentur für Arbeit ein Ausgabenvolumen von ca. €22 Mrd., die von der Bun-
desregierung mit ca. €10 Mrd. kompensiert worden sind. Bei der bundeseigenen KfW-
Bank lagen die Kreditvolumina in den Bereichen Mittelstand, Existenzgründungen und 
Unternehmensinvestitionen auf „historischem Höchststand“; Pandemiebedingt waren 
es ca. €51,5 Mrd. (KfW 2021). Im Rahmen des WSF (€600 Mrd.) sind bislang zwanzig 
Unternehmen rekapitalisiert worden (ca. €8,7 Mrd.), besonders prominent die Lufthan-
sa (€5,85 Mrd.) (Deutsche Finanzagentur, 2021).  
 
Tabelle 4: Staatliche Zuschüsse an Unternehmen 

Zuschüsse an Unternehmen/Titel 
Bewilligungen/Auszahlungen 

an Unternehmen 
Durch die Bundesregierung 

angekündigtes Volumen 

Soforthilfe € 13,5 Mrd. € 50 Mrd. 

Überbrückungshilfe I   € 1,4 Mrd. 
€ 25 Mrd. 

Überbrückungshilfe II   € 2,7 Mrd. 

Überbrückungshilfe III € 14,2 Mrd. € 25 Mrd. 

Novemberhilfe   € 6,4 Mrd. € 15 Mrd. 

Dezemberhilfe   € 6,8 Mrd. € 17 Mrd. 

Neustarthilfe   € 1,3 Mrd.  

Quelle: Eigene Darstellung nach BMWE 2021, S. 8. 
 
Sofern es um die Effekte der kompensierenden Sofort- und Überbrückungshilfen geht, 
wurde für die ca. 4,2 Mio. Selbstständigen und Kleinstunternehmen festgehalten, dass 
die „Verweilwahrscheinlichkeit in der Selbstständigkeit“ (Stiel et al., 2021, S. 4) in den 
besonders betroffenen Branchen (Gastronomie, Beherbergung, Kultur) um ca. 10% ge-
stiegen ist, wenn die staatliche Unterstützung zeitnah ausgezahlt wurde, allerdings bei 
Verzögerungen deutlich sank (Stiel et al., 2021). Dieser Befund lässt sich zwar nicht 
auf Unternehmen aller Größenordnungen übertragen, insofern sich die Rücklagenbil-
dung und Kreditfähigkeit erheblich unterschied. Er zeigt aber, dass nicht allein die Mit-
telbereitstellung, sondern eben die Implementierung der Maßnahme auf deren Effekti-
vität wirken. Als Implementationsdefizite sind die (unflexiblen) Programmierungen der 
Antragsplattformen ebenso zu nennen wie eine unzureichende Spezifizierung der 
FAQs oder die fehlende Expertise bei den entsprechenden Hotlines (Welt 2021).  

Als eine regulatorische Maßnahme, die für Unternehmen die Folgen des Lock-
downs erträglicher gestalten soll, ist überdies das anhaltende Moratorium im Insolvenz-
recht anzusehen. Zunächst war bis zum 30.09.2020 die Insolvenzantragspflicht für Un-
ternehmen ausgesetzt worden, die infolge der Covid-19-Krise zahlungsunfähig oder 
überschuldet waren. Diese Aussetzung wurde nachfolgend (nur) für überschuldete Un-
ternehmen verlängert. Die Suspendierung der Insolvenzantragspflicht führte dazu, dass 
die Effekte der Covid-19-Pandemie auf die Unternehmensdemographie nach derzeit 
eineinhalb Jahren auch aufgrund der krisenbedingten Veränderung von Geschäftsmo-
dellen nicht gut abzuschätzen sind. Insofern sind vielfach Warnungen vor Unterneh-
men artikuliert worden, die durch Finanzhilfen künstlich am Markt gehalten werden 
(sog. „Zombie-Unternehmen“, FAZ.net, 2021).  

Bis Redaktionsschluss des Beitrags (August 2021) wurden die bereitgestellten Mit-
tel unterschiedlich ausgeschöpft: Die KfW-Kredite und das Kurzarbeitergeld wurden in 
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ihrem Rahmen genutzt. Die staatlichen Zuschüsse an die Unternehmen lagen bislang 
deutlich unterhalb des angekündigten Volumens. Auch der WSF hatte in diesem Sinne 
„noch Luft nach oben“. Von einer krisenbedingten Flucht in die Staatsbeteiligung kann 
von wenigen Ausnahmen nicht die Rede sein. Dies liegt auch daran, dass die Wirt-
schaftsentwicklung im zweiten Lockdown ab November 2020 nicht in ähnlicher Weise 
eingebrochen ist wie im Frühjahr 2020; das gilt insbesondere für die Industrie und den 
Bausektor. 

4 Erklärung der Krisenbewältigung 

Rückblickend erstaunt es, wie unterschiedlich die Bundesregierung (mit identischer 
parteipolitischer Couleur) in den Krisen 2008 und 2020 reagierte. Wir nähern uns der 
Erklärung der Krisenbewältigung auf Grundlage des oben skizzierten, wissenstheore-
tisch erweiterten Konzeptes der vergleichenden Staatstätigkeitsforschung. Situativ 
überrascht es angesichts der Krisenerfahrungen des Herbst 2001 (9/11) und des Herbst 
2008 (Finanzkrise) zunächst nicht, dass seit Ende Februar einmal mehr die „Stunde der 
Exekutive“ geschlagen hat (vgl. auch Siefken & Hünermund in diesem Heft), die sich 
aber zugleich auf eine breite Akzeptanz in der Bevölkerung und die Unterstützung na-
hezu aller Parteien, auch in den Ländern, stützen konnte. Während die Ausgestaltung 
der wirtschaftspolitischen Maßnahmen zwar punktuell an die Krisenerfahrungen aus 
den Jahren 2008/09 anschloss, wurde insgesamt ein wirtschaftspolitischer Paradig-
menwandel sichtbar. Dieser zeichnete sich bereits seit Mitte der 2000er Jahre ab, auch 
in den regierungsnahen Expertengremien. Für Wirtschaftsverbände und -kammern 
kann ein moderater Einfluss auf die Maßnahmen plausibilisiert werden.  

4.1 Die Krise als Stunde der Exekutive 

In der ‚Schock und Schulden‘-Phase erfolgte eine Fokussierung auf die Exekutive, ins-
besondere auf das Bundeskanzleramt als „Kern des exekutiven Regierens“ (Korte, 
2011, S. 123; s. a. de Maizière, 2019, S. 115-119). Das Krisenmanagement erstreckte 
sich dann auf die einschlägigen Fachministerien (Gesundheit, Finanzen, Wirtschaft, 
auch Justiz und Arbeit). Handlungsbedingungen der exekutiven Koordination waren 
hoher kurzfristiger Handlungs- und Steuerungsdruck bei gleichzeitiger Unkenntnis 
über wesentliche Fakten und geringer Prognosefähigkeit (Capano, Howlett, Jarvis, 
Ramesh & Goyal, 2020, pp. 288-291). Die starke Rolle der Ministerpräsident*innen 
der Länder in der Krisenkoordination war durch ihre Kompetenzen bei der Pande-
miebekämpfung wie auch ihre administrativen Kapazitäten im Rahmen des „exekuti-
ven Föderalismus“ begründet, aber keinesfalls eine neue Art der Koordination (de Ma-
izière, 2019, S. 47-48). Ein Blick auf die seinerzeitigen politischen Mehrheitsverhält-
nisse zeigt, dass der Koalition von Union und SPD im Bund acht Koalitionskombinati-
onen auf Seiten der Länder gegenüberstanden, davon drei Unions-SPD-Koalitionen 
(mit zwölf Bundesratsstimmen). Bei weiteren fünf Landesregierungen regierten Bünd-
nis 90/Die Grünen mit Union oder SPD (26 Bundesratsstimmen). Die FDP war an drei 
Landesregierungen (14 Bundesratsstimmen) beteiligt, Die Linke an drei (11 Bundes-
ratsstimmen) und die Freien Wählergemeinschaften an einer (6 Bundesratsstimmen). 
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Schon mit Blick auf die Mehrheitsverhältnisse im Bundesrat sind diese Mitregenten re-
levant, allen voran die Bündnisgrünen. Dies gilt aber auch für die Verwaltungsumset-
zung der wirtschaftspolitischen Maßnahmen in den Ländern. ‚Trotz‘ der Parteienplura-
lität in Bund und Ländern wurde die Wirtschaftspolitik in der Krise anfangs recht ein-
hellig unterstützt. Die Entscheidungen über die Maßnahmen und die exekutive Koordi-
nation fanden also im Rahmen einer ‚übergroßen‘ Koalition statt, Parlamente blieben 
(zunächst) außen vor und nur noch eine Partei (AfD) war in der Oppositionsrolle. 

4.2 Legitimation durch die medizinische Krise  

Die breite Akzeptanz der Maßnahmen war aufgrund der medizinischen Krise gegeben. 
Konkret wurden die wirtschaftspolitischen Maßnahmen – wie hier die Errichtung eines 
Wirtschaftsstabilisierungsfonds – mit den „enorme[n] Unsicherheiten in der Realwirt-
schaft und Verwerfungen an den Kapitalmärkten“, der Einschränkung unternehmeri-
scher Aktivitäten als Folge der staatlichen gesundheitspolitischen Maßnahmen begrün-
det, die dazu führen könnten, dass  

„Unternehmen unverschuldet in Liquiditätsengpässe geraten, […] zunehmend einer existenz-
bedrohenden Insolvenzgefahr ausgesetzt [sind] und unzählige Arbeitsplätze bedroht [wären]. 
[…] In dieser sich zuspitzenden Krisensituation ist es die fundamentale Aufgabe des Staates, die 
Volkswirtschaft zu stabilisieren, die sozialpolitischen Auswirkungen zu minimieren und das Ver-
trauen der Bürgerinnen und Bürger in die politische Handlungsfähigkeit des Staates zu stärken.“ 
(Deutscher Bundestag, 2020a, S. 1).  
 

In der Krise wurde nun – trotz der zuvor erkennbaren ökonomischen Krisenphänomene 
– eine Aufgabenbestimmung des kapitalistischen Staates, nämlich die Stabilisierung 
der Wirtschaft in zyklischen Krisen (Klenk & Nullmeier, 2010, S. 277-278), von einer 
anderen Aufgabe, nämlich dem (Gesundheits-)Schutz für die Bürger*innen und der 
Gewährleistung ihrer Sicherheit, überlagert. Den wirtschaftspolitischen Maßnahmen 
kam eine legitimierende Funktion für die gesamte Corona-Krisenpolitik von Bund und 
Ländern zu (siehe für die Sozialpolitik auch Blum & Kuhlmann in diesem Heft). Die 
Krisenstrategien der Bundesregierung wurden weit überwiegend in der Bevölkerung 
akzeptiert. Die Zufriedenheit mit der Regierung und Großen Koalition erreichten ab 
März 2020 hohe positive Werte. Die Covid-19-Maßnahmen wurden im November 
2020 mehrheitlich für richtig gehalten, 26% befürworteten weitergehende Maßnahmen, 
14% nahmen sie als übertrieben wahr. Allerdings begann dann ab Januar 2021 die Un-
terstützung für das Regierungshandeln erkennbar zu schwinden (Forschungsgruppe 
Wahlen, 2021).  

4.3 Krisenerfahrung 2008  

Zum erheblichen Umfang der wirtschaftspolitischen Maßnahmen trugen auch die Er-
fahrungen aus dem Jahr 2008 bei. Die umfassende Rekapitalisierung von Finanzinstitu-
ten (prominent die Hypo Real Estate) durch das Finanzmarktstabilisierungsgesetz 
(FMStG) und den entsprechenden Fonds wie auch die 25%ige Beteiligung an der 
Commerzbank zeigten erhebliches finanzielles Engagement der Bundesregierung 
(Herweg & Zohlnhöfer, 2010, S. 266-268). Das FMStG war insofern bemerkenswert, 
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als dass damit „das Verhältnis von Staat und Markt neu zugunsten des Staates“ defi-
niert wurde (Hegelich, 2010, S. 339). 

Neben der Stabilisierung und Regulierung der Finanzmärkte reagierte die Bundes-
regierung im November 2008 mit dem Konjunkturpaket I „Beschäftigungssicherung 
durch Wachstumsstärkung“, das insgesamt €11 Mrd. u. a. für Verkehrsinvestitionen, 
verbesserte Abschreibungsmöglichkeiten für Unternehmen und steuerliche Entlastun-
gen für private Haushalte zur Verfügung stellte (Horn, Hohlfeld, Truger & Zwiener, 
2009). Auch die Bezugsdauer des Kurzarbeitergeldes wurde von 12 auf 18 Monate ver-
längert. Zwei Monate später folgte dann das Konjunkturpaket II mit einem Umfang 
von €50 Mrd. (Barabas, Döhrn, Gebhardt & Schmidt, 2009). Zentral waren Infrastruk-
turinvestitionen, die mit €17,3 Mrd. den Bau von Kindertagesstätten, Schulen, Straßen 
und Krankenhäusern sowie die Gebäudesanierung unterstützen sollten. Jeweils €9 Mrd. 
flossen in die Senkung der Einkommensteuer und Beitragssätze der gesetzlichen Kran-
kenversicherung. Für die Beschäftigungssicherung sah das Paket €5,9 Mrd. vor. 
Schließlich wurden €1,5 Mrd. für die – stark kritisierte – „Abwrackprämie“ aufgewen-
det. Erkennbar war 2008/09 bei Regulierung, Subventionen und Beteiligungspolitik ei-
ne „Renaissance des Interventionsstaates“ (Klenk & Nullmeier, 2010, S. 274). Auch 
setzte sich rasch die Auffassung durch, dass die deutsche Bundesregierung insbesonde-
re in der Frühphase der Krise im Herbst 2008 zu zögerlich, zu wenig umfassend und 
mit einem „Festhalten an der alten Orthodoxie“ (Enderlein, 2010, S. 252) agierte und 
sich damit international isoliert hatte (Enderlein, 2010, S. 251-253; Tooze, 2018, pp. 
94-98, 184-195). 

4.4 Wirtschaftspolitik der Großen Koalitionen 

In der Covid-19-Krise agierten Personen (z. B. Angela Merkel, Olaf Scholz), die bereits 
2008/09 über die Wirtschaftspolitik mitentschieden. Über die Lerneffekte in der Exe-
kutive können wir mangels aktueller Interviews keine Auskunft geben. Gleichwohl 
kann die frühe und umfassende Reaktion der Bundesregierung einen Lerneffekt anzei-
gen. Darüber hinaus lässt sich bereits ab 2005 eine stärkere Hinwendung zu staatsori-
entierter Politik konstatieren. Die Beteiligungspolitik des Bundes suspendierte große 
Privatisierungsvorhaben (Deutsche Bahn, Deutsche Flugsicherung). Das Beteiligungs-
portfolio des Bundes stagnierte zwischen 2005 und 2008 (Herweg & Zohlnhöfer, 2010, 
S. 256-266). 

Eine stärker auf staatliche Intervention setzende Wirtschaftspolitik wurde dann in 
den 2010er Jahren durch zwei Initiativen markiert, nämlich die Novellierung des Au-
ßenwirtschaftsgesetzes und die „Industriestrategie 2030“ des Wirtschaftsministers Pe-
ter Altmaier. Diese strebte an, einen Industrieanteil von ca. 25% in Deutschland zu si-
chern und in wichtigen Bereichen (z. B. künstliche Intelligenz, Biotechnologie, Auto-
mobilindustrie, Telekommunikation) eigene, von US-amerikanischen und chinesischen 
Konzernen unabhängige Schlüsseltechnologien zu etablieren; auch mit dem Einsatz 
staatlicher Finanzmittel. In diesem Zusammenhang interessieren auch die Novellierun-
gen des Außenwirtschaftsrechts. Diese zielten mit dem Absenken der Schwelle von 
Beteiligungen von ausländischen Investor*innen (von 25% auf 10%), ab derer die 
Bundesregierung eingreifen kann, auf den Schutz kritischer Infrastrukturen und von 
Schlüsselindustrien. Faktisch ging es um die Investitionstätigkeit chinesischer Unter-
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nehmen in Deutschland. Strategische Ausgangspunkte dieser industriepolitischen und 
außenwirtschaftlichen Überlegungen waren einerseits positive volkswirtschaftliche Ef-
fekte, die von den „Zukunftstechnologien“ einiger Schlüsselindustrien erwartet wur-
den, und andererseits die Bedeutung von technologischen Infrastrukturen in geo-
strategisch unsicherer Lage und militärischer wie wirtschaftlicher Staatenkonkurrenz 
(Dullien, 2019).6 Eine ausgeprägte Anti-Verstaatlichungshaltung in der Union, die im 
Herbst 2008 zu einer problematischen Bankenrettungsstrategie der deutschen Bundes-
regierung beitrug (Enderlein, 2010, S. 246-247), war im März 2020 praktisch nicht 
mehr sichtbar. 

4.5 Wirtschaftswissenschaftlicher Paradigmenwandel und 
Expertengremien  

Nach der Finanzkrise wurde auch in Deutschland über die Dominanz des neoklassi-
schen Denkens in Forschung und Lehre der Wirtschaftswissenschaften diskutiert 
(Thieme, 2018). Diesbezüglich konstatierten Janina Urban und Florian Rommel (2020) 
jedoch keinen grundlegenden Paradigmenwandel. Auch in der Medienpräsenz und po-
litischen Beratung ließ sich, zumindest bis 2018, ein beträchtliches ordo- und neolibe-
rales Bias feststellen (Pühringer & Beyer, 2021, p. 157). Jüngere Entwicklungen zeigen 
allerdings bemerkenswerte Veränderungen. So fanden sich im letzten F.A.Z.-Öko-
nomenranking unter den 20 „einflussreichsten“ Ökonom*innen auch post-keynesia-
nistische und heterodoxe, darunter Marcel Fratzscher, Jens Südekum, Sebastian Dulli-
en oder Achim Truger (F.A.Z., 2020). Auch zeigte sich in der Publikations- und Bera-
tungspraxis eine Aufweichung der Grenzziehung zwischen wirtschaftswissenschaftli-
chen Paradigmen. Am 11.03.2021 veröffentlichten Peter Bofinger (Univ. Würzburg), 
Sebastian Dullien (IMK), Gabriel Felbermayr (IfW), Clemens Fuest (ifo Institut), Mi-
chael Hüther (IW), Jens Südekum (DICE) und Beatrice Weder di Mauro (CEPR) ein 
gemeinsames Papier zur Bewältigung der Wirtschaftskrise (Bofinger et al., 2020). Eine 
solche Kooperation zwischen Vertreter*innen des arbeitgebernahen Instituts der deut-
schen Wirtschaft (IW) und des gewerkschaftsnahen Instituts für Makroökonomie und 
Konjunkturforschung (IMK) „hätte man“, so Wolfgang Schmidt, Staatssekretär im 
Bundesministerium der Finanzen, „vor drei Jahren auch nicht erwartet“ (zitiert in 
Mumme, 2020a). Auch der Sachverständigenrat nahm eine deutlich andere Position als 
etwa 2009 ein, als eine markt-liberale Position für die Bewertung der Regierungsmaß-
nahmen maßgeblich war. 2020 wurde die krisenpolitische Reaktion der Bundesregie-
rung überwiegend positiv bewertet (Sachverständigenrat, 2020). Der intensivere und 
gemäßigtere Austausch zwischen den wirtschaftlichen „Lagern“ fand bereits vor Aus-
bruch der Krise statt, scheint sich aber unter dem Druck situativer Unsicherheit vertieft 
zu haben. Auch der Austausch zwischen Wissenschaft und Exekutive verstärkte sich 
im Zuge der Covid-19-Krise, nicht zuletzt aufgrund des akuten Beratungsbedarfs 
(Mumme, 2020b). So wurden etwa im März 2020 im Bundesfinanzministerium die 
„Donnerstags-Treffen“ initiiert, bei denen sich Ökonom*innen mit Beamt*innen aus 
Finanz- und Wirtschaftsministerium oder der EZB informell austauschten. Diese 
Kommunikation hat in der Periode der ‚Überbrückung und Unzufriedenheit‘ jedoch of-
fenkundig nachgelassen. 
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4.6 Verbandseinfluss in der Krise  

Anders als die Parteien der ‚übergroßen‘ Koalition in Bund und Ländern, waren die 
deutschen Wirtschaftsverbände in der wirtschaftspolitischen Diskussion seit dem Früh-
jahr 2020 sehr präsent. Die Verbände fokussierten zunächst auf die rechtliche Ausge-
staltung der Maßnahmen, z. B. mit Forderungen nach suspendierenden Regulierungen 
(u. a. im Insolvenz-, Wettbewerbs-, Umweltrecht). Auch wurde der Umfang der Ein-
schränkungen adressiert. Insbesondere die Schaffung einer langfristigen und koordi-
nierten Planung der Maßnahmen zugunsten eines schnelleren Endes scharfer Be-
schränkungen, z. B. in Gastronomie oder Logistik, war ein Anliegen. Schließlich for-
derten die Verbände, die unmittelbaren Folgen der Einschränkungen im Sinne ihrer 
Mitgliedsunternehmen abzumildern und Betriebsabläufe, z. B. durch arbeitsrechtliche 
Maßnahmen, aufrechtzuerhalten. Ein „Ruf nach dem Staat“ erstreckte sich auf finanzi-
elle Entschädigung und Liquiditätssicherung, das heißt die Kompensation von Umsatz-
ausfällen, die Übernahme von Kreditbürgschaften oder die Stundung von Zahlungsver-
pflichtungen gegenüber Behörden. Forderungen nach einer direkten Staatsbeteiligung 
bei angeschlagenen Unternehmen gab es nicht (Fuchs, Sack & Spilling, 2021). Die Ak-
tivitäten im Rahmen des WSF wurden teilweise ex post als (in der Krise) „vertretbar“ 
befürwortet, so etwa durch den Bundesverband der Deutschen Industrie (BDI). Weitere 
Spitzenverbände, ebenso wie die Verbände besonders stark beeinträchtigter Branchen 
(Tourismus, Luftfahrt, Gastronomie), äußerten sich jedoch öffentlich nicht zur Staats-
beteiligung bei von Insolvenz betroffenen Unternehmen. Moderate aber deutlich arti-
kulierte Skepsis mit Blick auf die Folgen für den Marktwettbewerb wurde hingegen 
vom Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbau (VDMA) geäußert (VDMA, 
2020a).  

Abseits der früh einsetzenden und anhaltenden Kritik an Betriebsschließungen so-
wie einer fehlenden ‚Exit‘-Perspektive (z. B. ADV et al., 2020; BTW et al., 2020), ist 
insgesamt eine hohe Akzeptanz bei den Wirtschaftsverbänden und -kammern für die 
Maßnahmenpakete der Bundesregierung in der ‚Schock und Schulden‘-Phase festzu-
stellen. Die inhaltliche Kongruenz zeigt sich beispielhaft an den Forderungskatalogen 
großer Spitzenverbände der Wirtschaft, der AG Mittelstand7, des Bundesverbands der 
Deutschen Industrie (BDI) ebenso wie des Deutschen Industrie- und Handelskammer-
tags (DIHK). In diesen finden sich u. a die Erweiterung des steuerlichen Verlustrück-
trags, verbesserte Abschreibungsregeln, die Begrenzung der Sozialabgaben, finanzielle 
Unterstützung für Ausbildungsbetriebe, die Senkung der EEG-Umlage und eine be-
schleunigte Verwaltungsdigitalisierung (AG Mittelstand, 2020; BDI, 2020; DIHK, 
2020) – sämtlich Maßnahmen des Konjunkturpakets. Programmatische Kongruenz be-
inhaltet allerdings keine zwingende Kausalität. Zwar lässt sich durchaus die frühe und 
kontinuierliche Konsultation der organisierten Wirtschaftsinteressen durch Kanzleramt, 
Finanz-, Wirtschafts- und Arbeitsministerium (z. B. Deutscher Bundestag, 2020b) kon-
statieren, doch deren genauer Verlauf ist nicht rekonstruierbar.8  

Seit dem Herbst 2020 (in der ‚Überbrückung und Unzufriedenheit‘-Phase) erodier-
te dann jedoch diese inhaltliche Kongruenz und Koordination zwischen organisierten 
Wirtschaftsinteressen und Politik; und sie differenzierte sich zwischen Wirtschaftsbe-
reichen aus. Immer deutlicher waren kritische, vor allem ordnungspolitische Positionen 
von Verbänden (z. B. BDA, 2020) zu vernehmen. Diese unterschieden sich hierbei in 
Ton und Inhalt zwischen stark von der Pandemie-Bekämpfung betroffenen Branchen 
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(Gastronomie, Handel, ‚Mittelstand‘; z. B. BVMW, 2020) und anderen Wirtschaftsbe-
reichen (insb. die Industrie; z. B. VDMA, 2020b). Ab Anfang 2021 gab es parallel zu 
der Kritik dann zunehmend Versuche, die Staat-Verbände-Koordination wieder zu 
stärken, sowohl seitens der Verbände (BDA & BDI, 2021) als auch durch die Bundes-
regierung (z. B. Wirtschaftsgipfel v. 16.02.2021; F.A.Z., 2021). Und mit der Entwick-
lung von Öffnungsstrategien und Stufenplänen – eine wiederholte Forderung einiger 
Verbände seit Ende 2020 – ging die öffentliche Kritik der Verbände im Frühjahr 2021 
merklich zurück. 

Wie auch 2008/09 zeigt sich insgesamt das Muster eines spezifischen „Krisenkor-
poratismus“, in dem Wirtschaftsverbände und -kammern (gemeinsam mit den Gewerk-
schaften) als Ressource zur Krisenbewältigung verstanden und eng in die Kommunika-
tion wirtschaftspolitischer Maßnahmen einbezogen wurden (Rehder, 2021). 

5 Konklusion  

Derzeit können die Effekte der wirtschaftspolitischen Maßnahmen der deutschen Bun-
desregierung aufgrund der dynamischen Entwicklung kaum bewertet werden. Die Un-
terstützungsmaßnahmen wurden in Anspruch genommen, bislang aber bei Weitem 
nicht ausgeschöpft. Es ist zu Staatsbeteiligungen gekommen, derzeit ist aber nicht ab-
sehbar, ob und inwieweit der WSF hierfür weiter genutzt wird. Mit der vorliegenden 
Prozessanalyse beschreiben, kontextualisieren und erklären wir die wirtschaftspoliti-
schen Maßnahmen der deutschen Bundesregierung in den Jahren 2020 und 2021, die 
im Rahmen der Covid-19-Krise verabschiedet wurden. Die distributiven und regulato-
rischen Aktivitäten konzentrieren sich auf zwei unterschiedliche Phasen, nämlich die 
‚Schock und Schulden‘-Periode (Februar 2020 bis Juni 2020) und die Periode der 
‚Überbrückung und Unzufriedenheit‘ (Oktober 2020 bis Mai 2021).   

Auf Grundlage des wissenstheoretisch erweiterten Konzeptes der Vergleichenden 
Staatstätigkeitsforschung sehen wir den Umfang und Charakter der Maßnahmenkatalo-
ge als das Ergebnis von mehreren interagierenden Faktoren an, nämlich der hierarchi-
schen Koordination der Exekutive, die sich (mit den Bündnisgrünen, der Linken und 
der FDP als Mitregenten) auf außerordentlich breite politische Mehrheiten stützen 
konnte, der Rechtfertigung der Maßnahmen durch die Pandemie, aber auch wirt-
schaftspolitisch endogener Entwicklungen, nämlich der Krisenerfahrungen 2008/09 
und eines stärker staatsinterventionistischen Kurses der Bundesregierung schon vor 
2020. Während die politischen Parteien kaum präsent zu sein schienen, zeigt sich, dass 
sich die wirtschaftspolitische Expertise, auf die sich die Exekutive stützte, paradigma-
tisch pluralisiert hat und sich die organisierten Interessen der Wirtschaft weitgehend 
inhaltlich kongruent artikulierten. Die Entscheidungskonstellation ließe sich im Unter-
schied zur Situation 2008/09 als eine ‚übergroße‘ Koalition mit einem ‚Korporatismus 
ohne Verbrennungsmotor‘ pointieren.  

Zukünftigen Forschungsbedarf sehen wir erstens in der Weiterführung und Konso-
lidierung der Prozessanalyse. Zum jetzigen Zeitpunkt (August 2021) müssen wir neue 
Entwicklungen erwarten. Dabei ist insbesondere offen, ob sich die bisherigen Maß-
nahmenpakete in den nächsten Jahren tatsächlich als zumindest teilweise effektiv für 
eine Bearbeitung der strukturellen wirtschaftlichen, technologischen und sozial-
ökologischen Defizite erweisen, die eingangs skizziert worden sind. Auch ist es mög-
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lich, dass sich nach der Bundestagswahl 2021 politische Konstellationen ergeben kön-
nen, die eine Rückkehr zur fiskalischen Austerität anstreben. Zukünftige Forschung 
sollte zweitens ähnliches „explaining outcome process-tracing“ international kompara-
tiv organisieren. In diesem Zuge könnte drittens intensiver diskutiert werden, ob und 
inwieweit das hier gewählte breit und integrativ angelegte multifaktorielle Untersu-
chungskonzept fruchtbar für theorietestende Prozessanalysen genutzt werden kann.  
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Anmerkungen 
 

1 Methodisch beruht der Beitrag auf einer Inhaltsanalyse einschlägiger Quellen- und Dokumente (z. B. 
BT-Drucksachen, Presseveröffentlichungen von Ministerien und Verbänden) wie auch auf einer 
schlagwortbasierten Medienanalyse (besonders Frankfurter Allgemeine Zeitung, Süddeutsche Zei-
tung), mit der manifeste Ereignisse, Akteurskonstellationen und programmatische Aussagen rekonstru-
iert werden. 

2 Bekanntermaßen interagiert die deutsche Fiskal- und Wirtschaftspolitik eng mit der europäischen. Auf 
Europäisierung können wir hier mangels Platzes nicht eingehen, wollen aber wenigstens darauf hin-
weisen, dass die Europäische Kommission eine eigene Krisenpolitik verfolgte und die Europäische 
Zentralbank zeitnah mit Stützungsmaßnahmen für den Finanz- und Interbankenmarkt reagierte.  

3 Die wirtschaftspolitischen Maßnahmen der deutschen Länder unterschieden sich deutlich. Auch dieser 
Aspekt kann aus Platzgründen nicht vertieft werden.  

4 Die Bundesregierung erhöhte den Garantierahmen für KfW-Kredite von €357 Mrd. auf €822 Mrd. 
(Sachverständigenrat, 2020, S. 95). 

5 Wir können im gegebenen Rahmen nicht en passant eine vergleichende Analyse der Krisen- und Betei-
ligungspolitik der Länder durchführen. Entscheidend ist aber, dass auch hier ein bekannter Befund der 
vergleichenden Policy-Analyse gilt: Nicht allein bei den gesundheitspolitischen Maßnahmen, sondern 
auch bei den wirtschaftspolitischen macht es einen Unterschied, in welchem Bundesland das jeweilige 
Unternehmen angesiedelt ist (s. a. Siewert, Wurster, Messerschmidt, Cheng & Büthe, 2020, p. 6). 

6 Auch in der Fiskalpolitik war bereits 2019 eine Abkehr von der „Schuldenbremse“ festzustellen (Kar-
remans, 2021, S. 514). 

7 Die Arbeitsgemeinschaft Mittelstand setzt sich zusammen aus Spitzenverbänden unterschiedlicher 
Wirtschaftsbereiche wie u. a. Banken, Freien Berufen, Gastronomie, Groß- und Einzelhandel oder 
Handwerk (www.arbeitsgemeinschaft-mittelstand.de). 

8 Die Bedeutung dieser Abläufe im Einzelfall zeigt auch der Fall des Verbands der Automobilindustrie 
(VDA). Dieser scheiterte trotz eines „Autogipfels“ im Mai 2020 mit der offensiv vorgetragenen Forde-
rung, eine Kaufprämie (auch) für Autos mit Verbrennungsmotor einzuführen, die sich an der ‚Um-
weltprämie‘ aus dem Jahr 2009 anlehnen sollte (FAZ.net, 2020; Rehder, 2021, S. 217). Nachfolgend 
war der Verband allerdings gemeinsam mit der Gewerkschaft IG Metall eng in die Ausgestaltung des 
Konjunkturpakets einbezogen („Arbeitsgruppe für konjunkturbelebende Maßnahmen“, BMWE, 
2020b), in dem auch Fördermaßnahmen (insbesondere für private, staatliche wie gewerbliche E-
Mobilität) in nennenswertem Umfang (€8,1 Mrd.) für die Automobilwirtschaft enthalten waren. 
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Der öffentliche Gesundheitsdienst in der Corona-
Krise: zwischen Hierarchie, loser Koppelung und 
polyzentrischer Koordination 

Zusammenfassung 
Der öffentliche Gesundheitsdienst (ÖGD) spielt bei 
der Bewältigung der Covid-19 Pandemie eine zent-
rale Rolle. Sein Krisenmanagement ist im hohen 
Maße auf Koordination angewiesen, was jedoch 
durch die Komplexität der Strukturen und die Viel-
zahl der Akteure im deutschen Gesundheitssystem 
erschwert wird. Die verwaltungswissenschaftliche 
Literatur unterschiedet drei Paradigmen der Koordi-
nation: hierarchisch-funktional, lose verbunden (neo-
institutionalistisch) und polyzentrisch. Der Beitrag 
nutzt diese Unterscheidung als theoretischen Rah-
men und zeigt, dass alle drei Formen der Koordina-
tion in der Struktur und im gesetzlichen Auftrag des 
ÖGD angelegt sind. Wir zeigen anhand von zwei 
Aufgaben des Krisenmanagements, Testung und 
Kontaktnachverfolgung, dass sich hierarchische Ko-
ordinationsformen in der Krise als unzureichend 
herausgestellt haben und zunehmend polyzentrische 
Ansätze erprobt wurden. Eine nachhaltige Veranke-
rung der polyzentrischen Koordination verlangt al-
lerdings eine grundlegende Reform der institutionel-
len Architektur des ÖGD, auch im Regelbetrieb. Ab-
schließend plädiert der Beitrag dafür, das durch die 
Krise entstandene „Window of Opportunity“ für ei-
ne solche Reform zu nutzen.   
 
Schlagworte: Öffentlicher Gesundheitsdienst (ÖGD), 
Covid-19, Koordination, Krisenmanagement, Gover-
nance 

 Abstract 
The public health service in the Corona crisis: be-
tween hierarchy, loose coupling and pluricentric 
coordination 
Local health authorities (ÖGD) are central to the re-
sponse to the Covid-19 pandemic. Their crisis man-
agement is highly dependent on coordination, which 
is complicated by the structural complexity and large 
number of actors in the German health care system. 
The public administration literature distinguishes 
three paradigms of coordination: hierarchical-func-
tional, loosely coupled (neo-institutional) and pluri-
centric. This article uses this distinction as a theoret-
ical framework and demonstrates that all three forms 
are embedded in the institutional structure and legal 
mandate of the ÖGD. Using testing and contact trac-
ing as examples, we show that hierarchical forms of 
coordination have proven unsatisfactory and have 
increasingly been replaced by pluricentric approach-
es. We argue that a sustainable approach to pluricen-
tric coordination would require changes to the insti-
tutional architecture of the public health service. The 
article concludes with the observation that the 
Covid-19 pandemic also opens a “window of oppor-
tunity” that should be seized for reform.  
 
 
Keywords: local health authorities (ÖGD), Covid-
19, coordination, governance, crisis management 

1 Einleitung 

Durch Pandemien ausgelöste Krisen sind in räumlicher, funktionaler und zeitlicher 
Hinsicht komplex. In der politik- und verwaltungswissenschaftlichen Literatur wird 



Der öffentliche Gesundheitsdienst in der Corona-Krise  285 

dabei die Fähigkeit der Akteure zur horizontalen und vertikalen Koordination und zum 
Netzwerkmanagement als eine zentrale Voraussetzung für eine erfolgreiche Bewälti-
gung komplexer Krisen gesehen (Boin, 2009; Boin & ’t Hart, 2010). Die Gesundheits-
ämter sind zentrale Akteure in der Bekämpfung der Corona-Pandemie in Deutschland. 
Bislang gibt es nur wenige politik- und verwaltungswissenschaftliche Forschungsbei-
träge zur Rolle der Gesundheitsämter im Gesundheitsschutz und in der Koordination 
während der Krise. So fragen Nathalie Behnke und Matthias Zimmermann (2020), wie 
Landesministerien unter Bedingungen des föderalen Mehrebenensystems den öffentli-
chen Gesundheitsdienst (ÖGD) steuern können und verweisen auf die Notwendigkeit 
einer intensiven Vernetzung über Ebenen und geografische Grenzen hinweg.  

Dieser Beitrag widmet sich der Fragestellung, welche Koordinationsaufgaben des 
ÖGD wie im gesetzlichen Rahmen verankert sind und wie sie im aktuellen Krisenfall 
umgesetzt wurden. Er geht insbesondere der Frage nach, ob unter dem Druck der Krise 
neue Formen polyzentrischer Koordination entstanden sind, die über die Pandemie hin-
aus für die Bevölkerungsgesundheit genutzt werden können. Der Artikel leistet auf die-
se Weise einen konzeptionellen Beitrag zur aktuellen Diskussion um die Weiterent-
wicklung der Rolle des ÖGD im Gesundheitswesen. 

Um diese Fragen zu beantworten, stellen wir in Kapitel 2 zunächst theoriebasiert 
drei Ansätze von Koordination vor, die unterschiedlichen Steuerungsparadigmen zuge-
ordnet werden können und als funktional-hierarchisch, lose gekoppelt (loosely coup-
led) und polyzentrisch (pluricentric) beschrieben werden (Pedersen, Sehested & Søren-
sen, 2011). Jeder Ansatz geht mit unterschiedlichen Stärken, Schwächen und Voraus-
setzungen einher, die auch für die Bewältigung des Krisenfalls relevant sind. Kapitel 3 
beschreibt unseren methodischen Ansatz und die Datengrundlage. In Kapitel 4 untersu-
chen wir, welches Koordinationsverständnis der formalen Aufgabenbeschreibung des 
ÖGD zugrunde liegt, bevor wir uns in Kapitel 5 mit der Frage befassen, wie sich die 
beschriebenen theoretischen Ansätze der Koordination in der Praxis wiederfinden. Wir 
untersuchen an zwei zentralen Aufgaben der Krisenbewältigung – Organisation der Te-
stung und Nachvollziehen von Kontakten – welche Koordinationsformen sich beobach-
ten lassen. Die beschriebenen Beispiele erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit, 
sondern haben illustrativen Charakter und dienen vor allem der Vorbereitung der kon-
zeptionellen Diskussion der Stärken, Schwächen und Voraussetzungen der hierarchi-
schen, lose gekoppelten und polyzentrischen Steuerung im Krisenfall in Kapitel 6. Wir 
stellen fest, dass sich eine Bewegung hin zu einem polyzentrischen Ansatz der Koordi-
nation beobachten lässt. Zum Zeitpunkt des Schreibens dieses Beitrags im November 
2020 befinden wir uns in der zweiten Welle dieser Pandemie. Abschließende Einschät-
zungen sind daher derzeit nicht möglich. Kapitel 7 fragt vor diesem Hintergrund nach 
der künftigen Rolle des ÖGD im Gesundheitswesen. 

2 Theoretische Perspektiven auf Koordination  

In ihrer Systematisierung der verwaltungs- und organisationswissenschaftlichen Theo-
rien der Koordination schlagen Anne Pedersen, Karina Sehested und Eva Sørensen 
(2011) vor, drei zeitlich aufeinanderfolgende Paradigmen zu differenzieren. Diese un-
terscheiden sich in ihren Annahmen über Akteure und deren Rationalität sowie in den 
Bedingungen und Mechanismen von Koordination. Angewendet auf den Krisenfall, 
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sind die Stärken und Schwächen dieser Modelle von Koordination von zentraler Rele-
vanz.   

2.1 Paradigmen von Koordination 

Das erste Paradigma, das zeitlich vom Beginn des 20. Jahrhunderts bis ca. Mitte der 
1970er Jahre verortet wird, ist vor allem durch ein funktionalistisches Verständnis von 
Koordination geprägt. Zentral ist der Gedanke der Gestaltbarkeit („designability“ nach 
Okhuysen & Bechky, 2009, p. 467): Komplexe Aufgaben und Arbeitsprozesse lassen 
sich in Einzelschritte zerlegen, auf verschiedene Akteure verteilen und anschließend 
wieder zu einem konsistenten Ganzen zusammenführen. Dabei gibt es eine rational op-
timale Form der Koordination, die sich ex ante beschreiben und beispielsweise durch 
Studien über die Effekte von Standardisierung und Spezialisierung wissenschaftlich 
untermauern lässt. In der praktischen Anwendung setzt dieses Verständnis von Koordi-
nation auf detaillierte Pläne, fest definierte Regeln der Informationsweiterleitung sowie 
auf hierarchische Entscheidungsstrukturen (Oykhusen & Bechky, 2009, p. 484).  

In der zweiten Phase der Theorieentwicklung findet eine kritische Auseinanderset-
zung mit dem funktional-hierarchischen Paradigma statt, insbesondere bezüglich seiner 
Annahmen über Rationalität und der Idee eines universell optimalen Modells von Ko-
ordination. Die Vorstellung von hierarchisch organisierten Arbeitsprozessen, bei der 
Arbeitsprozesse zentral gesteuert werden, wird durch das Bild des lose gekoppelten 
Systems (loosely coupled system) ersetzt. In Abgrenzung zum funktionalistischen Pa-
radigma betont das sich nun herausbildende (neo-)institutionalistische Paradigma die 
Kontingenz und Situativität von Koordination. Es verweist auf die Bedeutung von feld- 
oder fallspezifischen Logiken der Angemessenheit („logic of appropriateness“ nach 
March & Olsen, 1995), die sich nicht nur in formalen Regeln und Strukturen, sondern 
auch in institutionalisierten Normen und Werten manifestieren. Koordination in lose 
gekoppelten Systemen – so die Argumentation – ist anpassungsfähiger, flexibler und 
offener für Innovation als in funktional-hierarchisch organisierten Systemen, vor allem 
bei turbulenten Umweltbedingungen. J. Douglas Orton und Karl E. Weick (1990) stel-
len jedoch fest, dass Koordination in lose gekoppelten Systemen nur dann gelingen 
kann, wenn es eine klare Verständigung über gemeinsame Ziele sowie eine Aufgaben-
teilung gibt, in der alle Beteiligten ihre Rolle kennen und auch übernehmen. Fehlen 
diese Voraussetzungen, wird aus dem lose verflochtenen ein desintegriertes System. 
Probleme entstehen insbesondere, wenn Abstimmungs- und Koordinationsprozesse 
zwischen den Teilsystemen von Machtasymmetrien geprägt sind oder wenn das Ver-
ständnis über gemeinsame Zielsetzungen fehlt.  

Seit den 1990er Jahren konzentriert sich die Theorieentwicklung auf ein drittes Pa-
radigma, welches Pedersen, Sehested und Sørensen, (2011) als „pluricentric theory of 
coordination“ bezeichnen. In diesem Paradigma wird das binäre Systemverständnis 
früherer Theorieansätze (Vorhandensein von Steuerung, stark oder schwach ausgepräg-
te Mechanismen) zugunsten hybrider Logiken überwunden. Das Zusammenspiel von 
Akteuren wird dabei als Netzwerk gedacht, dessen Maschen weiter und enger, dessen 
Knotenpunkte dicker oder schwächer, auf einer oder mehrerer Ebenen angeordnet sein 
können (Kickert, Klijn & Koppenjan, 1997; Sørensen & Torfing, 2009). Koordination 
wird dabei als relational und abhängig von der Kommunikation der Akteure verstanden 
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(Hoffer Gittell, 2002). Koordination gelingt dann, wenn Akteure Situationen auf glei-
che Weise interpretieren, beispielsweise aufgrund gemeinsam geteilter Weltbilder, 
Normen und Werte oder wechselseitigen Vertrauens. Koordinationsmuster folgen einer 
feld- bzw. fallspezifischen Logik und haben nur einen temporären Charakter. Im poly-
zentrischen Paradigma werden dementsprechend Elemente des lose gekoppelten und 
des hierarchischen Modells zusammengeführt: Fragmentierung wird – wie im lose ge-
koppelten Modell – als systemimmanent begriffen. Aus dem funktional-hierarchischen 
Modell greift das polyzentrische Paradigma die Idee der Gestaltbarkeit auf und betont 
die Notwendigkeit von Steuerung.  

Im polyzentrischen Modell wird einem Akteur innerhalb des Netzwerkes die Rolle 
des „Governors“ zugeschrieben, der durch Monitoring und Netzwerkmanagement eine 
Steuerungsfunktion übernimmt, innerhalb derer die Akteure ihre relative Autonomie 
ausleben (Kickert, Klijn & Koppenjan, 1997; Rhodes, 1997). Pedersen, Sehested und 
Sørensen (2011, p. 379) betrachten diese als Metagovernance bezeichnete Form der 
hierarchischen Koordination als notwendig, damit innerhalb des Netzwerks effektive 
Selbststeuerung erfolgen kann. Es ist Aufgabe des Governors, diese Rahmenbedingun-
gen zu schaffen und Selbststeuerung beispielsweise durch kommunikative Mittel (story 
telling, framing), durch Anreize und die Bereitstellung von Ressourcen zu fördern 
(Sørensen & Torfing, 2009).   

Metagovernance soll darauf hinwirken, die horizontale und vertikale Vernetzung zu 
stärken und Mechanismen zu etablieren, mittels derer relevantes Steuerungs- und Fach-
wissen geteilt und eine gemeinsame Problemsicht befördert werden kann. Aufgabe des 
Governors ist ferner, Qualitätskontrollen und Rechenschaftsmechanismen in polyzent-
risch organisierten Systemen zu verankern, Lernerfahrungen über neue Modelle, Instru-
mente und Strategien zu systematisieren und zu kommunizieren sowie Rückkopplungs-
mechanismen bereitzustellen, so dass Informationen über Probleme, die vor Ort nicht ge-
löst werden können, übergeordnete Ebenen erreichen, um dort bearbeitet zu werden.  

Im Unterschied zur hierarchischen Steuerung besteht im polyzentrischen Modell 
kein Anspruch darauf, jeden Aspekt von Top-down zu bestimmen. Der Governor be-
grenzt also seinen eigenen Führungsanspruch und gesteht den Akteuren innerhalb des 
Netzwerks Entscheidungs- und Handlungsspielraum zu. Diese Spielräume sind erfor-
derlich, um die Motivation der lokalen Akteure vor Ort zu erhalten bzw. zu steigern, 
und damit sich Lösungsansätze an lokale Gegebenheiten oder sich verändernde Rah-
menbedingungen anpassen lassen (Pedersen, Sehested & Sørensen, 2011, p. 389). Zum 
Gelingen polyzentrischer Koordination ist jedoch auch die Inanspruchnahme dieser 
Freiräume durch die beteiligten Akteure erforderlich. Gleichzeitig ist zu akzeptieren, 
dass Vorgehen und Ergebnisse lokal variieren und auch suboptimale Ergebnisse erzielt 
werden.  

Tabelle 1 zeigt zusammengefasst eine Übersicht der Stärken, Schwächen und Vo-
raussetzungen der drei Modelle von Koordination. 
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Tabelle 1: Drei Modelle der Koordination: Stärken, Schwächen und Voraussetzungen 

Hierarchisch-funktional Lose verbunden 
(neo-institutionalistisch) 

Polyzentrisch 

STÄRKEN 

‒ Klare Verantwortlichkeiten durch 
System der Unter- und Überord-
nung 

‒ Ressourceneffizienz 
‒ Planbarkeit 
‒ Geschwindigkeit 
‒ Einheitlicher Ansatz 

‒ Flexibilität und Anpassungsfä-
higkeit  

‒ Autonomie lokaler Akteure 
‒ Vielfalt lokaler Lösungsansätze 
‒ Fähigkeit zur Innovation 

‒ Flexibilität und Anpassungsfä-
higkeit  

‒ Vielfalt lokaler Lösungsansätze 
‒ Zentrale Übersicht durch Monito-

ring 

SCHWÄCHEN 

‒ Unflexibel und statisch 
‒ Geringe Innovationsfähigkeit 
‒ Repliziert den Status Quo 
‒ Demotivation durch geringe Au‒

tonomie lokaler Akteure 

‒ Hohes Risiko der Desintegration 
und fehlenden Koordination 

‒ Keine langfristige Planung oder 
Zusammenarbeit 

‒ Anfällig für Machtasymmetrien 

‒ Mittleres Risiko der Desintegra-
tion 

‒ Ressourcenintensiv und wenig 
effizient durch Dopplung 

‒ Hohes Konfliktpotential, da Kon-
sens über Weltbilder, Normen 
und Werte immer wieder erneut 
herzustellen ist 

‒ Risiko des Scheiterns 

VORAUSSETZUNGEN 

‒ Existenz eines zentralen Akteurs 
mit hoher Legitimität 

‒ Bereitschaft lokaler Akteure, 
Anweisungen zu befolgen 

‒ Akteure brauchen (temporär) 
gemeinsame Ziele, Normen und 
Weltbilder 

‒ Eigeninitiative bei gleichzeitig 
klarem Rollenverständnis 

‒ Klare Aufgabenteilung 
‒ Hoher Anspruch an Kommunika-

tion 

‒ Existenz eines zentralen Akteurs 
mit hoher Legitimität (Governor) 
und begrenztem Führungsan-
spruch 

‒ Mittlere Autonomie der lokalen 
Akteure, um Motivation zu er-
zeugen/erhalten und Anpas-
sungsmöglichkeiten zu schaffen 

‒ Hoher Anspruch an Kommunika-
tion/zweiseitige Kommunikation 

‒ Fähigkeit zum Lernen und Risi-
kotoleranz 

Quelle: Eigene Zusammenstellung. 

2.2 Koordination im Krisenfall  

Neben den grundsätzlichen Fragen zum Verständnis und den Voraussetzungen von 
Koordination gibt es in der politik- und verwaltungswissenschaftlichen Literatur eine 
intensive Auseinandersetzung über die Möglichkeit zur Koordination in der Krise. Die 
drei oben genannten Theorieperspektiven sind auch in dieser Literatur vertreten und ar-
tikulieren unterschiedliche Annahmen darüber, wie Koordination im Krisenfall gelin-
gen kann. Basierend auf Tabelle 1 werden im Folgenden Stärken, Schwächen und Vo-
raussetzungen der vorgestellten Koordinationsmodelle speziell im Krisenfall betrach-
tet.  

Die funktional-hierarchische Perspektive geht davon aus, dass man sich auch auf 
komplexe Krisen optimal vorbereiten und diese durch gute Planung und solides Ma-
nagement beherrschen kann. Der Vorteil dieses Top-down Vorgehens ist, dass die 
Aufgabenteilung im Vorfeld geklärt ist und dadurch ein schnelles und einheitliches 
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Handeln ermöglicht wird. Das Modell stößt jedoch an seine Grenzen, wenn die Heraus-
forderungen den vorhandenen Planungs- und Ressourcenrahmen überschreiten. Es setzt 
voraus, dass die hierarchische Vorgehensweise und insbesondere die Rolle der zentra-
len Akteure an der Spitze der Hierarchie als legitim anerkannt werden.   

Demgegenüber akzeptiert die neo-institutionalistische Perspektive, dass Teilsyste-
me eigenen, internen Logiken folgen, die sich für diese selbst zwar bewährt haben, 
aber die Zusammenarbeit über Systemgrenzen hinweg nicht unbedingt erleichtern. 
Dies gilt auch für die Koordination in Krisensituationen, da hier oftmals Akteure erst-
mals aufeinandertreffen (Wolbers, Boersma & Groenewegen, 2018; Christensen, 
Lægreid & Rykkja, 2015). Die politik- und verwaltungswissenschaftliche Krisenfor-
schung befasst sich in diesem Zusammenhang mit den Grenzen der Steuerung im Kri-
senfall und fragt, wie ein Auseinanderdriften (decoupling) der nur lose gekoppelten 
Teilsysteme vermieden werden kann. Zumindest temporär gemeinsam geteilte Ideen, 
Normen und Weltbilder (shared understanding) spielen hierfür eine zentrale Rolle (Pe-
dersen, Sehested & Sørensen, 2011, p. 387). Das Risiko ist jedoch hoch, dass die Zu-
sammenarbeit suboptimal bleibt und im Krisenfall versagt.  

Auch die aktuelle Diskussion über Koordination im Krisenfall ist durch polyzentri-
sche Modelle geprägt. Diese akzeptieren, dass ein politisch-administratives System 
komplex und auch fragmentiert ist, wobei letzteres sogar die Voraussetzung für auto-
nomes und flexibles Handeln der Akteure angesichts sich schnell verändernder Rah-
menbedingungen bildet. Entscheidend für gelingende Koordination sind ein oder mehre-
re Governor(s), deren Aufgabe es ist, den Handlungsrahmen der Akteure zu definieren 
und zu überwachen. Dementsprechend ergibt sich die Resilienz und Robustheit eines 
Systems aus seiner Fähigkeit zur Anpassung, nicht aus der Erhaltung seiner bestehenden 
Strukturen und Prozesse (Ansell, Sørensen & Torfing, 2020). Eine solche Adaptionsleis-
tung lässt sich zum Beispiel durch Improvisation (bricolage) erzielen oder durch Skalie-
rung, das heißt durch den schnellen Auf- oder Abbau von Kapazitäten.  

Ein weiteres Instrument polyzentrischer Koordination ist die Modularisierung, also 
die Entwicklung von Lösungsansätzen als Systembausteine, die auf andere Situationen 
und Orte leicht übertragen werden können. Anders als im zentral gesteuerten hierarchi-
schen Koordinationsmodell ermöglicht diese Vorgehensweise Flexibilität, indem sich 
Module in immer neuer Weise zusammenfügen lassen. Auch die Delegation von Ent-
scheidungskompetenzen und Befähigung von Teilsystemen zur Selbststeuerung ist eine 
Strategie zur Steigerung der Adaptionsfähigkeit und damit der Resilienz. Dementspre-
chend zeichnet sich gutes Krisenmanagement durch die gelungene Balance zwischen 
einer starken zentralen Steuerung und lokaler Autonomie aus. Voraussetzungen für 
Koordination im polyzentrischen Modell sind Metagovernance, also Führungsvermö-
gen, das die Balance zwischen zentralen Kompetenzen und lokaler Autonomie hält, 
sowie die Fähigkeit, gemeinsame Ziele und Wertvorstellungen zu schaffen (Ansell, 
Sørensen & Torfing, 2020). Von Nachteil ist jedoch, dass polyzentrische Koordination 
ressourcenintensiv sein kann, da sie Redundanzen und Wiederholungen erfordert (siehe 
auch Howlett, Capano & Ramesh, 2018, p. 406). Alle Beteiligten, auch der Governor, 
müssen bereit sein, Ineffizienzen und Fehler zu tolerieren. Krisenmanagement ist damit 
nicht nur eine Frage technischer Lösungen, sondern auch der politischen bzw. Organi-
sationskultur (Christensen, Lægreid & Rykkja, 2016, p. 892).  

Um polyzentrische Koordination von einem unkoordinierten, ad hoc erfolgenden 
und situativen „Muddling through“ zu unterscheiden, ist die Beobachtung von Meta-
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governance essentiell. Bislang sind polyzentrische Koordination und Metagovernance 
jedoch nicht im Kontext von föderalen Mehrebenensystemen beschrieben worden. Fö-
derale Systeme, so lässt sich argumentieren, sind grundsätzlich polyzentrisch angelegt 
und auch im Krisenfall sind Kompetenzen zwischen den Ebenen des Bundes, der Län-
der und der Kommunen aufgeteilt. Hinzu kommt, dass die Identifikation von Meta-
governance im komplexen, sektoral gegliederten deutschen Gesundheitssystem er-
schwert ist. Je mehr Teilsysteme – und damit auch potenzielle Governors – beteiligt 
sind, desto anspruchsvoller wird Metagovernance.     

3 Datengrundlage und Methoden 

Die Analyse von Policy-Dokumenten und Medienbeiträgen dienen der Identifikation 
von Koordinationsleistungen – und damit auch von Metagovernance – durch den ÖGD 
in der Krisensituation. Datengrundlage bilden dazu Policy-Dokumente einschließlich 
Gesetzestexten, Richtlinien und Planungsdokumenten von Organisationen der Landes- 
und Bundesregierungen sowie Stellungnahmen von Berufsverbänden. Die Recherche 
dieser Dokumente erfolgte gezielt über die Websites der jeweiligen Organisationen und 
Suchmaschinen. Sie dienen dazu, gesetzliche Rahmenbedingungen, Aufbau und Man-
dat des ÖGD im Krisenfall zu verstehen.  

Darüber hinaus wurden sieben überregionale Tages- und Wochenzeitungen (Süd-
deutsche Zeitung (SZ), Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ), Die Zeit, Tageszeitung 
(TAZ), Der Tagesspiegel, Die Welt und Frankfurter Rundschau (FR), einschließlich 
der jeweiligen online-Ausgaben, über das Suchportal Factiva ausgewertet. Die Analyse 
der Medienartikel erfolgt thematisch fokussiert auf zwei Fallbeispiele, Kontaktverfol-
gung und Testung, als zentrale pandemiebedingte Aufgaben der Gesunheitsämter 
(GA), die ein hohes Maß an Koordination erfordern. In die Auswertung wurden Artikel 
einbezogen, in denen das Stichwort „Gesundheitsämter“ im engen Kontext (Operator: 
„same“) von „Kontaktverfolgung“ oder „Testung“ steht. Schwerpunkt der Berichter-
stattung waren März 2020 (insbesondere Kontaktverfolgung) sowie Oktober/November 
2020 (Kontaktverfolgung und Testung). In unserer Analyse konzentrieren wir uns auf 
die Spitzenmonate der Berichterstattung, März und Oktober 2020, wie in den Abbil-
dungen 1 und 2 dargestellt. 
In einem weiteren Analyseschritt wurden die Berichte nach genauer Lektüre auf die 
Schilderung der Akteure, ihrer Arbeitsabläufe und auf Änderungen bestehender Vor-
gehensweisen hin untersucht und für diesen Beitrag beispielhaft ausgewählt. Ergän-
zend fanden Hintergrundgespräche mit Expert*innen aus dem ambulanten und statio-
nären Gesundheitssektor, dem Pflegebereich, der Kommunalverwaltung und dem Sani-
tätsdienst der Bundeswehr statt, um das in den Medien beschriebene Krisenmanage-
ment zu kontextualisieren. 
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Abbildung 1: Berichterstattung über Kontaktverfolgung 

 
Quelle: Factiva, eigene Zusammenstellung. 

 
Abbildung 2: Berichterstattung über Testung 

Quelle: Factiva, eigene Zusammenstellung. 
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4 Aufgaben und Mandate des ÖGD  

Im Folgenden stellen wir Aufbau und Mandat sowie die gesetzlichen Rahmenbedin-
gungen des ÖGD vor. Dabei zeigt sich, dass die drei Koordinationsansätze – hierar-
chisch, lose verbunden und polyzentrisch – bereits in der Struktur und im gesetzlichen 
Auftrag des ÖGD angelegt sind.  

4.1 Die Gesundheitsämter in der Hierarchie von Bund und Ländern 

Öffentliche Gesundheit fällt in Deutschland in die Kompetenz des Bundes, der Länder 
und der Kommunen, ist jedoch vor allem eine Aufgabe der Bundesländer (GG 30) 
(Reisig & Kuhn, 2020). Auch die Rolle der Gesundheitsämter als lokale Akteure ist vor 
allem durch die Landesgesetzgebung festgelegt, somit übt die Landesregierung die 
Funktion des Governor aus (Behnke & Zimmermann, 2020). Strukturelle Unterschiede 
gibt es bei der Frage, ob Gesundheitsämter Teil der staatlichen Landesverwaltung (z. B. 
in Bayern und Baden-Württemberg) oder der kommunalen Selbstverwaltung sind (z. B. 
in Nordrhein-Westfalen) sind. Zudem variieren Landesgesetze in der Beschreibung der 
Aufgaben der kommunalen Gesundheitsämter, beinhalten jedoch übereinstimmend Ge-
sundheitsvorsorge (Aufklärung, Gesundheitserziehung, Beratung), Gesundheitsfürsor-
ge für spezielle, insbesondere vulnerable Gruppen, Gesundheitsförderung und Gesund-
heitsschutz, insbesondere bei übertragbaren Krankheiten, als Kernfunktionen (Deut-
scher Bundestag, 2015).  

Die Aufgaben der Gesundheitsämter bei der Krisenvorbereitung und dem Krisen-
management werden in den Plänen der Länder für die Vorbereitung auf eine Influenza-
Pandemie beschrieben. So legt der Pandemieplan des Landes Baden-Württemberg 
Rahmenbedingungen, Strukturen, Aufgaben und Zuständigkeiten in der Pandemiebe-
wältigung fest, darunter die Mitwirkung der Gesundheitsämter im Verwaltungsstab der 
Kommunen (Ministerium für Soziales und Integration Baden-Württemberg, 2020, ins-
bes. S. 14 ff.). Die Gesundheitsämter sind hierin aufgefordert, entsprechendes Fachwis-
sen beizutragen und den Führungsstab, der im Pandemiefall einzurichten ist, entweder 
zu leiten oder darin mitzuwirken. Grundlage hierfür ist die Einschätzung der epidemio-
logischen Lage vor Ort auf Basis von Daten der Krankenhäuser, Arztpraxen und Apo-
theken sowie von Meldedaten nach Infektionsschutzgesetz.  

Ein weitgehend hierarchisches Rollenverständnis ergibt sich aus den Bestimmun-
gen des (Bundes-) Infektionsschutzgesetzes (IfSG), das die Aufgaben des ÖGD in 
Bund, Ländern und Kommunen bei der Bekämpfung bestimmter Infektionserkrankun-
gen festlegt. Das IfSG regelt insbesondere den Beitrag der verschiedenen Hierarchie-
ebenen zur Meldepflicht. Zur Umsetzung der Meldepflicht sind – neben dem ÖGD – 
auch Gemeinschaftseinrichtungen (Kindertageseinrichtung, Schulen, Einrichtungen für 
ältere, behinderte und pflegebedürftige Menschen) verpflichtet (§36 IfSG). Anlässlich 
des Ausbruchs der Pandemie erweiterte das Bundesgesundheitsministerium (BMG) im 
Januar 2020 die Meldepflicht auf SARS-CoV-2.  

Im Pandemiefall kann der Bundestag die Rolle des Bundes als Governor stärken, 
indem er eine „Epidemische Lage von nationaler Tragweite“ feststellt (§5 IfSG). Diese 
ermächtigt das BMG durch Rechtsverordnung und ohne Zustimmung des Bundesrats, 
Maßnahmen festzulegen, die der Aufrechterhaltung der Gesundheitsversorgung (z. B. 
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Erhalt und Ausbau von Laborkapazität) und dem Schutz der Gesundheit (z. B. Bereit-
stellung zusätzlicher Finanzmittel für Gesundheitsämter) dienen, sofern sie die Befug-
nisse der Länder nicht einschränken.  

Das IfSG legt auch fest, dass Gesundheitsämter in Fragen des Infektionsschutzes 
gegenüber anderen Einrichtungen weisungsbefugt sind (z. B. bei der Durchführung der 
(infektions-)hygienischen Überwachung (§ 15a IfSG) oder bei Maßnahmen zur Verhü-
tung übertragbarer Krankheiten (§ 16 IfSG)). Das heisst, sie treten im Rahmen be-
stimmter hoheitlicher Aufgaben ebenfalls als Governor gegenüber anderen (kommuna-
len) Akteuren auf. Sie können die Erstellung eines regelkonformen Hygieneplans ein-
fordern oder die temporäre Schließung einer Einrichtung anordnen, wenn das dem 
Schutz der Gesundheit der Bewohner*innen bzw. Nutzer*innen dient. Das Gesetz ver-
pflichtet die Gesundheitsämter ferner, Ansteckungsquellen zu ermitteln (§ 25 IfSG) 
und Schutzmaßnahmen durchzusetzen, darunter Maßnahmen der Isolierung im Anste-
ckungsfall (§ 28 IfSG).  

Auch das Robert Koch Institut (RKI) auf Bundeebene erhält zusätzliche koordinie-
rende Funktionen durch das IfSG, z. B. bei der Zusammenführung und Auswertung der 
Meldedaten. Ferner übernimmt das RKI Steuerungsaufgaben, indem es „Richtlinien, 
Empfehlungen, Merkblätter und sonstige Informationen zur Vorbeugung, Erkennung 
und Verhinderung der Weiterverbreitung übertragbarer Krankheiten“ (IfSG §4) erstellt 
(z.B. RKI, 2020a), die von Gesundheitsämtern umzusetzen sind.  

4.2 Lose verbunden: ÖGD, Gesundheitsversorgung und 
Kommunalverwaltung 

Der ÖGD wird häufig als Dritte Säule – neben dem ambulanten und stationären Ge-
sundheitssektor als Erste und Zweite Säule – bezeichnet; eine Metapher, die die Tren-
nung der Bereiche sowie die Nachrangigkeit des ÖGD als staatlicher Akteur im Sinne 
des Subsidiaritätsprinzips zum Ausdruck bringt (Grunow & Grunow-Lutter, 2000). Ge-
sundheitsämter erbringen sogenannte (sozial-) kompensatorische Leistungen im Rah-
men der Gesundheitshilfe. Diese richten sich vorrangig an vulnerable Gruppen in der 
Bevölkerung, die keinen Zugang zum Krankenversorgungssystem haben, weil es Lü-
cken hat oder Zugangsbarrieren aufweist.  

Gleichzeitig befinden sich die Gesundheitsämter als zentraler Akteur mit Koordina-
tionsfunktion des (meist) kommunalen Gesundheitsdienstes an der Schnittstelle zwischen 
öffentlicher Gesundheit und der durch die selbstverwalteten Leistungserbringer im ambu-
lanten und stationären Sektor erbrachten Gesundheitsversorgung, die im SGB V geregelt 
und durch die Gesetzliche Krankenversicherung (GKV) oder die Private Krankenversi-
cherung (PKV) erstattet wird.  

Die Ländergesetzgebung macht zudem deutlich, dass die Gesundheitsämter mit 
den Akteuren der Gesundheitsversorgung der anderen beiden Säulen zusammenarbei-
ten sollen, so etwa beim Arbeitsschutz oder beim Gesundheitsschutz für Kinder und 
Jugendliche (Reisig & Kuhn, 2020). Die Gesundheitsämter verfügen jedoch weder 
über positive noch über negative Sanktionsmittel, um diese Kooperation einzufordern. 
Die Aufgabenerfüllung wird zudem durch den Fachkräftemangel und durch Statusun-
terschiede zwischen den im ÖGD und den im ambulanten und stationären Gesund-
heitssektor Beschäftigten erschwert.  
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Zusätzlich zur Gesundheitshilfe gehören Gesundheitsschutz und Gesundheitsförde-
rung zu den zentralen Aufgaben der Gesundheitsämter. Dabei ist der ÖGD auf die Zu-
sammenarbeit mit den Akteuren des kommunalen Sozialwesens angewiesen, um in der 
Kommune gesundheitsbezogene Maßnahmen zu initiieren und zu begleiten. Die Akti-
vitäten der Gesundheitsämter reichen bei dieser Querschnittsaufgabe weit in andere Po-
litikfelder hinein, etwa Verkehr, Bildung und Stadtentwicklung (Grunow & Grunow-
Lutter, 2000). Dabei zeigt sich, dass die Gesundheitsämter entscheidend auf das Wis-
sen der Implementierungsakteure in Selbstverwaltung und Kommunalpolitik angewie-
sen sind, da sie selbst dieses Wissen nur bedingt bereitstellen können (Mosebach & 
Walter, 2006, S. 10). Eine Interviewstudie aus Heinsberg von 2007 zeigt zudem, wie 
schwierig es für kommunale Gesundheitsämter sein kann, Entscheidungsträger (Bür-
germeister, Politiker, Dezernenten), die nicht hauptsächlich für Gesundheit zuständig 
sind, für gesundheitsbezogene Belange zu interessieren (Ziemer & Grunow-Lutter, 
2007).  

4.3 Gesundheitsämter als Netzwerker: Gesundheitskonferenzen und 
Gesundheitsberichterstattung 

Zunehmend richtet sich der ÖGD an der Idee von Bevölkerungsgesundheit (Public 
Health) aus, wie im „Leitbild für einen modernen Öffentlichen Gesundheitsdienst“ zum 
Ausdruck gebracht wird (Akademie des Öffentlichen Gesundheitsdiensts, 2018). In die-
sem Leitbild ist Koordination neben Gesundheitsschutz und Gesundheitsförderung eine 
Kernaufgabe des ÖGD. Dem Leitbild zufolge sollen sich Gesundheitsämter als Netzwer-
ker betätigen und kommunale und regionale Akteure stärker in Gesundheitsthemen integ-
rieren. Diese Aufgabe soll durch Gesundheitsberichterstattung, Gesundheitsplanung und 
die Moderation von kommunalen oder regionalen Gesundheitskonferenzen wahrgenom-
men werden. Das Leitbild beschreibt die Rolle des ÖGD daher auch als Moderator, An-
walt und Politikberater (ibid, S. 3). In Nordrhein-Westfalen wurde diese Rolle bereits 
1997 in das Gesetz über den ÖGD aufgenommen. Gesundheitsberichterstattung – also 
die Sammlung relevanter Sozial- und Gesundheitsdaten für ein kommunales Gesund-
heitsmonitoring – sowie Gesundheitskonferenzen dienen dabei dem Ziel, den ÖGD mit 
den Akteuren der Selbstverwaltung und der Kommune an einen Tisch zu bringen. Auf 
diese Weise sollen Ziele der Gesundheitsförderung gemeinsam erarbeitet werden. Damit 
geht die Forderung einher, dass Gesundheitsämter „vernetzter, interdisziplinärer und wis-
senschaftlicher als bisher“ arbeiten sollen (Kuhn, Wildner & Zapf, 2012, S. 415).  

Diese Funktionen sind jedoch relativ neu und haben gegenüber anderen gesetzli-
chen (und hierarchisch angelegten) Mandaten wenig Durchsetzungskraft. Zudem wer-
den sie durch die dünne Personaldecke unzureichend unterstützt (Behnke & Zimmer-
mann, 2020). Gesundheitskonferenzen enthalten wichtige Elemente des polyzentri-
schen Modells wie etwa die Betonung der horizontalen Vernetzung als eine zentrale 
Voraussetzung für eine effektive Aufgabenerfüllung. Eine konsequente Umsetzung 
dieses Modells erfordert die Unterstützung der Steuerungsebene der Governors in 
Bund und Ländern (Borrmann & Rosenkötter, 2014). Derzeit sind solche Aktivitäten 
zur gezielten Unterstützung der lokalen Selbststeuerung jedoch weder durch kommuni-
kative Mittel (story telling, framing) noch durch Anreize oder die Bereitstellung von 
Ressourcen durchgängig erkennbar. 
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Im Ergebnis finden sich die drei Koordinationsmodelle bereits in der Struktur des 
ÖGD wieder. Dabei ist die klassische Aufgabenverteilung durch die drei Hierarchie-
ebenen gekennzeichnet, in der sowohl die Länder als auch der Bund die Rolle der 
Governors einnehmen. Eine aktive Koordinationsrolle des ÖGD wird dabei durch des-
sen Nachrangigkeit in dem Nebeneinander von ÖGD und ambulantem und stationärem 
Gesundheitssektor erschwert, da diese unterschiedlichen Regelungswerken unterstehen 
und eine übergeordnete Form von Governance fehlt. Daneben gibt es neuere Bestre-
bungen, den ÖGD als Netzwerker in einer polyzentrischen Struktur zu etablieren. Die-
se ist jedoch bislang schwach ausgeprägt und wird nur bedingt durch Formen der Me-
tagovernance gestützt.  

5  Koordination in der Corona-Pandemie 

Die Betrachtung der Struktur und Mandate des ÖGD im vorausgegangenen Kapitel hat 
gezeigt, dass Gesundheitsämter bereits durch ihre gesetzlichen Rahmenbedingungen 
verschiedenen Koordinationsmodellen verpflichtet sind. Die Analyse der gewählten 
Aufgabenbereiche – Testung auf Infektionen mit SARS-CoV-2 und Kontaktnachvoll-
ziehung bei positivem Testergebnis hat zum Ziel, in der Pandemie Koordinationsmo-
delle zu beschreiben. Aufgrund der besonderen Fähigkeit zu Selbststeuerung und 
Adaptionsfähigkeit in Krisensituationen ist von besonderem Interesse, ob sich poly-
zentrische Formen der Koordination herausgebildet haben.  

5.1 Organisation der Testung  

Die vom RKI (2020b) erarbeitete Nationale Teststrategie beschreibt im Sinne der Ge-
staltbarkeit von Prozessen detailliert, welche Bevölkerungsgruppen durch welche Or-
ganisationen zu testen sind und wie diese Ergebnisse zusammenzuführen sind. Sie 
wurzelt damit im funktionalistisch-hierarchischen Paradigma, dessen Funktionsfähig-
keit – wie oben beschrieben – das Vorhandensein von steuerungsrelevantem Fachwis-
sen und hinreichender Implementationskapazität voraussetzt. Früh gibt es jedoch Hin-
weise (z. B. SZ, 07.03.20; Die Welt, 06.03.20), dass die Implementationskapazität 
nicht ausreicht: Wer wann wo getestet wird, variiert je nach Region oder Einrichtung; 
zugleich fehlt es an Personal, um Tests durchzuführen. War zuerst hauptsächlich medi-
zinisches Fachpersonal aus dem ambulanten und stationären Sektor mit der Testung be-
traut, so ermächtigte das BMG die Gesundheitsämter schon im Frühjahr dazu, diese 
Leistung ebenfalls zu erbringen und mit der GKV abzurechnen. Alle testenden Instan-
zen, Ärzt*innen, Wohlfahrtsverbände wie auch private Unternehmen sind verpflichtet, 
positive Testergebnisse an die Gesundheitsämter zur Weiterleitung an das RKI zu mel-
den. Koordinierende Aufgabe der Gesundheitsämter ist damit das Zusammenführen der 
Ergebnisse der arbeitsteilig, in lose gekoppelten Systemen durchgeführten Testung, in 
die eine Vielzahl von Akteuren involviert sind. 

Um die Testkapazitäten auszweiten, wurden bereits im März mobile Testzentren 
eingerichtet, die meist von Wohlfahrtsverbänden oder Kassenärztlichen Vereinigungen 
betrieben wurden (KVN, 11.03.20; Die Welt, 26.03.20). Zur Entlastung des Gesund-
heitssystems wurden zudem andere öffentliche Einrichtungen herangezogen. So führte 
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beispielsweise das Kriminaltechnische Institut des Landeskriminalamtes Baden-
Württemberg ab Mitte April 2020 SARS-CoV-2-Testverfahren für Polizeiangehörige 
durch (Landesregierung Baden-Württemberg, 13.04.2020). 

Die Anordnung der Testpflicht für Rückkehrende aus Risikogebieten erforderte 
ebenfalls eine schnelle Ausweitung der Testkapazitäten. Um dies zu leisten, bat bei-
spielsweise das Bayerische Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) 
Hilfsorganisationen wie das Bayerische Rote Kreuz, äußerst kurzfristig (innerhalb ei-
nes Tages) fünf Teststationen an Raststätten und in Bahnhöfen in Betrieb zu nehmen 
(BRK, 12.08.2020). Die weitere Auftragsvergabe durch das LGL, diesmal an Privat-
firmen, erwies sich jedoch aufgrund fehlender Expertise stellenweise als problema-
tisch. So verfügten die beauftragten Firmen zwar über Erfahrung im Bereich Logistik 
und Militärdienstleistungen, nicht jedoch in der Organisation von Testungen. Um die 
Aufträge abzuwickeln, waren die beauftragten Organisationen gezwungen, sehr kurz-
fristig eine Vielzahl von Personen zu rekrutieren und zu schulen. Erschwerend kam 
hinzu, dass das LGL den beauftragten Hilfsorganisationen und Privatfirmen kurzfristig 
keine adäquate Technikausstattung zur Verfügung stellen konnte, sodass die dann ma-
nuell durchgeführte Erfassung der Reiserückkehrer*innen zu einem „Befund-Chaos“ 
und negativer Berichterstattung für die politisch Verantwortlichen führte (SZ, 18.10.20).  

Die Entwicklung von Antigen-Schnelltests brachte einen weiteren Innovationsim-
puls. Ihre Organisation wurde von Beginn an nicht auf Ärzt*innen und Gesundheitsäm-
ter beschränkt, sondern – dem polyzentrischen Paradigma entsprechend – auf eine 
Vielzahl an Organisationen ausgeweitet. Insbesondere Pflegeheime und Krankenhäuser 
wurden angehalten, die Schnelltests anzuwenden, um Bewohner*innen und Personal zu 
schützen (BMG, 2020). Voraussetzung ist dabei ein Test-Konzept, welches dem zu-
ständigen Gesundheitsamt verpflichtend zu dessen Prüfung vorzulegen ist. Die Ver-
antwortung der Beschaffung der Tests – inklusive Vorkasse – oblag im Regelfall der 
Einrichtung selbst. Auch Kitas und Schulen wurde die Anwendung von Antigen-
Schnelltests ermöglicht, um Lehrende und Erziehende zu testen.  

Obgleich dieses Vorgehen bereits in anderen Nationen erprobt war und die Test-
verordnung vom 14. Oktober 2020 ihren Einsatz und Vergütung regelt, sprach sich die 
Ärzteschaft zu Beginn gegen diese Vorgehensweise aus (Die Zeit, 20.10.2020). Mit der 
Änderung von Infektionsschutzgesetz und Medizinprodukte-Abgabeverordnung wurde 
der Arztvorbehalt für den Schnelltest annulliert; die Durchführung muss jedoch durch 
Personal erfolgen, das hierfür eigens zu schulen ist (z. B. Hygienebeauftragte).  

Im Sinne einer polyzentrischen Koordination erfolgte damit – unter dem Druck der 
Krise – eine schnelle Verbreiterung der in die Testung involvierten Akteure. Dezentra-
lisierung und Delegation der Aufgaben gingen stellenweise mit einem erhöhten Be-
treuungs- und Ausstattungsbedarf einher, konnten jedoch einen erheblichen Zeitgewinn 
realisieren.  

5.2 Nachvollziehen von Kontakten  

Seit der Ausweitung des Infektionsschutzgesetzes auf Sars-CoV-2 sind die Gesund-
heitsämter in der Pflicht, Menschen mit einem positiven Testergebnis zu informieren, 
zur Isolation aufzufordern sowie deren Kontakte aus den beiden Tagen vor dem Auf-
treten erster Symptome zu erfragen. Personen mit hohem Infektionsrisiko sind zur 
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Quarantäne aufzufordern (RKI, 2020c). Diese Aufgabe war in ihrem Umfang neu und 
erforderte in stark von Covid-19-Erkrankungen betroffenen Gebieten schnell zusätzli-
che Kapazitäten. Vielfach wurde kommentiert, dass die Personalausstattung der Ge-
sundheitsämter in den vorangegangenen Jahrzehnten geschrumpft und damit zu gering 
sei (Der Tagesspiegel, 13.03.2020; SZ, 27.03.2020).  

Während der ersten Welle im Frühjahr 2020 war die Strategie, Mitarbeitende in 
den Gesundheitsämtern verstärkt auf diese Aufgabe auszurichten und Personal aus an-
deren Behörden hinzuzuziehen, also eine Ausweitung der Kapazitäten nach dem funk-
tional-hierarchischen Prinzip. Zusätzlich wurden vom RKI Stellen für Containment 
Scouts ausgeschrieben, für die der Bund Mittel zur Verfügung stellte (SZ, 09.05.2020; 
Der Spiegel, 02.05.2020). Auf diese Weise sind über 500 weitere Kräfte, insbesondere 
Studierende der Medizin, zur Unterstützung hinzugekommen. Darüber hinaus wurde 
auf Soldat*innen der Bundeswehr und Mitarbeitende des Medizinischen Dienstes der 
Krankenkassen zurückgegriffen, die für diesen Zweck geschult wurden (Der Tages-
spiegel, 04.05.20; SZ, 12.05.20; MDK, 26.05.20). Diese Maßnahmen trugen dazu bei, 
innerhalb des vorhandenen Modells für eine begrenzte Zeit zusätzliche Kapazität zu 
schaffen. Die Unterstützung wurde jedoch meist über den Sommer wieder abgebaut, 
insbesondere weil Studierende ihr Studium fortsetzten und Mitarbeitende anderer Be-
hörden ihre Arbeit dort wieder aufnahmen.  

In der zweiten Welle sind mit schnell steigenden Infektionszahlen viele Gesund-
heitsämter (erneut) an die Grenzen des Machbaren gestoßen. In diesem Zusammenhang 
ließ sich ein Strategiewechsel beobachten. Zahlreiche Gesundheitsämter gingen nun 
dazu über, Aufgaben direkt an Bürger*innen zu delegieren und an deren Eigenverant-
wortung zu appellieren. In einigen Berliner Bezirken beispielsweise verpflichteten die 
Gesundheitsämter Bürger*innen, die positiv auf das Corona-Virus getestet wurden, in 
engem Kontakt mit einer positiv getesteten Person waren oder Symptome hatten, sich 
eigenverantwortlich zu Hause zu isolieren (Der Tagesspiegel, 16.10.2020; Deutsches 
Ärzteblatt, 23.10.2020). Zudem überließen es die Gesundheitsämter den Bürger*innen 
zunehmend, ihre Kontakte selbst zu informieren und zur Quarantäne aufzufordern. 
Diese Strategie wurde im Oktober in Berlin erst in einzelnen Bezirken, dann flächen-
deckend umgesetzt (Der Tagespiegel, 24.10.2020). In Hamburg wurden die Bür-
ger*innen gebeten, selbst ein Kontakttagebuch zu führen (Welt online, 10.11.2020), 
um einem Strategiewechsel von der Nachvollziehung aller Kontakte zur Auffindung 
von Clustern Rechnung zu tragen.  

Neben dem Appell an die Eigenverantwortung der Bürger*innen überließen es die 
Gesundheitsämter zunehmend auch den Leitungskräften betroffener Organisationen, 
Quarantänemaßnahmen einzuleiten. Das Gesundheitsamt in Neukölln, ein besonders von 
Covid-19 betroffener Stadtteil Berlins, hielt unter anderem Schulleitungen und Arbeitge-
ber*innen an, die betroffenen Schulklassen, Lerngruppen oder Beschäftigten zur Quaran-
täne aufzufordern (Der Tagesspiegel, 13.10.2020). Ein ähnlicher Ansatz, Aufgaben zu 
delegieren, galt in Berlin für Kitas oder in Schulen. Einrichtungen sollten im Anste-
ckungsfall nicht auf Anweisung des Gesundheitsamts warten, sondern eine Schließung 
selbst in die Wege leiten und Kontaktpersonen benachrichtigen (FAZ, 28.10.2020). Diese 
Strategien sollten es den Gesundheitsämtern erlauben, sich auf die Ermittlung von Infek-
tionsclustern und auf Hochrisikogruppen zu konzentrieren (SZ, 27.10.2020).  

Diese Beispiele der Delegation von Verantwortung an dezentrale Akteure und der 
Stärkung der Eigenverantwortung können einen Übergang zu einem polyzentrischen 
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Ansatz der Koordination signalisieren. Dies setzt allerdings voraus, dass der Governor 
(in oben beschriebenen Fällen: die lokalen Gesundheitsämter) proaktiv den Wissen-
saustausch und die Kommunikation zwischen den dezentralen Akteuren fördert und 
durch eine gemeinsam geteilte Situationsinterpretation gewährleistet. Ob dies während 
der Krise gelungen ist oder es sich um ein Systemversagen handelt, wird in Medien 
kontrovers diskutiert. 

6 Diskussion: Der öffentliche Gesundheitsdienst als Koordinator 
in der Corona-Pandemie? 

Die vorangegangenen Kapitel haben gezeigt, dass der ÖGD durch den gesetzgeberischen 
Rahmen der funktional-hierarchischen und der lose gekoppelten Koordination verpflich-
tet ist. Vereinzelte Ansätze polyzentrischer Koordination sind zwar erkennbar, jedoch 
noch nicht voll entwickelt. Zu Beginn der Pandemie fand Koordination vor allem funkti-
onal-hierarchisch (Kontaktverfolgung) oder lose gekoppelt (Testung) statt. Während der 
Corona-Krise hat sich dieses Vorgehen schnell als unzureichend erwiesen, insbesondere 
weil die Menge und Komplexität der Aufgaben in der notwendigen Geschwindigkeit 
nicht zu bewältigen waren. Im funktional-hierarchischen Modell der Kontaktverfolgung 
waren der Ausweitung von Kapazitäten zum Teil enge Grenzen gesetzt. Als Reaktion auf 
diese „Grenzerfahrung“ setzte der ÖGD, flankiert durch den Gesetzgeber (BMG), eine 
Reihe von Lösungen um, die im Gesundheitssystem bislang nicht angelegt waren, wie 
zum Beispiel die längerfristige Amtshilfe durch die Bundeswehr oder die Aufgabendele-
gation an Bürger*innen und Einrichtungen. Diese führten zu einem veränderten Ansatz 
von Koordination – in Richtung eines polyzentrischen Modells – und damit auch zu neu-
en Konstellationen der an der Krisenbewältigung beteiligten Akteure.  

Das lose gekoppelte Modell der Testung sah dagegen von Anfang an größere 
Spielräume für eine Zusammenarbeit vor, zum Beispiel im Zusammenspiel von öffent-
lichem und privatem Sektor oder von ÖGD und Selbstverwaltung. Auch wurde eine 
Vielfalt an Modellen entwickelt, Testung zu organisieren, die auch zusätzliche Akteure 
in die Testung einbezogen. Gleichzeitig blieb die strukturelle Trennung von ÖGD und 
Selbstverwaltung weitgehend erhalten.  

Die Adaptionsleistungen bei den beiden Kernaufgaben des pandemischen Krisenma-
nagements – Testung und Kontaktverfolgung – bestehen in der Ausweitung von Res-
sourcen und Aufgaben (Skalierung). Dabei zeigen unsere Beispiele, dass Skalierung mit 
einem schrittweisen Übergang vom hierarchischen bzw. lose gekoppelten zum polyzent-
rischen Steuerungsmodell einhergeht, bei dem gemeinsame Werte, Wissen und Vertrau-
en aktiviert und geschaffen werden müssen. So suchten Gesundheitsämter nach Mög-
lichkeiten, Personal aufzustocken, etwa mit Hilfspersonal (Containment Scouts) oder mit 
Mitarbeiter*innen aus anderen Behörden, der Bundeswehr und Leistungen privater Ak-
teure (z. B. bei der Testung). Unsere Analyse zeigt auch Beispiele der Delegation von 
Aufgaben und der Befähigung zur Selbststeuerung sowie der Modulbildung, etwa bei der 
Schaffung von Testzentren, für die unterschiedliche Organisationsformen entwickelt 
wurden, die sich andernorts schnell nachahmen liessen. Andererseits zeigt das Beispiel 
aus Bayern zur Ausweitung der Testkapazitäten unter Einbezug privater Dienstleister, 
dass solche neuen Ansätze nicht immer fehlerfrei umgesetzt wurden und dass solche Feh-
ler letztlich auf die politisch Verantwortlichen zurückfielen.  
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Mit dem Übergang zum polyzentrischen Modell können also neue und flexible Lö-
sungswege beschritten werden. Nicht immer erwächst daraus unmittelbar eine Arbeits-
erleichterung für die Gesundheitsämter. So sind Gesundheitsämter zwar bei der Orga-
nisation von Schnelltests durch neue Akteure entlastet, sie sind aber bei der Abnahme 
von Testkonzepten weiterhin gefordert. Gleichzeitig ist festzustellen, dass vielen Akt-
euren neue Aufgaben und Verantwortlichkeiten zugesprochen werden, die Zeit, Um-
sicht und einen erheblichen Grad an Expertise erfordern, wie zum Beispiel bei der Er-
wartung, dass Einrichtungen wie Alten- und Pflegeheime Hygiene- und Testkonzepte 
entwickeln und umsetzen.  

Die polyzentrische Vorgehensweise schafft im Vergleich zum funktional-hierarchi-
schen und zum lose gekoppelten Paradigma Flexibilität. Die vorgenommenen Adapta-
tionsleistungen gelingen jedoch unterschiedlich gut. Die Erfahrung des Scheiterns ist 
dem polyzentrischen Modell inhärent und gehört, zumindest in der Theorie, zu den Vo-
raussetzungen für organisatorisches Lernen (Ansell, Sørensen & Torfing, 2020, p. 6). 
Das bedeutet aber auch, dass Akteure, die administrative oder politische Verantwor-
tung tragen, Fehler akzeptieren und aushalten müssen, ohne dass eine Kultur der Schuld-
zuweisungen entsteht. Dem entspricht, dass Fehler nicht (bzw. nicht ausschließlich) als 
mangelndes Wissen, mangelnde Motivation oder fehlgeleitetes Eigeninteresse ausge-
legt werden, sondern versucht wird, diese zu erklären und daraus für die Zukunft zu 
lernen. Fehlt dieses Lernen, werden Chancen auf eine zukünftige Resilienz vergeben.  

Die empirischen Beispiele zeigen, wie voraussetzungsreich die polyzentrische 
Steuerung ist. Begrenzte Autonomie lokaler Akteure verlangt ein gemeinsames Prob-
lemverständnis sowie Vertrauen in die Fähigkeiten und Absichten des jeweils anderen. 
Von Seiten der öffentlichen Akteure bedarf es eines Vertrauensvorschusses, insbeson-
dere auf Seiten des Governors, da Möglichkeiten der Kontrolle über Aufgaben aufge-
geben werden. Von Seiten der neu zur Pandemiebewältigung hinzugezogenen Akteure 
ist ebenfalls Vertrauen erforderlich, da sie mit zusätzlichen Aufgaben betraut werden. 
Ein gemeinsames Problemverständnis und wechselseitiges Vertrauen lassen sich je-
doch nur bedingt in der Krise herstellen. Der Übergang von funktional-hierarchischen 
bzw. lose verbundenen Koordinationsformen zu polyzentrischen Modellen ist vielmehr 
langfristig zu denken und schärft damit den Blick für die Bedeutung der Krisenvor- 
und -nachbereitung und für die Rolle polyzentrischer Organisationsformen und ihrer 
Voraussetzungen außerhalb der Krise.  

Damit im Krisenfall polyzentrische Kooperation gelingt, muss sie auch im Regel-
betrieb zur Alltagspraxis gehören. Dementsprechend sollten Gesundheitsämter auch in 
Nicht-Krisenzeiten starke horizontale Kooperationsbeziehungen aufbauen. Diese sind 
ansatzweise angelegt, beispielsweise in den Gesundheitskonferenzen, sind bislang je-
doch nur schwach ausgebildet und nicht flächendeckend vorhanden. Solche Kooperati-
onsstrukturen benötigen wiederum einen institutionellen Rahmen und die kommunika-
tive, personelle und finanzielle Unterstützung des Governors (Torfing, Peters, Pierre & 
Sørensen, 2012; Jessop, 2011).  

Metagovernance ist im deutschen System zwar vorhanden, aber auf mehrere Ak-
teure verteilt, die für Untersysteme zuständig und daher selbst im Handeln einge-
schränkt sind. Der Bund und seine Akteure haben zwar Aufsichts- und Beratungsfunk-
tionen, etwa bei der Entwicklung von Richtlinien durch das RKI und der Auswertung 
von Meldedaten, sind jedoch in weiten Teilen weder dem ÖGD noch der Selbstverwal-
tung gegenüber weisungsbefugt. Monitoring durch das RKI ist im Wesentlichen auf 
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epidemiologische Datenerfassung beschränkt, hat aber im Hinblick auf das Monitoring 
des Systems kaum Kompetenzen. Zum anderen nehmen die Landesregierungen ihre 
Aufgaben unterschiedlich wahr und haben eigene Kapazitätsgrenzen. Außerhalb der 
Krise wird den Belangen der öffentlichen Gesundheit häufig nicht die Priorität einge-
räumt, die es erlauben würde, dauerhaft Strukturen und Mechanismen aufzubauen, die 
in der Krise flexibel und belastbar sind. Auch aus dem Monitoring des Funktionierens 
lokaler Systeme halten sich manche Landesregierungen weitgehend heraus. Gleichzei-
tig wird die organisatorische Trennung von Selbstverwaltung und ÖGD nur selten in 
Frage gestellt. Die Verstetigung von polyzentrischen Verwaltungsansätzen hängt je-
doch davon ab, dass das Funktionieren des Systems und seiner Bestandteile überblickt, 
verstanden und gegebenenfalls nachjustiert wird.  

7 Ausblick 

Dieser Beitrag ist eine explorative theoriegestützte Analyse, die eine Momentaufnahme 
eines höchst dynamischen Krisengeschehens zeigt und diese aus der Perspektive der 
Politik- und Verwaltungswissenschaften diskutiert. Er widmet sich der Frage, ob und 
wie durch die Corona-Krise polyzentrische Koordinationsformen entstanden sind, und 
kommt zu dem Schluss, dass dies zwar der Fall ist, es aber unklar ist, ob sich diese 
Entwicklungen verstetigen lassen. Der Beitrag erhebt nicht den Anspruch, Koordinati-
on im pandemischen Krisenfall umfassend zu analysieren. Vielmehr strebt er an, die 
Debatte über die zukünftige Rolle des ÖGD und der kommunalen Gesundheitsämter im 
deutschen Gesundheitssystem zu fördern und eine theoretische Einordnung zu bieten, 
die helfen kann, Entwicklungsperspektiven zu schaffen. Insbesondere ist die empiri-
sche Betrachtung dadurch eingeschränkt, dass nur zwei Fallbeispiele mit einer begrenz-
ten Zahl an Quellen beispielhaft analysiert werden konnten. Im Einzelfall können Situ-
ationen auch anders interpretiert werden. Wir stellen unsere Lesart hiermit zur Diskus-
sion. Gleichzeitig stellt die Anwendung des theoretischen Modells polyzentrischer Ko-
ordination auf einem Mehrebenensystem föderalistischer Prägung (Stichwort: mehrere 
Governors) eine Herausforderung dar. Eine Übertragung auf die deutsche Politik- und 
Verwaltungslandschaft scheint möglich, bedarf jedoch weiterer Beispiele und damit 
verbundener konzeptioneller Überlegungen, die es sich aus unserer Sicht jedoch anzu-
stellen lohnt. 

Es ist möglich, aber unwahrscheinlich, dass die Rolle der Gesundheitsämter nach 
der Krise so bleiben wird wie zuvor. Die im Pakt für den öffentlichen Gesundheits-
dienst vereinbarte bessere personelle, finanzielle und technologische Ausstattung der 
Ämter ist (hoffentlich) auf Dauer angelegt und nicht nur für den Krisenfall gedacht. 
Weniger klar ist jedoch, wie sich die Rolle der Gesundheitsämter nach der Krise weiter 
entwickeln wird, auch mit Blick auf Koordinationsaufgaben. Werden die Potenziale, 
die sich aus der polyzentrischen Krisenbewältigung ergeben, für die Verbesserung der 
öffentlichen Gesundheit weiter genutzt werden können oder wird der ÖGD „auf eine 
Rolle als Virusjäger und Quarantänisierer“ reduziert (Heudorf, 2020)? Es wird nicht 
genug sein, wenn Bund und Länder einfach mehr Ressourcen bereitstellen, denn Res-
sourcen allein schaffen keine Robustheit. Diese benötigt ständiges Weiterarbeiten und 
einen Wandel des Rollenverständnisses der Governors hin zu einem Verständnis als 
„continuous policy-fixers“ (Ingraham, 1987). Dazu gehört auch die Reflexion der Pro-
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zesse, das Nachdenken darüber, was erhaltenswert ist und wo neu gewonnene Lösun-
gen und Zuschnitte in der Arbeitsteilung verstetigungswürdig sind.  

Policy-Akteur*innen, insbesondere in der Rolle des Governor, sollten lernen, als 
Architekt*innen, Moderator*innen („facilitators“) oder Lernende zu agieren und sich 
nicht (nur) in ihrer Finanzierungsrolle zu verstehen (Howlett, Capano & Ramesh, 2018, 
p. 414). Ein Leitbild hierfür ist bereits entworfen, die Architekturaufgabe besteht darin, 
das polyzentrische Vorgehen auf die Arbeit der kommunalen Gesundheitsämter nach 
der Krise zu übertragen und damit neue Möglichkeiten für die Entwicklung von Public 
Health Governance zu erschließen. Hierfür braucht es jedoch von Seiten der Politik 
und der verschiedenen Governors Unterstützungsarbeit, auch um die Grenzen zwischen 
ÖGD und Selbstverwaltung, die sich bislang als hartnäckig erweisen haben, durchläs-
siger zu gestalten und somit ein gemeinsames und kohärentes Gesundheitssystem zu 
ermöglichen. In der Vergangenheit hat die Politik die Verantwortung für eine solche 
Architekturaufgabe mit entsprechenden Unterstützungsangeboten jedoch nicht ange-
nommen (Geraedts, 2003; Heudorf, 2020). Ob die Corona-Krise politisches Lernen in 
dieser Hinsicht hervorbringt, muss sich erst noch erweisen. Diese Debatte ist jedoch 
wichtig und sollte nicht auf den nächsten Krisenfall verschoben werden. 
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Benjamin Ewert, Kathrin Loer 

Die Corona-Pandemie als Wendepunkt in der 
deutschen Präventionspolitik? 

 
Zusammenfassung 
Der Beitrag widmet sich der Frage, inwieweit die 
Corona-Pandemie als „eruptives Ereignis“ einen 
paradigmatischen Wandel (Hall, 1993) in der deut-
schen Präventionspolitik herbeiführt. Erst recht vor 
dem Hintergrund der kollektiven Pandemieerfah-
rung müsste ein umfassender Gesundheitsschutz 
der Bevölkerung, so die leitende Annahme, durch 
eine konsistente präventionspolitische Programma-
tik und holistische Konzepte angestrebt werden. 
Der Beitrag diskutiert zunächst die Ursachen dafür, 
dass Präventionspolitik in Deutschland bislang so 
zaghaft vorging und vergleichsweise wenig Beach-
tung erhielt. Anhand von politikwissenschaftlichen 
Ansätzen zur Konzeptionalisierung von Policywan-
del werden drei Hypothesen zur Präventionspolitik 
entlang des Spektrums von übertragbaren und 
nicht-übertragbaren Krankheiten entwickelt, die 
auf Basis der empirischen Entwicklungen (März – 
Dezember 2020) getestet werden. Das Resultat der 
anschließenden Analyse fällt eindeutig aus: Wenn-
gleich die Pandemie kurzfristig zu neuen Bearbei-
tungsmustern führte, sowohl was die angewandten 
präventionspolitischen Instrumente als auch die 
handelnden Akteurskonstellationen betrifft, gibt es 
keine Anzeichen für einen paradigmatischen Wan-
del. Die deutsche Präventionspolitik bleibt bis auf 
weiteres bruchstückhaft und inkonsistent.   
 
 
Schlagworte: Policywandel, Policyinstrumente, 
Policyakteure, Präventionspolitik, Corona-Pande-
mie 

 Abstract 
Corona as an eruptive event? – German prevention 
policy at a cross-road 
Our article addresses the question how much the Co-
rona pandemic affects prevention policy in Germany 
as an “eruptive event” which leads to paradigmatic 
policy change (Hall, 1993). Especially against the 
background of a collective “pandemic experience”, a 
comprehensive approach to prevention and health 
protection is needed but would require consistent 
prevention policy programmes and holistic concepts. 
The article first discusses the reasons why preven-
tion policy in Germany has so far proceeded rather 
timidly and why prevention issues gained compara-
tively little attention. Using political science ap-
proaches to conceptualise policy change, we develop 
three hypotheses on prevention policy which consid-
er communicable and non-communicable diseases. 
The article tests these three hypotheses on the basis 
of empirical data during the crisis (March - Decem-
ber 2020). Our findings are in line with past devel-
opments in German prevention policy: Although the 
pandemic led to new patterns of policy-making with 
regard to prevention in the short term, there are no 
signs of a paradigmatic change neither regarding the 
prevention policy instruments applied nor the actors 
and their constellations. German prevention policy 
remains fragmented and inconsistent for the time be-
ing.   
 
Keywords: policy-change, policy instruments, pre-
vention policy, COVID, pandemic 
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1 Einleitung  

Gesundheit, Infektion, Epidemie, Schutz, Risiko – das sind Begriffe, die im Jahr 2020 
wie niemals zuvor den Alltag von Menschen, politische Debatten und Medienberichte 
weltweit prägten. Der Ausbruch des ansteckenden Coronavirus SARS-CoV-2 (COVID-
19) und seine globale Verbreitung führten in kürzester Zeit zu Veränderungen und tief-
greifenden Umbrüchen in allen Lebensbereichen. Dabei gehört COVID-19 zu den 
„Communicable Diseases“ (CDs), die einen Teil von Präventionspolitik einnehmen – 
Präventionspolitik umfasst zum anderen auch die „Non-Communicable Diseases“ 
(NCDs), wie beispielsweise Diabetes, kardiovaskuläre Krankheiten, Atemwegserkran-
kungen oder Krebs.  

Auch wenn die beiden Varianten unterschieden werden, müssen sie in der Präven-
tionspolitik immer im Zusammenhang Beachtung finden – denn NCDs schwächen das 
Immunsystem, machen daher anfälliger für Ansteckungen und sorgen im Falle einer 
Infektion unter Umständen für schwerwiegende(re) Verläufe. Generell sind die Belas-
tungen des Gesundheitssystems in allen Fällen erheblich, wenn die Erkrankungen (bei 
CDs und NCDs) zu vielen kostspieligen Behandlungsfällen führen. Neben Maßnah-
men, die sehr konkret auf die jeweiligen Erkrankungen bezogen sind, wie Impfungen, 
Hygienemaßnahmen (CDs) oder Ernährungsregeln und Bewegungsmaßnahmen, beste-
hen umfassende Kenntnisse dazu, welche Rolle das individuelle Lebensumfeld spielt, 
wie beispielsweise der Zugang zu bestimmten Leistungen, aber auch Umwelt-, soziale 
oder psychische Faktoren. Daraus ergibt sich, dass Präventionspolitik sowohl politik-
feldübergreifend, holistisch (und damit sektorenüberwindend) konzipiert als auch be-
darfsgruppenspezifisch ausgestaltet sein muss (Geene, Kurth & Matusall, 2020).  

In Deutschland fanden zwar prinzipiell beide genannten Bereiche der Präventions-
politik Beachtung (CDs und NCDs), allerdings lässt sich über einen langen Zeitraum 
eine zerklüftete Maßnahmenlandschaft sowie letztlich eher ein Zögern und Zaudern 
beobachten. Im Bereich von NCDs spielte stets die individuelle Ebene im Sinne der 
Verhaltensprävention die entscheidende Rolle, auf die mehr oder weniger im Zuge von 
politischen Maßnahmen (Kampagnen, Informationen, u. ä.) eingegangen wurde – insge-
samt handelte es sich um Präventionspolitik unter einschränkenden Vorzeichen (Kapitel 
2). Ein umfassender Gesundheitsschutz der Bevölkerung müsste jedoch nicht erst beim 
Ausbrechen einer Pandemie – aber in dieser Situation ganz besonders – durch eine kon-
sistente präventionspolitische Programmatik und fundierte, holistische Konzepte adres-
siert werden. So lässt sich für Deutschland die Frage stellen, inwieweit die COVID-19-
Pandemie dafür sorgt, dass sich die deutsche Präventionspolitik nicht nur im Hinblick 
auf CDs, sondern auch auf NCDs wandelt und in welchem Ausmaß es in Bezug auf die 
individuelle Verhaltensprävention sowie die strukturelle Verhältnisprävention zu Ver-
änderungen kommt. Dabei berücksichtigen wir den besonderen Umstand, dass politi-
sche Maßnahmen in Reaktion auf die Pandemie erst während eines kurzen Zeitraums 
etabliert werden konnten. Wir erachten jedoch die Pandemie als gravierendes und ein-
schneidendes („eruptives“) Ereignis, das einen weitreichenden Wandel in der deut-
schen Präventionspolitik anstoßen kann, vorausgesetzt ein solcher ist politisch er-
wünscht. Auch wenn in Deutschland durch die konkurrierende Gesetzgebung für Prä-
vention und Gesundheitsförderung ein breites Spektrum an politischen Maßnahmen auf 
der Ebene von Ländern und Kommunen zu finden ist, konzentrieren wir uns in diesem 
Beitrag auf die Bundesebene: Ein paradigmatischer Wandel auf Bundesebene stellt die 
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Weichen, um weitreichende, nachhaltige und letztlich möglichst effektive Maßnahmen 
auch auf den nachgeordneten Ebenen durchsetzen zu können, die schlüssig miteinander 
verzahnt sein müssen. Um unsere Forschungsfrage zu beantworten, widmen wir uns im 
dritten Kapitel politikwissenschaftlichen Ansätzen zur Konzeptionalisierung von Wan-
del. Ausgehend davon entwickeln wir drei Hypothesen, die dann auf Basis der empiri-
schen Entwicklungen auf Bundesebene seit März 2020 getestet werden1 (Kapitel 4). 
Auf diese Weise wollen wir differenziert beurteilen, wie sich Präventionspolitik in 
Deutschland ausgelöst durch die Pandemie möglicherweise wandelt und inwieweit dies 
sich nachhaltig auf das Politikfeld auswirkt (Kapitel 5). Im Fazit fasst der Beitrag die 
Ergebnisse knapp zusammen (Kapitel 6). 

2 Präventionspolitik in Deutschland: Vom Zögern und Zaudern 
in der Nische zur Entstehung eines Politikfelds  

Vor dem Ausbruch der COVID-19-Pandemie stand in der deutschen Gesundheitspoli-
tik die institutionelle und ökonomische Ausgestaltung des Krankenbehandlungssystems 
mit allen Details zu Fragen der Leistungserbringung und Kostenerstattung im Mittel-
punkt (Immergut, 1992; Bandelow, 1992; Busse, Blümel & Spranger, 2017; Simon, 
2017). Prävention und Gesundheitsförderung fand über eine lange Zeit in der Nische 
statt, war stets durch konkurrierende Gesetzgebung geprägt und angesichts der Hand-
lungsspielräume auf Landes- und kommunaler Ebene sehr disparat. In den vergangenen 
Jahren richtete sich der Fokus dann teilweise auch auf Prävention, vor allem als es um 
eine Impfpflicht zur Eindämmung bestimmter Krankheiten (v. a. Masern) ging (Lampl, 
Lang, Pregler, Zowe, Beck & Schönberger, 2019) sowie im Zuge einer breiteren De-
batte um Lebensstilrisiken im Zusammenhang mit dem Präventionsgesetz (in Kraft ge-
treten 2016) – dies allerdings mit einem starken Akzent darauf, durch die Gesundheits-
förderung „Produktivitätspotenziale“ im Sinne der Wirtschafts- und Arbeitswelt zu er-
halten oder zu erschließen (Gerlinger, 2018). Zudem handelte es sich beim Präventi-
onsgesetz wie auch bei den seit 2015 stattfindenden Nationalen Präventionskonferen-
zen um Maßnahmen, die auf die Leistungen der Gesetzlichen Krankenversicherungen 
(GKVen) konzentriert sind und letztlich keine umfassende „Health in all Policies“-
Strategie (HiAP) darstellen (Böhm, Bräunling, Geene, & Köckler, 2020; Geene, Kurth 
& Matusall, 2020), wie sie von der WHO 2013 verabschiedet wurde und gefordert ist. 
Sowohl Health in all Policies, d.h. eine politikfeldübergreifende Gesundheitspolitik, 
die nicht auf den traditionellen Gesundheitssektor beschränkt ist, als auch soziale Ge-
sundheitsdeterminanten lassen sich bislang nicht als konzises politisches Konzept in 
Deutschland erkennen, was sich durch die fragmentierte institutionelle Konstitution 
von Public Health in Deutschland erklären lässt. Letztlich ist trotz der zunehmenden 
Herausbildung institutioneller Strukturen (Loer, Reiter & Töller, 2015) ein breites Zö-
gern und Zaudern zu konstatieren, das sich an verschiedenen Indikatoren zeigt, die zum 
insgesamt eher inkonsistenten Gesamtbild der Präventionspolitik beitragen: Finanzie-
rung, politische Maßnahmen (Schwerpunkte), institutioneller Rahmen sowie die öffent-
liche Wahrnehmung und Akzeptanz. Während auf Bundesebene die politischen Aktivi-
täten zur Prävention und Gesundheitsförderung überschaubar blieben, was auch an den 
begrenzten Zuständigkeiten durch die konkurrierende Gesetzgebung liegt, zeigt sich 
mit Blick auf die Bundesländer und schließlich auch auf die Kommunen ein sehr hete-
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rogenes Bild. Obgleich das große Maß an Selbstbestimmung auf kommunaler Ebene 
viele Handlungsspielräume öffnet, verweisen Walter und Volkenand auch auf fehlende 
flächendeckende Vorgaben und Handlungsverpflichtungen sowie die Verflechtungen 
zwischen Bundes-, Länder- und kommunaler Ebene im Hinblick auf Finanzierung 
(Walter & Volkenand, 2017). Deshalb fokussiert die Argumentation im Folgenden auf 
die Bundespolitik. 

Die finanzielle Schwerpunktsetzung in der deutschen Gesundheitspolitik ante-
Covid-19 lässt sich in Zahlen ablesen: Von den gesamten Gesundheitsleistungen in 
Deutschland in Höhe von 226,22 Mrd. Euro, die das gesetzliche Krankenversiche-
rungssystem 2018 erbrachte (Bundesministerium für Gesundheit, 2020a, S. 30) flossen 
5,7 Mrd. Euro in den Bereich der Prävention, darunter 544 Mio. Euro in die Primärprä-
vention und Gesundheitsförderung2. Der wesentliche Teil galt Früherkennungsleistun-
gen sowie Schutzimpfungen (Bundesministerium für Gesundheit, 2020a, S. 36). Damit 
entsprachen in dem Jahr die Ausgaben für Prävention 2,5% des Gesamtbudgets. Gene-
rell zeigt ein Überblick im OECD-Vergleich, dass Deutschland mit seinem Präventi-
onsbudget im Mittelfeld liegt, allerdings trotz umfassender Anforderungen an Impf-
programme (zum Beispiel zusätzliche HPV-Impfungen) und die Notwendigkeit zur 
Adressierung von NCDs in den vergangenen Jahren keine substantiellen Ausweitungen 
zu verzeichnen waren (Gmeinder, Morgan & Mueller, 2017 und OECD-Datenbank, 
siehe https://stats.oecd.org/Index.aspx?ThemeTreeId=9#, Abruf: 19.12.2020). 

Richten wir den Blick auf die konkrete Politik im Bereich der Prävention und Ge-
sundheitsförderung in Deutschland, lassen sich risikobezogene Schwerpunkte identifi-
zieren: Das Augenmerk galt insbesondere übertragbaren Krankheiten, Hochrisikomate-
rialien und dem Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz. Insofern gibt es eine Tradition von 
Arbeitsschutzmaßnahmen (regulative Politik) und von (im Wesentlichen freiwilligen) 
Impfprogrammen. Darüber hinaus wurde in den 1970er Jahren ein bundesweites Sys-
tem regelmäßiger Vorsorgeuntersuchungen für Säuglinge, Kinder und junge Erwach-
sene eingeführt. In den 2000er Jahren kam es zu einer beträchtlichen Zunahme von 
Programmen und Maßnahmen, die sich auf ein breiteres Spektrum von Präventions-
themen konzentrierten. Seitdem gibt es einen eigenen Paragraphen im Sozialgesetz-
buch V, der die Finanzierung von Leistungen zur Gesundheitsförderung und Präventi-
on der gesetzlichen Krankenversicherung zuweist (§ 20, 20a SGB V) – Leistungen, die 
allerdings ein vergleichsweise geringes Budget beanspruchen. Als Nachzügler in Euro-
pa haben die deutschen Bundesländer im Jahr 2007 „Nichtraucherschutzgesetze“ ver-
abschiedet, die als Präventionspolitik interpretiert werden können (Kurzer & Cooper, 
2016). An diesem Beispiel zeigt sich zum einen sehr anschaulich das große Zögern, 
wenn es um tatsächliche – im Alltag – spürbare staatliche Eingriffe im Sinne des Ge-
sundheitsschutzes geht. Zum anderen lässt sich an der vielfältigen und letztlich zu-
nächst sehr unterschiedlichen Gesetzgebung zum Nichtraucherschutz die Wirkung des 
Föderalismus ablesen (Wiesel, 2014). Abgesehen davon blieben die bundespolitischen 
Maßnahmen zu Prävention und Gesundheitsförderung weiterhin sehr begrenzt und be-
schränkten sich vor allem auf Informationskampagnen und einzelne disparate Pro-
gramme. Rolf Rosenbrock und Thomas Gerlinger (2014) diagnostizieren generell eine 
bemerkenswerte Unangemessenheit und Unterversorgung bei Prävention und Gesund-
heitsförderung in Deutschland, die vor allem mit der Ausblendung der sozioökonomi-
schen Rahmenbedingungen zu tun hat und damit im Resultat auf Verhaltensprävention 
statt Verhältnisprävention hinausläuft. Insbesondere aus Public-Health-Perspektive 
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lässt sich diagnostizieren, dass der Lebenskontext und das Umfeld des Einzelnen nur 
unzureichend berücksichtigt wurden (Kuhn, 2013). Letztlich zeigen die empirischen 
Ergebnisse der Forschung zur deutschen Präventions- und Gesundheitsförderungspoli-
tik: 

 
‒ kein konsistentes Programm, sondern ein breites Spektrum und eine Vielfalt von 

zufällig aufeinander abgestimmten Einzelprojekten mit großer Varianz zwischen 
Bundesländern und Kommunen (abhängig vom Engagement handelnder Akteure, 
siehe Walter & Volkenand, 2017), 

‒ keinen umfassender Präventionsansatz und eine heterogene institutionelle Struktur 
(mit Ausnahme von IN FORM3 und seinen jüngsten Verbesserungen), 

‒ keine Berücksichtigung der sozialen Determinanten von Gesundheit, das heißt das 
Ausblenden von individuellen Umständen wie Bildung, Umwelt, Lebens- und Ar-
beitsbedingungen. 
 

Eine Ausnahme kann jedoch gefunden werden: In Deutschland sehen wir eine beson-
ders wirksame Politik zur HIV-Prävention4. Sie verfolgt einen anderen Ansatz als „üb-
lich", indem sie das spezifische Lebens- und Sozialumfeld der Zielgruppen einbezieht 
und Menschen aus der Zielgruppe integriert, um geeignete Kommunikations- und In-
formationsstrukturen zu entwickeln. Public-Policy-Expert*innen empfehlen nach-
drücklich, aber bisher erfolglos, diesen Ansatz auch im Zusammenhang mit anderen 
Risikothemen anzuwenden (z. B. Schweighöfer & Pfannstiel, 2018). 

Institutionell prägen das Selbstverwaltungsprinzip sowie Föderalismus das deut-
sche Gesundheitssystem. Mit Blick auf Prävention und Gesundheitsförderung zeigt 
sich insbesondere die geteilte Zuständigkeit zwischen Bund, Ländern und Kommunen. 
Den Ländern obliegt die Fach- und Dienstaufsicht für den Öffentlichen Gesundheits-
dienst (ÖGD) auf kommunaler Ebene, dessen Rolle jedoch in den Bundesländern sehr 
unterschiedlich ausgeprägt ist (Walter & Volkenand, 2017). Dabei zeigt sich ein Unter-
schied zwischen den ostdeutschen Bundesländern, in denen der öffentliche Gesund-
heitsdienst umfassender ausgestaltet ist (in Tradition des vormals staatlichen Gesund-
heitssystems der DDR) sowie den westdeutschen Bundesländern mit einer sehr hetero-
genen, zumeist schmal ausgestatteten Infrastruktur des Öffentlichen Gesundheitsdiens-
tes (Kuhn & Wildner, 2020). Vom Grundprinzip ergibt sich eine Dreiteilung aus natio-
naler Rahmensetzung für das gesamte deutsche Gesundheitssystem durch den Bund 
(Bundesministerium für Gesundheit und nachgelagerte Behörden), einer starken Rolle 
der Selbstverwaltung sowie den Ländern, die neben der Durchführungskompetenz 
(Bundesgesetze) die stationäre Versorgung planen und finanzieren sowie eben die 
Fach- und Dienstaufsicht über den kommunalen Öffentlichen Gesundheitsdienst ausü-
ben. In den vergangenen Jahren lässt sich eine stärkere fachliche Verankerung von 
Präventionsaufgaben beim Bundesgesundheitsministerium beobachten, die zumindest 
die Grundlage dafür bieten könnten, umfassende und konsistente Politik zur Prävention 
und Gesundheitsförderung zu betreiben (Loer, Reiter & Töller, 2016, S. 17 f.). 

In der Literatur über Gesundheitssysteme wird vor allem auf Gesundheitseinrich-
tungen und Versicherungssysteme hingewiesen (z. B. Reibling & Wendt, 2020). Diese 
Institutionen sollen eine Infrastruktur für die Behandlung von Krankheiten bereitstellen 
und werden in erster Linie von den gesetzlichen Krankenkassen finanziert. Die öffent-
liche Politik hat mehrere Möglichkeiten, um zu reagieren, wenn Menschen krank wer-
den: Die Policen decken Zahlungen für unproduktive Zeit, Behandlungen, Medikamen-
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te usw. ab. In dieser Hinsicht wird in der Literatur der Politikwandel im Großen und 
Ganzen als „institutionelle Veränderung“ mit Schwerpunkt auf Leistungen und Diens-
ten im Krankheitsfall analysiert (Gerlinger, 2018), wohingegen Politiken zur Präventi-
on und Gesundheitsförderung nur am Rande betrachtet werden. Darüber hinaus hat die 
breit gefächerte Literatur zur „öffentlichen Gesundheit“ nur einen schwachen Bezug 
zur sozialstaatlichen Literatur über Gesundheitseinrichtungen. Die Frage, ob Präventi-
on und/oder Kuration das Ergebnis einer „Pfadabhängigkeit im Sozialstaat“ (Kießling, 
2016) oder von parallel verlaufenden Entwicklungsprozessen ist, wurde in der (interna-
tional vergleichenden) Politikwissenschaft erst in der jüngeren Vergangenheit unter-
sucht (Böhm & Ress, 2018; Trein, 2019).  

Neben diesen Faktoren prägt die historische Entwicklung die deutsche Gesund-
heitspolitik: Vermutlich lässt sich das Zögern und Zaudern – vor allem bei umfassen-
den Eingriffen und Vorschriften im Bereich von Gesundheitsförderung und Prävention 
– nicht verstehen, ohne die Erfahrung zweier totalitärer Regime nachzuvollziehen, die 
sich aus starken ideologischen Motiven auf die „Volksgesundheit“ konzentrierten. Dies 
könnte ein Grund dafür sein, warum Maßnahmen im Bereich „public health“ (Volksge-
sundheit) in der deutschen Politik immer mehr oder weniger unbeliebt waren (für einen 
Überblick: Stoeckel & Hirschberg, 2010). Empirisch lässt sich auch heute noch eine 
starke öffentliche Antipathie selbst gegenüber bloßen Verhaltens- und Ernährungsvor-
schlägen beobachten (z. B. die vergleichsweise späte Einführung der Nichtraucher-
schutzgesetzgebung, die Debatte über Impfregime und Proteste gegen umfassende 
Impfvorschläge oder Vorschläge zur Ernährung wie der „Veggie Day“5).  

3 Auf dem Weg in eine andere Richtung? Wandel als Konzept 
in der Policy-Forschung 

Um analysieren zu können, inwiefern die Corona-Pandemie als eruptives Ereignis ei-
nen Wendepunkt in der deutschen Präventionspolitik darstellt, bedarf es eines hinrei-
chend komplexen Konzepts von Politikwandel. Eine Voraussetzung für dieses Vorha-
ben ist es, Policy-Wandel nicht mit einer krisenbedingten Aufwertung eines Politikfel-
des und/oder lediglich temporären Veränderungen (z. B. Notstandsgesetzen) zu ver-
wechseln. Gleichwohl gehen wir davon aus, dass Krisenerfahrungen auf die Notwen-
digkeit von Politikwandel hinweisen und diesen auslösen sowie beschleunigen können. 
Den Ausgangspunkt unserer theoretischen Überlegungen bildet Peter Halls (1993) An-
satz des „sozialen Lernens“ und dessen drei Kategorien von Politikwandel. Dabei 
schreiben wir der Corona-Pandemie, zumindest potenziell, die Funktion einer Anoma-
lie bzw. eines Schlüsselereignisses zu, das den Status quo in der deutschen Präventi-
onspolitik delegitimieren und zu einem stufenweisen Politikwandel führen könnte. An-
gewandt auf unseren Fall, die deutsche Präventionspolitik, spräche man gemäß Hall 
von einem Wandel erster Ordnung, wenn dieser zu einer Neujustierung der bestehen-
den Präventionsinstrumente führt – etwa im Sinne einer inhaltlichen Neuausrichtung 
von Gesundheitsschutzinformationen vor dem Hintergrund der laufenden Pandemie. 
Zu nennen wären hier beispielsweise Kampagnen der Bundesregierung, die auf die 
Einhaltung der AHA+L+A-Regeln (d. h. Abstand halten, Hygiene beachten, Alltags-
maske tragen, Lüften und Corona-Warn-App nutzen) verweisen. Die verpflichtende 
Einhaltung der AHA+L+A-Regeln stellt eine Modifizierung bestehender Präventions-
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instrumente dar und erfüllt somit Halls Kriterium für einen Politikwandel zweiter Ord-
nung. Ein Wendepunkt in der deutschen Präventionspolitik könnte hingegen nur attes-
tiert werden, wenn es zu einem paradigmatischen Wandel des Politikfeldes kommt, d. h. 
sich die Ziele und Leitbilder von Präventionspolitik grundlegend ändern. Ein Wandel 
dritter Ordnung läge demnach vor, wenn angesichts der aktuellen Gesundheitskrise zu-
künftige Präventionspolitik konzeptionell und institutionell inklusive umfassender fi-
nanzieller Ressourcen neu ausgerichtet würde, zum Beispiel, indem die Rolle und die 
Befugnisse des öffentlichen Gesundheitsdienstes dauerhaft gestärkt würden.  

Ungeachtet der zweifellos nützlichen Orientierungsfunktion, die Halls Kategorisie-
rung von Politikwandel bietet, verlangt die Analyse eines möglichen Wandels der deut-
schen Präventionspolitik jedoch einen schärferen theoretischen Fokus. Der Grund hier-
für ist das bisherige Nischendasein und die damit verbundene ausbleibende Konsolidie-
rung von Präventionspolitik in Deutschland, die trotz Verabschiedung des Präventions-
gesetzes 2015 bislang (noch) nicht zu erkennen ist. Denn selbst wenn es auf Länder- 
und Kommunenebene zahlreiche Programme gibt, so fehlt die Verzahnung und eine 
prominente Rolle im Zusammenspiel mit anderen Politiken (z. B. HiAP). Ohne das 
Vorhandensein übergreifender Präventionsstrategien sowie angesichts fehlender Ak-
teure, die von deren Notwendigkeit überzeugt sind und diese in der Praxis implemen-
tieren, ist die Grundlage, auf der sich ein umfassender Politikwandel nach Hall vollzie-
hen kann, unzureichend entwickelt. Für ein tieferes Verständnis des zu untersuchenden 
Falls ist es daher hilfreich, zwei weitere theoretische Ansätze von Politikwandel heran-
zuziehen. Zum einen den auf John Kingdon (1984) zurückgehenden Multiple-Streams-
Ansatz (MSA) und zum anderen Überlegungen zur Regulierungsdichte und Regulie-
rungsintensität in der vergleichenden Staatstätigkeitsforschung (Knill, Schulze & To-
sun, 2010). 

Kingdons Ansatz (1984) erklärt Politikwandel anhand der Interaktion und des Zu-
sammenkommens von drei zunächst separaten Strömen (problem, policy und politics 
stream). Der Problem-Strom enthält eine Vielfalt an Sachverhalten und Themen, die 
miteinander um politische Aufmerksamkeit konkurrieren. Der Policy-Strom beschreibt 
das vorhandene Reservoir als sogenannte „policy-Ursuppe“ (Herweg, 2015, S. 331) an 
politischen Ideen und Problembearbeitungsansätzen in einzelnen Politikfeldern, wo-
hingegen der Politics-Strom Motive und Handlungsoptionen (sowie Einflüsse auf die-
se) von politischen Akteuren umfasst. Politischer Wandel im Sinne des MSA erfordert 
reife Ströme (d. h. drängende Probleme, vorhandene Bearbeitungskapazitäten sowie 
eine handlungswillige und -fähige Politik), wobei Wandlungsprozesse nicht selten 
durch überraschende, situative Ereignisse, sogenannte Focusing Events (z. B. eine aku-
te Krise), ausgelöst werden. Ob es zu Wandel kommt, hängt davon ab, dass ein politi-
scher Unternehmer („policy entrepreneur“) innerhalb eines begrenzten Gelegenheits-
fensters die drei Ströme zusammenführt (Herweg, 2015). Bei dieser Kopplung der 
Ströme spielen charakteristischerweise „Kontingenz und Ambiguität“ (Herweg, 2015, 
S. 325) und nicht ausschließlich Rationalität eine wichtige Rolle. Politikwandel ist 
demnach auf eine günstige Dynamik zwischen den drei Strömen und den genannten 
Einflussfaktoren angewiesen. Um es am Beispiel der deutschen Präventionspolitik zu 
verdeutlichen: Das Zusammentreffen eines immensen Problemdrucks (d. h. die Ge-
fährdung der öffentlichen Gesundheit) in Folge einer globalen Pandemie (Focusing 
Event), potentiell bereitstehender Policy-Alternativen (z. B. Maßnahmen im Sinne von 
HiAP, Verhältnisprävention) sowie zumindest in Teilen reformbereiten Akteuren (z. B. 
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ÖGD, Bundesländer, Kommunen) führt nur dann zu einem umfassenden Wandel von 
Präventionspolitik, wenn das durch die Pandemie aufgestoßene Gelegenheitsfenster als 
solches erkannt und seitens eines Policy Entrepreneurs genutzt wird. Das heißt: Ohne 
einen strategischen Umgang mit oftmals zufälligen und vor allem kurzfristigen Kons-
tellationen und Ereignissen (in Bezug auf Probleme, Bearbeitungsansätze und Akteure) 
ist das Herbeiführen von Politikwandel nicht möglich. 

Auch der Vorschlag von Christoph Knill, Kai Schulze und Jale Tosun (2010), wo-
nach Politikwandel mittels der Regulierungsdichte und Regulierungsintensität inner-
halb eines Politikfeldes zu bemessen sei, ist für die Analyse einer Neuausrichtung der 
deutschen Präventionspolitik nach COVID-19 instruktiv, da hierdurch Wandel sowohl 
erfasst und eingeordnet (in Ergänzung zu Peter Hall) als auch erklärt werden kann (in 
Ergänzung zum MSA). Regulierungsdichte meint dabei die Anzahl der in einem Poli-
tikfeld zur Anwendung kommenden Policies und Politikinstrumente, wohingegen Re-
gulierungsintensität die „Stringenz und Reichweite von Instrumenten“ (Knill, Schulze 
& Tosun, 2010, S. 428) beschreibt. Veränderungen in die eine oder die andere Rich-
tung hängen „in einem starken Maße von der Maturität eines Politikfeldes“ (Knill, 
Schulze & Tosun, 2010, S. 421) ab. Während in konsolidierten Politikfeldern Wandel 
vorrangig mit einer Erhöhung der Regulierungsintensität, d. h. einer „Instrumentendif-
ferenzierung“ (ibid.) einhergeht, zeigt sich Veränderung in weniger etablierten Politik-
feldern durch die „Zunahme der Regulierungsdichte“ (ibid.) mittels neuer politischer 
Programme und Gesetze.  

Für die Beantwortung der Frage, inwieweit die Pandemie als „eruptives Ereignis“ 
die deutsche Präventionspolitik im Sinne eines tatsächlichen Wendepunktes dauerhaft 
verändert, erscheinen insbesondere konzeptionelle Erweiterungen von Halls (1993) 
Ansatz des sozialen Lernens, die auf Akteurshandeln und verschiedene Dimensionen 
von Regierungstätigkeit fokussieren, erkenntnisführend. Hieran anknüpfend lassen sich 
folgende drei Hypothesen aufstellen, die wir qualitativ überprüfen: 

Ohne das Vorhandensein etablierter Präventionsprogramme und -maßnahmen so-
wie von Akteuren, die von deren Notwendigkeit überzeugt sind und diese in der Praxis 
implementieren, ist die Grundlage, auf der sich ein umfassender Politikwandel nach 
Hall vollziehen kann, unzureichend entwickelt.  

 
(H1) Die Corona-Pandemie führt zu einem grundsätzlichen Umdenken in Bezug auf 
Prävention seitens der Politik. Umfassende Präventionsprogramme und -maßnahmen 
und ihre Umsetzung durch Akteure, die von der Notwendigkeit überzeugt sind, ent-
sprechen einem solchen umfassenden Politikwandel. Überprüfen lässt sich diese Hypo-
these anhand folgender Variablen: Entstehung neuer institutioneller Konstellationen 
und Akteurszusammenschlüsse, von denen konkrete Initiativen für eine präventionspo-
litische Wende, verstanden als Wechsel von einer kurativ ausgerichteten Krankenver-
sorgungspolitik in Richtung einer präventiv ausgerichteten Gesundheitspolitik, ausge-
hen. 

 
(H2) Die Corona-Pandemie erhöht den Stellenwelt einer präventionsorientierten Ge-
sundheitspolitik, die den Einfluss von NCDs auch als Rahmenbedingung für die Aus-
breitung von CDs anerkennt. Indikatoren zur Überprüfung dieser Hypothese sind Poli-
cies, die sowohl auf die Prävention von NCDs als auch CDs abzielen und deren Wech-
selwirkungen in den Blick nehmen. 
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(H3) Die politische Problembearbeitung in Bezug auf die Pandemie beschleunigt die 
Konsolidierung der bisher inkonsistenten Präventionspolitik in Deutschland. Durch die 
Verabschiedung neuer Präventionsgesetze und/oder Erprobung neuer Präventionsin-
strumente nehmen sowohl die Regulierungsdichte, die Regulierungsintensität als auch 
der Einfluss präventionsorientierter Institutionen und Akteure zu. Zur Verifizierung der 
dritten Hypothese ist eine Analyse der präventionspolitischen Regierungstätigkeit so-
wohl im Hinblick auf den Umfang als auch die Qualität der Maßnahmen erforderlich.  

 
Inwiefern die aufgestellten Hypothesen zutreffen, soll im übernächsten Abschnitt des 
Beitrags (Kapitel 5) überprüft werden. Zunächst gilt es systematisch darzulegen, wel-
che Entwicklungen in der deutschen Präventionspolitik seit dem Ausbruch der Pande-
mie zu konstatieren sind.  

4 Never waste a good crisis: COVID-19 als Katalysator der 
deutschen Präventionspolitik? 

Neue Schubkraft kann Präventionspolitik neben einer höheren Regulierungsdichte und 
Regulierungsintensität innerhalb des Politikfeldes ebenso durch Initiativen neuer Ak-
teurskonstellationen erhalten. Dies trifft umso mehr zu, wenn man die gängige Kritik in 
Betracht zieht, wonach Präventionsbemühungen in Deutschland bisher vor allem sektoral 
begrenzt, d. h. nicht ebenen- und politikfeldübergreifend, erfolgen (Böhm, Klinnert & 
Weidtmann, 2018; Gerlinger, 2018). Exemplarisch für diese Vorgehensweise steht das 
Präventionsgesetz (2015), das als „krankenkassen-zentriertes Artikel- und Leistungsge-
setz“ (Meierjürgen, Becker & Warnke, 2016, S. 211) eingestuft wurde und Prävention 
nicht als gesamtgesellschaftliche Aufgabe begreift. Vor diesem Hintergrund ist das koor-
dinierte Agieren der Bundesregierung, gerade zu Beginn der Pandemie, hinsichtlich der 
Verabschiedung und Implementation der Corona-Maßnahmen als – zumindest kurzfristi-
ge – Änderung des institutionellen Rahmens zu verstehen, in dem Präventionspolitik ver-
handelt wird. Dringende Beschlüsse wurden im „Corona-Kabinett“ – einem ad-hoc Gre-
mium bestehend aus der Bundeskanzlerin, dem Bundesfinanzminister, dem Bundesin-
nenminister, dem Außenminister, dem Bundesgesundheitsminister, der Bundesverteidi-
gungsministerin und dem Chef des Bundeskanzleramtes – vorbereitet. Ein derartiges res-
sortübergreifendes Eintreten für gesundheitliche Belange ist, ungeachtet der demokratie-
politischen Bedenken hinsichtlich der Legitimität von Exekutiventscheidungen (Merkel, 
2020), ein Novum. Potenziell könnten politikfeldübergreifende Kooperationsformen ei-
nen richtungsweisenden und stilgebenden Charakter für zukünftige Präventionspolitik 
haben. Welche politischen und gesetzgeberischen Entwicklungen, die für einen sich stu-
fenweise vollziehenden Wandlungsprozess der deutschen Präventionspolitik sprechen, 
lassen sich im Zeitraum März bis Dezember 2020 empirisch identifizieren? Die folgen-
den Beobachtungen basieren auf einer Auswertung der Parlamentsdokumentation (Deut-
scher Bundestag, DIP). Dabei wurden alle 48 seit März 2020 ins Parlament verabschiede-
te Gesetze6 sowie ergänzend die Verordnungen auf Bundesländerebene in die Dokumen-
tenanalyse einbezogen, bei der systematisch die Gesamttexte daraufhin ausgewertet wur-
den, welche Präventionsmaßnahmen sich darin finden lassen.  

Erste Indizien für eine Neujustierung des institutionellen Settings von Präventions-
politik finden sich im am 3. Juni 2020 seitens der Bundesregierung verabschiedeten 



314 Benjamin Ewert, Kathrin Loer 

Konjunkturprogramm „Corona-Folgen bekämpfen, Wohlstand sichern, Zukunftsfähig-
keit stärken“. Unter der Überschrift „Das Gesundheitswesen stärken und den Schutz 
vor Pandemien verbessern“ wird die Stärkung des Ansatzes „Health in All Policies“ 
empfohlen, also die ebenen-, politikfeld- und institutionenübergreifende Zusammenar-
beit im Sinne von Gesundheitsschutz und Prävention. Während die Anwendung des 
Ansatzes seit Jahren von Public Health-Experten*innen vorgeschlagen wird (Leppo, 
Ollila, Peña, Wismar & Cook, 2013), ist dessen explizite Hervorhebung seitens der 
Bundesregierung durchaus bemerkenswert.  

Es stellt sich die Frage, inwieweit die Betonung des HiAP-Konzepts sich auch in 
konkreten politischen Maßnahmen niederschlägt. Dabei müsste es um die Berücksich-
tigung sozialer Determinanten von Gesundheit gehen, also beispielsweise der Zusam-
menhang zwischen einem höheren Infektionsrisiko für immungeschwächte Personen 
hergestellt werden, das (auch) durch bestimmte Lebensstilrisiken (Rauchen, Überge-
wicht u. ä.) bedingt ist. Bevor es um die inhaltliche Dimension geht, soll zunächst die 
Interventionsqualität der politischen Instrumente eingeordnet werden: Eine Auswer-
tung aller Gesetzgebungsverfahren seit Ausbruch der Corona-Pandemie auf Bundes-
ebene zeigt ein umfassendes Spektrum an Maßnahmen in unterschiedlichen politischen 
Handlungsfeldern – dabei kommen nahezu alle Formen politischer Instrumente (Loer, 
2019) zum Einsatz. Ein Schwerpunkt liegt auf Instrumenten mit hoher Verbindlichkeit: 
Ge- und Verbote wie finanzielle Anreize, konkrete finanzielle Förderungen oder Sub-
ventionen. Die nationale Gesetzgebung beherrschen insbesondere Unterstützungsleis-
tungen für Unternehmen verschiedener Wirtschaftssektoren, daneben auch Stützungs-
maßnahmen für sozialpolitische Belange sowie außerdem Verfahrensregeln in unter-
schiedlichen Dimensionen als Reaktion auf oder als Flankierung der massiven Eingrif-
fe (Lockdown) in das Alltagsleben (siehe auch die Beiträge von Detlef Sack, Aanor 
Roland und Sebastian Fuchs sowie Sonja Blum und Johanna Kuhlmann in diesem 
Heft). Mit den Beschlüssen zur Weiterentwicklung des Infektionsschutzgesetzes sowie 
im Zuge der konkreten Vorschriften auf Länderebene (d. h. Maßnahmen zur Eindäm-
mung des Corona-Virus SARS-CoV-2) wirken fortan politische Instrumente, die ein 
hohes Maß an Zwang ausüben: Ge- und Verbote wie sie bislang in der Breite7 weder 
im Infektionsschutz noch in anderen Präventionsbereichen durch- und eingesetzt wur-
den. Daneben setzt die Bundesregierung finanzielle Mittel ein (z. B. Kostenbeteiligun-
gen und -übernahmen, Sonderleistungen, Prämien) und ändert den regulatorischen 
Rahmen in Ausbildungs- und Berufsfeldern. Außerdem kommt es zur Etablierung von 
Infrastrukturmaßnahmen (z. B. Digitalisierung des Öffentlichen Gesundheitsdienstes 
oder Nutzung des elektronischen Melde- und Informationssystems für Labore, Nut-
zungsmöglichkeiten von Kapazitäten der Bundeswehr, Förderprogramme für Flughä-
fen und Häfen wie im Dritten Gesetz zum Schutz der Bevölkerung bei einer epidemi-
schen Lage von nationaler Tragweite, ähnlich auch bereits im Zweiten Gesetz u. ä.). 
Zudem lassen sich gesetzgeberische Maßnahmen zu Koordination, zu Prozess- und 
Verfahrensrecht sowie Selbstorganisation finden.  

Während des untersuchten Zeitraums lassen sich in den Gesetzgebungsverfahren 
mit zwei schwachen Ausnahmen auf Bundesebene keine politischen Maßnahmen fin-
den, die dem Bereich der Prävention und Gesundheitsförderung jenseits konkreter 
COVID-19-Prävention zuzuordnen wären und NCD-Prävention anstreben. Bei den 
Ausnahmen handelt es sich erstens um das „Erste Gesetz zur Änderung des Landwirt-
schaftserzeugnisse-Schulprogrammgesetzes“ als Anpassung der nationalstaatlichen Re-
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geln in diesem Bereich an EU-Recht im Bereich des EU-Schulprogramms zur Abgabe 
von Obst, Gemüse und Milchprodukten an Kinder in Bildungseinrichtungen, die durch 
pädagogische Maßnahmen flankiert werden. Dieses Gesetz könnte als ein (kleiner) 
Baustein im Sinne gesundheitsförderlicher Ernährungsmaßnahmen verstanden werden. 
Im Wesentlichen konkretisiert dieses Gesetz jedoch das Mittelverteilungsverfahren, da 
die konkrete Umsetzung des Schulprogramms auf Länderebene stattfindet. Darüber 
hinaus geht es um Maßnahmen aus dem Corona-Konjunkturpaket, die allerdings der 
„nachhaltigen Bewirtschaftung deutscher Wälder und damit der finanziellen Unterstüt-
zung deutscher Waldbesitzer“ dienen sollen und letztlich keinen unmittelbaren Bezug 
zu Präventionspolitik aufweisen. Eine weitere Ausnahme stellt zweitens der „Start ei-
ner Nationalen Diabetes-Strategie“ auf Antrag der Koalitionsfraktionen (CDU/CSU 
und SPD) dar. Allerdings handelt es sich dabei um ein nicht abgeschlossenes Verfah-
ren, dessen erste Aussprache im Bundestag von Hinweisen auf die negativen Effekte 
der Maßnahmen zur Eindämmung des Virus gespickt war, die den Alltag der Bevölke-
rung zum Teil massiv beeinflussen: hohe psychische Belastungen durch „Homeoffice“, 
mangelnde Bewegung, Verfestigung ungesunder Ernährungsmuster. Das Bundesminis-
terium für Gesundheit förderte bis 2020 eine Reihe von konkreten Projekten zur Prä-
vention von nicht-übertragbaren Krankheiten, wie zum Beispiel ein Katalog von 25 
Maßnahmen zur Kindergesundheit zeigt (Bundesministerium für Gesundheit, 2020b). 
Diese enden aber spätestens im Jahr 2020 und wurden nicht durch neue Projekte er-
gänzt. Ein ähnliches Bild ergibt sich auf Länderebene, wo in unterschiedlichem Maße 
Präventionspolitik betrieben wurde – wie beispielsweise umfassend im Freistaat Bay-
ern. Hier konzentrieren sich die politischen Maßnahmen seit dem Frühjahr 2020 auf 
den Bereich des COVID-19-bezogenen Infektionsschutzes. 

Im Hinblick auf die institutionelle Sphäre werden in dem verabschiedeten Pakt für 
den Öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖGD) Kooperationen „über alle Ebenen hinweg“ 
(Bundesfinanzministerium, 2020, S. 6) angestrebt. Zur Weiterentwicklung des ÖGD 
wird ausdrücklich eine Orientierung am auf Anregung der Gesundheitsministerkonfe-
renz erarbeiteten „Leitbild für einen modernen Öffentlichen Gesundheitsdienst“ emp-
fohlen. Darin wird zu einem „systematische[n] Zusammenspiel örtlicher Behörden des 
ÖGD mit überregionalen Stellen (z. B. Landes- und Bundesbehörden)“ (BVÖGD, 
2018, o. S.) geraten, um vorhandene Kompetenzen effektiver zu nutzen. Gerade in der 
Krise erwies sich eine solche „Tandem-Struktur“ (Kuhn & Wildner, 2020, S. 20) zwi-
schen „überregionalen Kompetenzzentren“ (ebd.) wie dem Robert-Koch-Institut (RKI) 
und lokalen Gesundheitsämtern als Stärke, die es in post-Corona-Zeiten zu verstetigen 
und auszubauen gilt. Gleichwohl steht die konzeptionelle und infrastrukturelle Moder-
nisierung des ÖGD nach einer „70-jährige[n] Stagnationsphase“ (ebd., S. 21) von ei-
nem Kontrolleur hinsichtlich der Einhaltung von Hygienevorschriften hin zu einem 
Koordinator von intersektoraler Präventionspolitik erst am Anfang. 

Im Gegensatz zum Pakt für den ÖGD, zu dessen Kernanliegen die bessere Vernet-
zung und Kooperation etablierter Akteure und Institutionen des Gesundheitssystems 
gehört, sieht das reformierte Infektionsschutzgesetz – wenngleich in überschaubarem 
Maße – die Erweiterung der im Bereich Gesundheitsschutz und Prävention tätigen Ak-
teure vor. So obliegt zukünftig etwa der Bundeswehr der Vollzug des Infektions-
schutzgesetzes innerhalb ihres eigenen Handlungsbereichs. Ferner sind „Unternehmen, 
die im Eisenbahn-, Bus-, Schiffs- oder Flugverkehr Reisende befördern“ (IfSG § 36, 
(10), 2.) verpflichtet, mit dem RKI zu kooperieren. Der seitens des Corona-Kabinetts 
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anvisierte Aufbau einer „Nationalen Reserve Gesundheitsschutz“, welche die Ausstat-
tung von 19 Standorten mit medizinischem Material wie Schutzausrüstung, Masken 
und Beatmungsgeräten für den Bedarf von sechs Monaten vorsieht, erfordert zudem 
die Zusammenarbeit mit weiteren Bundesorganisationen wie dem Technischen Hilfs-
werk (THW) sowie mit Medizinprodukteherstellern und Logistikunternehmen.  

Wenn es um Ausstattung mit medizinischem Material und Gerät geht, handelt es 
sich um Finanzierungsfragen: Das Budget in der Präventionspolitik blieb vor dem 
Ausbruch der COVID-19-Pandemie im Bereich von 5,7 Mrd. Euro (s. o.). Die Krisen-
situation im Jahr 2020 ließ das Budget für Maßnahmen für die Gesundheitsversorgung 
sprunghaft auf 3,5 Mrd. Euro für Schutzausrüstung und Impfstoffentwicklung sowie 
auf 55 Mrd. Euro zur Pandemiebekämpfung insgesamt anwachsen. 

5 Alles anders? (K)Ein Neustart der deutschen 
Präventionspolitik  

Welche Schlüsse lassen sich vor dem Hintergrund der skizzierten Entwicklungen zie-
hen? Führt COVID-19 als eruptives Ereignis tatsächlich dazu, dass bisherige präventi-
onspolitische Bemühungen gewissermaßen „vom Kopf auf die Füße gestellt“ und ein 
Neustart der deutschen Präventionspolitik initiiert werden? Mittels der Überprüfung 
der in Kapitel 3 aufgestellten Hypothesen sollen im Folgenden Aussagen getroffen 
werden, inwieweit ausgehend von der politischen Bearbeitung der Pandemiefolgen als 
eruptives Ereignis Potenziale für einen qualitativen Wandel, graduelle Veränderung 
oder aber die Aufrechterhaltung des Status quo in der Präventionspolitik erkennbar 
sind. Ungeachtet der erhöhten politischen Aufmerksamkeit für Prävention und Ge-
sundheitsschutz ergeben sich aus der Überprüfung der Hypothesen insgesamt, so viel 
ist vorwegzunehmen, keine Anzeichen für einen echten Wandel in der Präventionspoli-
tik. Stattdessen deutet sich eine Fortsetzung bestehender präventionspolitischer Muster, 
insbesondere des Vorrangs von Verhaltensprävention vor Verhältnisprävention, auch 
unter „pandemischen“ Vorzeichen an. Im Einzelnen kommen wir zu folgenden Ergeb-
nissen:  

 
(H1) Die Corona-Pandemie führt zu einem grundsätzlichen Umdenken in Bezug auf 
Prävention seitens der Politik. 
Die Auswertungsergebnisse der politischen Entwicklungen im Zuge der Pandemieaus-
breitung zeugen nicht von grundsätzlichem Umdenken in Bezug auf Prävention – we-
der qualitativ noch im Umfang (Budget, Maßnahmenbreite, HiAP) kommt es zu einem 
Pfadwechsel. H1 trifft daher nicht zu. Bisher ist eine substanzielle und vor allem zu-
kunftsweisende Debatte über eine mögliche Neujustierung der deutschen Präventions-
politik im Zuge von COVID-19 gänzlich ausgeblieben. Die Politik scheint paralysiert 
zu sein angesichts der Corona-Pandemie, deren politische Bearbeitung eher an den 
Umgang mit einer unvorhersehbaren Naturkatastrophe erinnert. Der Corona-Schock 
macht es scheinbar unmöglich, die Selektion von Präventionsmaßnahmen grundsätz-
lich zu reflektieren (Kühn, 1993) oder diese gar neu zu konzeptualisieren. Die ad-hoc 
beschlossenen Ge- und Verbote auf Bundes- und Länderebene sollen zuvorderst die 
durch die Pandemie entstandenen gesundheitlichen, gesellschaftlichen und nicht zuletzt 
ökonomischen Schäden bekämpfen, diese wenn möglich geringhalten und für eine ma-
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terielle Kompensation der Geschädigten sorgen. Politisch agiert wird somit nach dem 
sogenannten „Feuerwehrprinzip“, das mittels eilig gefasster ad-hoc Beschlüsse der 
Exekutive (siehe auch den Beitrag von Sven Siefken und Sebastian Hünermund in die-
sem Heft) und temporärer Maßnahmen (z. B. Lockdown) darauf abzielt, eine noch 
schlimmere Gesundheitskrise (d. h. mehr Infizierte und Tote) zu verhindern. Gleich-
wohl schließt diese Krisenpolitik einige Präventionsmaßnahmen ein, die jedoch strikt 
dem Ziel der kurzfristigen Pandemiebekämpfung und dem unmittelbaren Gesundheits-
schutz untergeordnet sind. Beispielhaft hierfür sind die Beschaffung von Schutzmasken 
zu Anfang der Pandemie, die Schließung von Alten- und Pflegeheimen sowie dauer-
hafte Appelle an die individuelle Verantwortung (etwa hinsichtlich der Einhaltung der 
AHA+L+A-Regeln). Die von Bundeskanzlerin Angela Merkel (und anderen Politi-
ker*innen) geradezu mantraartig wiederholte Quintessenz dieser Maßnahmen lautet 
„Es kommt auf jeden und jede Einzelne an“ (Bundesregierung, 2020). Präventives 
Handeln wird somit (1) weitgehend individualisiert, (2) auf die kurzfristige Eindäm-
mung der Pandemie reduziert und (3) erfolgt ohne Bezugnahme auf ein übergeordnetes 
staatliches Präventionskonzept, das ebenso überindividuelle, d. h. soziale, kulturelle, 
ökonomische und ökologische Determinanten von Gesundheit adressieren müsste. 
Schlussfolgernd lässt sich im Sinne des Multiple-Streams-Ansatzes somit nicht nur 
festhalten, dass die „Reife“ der Ströme durch das eruptive Ereignis nicht sprunghaft er-
reicht wurde und es letztlich eben nicht zur Kopplung der Problem-, Policy- und Poli-
tics-Ströme kommt. Auch wenn die Pandemie eine einzigartige Gelegenheit bietet, 
Präventionspolitik in Deutschland neu auszurichten, ist die Politik kontinuierlich auf 
kurzfristige Krisenbekämpfung anstatt auf langfristigen Wandel fokussiert.  

 
(H2) Die Corona-Pandemie erhöht den Stellenwelt einer präventionsorientierten Ge-
sundheitspolitik, die den Einfluss von NCDs auch als Rahmenbedingung für die Aus-
breitung von CDs anerkennt. 
Prävention konzeptionell breiter zu denken, würde hingegen bedeuten, tradierte Politik-
muster aufzubrechen, wovon H2 ausgeht. Demzufolge müsste eine breit aufgestellte Prä-
ventionspolitik sowohl in Bezug auf die institutionellen Rahmenbedingungen als auch 
auf Ebene der konkreten Policies mehr als Seuchen- und Infektionsschutz umfassen und 
insbesondere konkrete Maßnahmen zur Prävention vor NCDs etablieren. Dies würde be-
deuten, die Neben- und Langzeitfolgen der aktuellen COVID-19-Prävention durch flan-
kierende Maßnahmen abzufedern – also die Effekte von Lockdowns, Homeoffice, 
Homeschooling, Social distancing auf psychischer und physischer Ebene. Es scheint je-
doch vielmehr so, als würden Verschlechterungen der psychischen Gesundheit, Ge-
wichtszunahme, ungesunde Ernährung und Mangel an körperlicher Bewegung billigend 
in Kauf genommen. Mit Blick auf diese Begleiterscheinungen der Präventionspolitik seit 
Ausbruch der Pandemie fällt somit auch die Überprüfung der zweiten Hypothese (H2) 
negativ aus. Weder werden die pandemiebedingten Gesundheitsfolgen unter dem Blick-
winkel der Verhältnisprävention betrachtet (im Sinne einer Reifung des Problem-Stroms) 
noch haben sich die potenziell zur Verfügung stehenden Politikalternativen (Reifung des 
Policy-Stroms) hinreichend in der Praxis etabliert (siehe H1). Das heißt COVID-19 führt 
offensichtlich nicht zu einem umfassenderen Präventionsverständnis der Politik, das 
übertragbare und nicht-übertragbare Krankheiten gleichermaßen bekämpft. Stattdessen 
lassen sich Anzeichen finden, wonach die als “zartes Pflänzchen” angelegten Präventi-
onsmaßnahmen im Sinne von HiAP sowie eine breitere Perspektive auf NCD-Prävention 
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Gefahr laufen, bereits im Ansatz zu scheitern, da sich Präventionspolitik auf absehbare 
Zeit nur auf COVID-19 (und mögliche zukünftige Pandemien) richtet und die gewählten 
präventionspolitischen Interventionen teilweise sogar kontraproduktiv wirken (z. B. Ver-
bot von Sport, Belastungen der psychischen Gesundheit durch Einschränkung der sozia-
len Kontakte etc.). Insofern setzt sich der von Public-Health-Forschern kritisierte „unidi-
rektionale Blick auf Gesundheitsschutz im Sinne von gesundheitspolizeilichen und seu-
chenhygienischen Maßnahmen“ (Holst, 2020, S. 831) der Politik fort. Dies ist insofern 
problematisch, als damit eine wirksame Bekämpfung von COVID-19 erschwert wird und 
zudem auch die Eindämmung paralleler Epidemien wie Adipositas, Diabetes und De-
pressionen sowie deren potenzielle Wechselwirkung vernachlässigt werden (siehe auch 
Mackert & Möhring, 2020, S. 454). Letztlich behindert der „unidirektionale Blick“ die 
Berücksichtigung von aufeinander bezogenen Maßnahmen, in denen es um die Stärkung 
des Immunsystems zum Schutz vor Infektionskrankheiten geht. 

 
(H3) Die politische Problembearbeitung in Bezug auf die Pandemie beschleunigt die 
Konsolidierung der bisher inkonsistenten Präventionspolitik in Deutschland. 
Etwas differenzierter als die ersten beiden Hypothesen fällt die Überprüfung der dritten 
Hypothese (H3) aus. Quantitativ betrachtet hat im Zuge der Pandemie die Regulie-
rungsdichte zugenommen, d. h. die Anzahl der zur Anwendung kommenden und neu 
verabschiedeten präventionsorientierten Policies. Hinzu kommen die Einzelinitiativen 
auf nachgeordneten Regulierungsebenen (Länder, Kommunen). Auch gehen die im 
vorherigen Kapitel kursorisch dargestellten Maßnahmen zur COVID-19-Prävention 
deutlich über den enggefassten Handlungsrahmen der Gesetzlichen Krankenkassen 
(GKVen) hinaus, indem sie politikfeldübergreifend formuliert und implementiert wur-
den und zu großen Teilen aus Steuermitteln finanziert sind. Wenngleich dies ein zent-
raler Unterschied zum Präventionsgesetz (2015) ist, sprechen vor allem zwei Argumen-
te dagegen, die Entwicklung als Reifung von Policy- und Politics-Strom im Sinne eines 
Wandels hin zu einer konsistenteren Präventionspolitik einzuordnen und eine dauerhaf-
te Steigerung der Regulierungsintensität anzunehmen: Zum einen ist die COVID-19-
Prävention eher als akutes und zeitlich begrenztes Krisenmanagement zu verstehen 
denn als ein Anknüpfen an bereits bestehende Präventionspolitik. Die Außergewöhn-
lichkeit der verabschiedeten Maßnahmen (z. B. der verbindlichen Vorschrift, eine 
Maske im öffentlichen Nahverkehr zu tragen) sowie das politikfeldübergreifende Inte-
resse an Gesundheitsschutz ist voll und ganz auf die unmittelbare Notsituation zurück-
zuführen. Diese Maßnahmen sind kein Indiz für eine Einstellungsänderung in Bezug 
darauf, welche präventionspolitischen Instrumente potenziell genutzt werden – das 
Spektrum wird nach wie vor nicht ausgeschöpft. Dies verdeutlicht ebenso die Fortfüh-
rung der Politik, im Sinne eines business-as-usual innerhalb der traditionellen Präven-
tionsfelder – also einer geringen politischen Aktivität (zum Beispiel in den Bereichen 
Ernährung, Bewegung). Zum anderen sind die wenigen in die Zukunft gerichteten Prä-
ventionsvorhaben, wie der Pakt für den ÖGD und der Aufbau einer Nationalen Ge-
sundheitsreserve, als besondere Policies zu klassifizieren, die lediglich auf Handlungs-
druck durch „situative Aspekte“ (Böcher & Töller, 2014) reagieren. Das heißt: Sie sind 
ausdrücklich nicht das Ergebnis gereifter Überlegungen und der Überzeugung, Präven-
tionspolitik politisch-konzeptionell neu zu fassen und belassen es bei einer nicht ver-
zahnten eklektischen Vielfalt unterschiedlicher Maßnahmen. Diese Einschätzung wird 
bestätigt durch die Vorstandsvorsitzende des Bundesverbands der Ärztinnen und Ärzte 
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des Öffentlichen Gesundheitsdienstes e.V. (BVÖGD), Ute Teichert, die den Pakt für 
den ÖGD treffend als „historische Chance“ (Ärztezeitung, 09.09.2020) bezeichnet. Es 
bleibt offen, ob aus dieser Chance langfristig mehr als eine zufällige Gelegenheit ent-
steht, d. h. tatsächlich ein dauerhafter institutioneller Wandel erfolgt. Versteht man die-
se Politik zuvorderst als krisenbedingtes Zufallsprodukt anstatt als komplexes Policy-
Design im Sinne eines Policy-Wandels, verwundert ihre Inkonsistenz kaum. So ent-
deckten politische Akteure in der Krise zwar den ÖGD als präventionspolitischen Ak-
teur (wieder) und bekannten sich zumindest vage zur Umsetzung von HiAP-Konzepten 
ohne allerdings zu erläutern, wie diese in der Praxis umzusetzen sind. Auch ist bisher 
kein einflussreicher Policy Entrepreneur zu erkennen, der die versprochene Stärkung 
des ÖGD mit weitreichenden präventionspolitischen Zielen verknüpft sowie diesen 
Prozess lenkt und koordiniert. Dies stützt die These, dass es letztlich nicht zu paradig-
matischem Policy-Wandel und einer Hinwendung zu konsistenter holistischer Präven-
tionspolitik kam, sondern der bekannte Pfad der eklektischen deutschen Präventionspo-
litik im Kern basierend auf staatlichem Infektionsschutz auf der einen Seite und indivi-
dueller „Selbstsorge, Verantwortung und Befähigung“ (Mackert & Möhring, 2020, S. 
444) auf der anderen Seite breiter ausgetreten wird.  

6 Fazit 

Der Ausgangspunkt dieses Beitrags war die Frage, inwieweit die Corona-Pandemie ei-
nen Wendepunkt in der deutschen Präventionspolitik darstellen könnte. Auch wenn die 
politischen Auswirkungen der Pandemie, als dieser Beitrag verfasst wurde (Dezember 
2020), noch nicht abschließend zu beurteilen sind, beantworten wir diese Frage vor 
dem Hintergrund theoretischer Überlegungen zu Policy-Wandel und der Analyse von 
empirischen Befunden eindeutig negativ: Gegenwärtig spricht kaum etwas dafür, dass 
sich durch das Virus grundlegend etwas am Status quo in der deutschen Präventionspo-
litik ändert. Das Gegenteil ist der Fall: Anstatt den Vorsorgegedanken in den Mittel-
punkt gesundheitspolitischer Bestrebungen zu rücken, bleibt die deutsche Präventions-
politik bis auf Weiteres inkonsistent, d. h. im Kern bruchstückhaft und trotz massiver 
Herausforderungen bereits lange Zeit vor der Pandemie ambitionslos und gestaltungs-
schwach wie zum Beispiel angesichts des Anstiegs von nicht-übertragbaren Krankhei-
ten. Dies ist jedoch kein allein deutsches Problem, da die Etablierung und Durchset-
zung von politischen Maßnahmen zur Gesundheitsförderung und Prävention von 
gleichermaßen komplexen wie kontingenten Faktoren (timelag, Machtverteilung, sta-
tistische versus individuelle Risiken, Lebensstile etc.) abhängt. Ein Policyansatz, der 
geeignet wäre, verschiedene Maßnahmen und (gesundheits-)politische Akteure zu in-
tegrieren, ist nicht zu erkennen. Die während der Pandemie ad-hoc angewandten Prä-
ventionsmaßnahmen führen weder zu der vielfach geforderten politischen Bearbeitung 
der sozialen Determinanten von Gesundheit noch bilden sie eine konzeptionelle Grund-
lage für einen künftigen Paradigmenwandel hin zu einer intersektoralen und politik-
feldübergreifenden Präventionspolitik, sieht man von der punktuellen Stärkung des Öf-
fentlichen Gesundheitsdienstes ab. Kurzum: Das Gelegenheitsfenster, das sich ver-
meintlich durch den Ausbruch der Corona-Pandemie geöffnet hat, um Präventionspoli-
tik in Deutschland dauerhaft neu zu gestalten, wurde bisher nur für eine reaktive Kri-
senbewältigung genutzt und könnte sich angesichts der Ausgabenüberlastung öffentli-
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cher Budgets und administrativer Herausforderungen in Politik und Verwaltung in Fol-
ge der Pandemie auch schnell wieder schließen. Ankündigungen im Jahr 2021 – vor al-
lem im Zusammenhang mit Wahlkämpfen auf Landes- und Bundesebene – verweisen 
darauf, dass die politischen Parteien in Deutschland dem Feld eine größere Aufmerk-
samkeit schenken und dabei insbesondere den Umbau institutioneller Strukturen im 
Blick haben (z. B. Beirat beim Bundesministerium für Gesundheit zur Umsetzung des 
Paketes für den ÖGD, Aufbau eines Bundesgesundheitsamtes). Nicht nur deshalb muss 
die Fragestellung zu einem späteren Zeitpunkt erneut gestellt werden und eine künftige 
Analyse zeigen, inwieweit sich tatsächliche Veränderungen langfristig etablieren und 
welche Hindernisse dabei gegebenenfalls eine Rolle spielen. 
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Anmerkungen 
 

1 Auch wenn angesichts der Aktualität noch keine abschließenden Ergebnisse zur Beantwortung der 
Frage vorliegen, kann die Untersuchung strukturelle Zusammenhänge identifizieren und daraus erste 
Schlussfolgerungen ableiten. 

2 Eine umfassende Datengrundlage gibt es für den Bereich der Gesundheitsförderung und Prävention, 
die außerhalb des GKV-Systems angeboten wird, derzeit nicht. In die Gesamtrechnung müssten auch 
die Ausgaben weiterer Leistungsträger mit einbezogen werden (Kommunen und Länder sowie Renten-
versicherung und Wohlfahrtsverbände). 

3 Bei „IN FORM“ handelt es sich um eine Initiative der Bundesregierung, um die Bevölkerung zu ge-
sunder Ernährung und mehr Bewegung anzuregen. 

4 Früher im Rahmen der Kampagne „Gib Aids keine Chance“ (https://www.gib-aids-keine-chance.de), 
und seit April 2016 etabliert als „LIEBESLEBEN“, um der zunehmenden Ausbreitung sexuell über-
tragbarer Krankheiten Rechnung zu tragen. 

5 Im Jahr 2013 kamen im Rahmen des Bundestagswahlkampfs Vorschläge von der Partei Bündnis 90 / 
Die Grünen, einen sogenannten “Veggie Day” einzuführen. Damit war gemeint, dass öffentliche Cafe-
terien, Mensen und Kantinen einmal die Woche ausschließlich vegetarische Gerichte anbieten sollten 
(dazu zum Beispiel: Thorsten Knus, “Der Speiseplan im Wahlkampf”, Frankfurter Rundschau 6. Au-
gust 2013 unter https://www.fr.de/politik/speiseplan-wahlkampf-11084744.html [25.11.2020]. 

6 Suchbegriff DIP: PRÄVENTION plus ergänzende Texte der Länderebene, Übersicht siehe Anhang.  
7 Einige sehr weitreichende Einschnitte in die individuelle Freiheit gab es bereits z. B. im Zuge von 

Zwangsunterbringung und Isolierung (z. B. Tuberkulose-(TBC)-Gefängnisse). 
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Does large-scale digital collaboration contribute 
to crisis management? An analysis of projects 
from the #WirVsVirus hackathon implemented in 
Germany during the COVID-19 pandemic 

Abstract 
In recent years, collaborative approaches to crisis 
management involving citizens have gained in-
creasing attention. One example is the #WirVsVi-
rus hackathon, which was conducted in response to 
the COVID-19 pandemic and had over 28,000 par-
ticipants. Because research on large-scale, digital 
collaboration in crisis situations is scarce, conse-
quences of their use in crisis management remain 
unclear. This article relies on the open governance 
paradigm as a lens for studying two projects 
emerging from the hackathon. Based on nine quali-
tative expert interviews, we ask how digital open 
governance affects governance capacity and legit-
imacy in crisis management. Our findings suggest 
that digital open governance can contribute to gov-
ernance capacity and legitimacy, as it mobilises 
large, diverse groups of citizens to quickly develop 
citizen-centric, ready-to-use solutions for crisis-
related problems. However, we also identified po-
tential problems, including risks regarding legiti-
macy and accountability, difficulties with scalable 
solutions, and questionable long-term impacts. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Keywords: open governance, crisis management, 
capacity, legitimacy, hackathon 
 

 Zusammenfassung 
Digitale Massenkollaboration als Teil von 
staatlichem Krisenmanagement? Eine Analyse von 
Projekten aus dem #WirVsVirus-Hackathon in 
Deutschland 
Kollaborative, partizipative Instrumente zur Kri-
senbekämpfung haben in den letzten Jahren zu-
nehmend an Aufmerksamkeit gewonnen. Ein Bei-
spiel hierfür ist der #WirVsVirus-Hackathon, der 
als Reaktion auf die COVID-19-Pandemie durch-
geführt wurde und über 28.000 Teilnehmer:innen 
erreichte. Bislang wurden die Auswirkungen solch 
groß angelegter, kollaborativer Ansätze zur Kri-
senbewältigung auf staatliches Krisenmanagement 
nur selten untersucht. Diese Studie analysiert den 
Hackathon und die daraus entstandenen Projekte 
aus der Perspektive des Open Governance-Para-
digmas. Auf Grundlage von neun Experteninter-
views untersuchen wir, wie sich digitale Open 
Governance auf die Regierungsfähigkeit und Legi-
timität in Krisenzeiten auswirkt. Unsere Analyse 
zeigt, dass digitale Open Governance zur Leis-
tungsfähigkeit und Legitimität staatlichen Han-
delns in Krisenzeiten beitragen kann, da solche 
Projekte eine breite und diverse Teilnehmerschaft 
mobilisieren und in kurzer Zeit bürgerzentrierte, 
nutzbare Lösungen für krisenbezogene Probleme 
entwickeln können. Dem stehen allerdings Zweifel 
an der langfristigen Beständigkeit der Projekte, ih-
rer Skalierbarkeit, sowie Risiken hinsichtlich der 
Legitimität und Rechenschaftspflicht entgegen. 
 
Schlagworte: Open Governance, Krisenmanage-
ment, Staatliche Leistungsfähigkeit, Legitimität, 
Hackathon 
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1 Introduction 

The COVID-19 pandemic demonstrated the crucial importance of crisis management 
for politics and public administration. Especially regarding crises as complex, uncer-
tain, and transboundary, as the COVID-19 pandemic has been, scholars have empha-
sized the importance of a well-functioning crisis management system that can ensure 
both government capacity and governance legitimacy (Christensen, Laegreid & 
Rykkja, 2016). Scholars have discussed a broad range of measures for crisis response, 
including the design of effective institutions, the need for organizational leadership, 
and balancing long-term risks and short-term needs (Boin & Lodge, 2016; Mazzucato 
& Kattel, 2020; Quarantelli, 2006). One aspect of crisis management that has recently 
received scholarly attention is the role of collaborative approaches to enable citizens to 
participate in crisis management (French, 2011; Stark & Taylor, 2014). Collaborative 
approaches may help overcome problems linked to crisis management of bureaucratic 
organizations, such as lack of expertise, lack of resources for improvisation, or organi-
zational barriers that hinder fast development of technologies. This has been a norma-
tive claim, while empirical studies on this issue are rare. Hence, it is unclear how col-
laborative approaches in crisis management affect governance capacity and legitimacy. 

This article examines consequences of the use of collaborative approaches for gov-
ernance capacity and legitimacy in crisis management in relation to a case in the con-
text of the COVID-19 pandemic. We argue that the #WirVsVirus hackathon (which 
translates to “We versus Virus” in English), conducted under the auspices of the Ger-
man government in March 2020, is a prime example for a collaborative approach to 
crisis management. The hackathon was aimed at developing digital solutions for chal-
lenges that arose during the crisis and reached over 28,000 participants (tech4Germany 
et al., 2020). Following the event, several support programs were initiated, which ena-
bled a variety of projects to implement their solutions. 

This study applies the open governance (OG) paradigm proposed by Albert Meijer, 
Miriam Lips und Kaiping Chen (2019) as a lens for analyzing collaborative approaches 
to crisis management. The authors describe OG arrangements as “new innovative 
forms of collective action aimed at solving complex public policy issues, contributing 
to public knowledge” (Meijer, Lips & Chen, 2019, p. 1). A key feature of this para-
digm is its notion of government as a platform: The state provides a platform for col-
laboration of networks of individuals (Meijer, Lips & Chen, 2019, p. 7). We argue that 
OG is well suited to grasp the character of the #WirVsVirus hackathon as a collabora-
tive approach to crisis management. Based on this conceptualization, we aim to answer 
the following research questions:  

Do open governance arrangements contribute to governance capacity and legitimacy 
in crisis management? And which characteristics and features of open governance ar-
rangements can be identified as relevant factors affecting crisis management? 

To answer these questions, we examine two projects developed during the #WirVsVi-
rus hackathon where solutions were implemented together with public sector organiza-
tions. The analysis is based on evidence from nine semi-structured interviews conduct-
ed with project participants, administrative executives collaborating with the projects, 
and organizers of the hackathon. Additionally, we conducted a web content analysis. 
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By applying the OG paradigm, we aim to contribute to two strands of literature: 
First, our article adds to literature on crisis management through the study of potential 
impacts and risks of collaborative approaches for governance capacity and legitimacy. 
We claim governance as a platform can be considered an additional coordination 
mechanism to complement governance in times of crisis. Second, this study adds in-
sights to the literature on OG by applying the concept to crisis management. Our find-
ings show OG arrangements can contribute to governance capacity and legitimacy dur-
ing a crisis and describe possible drawbacks and risks. 

The paper proceeds as follows. First, we describe the #WirVsVirus hackathon. 
Second, our definitions of crisis management, governance capacity and governance le-
gitimacy are introduced. Then, the theoretical implications of the OG paradigm and po-
tential consequences of the use of OG arrangements in crisis management are dis-
cussed. Subsequently, the methodological approach of the article is addressed. In the 
analysis, we present evidence on two hackathon projects and how they affect govern-
ance capacity and legitimacy. Finally, we draw conclusions and discuss directions for 
future research. 

2 The #WirVsVirus hackathon: Large-scale, digital collaboration 
to tackle COVID-19-related problems 

The #WirVsVirus hackathon differed from conventional hackathons, which mostly aim 
to solve problems on a small scale in face-to-face settings and are planned long ahead 
of the event (Kamariotou & Kitsios, 2018). Rather, the #WirVsVirus hackathon is a 
prime example of the phenomena described by Meijer, Lips and Chen (2019). More 
than 28,500 people participated in the digital hackathon. Seven non-profit organiza-
tions organized the event in a remarkably short period of time. Five days passed from 
drafting a concept sketch to the onboarding of the participants. The day after the sub-
mission of the project outline, the Federal Chancellery took over the patronage of the 
hackathon (tech4Germany et al., 2020). 

The event was open to anyone interested. Participants self-selected challenges cu-
rated by the organizers, such as “governmental challenges” or “medical care”. Based 
on these topics, participants assembled into project teams to develop solutions to prob-
lems caused by the COVID-19 pandemic. Participants could inform themselves about 
the challenges on Airtable (virtual collaboration software) and join channels related to 
these challenges on Slack (virtual communication software). Most project teams started 
working together on the first evening of the hackathon, so the team formation process 
can be described as spontaneous and, concerning the large number of challenges and 
channels, rather coincidental. At the end of the hackathon weekend, the organizers se-
lected 197 ideas for the “shortlist” and honored twenty of them according to five crite-
ria: social value, innovation, feasibility and scalability, idea stage (progress), and com-
prehensibility. 

Following the hackathon, four support programs were created. We focus on pro-
jects supported by the program “Solution Builder”, as these projects were considered to 
have the highest potential and urgency. This program includes three pillars of support: 
First, the teams received professional help by a coach (a “solution lead”), who worked 
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with the team for eight weeks. Second, corporations offered their support as “venture 
partners”. With their professional expertise, the program aimed at increasing imple-
mentation capacities. Third, the program facilitated access to professional networks 
and further support options offered within the other support programs of the hackathon 
(tech4Germany et al., 2020).  

3 Analytical framework  

3.1 Crisis management, governance capacity, governance legitimacy 

In traditional crisis research, there is an understanding of crises as singular, threatening 
events. Today, scholars understand crises as potentially long-lasting processes and try 
to grasp the full context of conditions, characteristics, and consequences (Quarantelli, 
2006). Thus, the term crisis management includes “steps that help to identify potential 
crisis signals or indicators, planning strategies, response coordination, and recovery 
plans” (Wang, Hutchins & Garavan, 2009, p. 22). A crisis is characterized as some-
thing that happens “out of the ordinary” (Boin & Lagadec, 2000) and cannot be ad-
dressed with well-prepared tools. Therefore, it is not appropriate to insist on fixed 
structures, routines, and rules in the dynamic environment of a crisis (Crozier, 1967). 
Instead, scholars have argued organizations need to build capacities that allow for flex-
ibility and include external stakeholders to prevent, solve, and grow from a crisis 
(Bundy, Pfarrer, Short & Coombs, 2017, p. 1664), pointing to the two key challenges 
of crisis management: governance capacity and legitimacy (Christensen, Laegreid & 
Rykkja, 2016, p. 887).  

Governance capacity refers to “formal structural and procedural features of the 
governmental administrative apparatus but also informal elements, that is, how these 
features work in practice” (Christensen, Laegreid & Rykkja, 2016, p. 888). According 
to Martin Lodge and Kai Wegrich (2014) and Tom Christensen, Per Laegreid and Lise 
Rykkja (2016), four types of governance capacity can be distinguished. Coordination 
capacity refers to the steering of joint action by “bringing together and aligning organi-
zations from different backgrounds” (Lodge & Wegrich, 2014, p. 13). Analytical ca-
pacity is linked to “analyzing information and providing advice as well as risk and vul-
nerability assessments” (Christensen, Laegreid & Rykkja, 2016, p. 888). Regulatory 
capacity describes issues of state control, surveillance, and accountability (Lodge & 
Wegrich, 2014, p. 11 f.). Delivery capacity is about “handling the crisis, exercising 
power, and providing public services in practice” (Christensen, Laegreid & Rykkja, 
2016, p. 888). 

Regarding governance legitimacy, Christensen, Laegreid and Rykkja (2016) refer 
to the distinction established by Fritz Scharpf (2002) and Vivien Schmidt (2013) be-
tween input legitimacy, throughput legitimacy and output legitimacy. Christensen, 
Laegreid and Rykkja (2016, p. 888) understand governance legitimacy primarily as 
“citizens’ perceptions of whether the actions of public authorities are desirable, correct, 
or appropriate”, emphasizing the importance of output legitimacy. While this under-
standing points to the pivotal necessity of citizens’ trust in crisis management, we ar-
gue this focus falls short in terms of the participatory and processual nature of legiti-
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macy. Discussions of community resilience show that input legitimacy of crisis man-
agement requires citizen participation, e.g., by using partnerships or meaningful citizen 
influence on policy formulation (Aldrich, 2012; Stark & Taylor, 2014). According to 
this literature, citizen participation can increase a community's resilience to threats, 
which enables citizens to support but not replace governments in crisis response and 
recovery dynamics (Stark & Taylor, 2014, p. 301). In addition to the need for openness 
of decision-making processes for citizens’ input, other aspects of throughput legitimacy 
are relevant to crisis management, particularly the accountability and transparency of 
crisis intervention decisions (Boin & ‘t Hart, 2003; Hood, 2002). In summary, we refer 
to input legitimacy as the extent and representativeness of participation in crisis man-
agement. Throughput legitimacy is linked to the openness, transparency, and accounta-
bility of decision-making processes. Output legitimacy is about the (perception of) ef-
fectiveness of policies, means, and measures (Christensen, Laegreid & Rykkja, 2016; 
Schmidt, 2013).  

3.2 Open governance in times of crisis: Theoretical implications and 
propositions 

Scholars and practitioners have been working with the Open Government concept for 
several years. Despite the concept-inherent principles of open decision-making and 
public service delivery to external actors, the government as an “enabling” actor is still 
at the heart of these arrangements. For example, governments make data openly avail-
able or initiate e-participation processes. Recently, however, scholars have observed 
the increasing importance of non-state actors and community-led governance arrange-
ments. Under the term “open governance”, they discuss new paradigms in which pri-
vate actors implement norms, rules, and solutions with limited involvement of govern-
ment organisations (Meijer, Lips & Chen, 2019; Park, Longo & Johnston, 2019; 
Linders 2012). While comprehensive concepts to explain these phenomena are scarce, 
Meijer, Lips and Chen (2019) provided a convincing approach suitable to contextualise 
the #WirVsVirus hackathon, which took place online and in (mass) interaction primari-
ly between citizens. 

Meijer, Lips and Chen (2019, p. 1) define OG arrangements as “new innovative 
forms of collective action aimed at solving complex public policy issues, contributing 
to public knowledge, or replacing traditional forms of public service provision”. The 
authors emphasize the pop-up character of large-scale, individualized collaboration en-
hanced by information and communication technologies. The state recedes into the 
background, providing a platform through which many citizens collaborate. Thus, plat-
forms become an additional form of interaction, supplementing governance via hierar-
chy, market, or networks (Meijer, Lips & Chen, 2019, p. 8). According to Meijer, Lips 
and Chen (2019), one area of application for OG is crisis management. As an example, 
they refer to the self-organization of citizens to exchange information and goods via 
social media after natural disasters. These arrangements can support public institutions 
because they mobilize diverse, distributed information, expertise, and workforce in a 
short time. 

According to Meijer, Lips and Chen (2019), OG formats share five central charac-
teristics: (I) digital altruism, (II) radical openness, (III) crowdsourced deliberation, (IV) 
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citizen-centricity and (V) connected intelligence. The authors define (I) digital altruism 
as “engagement in the commons to create public value”. However, besides the willing-
ness to engage, participation also requires access to decision-making processes. Thus, 
OG is based on the notion of radical openness. (II) Radical openness refers to radical 
accessibility of public data and the opening of the policy-making process to a large 
number of citizens, fostering collaboration that is diverse in terms of social back-
ground, equal and openly accessible (Meijer, Lips & Chen, 2019, p. 5). In the context 
of crisis management, digital altruism and radical openness would lead to participatory 
and inclusive processes. Hence, the following proposition can be formulated: 

P1: Open governance increases the input legitimacy of crisis management. 

OG may also contribute to the analytical capacity of governance, as it is an additional 
instrument to gather information. The information produced by OG may be used to 
identify new, previously unknown problems or hint to novel, innovative technologies 
and approaches to well-known problems. The expertise of diverse groups of citizens, 
acting as experts with different professional and social backgrounds (Meijer, Lips & 
Chen, 2019, p. 5) can lead to insights that are closer to the demands of citizens. Thus, 

P2: Open governance increases analytical capacities in crisis management. 

Radical openness entails the involvement of participants throughout the decision-
making process. Meijer, Lips and Chen (2019, p. 7) emphasize the role of (III) crowd-
sourced deliberation, i. e. participation that is diverse and equal within collaborations. 
Radical openness and crowdsourced deliberation may foster throughput legitimacy, 
which is connected to the transparency, inclusiveness, and openness of governance 
processes (Schmidt, 2013, p. 6). Hence, 

P3: Open governance increases the throughput legitimacy of crisis management. 

(IV) Citizen-centricity points to the importance of interactions and networks between 
citizens, rather than between citizens and governments. Instead, governments provide a 
platform through which citizens collaborate to solve problems and provide public ser-
vices. The “government as a platform” connects information seekers with information 
holders (Meijer, Lips & Chen, 2019, p. 6).  

(V) Connected intelligence refers to organizing collaboration between actors without 
organizational leadership. Instead, a platform connects intelligence to enable large-
scale, linked, and distributed collaboration. Regarding coordination capacity, OG 
brings together a large number of disparate actors to engage in joint action, character-
ized by “the power of organizing without organizational leadership” (Meijer, Lips & 
Chen, 2019, p. 6). Moreover, OG is not affected by common limitations to coordina-
tion capacity, such as bureaucratic jurisdictions or decentralization (Lodge & Wegrich, 
2014, p. 13), facilitating self-organization and may foster efficient collaboration. Thus, 

P4: Open governance increases coordination capacities in crisis management. 

Enabled by the diverse expertise of participants, OG may offer crisis-related solutions 
that complement the existing services of public sector organizations faster than public 
authorities can (Meijer, Lips & Chen, 2019, pp. 4 ff.). Hence, 

P5: Open governance increases delivery capacities in crisis management. 
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Complexity in decision making increases due to the large number of actors involved 
and the strong emphasis on self-organization (Meijer, Lips & Chen, 2019, p. 6). More-
over, the common lack of formal agreements and contracts between OG arrangements 
and public sector organizations bears a risk: Public sector organizations responsible for 
public services cannot be held accountable when these services are produced in OG ar-
rangements. This lack of formal agreements reinforces agency-problems, as public sec-
tor organizations might avoid taking the blame for public services they “received” from 
an OG arrangement. Thus, 

P6: Open governance decreases regulatory capacities in crisis management. 

Closely linked to delivery capacity, Meijer, Lips and Chen (2019, p. 7) assume solu-
tions developed in open, transparent and participatory processes may help improve the 
legitimacy of public sector outcomes and decision-making, and encourage entrepre-
neurship. Hence, 

P7: Open governance increases the output legitimacy of crisis management. 

Meijer, Lips and Chen (2019) do not want OG to be understood as normatively desira-
ble or as a recommendation. Rather, they argue OG is a theoretical framework for em-
pirically observable phenomena and point to possible downsides of OG arrangements. 
Based on co-creation literature (Steen, Brandsen & Verschuere, 2018), they argue OG 
could be a smokescreen for minimising the responsibility and accountability of gov-
ernments (Meijer, Lips & Chen, 2019, p. 8). Governments could neglect their obliga-
tion to provide public services by referring to the commitment of civil society. Moreo-
ver, if OG fails, it may not be clear who is responsible for the failure, and there is no 
guarantee that co-produced services can be provided continuously. OG may also tie up 
resources in the public sector, which can only be justified if the quality of services im-
proves significantly. Furthermore, there is ample evidence that it is primarily citizens 
with superior social and cultural capital who dominate participation processes, which 
raises questions concerning the input-legitimacy of OG.  

The #WirVsVirus hackathon reveals many characteristics of OG. The event was 
open to anyone interested and capable of using digital media to collaborate, enabling 
many citizens to participate in problem definition and solution-finding processes (radi-
cal openness). Although the hackathon took place under the auspices of the govern-
ment, the organization and the development of solutions to crisis phenomena was citi-
zen-centered and took place mostly without the participation of public organizations 
(citizen centricity). Instead, the government supported the platform, ideationally and 
financially, through which citizens could work together on solutions, usually without a 
clear hierarchy (connected intelligence). Citizens participated voluntarily and with the 
primary incentive of creating public value. Also, the organization of the hackathon was 
voluntary and partly took place in the organizers’ free time (digital altruism) 
(tech4Germany et al., 2020).  

4 Case selection and methodology 

We analyze the implementation of two projects that emerged from the #WirVsVirus 
Hackathon. To evaluate whether the hackathon as a specific case of digital OG con-
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tributes to governance capacity and legitimacy in crisis management, we conducted in-
terviews with project participants and their partners in public sector organizations. 
Moreover, we interviewed organizers of the hackathon. This approach allows us to 
evaluate the projects individually and complement these findings with assessments re-
lating to the hackathon itself. Accordingly, the hackathon and the projects are treated as 
an interconnected construct that we analyze in conjunction. This approach is especially 
useful for the examination of governance legitimacy because judgements by media or 
citizens related to representativeness or transparency, will seldom be linked to individ-
ual projects, but to the hackathon as the superordinate event. Moreover, this approach 
allows us to relate evidence of the projects to evidence of interviews with the organiz-
ers to critically examine our findings from the projects. 

The case selection for the projects is based on two criteria. First, we focus on pro-
jects included in the support program “Solution Builder” to ensure the projects entered 
the phase of implementation. Second, we selected projects that directly aimed to sup-
port crisis management in the public sector and implemented these solutions together 
with public sector organizations. This case selection reflects our understanding of crisis 
management as a governance challenge for public sector organizations. Accordingly, 
citizen participation through OG arrangements can adequately support but not replace 
governments in crisis management (Stark & Taylor, 2014, p. 301). Thus, our selected 
cases are not representative of projects of the #WirVsVirus Hackathon. Out of ten pro-
jects within the “Solution Builder”, we selected the two projects matching our criteria: 
(1) “U:DO”, which deals with the facilitation of the process for reduced working hours 
compensation in collaboration with the Federal Employment Agency (BA), and (2) 
“quarano”, a project providing a software for digital documentation of COVID-19 in-
fection cases and contact persons for health authorities in collaboration with the health 
office of the city of Mannheim (hereinafter referred to as “health office”). 

This study is designed as a theory-guided case study conducting “plausibility 
probes”, allowing us “to sharpen a hypothesis or theory, […] or to explore the suitabil-
ity of a particular case as a vehicle for testing a theory” (Levy, 2008, p. 6). We aim to 
sharpen the propositions presented earlier by examining the hackathon and its specific 
outputs as a case of OG in crisis management. The data was primarily obtained through 
nine semi-structured interviews that have been conducted during October and Novem-
ber 2020. The interview partners reflect three groups of people who participated in the 
hackathon and the implementation phase (see Table 1): 
 
Table 1: Interviewees 

Org1 
Organizers of the hackathon 

Org2 

Par1 

Participants of the projects “U:DO” and “quarano” 
Par2 

Par3 

Par4 

Gov1 
Civil servants who collaborated with the projects during implementation 

Gov2 

Gov3 Ministerial bureaucrat responsible for the federal financial support program 

Source: Own illustration. 
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The selection of different groups of interviewees allows us to examine various aspects of 
OG arrangements related to governance capacity and legitimacy in crisis management; 
however, based on this evidence, output legitimacy cannot be assessed adequately. To as-
sess output legitimacy, it would be appropriate to additionally interview citizens who 
have been using these services. We decided to exclude citizens using the services due to 
data access restrictions in the case of “quarano”. To ensure comparability between the 
two cases, we decided to exclude the user perspective and focus on assessments of pro-
ject participants and public sector employees. Thus, our interpretations regarding output 
legitimacy could be prone to bias and should be regarded as partial insights.  

The interview questionnaires were structured in two parts: The first part aimed to 
capture individual motivations, organizational processes, and the role of external ad-
ministrative actors, reflecting the core characteristics of OG. The second part addressed 
the projects’ characteristics and features potentially affecting governance capacity and 
legitimacy in crisis management. In addition to the interviews, documents and websites 
were analyzed in desk research to ensure triangulation (Denzin, 2012). We focused on 
two types of evidence. First, we used information provided by the organizers of the 
hackathon to complement evidence from the interviews with further insights. For this 
purpose, we used the #WirVsVirus website and a handbook provided by the organizers 
(tech4Germany et al., 2020). Second, we conducted a systematic web research on me-
dia articles concerning the hackathon, as media coverage is an important aspect for le-
gitimacy in crisis management (Quiring & Weber, 2012, p. 296) 

5 Analysis 

5.1 The #WirVsVirus-projects and governance capacity 

Coordination capacity 
With up to 30 people participating, both project teams analyzed were relatively small. 
The teams formed task groups with different focuses, such as content creation, soft-
ware development, or public relations. During the implementation phase, each team 
met virtually in weekly team calls and discussed further steps. Both teams described 
these processes to be non-hierarchical (Par1-4). According to the project teams, inter-
nal collaboration worked efficiently and without bigger controversies, pointing to well-
functioning mechanisms of self-organization. This non-hierarchical, collaborative ap-
proach ties in with the OG principle of connected intelligence (Meijer, Lips & Chen, 
2019, pp. 6 f.). 

A second aspect is linked to the collaboration between the project teams and public 
sector organizations. Due to continuous feedback loops and regular meetings, both the 
project teams and the staff of the public sector organizations described the collabora-
tion process as generally well-functioning (Par1; Par2; Par4; Gov1; Gov2). The inter-
views also revealed barriers to effective collaboration. For instance, one team reported 
that it was problematic to communicate with their public sector partners because the 
organization was not allowed to use the same software (Par3). 

The project teams developed solutions faster than public sector organizations 
would have been able to do. Two of the interview partners stated that the respective 
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public sector organization decided to implement the project because it was the quickest 
option to tackle an immediate problem (Par4; Gov1). Hence, the projects contributed to 
a short-term increase of coordination capacity, which has important implications for 
general findings on coordination capacity in crisis management because rapid adjust-
ments to problems caused by crises are a pivotal problem for bureaucratic organiza-
tions (Ansell, Sørensen & Torfing, 2020, p. 4). The positive effects of the projects on 
coordination capacity in crisis management support proposition P4: Our evidence sug-
gests OG arrangements may increase coordination capacities in crisis management by 
providing channels for self-organized and non-hierarchical collaboration focusing on 
the fast development of solutions. 

Analytical capacity 
Regarding analytical capacity, the hackathon projects had some obvious positive ef-
fects. The various professional backgrounds of participants were an enormous source 
of expertise, which helped in identifying additional problems and challenges. The pro-
jects functioned as “idea generators” (Org2) for crisis-related challenges. Many 
#WirVsVirus projects were characterized by a problem-oriented approach that put 
governmental and societal challenges at the heart of the process and aimed to produce 
quick solutions (Org2; Gov3). These solutions were usually provisional but often led to 
an implementation process after the hackathon (Gov3). Our interviews revealed that 
these positive effects were dependent on project-specific factors. One condition is the 
level of experience and multidisciplinarity of the actors involved. Both teams stated 
their teams were very experienced and multidisciplinary (Par1-4). Moreover, many 
team members had access to high-ranking governmental and non-governmental actors 
through private or professional contacts (Par2; Par4).  

“U:DO” and “quarano” both reported that their solutions matched immediate needs 
of the public sector organizations (Par2; Par4). In the case of “U:DO”, the project pro-
vided a ready-to-use solution for citizens to apply for reduced-hours compensation at a 
time when the number of such requests peaked. The software for contact tracing devel-
oped by “quarano” came when the number of reported infections increased sharply. 
The health office decided to implement the software because it promised a fast solution 
to support contact tracing efficiently (Gov2). Both projects thus contributed to the ana-
lytical capacities of these two public sector organizations by introducing new solutions 
and providing expertise in software development. 

These findings support P2: OG arrangements may have positive effects on analyti-
cal capacity; however, our results suggest that these effects are dependent on the com-
position of the project team and their access to public sector organizations as a collabo-
rating partner. 

Regulatory capacity 
Regarding regulatory capacity, we found public sector organizations partly avoided 
contracts or formal agreements with hackathon projects. In the case of “U:DO”, both 
the project team and the BA decided to avoid a formal relationship, allowing the pro-
ject team to keep their specific approach, building on voluntary work in the team mem-
bers’ leisure time (Par3; Par4). The BA abstained from integrating the project into their 
own complex organization because this would have been likely to slow down imple-
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mentation (Par4). In the case of “quarano”, the two parties first collaborated informally 
and later formalized their relationship. According to one interviewee, this informal re-
lationship was beneficial for project development because the project team “could just 
do their thing” (Gov2). Thus, the lack or postponement of formal agreements had ad-
vantages for the projects and the public sector organizations. 

Some project interviewees assumed there would not be a long-term relationship be-
tween the projects and the respective public sector organizations (Par2-4). Our findings 
suggest problems related to regulatory capacity may be the reason for this assumption. 
According to one organizer, many public sector organizations avoid formal agreements 
with OG arrangements because they are difficult to implement in existing bureaucratic 
structures. Barriers could be legal considerations and limitations of existing software 
architectures (Org1). Moreover, issues of accountability seem to prohibit formal 
agreements for long-term relationships, as the consequences of potential errors or fail-
ures by OG arrangements for public sector organizations are unclear (Org1). Hence, 
the cooperation with OG arrangements in crisis management may be problematic for 
the regulatory capacities of public sector organizations (P6).  

Delivery capacity 
Overall, the quality of the tools was perceived as positive by interviewees from public 
sector organizations. For example, all applications submitted to the BA via “U:DO” 
were free of mistakes and comprehensive (Gov1). For “quarano”, the data quality of 
contact tracking was described as high (Gov2). However, in both cases, the number of 
users was relatively low (Gov1; Gov2). An analysis of the BA concluded that about 
15% of all applications could be generated by “U:DO” (Gov1), but at the time of the 
interviews, the number was significantly below this target (Par3; Par4). “Quarano” was 
helpful as a tool for tracking contacts but not a decisive factor for contact tracing man-
agement; the deployment of Bundeswehr (German military) soldiers to support civil 
servants was described as more important (Gov2).  

Furthermore, the projects had problems with scaling their solutions and acquiring 
new partners. Many authorities did not see the necessity or advantages of implementing a 
digital solution (Par1; Par2). Two participants suspected that health authorities waited for 
instructions from higher levels of government to avoid the risk of being held responsible 
for dysfunctional solutions (Par1; Par2). This finding ties in with research concerning 
agency problems (Lodge & Wegrich, 2014, p. 12), suggesting public sector organizations 
might avoid taking the blame for public services they did not develop themselves. An-
other reason for the lack of diffusion of the solutions is that simultaneously developed 
software from other actors stand in competition to those of the hackathon, e. g. the con-
tact tracing management software “SORMAS” in the case of “quarano” (Par1).  

Another factor limiting the impact of the OG arrangements on delivery capacity 
was the lack of a guarantee that software solutions would be maintained long-term 
(Par1). This concern was confirmed by several interviewees. The sustainability of the 
services is threatened because participants lose interest or motivation (Par2; Par3). In 
the case of continuous cooperation between government and civil society, actors often 
react with partnership fatigue (Huxham & Vangen, 2013), resulting in a short life-span 
of social innovations. This would be problematic because the quality of public services 
might decrease over time.  
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Overall, the project teams managed to develop functional solutions to problems 
caused by the COVID-19 pandemic. However, the solutions are hardly scalable nor 
sustainable due to characteristics of the public sector and decreasing motivation by pro-
ject participants. Thus, the impact of OG arrangements on delivery capacity in crisis 
management is limited, contradicting our assumption (see P5). Our evidence suggests it 
is more appropriate to presume short-term positive effects of OG arrangements on de-
livery capacity, but no sustainable long-term contributions. 

5.2 The #WirVsVirus projects and governance legitimacy 

Input legitimacy 
Most hackathon participants we interviewed participated because of the feeling of help-
lessness in the face of a threatening situation. The hackathon gave them a feeling of 
self-efficacy (Org1; Par1; Par3; Par4), pointing to digital altruism, described by Meijer, 
Lips and Chen (2019, pp. 6 f.). This direct involvement of citizens sharing a collective 
feeling of contributing to a common good contributes to the input legitimacy of crisis-
related solutions. 

The interviewees stated that their teams consisted mostly of experts from the fields 
of IT, software development, communication, and management consulting. Thus, the 
team composition was similar to start-ups; only few participants were in other profes-
sions, e. g. medics or lawyers (Org1; Par1-4; Gov1; Gov2). Many participants were 
highly qualified experts, supporting evidence suggesting that citizens with high levels 
of social and cultural capital dominate participation processes (van Eijk & Steen, 
2014). Given the high level of cognitive resources and expertise required, this finding 
is hardly surprising. Jennifer Dodge (2013) argues that public organizations tend to 
demand high standards of expertise and technical knowledge for participation. However, 
this composition of participants harms the representativeness and the democratic char-
acter of such formats, reinforcing existing inequalities and strengthening privileges 
(Steen, Brandsen & Verschuere, 2018, pp. 287 f.).  

In this context, the hackathons’ organizers have been accused of a lack of diversity 
in terms of their jury members. For example, participants in a hackathon project that 
addressed (Covid-specific) anti-Asian racism criticized that the jury for the funding 
programs consisted almost exclusively of white people (Stuetz & Kure-Wu, 2020). 
This lack of diversity is crucial from a democratic viewpoint, since although problem 
and solution formulation was potentially accessible to many people, ultimately only ju-
ry members appointed by the organizers decided on the projects funded, thus favoring 
their perspective over the perspectives of participants (for an in-depth discussion on 
this issue see Berg, Clute-Simon, Freudl, Rakowski & Thiel, 2021). Furthermore there 
were biases regarding the gender and age of the hackathon participants. According to 
the organizers, 61% of the participants were men; 20.3% of participants were under the 
age of 25; and 23.3 % were over 45 years old (tech4Germany et al., 2020). Thus, 
young people were strongly overrepresented and older people underrepresented. 
Hence, the increase of input legitimacy through OG arrangements developed at the 
hackathon appears to be limited due to the overrepresentation of citizens with superior 
social and cultural capital and the lack of diversity in terms of jury members and partic-
ipants’ demographics, suggesting proposition P1 should be reformulated: OG does not 
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necessarily increase the input legitimacy of crisis management due to a lack of repre-
sentativeness of participants. 

Throughput legitimacy 
Indicators for assessing the throughput legitimacy of governance are the openness of 
the process, accountability, and transparency (Schmidt, 2013). Regarding openness, the 
collaboration between the projects “U:DO” and “quarano” and public authorities was 
made possible because of the legitimacy gained through the German government’s pat-
ronage of the hackathon and the prestige gained through the “Solution Builder” support 
program (Org1; Par1; Par2; Gov1; Gov3). Apart from that, two participants stated their 
professional contacts facilitated access to decision makers in public sector organiza-
tions (Par3; Par4; Gov1). Thus, access to decision makers may be easier with access to 
pre-existing private and professional networks. Regarding the process itself, both teams 
conducted regular meetings with staff from the respective public sector organizations 
(Par1-4; Gov1; Gov2). The civil servants responsible confirmed that the work was car-
ried out in an uncomplicated and professional manner (Gov1; Gov2). The collaboration 
was described as “unusually [...] agile for the public sector” (Gov2; Par3; Par4), but al-
so as “very persistent” or “exhausting” (Par1; Par2).  

The collaboration between “U:DO” and the BA was not contractual. This type of 
project cannot be held accountable in the event of potential failure. The provision of 
public services that cannot be sanctioned escapes public scrutiny and raises questions 
about legitimacy (Huxham & Vangen, 2013). In the absence of contractual commit-
ment, collaboration and decision-making processes are not transparent to the public, 
which decreases the throughput legitimacy of crisis management. 

Overall, the results show that, while access to public sector organizations is often 
limited, collaborations are equal, open, and relatively flexible. However, collaborations 
not contractually normed may escape certain public control mechanisms and raise 
questions about legitimacy (P3). 

Output legitimacy 
Our understanding of output legitimacy entails two aspects: first, the effectiveness of 
policies, means and measures, and, second, citizens’ perceptions of it. Regarding the 
first aspect, we pointed out that, although the solutions provided by the projects exam-
ined can help citizens and public sector organizations cope with crisis-related phenom-
ena, they have a relatively small impact on problem solving and are poorly scalable.  

Due to the design of this study, we cannot make concluding statements regarding 
the second aspect, i. e. about how citizens evaluate the projects “U:DO” and “quarano” 
and their results; however, participants stated that they received positive feedback from 
users of their tools and its functionalities and overall helpfulness (Par1-4). While this 
evidence is not sufficient to determine the output legitimacy of these two projects, it 
can be regarded as a starting point for further studies incorporating a user perspective. 

The organizers assessed the results of the whole hackathon as “above average” 
(Org1), especially since hackathons generally do not deliver viable solutions (Kama-
riotou & Kitsios, 2018). Instead, hackathons serve to initiate and maintain professional 
networks. The organizers stated that, according to an accompanying survey, the partic-
ipants' trust in the federal government had increased after the hackathon (Org2). Be-
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sides, many respondents assume positive effects on the external perception of the Ger-
man Federal Government (Org1; Org2). In addition to the critical press coverage al-
ready mentioned, several favorable reports about the hackathon were published in 
online media, newspapers, and television, which may have had a (limited) positive im-
pact on the perception of the federal government’s crisis management (e.g. Frankfurter 
Allgemeine Zeitung, 2020; Deutsche Welle, 2020). Overall, there were relatively small 
but presumably positive effects on the output legitimacy of crisis management (P7). 

6 Conclusion 

This article discussed how OG arrangements may contribute to governance capacity 
and legitimacy in crisis management. We presented the case of the #WirVsVirus 
hackathon as a prime example reflecting the core elements of the OG paradigm, as de-
scribed by Meijer, Lips and Chen (2019). Based on a qualitative case study design, we 
analyzed two projects developed during the #WirVsVirus hackathon.  

Our analysis suggests that OG arrangements can contribute to governance capacity 
and legitimacy in crisis management in several ways: First, OG arrangements allow for 
effective collaboration in a team and with public sector partners, increasing the coordi-
nation capacity in crisis management. Second, OG arrangements provide an additional 
channel for identifying and solving crisis-related problems and support public sector 
organizations, thereby increasing the analytical capacity in crisis management. Third, 
OG arrangements are capable of quickly developing solutions to problems and thereby 
support governments’ delivery capacity in crisis management. Fourth, by providing 
channels for equal and open collaboration between many citizens, OG arrangements 
can contribute to the input and throughput legitimacy of crisis management. 

Our analysis also reveals problems and challenges linked to the use of OG arrange-
ments in crisis management, which are connected to their characteristics and features. In 
the cases analyzed here, public sector organizations avoided formal contracts with OG ar-
rangements due to legal, organizational, and technical uncertainties and connected fears 
that long-term relationships may have negative effects on their regulatory capacities. It 
seems that, often, characteristics and logics of public sector organizations are too differ-
ent from those of OG arrangements and thus hinder the diffusion of solutions developed 
by OG arrangements. We found that solutions developed by OG arrangements are hardly 
scalable, and because teams lose motivation over time, solutions are not sustainable. This 
limits potential positive effects on delivery capacity. Lastly, we found that effects of OG 
arrangements on input legitimacy are mixed because people with high social and cultural 
capital are overrepresented in such arrangements. 

The #WirVsVirus hackathon reflects the hallmarks of open governance, namely 
digital altruism, (radical) openness, crowdsourced deliberation, citizen-centeredness, 
and networked intelligence. Nevertheless, the OG arrangements studied have mixed 
implications for crisis management. Similarly, Meijer, Lips and Chen (2019) point out 
that OG arrangements do not have solely positive effects on governance in times of cri-
sis. In this context, we emphasize the importance of a critical view on open governance 
features. Moreover, the hackathon must be assessed against the background of the 
uniqueness of the COVID-19 pandemic: It cannot be assumed that other, less severe 
crises could mobilize a similar number of citizens with similar expertise. 
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Finally, the limitations of this study should be acknowledged and the avenues for 
further research indicated. First, our case selection reflects a small fraction of the large 
number of projects developed during the #WirVsVirus hackathon. Thus, this article 
does not provide general findings on effects of the hackathon. Second, our findings on 
governance legitimacy do not reflect the whole spectrum of this concept. Due to our re-
search design, we neglected the perceptions of citizens. We argue that this limitation is 
less problematic for the assessment of input and throughput legitimacy but a restriction 
for our findings on output legitimacy because our evidence conveys a partial image that 
may be prone to bias. Third, our article does not represent a final evaluation of the pro-
jects’ effects on crisis management. While the projects themselves are mostly complet-
ed, their services are still being used. We identify two main strands for further re-
search: First, the #WirVsVirus hackathon and its projects should be analyzed more in-
tensively, since there are multiple aspects which we did not discuss in this article. Sec-
ond, more insights on the use of OG arrangements in crisis management are needed to 
elaborate on the advantages and disadvantages of such approaches in times of crisis. 

Acknowledgements 

This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research 
and innovation programme under grant agreement No. 726840 (TROPICO project). 

We would like to thank the editors of this special issue, the anonymous reviewers 
as well as Julia Fleischer, Camilla Wanckel, Jana Paasch, Lukas Kögel, Henning Wil-
mes, Maria Pfannkuchen, Caroline Fischer and all colleagues at the PhD & Postdoc 
Workshop in Potsdam for their helpful comments on earlier versions of this article. In 
addition, we would like to thank the participants and organizers of the hackathon as 
well as others who were interviewed for this paper. 

References 

Aldrich, Daniel P. (2012). Building resilience. Social capital in post-disaster recovery. Chicago, Lon-
don: The University of Chicago Press. 

Ansell, Christopher, Sørensen, Eva & Torfing, Jacob (2020). The COVID-19 pandemic as a game 
changer for public administration and leadership? The need for robust governance responses to 
turbulent problems. Public Management Review, 1-12.  
DOI: 10.1080/14719037.2020.1820272. 

Berg, Sebastian, Clute-Simon, Veza, Freudl, Rebecca-Lea, Rakowski, Niklas & Thiel, Thorsten 
(2021). Civic Hackathons und der Formwandel der Demokratie. Eine repräsentationstheoretische 
Analyse von #WirVsVirus. Politische Vierteljahresschrift.  
https://doi.org/10.1007/s11615-021-00341-y. 

Boin, Arjen & Lagadec, Patrick (2000). Preparing for the Future: Critical Challenges in Crisis Man-
agement. Journal of Contingencies and Crisis Management, 8 (4), 185-191.  
DOI: 10.1111/1468-5973.00138. 

Boin, Arjen & Lodge, Martin (2016). Designing Resilient Institutions for Transboundary Crisis Man-
agement. A Time for Public Administration. Public Administration, 94 (2), 289-298.  
DOI: 10.1111/padm.12264. 

Boin, Arjen & ‘t Hart, Paul (2003). Public Leadership in Times of Crisis: Mission Impossible? Public 
Administration Review, 63 (5), 544-553.  
DOI: 10.1111/1540-6210.00318. 



Does large-scale digital collaboration contribute to crisis management?  349 

Bundy, Jonathan, Pfarrer, Michael D., Short, Cole E. & Coombs, W. Timothy (2017). Crises and Cri-
sis Management: Integration, Interpretation, and Research Development. Journal of Manage-
ment, 43 (6), 1661-1692. DOI: 10.1177/0149206316680030. 

Christensen, Tom, Laegreid, Per & Rykkja, Lise H. (2016). Organizing for Crisis Management: 
Building Governance Capacity and Legitimacy. Public Administration Review, 76 (6), 887-897. 
DOI: 10.1111/puar.12558. 

Crozier, Michael (1967). The Bureaucratic Phenomenon. Chicago: University of Chicago Press. 
Denzin, Norman K. (2012). Triangulation 2.0. Journal of Mixed Methods Research, 6 (2), 80-88.  

DOI: 10.1177/1558689812437186. 
Deutsche Welle (2020). Lösungen hacken in der Coronakrise. DW Online, 4/30/2020. Available 

online at:  
https://www.dw.com/de/l%C3%B6sungen-hacken-in-der-coronakrise/a-53295894 [4/30/2021]. 

Dodge, Jennifer (2013). Addressing Democratic and Citizenship Deficits: Lessons from Civil Socie-
ty? Public Administration Review, 73 (1), 203-206. DOI: 10.1111/puar.12009. 

Frankfurter Allgemeine Zeitung (2020). 42.000 programmieren gegen das Virus. FAZ Online, 
3/22/2020. Available online at:  
https://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/digitec/hacken-in-virus-zeiten-42-000-programmieren-
gegen-corona-16691537.html [4/30/2021]. 

French, P. Edward (2011). Enhancing the Legitimacy of Local Government Pandemic Influenza 
Planning through Transparency and Public Engagement. Public Administration Review, 71 (2), 
253-264. DOI: 10.1111/j.1540-6210.2011.02336.x. 

Hood, Christopher (2002). The Risk Game and the Blame Game. Government and Opposition, 37 (1), 
15-37. DOI: 10.1111/1477-7053.00085. 

Huxham, Chris & Vangen, Siv (2013). Managing to Collaborate. The Theory and Practice of Collabo-
rative Advantage. Hoboken: Taylor and Francis. 

Kamariotou, Maria & Kitsios, Fotis (2018). Open data hackathons: an innovative strategy to enhance 
entrepreneurial intention. International Journal of Innovation Science, 10 (4), 519-538.  
DOI: 10.1108/IJIS-06-2017-0055. 

Levy, Jack S. (2008). Case Studies: Types, Designs, and Logics of Inference. Conflict Management 
and Peace Science, 25 (1), 1-18. DOI: 10.1080/07388940701860318. 

Linders, Dennis (2012). From e-government to we-government: Defining a typology for citizen 
coproduction in the age of social media. Government Information Quarterly, 29 (4), 446-454.  
DOI: 10.1016/j.giq.2012.06.003. 

Lodge, Martin & Wegrich, Kai (2014). Introduction: Governance Innovation, Administrative Capacities, 
and Policy Instruments. In Martin Lodge (Ed.), The problem-solving capacity of the modern state. 
Governance challenges and administrative capacities (pp. 1-24). Oxford: Oxford University Press. 

Mazzucato, Mariana & Kattel, Rainer (2020). COVID-19 and public-sector capacity. Oxford Review 
of Economic Policy, 36, 256-269. DOI: 10.1093/oxrep/graa031. 

Meijer, Albert Jacob, Lips, Miriam & Chen, Kaiping (2019). Open Governance: A New Paradigm for 
Understanding Urban Governance in an Information Age. Frontiers in Sustainable Cities, 1, 1-9. 
DOI: 10.3389/frsc.2019.00003. 

Park, Chul Hyun, Longo, Justin & Johnston, Erik W. (2019). Exploring Non-State Stakeholder and 
Community-Led Open Governance: Beyond the Three Pillars of Open Government. Public Per-
formance & Management Review, 1-26. DOI: 10.1080/15309576.2019.1677253. 

Quarantelli, Enrico L. (Ed.) (2006). What is a disaster? Perspectives on the question. London: 
Routledge. 

Quiring, Oliver & Weber, Mathias (2012). Between Usefulness and Legitimacy. The International 
Journal of Press/Politics, 17 (3), 294-315. DOI: 10.1177/1940161212442957. 

Scharpf, Fritz W. (2002). Governing in Europe. Effective and democratic? Oxford: Oxford University 
Press. 

Schmidt, Vivien A. (2013). Democracy and Legitimacy in the European Union Revisited: Input, 
Output and ‘Throughput’. Political Studies, 61 (1), 2-22.  
DOI: 10.1111/j.1467-9248.2012.00962.x. 



350 Lukas Thiele, Andree Pruin   

Stark, Alastair & Taylor, Monique (2014). Citizen participation, community resilience and crisis-
management policy. Australian Journal of Political Science, 49 (2), 300-315.  
DOI: 10.1080/10361146.2014.899966. 

Steen, Trui, Brandsen, Taco & Verschuere, Bram (2018). Co-production and co-creation. Engaging 
citizens in public services. New York, NY: Routledge. 

Stuetz, Ilona & Kure-Wu, Victoria (2020). Diversität von Hackathons. Wer ist das „Wir“ in WirVsVi-
rus? Gastbeitrag auf netzpolitik.org. Available online at:  
https://netzpolitik.org/2020/diversitaet-von-hackathons-wer-ist-das-wir-in-wirvsvirus/, checked on 
4/30/2021. 

tech4Germany, Prototype Fund, Code for Germany, Initiative D21, Impact Hub Berlin, ProjectTo-
gether & Social Entrepreneurship Netzwerk Deutschland (2020). #WirVsVirus Hackathon. Hand-
book. Lessons learned from organizing the world’s largest hackathon. Available online at:  
https://wirvsvirus.org/hackaton/ [11/27/2020]. 

van Eijk, Carola J. A. & Steen, Trui P. S. (2014). Why People Co-Produce: Analysing citizens’ per-
ceptions on co-planning engagement in health care services. Public Management Review, 16 (3), 
358-382. DOI: 10.1080/14719037.2013.841458. 

Wang, Jia, Hutchins, Holly M. & Garavan, Thomas N. (2009). Exploring the Strategic Role of Hu-
man Resource Development in Organizational Crisis Management. Human Resource Develop-
ment Review, 8 (1), 22-53. DOI: 10.1177/1534484308330018. 

Contact the authors: 
Lukas Thiele, M.A., Universität Potsdam, Wirtschafts- und Sozialwissenschaftliche 
Fakultät, Lehrstuhl für Politik und Regieren in Deutschland, August-Bebel-Straße 89, 
14482 Potsdam, E-Mail: lukas.thiele@uni-potsdam.de. 

 
Andree Pruin, M.A., Universität Potsdam, Wirtschafts- und Sozialwissenschaftliche 
Fakultät, Lehrstuhl für Politik und Regieren in Deutschland, August-Bebel-Straße 89, 
14482 Potsdam, E-Mail: andree.pruin@uni-potsdam.de. 



Schwerpunkt 

dms – der moderne staat – Zeitschrift für Public Policy, Recht und Management, 14. Jg., Heft 2/2021, S. 351-372 
 https://doi.org/10.3224/dms.v14i2.08 

Michael Böcher, Max Krott, Ulrike Zeigermann 

Wissenschaftsbasierte Politikberatung in der 
Corona-Krise: Die Ressortforschung des Robert-
Koch-Instituts zwischen wissenschaftlichem 
Standard und politischem Handlungsdruck 

Zusammenfassung 
Wissenschaftliche Politikberatung genoss während 
der ersten Welle der Corona-Pandemie so große 
Aufmerksamkeit, dass von manchen gar eine 
„Technokratisierung“ der Politik in Deutschland 
beklagt wurde. Der Artikel analysiert die Frage, ob 
die wissenschaftliche Politikberatung des Robert-
Koch-Instituts (RKI) tatsächlich so viel Gewicht 
erlangte. Anhand einer Dokumentenanalyse zu fünf 
ausgewählten Fällen – der Vorlaufforschung des 
RKI sowie den Entscheidungen zum ersten Lock-
down, zur Grenzschließung, Maskenpflicht und zu 
Schulschließungen – werden auf der Basis des 
RIU-Modells des wissenschaftlichen Wissenstrans-
fers Integrationsprozesse zwischen Wissenschaft 
und Politik hinsichtlich der Rolle des RKI unter-
sucht. Deutlich wird, dass das RKI als zuständige 
Ressortforschungseinrichtung für eine Politik im 
Krisenmodus unterschiedliche Integrationsleistun-
gen erbrachte. Trotzdem war die Politik der domi-
nante Akteur. Aufgezeigt wird, dass vorhandene 
unabhängige wissenschaftliche Expertise, die Ver-
netzung wissenschaftlicher Institutionen, enger In-
formationsaustausch mit politischen Akteuren und 
Medien die Chance erhöhen, dass wissenschaftli-
che Informationen von der Politik in Handlungs-
grundlagen aufgenommen werden. 
 
Schlagworte: Wissenschaftliche Politikberatung, 
Corona-Pandemie, Robert-Koch-Institut, RIU-Mo-
dell 

 Abstract 
Scientific policy advice in the Corona Crisis: The 
Robert Koch Institute’s (German Health Agency) 
departmental research between scientific standards 
and political pressure 
Scientific policy advice gained so much attention 
during the management of the first wave of the Co-
rona pandemic that some even complained about a 
“technocratization” of German politics. This article 
investigates whether the scientific policy advice 
provided by the Robert Koch Institute (RKI; Ger-
man Health Agency) was indeed so influential dur-
ing the Corona crisis. Based on a document analy-
sis of five selected cases, integration processes be-
tween science and politics are examined regarding 
the role of the RKI based on the RIU model of sci-
entific knowledge transfer. The analysis demon-
strates that the RKI, as the responsible depart-
mental research institution, provided different inte-
gration services for a policy in crisis mode. Never-
theless, political actors were dominant. The article 
shows that existing independent scientific exper-
tise, networking of scientific institutions, close ex-
change of information with political actors and the 
media, and institutionalization of integration pro-
cesses increase the chance that scientific infor-
mation will be utilized by policymakers. 
 
Keywords: Scientific policy advice, Corona pan-
demic, Robert Koch Institute, RIU model 



352 Michael Böcher, Max Krott, Ulrike Zeigermann  

1 Einleitung und Fragestellung: Ressortforschung im 
Krisenmodus 

In der Corona-Krise hat die Politik rasch einschneidende Maßnahmen, wie einen 
Lockdown, zur Eindämmung der Pandemie beschlossen, dabei massive Eingriffe in 
persönliche Freiheitsrechte in Kauf genommen und das wirtschaftliche Leben lahmge-
legt. Ein oft beklagtes Transferdefizit wissenschaftlicher Lösungen trat nicht auf, im 
Gegenteil: Die Politik erzeugte großen Nachfragedruck nach wissenschaftlicher Exper-
tise und setzte unmittelbar Maßnahmen zur Pandemiebekämpfung durch. Das Robert-
Koch-Institut (RKI), als hier zuständige gesundheitspolitische Ressortforschungsein-
richtung des Bundes, war neben der Nationalen Akademie der Wissenschaften Leopol-
dina und Wissenschaftler*innen, wie Christian Drosten, Direktor des Instituts für Viro-
logie der Charité in Berlin, einer der zentralen Akteure der Politikberatung in Krisen-
zeiten. Wissenschaftliche Politikberatung genoss während der Bewältigung der ersten 
Welle der Corona-Pandemie so große Aufmerksamkeit, dass von manchen eine „Tech-
nokratisierung“ der Politik beklagt wurde (Dotzauer, 2020). Unser Beitrag analysiert 
die Frage, ob die wissenschaftliche Politikberatung durch das RKI in der Corona-Krise 
tatsächlich so viel Gewicht erlangte. 

Dabei geht der Beitrag wie folgt vor: Zunächst wird der konzeptionelle Rahmen, 
das RIU (Research – Integration – Utilization)-Modell wissenschaftlicher Politikbera-
tung, im Hinblick auf die Rolle von Ressortforschungseinrichtungen vorgestellt. Da-
rauf folgt eine Darstellung der Methodik der Untersuchung. Anschließend stehen die 
Beratungsaktivitäten des RKI innerhalb der ersten Phase der deutschen Corona-Politik 
(„Erste Welle“) von Anfang bis Oktober 2020 im Mittelpunkt: Anhand von fünf Fall-
studien, der Vorlaufforschung des RKI zu den Gefahren einer Pandemie sowie vier 
ausgewählten wichtigen politischen Entscheidungen (erster Lockdown, Grenzschlie-
ßung, Maskenpflicht sowie Schulschließungen und -öffnungen) werden die Integrati-
onsprozesse zwischen Wissenschaft und Politik hinsichtlich der Rolle des RKI unter-
sucht. Abschließend werden Schlussfolgerungen hinsichtlich unserer Ausgangsthesen 
sowie der Potenziale des RKI als professioneller Integrationsakteur vor dem Hinter-
grund des RIU-Modells in der Corona-Krise gezogen.  

2 Das RIU-Modell des wissenschaftlichen Wissenstransfers und 
abgeleitete Hypothesen 

Das RIU-Modell der wissenschaftlichen Politikberatung wurde entwickelt, um die wis-
senschaftlichen Beratungsleistungen von Ressortforschungseinrichtungen analysieren 
zu können (Böcher, 2012; Böcher & Krott, 2010). Anschließend wurde es zur Analyse 
wissenschaftlicher Beratungsprozesse weiterentwickelt (Böcher & Krott, 2016; Do Thi, 
Krott, & Böcher, 2020). Ressortforschungseinrichtungen verfolgen demnach das Ziel, 
durch Forschung wissenschaftlich gesicherte Erkenntnisse unter Nutzung innerwissen-
schaftlich akzeptierter Methoden und Standards zu erzeugen (Böcher & Krott, 2010, S. 
29). Im Unterschied zur akademischen Forschung werden dabei Forschungsfragen je-
doch nicht auf der Basis des Standes von Theorien oder von Entwicklungstrends wis-
senschaftlicher Disziplinen ausgewählt, sondern zur Erfüllung bestimmter politisch 
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vorgegebener Zwecke (Böcher & Krott, 2010, S. 29). Diese zweckbestimmte Ausrich-
tung der Forschung auf diese Praxisprobleme stellt eine Besonderheit der Ressortfor-
schung dar.  

Das RIU-Modell geht davon aus, dass wissenschaftliche Politikberatung aus drei 
Aktivitäten besteht: Forschung (Research), Integration und Verwertung in der Politik 
(Utilization). Jede dieser drei Aktivitäten folgt unterschiedlichen Logiken: Während 
die Forschung methodischen und theoretischen Ansprüchen der jeweiligen Wissen-
schaftsdisziplin im Sinne der guten wissenschaftlichen Praxis genügen sollte, muss die 
Verwertung bestimmten Anforderungen institutioneller Grundlagen in Politik und Ge-
sellschaft folgen (z. B. verfassungsrechtliche Konformität der wissenschaftsbasierten 
Lösung).  

Das Entscheidende für wissenschaftliche Politikberatung im RIU-Modell ist dabei 
der bi-direktionale Zwischenschritt, die sogenannte Integration. Diese vollzieht sich in 
zwei Richtungen: Einerseits wird die Nachfrage der Politik nach wissenschaftlich fun-
dierten Lösungen ermittelt und für die Auswahl von Forschungsfragen eingesetzt, an-
dererseits werden wissenschaftliche Forschungsergebnisse aufgrund ihrer Relevanz für 
die politische Lösung ausgewählt (Böcher & Krott, 2016). Innerhalb der Integration 
werden wissenschaftliche (Teil-)Lösungen politisch bewertet und selektiert. Am Ende 
der Integration stehen politische Verwertungsprodukte, die zu einem gewissen Anteil 
wissenschaftsbasiert sind, jedoch auch Erwägungen der politischen Akteure mit ihren 
Macht- und Interessenauseinandersetzungen repräsentieren (Böcher & Krott, 2016). 
Mit dem RIU-Modell können Prozesse zwischen Forschung und Verwertung analysiert 
werden, an deren Ende Politik durch wissenschaftliche Beratung beeinflusst und stär-
ker auf wissenschaftlicher Grundlage betrieben wird (Böcher & Krott, 2016, S. 31). 
Mit dieser Betonung der „Integration“ und der zentralen Funktion politischer Interes-
sen und Machtaspekte unterscheidet sich das RIU-Modell von anderen Ansätzen (für 
Überblicke siehe z. B. Sokolovska, Fecher, & Wagner, 2019; Hustedt, Veit, & Flei-
scher, 2010) und grenzt sich insbesondere von den auch in der Gesundheitspolitik dis-
kutierten linearen (Durant, 2015; Hanney, Gonzales-Block, Buxton & Kogan, 2003, 
p. 8) oder technokratischen (Schelsky, 1965) Modellen ab, nach denen wissenschaftli-
che Erkenntnisse direkt in Politik und Praxis angewendet werden.  

In der Corona-Krise wurde früh die Dominanz einer Technokratie befürchtet, die 
politische Auseinandersetzungen um die besten Lösungen ablösen könnte (Dotzauer, 
2020; kritisch zu einer solchen Sicht: Roth, 2020). Allerdings wurde für die Gesund-
heitspolitik und ihre Beratung bereits früher diagnostiziert, dass es hier zwar um evi-
denzbasierte Politik gehe (Saretzki, 2019, S. 78), aber Wissenschaft oft nicht eindeuti-
ge Ergebnisse produziere und auch hier politische Akteure Erkenntnisse interessenba-
siert auswählen, es bei politischen Entscheidungen wertbasierte Abwägungen gebe, 
und der Transferprozess zwischen wissenschaftlicher und gesundheitspolitischer Praxis 
durch eine Vielzahl von Interessen und Akteuren geprägt sei (Gerlinger, 2019, S. 20; 
Saretzki, 2019, S. 79 f.). In der Gesundheitspolitik habe daher Wissenschaft keines-
wegs „Vorrang vor der Politik“ (Gerlinger, 2019, S. 21). Gesundheitspolitik ist in die-
ser Hinsicht dem Politikfeld Umweltpolitik sehr ähnlich (Böcher 2007). Vor dem Hin-
tergrund dieser Parallelen wurde das RIU-Modell als analytischer Rahmen ausgewählt, 
das die Integration als einen Prozess kennzeichnet, in dem aus den angebotenen wis-
senschaftlichen Informationen politische Akteure jene auswählen, von denen sie sich 
Unterstützung ihres politischen Handelns im Sinne ihrer Interessen erhoffen. Dabei 
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geht es zum einen um die Legitimierung politischer Entscheidungen durch Wissen-
schaft. Zum anderen können ausgewählte wissenschaftliche Informationen mit dem 
Vorwissen der politischen Akteure verschmelzen und zu politischen Handlungen auf 
einer vergrößerten wissenschaftlichen Basis führen (Stevanov & Krott, 2021). Wie 
aufgezeigt, ist das Modell anschlussfähig an Diskussionen über wissenschaftliche Poli-
tikberatung in der Gesundheitspolitik, da es die auch hier zu betonenden wechselseiti-
gen Integrationsprozesse zwischen Wissenschaft und politischer Praxis in den Mittel-
punkt stellt. Dies entspricht zudem aktuellen wissenschaftssoziologischen Erkenntnis-
sen, nach denen in der Politikberatung aufgrund der Vielfalt und Unsicherheit wissen-
schaftlicher Expertise ein Selektionsprozess durch politische Akteure stattfindet, der 
sich anhand verschiedener Kriterien wie der aktuell relevanten Fragestellung, politi-
scher Interessen der notwendigen Legitimierung politischer Entscheidung sowie der 
strategischen Wahl der Berater vollzieht (Weingart, 2021, S. 30, Weingart & Lentsch, 
2008, S. 33).  

Ausgehend von diesen theoretischen Annahmen lassen sich verschiedene Ansätze 
zur Beantwortung der Frage ableiten, welche Rolle wissenschaftliche Politikberatung 
durch das RKI in der Corona-Krise spielte:  

Hypothese 1 nimmt eine Dominanz der Politik gegenüber der Wissenschaft an. 
Dabei bezieht sich H1a auf den Prozess, H1b auf das Ergebnis. 

 
Hypothese 1a: Im Verfahren dominiert die Politik als stärkerer Akteur in der Integrati-
onsphase den Selektionsprozess. Maßgeblich für die Auswahl von wissenschaftlichen 
Erkenntnissen sind dabei Macht und Interessen (Böcher, 2007; Gerlinger, 2019). 

 
Hypothese 1b: Im Ergebnis werden die wissenschaftlichen Informationen des RKI von 
der Politik vorwiegend zur Legitimation genuin politischer Entscheidungen genutzt 
(Weingart, 2021, Gerlinger, 2019). 

 
Hypothese 2 nimmt im Gegensatz dazu eine Dominanz der wissenschaftlichen Argu-
mente gegenüber der Politik an: Demnach bringt das RKI unabhängige wissenschaftli-
che Expertise in den Integrationsprozess ein und beeinflusst damit wesentlich, welche 
Maßnahmen durch die Politik ergriffen werden. 

Fünf Fallstudien liefern im Folgenden empirische Evidenz hinsichtlich der Integra-
tionspraxis des RKI im Krisenmodus.  

3 Untersuchungsgegenstand und Methodik 

Da sich das RIU-Modell zur Erforschung der Politikberatung durch Ressortforschungs-
einrichtungen in der Umweltpolitik bewährt hat, soll es in diesem Beitrag auf die die 
wissenschaftsbasierte Politikberatung des RKI angewendet werden. Aufgrund des ho-
hen Informationsbedarfs, der Komplexität und Unsicherheiten in beiden Politikfeldern, 
ist wissenschaftliche Politikberatung ein wichtiger Bestandteil sowohl von umweltpoli-
tischen als auch von gesundheitspolitischen Entscheidungen (Bandelow, Eckert & Rü-
senberg, 2010, S. 7; Böcher 2007). Darüber hinaus haben internationale Umwelt- und 
Gesundheitsanforderungen den Druck bzgl. Qualität, Effizienz und Effektivität politi-
scher Maßnahmen erhöht, was beispielsweise innerhalb der Selbstverwaltung im deut-
schen Gesundheitswesen zur Einrichtung des Instituts für Qualität und Wirtschaftlich-
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keit im Gesundheitswesen und des Instituts für Qualitätssicherung und Transparenz im 
Gesundheitswesen führte (Hassenteufel & Zeigermann, 2021, S. 77) und auch die Rol-
le des RKI als Ressortforschungseinrichtung des Bundes veränderte. In beiden Feldern 
spielen Ressortforschungseinrichtungen eine große Rolle für die jeweils relevanten 
Bundesressorts: Während in der Umweltpolitik das Umweltbundesamt eine zentrale 
Rolle in der Politikberatung einnimmt, spielt in der Gesundheitspolitik neben anderen 
Einrichtungen wie dem Paul-Ehrlich-Institut ‒ Bundesinstitut für Impfstoffe und bio-
medizinische Arzneimittel (PEI) das RKI eine besondere Rolle (Gerlinger, 2019). Bei 
der Bewältigung der ersten Welle der Corona-Pandemie, die mitunter als „Stunde der 
Exekutive“ (Barczak, 2020) galt, trat das RKI als „Behörde im Sturm“ (Scholz & 
Schweitzer, 2020) ins Rampenlicht der Öffentlichkeit, insbesondere durch die gemein-
sam mit Bundesgesundheitsminister Jens Spahn und Bundeskanzlerin Angela Merkel 
durchgeführten Pressekonferenzen sowie die regelmäßige Veröffentlichung von Lage-
berichten. Aufgrund dieser stark auf die Exekutive begrenzten Pandemiepolitik, der 
hervorgehobenen Bedeutung des RKI und einer zu beobachtenden deutlichen Abkür-
zung des „Health Policy Action Cycle“ (Gerlinger, 2019, S. 19), liegt der Fokus dieser 
Analyse auf dem RKI als zentraler Politikberatungsakteur in der Corona-Pandemie.  

Die Geschichte des RKI geht auf das Königreich Preußen zurück. Hier wurde 1891 
das „Königlich Preußische Institut für Infektionskrankheiten“ gegründet, dessen erster 
Leiter der spätere Nobelpreisträger Robert Koch wurde (RKI, 2017a). In der Bundesre-
publik wurde das Institut Teil des Bundesgesundheitsamtes. Im Zuge der Auflösung 
des Bundesgesundheitsamtes wurde das RKI 1994 zu einer Bundesoberbehörde im Ge-
schäftsbereich des Bundesgesundheitsministeriums. Das „Gesetz über Nachfolgeein-
richtungen des Bundesgesundheitsamtes (BGA-Nachfolgegesetz ‒ BGA-NachfG)“ re-
gelt die Aufgaben des RKI (§2 BGA-NachfG), u. a. bei der „Erkennung, Verhütung 
und Bekämpfung von übertragbaren und nicht übertragbaren Krankheiten“ (§2 BGA-
NachfG). Zu den Aufgaben des RKI gehören zudem epidemiologische Untersuchun-
gen, Risikoeinschätzungen sowie Gesundheitsberichterstattung (§2 BGA-NachfG). Im 
Errichtungsgesetz ist weiter geregelt, dass das RKI Verwaltungs- und andere Aufgaben 
für das Bundesgesundheitsministerium leisten muss. Dazu betreibt das RKI „zur Erfül-
lung“ seiner „Aufgaben wissenschaftliche Forschung“ und wirkt „bei der Entwicklung 
von Standards und Normen mit“ (§4, BGA-NachfG). Zudem hat es die Aufgabe, die 
Öffentlichkeit zu informieren (§4, BGA-NachfG).  

Damit repräsentiert das RKI in typischer Weise eine Ressortforschungseinrichtung, 
deren Besonderheit darin besteht, dass sie einerseits politische Aufgaben, z. B. im 
Vollzug für einzelne Ministerien, leisten müssen und dabei politischen und Verwal-
tungslogiken unterliegen. Andererseits betreiben Ressortforschungseinrichtungen wis-
senschaftliche Forschung – allerdings nur insoweit, wie es für ihre konkrete Aufgaben-
erfüllung notwendig ist (Böcher, 2012). In der Wissenschaftssoziologie führte diese 
hybride Rolle zur Diagnose eines „Spannungsverhältnisses“ der Ressortforschungsein-
richtungen zwischen der Handlungslogik wissenschaftlicher Forschung einerseits und 
den sogenannten „außerwissenschaftlichen Leistungsbezügen“ andererseits (Hohn & 
Schimank, 1990; Schimank, 2005; Weingart & Lentsch, 2008). Dieses Spannungsver-
hältnis wird nach dem RIU-Modell durch permanente Integrationsprozesse zwischen 
Forschung und Verwertung bearbeitet (Böcher & Krott, 2010).  

Da der Wissensbedarf der Ministerien nicht unbedingt zeitgleich mit der wissen-
schaftlichen Erkenntnisproduktion der Forschung entsteht, hat die Ressortforschung ein 
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Wissensspektrum zu erzeugen, das von kurzfristig abrufbaren wissenschaftlichen Er-
kenntnissen bis hin zur „Vorlaufforschung“ reicht, welche wissenschaftliche Erkennt-
nisse in Bezug auf potenziell erst in der Zukunft auftretende Probleme liefert (Böcher 
& Krott, 2010; Nieberg, 2007). In der Corona-Pandemie wurde das RKI aufgrund sei-
ner gesetzlich vorgeschriebenen Aufgaben zu einem zentralen Akteur der wissenschaft-
lichen Politikberatung der politischen Akteure, der Medien und der Öffentlichkeit. Fol-
gerichtig begann das RKI am 7. Januar 2020, auf seiner Homepage über die neuartige 
Viruserkrankung zu berichten. Seit dem 23.1.2020 publiziert das RKI tägliche Lagebe-
richte für Deutschland, seit 27.2.2020 gibt es tägliche Presse-Briefings (Quellen für 
diese Informationen: Wieler, 2020).  

Methodisch wurde eine Quellen- und Dokumentenanalyse der politischen Ent-
scheidungen und der diesbezüglichen Beratungsbeiträge des RKI im Zeitraum von Be-
ginn der Pandemie bis Oktober 2020 durchgeführt. Als Quellen dienten Eigenbeiträge 
des RKI, z. B. die Informationen auf dessen Homepage, tägliche Lageberichte oder 
Beiträge in der eigenen Zeitschrift „Epidemiologisches Bulletin“. Ziel der Analyse war 
es, zentrale politische Entscheidungen in Verbindung mit der Beratungsleistung des 
RKI zu bringen, um feststellen zu können, durch welche Prozesse die Integration wis-
senschaftlichen Wissens durch das RKI in die Politik erfolgte und wie die wissen-
schaftliche Politikberatung des RKI entsprechend bewertet werden kann. Die entspre-
chenden politischen Entscheidungen von Bundestag und Bundesregierung wurden an-
hand amtlicher Quellen, Verlautbarungen der Ministerien und Presseberichten identifi-
ziert.  

Die zeitliche Einschränkung erfolgte, um die Rolle der wissenschaftlichen Politik-
beratung bei der Bekämpfung der „Ersten Welle“ der Pandemie abbilden zu können. 
Aufgrund der in einem solchen Rahmen nur begrenzt möglichen Analyse wurde eine 
Auswahl hinsichtlich besonders prägender politischer Ereignisse getroffen: Der erste 
Lockdown, der am 22. März 2020 von Bund und Ländern beschlossen wurde, die 
Grenzschließungen ebenfalls im März 2020, die Einführung einer Maskenpflicht im 
Mai 2020 sowie die Debatte um Schulschließungen bzw. Öffnungen im Zusammen-
hang mit dem ersten Lockdown. Diese Fälle wurden ausgewählt, um exemplarisch die 
Integrationsprozesse zwischen Wissenschaft und Politik im Rahmen wichtiger politi-
scher Handlungen empirisch nachzeichnen und vor dem Hintergrund der Fragestellung 
und der formulierten Hypothesen analysieren zu können. Für jede Fallstudie erfolgte 
die Analyse der Daten hinsichtlich der zeitlichen Abfolge von Handlungen des RKI ei-
nerseits und der Politik andererseits. Der Fokus lag demnach auf Interaktionen von 
Akteuren und auf zentralen Ereignissen an der Schnittstelle zwischen Wissenschaft und 
Politik im Bereich der Integration. 

4 Fallstudien über die Integrationsrolle des RKI in der Corona-
Krise 

4.1 Vorlaufforschung: Risikoszenarien ohne politische Unterstützung 

Im Sinne von „Vorlaufforschung“ hatte sich das RKI bereits 2012 mit einem „außer-
gewöhnlichen Seuchengeschehen, das auf der Verbreitung eines neuartigen Erregers 
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basiert“ (Deutscher Bundestag 2013a, S. 57) befasst. Liest man dieses Dokument vor 
dem Hintergrund der aktuellen Pandemie, fallen seine fast schon prophetischen Aussa-
gen auf. So heißt es: „Das Szenario beschreibt eine von Asien ausgehende, weltweite 
Verbreitung eines hypothetischen neuen Virus, welches den Namen Modi-SARS-Virus 
erhält. Mehrere Personen reisen nach Deutschland ein, bevor den Behörden die erste 
offizielle Warnung durch die WHO zugeht. (…) Zum Höhepunkt der ersten Erkran-
kungswelle nach ca. 300 Tagen sind ca. 6 Millionen Menschen in Deutschland an Mo-
di-SARS erkrankt. Das Gesundheitssystem wird vor immense Herausforderungen ge-
stellt, die nicht bewältigt werden können.“ (Deutscher Bundestag, 2013a, S. 5). Diese 
Risikoanalyse arbeitete damals zwar mit einem „Worst-Case-Szenario“, betonte aller-
dings mehrfach, dass es entscheidend sei, Schutzausrüstung in ausreichendem Maße 
zur Verfügung zu haben, da eine Impfung erst nach einigen Wellen der Pandemie zur 
Verfügung stünde (Deutscher Bundestag, 2013a).  

Diese Erkenntnisse wurden im Bundestag im Rahmen der jährlichen Unterrichtung 
durch die Bundesregierung mit dem „Bericht zur Risikoanalyse im Bevölkerungs-
schutz“ diskutiert (Deutscher Bundestag, 2013a; 2013b), trafen zum damaligen Zeit-
punkt aufgrund hypothetischer Szenarien und mangelnder aktueller politischer Rele-
vanz in der Integration jedoch auf wenig Resonanz. Sie konnten allerdings zum Zeit-
punkt des Ausbruchs der Pandemie 2020 als wichtige Informationsquellen dienen. Die 
damalige Nicht-Beachtung im Sinne einer geeigneten Vorsorge führte 2020 jedoch 
auch zu kritischen Stimmen: „Dass gerade Schutzausrüstung in ausreichendem Maß 
vorhanden sein muss, wird mehrfach betont. Die aktuelle Situation sieht aus, als hätte 
niemand die Drucksache genau gelesen.“ (…) „Auf einen wandelbaren Virus kann man 
nur bedingt vorbereitet sein. Darauf, ausreichend Schutzausrüstung vorzuhalten, schon. 
Da reicht die Lektüre einer schnöden Drucksache.“ (Schmedt, 2020).  

Deutlich wird, dass sich das RKI bereits lange vor Corona mit möglichen Folgen 
einer Pandemie für Deutschland befasst hatte. Politische Akteure nahmen diese wissen-
schaftsbasierten Informationen allerdings nicht in einem Umfang auf, dass die wissen-
schaftlich vorgeschlagene Vorsorge in der medizinischen Praxis erfolgte. Offensicht-
lich kann das RKI sein Wissen nicht ohne unterstützende Interessen starker politischer 
Akteure umsetzen. Die vom RKI geschätzte Eintrittswahrscheinlichkeit als „bedingt 
wahrscheinlich“, d. h. als Ereignis, „das statistisch in der Regel einmal in einem Zeit-
raum von 100 bis 1.000 Jahren eintritt“, war zu gering, um politisches Interesse zu we-
cken (mg, 2020).  

Hinsichtlich der auf der Basis des RIU-Modells formulierten Hypothesen zeigt die-
ser Fall, dass das RKI hier in der Lage war, unabhängige wissenschaftliche Expertise 
zu produzieren (H2), die Politik allerdings in der Integration der deutlich stärkere Ak-
teur war und die Empfehlungen des RKI nicht aufnahm, weil die Politik das Risiko ei-
ner zukünftigen Pandemie verdrängte (H1a). Ein großer Mediendruck wurde damals 
nicht aufgebaut, erst als die damaligen Erkenntnisse im Zuge der Corona-Pandemie 
wieder öffentlich diskutiert wurden, berichteten Medien verstärkt über die Ergebnisse 
(H2). Allerdings sorgte hier die Dauerhaftigkeit der Szenarien des RKI dafür, dass das 
Wissen überhaupt vorgehalten werden konnte, als die Pandemie eintrat (H2). 
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4.2 Lockdown – Weitreichende politische Entscheidung auf 
lückenhafter wissenschaftlicher Basis 

Nachdem Informationen über die Verbreitung von Covid-19 in China bekannt wurden, 
begann das RKI am 7. Januar 2020 auf seiner Internetseite über Corona zu informieren 
und aktivierte am 14. Januar seine Krisenmanagementstrukturen (Wieler, 2020). Zu 
diesem Zeitpunkt lagen noch keine wissenschaftlichen Erkenntnisse zu Covid-19 vor 
und die Hauptaufgabe des RKI bestand in der Koordination von allgemeinen Sofort-
maßnahmen zum Seuchen- und Infektionsschutz sowie der Schaffung von Strukturen 
zur Datenerhebung. Entsprechend erhielt das RKI am 30. Januar 2020 das Mandat für 
eine Koordinierungsfunktion durch ein Lagezentrum und überarbeitete den nationalen 
Pandemieplan mit Blick auf den spezifischen Handlungsbedarf 2020 (RKI, 2020a). 
Dabei wird, basierend auf den Ansätzen des allgemeinen Rahmenkonzepts (RKI, 2019) 
und des Nationalen Pandemieplans Teil I und II (RKI, 2016; 2017b) als erster Schritt 
zur Eindämmung des Infektionsgeschehens eine „Eindämmungsstrategie“ (Contain-
ment) mit Erkennung, Nachverfolgung von Kontaktpersonen durch Gesundheitsämter 
und Unterbrechung von Infektionsketten empfohlen, um die „Erkrankungswelle in 
Deutschland“ hinauszuzögern (RKI, 2020a, S. 7). Im Epidemiologischen Bulletin 
12/2020 wurde am 19. März 2020 unter Verweis auf Erkenntnisse aus vergangenen 
Pandemien empfohlen:  

„Eine zentrale Maßnahme sind bevölkerungsbasierte kontaktreduzierende Maßnahmen, wie die 
Absage von Großveranstaltungen sowie von Veranstaltungen in geschlossenen Räumlichkeiten, 
bei denen ein Abstand von 1 – 2 Meter nicht gewährleistet werden kann. Dazu gehört auch die 
proaktive Schließung öffentlicher (Bildungs-)Einrichtungen und Schulen in Regionen mit stei-
genden Fallzahlen.“ (RKI, 2020b, S. 5) 
 

Denn Maßnahmen zur Kontaktreduzierung seien nach Erkenntnissen aus früheren Pan-
demien besonders effektiv, wenn sie in einem möglichst frühen Stadium eingesetzt 
würden (RKI, 2020b, S. 5). Dies wurde nur einen Tag später am 20. März 2020 anhand 
von Modellierungen des RKI zur Ausbreitung und Schwere von SARS-CoV-2 anhand 
von Schätzungen bekräftigt, obwohl nach eigenen Angaben galt: „Viele Annahmen im 
Modell sind mit einer erheblichen Unsicherheit behaftet, die hier nicht systematisch er-
forscht und dargestellt werden kann“ (an der Heiden & Buchholz, 2020, S. 5). Kanzle-
rin Angela Merkel erklärte daraufhin zu den beschlossenen Bund-Länder-Richtlinien 
zur Beschränkung sozialer Kontakte unter Verweis auf wissenschaftliche Expertise: 
„So dynamisch die Ausbreitung des Virus ist, so flexibel müssen wir unsere Maßnah-
men auch immer wieder angehen. Wir müssen sozusagen in der Lage lernen, von den 
Experten, die der Epidemie immer neue Erkenntnisse abgewinnen, und von der Be-
obachtung der Wirklichkeit. Welche Maßnahmen werden reibungslos umgesetzt und 
wo hakt es noch und warum?“ (Merkel, 2020). Ab dem 23. März 2020 galt dann in 
ganz Deutschland eine generelle Kontaktsperre, die unter Verweis auf Expert*innen 
und das RKI am 1. April zunächst für drei Wochen und am 15.4. bis zum 3. Mai 2020 
verlängert wurde: „Maßstab [für das weitere Vorgehen] werde die Einschätzung des 
Robert-Koch-Instituts und der Epidemiologen sein“ (Bundesregierung, 2020a, b).  

Es lässt sich also feststellen, dass – obwohl zum Beginn der Pandemie nur ungesi-
cherte erste Erkenntnisse über Covid-19 vorlagen und Wissen aus früheren Pandemien 
nicht unmittelbar übertragen werden kann, da verschiedene Szenarien denkbar sind (an 
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der Heiden & Buchholz, 2020) – das RKI politische Handlungsempfehlungen basie-
rend auf der eigenen Vorlaufforschung und vorhandenen Pandemiekonzepten formu-
liert hat. Die Politik hat diese zur Kenntnis genommen und unter Abwägung wirtschaft-
licher, politischer und sozialer Interessen eine Entscheidung zum „Lockdown“ getrof-
fen, welche mit Blick auf ihre Wirksamkeit mit großer Unsicherheit behaftet war. So 
wurden zu diesem Zeitpunkt in verschiedenen Ländern unterschiedliche politische 
Maßnahmen beschlossen: In Schweden gab es zwar ein Versammlungsverbot ab einer 
Anzahl von mehr als 50 Personen, jedoch keine allgemeinen strengen Einschränkun-
gen; in Frankreich hingegen waren bereits seit Mitte März alle öffentlichen Einrichtun-
gen geschlossen und es galt eine partielle Ausgangssperre mit der Vorgabe, die Not-
wendigkeit zum Verlassen der Wohnung nachzuweisen.  

Die Begründung der Bundesregierung macht deutlich, dass die wissenschaftliche 
Expertise generell zur Legitimierung der folgenreichen politischen Entscheidung ein-
gesetzt wurde. Die wissenschaftlichen Informationen waren jedoch zu lückenhaft und 
unsicher, um die Wirkung des Lockdowns ausreichend vorherzusehen. Aufgrund nicht 
ausreichenden wissenschaftlichen Vorwissens handelte die Politik rascher und umfang-
reicher als die wissenschaftlichen Informationen dies rechtfertigten. Insbesondere ist 
eine Verengung der wissenschaftlichen Expertise im Integrationsprozess für die Bewäl-
tigung der Pandemie auf die Virologie und medizinische Perspektive zu beobachten. 
Vorstudien und Rahmenkonzepte des RKI zum Umgang mit Pandemien fokussieren 
entsprechend des Leitbildes als „zentrale Einrichtung des Bundes auf dem Gebiet der 
anwendungs- und maßnahmenorientierten biomedizinischen Forschung“ (RKI, 2020c), 
dessen primäre Aufgaben „in der wissenschaftlichen Untersuchung, der epidemiologi-
schen und medizinischen Analyse und Bewertung von Krankheiten mit hoher Gefähr-
lichkeit, hohem Verbreitungsgrad oder hoher öffentlicher oder gesundheitspolitischer 
Bedeutung“ (RKI, 2020c) liegen, auf Erkenntnisse der Virologie. Die Pandemie wird 
zuerst als medizinisches und nicht als sozioökonomisches Problem begriffen. Entspre-
chend werden die Handlungsoptionen primär im Gesundheitssystem gesehen, und auch 
die Datensammlung und -aufarbeitung sowie Einschätzungen der Wirksamkeit erfol-
gen zunächst mit Blick auf die direkte Eindämmung der Infektion. So wurden bereits 
ab dem 4. März tägliche epidemiologische Situationsberichte auf der Website des RKI 
veröffentlicht, ab dem 27. Februar gab es bereits regelmäßige Pressebriefings zum In-
fektionsgeschehen und ab dem 17. März wurde ein Online-Dashboard mit den Daten 
der Gesundheitsämter zu nachgewiesenen Neuinfektionen, Todesfällen und genesenen 
Patienten bereitgestellt. Die Analyse und das systematische Kapazitätsmonitoring (ab 
24. April 2020) des RKI adressieren somit eine medizinisch-orientierte Fachöffentlich-
keit. Zu Beginn der Epidemie lag auch wenig Expertise aus sozial-, geistes-, und wirt-
schaftswissenschaftlichen Disziplinen vor, beziehungsweise wurde sie in Integrations-
prozessen nicht gleichermaßen beachtet, weil formelle Integrationsstrukturen im Ge-
gensatz zur hervorgehobenen Integrationsrolle des RKI hier nicht vorhanden waren.  

Hinsichtlich der auf der Basis des RIU-Modells formulierten Hypothesen zeigt die-
ser Fall, dass es zu Beginn der Pandemie große wissenschaftliche Unsicherheiten gab 
und die Expertise des RKI nicht ausreichte. Das RKI begann erst, wissenschaftliche 
Erkenntnisse zu sammeln und vorhandene Erkenntnisse für eigene Empfehlungen zu 
nutzen (H2). Die Politik war allerdings in der Integration der deutlich stärkere Akteur 
(H1a) und entschied sich trotz großer wissenschaftlicher Unsicherheiten für Lock-
downmaßnahmen, deren Details sie autonom regelte, ohne eine dafür notwendige um-
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fassende wissenschaftliche Informationsbasis einzubeziehen, legitimierte diese jedoch 
dennoch durch den Bezug auf wissenschaftliche Erkenntnisse (H1b).  

4.3 Politisch symbolträchtige Grenzschließungen 

Neben den zuvor betrachteten Maßnahmen zur Kontaktbeschränkung kam es nach Ein-
stufung der „internationalen Gesundheitsnotlage“ als „Pandemie“ durch die WHO am 
11. März 2020 in zahlreichen Ländern zu Reisebeschränkungen und Grenzschließun-
gen. So auch in Deutschland, wo am 16. März die Grenzen zu den Nachbarstaaten 
Frankreich, Österreich, Luxemburg, der Schweiz und Dänemark geschlossen wurden. 
Ab dem 17. März galten entsprechend einem Beschluss der Staats- und Regierungs-
chefs der Europäischen Union (EC, 2020a) und der Anordnung von Bundesinnenminis-
ter Horst Seehofer (BMI, 2020) auch Beschränkungen für Reisende aus Drittstaaten 
nach Deutschland, und das Auswärtige Amt sprach erstmals eine weltweite Reisewar-
nung aus (Maas, 2020).  

Obwohl Grenzschließungen immer wieder mit dem Gesundheitsschutz und der 
Einschätzung von Public-Health-Experten begründet wurden, deuten wissenschaftsba-
sierte Empfehlungen des RKI aus dieser Zeit auf eine andere Situation hin. Weder im 
Rahmenkonzept zur Erkennung, Bewertung und Bewältigung von epidemisch bedeut-
samen Lagen (RKI, 2019) noch im aktualisierten Pandemieplan (RKI, 2020a) wird die 
Schließung von Landesgrenzen als wirkungsvolle Gegenmaßnahme im Umgang mit 
einer Pandemie aufgezeigt. Im Sinne der Erkennung und eines Managements von nati-
onalen und internationalen Infektionsketten heißt es im Pandemieplan, dass das RKI 
die Landesgesundheitsbehörden unterstütze und die internationale Kommunikation mit 
anderen betroffenen Ländern sowie supranationalen Institutionen wie der WHO koor-
diniere (RKI, 2020a, S. 23).  

In den täglichen Lageberichten weist das RKI sogenannte Risikogebiete aus. So 
heißt es am 4. März 2020: „Das RKI schätzt bestimmte Regionen als Risikogebiete ein. 
In China: Provinz Hubei (inkl. der Stadt Wuhan); im Iran: Provinz Ghom, Stadt Teher-
an; in Italien: Region Lombardei, Stadt Vo in Region Venetien, Region Emilia-
Romagna.“ (RKI, 2020d, S. 1). Zu China, Iran und Italien kamen in den folgenden Ta-
gen noch Hinweise auf hohe Fallzahlen in Südkorea, Spanien und Frankreich und die 
Risikoeinschätzung in Deutschland als „hoch“ hinzu (RKI, 2020e). Dass diese Risiko-
bewertung und wissenschaftliche Expertise klar von den politischen Entscheidungen 
zur Einschränkung des internationalen Personenverkehrs zu trennen sind, wird nicht 
nur anhand der Formulierungen des RKI (RKI, 2020f, S. 1) und der Diskrepanz zwischen 
ausgewiesenen Risikogebieten des RKI (China, Iran, Italien, Südkorea, am 16.3.2020) 
versus Grenzschließungen (zu Frankreich, Österreich, Luxemburg, der Schweiz und 
Dänemark am 16.3.2020) deutlich. 

So weist die EU-Kommission gar darauf hin: „While travel restrictions are general-
ly not seen by the World Health Organisation as the most effective way of countering a 
pandemic, the rapid spread of COVID-19 makes it essential that the EU and Member 
States take urgent, immediate and concerted action not only to protect the public health 
of our populations, but also to prevent the virus from further spreading from the EU to 
other countries (…)“ (EC, 2020a). Statt mit wissenschaftlicher Expertise zum Gesund-
heitsschutz sind diese Einschränkungen mit einer demonstrativ starken und gemeinsa-
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men Handlung der EU-Staats- und Regierungschefs nach anfangs unilateralen Ent-
scheidungen der Regierungen im Schengenraum zu erklären. Darüber hinaus gab es 
starken politischen Handlungsdruck aufgrund steigender Covid-19-Fallzahlen in den 
Mitgliedstaaten. Das einseitige und nicht abgestimmte Einreiseverbot der USA für EU-
Bürger*innen hatte außerdem erst wenige Tage zuvor (am 12.03.2020) für große Em-
pörung gesorgt (EC, 2020c), so dass die Europäische Union mit ihren neuen Einreise-
bestimmungen und Einschränkungen für nicht-EU-Bürger*innen gewissermaßen auch 
darauf reagierte. In den folgenden Monaten wurden Reisebeschränkungen sowohl von 
Deutschland als auch von der EU trotz anderslautender Appelle der Wissenschaft im-
mer wieder verlängert (z. B. AA, BMG & BMI, 2020; EC, 2020b). Erst nach einem 
gemeinsamen Beschluss der EU-Innenminister vom 5. Juni sollten ab dem 15. Juni im 
Schengen-Raum wieder die volle Personenfreizügigkeit gelten und nach dem 1. Juli 
2020 schrittweise Beschränkungen an den EU-Außengrenzen aufgehoben werden (Rat 
der Europäischen Union, 2020).  

Ähnlich widersprüchliche Maßnahmen, die darauf hindeuten, dass bestimmte poli-
tische Handlungen in Bezug auf den Umgang mit Staatsgrenzen und Nachbarländern 
nicht als wissenschaftsbasierter Gesundheitsschutz, sondern eher als Symbolpolitik und 
Streben nach starker politischer Führung in Krisenzeiten zu erklären sind, lassen sich 
zwischen März und September 2020 immer wieder feststellen. Beispiele sind der Um-
gang mit ausländischen Arbeitskräften zur Spargelernte oder in der Pflege in Deutsch-
land. Es lässt sich somit aufzeigen, dass der politische Handlungsdruck nicht nur in-
nenpolitisch (Kontaktbeschränkung), sondern auch außenpolitisch (Grenzschließun-
gen) zu Beginn der Pandemie äußerst hoch war, während gleichzeitig wissenschaftliche 
Erkenntnisse über das neuartige Virus kaum vorhanden waren. Die Dominanz der ge-
nerellen Legitimierungsfunktion von Wissenschaft wird deutlich, während es dem RKI 
nicht gelang, die vorwiegend politische Symbolpolitik der Grenzschließungen mit wis-
senschaftlichen Erkenntnissen einzuhegen. 

Hinsichtlich der auf der Basis des RIU-Modells formulierten Hypothesen zeigt die-
ser Fall, dass das RKI in der Lage ist, von der Politik unabhängige Empfehlungen zu 
formulieren (H2). Im Selektionsprozess der Integration waren die politischen Akteure 
allerdings hier deutlich stärker und trafen Entscheidungen, auch wenn diese nicht durch 
Empfehlungen des RKI abgeleitet werden konnten (H1a). Nichtsdestotrotz wurden 
auch Grenzschließungen unter Rückgriff auf wissenschaftliche Notwendigkeiten poli-
tisch legitimiert (H1b).  

4.4 Lernen in der Maskenpflicht  

Eine symbolisch aufgeladene Entscheidung der deutschen Corona-Politik ist die Ein-
führung der Maskenpflicht. Diese wurde kontrovers diskutiert und zu einem der zentra-
len Symbole für eine vermeintliche Freiheitseinschränkung der Bürger, das von den 
Demonstranten gegen die Corona-Maßnahmen der Bundesregierung genutzt wurde. 
Bundesgesundheitsminister Jens Spahn selbst äußerte sich in einem Interview mit dem 
„Handelsblatt“ hierzu noch ablehnend am 09.04.2020: „Mein Eindruck ist, dass die 
meisten Bürgerinnen und Bürger dafür offen sind, freiwillig solche Alltagsmasken zu 
tragen, wenn sie eng mit anderen Leuten zusammen sind. Je verfügbarer diese Masken 
im Alltag sind, desto mehr Menschen werden sie tragen. Auch eine Alltagsmaske muss 
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man aber richtig tragen und regelmäßig waschen. Sonst nützt sie nicht. (…) Angesichts 
der Kontaktbeschränkungen, die wir schon haben, brauchen wir keine Pflicht.“ (Han-
delsblatt, 2020) Im gleichen Interview wurde zudem deutlich, dass es im Frühjahr 2020 
Versorgungsengpässe an medizinischer Schutzausrüstung für das Pflege- und medizi-
nische Personal gab – dies lässt vermuten, dass zunächst auch aus politischen Gründen 
auf die Einführung einer Pflicht verzichtet wurde, da schlicht nicht genug Masken vor-
handen waren und die Versorgung des medizinischen Bereiches Vorrang hatte. Nichts-
destotrotz einigten sich Bund und Länder darauf, eine Mund-Nase-Bedeckung ab dem 
27. April 2020 im öffentlichen Nahverkehr und beim Einkaufen vorzuschreiben. Seit-
dem ist das Tragen von Masken aus dem Alltag der Bürger*innen nicht mehr wegzu-
denken.  

Das RKI vertrat zur Maskennutzung eine ambivalente Haltung, die zum Gegen-
stand öffentlicher Kritik wurde und dem RKI sogar den Vorwurf des Versagens ein-
handelte (Scholz & Schweitzer, 2020). So hat das RKI in einer Pressekonferenz am 28. 
Februar 2020 deutlich gemacht, dass es „die Nutzung von Gesichtsmasken oder Mund-
Nase-Schutz in der allgemeinen Öffentlichkeit und im Alltagsleben“ nicht empfiehlt 
(RKI-Pressekonferenz am 28.2.2020). Verwiesen wurde dabei auf die nicht ausrei-
chende wissenschaftliche Evidenz für positive Effekte des Maskentragens und die Ge-
fahr, dass Masken ihren Träger*innen ein falsches Sicherheitsgefühl vermittelten, das 
zu einem laxeren Umgang mit anderen Empfehlungen, z. B. hinsichtlich des Sicher-
heitsabstandes, führen könnte (Westdeutsche Zeitung online, 24.2.2020). Am zweiten 
April 2020 veröffentlichte das RKI die geänderte Empfehlung, dass das Tragen von 
Schutzmasken das Risiko verringern könnte, andere Menschen anzustecken (dpa 
factchecking, 15.10.2020). Diese vermeintliche „180-Grad-Wende“ führte zu Kritik: In 
den Medien wurde der Vorwurf laut, dass das RKI vor allem deshalb vom Maskentra-
gen abriet, weil Schutzausrüstung knapp sei und zudem, dass es Schwächen in der 
Kommunikation der konkreten Wirkung gäbe, da RKI-Präsident Lothar Wieler hier 
sehr vorsichtig argumentierte (Kreutzmann, 2020, S. 28; Scholz & Schweitzer, 2020).  

Das Handeln des RKI in der Integration belegt die wissenschaftlichen Unsicherhei-
ten und die Veränderbarkeit der für politische Entscheidungen notwendigen Wissens-
basis. In der öffentlichen Debatte entsteht der Eindruck, das RKI habe hier seine „Mei-
nung“ geändert (Scholz & Schweitzer, 2020). De facto veränderte das RKI jedoch auf 
der Basis einer veränderten Evidenz seine wissenschaftsbasierten Empfehlungen und 
befürwortete seitdem „Mund-Nasen-Bedeckung im öffentlichen Raum als weitere 
Komponente zur Reduktion der Übertragungen von COVID-19“ (RKI, 2020g). Zur 
Grundlage dieser Änderung machte das RKI die zum damaligen Zeitpunkt neu entstan-
denen Erkenntnisse, dass eine Vielzahl an Übertragungen unbemerkt erfolge und dass 
das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes im Verbund mit anderen Strategien (später: 
AHA-L-Regeln) sinnvoll sein könnte (RKI, 2020g). Dabei verwies das RKI auch auf 
neuere Studien, die selbst für die sogenannte Alltagsmaske eine gewisse Wirkung 
nachwiesen.  

Nichtsdestotrotz werden Masken wissenschaftlich nach wie vor kontrovers disku-
tiert. Zum einen kommt es auf die richtige Handhabung an, zum anderen bieten die 
verschiedenen Maskenarten (mitunter selbst genähte Stoffmaske, klassischer Mund-
Nasenschutz – OP-Maske, oder FFP2-Maske) einen unterschiedlich starken Schutz 
(Ewig, Gatermann & Lemmen, 2020; Kappstein, 2020). Die Entscheidung der Bundes-
regierung, ab dem 15.12.2020 Menschen über 60 Jahren durch Apotheken die wir-
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kungsvollsten „FFP2“-Masken kostenlos zur Verfügung zu stellen (Deutsche Apothe-
kerzeitung online, 2020), zeigt dies eindrücklich. 

Der Schwenk in den wissenschaftlichen und politischen Bewertungen um die Mas-
ke als Mittel der Pandemiebekämpfung ist ein seltener Fall eines politischen Lernens, 
das in der Regel aufgrund der Pfadabhängigkeit der Politik nicht oft erfolgt (Böcher & 
Krott, 2021). Im Falle der Corona-Krise wurde Lernen jedoch nicht so sehr durch eine 
völlig geänderte neue wissenschaftliche Argumentation befördert als vielmehr durch 
die politische Einsicht, dass Maskentragen ein ideales Mittel ist, um viel schwerwie-
genderen Beschränkungen zu entgehen. Dank Masken konnten viele Geschäfte, Res-
taurants und Schulen wieder öffnen. Politische Erwägungen hatten Vorrang: Die politi-
schen Festlegungen differenzierten daher auch nicht anhand wissenschaftlicher Er-
kenntnisse zur Schutzwirkung unterschiedlicher Maskenarten. Den Bürger*innen wur-
de geraten, irgendeine der verfügbaren Mund-Nasenbedeckungen zu verwenden, selbst 
behelfsmäßige Bedeckungen durch z. B. Schals waren zeitweise gestattet.  

Hinsichtlich der auf der Basis des RIU-Modells formulierten Hypothesen zeigt die-
ser Fall, dass das RKI hier unabhängige Expertise einbrachte, die es aufgrund einer 
veränderten wissenschaftlichen Evidenz im Zeitverlauf anpasste (H2). Die starke me-
diale Debatte über die Maskenpflicht sowie politisches Lernen der Akteure sorgten in 
der Integration für eine entsprechende politische Entscheidung (H2). Allerdings wurde 
zunächst jedwede Maske erlaubt, was wiederum neueren wissenschaftlichen Erkennt-
nissen widersprach und politische Gründe hatte. In der Integration setzten sich also po-
litische Interessen durch (H1a), die durch wissenschaftliche Erkenntnisse legitimiert 
wurden (H1b). 

4.5 Widerstreitende Diskurse und Maßnahmen in der Schulschließung 

Eine der meistdiskutierten Maßnahmen in der Corona-Politik der Bundes- und Landes-
regierungen waren Schulschließungen. So entschieden sukzessive alle Bundesländer 
(in deren politische Verantwortung die Schulpolitik fällt) noch vor dem Lockdown be-
reits Mitte März, Schulen und Kinderbetreuungseinrichtungen zu schließen (Otte im 
Kampe, Lehfeld, Buda, Buchholz & Haas, 2020). Diskutiert wurden Schul- und Kita-
schließungen insbesondere vor dem Hintergrund, dass die Arbeitsfähigkeit des soge-
nannten „systemrelevanten“ Personals (z. B. Mediziner, Pfleger, aber auch Verkäufer) 
aufrechterhalten werden müsse, und dafür verlässliche Betreuungen für Kinder not-
wendig seien, da aufgrund des Infektionsrisikos eine Betreuung durch Großeltern zu 
vermeiden sei. Beispielhaft sind hierfür Aussagen des Virologen Christian Drosten: 
„Wir wollen alle, dass sich die Infektionswelle abflacht und in die Länge zieht. Wir 
wollen andererseits aber die Arbeitskraft im Land nicht schädigen. Das ist hier der 
Kompromiss.“ (Stern, 2020). Dies belegt, dass zur Zeit der Schulschließungen einzig 
epidemiologische und wirtschaftliche Aspekte eine Rolle spielten. Soziale oder päda-
gogische Erwägungen wurden erst später Teil der wissenschaftlichen Debatte über 
Schulschließungen und -öffnungen. Das RKI hat sich dazu am 19.3. zu Wort gemeldet 
und verweist auf fehlende Daten: „Zum tatsächlichen Beitrag von Kindern und Jugend-
lichen an der Transmission in der Bevölkerung liegen keine Daten vor“, konstatiert je-
doch bei allen Unsicherheiten, dass „Schulschließungen (…) einen Beitrag zur Ver-
langsamung der Ausbreitung in der Bevölkerung leisten“ (Haas, an der Heiden, Buda 
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& Rexroth, 2020). Dies zeigt, dass in der Integration politische Akteure stark handeln, 
obwohl wenig bis keine wissenschaftliche Evidenz zur Wirksamkeit einzelner Maß-
nahmen vorliegt. 

Mit der Diskussion über mögliche Nebenfolgen von Schulschließungen wie Aus-
wirkungen auf die psychische Gesundheit, Zunahme von Gewalt gegen Kinder zu Hau-
se (Schlack et al., 2020) oder nur mangelhaft vorhandene Ressourcen für das als Alter-
native vorgesehene „Homeschooling“ (Engels, 2020; Hoffmann, 2020) wurden Schu-
len schließlich ab April wieder schrittweise geöffnet. Das RKI hatte sich hier im Rah-
men von Stellungnahmen (s. oben) und Publikationen (Schlack et al., 2020) zu Wort 
gemeldet. Kritisch gegen Schließungen war hier auch eine Stellungnahme der Nationa-
len Akademie der Wissenschaften Leopoldina (Leopoldina, 2020). Im Zuge der Öff-
nungen verwiesen politische Akteure immer wieder darauf, dass Kinder und Jugendli-
che betreut werden müssen und das Infektionsgeschehen in Schulen zu vernachlässigen 
sei (BMG, 2020). Zumindest letzteres scheint allerdings nicht auf einer ausreichenden 
wissenschaftlichen Evidenz zu beruhen: Studien aus anderen Ländern wie Österreich 
und Großbritannien zeigten, dass Betreuungseinrichtungen und Schulen durchaus zum 
Infektionsgeschehen beitragen, wie auch verschiedene Medien im Herbst 2020 berich-
teten (Tagesschau, 2020a).  

Das RKI veröffentlichte am 12.10.2020 Empfehlungen für verschiedene Präventi-
onsmaßnahmen für einen Schulbetrieb trotz Pandemie. Neben generell immer gelten-
den Maßnahmen zur Hygiene und zum Raumlüften empfahl es ein abgestuftes Vorge-
hen je nach der 7-Tages-Inzidenz an aktuellen Fällen im entsprechenden Landkreis 
bzw. der Kommune. So sollten zum Beispiel bei einer Inzidenz ab 35 bzw. 50 und bei 
durch die Gesundheitsämter nicht mehr nachvollziehbaren Infektionsketten Maßnah-
men wie Mund-Nase-Bedeckung in Klassenräumen bzw. Verkleinerung der Klassen 
zur Einhaltung des Mindestabstandes eingeführt werden (RKI, 2020h, S. 10).  

In der politischen Umsetzung wählten Bundesländer und Landkreise und Kommu-
nen als Schulträger kein einheitliches Vorgehen. Die Medien übten Kritik: So titelte die 
ARD beispielsweise „Länder setzen RKI-Empfehlungen nicht um“ (Tagesschau, 
2020b). Zum Beispiel machte der Bayerische Ministerpräsident Markus Söder deutlich, 
dass Schulen und Kitas in Bayern geöffnet bleiben und hier keine den RKI-Empfeh-
lungen entsprechenden Handlungen wie Klassenteilungen oder Wechselmodelle zwi-
schen Präsenz- und Distanzunterricht vorgesehen seien (SZ, Corona-Newsblog für 
Bayern, 2020).  

Die Entscheidungen zu Schulschließungen und -öffnungen zeigen einen vielschich-
tigen Integrationsprozess, der von großen wissenschaftlichen Unsicherheiten und wirt-
schaftlichen und sozialen Risiken geprägt war. Politische Akteure des Bundes und der 
Länder mit ihren Interessen dominierten. Wissenschaftliche Expertise wurde in stei-
gendem Maße eingebracht, sie blieb aber lückenhaft und lernend-widersprüchlich. Ihr 
Einsatz in der Politik erfolgte im Sinne einer Legitimierung der generellen politischen 
Linie „Schulschließung“ bzw. „Schulöffnung“. Zudem wurden einzelne wissenschaft-
lich vorgeschlagene Maßnahmen in unterschiedlichen Bundesländern und in unter-
schiedlichen Orten mehr oder weniger stark umgesetzt. Für eine generelle (symboli-
sche) Legitimierung durch die Wissenschaft war es abträglich, dass keine einheitliche 
„Bestlösung“ für ganz Deutschland zu Stande kam. Die Vielfalt, die durchaus der lü-
ckenhaften wissenschaftlichen Evidenz entspricht, untergrub die mediale Glaubwür-
digkeit der Maßnahmen.  



Wissenschaftsbasierte Politikberatung in der Corona-Krise  365 

Hinsichtlich der auf der Basis des RIU-Modells formulierten Hypothesen zeigt die-
ser Fall, dass es hinsichtlich der zu ergreifenden Maßnahmen in den Schulen große 
wissenschaftliche Unsicherheiten gab, auf die das RKI im Sinne einer unabhängigen 
Expertise hinwies (H2). Zudem erarbeitete es konkrete Empfehlungen zur Aufrechter-
haltung des Schulbetriebes auf der Basis verschiedener Inzidenzzahlen (H2). Die Poli-
tik war allerdings in der Integration der deutlich stärkere Akteur und produzierte auf 
der Basis widersprüchlicher und unzureichender wissenschaftlicher Informationen eine 
große Vielfalt an Maßnahmen, die zusätzlich durch den schulpolitischen Föderalismus 
bedingt waren (H1a). Dennoch wurden diese Maßnahmen auch vor dem Hintergrund 
wissenschaftlicher Expertise politisch legitimiert (H1b). 

5 Schlussfolgerungen: Wissenschaftliche Legitimierung einer 
dominanten Politik und wissenschaftliche Aufklärungserfolge 

Ziel des Beitrages war es, die Rolle der wissenschaftsbasierten Politikberatung des RKI 
in der Corona-Krise zu untersuchen. Dazu wurden empirisch anhand einer Quellen- 
und Dokumentenanalyse auf der Basis des RIU-Modells der wissenschaftlichen Poli-
tikberatung zentrale politische Entscheidungen ausgewählt und die entsprechenden 
wissenschaftlichen Beiträge des RKI identifiziert. Es zeigt sich, dass das RKI als zu-
ständige Ressortforschungseinrichtung von Anfang an omnipräsent war und für eine 
Politik im Krisenmodus unterschiedliche Leistungen in der Integration von wissen-
schaftlicher Information und politischem Handeln erbrachte. 

Jedoch zeigt sich eine deutliche Dominanz der Politik. Hypothese 1a, wonach die 
Politik in Integrationsprozessen zwischen Wissenschaft und Politik der stärkere Akteur 
ist, der sich unter Umständen auch gegen nicht-vorhandene, schwache bzw. anderslau-
tende Expertise des RKI durchsetzt, belegen prinzipiell alle fünf Fälle. Je nach The-
menbereich dominieren Bundes- oder Landesregierungen die Entscheidungen für 
Lockdown, Grenzschließung, Maskenpflicht und Schulschließung mitunter mit eigenen 
Detailregelungen, für die die wissenschaftliche Basis fehlt bzw. noch nicht ausreichend 
gesichert ist. Besonders deutlich wird die Autonomie politischer Entscheidungen ge-
genüber der wissenschaftlichen Politikberatung des RKI bei der Vorlaufforschung, aus 
der keinerlei Pandemievorsorge erwuchs. Auch Hypothese 1b, wonach die wissen-
schaftlichen Informationen des RKI in der Corona-Krise vor allem für eine Legitimie-
rung politischer Maßnahmen genutzt wurden, konnte in allen vier Entscheidungen in-
nerhalb der Politik zur Bewältigung der ersten Welle nachgewiesen werden.  

Deutlich weniger Bestätigung erfuhr in unseren Fallstudien Hypothese 2, wonach 
das RKI durchaus unabhängig von der Politik Expertise in den Integrationsprozess ein-
bringt und Ergebnisse beeinflusst. Vorlaufforschung und Grenzschließungen zeigen ei-
ne größere Unabhängigkeit von der Politik, bei der Maskenpflicht, dem Lockdown und 
den Schulschließungen ermöglichte jeweils eine noch sehr vorläufige Wissensbasis 
prinzipiell unterschiedliche RKI-Empfehlungen, aber vor allem eine größere Bandbrei-
te an politischen Handlungen, die dennoch unter Rückgriff auf Wissenschaft legitimiert 
wurden.  

In keinem Fall finden wir Evidenz dafür, dass die wissenschaftlichen Informatio-
nen des RKI oder anderer Expert*innen die politischen Entscheidungen präjudizierten. 
Für die befürchtete Herrschaft der Expert*innen oder gar die Ablösung der Politik 
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durch Technokratie finden sich in der Corona-Krise keine Belege. Im Gegenteil legte 
das RKI dem Bundestag bereits 2013 Ergebnisse eigener Vorlaufforschung über Aus-
wirkungen einer Pandemie in Deutschland vor, die das mögliche Corona-Krisenge-
schehen mit bis zu 6 Millionen Infizierten nach 12 Monaten sehr gut abbildet. Die vom 
RKI aufgezeigten Optionen an Vorsorgemaßnahmen wurden jedoch von der Politik 
damals nicht aufgegriffen. Ohne die Unterstützung durch mächtige politische Akteure 
und ihren Interessen als Bündnispartner war in diesem Fall die Integration von wissen-
schaftlicher Erkenntnis in politisches Handeln rasch beendet. Hypothese 2 besagt auch, 
dass eine Ressortforschungseinrichtung wie das RKI durch professionelle Integrations-
verfahren wie wissenschaftliche Vernetzung oder Kommunikation mit Medien und Po-
litik die wissenschaftliche Basis einzelner, politisch beschlossener Maßnahmen zur 
Pandemiebekämpfung vergrößern kann. Der erste vorwiegend nach politischem Vor-
wissen entschiedene Lockdown beruhte auf einer nur lückenhaften und schwachen 
wissenschaftlichen Basis. Die durch die Spezialisierung des RKI bedingte Verengung 
auf virologische und epidemiologische Erkenntnisse ließ ein Defizit an wissenschaftli-
chen Informationen über ökonomische, soziale und pädagogische Folgen und Opfer 
entstehen. Erst später war ein Ansteigen an ökonomischen und sozialwissenschaftli-
chen Beiträgen in der Integration zu beobachten, infolgedessen politische Akteure auch 
negative Folgen eines Lockdowns stärker bedachten.  

In der Frage der Grenzschließung zu Risikogebieten dominierte die Politik, getrie-
ben von der Symbolik des Schutzes des eigenen Landes vor Gefahren von außen. Als 
Reaktion auf die Grenzschließungen der USA agierte Europa im Sinne der in den in-
ternationalen Beziehungen typischen politischen Reziprozität ebenso mir Grenzschlie-
ßungen. Wissenschaftliche Erkenntnisse können den politischen Kampf um Risikolän-
der und geschlossene Grenzen kaum beeinflussen.  

Die Maskenpflicht belegt Lernfähigkeit. Diese erfolgt aber nicht nur durch neue 
wissenschaftliche Erkenntnisse, sondern durch die politische Einsicht und die Hoff-
nung, dass sich die Maske als Verhandlungsgegenstand eignet, einen Ausweg aus dem 
ökonomisch und sozial kostenintensiven Lockdown unter Wahrung der behaupteten 
Priorität des Gesundheitsschutzes zu bieten. Die wissenschaftliche Evidenz im Hin-
blick auf die Masken wandelt sich auch, aber die differenzierten Erkenntnisse über die 
Wirksamkeit unterschiedlicher Maskenarten finden keinen Eingang in politische Ent-
scheidungen. Erst das Verteilen von FFP2-Masken belegt, dass die Politik selbst sich 
im Zeitverlauf verändernde wissenschaftliche Evidenzen anerkennt. 

Die Schulschließung zeigt ein komplexes Integrationsgeschehen für wissenschaft-
liche Informationen mit vielfältigen Ergebnissen für unterschiedliche Länder und Krei-
se in Deutschland. Vielfältige, örtlich unterschiedliche Lösungen mindern den symbo-
lischen Wert der Wissenschaft zur Legitimierung einer optimalen Schulpolitik. Die 
fehlende einheitliche Bestlösung entspricht aber durchaus dem lückenhaften wissen-
schaftlichen Erkenntnisstand mit erheblichen Unsicherheiten. Die politische Eigendy-
namik des Föderalismus bewahrt in diesem Fall vor einer nur scheinbaren möglichen 
wissenschaftsbasierten einheitlichen Bestlösung für ganz Deutschland. Dieser Fall 
zeigt, dass in der Integration wissenschaftliche Informationen mit politischen Interes-
sen verschmelzen und auch ganz anders gelagerte Interessen als die hinsichtlich wirk-
samer Corona-Schutzmaßnahmen (nämlich an föderaler Eigenständigkeit und wirt-
schaftliche Interessen verbunden mit Schulöffnungen „um jeden Preis“) wissenschafts-
basierte Lösungen befördern können. 
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Insgesamt erweist sich das RIU-Modell als hilfreich, um die Integration von wis-
senschaftlichen Erkenntnissen in die Corona-Politik zu analysieren (Tabelle 1).  
 
Tabelle 1: Ergebnisse der verschiedenen untersuchten Fälle im Hinblick auf die mit 

dem RIU-Modell analysierten Hypothesen 

 
 

Fälle 

Hypothesen Vorlaufforschung Lockdown Grenzschließung Maskenpflicht Schul-
schließungen 

Hypothese 1   Die Politik dominiert gegenüber der Wissenschaft. 

Hypothese 1a:  
Politik dominiert als stärke-
rer Akteur den Selektions-
prozess in der Integration 
auf der Basis von Macht 
und Interessen. 

+ 
Politik dominiert 
durch Ignoranz 
wiss. Erkenntnis-
se 

+ 
Politik dominiert 
durch Selektion 
wiss. Erkenntnis-
se 

+ 
Politik dominiert 
ohne Selektion 
wiss. Erkenntnis-
se 

+ 
Politik dominiert 
durch Selektion 
wiss. Erkenntnis-
se 

+ 
Politik dominiert 
durch Selektion 
und Ignoranz in 
Bezug auf be-
stimmte wiss. Er-
kenntnisse 

Hypothese 1b:  
Legitimation politischer 
Entscheidungen durch Ex-
pertise 

‒ 
Kein politisches 
Handeln 

‒+ 
Expertise wider-
sprüchlich, Legi-
timation nur teil-
weise 

‒+ 
Expertise wider-
sprüchlich, Legi-
timation nur teil-
weise 

+ 
Starke Legitima-
tion auf der Basis 
verändernden 
Wissensstandes 

‒+ 
Expertise wider-
sprüchlich, Legi-
timation nur teil-
weise 

Hypothese 2:  
Das RKI bringt in den In-
tegrationsprozess unab-
hängige wissenschaftlicher 
Expertise ein. 

+ 
Prognosen und 
Szenarien 

+ 
Aktueller (unsi-
cherer) Wissens-
stand zu Lock-
downs 

+‒ 
Wissensstand 
nach politischem 
Wunsch 

+‒ 
Aktueller (unsi-
cherer) Wissens-
stand zu unter-
schiedlichen 
Maskenarten  

‒+ 
Aktueller (unsi-
cherer) Wissens-
stand zu Schul-
schließungen 
und Folgen 

Quelle: Eigene Darstellung. 
 
Das RKI erweist sich als aktiver Integrationsakteur, der sich im Diskurs mit der Politik 
zwar der Dominanz der Nutzung seiner wissenschaftsbasierten Empfehlungen zur poli-
tischen Legitimierung beugen muss, aber dennoch im Rahmen einer gewissen Eigen-
ständigkeit wissenschaftliche Erkenntnisse produziert. Hier zeigt das RKI mitunter der 
Politik die Grenzen der wissenschaftlichen Information auf, und vergrößert in einzel-
nen Fällen durch diese die wissenschaftliche Basis der politischen Maßnahmen. Es 
konnte nachgewiesen werden, dass vorhandene unabhängige wissenschaftliche Exper-
tise, die Vernetzung mit anderen wissenschaftlichen Institutionen, enger Informations-
austausch mit politischen Akteuren und den Medien sowie eine institutionelle Dauer-
haftigkeit, die vom jeweiligen politischen Krisengeschehen unabhängig ist, die Chance 
erhöht, dass wissenschaftliche Informationen von der Politik in Handlungsgrundlagen 
aufgenommen werden. Für eine weitere Professionalisierung des RKI sind dessen Er-
fahrungen mit der Corona-Bekämpfung wertvoll, die anhand des RIU-Modells zur 
Verbesserung seiner Beratungsleistungen aufgearbeitet werden können. 
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Iris Reus  

Die mediale Darstellung des Föderalismus 
während der Corona-Pandemie – Eine 
Auswertung von Positionen, Konnotationen und 
Bewertungen in deutschen Tageszeitungen 

Zusammenfassung 
Die vorliegende Studie stellt die erste umfassende 
und systematische Analyse der Medienberichter-
stattung zum deutschen Föderalismus dar. Ausge-
wertet wurden Positionen, Konnotationen und Be-
wertungen in 449 Statements aus 14 Tageszeitun-
gen im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie 
für den Zeitraum März bis September 2020. Me-
thodisch werden quantitative und qualitative An-
sätze kombiniert, um sowohl Verteilungsmuster als 
auch Themen und Motive zu erfassen. Die Ergeb-
nisse bestätigen für die Krise, was die Literatur für 
‚normale Zeiten‘ annimmt: Eine deutliche Mehr-
heit aller veröffentlichten Statements zum Födera-
lismus fällt negativ aus. Dies änderte auch die Pha-
se der Einheitlichkeit der Landesregelungen infol-
ge der Einigung auf einen umfassenden bundeswei-
ten Lockdown nicht. Die erfolgreiche Stabilisie-
rung des Infektionsgeschehens ‚trotz‘ unterschied-
licher Lockerungen in den Ländern führte (absolut) 
zu weniger negativen Statements, aber nicht zu 
substantiell positiven. Mehrheitlich negative 
Statements finden sich in der Gruppe der Bevölke-
rung, der JournalistInnen und auch der PolitikerIn-
nen insgesamt; mehrheitlich positive Statements 
finden sich lediglich bei LandespolitikerInnen der 
CDU/CSU.  
 
Schlagworte: Föderalismus, Medienberichterstat-
tung, Covid-19, Corona, Pandemie 

 Abstract 
Media reporting on federalism during the Covid-19 
pandemic – Examination of positions, connotations 
and evaluations in German newspapers 
This contribution represents the first comprehen-
sive and systematic analysis of media reporting on 
German federalism. The study examines 449 
statements related to the Covid-19 pandemic pub-
lished by 14 newspapers between March and Sep-
tember 2020. It combines quantitative and qualita-
tive methods to capture distribution patterns as 
well as themes and motives. The results confirm 
for the crisis situation what is generally expected in 
the literature: A clear majority of all statements 
published by the newspapers turns out to be nega-
tive. This finding was not changed for the period of 
uniformity of regulations following the Länder’s 
(German federal states) decision for a nationwide 
lockdown. The successful stabilization of the oc-
currence of infection ‘despite’ different relaxations 
in the Länder led to less negative reporting in abso-
lute terms but not to substantially positive state-
ments. A majority of negative statements can be 
found for the groups ‘population’, ‘journalists’ and 
also ‘politicians’; only Land politicians with a par-
tisan affiliation to CDU/CSU by majority express 
positive views on federalism. 
 
Keywords: federalism, media reporting, Covid-19, 
pandemic 
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1 Einleitung 

Die Bewältigung der durch die Corona-Pandemie hervorgerufenen Krise stellt eine 
immense Herausforderung für alle Staaten dar. In der Bundesrepublik Deutschland ge-
rät dies auch zur „Bewährungsprobe für den Föderalismus“ (Ensminger, 2020), da die 
Zuständigkeitsverteilung beim Katastrophenschutz den Ländern und nicht der Bundes-
regierung die Primärkompetenz zuschreibt (Lemke, 2020, S. 3). Somit sind, anders als 
in ‚normalen Zeiten‘, in der Krise nun die Länder – bzw. die Landesexekutiven – und 
nicht der Bund dominierend in der Rechtsetzung (Thiele, 2012, S. 78 f.). Zwar regelt 
der Bund Grundsätzliches zu möglichen Schutzmaßnahmen, die Landesregierungen 
bestimmen aber selbst, ob, wann und zu welchem Grad diese eingeführt werden1.  

Obwohl das Bundesstaatsgebot zum unabänderlichen Kern der Verfassung (Art. 20 
Abs. 1 GG, Art. 79 Abs. 3 GG) gehört, wurde die damit einhergehende Vorstellung 
von föderaler Vielfalt in Deutschland über Jahrzehnte durch die Leitidee der ‚Gleich-
wertigkeit der Lebensverhältnisse‘ überlagert (Hesse, 1962, S. 12, 20; Mehde, 2012, S. 
444-446; Scharpf, 2008, p. 510; Sturm, 2008, S. 31). Wie Umfragen vielfach erbracht 
haben, ist die unitarische Orientierung der Bevölkerung stark ausgeprägt, die große 
Mehrheit befürwortet bundesweit einheitliche Policies (u. a. Grube, 2001, S. 109 f.; 
Oberhofer, Stehlin & Sturm, 2011, S. 183; Petersen, 2019, S. 122 f.). Davon ausgehend 
bezweifelt Roland Sturm (Sturm, 2007, S. 42), ob hierzulande „der Grundgedanke je-
der Föderalismuskultur, dass nämlich Subsidiarität und Vielfalt keine Gefahr bedeuten, 
sondern das Wesen des Föderalismus ausmachen, ausreichend verankert“ sei. Im Rah-
men der Pandemiepolitik ist die Zuständigkeit der Länder sehr weitreichend und um-
fasst zahlreiche Aspekte von Wirtschaft und Gesellschaft, von öffentlichen Veranstal-
tungen bis hin zu privaten Treffen. In der Folge unterschieden sich die Regelungen in 
den Ländern – trotz regelmäßiger Koordinierungsrunden von Bund und Ländern – 
teilweise erheblich. Der Konflikt mit der unitarischen Orientierung kommt also noch 
einmal mehr zum Tragen als sonst. Gleichzeitig könnte jedoch das regional unter-
schiedliche und potentiell sehr dynamische Infektionsgeschehen den Blick auf mögli-
che Vorteile des Föderalismus wie schnelleres Handeln oder passgenauere Maßnahmen 
lenken. Der Föderalismus kann zudem im Angesicht der tiefen Grundrechtseingriffe 
auf dem Wege der Exekutivpolitik, bei der sich Entscheidungen von Parlamenten weg 
verlagern und dadurch weniger transparent werden, als Korrektiv wirken – allein schon 
durch die breitere öffentliche Diskussion mit unterschiedlichen Standpunkten, die 
durch die größere Zahl der Entscheidenden entsteht. 

Ersten Kommentaren nach fällt das von den Medien vermittelte Bild des Födera-
lismus in der ‚Bewährungsprobe‘ negativ aus. Sabine Kropp führt aus, der Föderalis-
mus geriete „wieder einmal ins Fadenkreuz der ohnedies kritischen Berichterstattung“ 
(Kropp, 2020, S. 1) und Ursula Münch merkt an, „ohne die Worte ‚Flickenteppich‘ und 
‚vorgeprescht‘ kam kaum ein Journalist oder eine Moderatorin bei der Beschreibung 
der Entscheidungsabläufe in Bund und Ländern aus“ (Münch, 2020, S. 209). Eine sys-
tematische und umfassende Auswertung der Medienberichterstattung zum Föderalis-
mus wurde allerdings bislang – für die Zeit der Pandemie wie auch generell – noch 
nicht vorgenommen.  

Der vorliegende Beitrag stellt daher den ersten Schritt dar, um diese Lücke zu fül-
len. Das untersuchte Sample schließt 449 Statements aus 14 Tageszeitungen während 
der ersten sieben Monate der Corona-Pandemie (konkret: von März bis September 
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2020) ein. Das Vorgehen kombiniert quantitative und qualitative Herangehensweisen. 
Nach der Beschreibung der Forschungslücke werden im zweiten Kapitel die Auswahl 
des Samples sowie die Codierung der Statements erläutert. Das dritte Kapitel umfasst 
die empirische Auswertung, wobei im ersten Teil quantitative Verteilungsmuster und 
im zweiten Teil mittels qualitativer Analyse der Inhalte explorativ Themen und Motive 
untersucht werden. Der Beitrag schließt im vierten Kapitel mit einer Zusammenfassung 
und einem kurzen Ausblick. 

2 Forschungslücke und methodisches Vorgehen 

Wie bereits erläutert, nimmt die bisherige Forschung vor allem die Einstellungen der 
Bevölkerung in den Blick. Hinsichtlich der Medien finden sich zwar Verweise in der 
Literatur, dass die unitarische Kultur in Deutschland insbesondere auch von den Medi-
en getragen wird (Kropp, 2010, S. 226), doch ist der „Unitarismus der Medien“ 
(Scharpf, 2009, S. 109) von der Forschung bislang nicht näher untersucht worden. Die 
einzige Aussage mit gewisser empirischer Grundlage findet sich bei Albert Funk 
(2013), welcher auf Basis der Lektüre der größeren überregionalen Zeitungen eine uni-
tarische Tendenz konstatiert. Zwar pflegten manche einen stärker föderalistischen An-
satz, doch gebe es allenfalls „ein Mehr oder Weniger an Unitarismus“ (Funk, 2013, S. 
221). Bereits nachgewiesen wurde der unitarisierende Einfluss der Medien in einer 
vergleichenden Analyse der Nichtraucherschutzgesetzgebung der 16 Länder (Reus, 
2016, p. 14), wobei hier die Berichterstattung nicht selbst Untersuchungsgegenstand, 
sondern ein Erklärungsfaktor mit Blick auf die Policies der Länder war. Die folgende 
Analyse stellt somit die erste umfassende und systematische Auswertung von State-
ments zum Föderalismus in deutschen Tageszeitungen dar. 

Untersuchungsgegenstand dieser Studie sind dabei Aussagen zum deutschen Föde-
ralismus im Zusammenhang mit Covid-19, die während der ersten Phase der Pandemie 
in deutschen Tageszeitungen veröffentlicht wurden. Der Untersuchungszeitraum er-
streckt sich vom 1. März bis zum 30. September 2020. Ein detaillierter Überblick über 
die Datenbasis findet sich im Anhang. Ausgewählt wurden zunächst 14 Tageszeitun-
gen, die bei möglichst hoher Auflagenstärke die Bundesrepublik Deutschland geogra-
phisch möglichst breit abdecken. In deren Archiven wurde nach Artikeln gefiltert, die 
den Suchterm „[F]föderal* UND (Corona* ODER Covid*)“ enthalten. Die Überle-
gung, weitere in Deutschland häufig verwendete Begriffe wie „Flickenteppich“ oder 
„einheitlich*“ aufzunehmen, musste verworfen werden, da dies zu selection bias ge-
führt hätte. Die probeweise Auswertung mehrerer Zufallsstichproben mit dem breiteren 
Suchterm „Länder* UND (Regierung* ODER Kabinett* ODER Minister*) UND 
(Corona* ODER Covid*)“ ergab, dass solche gemeinsamen Signalwörter vor allem bei 
negativer Berichterstattung zu finden sind, während positive Berichterstattung kontext-
abhängig unterschiedliche Formulierungen verwendet.  

Eine Codiereinheit entspricht einem Statement und ist definiert als die Aussage einer 
Person. Dieses kann mehrere Sätze sowie mehrere inhaltliche Aspekte umfassen. Die 
Abgrenzung anhand der die Aussage machenden Person ist der typischen Gestaltung von 
Zeitungsartikeln geschuldet, in denen neben Aussagen der JournalistInnen selbst auch 
Aussagen dritter Personen direkt oder indirekt wiedergegeben werden. Würde man den 
Artikel als Ganzes codieren, müsste man aus den verschiedenen Statements eine Ge-
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samtbewertung erstellen, wodurch eine differenzierte Betrachtung (insbesondere nach 
Personengruppen) nicht mehr möglich wäre. Um eine solche zu erreichen, wurden bei al-
len Statements die Sprechenden nach den Gruppen ‚JournalistInnen‘, ‚PolitikerInnen‘ 
und ‚Bevölkerung‘ codiert. Die Residualkategorie ‚Sonstige‘ umfasst u. a. Wirtschaft, 
Sport, Verbände, Verwaltung und WissenschaftlerInnen unterschiedlicher Disziplinen, 
welche aufgrund der geringeren Anzahl der Statements nicht als separate Gruppen co-
diert werden konnten. Des Weiteren wurde in der Gruppe der PolitikerInnen die Partei-
zugehörigkeit und die bundesstaatliche Ebene (Bund / Land) codiert. 

Insgesamt wurden 449 Statements codiert. Da noch keine Vorarbeiten in der Lite-
ratur in Form ähnlicher Analysen existieren, auf denen diese Studie aufbauen könnte, 
wird im Vorfeld keine Vorstrukturierung nach Unterthemen vorgenommen. Durch den 
nicht weiter eingegrenzten Suchbegriff „[F]föderal*“ beziehen sich die Statements da-
her inhaltlich auf eine große Bandbreite verschiedener Aspekte von Föderalismus, von 
Zuständigkeiten beider Ebenen über das Verhalten der politischen Akteure im Bundes-
staat bis hin zur Ausgestaltung politischer Maßnahmen. Gemäß den darin enthaltenen 
Positionen, Konnotationen und Bewertungen werden die Statements – unabhängig von 
deren konkretem Thema – nach den folgenden drei Kategorien codiert: 

 
‒ -1 = negativ bzw. ablehnend (ggü. Föderalismus) 
‒ 0 = neutral bzw. ambivalent (ggü. Föderalismus) 
‒ 1 = positiv bzw. befürwortend (ggü. Föderalismus) 

 
Der Code 0 bedeutet entweder, dass keine Position, Konnotation oder Bewertung im 
Statement enthalten ist (neutral) oder positive und negative Aspekte einander gegen-
übergestellt werden, ohne ein Resümee in der einen oder anderen Richtung zu ziehen 
(ambivalent). Eine positive Position zum Föderalismus wäre bspw. eine befürwortende 
Aussage zu landesspezifischen Reaktionen auf die Pandemie. Ein Plädoyer für einheit-
liche Regelungen auf Bundesebene wird analog als negative Haltung gegenüber föderal 
unterschiedlichen Regelungen eingestuft. Eine positive Bewertung wäre bspw. ein Lob 
für den Erfolg dieser unterschiedlichen Maßnahmen in den Ländern. Eine negative 
Bewertung würde umgekehrt das Funktionieren des föderalen Systems im Angesicht 
der Corona-Pandemie als nicht erfolgreich einschätzen.  

3 Empirische Analyse der Föderalismus-Statements in den 
Zeitungsartikeln  

Die empirische Analyse besteht aus zwei Teilen. Der erste umfasst eine quantitative 
Auswertung, d. h. Verteilungsmuster der codierten Statements insgesamt, über Zeit und 
für verschiedene Personengruppen. Im zweiten Teil folgt eine explorative qualitative 
Untersuchung der Statements. Ziel ist es hier, Themen und Motive herauszuarbeiten, 
die die Sprechenden mit den jeweiligen Aussagen verbinden.  

3.1 Quantitative Auswertung der Statements 

Im ersten Schritt wird die Verteilung der Statements in ihrer Gesamtheit, ohne weitere 
Differenzierung, betrachtet. Es wird somit nicht danach unterschieden, von wem das 



Die mediale Darstellung der Föderalismus während der Corona-Pandemie  377 

 
Abbildung 1: Verteilung der Statements insgesamt 

 
Quelle: Eigene Auswertung. 

Statements im Zeitverlauf  
Wie oben ausgeführt, hat die bisherige Forschung mehrfach in Form von Umfrageer-
gebnissen erbracht, dass bei negativer Beurteilung des Föderalismus der Aspekt „Ein-
heitlichkeit vs. Vielfalt“ im Mittelpunkt steht, wobei unterschiedliche Policies auf Lan-
desebene abgelehnt werden. Im Zeitverlauf ist eine deutliche Varianz des Grades der 
Unterschiedlichkeit der von den 16 Ländern erlassenen Regelungen zu beobachten. 
Nachdem die Länder zunächst unterschiedlich schnell und weitreichend Beschränkun-
gen verfügt hatten, galt von Ende März bis Anfang Mai überall ein umfassender Lock-
down. Anschließend verfügten die Länder in unterschiedlichem Umfang und mit unter-
schiedlicher Geschwindigkeit Lockerungen. Da der Föderalismus im Sinne unter-
schiedlicher Policies bei Harmonisierung weniger zum Tragen kommt, wäre zu erwar-
ten, dass die Statements in der Phase des bundesweiten Lockdowns positiver ausfallen. 
Empirisch zeigt sich dieses Bild allerdings nicht, negative Statements überwiegen wei-
terhin deutlich und lediglich in Kalenderwoche (KW) 14 (30.03.-05.04.2020) rutscht 
der Wochendurchschnitt der Statements mit 0,29 ins Positive. Für den gesamten Monat 
April (Hauptzeitraum des Lockdowns) liegt der Durchschnitt bei -0,42 und fällt damit 
sogar noch negativer aus als im März (-0,29) und Mai (-0,22), als die Länder noch bzw. 
wieder unterschiedliche Politiken verfolgten. Obwohl im April also der Föderalismus 
im Sinne von Regelungsunterschieden – nach bisheriger Forschung der hauptsächliche 
Ansatzpunkt für Kritik in Deutschland – kaum zum Tragen kam, spiegelt sich das nicht 
in entsprechend positiven Statements wider. Die Mehrzahl der negativen Statements 
befasste sich dabei mit den Auseinandersetzungen, die bei den Bund-Länder-Koordi-
nationstreffen der Einigung vorangingen, sowie mit Verzögerungen und mangelnder 
Handlungsstärke durch die Vielzahl von Akteuren.  

Ein weiterer Faktor im Zeitverlauf ist der Erfolg der Pandemiepolitik. In Deutschland 
war die Zahl der Infektionen und auch Todesfälle im Untersuchungszeitraum (der im 
September 2020 und somit vor der zweiten Welle endet) relativ gering, während der 
Blick in benachbarte EU-Länder stets mögliche Negativ-Szenarien aufzeigte. Daher soll-
ten die Statements zum Föderalismus ab Ende Mai bzw. Anfang Juni positiver ausfallen, 
d. h., sobald nach erfolgreicher Bekämpfung der aufkommenden ersten Welle durch den 
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Lockdown eine längere Stabilisierung des Infektionsgeschehens auf niedrigem Niveau – 
‚trotz‘ unterschiedlicher Lockerungen in den Ländern – erreicht wurde. Betrachtet man 
allein die Codes (Abbildung 2 oben), bestätigt sich diese Erwartung nicht, da die Wo-
chendurchschnitte bis auf drei geringfügig positive Wochen weiterhin negativ ausfallen. 
Inhaltlich bestimmten Divergenzen zwischen den Ländern (bzw. MinisterpräsidentInnen) 
und die Sorge vor etwaigen negativen Folgen föderaler Unterschiede mit Blick auf das 
Infektionsgeschehen weiterhin die Berichterstattung. Der negative Wert von -0,9 in KW 
39 (21.-27.09.2020) ist auf die Veröffentlichung einer Umfrage zur Bildungspolitik so-
wie den ‚Schulgipfel‘ im Kanzleramt zurückzuführen. Beides ging mit Berichterstattung 
über negative Konsequenzen des Föderalismus in der Bildung und die Ablehnung eines 
föderalen Schulsystems durch die Bevölkerung einher (bspw. Hannoversche Allgemeine 
Zeitung, 23.09.2020, „Planlos im Klassenzimmer“; Kieler Nachrichten, 23.09.2020, 
„Kein großer Wurf“; Kölner Stadtanzeiger, 23.09.2020, „Gigantische Mängel“). Betrach-
tet man allerdings parallel die Zahl der veröffentlichten Artikel (Abbildung 2 unten), so 
zeigt sich, dass im Zeitraum des stabilen Infektionsgeschehens nach den Lockerungen 
(Juni bis August 2020) viel weniger Artikel veröffentlicht wurden, die den Föderalismus 
thematisierten. In absoluten Zahlen hat also der Umfang der negativen Berichterstattung 
über den Föderalismus nachgelassen und somit auch der mediale Druck. Zu einer sub-
stantiell positiven Berichterstattung kam es jedoch nicht, obwohl die Auswertung weite-
rer Artikel abseits des Samples ergab, dass durchaus über die Erfolge der deutschen Pan-
demiepolitik berichtet wurde – dies allerdings selten im Zusammenhang mit Föderalis-
mus, der v. a. bei Kritik genannt wird.  
 
Abbildung 2: Codes (oben) und Artikelzahlen (unten) im Zeitverlauf 

 
Quelle: Eigene Auswertung. 

Statements nach Personengruppen 
Betrachtet man die Verteilung der Statements nach Personengruppen (Abbildung 3), so 
zeigt sich mit 71% der höchste Prozentsatz negativer Statements in der Gruppe der Be-
völkerung. Gleichauf mit den JournalistInnen findet sich außerdem mit 22% der nied-
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rigste Anteil positiver Statements. Neben zitierten und in der eigenen Leserschaft 
durchgeführten Umfragen basieren die Statements der Bevölkerung vor allem auf Le-
serbriefen. Es entlädt sich teilweise massive Wut auf die „Bremsklötze aus unserem 
föderalen Gesundheitssystem“, verbunden mit dem Wunsch nach mehr Kompetenzen 
für den Bundesgesundheitsminister, der „eine exzellente Arbeit“ mache, wie bspw. Ul-
rich Hildebrandt aus Berlin-Charlottenburg schreibt (Der Tagesspiegel, 26.04.2020, 
„Kampf gegen die Pandemie“). Dagegen sei laut Herbert Bach aus Langen „natürlich .. 
auch das verzögerte, viel zu späte Handeln unserem föderativen System anzulasten“ 
(Frankfurter Neue Presse, 16.03.2020, „Diktaturen im Vorteil“). Kritisiert werden „die 
unter anderem aus der Bildungspolitik bekannten Unsäglichkeiten des Föderalismus“ 
in Form von unterschiedlichen Regelungen in den Ländern, die „sich in der Coronakri-
se teilweise grotesk verschärft“ hätten – der Bürger sei folglich „permanent damit be-
schäftigt, was für ihn und seine Nachbarn gilt“, schreibt Bernd Richter aus Freiberg 
(Freie Presse, 06.05.2020, „Fluch des Föderalismus“). Eines der selteneren positiven 
Statements stammt von Rainer Prosik (Münchner Merkur, 08.05.2020, „Die Richtung 
stimmt“), der fragt „Warum sollten andere Bundesländer wie Berlin oder Brandenburg 
etc. mit weit weniger Zahlen ebenso strenge und manchmal überstrenge Maßnahmen 
treffen? (…) Wer regional agiert, kann viele Dinge schaffen oder beenden, ohne gleich 
das gesamte Land in Mitleidenschaft zu ziehen.“  
 
Abbildung 3: Verteilung der Statements nach Personengruppen 

 
Quelle: Eigene Auswertung. 
 
Die Medien erfüllen in modernen Demokratien idealerweise einerseits die Kritik- und 
Kontrollfunktion und andererseits die Informationsfunktion (Drentwett, 2009, S. 62 f.). 
Ersteres dient der Aufdeckung von Missständen in Staat, Gesellschaft und Wirtschaft; 
nach Letzterem ist es die Aufgabe der Medien, die Bürger objektiv und ausgewogen zu 
informieren, ohne die Meinungsbildung stark in der einen oder anderen Richtung zu 
beeinflussen. Wie Abbildung 3 zeigt, bestätigt sich empirisch die Vermutung der Lite-
ratur, die den Medien gemeinhin eine negative Haltung zum Föderalismus unterstellt: 
Nicht nur fällt die Gesamtheit der Statements – d. h. also alle veröffentlichten State-
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ments, einschließlich der Zitate dritter Personen – mehrheitlich negativ aus, sondern 
auch die JournalistInnen selbst äußern sich mehrheitlich negativ (59%). Diese Aussa-
gen bedienen zwar die Kritikfunktion der Medien, doch fehlen häufig differenzierte 
(teilweise auch jegliche) Begründungen, warum die Situation negativ bewertet wird 
und somit Kritik zu üben ist. Der Anteil neutraler Statements ist gleichauf mit der 
Gruppe „Sonstige“ und fällt mit einem Anteil von 20% deutlich geringer aus als man 
angesichts der Informationsfunktion der Medien erwarten könnte. Dies gilt insbesonde-
re für die Ausnahmesituation der Pandemie, in der die Länder ungewohnt umfassende 
Rechtsetzungskompetenzen hatten, was zumindest in der ersten Zeit häufig mit infor-
mierenden Sätzen wie „Aufgrund der föderalen Zuständigkeitsverteilung entscheiden 
die Länder …“ einherging. Noch geringer ist demnach der Anteil der Statements, in 
denen die JournalistInnen positive und negative Aussagen einander gegenüberstellen. 
Ein Beispiel für solches Abwägen findet sich in der Freien Presse (28.08.2020, 
„Hochwertiger Flickenteppich“), die einerseits ausführt, es sei richtig gewesen, in der 
Phase überschaubarer Fallzahlen den Grad der Lockerungen den Ländern zu überlas-
sen, denn das Virus hätte bspw. Brandenburg anders getroffen als Baden-Württemberg. 
Gleichzeitig zeigten sich Schattenseiten des Föderalismus, der Flickenteppich von 
Verordnungen verwirre die BürgerInnen und lasse deren Einsicht in notwendige Ein-
schränkungen bröckeln.  

Statements von PolitikerInnen nach bundesstaatlicher Ebene 
Die Gruppe der PolitikerInnen weist mit 39% den höchsten Anteil positiver und mit 
45% den niedrigsten Anteil negativer Statements auf (Abbildung 3). Allerdings ist eine 
Differenzierung innerhalb der Gruppe sinnvoll, da weitere Aspekte von Belang sein 
dürften. Zunächst sollte sich die Verteilung der Statements nach der Zugehörigkeit zu 
einer der beiden bundesstaatlichen Ebenen unterscheiden. PolitikerInnen der Bundes-
ebene sollten dem Föderalismus negativer gegenüberstehen als LandespolitikerInnen, 
da dieser erstens Zuständigkeiten von ihnen weg in andere Hände verlagert, und zwei-
tens bei geteilter Zuständigkeit von Bund und Ländern Konflikte auftreten können, die 
Gesetzgebungsvorgänge u. U. verlangsamen und erschweren. Hingegen sollten Lan-
despolitikerInnen den Föderalismus positiv darstellen, da dieser ihre derzeitige politi-
sche Existenz begründet und gerade während der Pandemie maßgeblich mit ihrer poli-
tischen Arbeit verbunden ist. Negative Äußerungen könnten hier in der Öffentlichkeit 
den Eindruck erwecken, dass der Föderalismus v. a. Nachteile bringt und verzichtbar 
wäre (ebenso wie dann auch die LandespolitikerInnen). Wie Abbildung 4 zeigt, bestä-
tigt sich die Erwartung im Vergleich der Durchschnitte beider Gruppen, da sich bei 
LandespolitikerInnen (49%) deutlich mehr positive Statements als bei Bundespolitike-
rInnen (29%) finden. Der relativ große Anteil neutraler Statements in der Gruppe der 
BundespolitikerInnen ist vor allem auf Bundeskanzlerin Angela Merkel zurückzufüh-
ren, welche anders als Bundesgesundheitsminister Jens Spahn, der zur Bekämpfung der 
Pandemie eine Verlagerung von Kompetenzen auf die Bundesebene forderte, die föde-
rale Kompetenzverteilung in der ersten Pandemiephase nicht zur Disposition stellte. So 
wird die Kanzlerin zitiert mit dem Satz „Föderalismus ist nicht dafür da, dass man Ver-
antwortung wegschiebt, sondern Föderalismus ist dafür da, dass jeder an seiner Stelle 
Verantwortung wahrnimmt“ (Thüringer Allgemeine, 12.03.2020, „Merkel: Eine Probe 
für uns alle“) und sie betonte später explizit, dass sie den Föderalismus „kein Jota“ in 
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Frage stelle (Lausitzer Rundschau, 24.04.2020, „Merkel bremst Drängler aus“). Mer-
kels Kritik ist vielmehr inhaltlicher Art: Es finden sich fortwährende Mahnungen zu 
strengeren Regelungen bzw. gegen schnelle Lockerungen, wohingegen ein Abweichen 
im Sinne von verschärften Regelungen einiger Länder von ihr niemals kritisiert wurde.  
 
Abbildung 4: Verteilung der Statements nach bundesstaatlicher Ebene 

 
Quelle: Eigene Auswertung. 
 
Eine Mehrheit positiver Statements seitens der LandespolitikerInnen, wie angenom-
men, zeigt sich mit 49% knapp nicht. LandespolitikerInnen betonen bei positiven 
Statements meist die Kompetenz der unteren Ebene, geeignete Maßnahmen für regio-
nal unterschiedliche Situationen zu treffen. So äußerte bspw. der sächsische Minister-
präsident Michael Kretschmer in einem Interview (Hannoversche Allgemeine Zeitung, 
04.04.2020, „Grenzschließungen sind enttäuschend“), der Föderalismus sei „gerade für 
solche Zeiten gemacht. Es gibt unterschiedliche Bedingungen und man braucht die re-
gionale Expertise. Nur wenn man alle Klinikchefs und Landräte kennt, kann man die 
richtigen Entscheidungen treffen“. Es fällt allerdings ins Auge, dass auf beiden Ebenen 
knapp die Hälfte der Statements (45% bei beiden Gruppen) negativ ausfällt. Dabei plä-
dieren – aus nachvollziehbaren Gründen – LandespolitikerInnen, anders als mache/r 
aus der Gruppe der BundespolitikerInnen, nicht für mehr Bundeskompetenzen bzw. 
bindende Vorgaben des Bundes. Die meisten dieser Statements auf Landesebene sind 
hingegen Appelle zur Einigung auf einheitliche Regelungen, wobei es meist darum 
geht, dass andere MinisterpräsidentInnen von restriktiveren Maßnahmen überzeugt 
werden sollen. Häufig wird dabei entweder überhaupt keine Begründung genannt oder 
eher allgemein auf die weiterhin bestehende Bedrohung durch das Coronavirus für 
Deutschland verwiesen. So bspw. der saarländische Ministerpräsident Tobias Hans 
(CDU), der zum Ende des ersten Lockdowns äußerte, „unser konsequentes und ent-
schlossenes Handeln hat bisher das Schlimmste verhindert. Deshalb kann ich nur davor 
warnen, unser gemeinsames Vorgehen zu verwässern“ (Saarbrücker Zeitung, 21.04. 
2020, „Hans warnt vor Wettbewerb bei den Lockerungen“). Konkreter begründet 
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bspw. Hamburgs Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) sein Drängen auf ein ein-
heitliches Vorgehen der Länder bei den Lockerungen damit, dass „keine Bewegungen 
über die Landesgrenzen entstehen, die ein neues Infektionsrisiko darstellen – zum Bei-
spiel, wenn ein Land bestimmte Geschäfte wieder öffnet und ein anderes noch nicht“ 
(Hannoversche Allgemeine Zeitung, 11.04.2020, „Der Ausstieg muss koordiniert er-
folgen“).  

Statements von PolitikerInnen nach Parteien 
In diesem Abschnitt geht es nun um die Frage, inwiefern PolitikerInnen unterschiedli-
cher Parteien – unabhängig von konkreten Politikinhalten – eine positivere oder nega-
tivere Haltung gegenüber Föderalismus (insb. Zuständigkeit der Länder mit der Folge 
von Policy-Unterschieden) einnehmen. Dies stellt bislang eine Forschungslücke dar 
und kann aufgrund der verfügbaren Anzahl an Statements lediglich für CDU/CSU und 
SPD ausgewertet werden. Generell betont die CDU eher das Subsidiaritätsprinzip, wo-
nach Aufgaben nach Möglichkeit zunächst von der unteren Ebene wahrgenommen 
werden sollen. Dies gilt insbesondere für die bayerische CSU, die als starke Verfechte-
rin des Föderalismus bekannt ist (Jeffery, 1999, pp. 336 f.). Für die SPD hingegen hat 
die Beseitigung gesellschaftlicher Ungleichheiten Priorität, was für Gesamtdeutschland 
nur mit entsprechenden Bundeskompetenzen bzw. einheitlicher Politik der Länder zu 
erreichen ist. Zudem finden zwei Studien zur inneren Ausrichtung der CDU eine Beto-
nung des Föderalismus als Organisationsprinzip (Schmid, 1990; Neumann, 2013). So-
mit ist zumindest tendenziell zu erwarten, dass CDU/CSU-PolitikerInnen eine positive-
re Haltung gegenüber Föderalismus einnehmen als SPD-PolitikerInnen. 

Wie in Abbildung 5 zu sehen ist, bestätigt sich die Erwartung für die zitierten Lan-
despolitikerInnen, indem CDU/CSU-Statements mehrheitlich (55%) und deutlich öfter 
als SPD-Statements (32%) positiv ausfallen. Allerdings plädierten auch etliche CDU/ 
CSU-PolitikerInnen gegen Föderalismus im Sinne unterschiedlicher Regelungen in den 
Ländern, und selbst der sonst so auf föderale Eigenständigkeit bedachte bayerische 
Ministerpräsident Markus Söder (CSU) zeigte sich nach dem ersten Lockdown „ ,ein 
bisschen unglücklich‘ über das Vorpreschen einiger Bundesländer“ (Lausitzer Rund-
schau, 05.05.2020, „Niedersachsen öffnet Kneipen“). Eine differenziertere Herange-
hensweise hielt hingegen Sachsens Gesundheitsministerin Petra Köpping (SPD) für 
sinnvoll, es werde „künftig sowieso vermehrt zu Abweichungen kommen. Dafür ist das 
Infektionsgeschehen einfach zu verschieden“ (Freie Presse, 05.05.2020, „Sachsen un-
terstützt regionales Vorgehen bei Coronalockerungen“). Ähnlich äußerte sich später die 
rheinland-pfälzische Bildungsministerin Stefanie Hubig (SPD) zur Rolle der Kultusmi-
nisterkonferenz: „Wir geben einen Rahmen an Regeln vor, aber vor Ort brauchen wir 
Flexibilität, um auf die Gegebenheiten reagieren zu können. Es gibt Stadtstaaten, Flä-
chenländer, unterschiedliche Infektionsgeschehen“ (Allgemeine Zeitung Mainz-Rhein-
hessen, 15.08.2020, „Wir müssen wachsam bleiben“). Nach der Bund-Länder-Konfe-
renz Ende August zeigten sich bspw. die MinisterpräsidentInnen Markus Söder (Bay-
ern, CSU), Tobias Hans (Saarland, CDU), Daniel Günther (Schleswig-Holstein, CDU) 
und Dietmar Woidke (Brandenburg, SPD) als Befürworter einheitlicher Regelungen, 
wohingegen Rainer Haseloff (Sachsen-Anhalt, CDU), Michael Kretschmer (Sachsen, 
CDU) und Manuela Schwesig (Mecklenburg-Vorpommern, SPD) sich für regional un-
terschiedliche Reaktionen einsetzten. „Die Gräben sind tief und sie laufen quer durch 
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die politischen Lager“, stellte entsprechend die Thüringer Allgemeine (25.08.2020, 
„Neue Obergrenzen für Partys?“) fest. Der Tagesspiegel (28.08.2020, „Gemeinsam auf 
eigenen Wegen“) sah in der Phase der ersten Lockerungen parteipolitische Zugehörig-
keiten dahingehend überlagert, dass vor allem PolitikerInnen aus ostdeutschen Ländern 
mit damals niedrigen Infektionszahlen unterschiedliche Regelungen forderten (die 
ihnen frühere Lockerungen ermöglichen), während die stärker betroffenen Länder auf 
einheitliche (und restriktive) Regelungen für alle Länder drangen.  
 
Abbildung 5: Verteilung der Statements nach Parteien  

(nur Länder) 

 
Quelle: Eigene Auswertung. 
 
Mit Blick auf zitierte Dritte darf bei der Interpretation der Ergebnisse nicht vergessen 
werden, dass die öffentliche Meinung im Sinne der von den Tageszeitungen veröffent-
lichten Statements analysiert wurde, d. h. eine journalistische Auswahl. So werden 
bspw. bestimmte Personen in Interviews befragt, während andere nicht zu Wort kom-
men. Auch aus den eingesandten Leserbriefen werden nur bestimmte berücksichtigt, 
wohingegen andere keinen Eingang in die öffentliche Diskussion finden. PolitikerIn-
nen betreffend führten die parallelen Entscheidungsfindungsprozesse in allen Ländern 
sowie die Bund-Länderkonferenzen zu regelmäßigen Pressestatements und damit zur 
prinzipiellen Verfügbarkeit von Aussagen aller Beteiligten. In Kombination mit der 
breiten geographischen Abdeckung durch die ausgewählten Zeitungen (in fast allen 
Ländern eine ansässige Zeitung, die besonders die Politik im eigenen Land im Blick 
hat) bestanden daher günstige Voraussetzungen, auch die Landesebene adäquat zu re-
flektieren. Anzumerken ist allerdings, dass Zitate von LandespolitikerInnen in der 
Hauptsache von MinisterpräsidentInnen stammen, d. h. weitere Regierungsmitglieder 
(insb. auch die jeweiligen Koalitionspartner) kommen seltener und Oppositionspoliti-
kerInnen nur ganz vereinzelt zu Wort. 
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3.2 Qualitative Analyse der Statements  

Als erste Annäherung wurde mit Abbildung 6 eine Wortwolke erstellt, welche Wort-
häufigkeiten anhand von Größenrelationen abbildet (Näheres zum methodischen Vor-
gehen siehe Anhang). Im Vorgriff auf die folgenden qualitativen Detailausführungen 
lässt sich anhand der häufigsten Wörter nachvollziehen, dass die Statements thematisch 
in zwei Bereiche eingeordnet werden können. Der erste Bereich bezieht sich auf Ak-
teure und behandelt deren Verhalten bzw. Verhältnis zueinander. Hier geht es in erster 
Linie um „Bund vs. Länder“, wobei am häufigsten Bundeskanzlerin Angela Merkel 
und ‚die MinisterpräsidentInnen‘ als Gegenspieler benannt werden. Thematisiert wer-
den Konflikt und Auseinandersetzung sowohl zwischen den bundesstaatlichen Ebenen 
als auch zwischen einzelnen Ländern und (seltener) Parteien. Artikelüberschriften lau-
ten hier bspw. „Merkel und die Ministerpräsidenten“ (Frankfurter Neue Presse, 
07.05.2020) oder „Länder oder Bund – wer hat die Macht?“ (Hannoversche Allgemei-
ne Zeitung, 06.05.2020). Der zweite Bereich behandelt Politik im Sinne von Policies. 
Hier geht es um Maßnahmen zur Eindämmung der Verbreitung von Covid-19 und ab 
Anfang Mai 2020 insbesondere um Lockerungen. Jedes Land habe „andere Regelun-
gen“, wird häufig berichtet, und die bekannte Metapher des „Flickenteppichs“ bemüht. 
Artikelüberschriften wie „Das Land braucht einheitliche Regeln“ (Kölner Stadtanzei-
ger, 21.03.2020), oder „Sachsen unterstützt regionales Vorgehen bei Coronalockerun-
gen“ (Freie Presse, 05.05.2020) illustrieren den zentralen Konflikt „einheitlich vs. re-
gional“. Dass sich der Name des bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder unter 
den häufigsten Wörtern befindet, ist nicht auf das ‚Kanzlerkandidaten-Duell‘ mit dem 
nordrhein-westfälischen Ministerpräsidenten Armin Laschet zurückzuführen, sondern 
darauf, dass Söder bei Ländervergleichen oft als Verfechter strikter Beschränkungen 
erwähnt wird.  
 
Abbildung 6: Visualisierung häufiger Begriffe in den untersuchten Statements 

 
Quelle: Eigene Auswertung. 
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Themenbereich I: Verhalten und Verhältnis der politischen Akteure  
Hier ist das erste der beiden zentralen Motive bei negativen Statements mangelnde Hand-
lungsstärke durch die Vielzahl von Akteuren, die an den Entscheidungen beteiligt sind. 
Die Allgemeine Zeitung Mainz-Rheinhessen (24.03.2020, „Keiner macht da mehr auf 
blöd“) zitiert bspw. einen Dezernenten, nach dessen Ansicht es „vom Bund stringent 
‚nach unten‘ durchexerziert werden müsste“, denn „man verliere durch das mehrfache 
Hin und Her zwischen den föderalen Einheiten zu viel Zeit“. Auch die föderale Daten-
übermittlung wird kritisiert, da in den Ländern unterschiedliche Behörden die Infektions-
zahlen zu unterschiedlichen Zeiten veröffentlichten, was eine adäquate Gesamteinschät-
zung erschwere (Mitteldeutsche Zeitung, 26.03.2020, „Die Tücken der Statistik“). Das 
andere Motiv beschreibt Divergenz und Streit, bspw. mit Kommentaren wie „Dahin ist 
das einheitliche Vorgehen von Bund und Ländern (…) Ein wilder Wettbewerb um die 
besten Lockerungen beginnt. Die Stimmung unter den Ministerpräsidentinnen und Minis-
terpräsidenten wird zunehmend gereizt“ (Frankfurter Neue Presse, 07.05.2020, „Merkel 
und die Ministerpräsidenten“). Auseinandersetzungen um Maßnahmen werden zur 
Machtfrage stilisiert und bspw. festgestellt: „[G]egen das Selbstbewusstsein der Minis-
terpräsidenten, das zuweilen auch in Selbstgefälligkeit abdriftet, kommt Angela Merkel 
nicht an“ (Ostseezeitung, 21.04.2020, „Die genervte Kanzlerin“). Die Saarbrücker Zei-
tung (27.05.2020, „Was der Fall Ramelow in der Corona-Krise lehrt“) nennt den thürin-
gischen Ministerpräsidenten Bodo Ramelow, der angesichts geringer Infektionszahlen 
früh weitreichende Lockerungen anstrebte, „ein gutes Beispiel dafür, wie man sich den 
Föderalismus in Corona-Zeiten eigentlich nicht wünscht – als Wettstreit der kleinen Kö-
nige“. In vielen Aussagen wird suggeriert, es ginge den MinisterpräsidentInnen weniger 
um das Wohlergehen der BürgerInnen als um ihre eigene politische Zukunft.  

Positive Statements beziehen sich – neben Lob für gute Zusammenarbeit und 
Kompromissfindung der Beteiligten – vor allem auf den Föderalismus als Garant von 
Demokratie und Rechtstaatlichkeit. Krisen wie Pandemien sind die Stunde der Exeku-
tive; Politik wird in Form von Verordnungen von Regierungen gemacht, während die 
Parlamente großenteils außenvorbleiben. Dies ermöglicht schnellere Reaktionen, lässt 
aber gleichzeitig weniger Raum, unterschiedliche Interessen einzubringen und einen 
sorgfältigen Abwägungsprozess durchzuführen. Dementsprechend bewertet bspw. die 
Hannoversche Allgemeine Zeitung (26.03.2020, „Politik im Rekordmodus“) die Aus-
einandersetzungen bei den Koordinationstreffen von Bund und Ländern positiv als 
„Ringen“ um die geeignetsten Maßnahmen. Der bayerische Ministerpräsident Söder 
bediene mit seiner Art des Durchgreifens die Sehnsucht mancher nach dem ‚starken 
Mann‘, aber „das ist ein verächtlicher Blick auf demokratische Prozesse und auf den 
Föderalismus. Demokratie ist der Ausgleich von Interessen. Demokratie dauert. Dis-
kussionen sind dafür nötig und Kompromisse unabdingbar. Das kann mühsam sein, es 
braucht Zeit und Geduld. Aber die sind es wert“. Ein ähnlicher Kommentar findet sich 
in der Lausitzer Rundschau (17.04.2020, „Das föderale Plus“), die das Spiel von Kräf-
ten und Gegenkräften als Vorteil des Föderalismus lobt sowie die Möglichkeit befruch-
tender Konkurrenz, die sich daraus ergibt. Das politische Spitzenpersonal mache in der 
Pandemie „eine durchweg gute Figur. Man streitet, rauft sich zusammen, überprüft und 
korrigiert sich, fährt auf Sicht, bemüht sich gemeinsam mit der Wissenschaft um 
Transparenz und wirbt mit großem Ernst um Zustimmung für die als notwendig erach-
teten tiefen Eingriffe in die Grundrechte der Bürger“. 
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Themenbereich II: Regelungen und Inhalte 
Hier ist das häufigste Motiv in den positiven Statements zum Föderalismus das von re-
gional angepassten Lösungen. Im Falle der Corona-Pandemie bezieht sich „angepasst“ 
meist auf das unterschiedliche Infektionsgeschehen in den Ländern und die Möglich-
keit, in Gebieten mit hohen Infektionszahlen strengere Maßnahmen zu erlassen, in Ge-
bieten mit niedrigen hingegen zu lockern. Weitere Faktoren – seien es medizinische 
(Kapazitäten des Gesundheitssystems), soziale, ökonomische oder politische – werden 
hingegen kaum als legitime Begründungen für unterschiedliche Politik angeführt. Als 
Reaktion auf Kritik an der föderalen Pandemiebekämpfung kontert bspw. der Tages-
spiegel (04.06.2020, „Diktatur im Aufwind?“), Zentralismus biete „keine Garantie für 
effektives Krisenmanagement, sondern kann, wie sich in Frankreich gezeigt hat, Nach-
teile mit sich bringen. Dagegen liefert die Krise gute Argumente für föderale und de-
zentralisierte Modelle, die regional angepasste Problemlösungen erlauben“. Die Mit-
teldeutsche Zeitung (18.07.2020, „Corona zeigt Kraft des Föderalismus“) lobt, dass 
Letzteres in Deutschland umgesetzt werde und es zu einem als positiv erachteten Wett-
bewerbsföderalismus komme. Dies sei zwar „nicht immer glanzvoll (…) Gleichwohl 
führt Wettbewerb in so einer Situation in die richtige Richtung – vorausgesetzt, man 
hat es mit verantwortungsvollen Politikern zu tun und nicht mit Populisten, deren 
Scheitern an der Coronakrise nun überall zu beobachten ist“.  

Die regional unterschiedlichen Regelungen stoßen allerdings mehrheitlich auf ne-
gative Reaktionen und werden dabei oft mit Chaos gleichgesetzt. Die Saarbrücker Zei-
tung (27.05.2020, „Was der Fall Ramelow in der Corona-Krise lehrt“) bspw. moniert, 
dass es „zu Absurditäten kommt, die durch die Ländergrenzen verstärkt werden: Auf 
der einen Seite darf man in die Restaurants, wenige Kilometer weiter aber noch nicht. 
Dafür können dort die Möbel- und Baumärkte wieder aufgesucht werden. Das hat (…) 
das anfänglich so gute Corona-Krisenmanagement der Politik diskreditiert“. Ein ande-
rer Kommentator ergänzt, hier offenbarten sich „die schlechten Seiten der Kleinstaate-
rei“ (Allgemeine Zeitung Mainz-Rheinhessen, 12.03.2020, „Empfehlung zu Corona 
und Föderalismus“). Dies führe zu Verwirrung bei den BürgerInnen. „Was erlaubt ist, 
und was nicht – wer blickt da noch durch? Sachsen will Busreisen wieder erlauben, die 
Bundesregierung besteht darauf, dass sich nicht mehr als zehn Personen im Freien tref-
fen. Dürfen dann immer nur zehn Personen aus dem Bus aussteigen?“, fragt die Freie 
Presse (28.05.2020, „Verunsichert“). Neben Konfusion wird häufig die ungleiche Be-
handlung der BürgerInnen negativ hervorgehoben. Trifft jedes Land seine eigenen Re-
gelungen, müssen die BürgerInnen eines Landes u. U. strengere Regelungen befolgen 
als andere oder bekommen bereits wieder Freiheiten, die andere (noch) nicht haben. 
„Akzeptanz braucht Einheitlichkeit“ (Kieler Nachrichten, 13.03.2020, „Alle müssen 
nun lernen“) ist ein Satz, der sich so ähnlich in vielen Statements findet. Die AutorIn-
nen führen – meist ohne nähere Erläuterungen – aus, dass unterschiedliche Regelungen 
das Risiko gesellschaftlicher Spaltung in sich bergen und dadurch die zur Befolgung 
der Regelungen notwendige Akzeptanz verringern. Die Hannoversche Allgemeine Zei-
tung (20.04.2020, „Es wird Zeit, dass es wieder losgeht“) zitiert dazu bspw. die Ge-
schäftsführerin des DTV Hannover mit den Worten „Die 1800 Mitglieder drängen auf 
den Platz, wollen spielen. Und sie können es nur schwerlich nachvollziehen, dass etwa 
in Mecklenburg-Vorpommern oder Brandenburg anders als hier das Verbot gekippt 
wurde“. Kritisch anzumerken ist, dass von journalistischer Seite im Zusammenhang 
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mit solchen Statements selten Begründungen erörtert werden, obwohl vielfach die Er-
wägungen der Landesregierungen bekannt waren.  

4 Fazit und Ausblick 

Die vorliegende Studie stellt die erste umfassende und systematische Untersuchung 
von Medien-Statements zum deutschen Föderalismus dar. Ausgewertet wurden Artikel 
aus 14 Tageszeitungen, die zwischen März und September 2020 erschienen sind und 
sich inhaltlich auf Föderalismus im Zusammenhang mit der Covid-19-Pandemie bezie-
hen. In diesem Sample wurden 449 Statements identifiziert und codiert. Die Statements 
wurden gemäß den darin enthaltenen Positionen, Konnotationen und Bewertungen 
nach den drei Kategorien „positiv“, „neutral“ und „negativ“ codiert. Die Ergebnisse der 
empirischen Auswertung bestätigen für die Krise, was die Literatur für ‚normale Zei-
ten‘ annimmt: Eine deutliche Mehrheit aller veröffentlichten Statements zum Födera-
lismus fällt negativ aus. Dies änderte auch die Phase der Einheitlichkeit der Landesre-
gelungen infolge der Einigung auf einen bundesweiten Lockdown nicht. Die erfolgrei-
che Stabilisierung des Infektionsgeschehens ‚trotz‘ unterschiedlicher Lockerungen in 
den Ländern führte (in absoluten Zahlen) zu weniger negativen Statements, aber nicht 
zu substantiell positiven. Mehrheitlich negative Statements finden sich in der Gruppe 
der Bevölkerung, der JournalistInnen und auch der PolitikerInnen insgesamt; mehrheit-
lich positive Statements finden sich lediglich bei LandespolitikerInnen der CDU/CSU.  

Bedenkt man, mit welch massiven Einschränkungen die politischen Maßnahmen 
der Pandemiebekämpfung einhergehen, überrascht die Dominanz negativer Statements. 
Föderalismus wirkt gegen ‚einsame‘ Entscheidungen und begünstigt eine breite Debat-
te. 16 MinisterpräsidentInnen können 16 Lösungsvorschläge in die Diskussion einbrin-
gen – und werden in der Öffentlichkeit gehört, weil sie eine entscheidende Rolle spie-
len. Dabei entsteht ein ungleich größerer Druck auf die Politik, wenn 16 Landesregie-
rungen um Erfolg in der Pandemiebekämpfung (möglichst geringe Infektionszahlen 
bzw. schwere/tödliche Krankheitsverläufe bei möglichst geringen Einschränkungen) 
konkurrieren. Der Länder-Vergleich setzt Regierungen unter Rechtfertigungszwang, 
sowohl bei Einschränkungen als auch bei Lockerungen. Dass solche Argumente weit-
aus weniger Eingang in die öffentliche Debatte finden, lässt darauf schließen, dass – 
wie in der Literatur häufig dargelegt – die Vorbehalte gegen den Föderalismus (zumin-
dest im Sinne unterschiedlicher Policies in den Ländern) in der Bundesrepublik 
Deutschland tief verwurzelt sind. 

Künftige Forschung sollte zunächst eine noch größere Zahl von Zeitungen und da-
bei auch überregionalen Tageszeitungen einbeziehen. Dadurch ließe sich der Einfluss 
von bestimmen Merkmalen der Zeitungen, wie bspw. deren Verbreitungsgebiete nach 
Bundesländern, auf die Berichterstattung untersuchen. Des Weiteren sollten in Form 
einer Frame-Analyse die Motive und Argumente in den Statements, welche hier nur 
explorativ dargestellt werden konnten, genauer untersucht werden. Interessant wäre 
neben der Häufigkeit der verschiedenen Frames, ob sich bestimmte Frames vor allem 
bei bestimmten Personen(gruppen) finden. 
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Finanzierung 

Der Artikel entstand im Rahmen des von der VolkswagenStiftung geförderten Projekts 
„Democracy and Diversity in German Federalism – The ‘unitary federal state’ in times 
of crisis“ (Az.: 9A 994). 

Anmerkung 
 

1 Der Untersuchungszeitraum endet vor der sogenannten ‚Bundes-Notbremse‘ (Änderung des Infekti-
onsschutzgesetzes vom 22. April 2021). 
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Anhang 

Zu Kapitel 2: Weitere Erläuterungen zur Auswahl der Zeitungen und 
Artikel sowie zur Abgrenzung der Statements 

Zur Auswahl der Zeitungen wurden zunächst alle deutschen Tageszeitungen nach de-
ren Verbreitungsgebiet sortiert und den einzelnen Bundesländern zugeordnet. Ziel war 
es, die Bundesrepublik geographisch möglichst breit abzudecken. Die 14 ausgewählten 
Zeitungen schließen alle Länder außer Bremen und Hamburg ein. In jedem Bundesland 
wurde für die zugehörigen Zeitungen deren Auflagestärke nach den Zahlen der Infor-
mationsgemeinschaft zur Feststellung der Verbreitung von Werbeträgern e.V. (2019) 
betrachtet. Abhängig von den Zugangsmöglichkeiten zum Archiv der jeweiligen Zei-
tung wurden Zeitungen mit möglichst hoher Auflagenstärke, d. h. einem breiten Leser-
kreis, ausgewählt.  
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Der Suchterm „[F]föderal* UND (Corona* ODER Covid*)“ unter Einbeziehung 

von Titel, Abstract und Artikeltext ergab 431 Artikel aus den 14 ausgewählten Zeitun-
gen, welche in einer zweiten Runde händisch auf inhaltliche Passung überprüft wurden. 
Ausgeschlossen wurden bspw. Artikel zu Föderalismus in anderen Bundesstaaten oder 
der Europäischen Union. Ebenfalls ausgeschlossen wurden Artikel, die zwar beide Tei-
le des Suchterms beinhalten, aber an unterschiedlichen, nicht aufeinander bezogenen 
Stellen des Artikels. Das finale Sample von 376 Artikeln umfasst somit nur Artikel, die 
tatsächlich beide Teile des Suchterms gleichzeitig erfüllen, d. h. Aussagen beinhalten, 
die sich auf den deutschen Föderalismus im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie 
beziehen.  

Die Zahl der Codiereinheiten ist mit 449 deutlich höher als die Zahl der Artikel, da 
jeweils ein Statement (definiert als die Aussage einer Person) eine Codiereinheit dar-
stellt, und mehrere Statements in einem Artikel vorkommen können. Zur Vorbereitung 
des Codierens wurden daher zunächst alle Statements voneinander abgegrenzt. Jedes 
Statement muss inhaltlich den Suchterm („[F]föderal* UND (Corona* ODER Co-
vid*)“) betreffen, aber nicht zwangsläufig auch die beiden Begriffe enthalten (lediglich 
der Artikel insgesamt). Grund dafür ist, dass JournalistInnen Aussagen dritter Personen 
nicht immer komplett und wortwörtlich wiedergeben, sondern durch Kürzen oder Pa-
raphrasieren und in den Artikel einpassen. Es würde sich also bei mehreren nacheinan-
der folgenden Zitaten zu Föderalismus nicht in jedem einzelnen erneut der Begriff 
„[F]föderal*“ finden, auch wenn alle inhaltlich davon handeln. 

Zusammenfassend ergibt sich folgende Datenbasis (Tabelle 1): 
 
Tabelle 1: Datenbasis 

Zeitung Verbreitungsgebiet  
(Bundesländer) 

Auflage  
(2019) 

Artikelzahl  
Suchterm 

Artikelzahl  
final 

Statements 
codiert 

Allgemeine Zeitung Mainz-
Rheinhessen 

Rheinland-Pfalz   86.000   42   37   40 

Der Tagesspiegel Berlin 119.875   59   41   57 

Frankfurter Neue Presse Hessen   60.981   30   28   35 

Freie Presse Sachsen 218.769   24   21   30 

Hannoversche Allgemeine Zeitung Niedersachsen 156.483   27   25   29 

Kieler Nachrichten Schleswig-Holstein   87.502   19   19   20 

Kölner Stadt-Anzeiger Nordrhein-Westfalen 248.000   36   32   35 

Lausitzer Rundschau Brandenburg   65.577   23   22   27 

Mitteldeutsche Zeitung Sachsen-Anhalt 157.977   31   27   28 

Münchner Merkur Bayern 205.082   24   21   25 

Ostsee-Zeitung Meckl.-Vorpommern 126.231   23   22   29 

Saarbrücker Zeitung Saarland 117.970   40   34   38 

Südkurier Baden-Württemberg 114.153   25   22   23 

Thüringer Allgemeine Thüringen 158.800   28   25   33 

Gesamt   431 376 449 

Quelle: Eigene Darstellung. 

https://www.drehscheibe.org/files/drehscheibe/media/service/deutschlandkarte/deutschlandkarte-2020/2020-lausitzer-rundschau.pdf
https://www.drehscheibe.org/files/drehscheibe/media/service/deutschlandkarte/deutschlandkarte-2013/Saarbruecker_Zeitung_2013_neu.pdf
https://www.drehscheibe.org/files/drehscheibe/media/service/deutschlandkarte/deutschlandkarte-2013/Suedkurier_2013_neu_.pdf
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Zu Abschnitt 3.2: Erläuterungen zur Erstellung der Wortwolke (Abb. 6) 

Die Wortwolke stellt dar, welche Wörter besonders häufig im Zusammenhang mit ‚Fö-
deralismus‘ und ‚Corona‘ (s. Suchterm für Sample) verwendet wurden. Der Textkorpus 
der Wortwolke besteht aus Titel und Text aller ausgewerteten Zeitungsartikel, wobei 
der Artikeltext händisch auf die Statements reduziert wurde, auf die sich die Codierung 
in Kapitel 4.1 bezieht. Der Grund hierfür ist, dass etliche Zeitungsartikel zu großen 
Teilen aus anderweitigen Inhalten bestehen, die sonst das Ergebnis verfälschen wür-
den. Dies sind bspw. Interviews, aus denen nur eine Passage relevant ist, oder auch Ar-
tikel mit mehreren Leserbriefen zu unterschiedlichen Themen. Der resultierende Text-
korpus muss zunächst für Verfahren der quantitativen Textanalyse aufbereitet werden 
(Coppersmith & Kelly, 2014; Wilkerson & Casas, 2017). Er wurde dazu um gängige 
Stoppwörter (Artikel, Präpositionen etc.) auf Grundlage des Python NLTK-Package 
(Perkins, 2014) sowie Vornamen und Wochentage bereinigt. Außerdem wurden alle 
Verben entfernt, da sich unter den häufigsten Verben ausschließlich Hilfsverben sowie 
für sich allein genommen nicht aussagekräftige Verben (sagen, kommen, etc.) befan-
den. Da automatisiertes Stemming (Reduktion auf den Wortstamm, bspw. „kaufen“ und 
„Käufer“ zu „kauf“) den Informationsgehalt der Wortwolke stark reduzieren würde, 
auf der anderen Seite aber die verschiedenen Wortformen im Ausgangszustand zu einer 
Verzerrung zugunsten von nicht flektierbaren Wortarten geführt hätten, wurden Sub-
stantive und Adjektive händisch lemmatisiert (d. h. Beugungsformen gruppiert). Eben-
so wurden die Begriffe Bundesländer/Länder sowie Bundeskanzlerin/Kanzlerin zu-
sammengeführt. 
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Der Bundestag in der Corona-Krise. 
Zwischen materieller Mitwirkung und 
kommunikativen Defiziten 

Zusammenfassung 
Die Bekämpfung der Covid-19-Pandemie galt vielen 
als „Stunde der Exekutive“ und führte zu Kritik an 
mangelnder Mitwirkung des Bundestages. Um dies 
zu überprüfen, bedarf es einerseits der Betrachtung 
materieller Einbindung des Parlaments in die inhalt-
liche Herstellung von Politik, andererseits deren 
kommunikativer Vermittlung. Primär- wie Sekundär-
quellen der Parlamentsstatistik und der Ausschuss-
tätigkeit zu Gesetzgebung und Kontrolle werden 
analysiert und mittels eines Vorjahresvergleiches 
bewertet. Die Parlamentskommunikation wird basie-
rend auf den Plenardebatten sowie Interviews mit 
Abgeordneten zu ihrer Wahlkreisarbeit betrachtet. 
Deutlich wird, dass von einem generellen Bedeu-
tungsverlust des Bundestages – zumindest in der 
„ersten Welle“ der Corona-Krise – keine Rede sein 
kann. Die materielle, wenngleich vielfach informale 
Mitwirkung an der Regierungspolitik durch die 
Fraktionen aus Mehrheit und Teilen der Opposition, 
war über weite Strecken vorhanden. Allerdings er-
wies sich die glaubhafte Vermittlung dieses Erfolgs, 
sowohl im Plenum des Bundestages als auch „zu 
Hause“ in den Wahlkreisen, als überaus defizitär. 
 
Schlagwörter: Bundestag; Covid-19; Gesetzgebung; 
Kontrolle; Entparlamentarisierung 

 Abstract  
The German Bundestag in the Corona Crisis. 
Substantial Influence and Communicative Deficits 
Fighting the Covid-19 pandemic was often seen as 
an “hour of the executive” which led to criticism of 
limited parliamentary influence of the German 
Bundestag. To check the validity of this criticism, 
it is necessary to understand the logic of parliamen-
tarism in Germany and to investigate the substan-
tial parliamentary influence on policy making by 
the Bundestag as well as how it is communicated. 
Primary and secondary sources of parliamentary 
documents and committee proceedings during the 
first wave of the crisis are analyzed and compared 
to the pre-crisis situation. Additionally, parliamen-
tary communication is studied based on plenary 
debates and interviews with members of Parlia-
ment. The results show no lack of attention of the 
German Bundestag during the crisis. Substantial 
influence was exercised, often in informal ways by 
both coalition and opposition parties, but the com-
munication of these processes, both through plena-
ry activities and “back home” in the electoral dis-
tricts had severe deficits. 
 
Keywords: Bundestag; Covid-19; Legislation; Over-
sight; Deparliamentarization 

1 Einleitung 

Die Bekämpfung der Covid-19-Pandemie galt in der öffentlichen Wahrnehmung zu-
nächst als „Stunde der Exekutive“ (Marschall, 2020a, S. 14), was eine der Krisenbe-
kämpfung inhärente Diagnose ist. Wie ihr Name schon sagt, ist es der „Exekutive“ besser 
möglich, schnell und effektiv zu handeln als dem Parlament. Doch es ist nicht so, dass al-
lein Regierung und Verwaltung „handeln“ und das Parlament nur „redet“; dieses hat viel-
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fältige Aufgaben der Mitsteuerung zu erfüllen. Schließlich ist der Bundestag das einzige 
direkt durch die Bürgerinnen und Bürger gewählte Verfassungsorgan des Bundes, und al-
le politische Macht leitet sich formal von ihm ab. Dieser Beitrag untersucht, welche Be-
deutung der Bundestag in der Reaktion auf das Infektionsgeschehen von Covid-19 hatte 
und wie dies mit den grundlegenden Rahmenbedingungen des parlamentarischen Regie-
rungssystems und den öffentlichen Erwartungen an die Institutionen zusammenhängt.  

Gegenüber vorliegenden politikwissenschaftlichen Beiträgen zur Bedeutung des 
Bundestages in der Corona-Krise (Marschall, 2020a; Merkel, 2020; Höreth, 2021) bie-
tet der vorliegende Artikel eine systematische und umfassende Analyse unterschiedli-
cher Primärquellen. So kann eine breite Bewertung der Mitwirkung des Bundestages 
und deren kommunikativer Vermittlung erfolgen. Indem auch die Arbeit relevanter 
Fachausschüsse in den Fokus genommen wird, erweitert die Untersuchung die ple-
numszentrierten Einschätzungen auf die Binnenperspektive im Parlament. Ergänzt wird 
dies durch eine parlamentsexterne Perspektive, indem auch die Wahlkreisaktivitäten 
Beachtung finden. Insofern bietet dieser Beitrag dreierlei neue Zugänge: Die systemati-
sche empirische Untersuchung, den präziseren Blick in das Parlament hinein und zu-
sätzlich den genaueren empirisch fundierten Blick aus dem Parlament hinaus. 

Insgesamt wird dabei Stabilität deutlich: Die Krisensituation in Deutschland war 
zwar eine Ausnahmesituation, die vielleicht als „epidemischer Ausnahmezustand … in 
die Geschichtsbücher“ (Schwanholz, 2021, S. 67) eingehen wird, aber es wurde – an-
ders als in europäischen Nachbarländern – kein Notstand erklärt, zumal das Grundge-
setz dies für den vorliegenden Fall auch gar nicht zuließ (Kaiser & Hensel, 2021): „Im 
Normalzustand gilt die Verfassung, im Ausnahmezustand nicht“ (Kersten & Rixen, 
2020, S. 30) – und das Grundgesetz blieb fraglos in Kraft. Doch die Krisensituation 
machte grundlegende Herausforderungen an den deutschen Parlamentarismus beson-
ders sichtbar, nicht nur in Bezug auf den Parlamentseinfluss im föderalen Mehrebenen-
system oder auf Verordnungen der Regierung (Meinel, 2021), sondern auch in Bezug 
auf das öffentliche Verständnis parlamentarischer Einflusswege im „Neuen Dualis-
mus“. Vielleicht ist es im politischen System gerade so wie im menschlichen Körper: 
Das Sars-Cov-2-Virus griff an den vorher schon bestehenden Schwachstellen an.  

Der Beitrag arbeitet zunächst die Rahmenbedingungen des deutschen Parlamenta-
rismus heraus und geht auf zurückliegende Krisensituationen ein (Abschnitt 2). Nach 
Vorstellung der verwendeten Methodik (Abschnitt 3) folgt die Analyse und Einord-
nung der Befunde entlang der Dimensionen der materiellen Mitwirkung an der Herstel-
lung (Abschnitt 4) und der kommunikativen Darstellung von Politik (Abschnitt 5), be-
vor die Erkenntnisse zusammengeführt werden.  

2 Parlamentarisches Regieren in Krisensituationen 

Ausnahme- und Krisensituationen stellen eine besondere Bewährungsprobe für Parla-
mente dar, weil Willensbildungs- und Entscheidungsfindungsprozesse unter Druck ge-
raten. Die Diskussion über die Notstandsgesetzgebung Ende der 1960er Jahre und die 
aufgetretenen Befürchtungen einer Machtausweitung der Regierung illustrieren dies. 
Indem der Bundestag damals konsequent auf seinem parlamentarischen Gestaltungsan-
spruch beharrte, „wandelte sich der Notstand von der ‚Stunde der Exekutive‘ zur Stun-
de der Solidarität aller Staatsorgane“ (Oberreuter, 2018, S. 868).  
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In der jüngeren Vergangenheit haben zwei Ereignisse zu einer erneuten Diskussion 
über die Rolle des Bundestages in Krisenzeiten geführt: Die Finanzmarktkrise 2008 
und die Verschuldungskrise in der Euro-Zone 2010. In beiden Fällen schufen die starke 
Exekutivorientierung der Krisenreaktion und beschleunigte Beratungsverfahren von fi-
nanziell weitreichenden Gesetzesvorhaben den Eindruck, dass das Parlament lediglich 
die bereits andernorts getroffenen Entscheidungen nachträglich ratifizieren konnte. Dif-
ferenzierte Untersuchungen zeigen allerdings, dass parlamentarische Mitwirkungs- und 
Einflussmöglichkeiten auf die Krisenpolitik der Bundesregierung durchaus genutzt 
wurden (Schwanholz, 2014; Wimmel, 2014). Im Nachgang wurden institutionelle An-
passungen vorgenommen (Buzogány & Kropp, 2013, S. 12) und neue Kontrollgremien 
zur Überwachung des Banken-Rettungspakets und der europäischen Finanzmarktstabi-
lisierung geschaffen (Siefken, 2018a, S. 188 f.). Aus staatsrechtlicher Perspektive wur-
de allerdings auf Legitimationsdefizite hingewiesen (Egidy, 2019).  

Um die Rolle des Parlaments angemessen zu bewerten, bedarf es zweier Perspekti-
ven: Des Blicks auf die materielle Mitwirkung und auf dessen kommunikative Vermitt-
lung, also Politikherstellung und Politikdarstellung (Sarcinelli, 1987). Bei ihrer Analy-
se existieren drei Herausforderungen: Erstens gibt es „das Parlament“ gar nicht, seine 
Handlungslogik ist überformt vom „Neuen Dualismus“. Fraktionen der Mehrheit und 
der Opposition wirken an der parlamentarischen Funktionserfüllung auf sehr unter-
schiedlichen Wegen mit. Zweitens ist die Sichtbarkeit der Einflussnahme aus der 
Mehrheit heraus vielfach beschränkt, denn die Beteiligten haben meist kein Interesse 
daran, dass Differenzen in den eigenen Reihen sichtbar werden; dies erschwert das 
Verständnis von Einflussnahme. Drittens ist das Verhalten der politischen Akteure an 
der politischen Kultur und den entsprechenden Erwartungen der Bevölkerung ausge-
richtet. Mit der Begrifflichkeit der „temperature of politics“ (Sartori, 2005 [1976], S. 
186), kann in Deutschland von einer oftmals „kühlen“ Herangehensweise der Prob-
lemlösung gesprochen werden: Konsens statt Konflikt stehen im Vordergrund, Mitwir-
kung statt der Betonung von Alternativen werden tendenziell honoriert (Siefken, 2020, 
S. 186). Befördert wird dies durch die Institutionen im „Grand Coalition State“ 
(Schmidt, 2008), die eine vorweggenommene Einbindung und Rückkopplung mit der 
Opposition auf informalen Wegen begünstigen. Die fortschreitende Fragmentierung im 
Parteiensystem trägt zu einer Verstärkung dieser Entwicklung bei. So orientieren sich 
Abgeordnete von Opposition und Mehrheit häufig an einem Zusammenwirken – mitei-
nander sowie mit der Regierung. Die Opposition folgt dann dem „republikanischen 
Modell“: Die „konstruktive Zusammenarbeit und Teilhabe an der Staatsleitung“ sind 
wichtiger als die zugespitzte Darstellung von Alternativen (Höreth & Ketelhut, 2020, 
S. 109). 

Mitsteuerung bezeichnet die vieldimensionale Einflussnahme von den Fraktionen 
in der Mehrheit und in der Opposition (Schwarzmeier, 2001). Die materielle Mitwir-
kung des Parlaments kann in Bezug auf Gesetzgebung und Kontrolle erhoben werden. 
Gut zugänglich sind dazu Gesetzentwürfe, die Nutzung formaler Kontrollinstrumente, 
und die Tagesordnungen der Fachausschüsse – sie geben Hinweise darauf, wie und wo 
das Parlament Einfluss zu nehmen versucht hat. Voraussetzungsvoller ist eine Vertie-
fung des real erfolgten Einflusses in einzelnen Gesetzesvorhaben, die mittels genaueren 
Fallanalysen zu erreichen ist; dies liegt aber jenseits der Möglichkeiten des vorliegen-
den Beitrages, wenngleich auf Basis der verfügbaren Quellen erste Einschätzungen ab-
gegeben werden können.  
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Bei der Betrachtung politischer Prozesse kann nicht nur die materielle Einflussnah-
me als Bewertungsmaßstab gelten. Stets ist auch zu beachten, ob und wie sie von der 
Öffentlichkeit wahrgenommen werden. Legitimität politischer Entscheidungen entsteht 
schließlich nicht nur über die formalen Wege der Delegation, sondern auch mittels 
Transparenz und Offenheit der Entscheidungsverfahren selbst. Dies muss vermittelt 
werden: Einerseits geht es um die Darstellung von Entscheidungsprozessen und -ergeb-
nissen, wofür Plenardebatten bedeutsam sind. Ergänzt wird dies durch die Selbstdarstel-
lung des Parlaments und der Fraktionen – und ganz maßgeblich durch die Wahlkreisar-
beit der Abgeordneten. Für die vollständige Bewertung der parlamentarischen Mitsteue-
rung in den ersten Monaten des Infektionsgeschehens geht es demnach um drei Aspekte: 
Die Prozesse, die Inhalte und ihre Vermittlung und Wahrnehmung. Diese werden im 
Folgenden behandelt. 

3 Methodik: Vergleich von Covid-19-Zustand und 
Normalzustand 

Die Covid-19-Pandemie erreichte Deutschland in mehreren „Wellen“. Dieser Beitrag 
untersucht die erste: Ende Januar 2020 waren Infektionsfälle in Deutschland gemeldet 
worden. Etwa vier Wochen später richteten die Bundesministerien für Gesundheit und 
des Innern einen gemeinsamen Krisenstab ein. Spätestens ab diesem Zeitpunkt waren 
auch die entsprechenden Fachausschüsse im Bundestag mit der Thematik befasst. Der 
Untersuchungszeitraum wurde vom 1. Februar 2020 bis zum 31. Juli 2020 festgelegt.  

Die Vergleichszahlen wurden im identischen Vorjahreszeitraum 2019 ermittelt. Er 
bietet einen geeigneten Kontrast zur Ausnahmesituation 2020. Längerfristige Betrach-
tungen zeigen, dass insbesondere die Nutzung der Kontrollinstrumente (etwa Fragever-
fahren) massiven Schwankungen unterliegen, die von Mehrheitsverhältnissen, Koaliti-
onsformat und allgemeinen „Moden“ abhängen (Siefken, 2018a, S. 153). In der 19. 
Wahlperiode hatte die Regierungsbildung nach der Bundestagswahl 2017 zudem un-
gewöhnlich lange gedauert und war erst im März 2018 abgeschlossen (Siefken, 2018b, 
S. 408) – es ging daher viel Zeit ins Land bis der parlamentarische Betrieb Schwung 
aufgenommen hatte. Auch saßen im Parlament so viele neue Abgeordnete wie zuletzt 
1953 und Routinen mussten sich erst einspielen (Schüttemeyer, 2020, S. 23). Um diese 
verzerrenden Einflussfaktoren gering zu halten, wurde von einem breiteren Vergleichs-
zeitraum in der 19. Wahlperiode oder über diese hinaus abgesehen. 

Mittels quantitativer Auswertungen werden die Drucksachen des Parlaments zu 
Frageverfahren, Gesetzgebungsverfahren und Plenarsitzungen sowie die Tagesordnun-
gen ausgewählter Ausschüsse untersucht. Gesetzgebungsprozesse und Anträge sind In-
dikatoren für parlamentarische Mitsteuerung. Da Schriftliche Fragen und Kleine An-
fragen in den vergangenen Wahlperioden erheblich dominierten (Siefken, 2018a, S. 
152), gelten sie als Indikatoren für die parlamentarische Kontrolltätigkeit der Oppositi-
on, während andere Verfahren (etwa Mündliche Fragen oder Große Anfragen) hier au-
ßen vor bleiben. Klar ist, dass dies keine direkten Rückschlüsse auf die Kontrollwir-
kung zulässt (Hünermund, 2018, S. 474). Für die erhobenen Daten wurden jeweils ers-
tens die Beratungsabläufe im Untersuchungszeitraum erhoben, zweitens der jeweilige 
Anteil daran mit Covid-19-Bezug und drittens die Vergleichszahl im Vorjahreszeit-
raum.  
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Darüber hinaus werden ausgewählte Fachausschüsse untersucht, die besondere Nä-
he zu Covid-19-Themen haben: Der Innen- und der Rechtsausschuss, der Haushalts-
ausschuss sowie die Ausschüsse für Wirtschaft, Gesundheit, Bildung und Familie. Er-
fasst wurden die behandelten Gesetzesvorhaben und Kontrollaktivitäten – per Antrag 
verlangte Berichte der Bundesregierung, inhaltliche Anträge sowie Unterrichtungen der 
Bundesregierung (Siefken, 2018a, S. 421). Ebenfalls wurden die öffentlichen Anhörun-
gen erhoben.  

Zusätzlich greift der Beitrag auf journalistische Quellen, auf Gespräche mit Parla-
mentspraktikern1 sowie auf das beim Bundestag zusammengestellte „Corona-Dossier“ 
zurück, das Parlamentsmaterialien im Zusammenhang mit der Krise tagesaktuell zusam-
menstellte (Deutscher Bundestag, 2021). Außerdem werden Erkenntnisse aus einer sepa-
raten Untersuchung zur Wahlkreisarbeit während der Pandemie berichtet, in der 33 Mit-
glieder des Bundestags (MdB) mittels Leitfadeninterviews zwischen Mai und Juli 2020 
zu ihrem Repräsentationsverhalten in der Corona-Krise befragt wurden. Die Interviews 
wurden transkribiert, den Abgeordneten zur Autorisierung vorgelegt und von ihnen frei-
gegeben. Sie wurden basierend auf einem einheitlichen Schema – offen und geschlossen 
– kodiert. Im Vergleich mit früheren Untersuchungen werden die Besonderheiten der 
Wahlkreisarbeit in Corona-Zeiten deutlich, und zwar nicht nur in Bezug auf die techni-
schen Umsetzungen, sondern auch auf den Stil und Fokus des Verhaltens der Repräsen-
tierenden. Details zur Methodik der Untersuchung, der Stichprobenziehung, dem Leitfa-
den und dem Kodierschema sind separat ausführlich dokumentiert (Siefken, 2021). 

4 Die parlamentarische Mitwirkung an der Politikherstellung 

Die Parlamentsaktivitäten der Politikherstellung zeigen dreierlei (Abbildung 1): Erstens 
ist der Parlamentarismus in Deutschland nicht zum Erliegen gekommen. Die vier Kate-
gorien von Gesetzgebung und Kontrolle bewegen sich während der „ersten Welle“ von 
Covid-19 in Deutschland in der gleichen Größenordnung wie im Vergleichszeitraum des 
Vorjahres: Etwas weniger ausgeprägt sind die Kleinen Anfragen (87% des Vorjahreswer-
tes), häufiger sind Anträge (126%). Doch alles in allem liegt der Mittelwert dieser vier 
Indikatoren bei 106% des Vorjahreswertes. Dies zeigt zu allererst Kontinuität. 
 
Abbildung 1: Parlamentarische Aktivitäten 2019 und 2020 

  2019 2020  davon Covid-19  

  Anzahl Anzahl Anteil 2019 Anzahl Anteil 

Gesetzgebung 107 120 112% 35 29% 
Antrag 392 494 126% 200 40% 
Schriftliche Fragen 3.077 3.065 100% 859 28% 
Kleine Anfragen 1.753 1.532 87% 236 15% 
Mittelwert 

  
106% 

 
28% 

Quelle: Eigene Auswertung, Daten: Deutscher Bundestag, DIP Beratungsabläufe, 
https://dipbt.bundestag.de/dip21.web/, Recherche am 21.10.2020. 
 
Zweitens war die Befassung mit Covid-19 in den parlamentarischen Prozessen überaus 
deutlich. Dies ist nicht überraschend, handelt es sich doch um die größte Herausforde-
rung im Jahr 2020, und widerspricht der Einschätzung, dass das Parlament „außen vor“ 
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geblieben sei. Im Durchschnitt der vier betrachteten Indikatoren richten sich 28% der 
Aktivitäten auf Covid-19 oder hatten einen expliziten Bezug dazu.  

Drittens ist zu vermerken, dass die Pandemiesituation keineswegs die parlamenta-
rische Aufmerksamkeit monopolisiert hat. Denn wiederum mit Bezug auf diese vier 
Indikatoren gilt: 72% der parlamentarischen Aktivitäten befassen sich nicht mit Covid-
19. Auch dies ist eine Stärke des Parlamentarismus: Das reguläre Tagesgeschäft wurde 
weiter betrieben. 

4.1 Institutionelle Anpassungen in geringem Umfang 

Wie alle Parlamente ist der Bundestag selbst nicht nur Entscheidungsträger, sondern auch 
eine Organisation von Menschen, die auf persönlichen Austausch ausgerichtet ist. Des-
halb waren Parlamente weltweit auch zentraler Adressat der Maßnahmen zur Begrenzung 
des Infektionsgeschehens und von Abstandsregeln und notwendigen Verhaltensanpas-
sungen besonders betroffen. Im Bundestag wurde frühzeitig eine Reihe von institutionel-
len Veränderungen in der Geschäftsordnung vorgenommen: Die Beschlussfähigkeit von 
Plenum und Ausschüssen galt ab einem Viertel der Mitglieder – anstatt wie üblich der 
Hälfte. Zudem wurde den Ausschüssen, aber wohlgemerkt nur ihnen, die Möglichkeit 
gegeben, auch auf elektronischem Wege Abstimmungen und Beschlussfassungen vorzu-
nehmen. Überdies konnte die Öffentlichkeit von Sitzungen auf elektronischem Wege 
hergestellt werden (Bundesgesetzblatt, 2020). Diese geschäftsordnungsrechtlichen Maß-
nahmen sicherten die Arbeitsmöglichkeit des Parlaments, doch sie waren keine grund-
sätzliche Veränderung der Arbeitsweise. Versehen waren sie überdies mit einem automa-
tischen „Verfallsdatum“: Am 30. September 2020 sollten sie außer Kraft treten, wurden 
dann angesichts der nicht überstandenen Epidemie mehrfach verlängert. Die bereits im 
März und nochmals im April 2020 von Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble vorge-
brachte Initiative für eine weitergehende Änderung der Verfahren, auch im Grundgesetz, 
etwa durch Einrichtung von Regelungen für ein „Notparlament“ oder für virtuelle Plenar-
sitzungen, wurden von den Fraktionen hingegen nicht unterstützt (Decker, 2020b). 

Die Kontaktbeschränkungen führten in den Ausschüssen zu einer Anpassung der 
Arbeitsweise. Beratungen und Anhörungen wurden vielfach in einer Mischung aus 
Präsenz- und Online-Veranstaltung durchgeführt. Auch die Sitzordnung im Plenum 
wurde den Abstandsregeln angepasst und das Vorgehen bei namentlichen Abstimmun-
gen verändert. Die Sitzungen des Ausschusses Digitale Agenda fanden erstmals voll-
ständig in Form einer Video- bzw. Telefonkonferenz statt. Auch Enquete-Kommissio-
nen nutzten Online-Anhörungen, so schon am 20. April 2020 diejenige zur Beruflichen 
Bildung in der Digitalen Arbeitswelt.  

Sonderausschüsse etwa zur Corona-Bekämpfung oder zur Verteilung von Krisen-
mitteln wurden hingegen nicht eingesetzt. Gefordert wurde dies durch die AfD. Später 
wurde von derselben Fraktion die Einrichtung eines Untersuchungsausschusses bean-
tragt (Deutscher Bundestag, 2020a), was jedoch nicht die erforderliche Zustimmung 
von 25% der Abgeordneten erhielt.  

So hat sich der Bundestag weitgehend seiner normalen Strukturen und Prozesse 
bedient und bei Beachtung der Distanzregeln in der eigenen Arbeitsweise keine grund-
sätzlichen Verfahrensänderungen vorgenommen. Die hochgradig differenzierte Arbeits-
teilung eines strukturierten und arbeitenden Fraktionenparlaments kam ihm dabei zu 
Gute. 
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4.2 Erfolgreiche parlamentarische Mitsteuerung in der Gesetzgebung 

Wenngleich es in der Fachwelt der Seuchenbekämpfung und des Bevölkerungsschutzes 
entsprechende Szenariobetrachtungen, Planspiele und Übungen gegeben hatte (Deut-
scher Bundestag 2013a; 2013b), traf die Dynamik der Infektion das politische System 
vergleichsweise unvorbereitet (Uzulis, 2020). Schnell und kurzfristig wurde zunächst 
mit zwei großen Gesetzesvorhaben reagiert: Die Reform des Infektionsschutzgesetzes 
durch ein Artikelgesetz („zum Schutz der Bevölkerung bei einer epidemischen Lage 
von nationaler Tragweite“) (Deutscher Bundestag, 2020b) und die Corona-Hilfen für 
Unternehmen und Arbeitnehmer, die mittels Unterrichtungen über außerplanmäßige 
Ausgaben in Einzelplänen und durch das Nachtragshaushaltsgesetz 2020 parlamenta-
risch autorisiert wurden (Deutscher Bundestag, 2020c). Zu beiden Vorhaben war par-
teiübergreifende Unterstützung vorhanden. Wie schon in anderen Fällen – etwa in der 
europäischen Finanzkrise (Schwanholz, 2014, S. 113) – erfolgten die Gesetzgebungs-
prozesse in sehr kurzer Zeit: Am 23. März wurde der Kabinettsentwurf der Regierung 
offiziell beschlossen, am 24. März wurde er von den Fraktionen der Mehrheit offiziell 
eingebracht, um so das Verfahren zu beschleunigen. Am Morgen des 25. März wurde 
der Gesetzentwurf in erster Lesung behandelt und in den Gesundheitsausschuss und 
den Haushaltsausschuss überwiesen. Die Ausschüsse legten noch am selben Tag ihre 
Berichte und die Beschlussempfehlung für die unveränderte Annahme vor. Bereits am 
Nachmittag desselben Tages wurde das Gesetz in zweiter und dritter Lesung behandelt 
und in der Schlussabstimmung ohne Gegenstimmen und bei Enthaltung der Abgeord-
neten von AfD und der Linken verabschiedet (Deutscher Bundestag, 2020b; 2020d, S. 
19118, 19169). Das Verfahren für den Nachtragshaushalt verlief analog über den 
Haushaltsausschuss und in namentlicher Abstimmung.  

Doch es ist falsch, aus der Kürze des parlamentarischen Gesetzgebungsverfahrens 
zu schließen, dass das Parlament sich „eilig der Exekutive unterworfen“ habe (Merkel, 
2020, p. 3). Vielmehr zeigen journalistische Beschreibungen, dass in der vorparlamen-
tarischen Phase eine umfassende Einbindung der entsprechenden Arbeitskreise und 
Fraktionen erfolgt war: „Der Bundestag sah den Ministerien gleichsam schon über die 
Schulter, als die Gesetzentwürfe geschrieben wurden“ (Pergande, 2020, S. 5). Dabei 
wurde nicht nur informiert, sondern auch inhaltlich Einfluss genommen, und zwar 
durch Mehrheit und Opposition: Das ursprünglich geplante Handytracking wurde auf 
Druck von Grünen, FDP und Linken gestrichen, die FDP setzte die Befristung der 
Maßnahmen auf ein Jahr durch, der Einfluss der Grünen führte zu Hilfen für soziale 
Betriebe – und insgesamt wurde die Erfordernis einer Parlamentsentscheidung zur 
Feststellung des Epidemiefalles festgelegt, was ursprünglich durch die Exekutive er-
folgen sollte. Aussagen von Parlamentspraktikern stützen diese Darstellungen und zei-
gen, dass nicht nur wie ohnehin üblich auch die Oppositionsfraktionen die Referenten-
entwürfe der Gesetze vorab erhalten haben, sondern es mehrere Telefonkonferenzen 
der Kanzlerin mit den Fraktionsvorsitzenden gegeben hat und die Arbeitsgruppen der 
Fraktionen intensiv eingebunden wurden (DVParl, 2020).  

Bei der Ausweitung der Infektionsschutzmaßnahmen im Mai 2020 durch ein zwei-
tes Gesetz hingegen sank die Zustimmung: AfD, FDP und die Linke stimmten dage-
gen, und die Grünen enthielten sich – beschlossen wurde das Gesetz mit den Stimmen 
der parlamentarischen Mehrheit von SPD und CDU/CSU (bei einzelnen Abweichlern 
von Grünen und CDU/CSU) (Deutscher Bundestag, 2020e, S. 19853 f.). Auch der Nach-
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tragshaushalt wurde mit den Stimmen aller Fraktionen bei Enthaltung der AfD be-
schlossen (Deutscher Bundestag, 2020d, S. 19148). Als weiteres großes Gesetzge-
bungspaket kam im Juni 2020 das Konjunkturpaket hinzu, das eine Neuverschuldung 
von fast 220 Milliarden Euro vorsah und von Finanzminister Olaf Scholz mit den Wor-
ten „Wir wollen mit Wumms aus der Krise kommen“ angekündigt wurde (Bundesre-
gierung, 2020). Es sah Hilfen und Unterstützung für Familienunternehmen und Kom-
munen vor sowie eine zeitlich begrenzte Absenkung der Mehrwertsteuer.  

Doch während die öffentliche Aufmerksamkeit sich auf diese wenigen zentralen 
Gesetzgebungsprozesse richtete, war der Bundestag nicht untätig. Insgesamt wurden 
dort im Untersuchungszeitraum 35 Gesetzentwürfe mit Bezug zu Covid-19 behandelt. 
Deren Inhalte zeigen die Kontinuität der regulären Ministerial- und Ausschussarbeit, 
die dazu führte, dass die Pandemiebewältigung in der üblichen funktionalen Arbeitstei-
lung wahrgenommen wurde. Vorgelegt wurden auf Covid-19 bezogene Gesetzentwürfe 
zum „Zivil-, Insolvenz- und Strafverfahrensrecht“, für „Maßnahmen im Elterngeld“, 
zur „Unterstützung von Wissenschaft und Studierenden“, zur „Sicherstellung ord-
nungsgemäßer Planungs- und Genehmigungsverfahren“, zum „Pauschalreisevertrags-
recht“ und so weiter. Klar dominierten Initiativen aus der Parlamentsmehrheit. Die 
Grünen legten im Betrachtungszeitraum zwei eigene Gesetzentwürfe vor, die FDP ei-
nen. Angesichts der Dynamik und der begrenzten Ressourcen der Opposition über-
rascht dies nicht. Stattdessen nutzte die Opposition zur Darstellung von Alternativen 
das Instrument der Beschlussempfehlung zu den Gesetzentwürfen der Mehrheit: 27 
wurden eingebracht, zudem gab es 30 Entschließungsanträge zu Gesetzesvorhaben. 
Während diese beiden Instrumente auf die öffentliche Darstellung von Alternativen ge-
richtet waren, hielt sich die Opposition ansonsten eher in informaler Einbindung.  

Die Analyse der Ausschusstätigkeit ergibt ein ähnliches Bild. Im Untersuchungs-
zeitraum führten die betrachteten Fachausschüsse insgesamt 79 Sitzungen durch – wo-
bei öffentliche Anhörungen nicht mitgezählt sind. Im Vergleichszeitraum des Vorjah-
res hatten dieselben Ausschüsse 81 Sitzungen abgehalten. Die Tagesordnungen zeigen, 
dass 20% der in diesen Ausschüssen behandelten Gesetzesvorhaben einen Bezug zu 
Covid-19 hatten; wie schon bei den Gesetzgebungsprozessen festgestellt, bedeutet dies 
umgekehrt: 80% hatten es nicht; das Standardgeschäft der Gesetzgebungsmaschinerie 
lief also in der Sache weiter.  

Dies gilt auch für die durchgeführten Anhörungen, die sich zu einem Standardin-
strument im Gesetzgebungsprozess entwickelt haben. In den genannten Ausschüssen 
wurden im Untersuchungszeitraum 25 öffentliche Anhörungen durchgeführt; im Vor-
jahreszeitraum waren es 30. Auch hier ist also die Größenordnung ähnlich. Dass die 
Zahl etwas geringer ist als im Vorjahr hat mit organisatorischen Herausforderungen in 
der frühen Phase des Lockdowns zu tun. Es fällt auf, dass nur eine Anhörung zu einem 
Gesetzesvorhaben einen Bezug zu Covid-19 hatte: Zum Entwurf für ein Zweites Ge-
setz zum Schutz der Bevölkerung bei einer epidemischen Lage von nationaler Tragwei-
te führte der Gesundheitsausschuss eine Anhörung durch.  

Im Krisenmodus hat sich der Bundestag insofern weitgehend im Modus „kalter Po-
litik“ bewegt: Im Vordergrund stand die konstruktive Mitwirkung in der Fachlichkeit. 
Dies entspricht dem Grundgedanken des Arbeitsparlaments, in dem gilt: „Nicht der 
Redner, sondern der kenntnisreiche Detailexperte, der unermüdlich, bestens informierte 
Sachbearbeiter wird zur wichtigsten Parlamentsfigur“ (Steffani, 1979, S. 96). Noch be-
deutsamer für den Einfluss des Parlaments sind die informalen Vorabstimmungen zwi-
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schen Vertretern der Exekutive und den Fachleuten in den Fraktionen, denn „politisch 
kann es sich keine Regierung erlauben, ohne Rückkopplung mit den parlamentarischen 
Kräften zu operieren“ (Zeh, 2020, S. 471).  

Im Interview sagte eine Abgeordnete der Mehrheit, dass „die Regierung einfach 
schneller gehandelt hat – nicht ohne Parlamentarier, [sondern] mit den regierungstra-
genden Parlamentarierinnen“ (Antje Tillmann, MdB, CDU). Eine andere formulierte: 
„Wir haben uns letztlich die Butter doch nicht so ganz vom Brot nehmen lassen“ (Syl-
via Lehmann, MdB, SPD). Ein weiterer Abgeordneter betonte, der Bundestag habe so-
gar insgesamt „eine große Rolle gespielt“ (Johannes Selle, MdB, CDU). Von vielen 
weiteren Abgeordneten der Mehrheit wurde in den Interviews diese Einschätzung ge-
teilt. Dass Abgeordnete der Koalitionsfraktionen von einer guten Einbindung berichten, 
ist wenig verwunderlich, doch einige betonen, dass dies in Corona-Zeiten besser als 
sonst funktioniert habe. So wird Heribert Hirte, MdB, CDU, mit den Worten zitiert: „In 
sechs Jahren Parlamentsarbeit habe ich noch nicht erlebt, wie kreativ und schnell die 
Zusammenarbeit zwischen Regierung und Parlament funktionieren kann“ (Pergande, 
2020, S. 5).  

Auch aus der Perspektive der Opposition wurde grundsätzlich eine konstruktive 
Einbindung in der Krise praktiziert. In den Interviews wurde mehrfach berichtet, dass 
sie in die entsprechenden Gesetzgebungsprozesse nicht nur einbezogen waren, sondern 
auch materiell Einfluss nehmen konnten. Einzelne formulieren sogar, dass die Bedeu-
tung des Bundestages und gerade auch der Opposition so gestärkt worden sei: „Real 
hatten wir aber an manchen Stellen mehr Einfluss als sonst“ (Stefan Liebich, MdB, Die 
Linke). Demgegenüber stehen Einschätzungen, wie die von Stephan Brandner, MdB, 
AfD, der für das Parlament eine „extrem geringe“ Bedeutung sieht. Doch insgesamt 
wurde von den interviewten Mitgliedern des Bundestages während der „ersten Welle“ 
klar und mehrheitlich die Einschätzung vertreten, dass es im Rahmen der Corona-Krise 
nicht zu einer systematischen Entmachtung des Parlaments gekommen sei (Siefken, 
2021). Nur acht der 33 interviewten Abgeordneten sagten, dass sie eine Abgabe von 
Verantwortung des Parlaments für zutreffend halten. 12 MdB betonten demgegenüber 
die überfraktionelle Kooperation in der ersten Phase der Krise und die enge Abstim-
mung mit der Regierung. Elf sahen sogar eine Stärkung des Parlaments durch die be-
schleunigten parlamentarischen Prozesse. 

In Bezug auf die parlamentarische Mitsteuerung während der ersten Welle von 
Corona zeigt also die Auswertung der Parlamentsstatistik deutliche quantitative Kon-
stanz im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Die vertiefte Betrachtung einzelner Geset-
zesvorhaben erhellt die informelle Einflussnahme aus Fraktionen der Mehrheit und der 
Opposition. Auch die Analyse der Ausschuss-Tagesordnungen macht die klare Befas-
sung mit der Covid-19-Thematik in den Arbeitsstrukturen des Bundestages sichtbar. 
Interviews und Gespräche mit MdB im Frühsommer 2020 stützen ebenfalls nicht die 
Einschätzung, dass der Bundestag an den Rand gedrängt wurde.  

4.3 Parlamentarische Kontrolltätigkeit in gewohntem Umfang 

Kontrolle über die Exekutive auszuüben – sie in ihrer Amtsführung steuernd zu beein-
flussen, begleitend zu überwachen und nachträglich zu überprüfen – ist eine Kernfunk-
tion von Parlamenten. Die damit verbundenen Rechte und Pflichten des Parlaments 
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sind ein zentrales Verbindungsglied in der Legitimationskette von Bürgern hin zu staat-
lichen Entscheidungen und ihrer Umsetzung. Ausgeübt wird Kontrolle auf vielfältigen 
Wegen, wobei die genutzten Instrumente sich zwischen den Fraktionen der Mehrheit 
und der Opposition deutlich unterscheiden (Siefken, 2018a, S. 118 ff.). Während die 
Opposition eher die formalen Verfahren nutzt, die in der Regel mit der Herstellung von 
Öffentlichkeit verbunden sind, sind die von den Mehrheitsfraktionen eingesetzten Kon-
trollinstrumente informaler Art und oftmals dementsprechend kaum sichtbar. Dennoch 
gilt, dass Kontrolle sowohl von den Fraktionen der Mehrheit wie auch von jenen der 
Opposition ausgeübt wird (Siefken, 2020, S. 185 f.). Doch war dies auch in der Corona-
Krise so? 

Die oben dargestellten Befunde zur parlamentarischen Mitsteuerung weisen bereits 
Schnittmengen zur Kontrollfunktion des Bundestages auf, denn eine klare abschließen-
de Trennung zwischen Gesetzgebung und Kontrolle ist nicht möglich, weil auch durch 
Mitsteuerung ex-ante Kontrolle ausgeübt wird. Im parlamentarischen Alltagshandeln 
sind diese Tätigkeiten eng miteinander verknüpft (Schöne, 2010, S. 299). Besser sicht-
bar als die informalen Einflusswege sind die in der Geschäftsordnung des Bundestages 
verankerten formalen Kontrollinstrumente. Hierzu zählen die Frageverfahren, die teil-
weise Fraktionsrechte sind (Große Anfragen und Kleine Anfragen), teilweise Individu-
alrechte der Abgeordneten (Mündliche Fragen und Schriftliche Fragen).  

Schriftliche Fragen wurden im Untersuchungszeitraum in gleicher Zahl wie im 
Vorjahr gestellt (Abbildung 1). Der Anteil mit Bezug zu Covid-19 liegt bei 28%. Inso-
fern ist, wie auch schon zur Gesetzgebung, festzuhalten: Die individuelle Fragetätigkeit 
von Abgeordneten erlahmte in der Corona-Krise nicht, sie nahm in deutlichem Ausmaß 
das Infektionsgeschehen in den Blick, behandelte aber auch – und vor allem – andere 
Themen. Demgegenüber lässt sich bei den Kleinen Anfragen im Untersuchungszeit-
raum ein Rückgang auf 87% des Vorjahres feststellen. Auch war der Anteil mit Bezug 
zu Covid-19 nur etwa halb so groß wie bei den Schriftlichen Fragen (15%). Eine diffe-
renziertere Betrachtung zeigt, dass gerade in der unmittelbaren Reaktion auf das Infek-
tionsgeschehen (Februar bis April 2020) alle Frageverfahren seltener genutzt wurden 
(Pyschny 2020, S. 7). Der Rückgang der Kleinen Anfragen stellte sich erst im April 
2020 ein, wohl in Folge der Umstellung der Abgeordnetenbüros auf die Arbeit im Ho-
me-Office, denn diese sind in der Vorbereitung aufwändig für die Abgeordneten und 
ihre Teams. 

Auch zu Kontrollaktivitäten ist ein ergänzender Blick in die Ausschüsse instruktiv, 
denn anders als oftmals behauptet, sind sie keineswegs ausschließlich der Legislativ-
funktion zuzuordnen: In aller Regel sind die Tagesordnungen der Ausschusssitzungen 
sowohl mit Kontrollthemen wie auch mit Gesetzgebungsthemen gefüllt. Diese Auswer-
tung zeigt deutlichere Veränderungen als bei den anderen Tätigkeiten (Abbildung 2): 
So wurden in den untersuchten Ausschüssen 147 per Antrag verlangte Berichte der 
Regierung behandelt, 71% mehr als im Vorjahr. 25% der angeforderten Berichte hatten 
einen Bezug zu Covid-19. Diese Instrumente stellen ein Teil der begleitenden sowie 
der nachlaufenden Kontrolle dar. Insofern wurde die Regierung durch das Parlament 
verstärkt in Rechenschaft genommen, was möglicherweise andere Formen der Kontrol-
le substituiert – und in der arbeitsteiligen Logik des Arbeitsparlamentes erfolgte. Un-
terrichtungen und Berichte der Bundesregierung und Bundesministerien blieben hinge-
gen in ähnlicher Größenordnung wie zu normalen Zeiten: 181 wurden in den unter-
suchten Ausschüssen 2020 abgegeben, 155 waren es im Vergleichszeitraum. Dies ist 
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nicht verwunderlich, da es sich um festgelegte Berichtspflichten handelt, die teilweise 
aus geübter Praxis, teilweise aus gesetzlichen Anforderungen hervorgehen. 
 
Abbildung 2: Kontrolltätigkeiten in ausgewählten Fachausschüssen 2020 und 2019 

  2020  Vergleich  

  Gesamt Anteil Covid-19 2019 Anteil 2019 

Per Antrag verlangte Berichte 147 25 %   86 171 % 

Inhaltliche Anträge 478 70 % 351 136 % 

Unterrichtungen/Berichte 181 32 % 155 117 % 

Quelle: Eigene Auswertung, Daten: Deutscher Bundestag, Homepage der Ausschüsse für Bildung, For-
schung und Technikfolgenabschätzung; Familie, Senioren, Frauen und Jugend; Gesundheit; Haushalt; Inne-
res; Wirtschaft und Energie; ausgewertet wurden die Tagesordnungen der Ausschüsse im Oktober 2020, 
Untersuchungszeitraum: 1. Februar 2020 bis 31. Juli 2020 und 1. Februar 2019 bis 31. Juli 2019. 
 
Gesteigert sind im Untersuchungszeitraum die inhaltlichen Anträge aus den Ausschüs-
sen: Sie liegen mit insgesamt 478 bei 136% des Vorjahreswertes. Dabei ist ein massi-
ver Schwerpunkt von über 70% auf Themen mit Bezug zu Covid-19 zu verzeichnen. 
Anträge sind ein vergleichsweise niedrigschwelliges Instrument der vorlaufenden und 
begleitenden Einflussnahme und Kontrolle. Eine nähere inhaltsanalytische Auswertung 
dieser Anträge ist angezeigt. 

Nicht alle öffentlichen Anhörungen beziehen sich auf Gesetzesvorhaben. So hatte 
seit Beginn der 17. Wahlperiode (2009) etwa die Hälfte aller Anhörungen andere Vor-
lagen und Themen zum Gegenstand (Hünermund, 2021, p. 12). Die Tagesordnungen 
zeigen, dass es in den genannten Ausschüssen im Untersuchungszeitraum sieben Anhö-
rungen gab, die keinen konkreten Gesetzesbezug hatten. Im Vergleichszeitraum des 
Vorjahres lag die Zahl bei elf. Wiederum war es nur eine Anhörung – diesmal im Wirt-
schaftsausschuss – die sich mit Covid-19 befasste. Es wird also deutlich, dass die Nut-
zung der formalen Instrumente von Regierungskontrolle durch die Opposition insge-
samt recht stabil war und dem Vorjahr weitgehend entsprach. So „zeigten sich die Op-
positionsfraktionen handlungsfähig in einer herausfordernden Zeit mit veränderten Ar-
beitsbedingungen“ (Pyschny, 2020, S. 10).  

Journalistische Fallbeschreibungen und die Aussagen von politischen Akteuren 
verdeutlichen, dass auch jenseits der formalen Kontrollinstrumente die entsprechende 
Einbindung des Parlaments tatsächlich erfolgt ist. Beispielsweise versicherte im April 
2020 Jürgen Trittin, Die Grünen: „Der Bundestag funktioniert. Wir kontrollieren die 
Regierung und wir werden das, was sie als Regierung vorlegt, auch nicht einfach un-
kommentiert durchwinken“ (Sagmeister, 2020). In den Interviews äußerten sich Abge-
ordnete ähnlich. Zwar stimmten 19 von 33 Abgeordneten der Einschätzung (eher) zu, 
dass die Bekämpfung der Krise als „Stunde der Exekutive“ beschrieben wird, doch 14 
taten dies nicht oder waren unentschieden. Bei Abgeordneten der Mehrheit war die Zu-
stimmung zu dieser Aussage stärker als bei jenen der Opposition. Doch betonten die 
Gesprächspartner, dass das Parlament die Kontrollfunktion kontinuierlich ausgeübt ha-
be und es eine enge und laufende Rückkopplung zwischen Regierung und Parlament 
gegeben habe. 12 MdB wiesen ausdrücklich auf die erfolgreiche Wahrnehmung der 
parlamentarischen Kontrollfunktion hin, elf Abgeordnete betonten den engen Aus-
tausch mit der Regierung und neun die überparteiliche Zusammenarbeit.  
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In Bezug auf die materielle Mitwirkung des Parlaments innerhalb der etablierten 
formalen und informalen Strukturen besteht also durchaus kein Grund für Alarmismus. 
Bei näherer Betrachtung kann nicht davon gesprochen werden, dass für den Bundestag 
eine „Selbstentmachtung“ (Merkel, 2020, S. 3), eine „mangelnde Mitwirkung“ (Baum, 
2020) oder „parlamentsloses Regieren“ (Meinel, 2021, S. 57) zu diagnostizieren sei. Es 
ist ebenfalls übertrieben, zu behaupten, „die Kontrollfunktion des Parlamentes wurde 
erheblich beschnitten“ (Roth, 2020, S. 12). Auf fachlicher Ebene erfolgte die Einbin-
dung in die sehr schnelle Entscheidungsfindung im Stil „kalter Politik“, die vom dy-
namischen Infektionsgeschehen diktiert war: „Von einer grundlegenden Umgehung 
parlamentarischer Körperschaften kann keine Rede sein“ (Marschall, 2020a). In der 
Abwägung der Entscheidungsalternativen bestand die Chance, dass „Parlament und ei-
ne funktionierende Medienöffentlichkeit in der Krise sogar an Bedeutung gewinnen“, 
indem „ein neuer Primat der Politik“ etabliert wird (Decker, 2020a, S. 127). Ob diese 
Chance realisiert werden kann, hängt indes nicht nur mit der materiellen Mitwirkung, 
sondern auch mit der öffentlichen Wahrnehmung zusammen. Diese wird im Folgenden 
näher betrachtet. 

5 Wahrnehmung und Darstellung der Parlamentsarbeit 

5.1 Die öffentliche Wahrnehmung in der „ersten Welle“ von Covid-19 

Zur Bekämpfung der Corona-Pandemie wurde die dominante Stellung der Bundesregie-
rung in der Öffentlichkeit zunächst kaum kritisch gesehen. Erklären lässt sich das einer-
seits aus der außergewöhnlichen Bedrohungslage, die durch die Mediendarstellung der 
dramatischen Geschehnisse und des Kollapses des Gesundheitssystems in Norditalien 
nicht abstrakt blieb. Insofern war der Ruf nach einem starken Staat, der Sicherheit her-
stellte, verbreitet: „Der fürsorgliche, schützende, alles erledigende und finanzierende 
Staat überstrahlt kurz- und mittelfristig alles“ (GfP, 2020, S. 3). Weitere Eigenarten der 
politischen Kultur Deutschlands waren bedeutsam: Der Wunsch nach einer rationalen 
und „unpolitischen Politik“ ist nach wie vor tief verankert und drückt sich beispielsweise 
in den Zustimmungs- und Vertrauenswerten für konfliktferne Institutionen aus: Bundes-
verfassungsgericht, öffentliche Verwaltung und die Polizei stehen in der Bevölkerungs-
sicht klar vor Parteien und Parlament. Eng ist damit der Wunsch nach Konsens verbun-
den – also gerade nicht nach Debatte oder „Parteienstreit“ (Patzelt, 2005). Dies sind für 
die politischen Akteure bedeutsame Rahmenbedingungen. In der initialen Phase des Co-
vid-19-Ausbruches waren sie hilfreich für die Bekämpfung des Infektionsgeschehens. 
Wie in einigen Nachbarländern trat ein „Rallying-Behind-the-Flag“-Effekt ein (Baek-
gaard, Christensen, Madsen & Mikkelsen, 2020). Dabei wurde „Zusammenhalt“ betont; 
ein Begriff, der im Übrigen Titelbestandteil des Koalitionsvertrags von 2018 (Koalitions-
vertrag, 2018) war. Vor dem Hintergrund dieser Ausgangslage aus einem dynamischen, 
hochgefährlichen und sichtbaren Infektionsgeschehen ist es nicht verwunderlich, dass die 
Oppositionsparteien eine weitgehend konstruktive, aber unterstützende Strategie gegen-
über der Regierungsmehrheit einnahmen (Höreth, 2021).  

Nicht nur in der politischen Auseinandersetzung und Entscheidungsfindung war 
die politische Kultur bedeutsam, sondern auch in Bezug auf die Maßnahmen zum In-
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fektionsschutz. So fanden die Regelungen mit weitreichenden Beschränkungen von 
Freiheitsrechten in der Bevölkerung breite Akzeptanz. Meinungsumfragen zeigten, dass 
die Maßnahmen grundsätzlich befürwortet wurden (Siegel & Wagner, 2020; Petermann, 
2020). Dies stellte die Opposition vor besondere Herausforderungen, denn da sich in 
den ersten Monaten der Pandemie außerparlamentarisch keine nennenswerten Wider-
stände gegen die weitreichenden Einschränkungen zeigten, konnte auch keine parla-
mentarische Responsivität hergestellt werden. Zwar gab es frühzeitige Mahnungen und 
Kritik, insbesondere aus der Staatsrechtslehre (Möllers, 2020; Lepsius, 2020). Die FDP 
unternahm auch den Versuch, sich entsprechend zu profilieren. Doch diese Ansätze 
blieben ohne breite gesellschaftliche Resonanz und wurden alsbald eingestellt.  

Als sich Wochen später Koalitionen aus Anhängern von Verschwörungsmythen, 
Impfskepsis und dem Populismus Zuneigenden zu Demonstrationen auf die Straßen 
begaben, führte dies zwar zu erheblicher Medienberichterstattung. Sie kulminierte an-
lässlich einer Demonstration von 20.000 Personen vor dem Reichstagsgebäude in Ber-
lin, bei der eine kleine Gruppe versuchte, die Absperrungen zum Parlament zu durch-
brechen. Doch auch diese Proteste blieben, wenngleich sie vor Ort teilweise erheblich 
besucht waren, in ihrer Wirkung auf das politische Meinungsklima schwach.  

Die AfD versuchte das Protestgeschehen zu nutzen und in politische Unterstützung 
umzuwandeln – es gelang kaum. Ob die Proteste längerfristige Wirkung auf das politi-
sche System entfalten werden, ist unklar (Marschall, 2020b), erste Befragungen deuten 
auf ein stabil hohes und teils sogar gestiegenes Institutionenvertrauen in Deutschland 
hin (SVR, 2021, S. 15; Küpper, Berghan, Zick & Rump, 2021, S. 49). Insgesamt blieb 
es bis in den Dezember 2020 bei breiter gesellschaftlicher Unterstützung für den einge-
schlagenen Weg der Pandemiebekämpfung (ARD, 2021, S. 2; SpiegelOnline, 2020; 
Köcher, 2020). Hinzu kam ein weiteres Element, das Vertrauen und Unterstützung zur 
deutschen Politik prägt: Das Ergebnis stimmte. Die Maßnahmen zur Begrenzung des 
Infektionsgeschehens waren zunächst überaus erfolgreich, gerade im internationalen 
Vergleich. Beobachter diagnostizierten bereits ein „German Miracle“ (Siewert, Wurster, 
Messerschmidt, Cheng & Büthe, 2020) und beschrieben „wie Deutschland in der 
Coronakrise knapp der Katastrophe entkam“ (Hickmann, Knobbe & Meddick,  2020).  

Nach anfänglich breiter Akzeptanz des Regierungshandelns wurde diese Harmonie 
von Beobachtern und von politischen Akteuren selbst kritisiert. Nach der „Stunde der 
Exekutive“ sei nun die Zeit des Parlamentes gekommen (Korte, 2020; Heinig & 
Möllers, 2020). Doch was das genau hieß, blieb unscharf: Ging es um mehr materielle 
Mitwirkung? Ging es um eine bessere Darstellung der vorhandenen Einflussnahme? 
Sollte im Parlament mehr geredet, besser debattiert werden? Oder sollte das Parlament 
seine Repräsentationsrolle stärken? Erst im Herbst 2020 – nach Ende des Untersu-
chungszeitraumes der hier vorliegenden Betrachtungen – gewann die Diskussion über 
die Rolle des Bundestages in der Pandemiebekämpfung an Bedeutung. Eindeutige ne-
gative Effekte der Debatte auf das Institutionenvertrauen lassen sich nicht zeigen. Be-
völkerungsbefragungen im Sommer 2020 ergeben, dass in Deutschland 58% dem Bun-
destag „eher vertrauen“, 36% geben an, dass sie „eher nicht vertrauen“ (Eurobarometer, 
2020, S. 40). Ein knappes Jahr zuvor lagen die entsprechenden Werte im Herbst 2019 
bei 54% („eher vertrauen“) und 41% („eher nicht vertrauen“) (Eurobarometer, 2019, S. 
50). Das Vertrauen in den Bundestag ist also in der Corona-Krise zunächst gewachsen.  
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5.2 Parlamentskommunikation über Plenardebatten, Homepages und 
die Wahlkreise 

Zentraler Ort der Parlamentskommunikation sind die Plenardebatten. Zu Covid-19 
wurden zunächst nicht viele durchgeführt: Am 4. März 2020 gab der Bundesminister 
für Gesundheit, Jens Spahn, eine Regierungserklärung ab zur „Bekämpfung des 
Coronavirus (SARS-CoV-2)“. Am 23. April 2020 folgte die Bundeskanzlerin mit einer 
Regierungserklärung zur „Bewältigung der Covid-19-Pandemie in Deutschland und 
Europa“ (Deutscher Bundestag, 2020f; 2020g). Erst im Oktober 2020 wurde eine wei-
tere allgemeine Regierungserklärung abgegeben. In der Zwischenzeit hatte es einige 
Aktuelle Stunden und Vereinbarte Debatten gegeben, die sich mit Spezialthemen zu 
Covid-19 befassten, etwa mit der wirtschaftlichen Erholung, Auswirkungen auf die 
humanitäre Lage oder die Finanzierung durch den europäischen Wiederaufbaufonds. 
Doch auch wenn man diese mitzählt, gab es nur neun Regierungserklärungen und De-
batten zum Thema Covid-19 (Deutscher Bundestag, 2021). Es stimmt, dass die „Kom-
munikations- und Forumsfunktion … zu Beginn der Pandemie deutlich gelitten“ hat 
(Marschall, 2020a, S. 14).  

Dies bezieht sich auch auf die Kommunikation jenseits des Plenums für die die 
Abgeordneten- und Fraktionsarbeit zentral sind (Marschall, 2013, S. 198). Sie treten 
auf vielen Wegen direkt mit der Bevölkerung und indirekt über intermediäre Instanzen 
wie Parteien, Interessengruppen und die klassischen sowie die neuen Medien in Kon-
takt. Auch die Vernetzung vor Ort im Wahlkreis ist Voraussetzung für erfolgreiche 
Prozesse parlamentarischer Repräsentation (Siefken, 2013). Hier werden Stimmungen 
aufgenommen, aber auch politische Entscheidungen erklärt und vermittelt. Die Wahl-
kreisarbeit war in der Krise nur verändert möglich, denn die eben skizzierten zentralen 
Wege der Interaktion waren aufgrund der Kontaktbeschränkungen nicht mehr verfüg-
bar. Die Abgeordneten konnten zwar teilweise auf Formate wie digitale Bürgersprech-
stunden ausweichen und zeigten sich auch in der Nutzung neuer Medien innovativ. 
Insbesondere Facebook wurde viel eingesetzt: 88% der interviewten MdB geben dies 
auf einer 5-er Skala als (sehr) häufig genutztes Instrument an, gefolgt von der eigenen 
Homepage (67%) und Instagram (64%) – und deutlich vor Twitter (52%). Einige berich-
ten auch, dass sie sich in Corona-Zeiten neue Instrumente erschlossen haben: YouTube, 
LinkedIn oder WhatsApp. Doch bedeutsamer blieb die Kommunikation per E-Mail und 
Telefon: 90% nennen diese Wege. So zeigt sich weiterhin die traditionelle Perspektive 
individualisierter Wahlkreiskommunikation, wie sie schon im Normalzustand festge-
stellt wurde. Doch durch die Kontaktbeschränkungen war die Reichweite dieser Art 
von Kommunikation deutlich reduziert, da Begegnungen im Rahmen etwa von Veran-
staltungen, Firmenbesuchen und ähnlichem entfielen. 

6 Materielle Mitwirkung des Parlaments – aber Mängel in der 
Vermittlung 

Die Reaktion der parlamentarischen Akteure in der Covid-19-Krise hat sich weitge-
hend am bewährten Handeln im Normalzustand orientiert. Im Vordergrund stand die 
konstruktive Mitwirkung von Abgeordneten aus Mehrheit und weiten Teilen der Oppo-
sition auf dem Weg über die Fraktionen und Ausschüsse im arbeitsteiligen Fraktionen-
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parlament. So war materielle Mitwirkung vorhanden. Dennoch zeichneten sich hin-
sichtlich der Orientierung zwischen den beiden idealtypischen Oppositionsrollen – dem 
„republikanischen“ und dem „Westminster Modell“ – bereits erste, fraktionsbezogene 
Unterschiede ab. Die Auswertungen deuten darauf hin, dass die AfD im Vergleich zu 
anderen Oppositionsfraktionen weniger Interesse an einer konstruktiven Zusammenar-
beit zeigte. Für weiterführende Untersuchungen entsprechender Wandlungsprozesse im 
Oppositionsverhalten ist eine fraktionsspezifische Betrachtung der Parlamentsaktivitä-
ten angezeigt. Dabei wären auch Veränderungen im weiteren Verlauf der Krise aufzu-
nehmen, denn einiges deutet ja bereits darauf hin, dass es für die Fraktionen – von 
Mehrheit und auch Opposition – deutliche Lerneffekte und Strategieveränderungen ge-
geben hat. Dies dürfte weitere wichtige Erkenntnisse zur materiellen Mitwirkung und 
Einflussnahme der Bundestagsfraktionen liefern.  

Ob das Routinevorgehen bei der Politikherstellung allerdings auch der Politikdar-
stellung förderlich war, ist zu bezweifeln. Denn selbst wenn eine materielle und kon-
struktive Einbindung des Parlaments vorhanden war, hat dies dann keine Wirkungen 
auf die Bevölkerungswahrnehmung, wenn sie nicht klar erkennbar ist. So ist in der Co-
vid-19-Krise in Deutschland ein wahrgenommener Bedeutungsverlust des Parlaments 
festzustellen. Das bedeutsamste Verfassungsorgan wird vielfach als nicht relevant bei 
der Krisenbekämpfung verstanden. Da es sich bei der Umsetzung des Gesundheits-
schutzes im föderalen System der Bundesrepublik allerdings um eine Kompetenz der 
Länder handelt, kann auch hierin ein Grund für die begrenzte öffentliche Wahrneh-
mung des Bundestages gesehen werden. Wie die Landesparlamente in die Krisenbe-
wältigung eingebunden waren, ist bislang nicht systematisch beschrieben worden und 
nur in ersten Ansätzen dokumentiert (Jennewein & Korte-Bernhardt, 2021). Doch ha-
ben sie – wie die öffentliche Debatte im Herbst 2020 zeigte – nicht die Parlaments-
funktionen übernehmen können, zumal sie ohnedies keine sehr umfassende öffentliche 
Wahrnehmung genießen. Zudem haben sich aufgrund des Regierens mittels Verord-
nung für die Landtage neue Herausforderungen ergeben (Meinel, 2021, S. 61). Zu-
gleich schließt die Kritik an alte Niedergangsthesen des Parlamentarismus an – und ak-
tualisiert und betont damit Herausforderungen dieser anspruchsvollen Regierungsform, 
die schon lange bekannt sind. In der Corona-Krise allerdings war die von Beobachtern 
dagegen beschriebene Standardmedizin nicht brauchbar: Mehr Redeparlament, mehr 
Abwägung, mehr Debatte – all das fiel in der ersten Welle den Kontaktbeschränkungen 
und den anders gelagerten Präferenzen der Öffentlichkeit zum Opfer.  

Welche Rolle hatte der Bundestag in der Covid-19-Krise? Die Befunde deuten da-
rauf hin, dass er weder aktiver Treiber noch reiner Zuschauer war – doch ihm fehlte die 
öffentliche Wahrnehmung. Er war ein arbeitendes Arbeitsparlament im kühlen, routi-
nierten Betriebszustand – und wurde daher in seiner Bedeutung kaum richtig verstan-
den. Bei der initialen Bekämpfung von Covid-19 mag man dann nicht nur von einem 
kühlen, sondern gar von einem tiefgefrorenen Zustand der Politik sprechen: Die Inter-
aktionsorientierung richtete sich auf Kooperation, die Motive der politischen Akteure 
der Opposition lagen in der Mitwirkung – und weniger in der Darstellung von Alterna-
tiven – und das, obwohl das Thema fraglos „heiß“ war. Aus mehreren Gründen hat sich 
im weiteren Verlauf der Corona-Krise allerdings der Stil der Politik verändert – die 
ausgesprochen langanhaltende Ausnahmesituation ermöglichte nicht nur ein Lernen 
aus der Krise, sondern auch eines in ihr. Diese Wandlungsprozesse nachzuzeichnen ist 
eine weitere Aufgabe für künftige Forschung. 
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Anmerkung 
 

1 Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird im Folgenden ausschließlich die männliche Sprachform 
verwendet. Selbstverständlich sind alle Geschlechter gleichermaßen gemeint. 
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Wir sind Helden. Sozialpolitische Maßnahmen 
und politische Kommunikation in der Corona-
Pandemie 

 
Zusammenfassung 
Neben umfassenden Eindämmungsstrategien stel-
len sozial- und wirtschaftspolitische Maßnahmen 
einen zentralen Bestandteil der staatlichen Reakti-
onen auf die Corona-Pandemie dar. In Zeiten um-
fassender Krisen ist das politische Krisenmanage-
ment gefordert, eine „überzeugende Erzählung“ 
des zugrundeliegenden Problems und der gewähl-
ten Lösungen zu liefern. Die Policy-Forschung hat 
gezeigt, dass Narrativen und den darin enthaltenen 
sozialen Konstruktionen von (insbesondere: „ver-
dienten“ und „unverdienten“) Zielgruppen bei der 
Reformkommunikation eine zentrale Rolle zu-
kommt. Vor diesem Hintergrund analysiert der 
vorliegende Beitrag, welche Narrative in der Coro-
na-Pandemie von politischen Entscheidungsträ-
ger*innen zur Begründung sozialpolitischer Re-
formen genutzt wurden. Analysiert werden dabei 
mit Deutschland und Österreich zwei traditionell 
konservative Wohlfahrtsstaaten sowie zwei sozial-
politische Felder (Arbeitsmarktpolitik, Familienpo-
litik). Die Narrativanalyse basiert auf einer syste-
matischen Untersuchung der Regierungskommuni-
kation auf Twitter während der „ersten Welle“ der 
Corona-Pandemie. 
 
Schlagwörter: COVID-19; Sozialpolitik; Narrative; 
Zielgruppen; Twitter 

 Abstract 
We are Heroes: Social Policies and Political 
Communication in the COVID-19 Pandemic  
Next to encompassing containment strategies, so-
cial and economic policies have been crucial in na-
tional responses to the COVID-19 pandemic. In 
such times of severe crisis, crisis management is 
challenged to communicate a ‘compelling story’ of 
problems and chosen policy solutions. Policy re-
search has shown that narratives – and their social 
constructions of (deserving and undeserving) target 
populations – play a key role in reform communi-
cation. Against this backdrop, this article analyses 
which policy narratives political decision-makers 
used to legitimise social policy reforms during the 
COVID-19 pandemic for two traditionally con-
servative welfare states (Germany, Austria) and 
two policy fields (labour market policy, family pol-
icy). It is based on a systematic analysis of political 
communication on Twitter during the pandemic’s 
‘first wave’. 
 
 
 
 
 
Keywords: COVID-19; Social policy; Narratives; 
Target populations; Twitter  

1 Einleitung 

Am 11. März 2020 wurde das neuartige Coronavirus bzw. die hierdurch ausgelöste Er-
krankung COVID-19 von der Weltgesundheitsorganisation als Pandemie bewertet. Ne-
ben umfassenden Eindämmungsstrategien („Containment“) stellen – teils sehr umfas-
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sende – sozial- und wirtschaftspolitische Maßnahmen einen zentralen Bestandteil staat-
licher Reaktionen auf diese Pandemie dar. In einer als existentiell wahrgenommenen 
Bedrohung mussten unter hohem Zeitdruck und Unsicherheit weitreichende Entschei-
dungen getroffen werden. In solchen Zeiten umfassender Krisen tritt die Bedeutung 
von Narrativen besonders hervor: “Effective crisis leadership cannot be brought about 
by simply ‘doing the right thing’ […]. Leaders must manage the meaning-making pro-
cess” (Boin, ‘t Hart, Stern & Sundelius, 2016, p. 79; Mintrom & O’Connor, 2020). „Me-
aning making“ wird somit zu einem wichtigen Bestandteil des politischen Krisenma-
nagements, bei dem es darum geht, eine „überzeugende Erzählung“ (Boin, ‘t Hart, 
Stern & Sundelius, 2016, p. 17) des zugrundeliegenden Problems und der gewählten 
Lösungen zu liefern. Hierbei haben sich Pandemien als politisch besonders herausfor-
dernde Krisen (Flinders, 2020) und als „sense-making nightmare“ (Boin, McConnell & 
‘t Hart, 2021, p. 20) erwiesen.  

Zu einer Demokratie gehöre es, so Bundeskanzlerin Angela Merkel bei ihrer Fern-
sehansprache am 18. März 2020, dass „wir unser Handeln möglichst gut begründen 
und kommunizieren, damit es nachvollziehbar wird“ (Bundesregierung, 2020). Grund-
sätzlich sind die Anforderungen an Narrative in Krisenzeiten vielfältig (vgl. im Fol-
genden Boin, ‘t Hart, Stern & Sundelius, 2016; Boin, McConnell & ‘t Hart, 2021). Sie 
sollen eine verständliche und zumeist stark vereinfachende Krisendarstellung liefern 
und Orientierung in Zeiten großer Unsicherheit bieten. Sie sollen das Vertrauen in poli-
tische Entscheidungen stärken und Unterstützung und Verbindlichkeit für diese Ent-
scheidungen in der Bevölkerung generieren. Sie sollen Empathie für diejenigen zeigen, 
die besonders unter der Krise zu leiden haben, d. h. sowohl Geschichten von „Held*in-
nen“ als auch von Leidtragenden der Krise zeichnen. Schließlich sollen Narrative 
Hoffnung geben, dass die Krise – nicht zuletzt durch tatkräftiges Handeln der Regie-
rung – überwunden werden kann. Narrativen kommt daher auch die grundsätzliche 
Funktion zu, „Sinnstiftung zu leisten [und] kollektive Ängste zu bewältigen“ (Gadinger 
& Michaelis, 2021, S. 80). In der Policy-Forschung sind sie in den letzten Jahren zu-
nehmend in den Fokus gerückt (Stone, 2012; Gadinger, Jarzebski & Yildiz, 2014; Sha-
nahan, Jones & McBeth, 2018).  

Die Generierung und Nutzung von Narrativen als Teil der Regierungskommunika-
tion stellt gerade in Krisenzeiten einen anspruchsvollen und nicht vollständig planbaren 
Aufgabenbereich politischen Handelns dar (Gadinger & Michaelis, 2021) – dies nicht 
zuletzt, da Regierungen nicht die einzigen Akteure sind, die „meaning-making“ betrei-
ben, sondern sich auch gegenüber anderen Akteuren mit teils mächtigen anderen Nar-
rativen durchsetzen müssen (Boin, McConnell & ‘t Hart, 2021, pp. 66-67). Auch in 
Krisenzeiten ist Politik somit ein Kampf um Bedeutung, der immer auch mit Machtan-
sprüchen verbunden ist (ebd.).  

Zunächst eine Gesundheitskrise, wirkt sich die Corona-Pandemie in zahlreichen 
politischen, ökonomischen und gesellschaftlichen Teilbereichen krisenhaft aus. In ab-
strahierter Form kann sie auch als „Solidaritätskrise“ verstanden werden, „a massive 
collection [sic] action challenge, as the great majority of people was not directly threat-
ened by the disease but was asked or compelled to make sacrifices in order to suppress 
the virus“ (Boin, McConnell & ‘t Hart, 2021, S. 6; kritisch zu „Solidarität als Sicher-
heitsformel" in der Corona-Pandemie Bonacker, 2020). Es lässt sich argumentieren, 
dass dieser „Solidaritätskrise“ politisch auch durch eine Verknüpfung von Containment 
und Sozialpolitik begegnet wurde. Tatsächlich ist der Kontext der Corona-Pandemie 
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insofern besonders, als dass Public-Health- und Sozialpolitik miteinander verknüpft 
wurden (Blum & Dobrotić, 2021). Dies zeigt sich vor allem in der Arbeitsmarkt- und 
Familienpolitik: Durch die weitgehenden Einschränkungen des öffentlichen Lebens zur 
Pandemiebekämpfung konnten viele Menschen ihrer Arbeit nicht mehr nachgehen. Um 
den (z. T. infolgedessen) drohenden Arbeitsplatzverlust bzw. finanzielle Einbußen zu 
kompensieren, wurden arbeitsmarktpolitische Maßnahmen (z. B. zur Kurzarbeit) be-
schlossen. In der Familienpolitik stellte die Schließung von Kinderbetreuungseinrich-
tungen und Schulen einen „Entzug“ sozialpolitischer Dienstleistungen zur Pande-
miebekämpfung dar. Familien wurden durch spezifische Maßnahmen vor Einkom-
mensverlusten geschützt (vgl. Kap. 4.1).  

Vor diesem Hintergrund analysiert der vorliegende Beitrag, welche Narrative in 
der Corona-Pandemie von politischen Entscheidungsträger*innen zur Begründung des 
sozialpolitischen Handelns und somit als Teil des „meaning-making“ genutzt wurden. 
Die erzählerischen Mittel zur Begründung der Eindämmungsmaßnahmen – wie „flatten 
the curve“ – haben bereits einige Beachtung gefunden (CORDIS, 2020; Gadinger & 
Michaelis, 2020). Eindrücklich zeigten sie sich bei Merkels Fernsehansprache, in der 
sie die zur Pandemiebekämpfung beschlossenen Einschränkungen erklärte und in der 
Bevölkerung um Verständnis und Mitarbeit warb, mithin einen „staatlich-appellativen 
Weg“ (Nullmeier, 2020) einschlug. Die Bedeutung des „meaning-making“ beschränkte 
sich aber keineswegs auf Containment- und Public-Health-Maßnahmen, sondern gilt 
ganz wesentlich auch für die (damit verknüpften) sozialpolitischen Maßnahmen (vgl. 
Kap. 2.2; für die Wirtschaftspolitik auch Sack, Fuchs & Roland in diesem Heft). Sozi-
alpolitische Narrative in der Corona-Pandemie sind bislang jedoch kaum erforscht 
worden.  

Von besonderem Interesse ist hierbei, auf welche Plots Erzähler*innen zurückgrei-
fen, um sozialpolitische Maßnahmen zu begründen, und welche Charaktere in diesen 
Plots auftreten. Aufgrund des redistributiven Charakters von Sozialpolitik ist dabei von 
besonderer Relevanz, wie Zielgruppen der Leistungen in den Narrativen vorkommen: 
Als „Heldinnen des Alltags“ (Gadinger & Michaelis, 2021, S. 83), die belohnt werden 
müssen? Oder als Leidtragende der Krise, denen geholfen werden muss? Die Policy-
Forschung hat gezeigt, dass Narrativen und den in ihnen enthaltenen sozialen Kon-
struktionen von Zielgruppen bei der Reformkommunikation eine zentrale Rolle zu-
kommt (Schneider & Ingram, 1993; Stone, 2012; Blum & Kuhlmann, 2019). Dies zeig-
te sich bereits in der o. g. Fernsehansprache exemplarisch für die Arbeitsmarktpolitik: 

„Für die Wirtschaft, die großen Unternehmen genau wie die kleinen Betriebe, für Geschäfte, 
Restaurants, Freiberufler ist es jetzt schon sehr schwer. Die nächsten Wochen werden noch 
schwerer. Ich versichere Ihnen: Die Bundesregierung tut alles, was sie kann, um die wirtschaftli-
chen Auswirkungen abzufedern – und vor allem um Arbeitsplätze zu bewahren. Wir können und 
werden alles einsetzen, was es braucht, um unseren Unternehmen und Arbeitnehmern durch die-
se schwere Prüfung zu helfen.“ (Bundesregierung, 2020) 

Zur Beantwortung der Forschungsfrage kombinieren wir die Analytik des Narrative 
Policy Framework (NPF; Shanahan, Jones & McBeth, 2018) mit einer Typologie sozi-
alpolitischer Narrative (Blum & Kuhlmann, 2019; Kuhlmann & Blum, 2021). Mit 
Deutschland und Österreich untersuchen wir zwei traditionell konservative Wohl-
fahrtsstaaten (Esping-Andersen, 1990) und mit der Arbeitsmarkt- und der Familienpo-
litik zwei Politikfelder, in denen umfassende sozialpolitische Maßnahmen in Reaktion 
auf die Corona-Pandemie verabschiedet wurden. Beide Felder sind miteinander ver-
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knüpft, wenden sich jedoch tendenziell an unterschiedliche Zielgruppen, z. B. abhängig 
Beschäftigte, Solo-Selbstständige, Eltern, Kinder sowie auch neue, für die Corona-
Pandemie spezifische Zielgruppen wie „systemrelevante Beschäftigte“. Diese Gruppen 
können durch Narrative unterschiedlich konstruiert werden und unterschiedliche Cha-
raktere einnehmen (vgl. Kapitel 2). Deutschland sowie Österreich konnten in den letz-
ten Jahren ein „Nulldefizit“ erreichen und weisen einen traditionell „starken Sozial-
staat“ auf, der sich jetzt in der Krise bewähre (BMAS_Mai_11; Kurz_März_84). Die 
gemeinsame Sprache macht die verwendeten Narrative und sprachlichen Mittel (z. B. 
Metaphern) zwischen beiden Ländern zudem gut vergleichbar. Angesichts dieser ähn-
lichen Bedingungen sollen in der Analyse eventuelle Unterschiede zwischen den Re-
formnarrativen identifiziert und die verwendeten Konzepte spezifiziert werden. Die 
Narrativanalyse basiert auf einer umfassenden und systematischen Analyse der Regie-
rungskommunikation auf Twitter während der „ersten Welle“ der Corona-Pandemie. 

Der folgende Abschnitt führt in die theoretischen Grundlagen zu Narrativen und 
die Konstruktion von Zielgruppen (sozial-)politischer Maßnahmen ein. Kapitel 3 erläu-
tert die methodischen Grundlagen der Analyse. Der vierte Abschnitt skizziert über-
blicksartig die zentralen arbeitsmarkt- und familienpolitischen Maßnahmen in beiden 
Ländern und präsentiert die Ergebnisse der Narrativanalyse. Kapitel 5 fasst zentrale 
Ergebnisse zusammen und blickt auf mögliche Forschungsperspektiven.  

2 Theoretische Grundlagen der Narrativanalyse 

Das Forschungsinteresse dieses Beitrags konzentriert sich auf eine systematische Ana-
lyse der narrativen Plots und Charakterdarstellungen, die zur Begründung staatlicher 
Corona-Maßnahmen genutzt wurden. Als theoretischer Zugang bietet sich daher zu-
nächst das Narrative Policy Framework (NPF) an, das vier wesentliche Strukturele-
mente für die Analyse narrativer Strukturen etabliert hat (Shanahan, Jones & McBeth, 
2018; Mintrom & O’Connor, 2020): 

 
‒ Setting: Dieses Element bezieht sich auf den generellen Kontext und kann ver-

schiedene Aspekte beinhalten, z. B. den zeitlichen und geographischen Kontext 
sowie sozio-ökonomische Bedingungen.  

‒ Charaktere: Hier hat sich eine Unterscheidung etabliert nach „Held*innen“, die ein 
Policy-Problem lösen, „Schurk*innen“, die ein Policy-Problem verursachen, und 
„Opfern“, die Leidtragende des Policy-Problems sind. Entscheidend für die Zu-
schreibung zu einem Charakter ist dabei nicht, ob diese Einheit tatsächlich mensch-
lich handeln kann, sondern ob der Einheit eine solche Handlungsfähigkeit erzähle-
risch zugeschrieben wird. Somit kann dieses narrative Element sowohl Personen 
als auch Personifikationen umfassen (Shanahan, Jones & McBeth, 2018).  

‒ Moral: Hiermit ist zumeist eine bestimmte Policy-Lösung gemeint.  
‒ Plot: Hierüber werden konkrete Ereignisse und Handlungen der Charaktere inner-

halb eines bestimmten Settings miteinander verbunden. 
 

Da von der NPF-Forschung für ein „Narrativ“ die Minimaldefinition aufgestellt wurde, 
mindestens eine Figur und einen Policy-Bezug1 aufzuweisen (Shanahan, Jones & 
McBeth, 2018), kommt Charakteren innerhalb von Narrativen eine hervorgehobene 
Bedeutung zu. Mit Blick auf den spezifischen Kontext, der sich aus dem redistributiven 
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Charakter von Sozialpolitik für Zielgruppenkonstruktionen ergibt, ist es allerdings 
sinnvoll, sozialpolitische Narrative näher zu konzeptualisieren.   

Eine zentrale Funktion sozialpolitischer Narrative besteht darin, die (Nicht-)Ge-
währung von Leistungen für verschiedene Gruppen zu legitimieren. In einem früheren 
Artikel (Blum & Kuhlmann, 2019) haben wir zwei verschiedene sozialpolitische Ex-
pansionsnarrative2 danach unterschieden, welche Zielgruppen (Schneider & Ingram, 
1993) diese in den Vordergrund rücken. Im Sinne der NPF-Komponenten handelt es 
sich hier um zwei verschiedene Plots, nämlich: Giving-to-give- und Giving-to-promote-
Narrative. Der Beitrag nutzt diese Unterscheidung, um zu untersuchen, welche Legiti-
mationsstrategien im Zuge der sozialpolitischen Expansionsmaßnahmen in der Corona-
Krise – v. a. mit Blick auf gewählte Plots und Charakterkonstruktionen – verwendet 
wurden.  

 
‒ Giving-to-give-Narrative: Sie schreiben bestimmten Gruppen verdiente sozialpoli-

tische Leistungen im Sinne einer Anerkennung (primär vergangener oder gegen-
wärtiger) gesellschaftlicher Leistungen zu (Blum & Kuhlmann, 2019, p. 347). 
Wenn (v. a. in Zeiten knapper finanzieller Ressourcen) expansive Sozialreformen 
stattfinden, so kann argumentiert werden, dass sie sich an Gruppen richten, die 
über eine gewisse Macht verfügen – etwa weil sie eine starke Wählergruppe reprä-
sentieren (z. B. Mittelschicht, Rentner*innen) –, dass diese Gruppen aber auch ein 
positives Bild in der Öffentlichkeit haben, sodass sie als „verdient“ angesehen 
werden (Schneider & Ingram, 1993). Zentrale Charaktere innerhalb von Giving-to-
give-Narrativen sind somit „Begünstigte“ (advantaged; Schneider & Ingram, 
1993), d. h. positiv konstruierte und mächtige Gruppen.  

‒ Giving-to-promote-Narrative3: Sie legitimieren sozialpolitische Leistungen nicht 
als Anerkennung einer bereits erfolgten Leistung, sondern als Investition in die 
Zukunft, als Befähigung zu zukünftigem Handeln. Eine solche Befähigung kann 
beispielsweise durch den Ausbau von Qualifizierungs- und Weiterbildungsangebo-
ten oder von Kinderbetreuungs- und Pflegeeinrichtungen erreicht werden. Giving-
to-promote-Narrative können auch eine produktivistische Dimension aufweisen, 
wenn expansive sozialpolitische Reformen zur Stärkung von „Humankapital“ und 
ökonomischem Wachstum beitragen sollen. Die Gruppe, die in diesen Narrativen 
im Fokus steht, ist primär die der „Bedürftigen“ (dependents, Schneider & Ingram, 
1993), die als verdient, aber politisch schwach angesehen wird (z. B. Kinder, arme 
Familien) und deren Förderung auf breiten gesellschaftlichen Konsens trifft.  
 

Vor diesem Hintergrund kann z. B. empirisch gefragt werden, ob die in den Giving-to-
give-Narrativen dominante Gruppe der „Begünstigten“ erzählerisch als „Held*innen“ 
konzipiert wird, deren (Lebens-)Leistungen finanziell anerkannt werden soll, oder als 
durch Wechselfälle des Lebens zu „Opfern“ gewordene Gruppe, die gerade aufgrund 
ihrer Lebensleistung unterstützt werden müsse. Ebenso kann die in den Giving-to-
promote-Narrativen dominante Gruppe der „Bedürftigen“ in Narrativen entweder als 
„Opfer“ auftreten, das durch sozialpolitische Leistungen befähigt werden soll, oder als 
„Held*innen“ – nun aber eher im Sinne von „Underdogs“ –, die weiterer Unterstützung 
bedürfen.  
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3 Methodik 

Neben den (dominierenden) quantitativen Verfahren wurden auch qualitative Zugänge 
für NPF-Analysen etabliert (Gray & Jones, 2016), innerhalb derer wir diese Studie 
verorten. Als Untersuchungszeitraum wurden die Monate März bis Juni 2020 gewählt, 
da dies einen abgeschlossenen Zyklus der „ersten Welle“ der COVID-19-Pandemie 
und entsprechender politischer Maßnahmen darstellt.4 Da hier die von politischen Ent-
scheidungsträger*innen genutzten Narrative zur Begründung der sozialpolitischen 
Corona-Maßnahmen im Fokus stehen, bleiben konkurrierende Narrative, die von ande-
ren Akteur*innen genutzt werden, außerhalb des Betrachtungswinkels. 

Mit Blick auf die Datenerhebung bietet es sich an, die politische Krisenkommuni-
kation in möglichst direkter Form zu untersuchen, d. h. nicht in gefilterter Form, wie 
z. B. in Tageszeitungen (zum Folgenden auch Kuhlmann & Blum, 2021). Frühere 
NPF-Studien haben dabei demonstriert, dass Narrative auch in kurzen Social-Media-
Beiträgen in all ihren Wesenskomponenten konstruiert werden können – oder wie es 
Melissa Merry (2016) im Titel ihres Artikels argumentiert: „in 140 characters or less“. 
Da zudem unseres Wissens nach noch keine NPF-Analysen anhand von Twitter-Daten 
für die Untersuchungsfälle existieren, haben wir eine Inhaltsanalyse von Social-Media-
Daten des Mikroblogging-Dienstes Twitter durchgeführt. Ein Pretest zum Vergleich 
mit dem sozialen Netzwerk Facebook, welches längere Beiträge erlaubt, hatte zuvor 
keine auffälligen Unterschiede im Hinblick auf Narrative ergeben (s. u.).  

Um die sozialpolitischen Reaktionen in der Familien- und Arbeitsmarktpolitik so-
wie die zur Kontextualisierung wichtigen Containment-Maßnahmen abdecken zu kön-
nen, wurden für Deutschland die Profile der zuständigen Fachministerien (Bundesmi-
nisterium für Arbeit und Soziales (BMAS); Bundesministerium für Familie, Senioren, 
Frauen und Jugend (BMFSFJ)) und für Österreich das Facebook-Profil der damaligen 
Arbeits- und Familienministerin Christine Aschbacher einbezogen sowie diejenigen 
des Bundeskanzlers Sebastian Kurz bzw. für Deutschland des Regierungssprechers 
Steffen Seibert (Merkel verfügt über kein eigenes Twitter-Profil). Entscheidendes Kri-
terium für den Einbezug individueller bzw. institutioneller Accounts war, worüber die 
politische Kommunikation der Maßnahmen erfolgte. Für Deutschland waren dies nach 
einer vorausgehenden Prüfung die ministeriellen Accounts, während die individuellen 
Accounts (Hubertus Heil bzw. Franziska Giffey) eher personenbezogene Tweets ent-
hielten (z. B. über wahrgenommene Termine). In Österreich hingegen verfügten weder 
Aschbacher noch das Bundesministerium für Arbeit, Familie und Jugend über ein 
Twitter-Profil.5 Daher wurde hier auf Facebook-Posts zurückgegriffen, über die auch 
die politische Kommunikation erfolgte. Ein Test-Vergleich der Twitter- und Facebook-
Posts des BMAS sowie von Kurz für den Monat April hatten zuvor keine deutlichen 
Unterschiede gezeigt. Mit Blick auf die übergreifenden Krisenerzählungen ist das 
Twitter-Profil von Kurz zentral (ca. 477.750 Follower im Mai 2021); in Deutschland 
entspricht dieser Kommunikationsfunktion das Profil von Regierungssprecher Seibert 
(ca. 1.002.500 Follower im Mai 2021).  

Alle Tweets wurden manuell extrahiert und in je eine Textdatei pro Akteur und 
Monat überführt. Ein Tweet stellte hierbei je eine Analyseeinheit dar. In einem ersten 
Durchgang wurde markiert, ob der jeweilige Tweet die Minimaldefinition eines Narra-
tivs erfüllt (in unserem Fall einen Bezug zur Corona-Pandemie sowie einen Charakter 
enthält).6 Die so entsprechend als Narrativ markierten Tweets stellen unsere Datenbasis 
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dar; sie wurden pro Monat durchnummeriert und werden entsprechend zitiert (z. B. wä-
re „Kurz_April_1“ der erste von Kurz im April gesendete Tweet) (Tabelle 1).  
 
Tabelle 1: Datenbasis (1.3.-30.6.2020) 

 Deutschland Österreich Insgesamt 

Erzähler*in (Twitter-Profil) @steffenseibert  
@BMAS_Bund  
@BMFSFJ  

@sebastiankurz 
Christine Aschbacher  
(Facebook)  

 

Narrative n=289 n=265 n=554 
Codierungen n=2.033 n=2.063 n=4.096 

Quelle: Eigene Darstellung. 
 
Das Kodierschema wurde auf theoretischer Grundlage entlang der Strukturelemente 
von Policy-Narrativen gebildet (Tabelle 4, Anhang). Entsprechende Unterkategorien 
entstanden in einem iterativen Prozess aus dem empirischen Material heraus. Für Co-
dierung und Auswertung diente das Programm MaxQDA. Um subjektive Einflüsse 
auszugleichen, wurden Verfahren der Investigator Triangulation genutzt (Flick, 2019): 
Zu Beginn wurden Narrative sowohl gemeinsam per Videokonferenz als auch unab-
hängig voneinander codiert und anschließend diskutiert, um die Inter-Coder-Reliabili-
tät zu erhöhen und das Kategoriensystem zu verfeinern. Im Anschluss war Coder 1 für 
die deutschen, Coder 2 für die österreichischen Daten zuständig. Abschließend wurde 
ein Test zur Inter-Coder-Reliabilität für ca. 10% des gesamten Datenmaterials durchge-
führt, indem die @BMFSFJ-Narrative für den Monat April (n=50) von beiden Codern 
unabhängig voneinander codiert wurden. Diese Überprüfung der Inter-Coder-Reliabili-
tät wies einen sehr guten Wert von 83,63% Übereinstimmung aus (Kappa=0.83).  

4 Sozialpolitische Maßnahmen und ihre Erzählung  

4.1 Überblick: Sozialpolitische Maßnahmen in der „ersten Welle“ der 
Corona-Pandemie 

Dieser Abschnitt wirft ein Schlaglicht auf die zentralen sozialpolitischen Regelungen, 
die im Untersuchungszeitraum eingeführt wurden, um die Folgen der Pandemie(-
maßnahmen) abzufedern. Mit Blick auf die Containment-Maßnahmen finden wir in 
beiden Ländern ab Mitte März „harte“ Lockdowns. Dabei galten in Österreich im Ver-
gleich zu Deutschland strengere Ausgangsbeschränkungen, während es nur eine Teil-
schließung von Kitas/Schulen gab, d. h. berufstätige Eltern ohne Alternative behielten 
„auf dem Papier“7 eine Betreuungsoption. Abbildung 1 gibt einen Überblick über die in 
beiden Ländern ergriffenen zentralen arbeitsmarkt- und familienpolitischen Maßnah-
men im Zeitverlauf.  
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Grundsätzlich lassen sich ähnliche sozialpolitische Instrumente feststellen, deren Aus-
gestaltung im Detail allerdings unterschiedlich ausfällt: So setzen beide Länder für die 
Gruppe der abhängig Beschäftigten v. a. auf einen Ausbau der Kurzarbeiterregelungen 
(Schulten & Müller, 2020). In Österreich ist in den Kurzarbeiterregelungen zudem ein 
solidarisches Element enthalten, indem Beschäftigte mit geringeren Einkommen pro-
zentual mehr Kurzarbeitergeld erhalten. Für Solo-Selbstständige lässt sich ebenfalls ei-
ne ähnliche Struktur der Hilfen feststellen, die aus Fixkostenzuschüssen und Hilfen 
zum Lebensunterhalt besteht, wobei letztere in Deutschland über die Grundsicherung 
für Arbeitsuchende beantragt werden, in Österreich über den Härtefallfonds. Für Fami-
lien finden wir in beiden Ländern pauschale – unterschiedlich hohe – Kinderboni sowie 
zusätzliche Geldleistungen für einkommensschwache Familien (Deutschland: Notfall-
Kinderzuschlag; Österreich: Corona-Familienhärteausgleich). In Deutschland gab es 
bei einer Vollschließung der Kitas/Schulen Lohnfortzahlungen über das Infektions-
schutzgesetz, in Österreich bei einer Teilschließung weniger weitreichende Regelungen 
zu möglichem Sonderurlaub.  

4.2 Narrative Muster 

Da der Schwerpunkt des Beitrags auf einer qualitativen Narrativanalyse liegt (vgl. Ka-
pitel 4.3), dienen im Folgenden einfache deskriptive Statistiken dazu, vorab zentrale 
Muster zu identifizieren, die sich im Hinblick auf die narrativen Strukturen ergeben 
und die dann einer tiefergehenden Analyse unterzogen werden können. Das verwende-
te Kategorienschema erlaubt eine solche quantitative Analyse der identifizierten Narra-
tive (n=554) und ihrer Strukturelemente.  

Blickt man zunächst auf die von den Narrativen fokussierten Settings (die hier häufig 
Policy-Problemen entsprechen), so dominiert in beiden Ländern (v. a. in Österreich) we-
nig überraschend die Pandemieeindämmung („Containment“) als Herausforderung. Unter 
den spezifisch sozialpolitischen Problemsettings treten für das Politikfeld Arbeitsmarktpo-
litik die Settings „Arbeitslosigkeit“ sowie „wirtschaftliche Situation“, für das Politikfeld 
Familienpolitik das Setting „Vereinbarkeit Beruf-Familie“ hervor. Vereinbarkeitsproble-
me und finanzieller Unterstützungsbedarf werden in Deutschland häufiger thematisiert, 
während in den österreichischen Narrativen die wirtschaftliche Situation stärker als Prob-
lem hervortritt (Tabelle 5, Anhang). Ähnlich zeigt sich bei den hervorgehobenen Policy-
Lösungen (Moral) eine Dominanz der Containment-Maßnahmen, in Österreich dabei stär-
ker als in Deutschland.8 Als spezifische sozialpolitische Maßnahme wird „Kurzarbeit“ 
häufig genannt. Länderunterschiede ergeben sich im Hinblick auf familienpolitische Lö-
sungen: Hier dominiert in Deutschland der Lohnersatz für Eltern. In Deutschland taucht 
zudem die Lösung „Grundeinkommen“ häufiger auf als in Österreich (Tabelle 5, Anhang). 

Bei den genannten Trends ist zu beachten, dass ein hoher Anteil der codierten Nar-
rative zwar den (wichtigen) Containment-Kontext, nicht aber die uns hier im Kern inte-
ressierenden sozialpolitischen Narrative betrifft. Daher wurden im Folgenden gezielte-
re Auswertungen vorgenommen, die zunächst – in Tabelle 2 – die differenzierten Plots 
(Abschnitt 2) für die verschiedenen Politikfelder, Erzähler*innen und im Länderver-
gleich betrachten. 

Mit Blick auf Länderunterschiede fällt auf, dass unter den sozialpolitischen Expan-
sionsnarrativen in Deutschland Giving-to-give (n=67) häufiger zu finden ist als Giving-
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to-promote (n=44), wohingegen in Österreich die Giving-to-promote- (n=63) vor den 
Giving-to-give-Plots (n=31) dominieren (Tabelle 2, nach Erzähler*innen). Weitere Un-
terschiede lassen sich bezüglich der Verwendung dieser Narrative für verschiedene Po-
litikfelder und durch verschiedene Erzähler*innen feststellen. Zunächst finden sich für 
die Familienpolitik in Österreich insgesamt deutlich weniger Narrative (n=26) als für 
die Arbeitsmarktpolitik (n=104), während sich für Deutschland eine leichte Mehrheit 
familienpolitischer Narrative (n=70) gegenüber arbeitsmarktpolitischen Narrativen 
(n=56) feststellen lässt. In der Arbeitsmarktpolitik besteht eine klare Dominanz von 
Giving-to-promote- (n=81) gegenüber Giving-to-give-Narrativen (n=31). Im Länder-
vergleich differenziert sich dieses Bild noch aus: Während in Österreich in der Ar-
beitsmarktpolitik klar Giving-to-promote-Narrative dominieren (n=56; Giving-to-give: 
n=12), sind diese in Deutschland nur etwas häufiger (n=25) zu finden als Giving-to-
give-Plots (n=19). In der Familienpolitik dominieren in beiden Ländern Giving-to-give- 
klar gegenüber Giving-to-promote-Narrativen. 
 
Tabelle 2: Verwendung der Plots nach Politikfeldern und durch Erzähler*innen 

(Anzahl)9 

 Giving-to-give Giving-to-promote Andere Insgesamt 

 Plots nach Politikfeldern   
Containment     
Deutschland ‒ ‒   58   58 
Österreich ‒ 5   99 104 
Arbeitsmarkt     
Deutschland   19 25   12   56 
Österreich   12 56   36 104 
Familie/Kinder     
Deutschland   31 3   36   70 
Österreich   13 5     8   26 
Wohlfahrt     
Deutschland   16   11     5   32 
Österreich     4 ‒ ‒     4 
Gesundheit     
Deutschland ‒ ‒   12   12 
Österreich ‒     2   18   20 
Andere      
Deutschland     6     7   42   55 
Österreich     4     3   14   21 

 Plots nach Erzähler*innen   
@steffenseibert      7   10   69   86 
@BMAS_Bund    31   30   22   83 
@BMFSFJ   29     4   65   98 
Deutschland   67   44 156 267 
@sebastiankurz   12   21 118 151 
Aschbacher   19   42   29   90 
Österreich   31   63 147 241 
Insgesamt   98 107 303 508 

Quelle: Eigene Datenauswertung; für die Politikfelder weicht die Gesamtzahl leicht nach oben ab, 
da manche Plots mehreren Politikfeldern zuzuordnen sind. „Andere“ umfasst die Legitimation von Contain-
ment-Maßnahmen und Maßnahmen der Gesundheitspolitik, die im Rahmen der Analyse ebenfalls systema-
tisch erhoben wurden und an anderer Stelle (Kuhlmann & Blum, 2021) für den deutschen Fall vertieft werden. 
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Beim genaueren Blick auf die Struktur der Giving-to-give- und Giving-to-promote-
Narrative sind zunächst die Charaktere sowie deren Vorkommen und spezifische Aus-
gestaltung interessant (Tabelle 3). Schurk*innen werden in diesen Plots selten themati-
siert (n=18); im Wesentlichen tritt hier das Coronavirus als Schurke auf. Unter den 
Held*innen (n=214) wird erwartbar die „Regierung und Verwaltung“ mehrheitlich als 
Heldin beschrieben (n=135), die sich eines Problems annimmt und ggf. eine Lösung 
erzielt (Boin, ‘t Hart, Stern & Sundelius, 2016). Ein verwandter Held ist der „Wohl-
fahrtsstaat“ (n=36): In Österreich taucht er fast ausschließlich im Giving-to-promote-
Plot auf; in Deutschland hingegen ausgewogener auch in Giving-to-give-Plots. 
 
Tabelle 3: Charaktere und Plots (Anzahl)  

 Giving-to-give Giving-to-
promote 

Andere Insgesamt 

 D Ö D Ö D Ö D Ö 
Held*innen 67 27 51 69 124 133 242 229 
Regierung/Verwaltung (‚Wir‘) 47 20 30 38 52 58 129 116 

Bevölkerung (‚Ihr‘) - 1 2 1 41 38 43 40 

Wohlfahrtsstaat 11 1 9 15 5  25 16 

Systemrelevante Beschäftigte 4 2 3 6 3 2 10 10 

Arbeitgeber*innen/Betriebe 2 - 1 7 2 7 5 14 

Arbeitnehmer*innen 3 - 2 1 4 1 9 2 

Containment-Policies - - - - - 13 - 13 

Familien - - 1 - 1 - 2 - 

Andere  3 3 1 16 14 19 18 

Schurk*innen 6 4 4 4 22 24 32 32 
Coronavirus 3 4 4 3 14 16 21 23 

Desinformation  - - - - 3 3 3 3 

Mächtige Contender 2 - - - 2 - 4 - 

Corona-Regelbrecher - - - - 2 3 2 3 

Superspreader 1 - - - 1 - 2 - 

Andere - - - 1 - 2 - 3 

Opfer 53 27 24 40 71 37 148 104 
Familien 27 10 2 3 14 6 43 19 

Von Arbeitslosigkeit bedrohte Beschäftigte  10 3 10 15 4 2 24 20 

Bevölkerung (‚Ihr) 8 1 3 3 9 2 20 6 

Arbeitgeber*innen/Betriebe - 3 3 11 - 3 3 17 

Kinder/Jugendliche 3 - - 2 12 1 15 3 

COVID-Risikogruppen - 2 - - 6 9 6 11 

Ältere - - - - 6 9 6 9 

Wirtschaft - 1 3 4 1 2 4 7 

Opfer häusl. Gewalt 1 - -  8 - 9 - 

Arbeitslose - 3 - 2  2 - 7 

Andere 4 4 3 - 11 1 18 5 

Quelle: Eigene Datenauswertung; Leichte Abweichungen von der Gesamtzahl der Plots ergeben sich 
dadurch, dass in manchen Narrativen mehrere Charaktere auftreten.   
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Sozialpolitische Zielgruppen treten in beiden Narrativen primär als „Opfer“ auf (n=144). 
Hier zeigen sich interessante Unterschiede im Ländervergleich: In Deutschland domi-
niert in den Giving-to-give-Narrativen die Gruppe der Familien (n=27). Darüber hinaus 
lassen sich in beiden Plots gleichermaßen auch von Arbeitslosigkeit bedrohte Beschäf-
tigte als wichtige Gruppe identifizieren (n=20; Giving-to-give: n=10; Giving-to-
promote: n=10). In Österreich ist die Konstruktion von Familien als Opfer seltener 
(n=13), aber auch dort dominieren für Familien Giving-to-give-Plots (n=10; Giving-to-
promote: n=3). Von Arbeitslosigkeit Bedrohte kommen hingegen in Österreich häufi-
ger in Giving-to-promote- (n=15) als in Giving-to-give-Narrativen (n=3) vor; darüber 
hinaus wird die Gruppe der Arbeitslosen als Opfer konstruiert (n=5), die in Narrativen 
in Deutschland vollständig abwesend ist. Häufig werden zudem Arbeitgeber*innen in 
Österreich als Opfer konstruiert; überwiegend in Giving-to-promote-Narrativen (n=11; 
Giving-to-give: n=3). 

4.3 Narrativanalyse  

Insgesamt lassen sich verschiedene Phasen der Pandemieentwicklung, politischer Reakti-
onen und deren politischer Kommunikation unterscheiden. Durch die skizzierte Verknüp-
fung von Pandemiebekämpfung und Sozialpolitik ergibt sich für den Zeitraum März bis 
Juni 2020 ein besonderes Set von Narrativen zur Maßnahmenlegitimation, die in unter-
schiedlichen Phasen prominent wurden: In Phase I dominierten Narrative, die Einschrän-
kungen des öffentlichen Lebens im Sinne der Pandemiebekämpfung legitimieren sollten. 
In Phase II verstärkten sich die o. g. sozialpolitischen Expansionsnarrative (Giving-to-
give; Giving-to-promote), z. T. als Kompensation und damit auch Legitimation der durch 
die Containment-Maßnahmen erlittenen „sozialen Härten”. In Phase III gewannen im 
Zuge der schrittweisen Aussetzung von Containment-Maßnahmen Narrative an Rele-
vanz, deren Fokus auf der Bedeutung von Lockerungen für die wirtschaftli-
che/gesellschaftliche Entwicklung oder notwendigen Bedingungen (z. B. Schutzmaß-
nahmen) solcher Lockerungen lag. Im Fokus dieses Beitrags steht die Regierungskom-
munikation der verabschiedeten sozialpolitischen Maßnahmen in der zweiten Phase.  

Deutschland 
Am 11. März schwört Merkel die Bevölkerung auf die bevorstehenden Härten der Pan-
demie ein: „Wir müssen alle Kräfte einsetzen, alle notwendigen Maßnahmen ergreifen. 
Unsere Solidarität, unsere Vernunft, unser Herz füreinander sind auf die Probe ge-
stellt.“ (Seibert_März_11). Während Merkel sonst nicht gerade für ihren emotionalen 
Kommunikationsstil bekannt ist (Masch & Gabriel, 2020), schlägt sie als Erzählerin in 
der Corona-Pandemie durchaus emotionale Töne an, wovon auch Merkels o. g. Fern-
sehansprache Ausdruck war. Früh werden dabei die sozialpolitischen Maßnahmen 
kommuniziert als Beitrag dazu, dass die Corona-Pandemie eine „Herausforderung [ist], 
die Deutschland stemmen kann“ (BMAS_März_72).  

Eine besondere Rolle kommt dabei dem Instrument der Kurzarbeit zu, die mehr-
fach als „Brücke über die Krise“ (BMAS_März_41; BMAS_Mai_11) bezeichnet wird 
und viele Stellen „rettet“ (Seibert_Juni_6), also selbst zur Heldin wird. Viele solcher 
Narrative verknüpfen das Instrument der Kurzarbeit dabei mit der Regierung bzw. dem 
Wohlfahrtsstaat als Held*innen, die Arbeitsplätze erhalten:  
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„Mit #Kurzarbeit haben wir eine starke, stabile Brücke über diesen wirtschaftlichen Abgrund ge-
baut, um Millionen von Arbeitsplätzen zu retten. Es ist ein Zeichen der Stärke unseres deutschen 
Sozialstaats, dass wir das leisten können.“ (BMAS_Mai_11) 
 

Der Fokus auf die Sicherung von Arbeitsplätzen verortet die Kurzarbeit als Lösung im 
Giving-to-promote-Narrativ. Betriebe sollen in „voller Teamstärke“ (BMAS_März_139) 
erhalten bleiben, um nach der Pandemie „gemeinsam wieder durchstarten“ (BMAS_ 
März_143) zu können. Dies wird auch deutlich im Zusammenhang mit dem Sozial-
schutzpaket II im Mai:  

„Die Veränderungen der Regeln für #Kurzarbeit (Höhe & Zuverdienst) sind sozial geboten & 
auch ökonomisch sinnvoll: Wir leisten damit jetzt einen Beitrag zur Sicherung von Kaufkraft in 
Deutschland. Das sichert Nachfrage & hilft der Wirtschaft.“ (BMAS_Mai_12). 
 

In solchen narrativen Konstruktionen wird deutlich, dass die Zielgruppen von Kurzar-
beit eben nicht ausschließlich Arbeitnehmer*innen sind, die vor Arbeitslosigkeit be-
wahrt werden sollen, was einem Giving-to-give-Narrativ entspricht (z. B.: „Mit den er-
leichterten Regeln für #Kurzarbeitergeld schützen wir Arbeitnehmer*innen während 
#COVID19 vor Arbeitslosigkeit.“, BMAS_März_28). Die Kurzarbeit wird gleicher-
maßen als Instrument zu Sicherung der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit des Landes 
legitimiert.   

Giving-to-give-Narrative tauchen besonders prominent im Zusammenhang mit der 
Verabschiedung des ersten Sozialschutzpaketes Ende März auf. Man wolle „den Men-
schen auch in der Krise Sicherheit geben und sie unterstützen“ (BMAS_März_82) und 
dabei „schnell und unbürokratisch“ (BMAS_März_83) helfen: „Gerade in schwierigen 
Zeiten können sich alle Bürger*innen auf den Sozialstaat verlassen.“ (BMAS_März_83). 
Deutlich erkennbar wird hier erneut die Heldenkonstruktion in Bezug auf den Sozialstaat, 
der „für alle da [ist]“ (BMAS_März_136) und die Regierung, die „kämpft“ (s. o.) und 
dabei „die Menschen“ nicht vergisst. Adressiert wird dabei neben den abhängig Beschäf-
tigten auch die Gruppe der nicht-abhängig Beschäftigten, die ebenfalls als Leistungsträ-
gerin und Heldin konstruiert wird, die nun als Opfer der Pandemie Unterstützung erhal-
ten müsse: „Besonders hart trifft es Kleinstunternehmer*innen und Selbstständige, die 
sonst dafür sorgen, dass unser Land funktioniert.“ (BMAS_März_78) Vereinzelt finden 
sich zudem Giving-to-give-Narrative im Hinblick auf die Gruppe der systemrelevanten 
Beschäftigten, die an anderer Stelle als neue Sozialfigur der Pandemie charakterisiert 
worden sind (Moser & Schlechtriemen, 2021). Als „Held*innen des Alltags“ (BMAS_ 
März_123) verdiene diese Gruppe langfristig höhere Löhne. 

„Leistungsträger sind auch jene, die jetzt an der Supermarkt-Kasse sitzen, die in Krankenhäusern 
Zusatzschichten schieben oder weiterhin unseren Müll entsorgen. Wir müssen uns bewusst ma-
chen, was Menschen da jeden Tag leisten – mitunter zu sehr geringen Löhnen.“ (BMAS_ 
März_123) 
 

Aus erzähltheoretischer Perspektive besonders interessant ist das onomatopoetische 
„Wumms“, das im Zusammenhang mit dem Konjunkturpaket im Juni insbesondere von 
Finanzminister Olaf Scholz als Erzähler bemüht wurde. Auch Familienministerin 
Giffey greift dies auf, wenn sie ankündigt, dass das Konjunkturpaket einen „echten fa-
milienpolitischen Wumms“ (BMFSFJ_Juni_44) beinhalte. Anstelle kleinteiliger Dar-
stellungen zum Konjunkturpaket soll dieser Begriff das Bild einer hemdsärmeligen, 
tatkräftigen Regierung evozieren – wenngleich sprachlich abgeschwächter als Scholz‘ 
martialisches „Bazooka“ (Scholz, 2020) zu Beginn der Pandemie. Erzählerisch werden 
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die sozialpolitischen Maßnahmen des Konjunkturpakets vor allem in Giving-to-
promote-Narrativen bedeutsam, welche die Bedeutung des Konjunkturpaketes für die 
wirtschaftliche Entwicklung in den Vordergrund rücken. Partiell werden diese aber 
auch mit Giving-to-give-Narrativen verknüpft:  

„Das geplante #Konjunkturpaket soll Bürger*innen nicht nur vor akutem Schaden bewahr[en]. 
Es geht auch darum, #Arbeitsmarkt und #Wirtschaft sozial gerecht und nachhaltig in Schwung zu 
bringen.“ (BMAS_Juni_8) 
 

Während in der Arbeitsmarktpolitik also – abhängig von den verschiedenen sozialpoliti-
schen Lösungen – sowohl Giving-to-give- als auch Giving-to-promote-Narrative auftau-
chen, dominieren in der Familienpolitik Giving-to-give-Narrative deutlich. Diese konstru-
ieren Familien als Opfer der Krise, die von der Regierung „nicht allein gelassen“ 
(BMFSFJ_März_40) und deren Interessen „nicht vernachlässigt werden“ (BMFSFJ_Ap-
ril_57) dürften. Finanzielle Unterstützungsleistungen dominieren die Giving-to-give-
Narrative, wie das folgende Narrativ zum Notfall-Kindergeldzuschlag zeigt: 

„Viele Eltern verdienen wegen der #CoronaPandemie weniger und können nicht mehr für die 
ganze Familie sorgen. Um die finanziellen Folgen abzumildern, haben wir den #NotfallKiZ ge-
startet.“ (BMFSFJ_April_7) 
 

Wichtig sind neben dem Lohnersatz für Eltern mit Betreuungspflichten Anpassungen des 
Elterngeldes, „Deutschland bekannteste und beliebteste #Familienleistung“ (BMFSFJ_ 
April_87), die – so tweetet das BMFSFJ im April ganze sechs Mal – in der Pandemie 
„krisenfest“ gemacht werde (z. B. BMFSFJ_April_103) und auf die man sich auch in 
der Pandemie „verlassen“ könne (BMFSFJ_April_91), wodurch das Elterngeld ähnlich 
wie die Kurzarbeit in der Arbeitsmarktpolitik narrativ als Heldin konstruiert wird. In 
den Fällen, in denen Giving-to-promote-Narrative in der Familienpolitik auftauchen, 
beziehen sie sich überwiegend auf die Kinderbetreuung und damit auch auf die Ver-
einbarkeit von Familie und Beruf. Interessanterweise – und möglicherweise dem kon-
servativen Charakter des deutschen Sozialstaats geschuldet – rücken in diesem Zu-
sammenhang partiell auch Mütter als Zielgruppen familienpolitischer Maßnahmen ins 
Zentrum, da es vor allem sie seien, „die alles am Laufen halten“ (BMFSFJ_Mai_30). 
Auch im Zusammenhang mit dem Konjunkturpaket unterstreicht das Ministerium nicht 
nur den Nutzen für Familien, sondern auch für Frauen: „Branchen, in denen sie beson-
ders häufig arbeiten, werden gestärkt – aber auch das Unternehmertum von Frauen und 
die #Vereinbarkeit von Familie und Beruf.“ (BMFSFJ_Juni_31) 

Österreich 
Aufgrund der Nähe zu Italien sowie früher erster Fälle kommuniziert Kanzler Kurz be-
reits ab Anfang März intensiv zu COVID-19 – zur Vorbereitung „auf alle Szenarien“ 
(Kurz_März_7) und zu Eindämmungsmaßnahmen (Kurz_März_13), die er später als 
im internationalen Vergleich früh und erfolgreich beschreibt (Kurz_April_46). Ein ers-
tes sozialpolitisches Narrativ tweetet Kurz am 4. März: 

„Sollte es schwerwiegendere Fälle geben, können wir das System der Kurzarbeit anbieten, mit 
dem wir in herausfordernden Zeiten gute Erfahrungen gemacht haben. Unser Ziel ist klar: Wir 
wollen Betriebe bestmöglich unterstützen & Arbeitsplätze in Österreich halten.“ (SK_März_9) 
 

Ähnlich wie im deutschen Fall wird die Kurzarbeit hier als Lösung angekündigt, wel-
che die Regierung als Heldin bereithalte. Der Einsatz der Kurzarbeit wird dabei nicht 



Sozialpolitische Maßnahmen und politische Kommunikation in der Corona-Pandemie 425 

primär als Unterstützung für von Arbeitslosigkeit bedrohte Menschen beschrieben, 
sondern dient im Sinne eines Giving-to-promote wirtschaftlicher Unterstützung und 
Arbeitsplatzsicherung. Dieses Narrativ zieht sich in ähnlicher Form fort; häufig treten 
dann in einem grundsätzlich gleichbleibenden Handlungsstrang andere Held*innen und 
Opfer auf, zudem kommen später in Form der Konjunkturmaßnahmen neue Lösungen 
hinzu. Zwei sprachliche Mittel sind hierbei kennzeichnend, wobei das erste im folgen-
den Tweet von Kurz gut zum Ausdruck kommt: 

„Wir haben als Bundesregierung entschieden, 38 Milliarden Euro in die Hand zu nehmen. Unser 
Zugang ist klar: Koste es, was es wolle! Wir werden alles tun, was notwendig ist, um Arbeits-
plätze zu schützen & den Wirtschaftsstandort Österreich gut durch diese Krise zu führen.“ 
(Kurz_April_8) 
 

Der hyperbolische Ausdruck „Koste es, was es wolle“ (z. T. auch „alles Menschen-
mögliche“; Kurz_März_84) soll die höchste Kraftanstrengung der Regierung verdeutli-
chen. Den Bogen hierzu schlägt der Ausdruck, mit vereinten Kräften kämpfe man „um 
jeden Arbeitsplatz in Österreich“ (Aschbacher_Juni_4). Der Ausdruck des „Kämpfens“ 
verstärkt das Heldinnenbild, während die individuelle Adressierung („jeder Arbeits-
platz“) als Ausdruck der Empathie interpretiert werden kann. Von Arbeitslosigkeit be-
drohte Beschäftigte treten dementsprechend als Opfer auf. Damit zusammenhängend 
finden sich v. a. im März/April viele Narrative, in denen Arbeitgeber*innen aufgerufen 
werden, die „angebotene“ Lösung zu nutzen und mitzutragen („Kurzarbeit vor Kündi-
gung“, z. B. Aschbacher_März_29). Später erweitert sich die Darstellung der Kurzar-
beit partiell von einer Lösung hin zur Heldin selbst, die Arbeitsplätze gesichert habe. 
Häufig wird dies mit der Nennung von Zahlen als sprachlichem Mittel verbunden: 

„Durch die #CoronaKurzarbeit konnten bisher über 600.000 Arbeitsplätze in [Flagge Österreich] 
gesichert werden. Wir als Bundesregierung werden weiterhin alles Mögliche tun, um für jeden 
die Inanspruchnahme der Corona-Kurzarbeit zu gewährleisten, damit auch nach der Krise mit 
dem gewohnten Team durchgestartet werden kann.“ (CA_April_29) 
 

Das mehrfach gewählte Bild des „Durchstartens“ nach der Krise entspricht dem Cha-
rakter des Giving-to-promote. Hingegen finden sich Giving-to-give-Narrative in Öster-
reich insbesondere in der Arbeitsmarktpolitik deutlich seltener als in Deutschland. Zum 
Teil sind sie – wenn sie verwendet werden – auf bestimmte Branchen oder Betriebe 
bezogen, die dann als Opfer auftreten. Etwa wird betont, die Situation sei „für ganz be-
sonders betroffene Branchen wie Reiseveranstalter, Gastronomie & Tourismus hart“ 
(Kurz_Mai_26; auch Kurz_Juni_29). Obgleich des wirtschaftlichen Kontextes identifi-
zieren wir hier insofern einen Giving-to-give-Plot, als dass kein direkter Bezug zu ei-
nem hiermit verknüpften Ziel (z. B. „wirtschaftliches Durchstarten“) hergestellt wird, 
sondern die Opferdarstellung dominiert. Ein weiteres Giving-to-give-Narrativ findet 
sich mit Blick auf die Bonuszahlungen für Beschäftigte im Lebensmittelhandel: 

„Es ist ein starkes Zeichen der Lebensmittelketten, Mitarbeiterinnen & Mitarbeiter, die täglich 
die Versorgung in #Österreich sicherstellen, mit Bonuszahlungen zu belohnen. Für uns ist daher 
klar, dass dieser Bonus komplett steuerfrei gestellt werden muss.“ (Kurz_März_105) 
 

Wie in Deutschland treten „systemrelevante Beschäftigte“ hier als besonders verdiente 
Corona-Krisenheld*innen auf; ggf. ließen sich auch die Lebensmittelketten und die Re-
gierung als „Nebenheld*innen“ erkennen. Weitere Giving-to-give-Narrative finden sich 
für die Arbeitsmarktpolitik nur vereinzelt. 
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Wie in der quantitativen Analyse beschrieben, dominieren in der Familienpolitik 
hingegen Giving-to-give-Plots. Zudem ist der o. g. Kontext wichtig, dass die österrei-
chischen Kitas und Schulen für berufstätige Eltern ohne Alternative „auf dem Papier“ 
(Blum & Dobrotić, 2021) geöffnet blieben. Es wird daher Mitte März vielmehr als 
„Ziel“ beschrieben, „dass so viele Kinder wie möglich Zuhause betreut werden“ (Asch-
bacher_März_17). Die Betriebe werden dafür aufgefordert, „Sonderbetreuungszeit“ zu 
gewähren und dafür ein Drittel der Lohnkosten durch den Staat rückerstattet zu be-
kommen; diese „Lösung“ wird aber – wohl angesichts ihres nicht-verbindlichen und 
wenig generösen Charakters – in den Narrativen wenig thematisiert. Lösungen, die 
stattdessen für die als verdient und stark belastet konstruierten Familien hervorgehoben 
werden, sind z. B. Familienberatungsstellen (Aschbacher_März_50) wie auch Solidari-
tät und Durchhaltevermögen: 

„Auch in Krisenzeiten dürfen wir als Eltern nicht den Anspruch an uns haben, allzu perfekt zu sein. 
Seien wir nicht zu streng mit uns selbst und erinnern uns täglich daran, was alles gut gelaufen ist. 
Wenn die Krise vorbei ist – und sie wird mit Sicherheit vorbei gehen – kann man auch stolz sein, 
dass wir diese Zeit #gemeinsam mit unseren Kindern geschafft haben.“ (Aschbacher_März_52) 
 

Hierbei werden auch bestimmte rhetorische Mittel eingesetzt, z. B. indem die Ministe-
rin beschreibt, „als Mutter von drei Kindern“ (Aschbacher_März_39) verstehe sie die 
Doppelbelastung gut. Auch wenn die Opferdarstellung überwiegt, finden sich verein-
zelt auch Held*innendarstellungen von Familien, z. B. wenn es zu einem Tweet zum 
Muttertag heißt: „In den letzten Wochen waren die Mütter in den Familien die Alltags-
heldinnen, die für Zusammenhalt und Stabilität gesorgt haben, um diese Zeit so gut zu 
meistern.“ (Aschbacher_Mai_16) 

Ab Mitte April tritt zum Setting der Vereinbarkeit das Problem des finanziellen 
Unterstützungsbedarfs von Familien hinzu, die in der Pandemie Einkommenseinbußen 
erleiden müssen. Dies wird mit den entsprechenden Expansionsmaßnahmen (v. a. 
Corona-Familienhärtefonds) verknüpft. 

„Die Coronakrise stellt besonders Familien mit Kindern vor große Herausforderungen. Zur all-
täglichen Belastung kommen oft auch finanzielle Nöte und Unsicherheiten – und genau da wol-
len wir als Bundesregierung unterstützen. Wir lassen niemanden zurück und helfen dort, wo es 
sinnvoll und notwendig ist.“ (Aschbacher_April_22) 
 

„Familien mit Kindern“ werden hier über die Schlagworte „Not“ und „Unsicherheit“ 
als Opfer konstruiert, denen die Regierung als Heldin beistehe. Häufig wird in anderen 
Tweets betont, diese Familien seien „durch die Krise unverschuldet in Not geraten“ 
(Aschbacher_April_20) – was zumindest implizit als Leerstelle von einem „verschuldet 
in Not“ geraten abgrenzt (z. B. durch Konstruktion von Arbeitslosen als „unverdiente“ 
Gruppe; Blum & Kuhlmann, 2019). Der rhetorisch hyperbolische Charakter der o. g. 
„Lösung“ – nämlich das „Wir lassen niemanden zurück“ – ist dabei durchaus ähnlich 
zum Motiv der Kurzarbeit, um „jeden einzelnen Arbeitsplatz“ zu kämpfen. Während 
sich beide Narrative in ihrem Plot unterscheiden, teilen sie die Bezugnahme auf einen 
starken, fürsorgenden Sozialstaat. 
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5 Fazit 

Wie die Analyse gezeigt hat, werden in der Kommunikation der sozialpolitischen Pan-
demiemaßnahmen in Deutschland und Österreich zahlreiche Konstruktionen erkenn-
bar, die bestimmte Bevölkerungsgruppen über Giving-to-give- und Giving-to-promote-
Narrative als „verdient“ darstellen. In den Narrativen werden diese Gruppen im Kon-
text von Maßnahmen zur Abfederung der sozialen und wirtschaftlichen Krisenfolgen 
konstruiert. Die Narrativanalyse demonstriert dabei Parallelen zwischen beiden Län-
dern, die bis in einzelne Ausdrücke und Bilder hineinreichen. Bindet man die genutzten 
Krisenerzählungen zurück an ihre Funktionen, Ängste zu reduzieren (Gadinger & Mi-
chaelis, 2021) sowie Akzeptanz und Verbindlichkeit für getroffene Maßnahmen zu er-
zeugen (Boin, McConnell & ’t Hart, 2021), so lassen sie sich für die hier untersuchte 
„erste Welle“ der Pandemie durchaus als erfolgreich einordnen10 (so, zumindest für die 
frühe Phase, auch Gadinger & Michaelis, 2021). Dies muss auch vor dem Hintergrund 
gesehen werden, dass durch die Verknüpfung von Containment-Maßnahmen und sozi-
alpolitischen Maßnahmen potenziell die Legitimation für erstere in der Bevölkerung 
gestärkt wird. Die Analyse bekräftigt, dass die Narrative der sozialpolitischen Maß-
nahmen dabei von zentraler Bedeutung für das „meaning making“ in der Krise insge-
samt waren: So wurden Giving-to-give-Narrative genutzt, um Leidtragenden der Krise 
und auch der Containment-Maßnahmen selbst Unterstützung zuzusichern (z. B. über 
Kinderboni); Giving-to-promote-Narrative wiederum sollten Hoffnung auf eine „gute 
(wirtschaftliche) Zukunft“ (z. B. über Kurzarbeit) erzeugen. 

Die leicht technisch anmutende Erhebung narrativer Strukturelemente mithilfe des 
NPF-Rahmens soll dabei nicht im Nebeneinander einzelner Plots verbleiben, sondern 
vielmehr demonstrieren, wie sich ein übergeordnetes Krisennarrativ mosaikstückhaft 
zusammensetzt und grundsätzlich gleichbleibende Handlungsstränge auf verschiedene 
Kontexte angewendet werden. In beiden Ländern wurde eine handlungsfähige Regie-
rung, die „niemanden zurücklasse“, sowie teilweise auch der damit verbundene starke, 
fürsorgliche Sozialstaat als Held*in konstruiert. Sprachlich steht hierfür der – ur-
sprünglich auf den ehemaligen EZB-Chef Mario Draghi während der Eurokrise – zu-
rückgehende Ausdruck des „Was auch immer es kostet“ (Whatever it takes) (Tages-
schau, 2014). Von beiden Regierungen wurde betont, um „jeden einzelnen Arbeits-
platz“ zu kämpfen, um – auch hier wird dasselbe Bild gewählt – nach der Krise „mit 
dem gewohnten Team wieder durchzustarten“. Es handelt sich also hier gewissermaßen 
um ein Meta-Narrativ des „Wir sind Helden“, das sich in den einzelnen Plots wider-
spiegelt – wobei sich das „Wir“ auf die Erzähler*innen (d. h. die Regierung) und den 
Sozialstaat bezieht, aber auch die Bevölkerung in ein „Wir“ des gemeinsamen Han-
delns einbezieht. Gehandelt wird solidarisch für Opfer der Krise, während die Erzäh-
lung (mit Ausnahme des Coronavirus) nur wenige Schurk*innen kennt.  

Im Detail zeigen sich zwischen Deutschland und Österreich aber auch deutliche 
narrative Unterschiede: Während Giving-to-give-Narrative in Deutschland politikfeld-
übergreifend prominent sind, sind sie in Österreich in der Arbeitsmarktpolitik deutlich 
geringer ausgeprägt. In Deutschland liegt ein stärkerer Fokus auf der materiellen Un-
terstützung der Leidtragenden der Pandemie; in den österreichischen Narrativen rückt 
der Erhalt der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit stärker in den Fokus. Fraglos richten 
politische Akteur*innen ihre Krisenmaßnahmen und damit einhergehend auch die 
Kommunikation dieser Maßnahmen nicht ausschließlich danach aus, Vertrauen zu 
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stärken und Zusammenhalt zu beschwören, um als Gesellschaft gemeinsam die Krise 
zu meistern (Boin, ‘t Hart, Stern & Sundelius, 2016; Boin, McConnell & ‘t Hart, 2021). 
So mag es auch auf eine Orientierung an potenziellen Wählergruppen hindeuten, dass 
sich in Österreich (mit konservativer Arbeits- und Familienministerin) eine Fokussie-
rung auf Unterstützung für Arbeitgeber*innen beobachten lässt, während vom sozial-
demokratischen Arbeitsminister Heil in Deutschland „verdiente“ Arbeitnehmer*innen 
hervorgehoben werden. Dies ließe sich in zukünftiger Forschung weiter ergründen. Der 
Blick auf die Konstruktion von Gruppen – insbesondere als „verdiente“ oder „unver-
diente“ Adressat*innen politischer Entscheidungen – ergänzt somit etablierte politik-
wissenschaftliche Annahmen in Bezug auf variierende Machtressourcen von Gruppen 
(siehe auch Schneider & Ingram, 1993). 

Narrative „Leerstellen“ weisen gleichsam indirekt darauf hin, welche Gruppen 
nicht als zentrale sozialpolitische Zielgruppen adressiert wurden und – zumindest im 
Kontext der untersuchten Regierungskommunikation – unerwähnt und somit quasi 
„unsichtbar“ blieben, wie z. B. migrantische Arbeitnehmer*innen (Harris, Römer & 
Henninger, 2020) oder Obdachlose. Dazu gehören auch Künstler*innen oder Studie-
rende als verdiente, aber politisch schwache Gruppen, die wiederholt das geltende Un-
terstützungsangebot als unzureichend kritisiert haben.  

Insgesamt zeigt die Analyse eine Vielzahl „verdienter“ Gruppen, die in der Krise so-
zialpolitische Leistungen erhalten. Dabei scheinen die sozialpolitischen Corona-Narrative 
quer zu üblichen Mustern und Annahmen zu liegen: So wird in theoretisch-konzeptio-
neller Hinsicht davon ausgegangen, dass als verdient angesehene, aber politisch schwa-
che Gruppen (dependents) wie z. B. Familien und Kinder eher über Giving-to-promote-
Narrative adressiert werden, während sich für als verdient angesehene, politisch starke 
Gruppen (advantaged) wie z. B. Rentner*innen primär Giving-to-give-Narrative finden 
(Blum & Kuhlmann, 2019; Schneider & Ingram, 1993). Unsere Analyse zeigt nun andere 
Muster, was damit erklärt werden kann, dass sich Zielgruppenkonstruktionen krisenbe-
dingt umkehren können. Während die Familienpolitik in „normalen“ Zeiten als Parade-
beispiel für sozialinvestive Policies und entsprechende Giving-to-promote-Narrative gilt 
(Blum & Kuhlmann, 2019), verliert sie mit der Schließung der Bildungs- und Betreu-
ungseinrichtungen diesen Charakter; Familien und Kinder treten in Narrativen beinahe 
ausschließlich als Opfer auf, die (materielle und psychologische) Unterstützung verdie-
nen (Giving-to-give). Arbeitgeber*innen und Betriebe – häufig11 als „verdient“ konstru-
iert – brauchen in der Krise Hilfe, um zur wirtschaftlichen Stärke zurückzufinden 
(Giving-to-promote). Und nicht zuletzt gibt es spezifische Corona-Held*innen (z. B. 
Pflegekräfte, Beschäftigte im Lebensmittelhandel), deren Krisenleistung honoriert wer-
den soll (Giving-to-give) – wobei es eine andere Frage ist, ob diese Honorierung tatsäch-
lich erfolgt.  

Eine nächste Phase der Pandemiebearbeitung konzentriert sich auch auf die Frage, 
wer in Zukunft für die Kosten der Pandemie und ihre sozial- und wirtschaftspolitischen 
Maßnahmen aufkommen solle. In diesem Zuge steht zu erwarten, dass klassische sozial-
politische Rückbaunarrative (Blum & Kuhlmann, 2019) an Bedeutung gewinnen werden. 
Auch die darin enthaltenen Zielgruppenkonstruktionen dürften sich (z. T. zurück) ver-
schieben und der Konstruktion von „Schurk*innen“ (z. B. „gut durch die Krise gekom-
mene Wohlhabende“; „zahlungsunwillige Bundesländer“) eine gesteigerte Bedeutung 
zukommen.  
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Anmerkungen 
 

1 Der Policy-Bezug betrifft nicht notwendigerweise nur konkrete Policies, sondern z. B. auch Problem-
beschreibungen, die mit einer Policy-Formulierung zusammenhängen. Die NPF-Minimaldefinition 
impliziert, dass es auch Narrative ohne Plot geben kann. 

2 Daneben gibt es Narrative sozialpolitischen Rückbaus (Blum & Kuhlmann, 2019), die für den Unter-
suchungskontext irrelevant sind und daher nicht behandelt werden (vgl. aber Kapitel 5). 

3 In Blum und Kuhlmann (2019) sprechen wir von Giving-to-shape-Narrativen. Wir verwenden nun al-
lerdings den Begriff „promote“, der u. E. die Zielrichtung eines Förderns hin zu positiver Entwicklung 
besser greifen kann.  

4 Ab September 2020 zeigten sich in europäischen Ländern steigende Inzidenzwerte und neue Gegen-
maßnahmen („zweite Welle“). Nach einer Prüfung des Datenmaterials für Juli/August wurden diese 
Monate nicht in die Analyse einbezogen, da sich durch die temporäre Entspannung kaum neue Maß-
nahmen und ergiebige Narrative zeigten.  

5 Dies entspricht früheren Ergebnissen zur wenig verbreiteten Twitter-Nutzung österreichischer Politi-
ker*innen (Dolezal, 2015). 

6 Dabei wurden Retweets ausgeschlossen. 
7 De facto wurde diese stark demotiviert und kaum genutzt (Blum & Dobrotić, 2021). 
8 Zur Untergliederung der Containment-Maßnahmen orientieren wir uns an den Policy-Indikatoren C1 

bis C8 des Oxford Stringency Index (https://www.bsg.ox.ac.uk/research/research-projects/coronavirus-
government-response-tracker); zudem wurden Subcodes für reine Appelle vergeben sowie zu „Con-
tainment allgemein“, wenn mehrere Typen angesprochen waren. 

9 Zu beachten ist, dass wir für das BMFSFJ und BMAS zwei getrennte Accounts untersucht haben, wäh-
rend Aschbacher für beide Ressorts zuständig war. 

10 Für die „zweite Welle” ab dem Herbst 2020 lässt sich wiederum für beide Länder beobachten, dass ei-
ne solche glaubwürdige, Legitimität schaffende Krisenerzählung zunehmend nicht gelang.  

11 Zumindest gilt das für die klein- und mittelständischen Betriebe, während große Konzerne regelmäßig 
als unverdient konstruiert werden. 
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Anhang 

Tabelle 4: Kodierschema   

Codes Sub-Codes  

Politikfeld Containment; Arbeitsmarkt; Familie/Kinder; Gesundheit; Wohlfahrt; Andere 

Setting / Problem Coronakrise (unspezifisch); Containment; finanzieller Unterstützungsbedarf; Versorgung 
(Lebensmittel etc.); Bildung; Vereinbarkeit Familie-Beruf; Gesundheit; Löhne/Arbeits-
bedingungen; Wirtschaftliche Lage; Arbeitslosigkeit/Beschäftigung; Grundrechte; Andere 

Moral / Lösung Impfung; wirtschaftliche Stimuli; Kindergeld/Familienbeihilfe; Kurzarbeit; Sonderurlaub/ 
Lohnersatz Eltern; bessere Löhne und Arbeitsbedingungen; Containment (10 Unterkatego-
rien); Grundeinkommen; „Unterstützung“ (unspezifisch); Beratung und Information; Durch-
haltevermögen/Moral; Medizinische Versorgung; Solidarität und Zusammenhalt; Andere   

Charakter: Held*in Bevölkerung (,Ihr‘); Regierung/Verwaltung (,Wir‘); systemrelevante Beschäftigte; Wohl-
fahrtsstaat; Containment-Policies; Familien; Arbeitgeber*innen/Betriebe; Arbeitneh-
mer*innen; Andere 

Charakter: Schurk*in Coronavirus; Corona-Regelbrecher; Mächtige Contender; Superspreader; Desinformation; 
Andere 

Charakter: Opfer COVID-19-Risikogruppen; Ältere; von Arbeitslosigkeit bedrohte Beschäftigte; Arbeitge-
ber*innen/Betriebe; Bevölkerung (,Ihr‘); Familien; Wirtschaft; Kinder/Jugendliche; Opfer 
häuslicher Gewalt; Arbeitslose; Andere 

Plot  Giving-to-give; Giving-to-promote; Andere 

Sprache Zahlen; Hyperbolische Figur; Persönliche Note; Ausrufesatz; Symbol; Emotionale Sprache 

Anmerkung: Weitere Kategorien des Kodierschemas (Kuhlmann & Blum, 2021) spielten für diesen Beitrag 
keine Rolle. 
Quelle: Eigene Darstellung. 
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Tabelle 5: Settings und Moral (Anzahl) 

Setting (Probleme) D A Moral (Lösungen) D A 

Containment 59 198 Containment-Maßnahmen,  
davon v.a. 
- Containment allgemein 
- Appelle (Abstand etc.) 
- Kita-/Schulschließungen 

68 
 

19 
37 
10 

110 
 

  51 
  26 
  12 

Arbeitslosigkeit/Beschäftigung 47   73 Solidarität und Zusammenhalt 39   44 
Finanzieller Unterstützungsbedarf 47     9 Grundeinkommen 36   10 
Vereinbarkeit Familie-Beruf 42   21 „Unterstützung“ (unspezifisch) 35   22 
Corona-Krise (unspezifisch) 35   18 Beratung und Information 26   12 
Wirtschaftliche Lage 14   71 Kurzarbeit 23   35 
Gesundheit 13   23 Sonderurlaub/Lohnersatz Eltern 17     5 
Bildung   4     3 wirtschaftliche Stimuli 17     6 
Löhne und Arbeitsbedingungen   4     3 Bessere Löhne und Arbeitsbedingungen 14     6 
Grundrechte   3     9 Durchhaltevermögen/Moral   7   18 
Versorgung (Lebensmittel etc.)   1   12 Kindergeld/Familienbeihilfe   6     3 
Andere 55     9 Medizinische Versorgung ‒     7 
   Impfung   5     2 
   Andere 29   36 

Quelle: Eigene Datenauswertung. 
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Eva Bund 

Bedingungen für Verwaltungsinnovationen im 
Kontext von Krisen – Das Bundesamt für 
Migration und Flüchtlinge (BAMF) in der 
Flüchtlingskrise1 

Zusammenfassung 
Um Formen und Rahmenbedingungen von Innova-
tionsprozessen in der öffentlichen Verwaltung zu 
identifizieren, werden die Veränderungsprozesse 
im Bundesamt für Migration und Flüchtlinge 
(BAMF), die während und als Folge der Flücht-
lingskrise vollzogen wurden, analysiert. Dazu kon-
zentriert sich dieser konzeptionelle Beitrag auf drei 
Spannungsfelder, die auf Basis der Erkenntnisse 
der Innovationsforschung in Unternehmen zentrale 
Aushandlungsorte von Veränderungen darstellen 
und auf das Fallbeispiel BAMF im Krisenkontext 
übertragen werden: 1) das Wechselspiel zwischen 
politischem und verwaltungsinternem Druck infol-
ge angestiegener Asylzahlen als treibende Kraft für 
neuartige Lösungen und die dafür notwendige Res-
sourcenbereitstellung; 2) die Dialektik von Frei-
raum und Struktur, die von Führungsebenen ge-
steuert wird und bei einem ausgewogenen Verhält-
nis Innovationskultur befördern kann; 3) der Um-
gang mit bestehenden Strukturen im Modifikati-
onsprozess, da Akzeptanz und Effizienz zur nach-
haltigen Implementation von Innovation beitragen. 
Diese Spannungsfelder können als Analyserahmen 
dienen, um Behörden hinsichtlich ihrer Innovati-
onsfähigkeit zu verorten und Ansatzpunkte für ge-
zielten Spannungsausgleich oder -aufbau zur För-
derung von Verwaltungsinnovationen abzuleiten. 
 
Schlagworte: Innovation, Wandel, Verwaltungsin-
novationen, Verwaltungshandeln, systemische In-
novationspolitik, Flüchtlingskrise 

 Abstract 
Framework conditions for innovations in the public 
sector in a crisis context – The German Federal 
Office for Migration and Refugees (BAMF) in the 
course of the refugee crisis 
To capture types and framework conditions of in-
novation processes in the public sector, change 
processes in the German Federal Office for Migra-
tion and Refugees (BAMF) implemented during 
and in response to the refugee crisis are analyzed. 
Drawing on insights from innovation studies in en-
terprises, this conceptual paper focuses on three 
tradeoffs in negotiating change processes which are 
applied to the BAMF case study in a crisis context: 
1) the interplay between political and inner-
organizational pressures due to increased numbers 
of refugees as driving force for new solutions and 
available resources, 2) the dialectic of open space 
and structure managed by executive staffs, which, 
when balanced, can enable an innovation culture, 
3) the handling of existing solutions during the 
change process because acceptance and efficiency 
can facilitate a sustainable implementation of inno-
vations. These tradeoffs offer a conceptual frame-
work for analyzing public sector organizations re-
garding innovation capacities and deriving innova-
tion strategies. 
 
 
Keywords: Innovation, change, public sector inno-
vation, public sector management, systemic inno-
vation politics, refugee crisis 
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1 Einleitung 

Die Rolle des Staates bei der Schaffung von Rahmenbedingungen für Innovation, aber 
auch seine Verpflichtung, selbst Innovation hervorzubringen, wurde in wissenschaftli-
chen und politischen Analysen bekräftigt (z. B. OECD, 2018). Doch wie passen der 
Anspruch der öffentlichen Verwaltung als Garant für „Berechenbarkeit und Gleichheit“ 
(Hill, 2016, S. 61) mit einer Innovationskultur und einer damit assoziierten „Abwei-
chung vom bisherigen Muster“ (ebd.) zusammen? Hermann Hill zufolge ist dies nur 
ein scheinbarer Widerspruch, da „(...) die Welt sich ständig verändert und neue Heraus-
forderungen entstehen, denen sich auch Recht und Verwaltung stellen müssen“ (ebd.). 
Die Innovationsforschung ist ein über ein Jahrhundert gewachsenes Forschungsfeld. 
Ihre anhaltend hohe Relevanz wird durch die Ausweitung des ursprünglich ausschließ-
lich ökonomisch-technologisch geprägten Innovationsbegriffes hin zu sozialen The-
menbereichen, das wachsende Forschungsinteresse an den dahinterliegenden „Innova-
tionssystemen“ (Bathelt & Depner, 2003) sowie in Form einer prominenten For-
schungsförderung zu Innovation deutlich. Innovationen in der öffentlichen Verwaltung 
sind als „Verwaltungsinnovation“ (Brüggemeier, 2017, S. 59) oder das im europäi-
schen Raum etablierte Konzept der „public sector innovation“ (z. B. OECD, 2018) be-
kannt, werden allerdings weiterhin vor allem mit dem Bereich der Digitalisierung ver-
bunden. Neben anwendungsorientierten Analysen zur Innovationsförderung (z. B. Hill, 
2016) fokussieren die Untersuchungen zu Innovation aus dem Bereich der Verwal-
tungswissenschaft auf Fortschritte im Kontext der „E-Transformation“ (Brüggemeier, 
2017) wie die digitale Transformation im Zuge des Onlinezugangsgesetzes (Mergel, 
2019). Der erweiterte, über den IT-Bereich hinausreichende Innovationsbegriff wird in 
der Verwaltungspraxis dementsprechend noch nicht breitflächig widergespiegelt; zu-
dem mangelt es an konzeptionell unterlegten Analysekriterien, mit deren Hilfe das um-
gebende System und die Mechanismen von Verwaltungsinnovationen in Einzelfallstu-
dien systematisch untersucht werden können. Dieser Forschungsbedarf, ein Analyse-
raster zu entwickeln, welches den „State-of-the-Art“ der Innovationsforschung wider-
spiegelt und in Organisationen der öffentlichen Verwaltung getestet werden soll, leitet 
das Forschungsinteresse des Artikels. 

In Krisen werden Unzulänglichkeiten und strukturelle Defizite besonders sichtbar 
und bilden im Optimalfall einen Nährboden für Innovation und Wandel, auch in der öf-
fentlichen Verwaltung. Die wirtschaftspolitische Steuerung durch den Staat im Zuge 
der Finanzkrise zeichnete sich – Anke Hassel und Susanne Lütz (2010, S. 267) folgend 
– durch die „Beschleunigung von Entscheidungsprozessen“ und der Verabschiedung 
von Gesetzen „im Schnellverfahren“ aus; mit den damit verbundenen Schwierigkeiten 
bei der Sicherstellung des Demokratieprinzips bei Gesetzgebungsverfahren. Auch im 
Zuge der als Flüchtlingskrise2 titulierten Herausforderungen für den Staat als Folge der 
gestiegenen Asylzuwanderung 2015 und 2016 wurden strukturelle Defizite und Unzu-
länglichkeiten im deutschen Verwaltungsgefüge offenbart, zugleich wurde aber dafür 
gesorgt, dass bestehende Prozesse kritisch hinterfragt und Veränderungen schneller 
und unbürokratischer durchgeführt werden konnten, als dies in regulären Abläufen 
möglich gewesen wäre. Das für diesen Artikel gewählte Fallbeispiel, das Bundesamt 
für Migration und Flüchtlinge (BAMF), stand im Zentrum dieser Veränderungsprozes-
se. Seit seiner Gründung durchlebte die Bundesoberbehörde im Geschäftsbereich des 
Bundesministeriums des Innern, für Bau und Heimat (BMI) durch die jährlich stark 
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schwankenden Asylzahlen und Veränderungen in den Rechtsgrundlagen ein Auf und 
Ab in der Anzahl seiner Mitarbeiter*innen und damit einhergehend eine unterschiedli-
che Schwerpunktsetzung in der Aufgabenwahrnehmung. Im Herbst 2015 wurde der 
bisherige Höhepunkt der Asylzugänge nach Deutschland im Jahr 1992 (damals rund 
438.000 Anträge) überstiegen: 2015 stellten rund 477.000 und 2016 rund 746.000 Per-
sonen einen Antrag auf Asyl. Trotz rückläufiger Zahlen in den Folgejahren – 2020 
sank die Zahl auf rund 122.000 Asylantragstellungen – hielt der Druck auf das BAMF 
unter anderem zum Abbau von Rückständen an (BAMF, 2020a; Antragszahlen bezo-
gen jeweils auf Erst- und Folgeanträge).  

In dieser Krise erwuchsen Forderungen aus Politik und Öffentlichkeit an das 
BAMF und die am Aufnahme- und Asylprozess beteiligten Bundes- und Landesbehör-
den nach einer umgehenden Prozessoptimierung zur Bewältigung der akuten Situation. 
In der Konsequenz wurde im BAMF eine Reihe von Veränderungen in den Arbeits-
weisen der Behörde und an den Schnittstellen zu anderen Behörden durchgeführt. Auf-
grund des Fehlens einer empirischen Untersuchung erhebt der Artikel keinen Anspruch 
darauf, den Erfolg dieser Prozesse und damit die Legitimierung als erfolgreiche Inno-
vation bewerten zu können. Der Artikel fokussiert vielmehr als konzeptioneller Beitrag 
und unter Rückbezug auf öffentlich zugängliche Dokumente zu den Entwicklungen im 
BAMF auf die Rahmenbedingungen und Mechanismen während des „laufenden“ In-
novationsprozesses. Vom übergreifenden Forschungsinteresse geleitet, besteht das 
zentrale Ziel des Artikels darin, die Kompatibilität des erweiterten Innovationsbegriffs 
mit der Verwaltungspraxis zu beleuchten und die spezifischen Bedingungen für Ver-
waltungsinnovationen zu identifizieren. Dazu wird ein Analyserahmen erarbeitet, um 
das Fallbeispiel BAMF und als zukünftiges Forschungsdesiderat auch andere Behörden 
hinsichtlich ihrer Innovationsfähigkeit und möglicher Ansatzpunkte zur Innovations-
förderung zu verorten. 

Der Artikel geht folgendermaßen vor: Auf Basis der aktuellen Entwicklungslinien 
der Innovationsforschung wird eingangs mithilfe von drei zentralen Innovationsmerk-
malen einschließlich jener Spannungsfelder, in welchen diese Merkmale ausgehandelt 
werden, ein konzeptionelles Analyseraster erarbeitet sowie die für den Artikel gewählte 
Innovationsdefinition vorgestellt. Dieses Raster dient anschließend als Grundlage, um 
die spezifischen Bedingungen für Verwaltungsinnovationen anhand der Krisenerfah-
rung des BAMF zu analysieren und abschließend zu diskutieren, welche Ansatzpunkte 
sich auf Basis dieser Erkenntnisse zur Stärkung der Innovationsbereitschaft auch für 
andere Behörden ableiten lassen. 

2 Konzeptionelle Grundlagen zur Untersuchung von 
Innovationsprozessen in der öffentlichen Verwaltung 

Den Grundstein der Innovationsforschung legte Joseph A. Schumpeter, der mit seiner 
Theorie der wirtschaftlichen Entwicklung zu Beginn des 20. Jahrhunderts den Innova-
tionsbegriff als Umsetzung neuer oder deutlich optimierter Produkte, Güter oder 
Dienstleistungen, eines Prozesses oder einer neuen Marketing- oder Organisationsme-
thode etablierte (OECD & Eurostat, 2005, p. 46). Dieser ursprünglich vorrangig tech-
nologisch-ökonomisch ausgerichtete Ansatz wurde in den letzten Jahrzehnten weiter-
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entwickelt. Zum einen wurde das Forschungsinteresse aus der Perspektive der Geogra-
phie und der Netzwerkforschung auf die hinter den Innovationen stehenden Systeme, 
Netzwerke und gesellschaftlichen Zusammenhänge ausgeweitet (Bathelt & Depner, 
2003). Beginnend in den 2000er Jahren wuchs zum anderen die Bedeutung von Inno-
vation für die Bewältigung gesellschaftlicher Herausforderungen. In diesem Zuge wur-
de das Konzept der sozialen Innovation, ursprünglich auf Wolfgang Zapf (1989) zu-
rückgehend, durch ein Bündnis von Forschenden in Deutschland in Form einer Erklä-
rung „Soziale Innovation für Deutschland“ als Bestandteil der Innovationspolitik aus-
gerufen (Howaldt, Kopp & Schröder, 2014). Jürgen Howaldt und Michael Schwarz 
(2010, pp. 15 f.) beschrieben sogar einen Paradigmenwechsel von einem durch die In-
dustriegesellschaft geprägten technisch-orientierten Innovationsverständnis hin zu ei-
nem Paradigma des sozialen Wandels in der Wissens- und Dienstleistungsgesellschaft. 
Trotz einer strukturellen Ähnlichkeit der verschiedenen Innovationstypen (Bund, 
Gerhard, Hölscher & Mildenberger, 2015, p. 59) erfordert diese Neuerforschung und 
Weitung des Innovationsbegriffes (Jungmann, Baur & Ametowobla, 2015, p. 9) im ers-
ten Schritt eine entsprechend erweiterte Definition sowie die Abgrenzung von benach-
barten Konzepten. 

Innovation kann als spezifische Ausprägung von sozialem Wandel (Jungmann, 
Baur & Ametowobla, 2015, p. 13) interpretiert und als eine Veränderung von konkre-
ten Praktiken „mit unterschiedlichen Reichweiten“ von Wandel als „dauerhafte Verän-
derungen gesellschaftlicher Strukturen“ (Hofbauer, 2016, S. 14) abgegrenzt werden. 
Wandel beinhaltet zudem ein primär passives Element, indem dieser „passiert“ (Hutter, 
Knoblauch, Rammert & Windeler, 2015, p. 34) und nicht vollumgreifend gesteuert 
werden kann. Diese Interpretation von Wandel entspricht den evolutionären Theorien 
von institutionellem Wandel und der dort vertretenen Annahme, dass erfolgreiche Re-
gelwerke durch die unkoordinierte Selektion von Individuen überdauern; dies ist abzu-
grenzen von Theorien, die diesen Wandel als bewusst gesteuerte Festsetzung von Re-
gelwerken durch kollektive Einheiten wie Staat oder eine spezifische Gemeinschaft de-
finieren (zusammenfassend Coccia, 2018, pp. 338 f.). Die konkrete Steuerung von 
Wandel wird hingegen durch das Konzept des Veränderungs-/Change Managements 
abgebildet, welches auf die kurz- bis mittelfristig orientierte Organisation und Beglei-
tung von Veränderungen fokussiert (Doppler & Lauterburg, 2014, S. 99 f.). Andere 
Autor*innen interpretieren diese Steuerung von Wandel als geplanten Innovationspro-
zess (Bright & Godwin, 2010, pp. 180 ff.), was wiederum die enge Verschränkung die-
ser benachbarten Konzepte verdeutlicht. Das Interesse des vorliegenden Artikels liegt 
auf Veränderungen im BAMF, die sich im Falle der erfolgreichen Implementierung als 
Innovationsprozess legitimieren lassen, zu einem Wandel in der Organisation beitragen 
können und durch Führungskräfte im Sinne eines geplanten Innovationsprozesses bzw. 
eines Veränderungs-/Change Managements intendiert und gesteuert werden.  

Zur einheitlichen Definition von Innovation werden im Folgenden – angelehnt an 
eine kritische Reflektion zum sozialen Innovationsbegriff nach Reinhard Hofbauer 
(2016) – drei zentrale Innovationskriterien, die in den jeweiligen Strömungen der In-
novationsliteratur mit unterschiedlicher Schwerpunktsetzung aufgegriffen werden, dis-
kutiert: 1) Neuartigkeit, 2) Innovationskultur sowie 3) Problemlösung. Um die Fähig-
keit von Behörden zur Erreichung dieser drei Merkmale untersuchen zu können, wird 
für diesen Artikel ein konzeptionelles Analyseraster erarbeitet. Die ökonomische Inno-
vationsforschung (z. B. Stern & Jaberg, 2010, S. 11, 341) hat gezeigt, dass das Element 
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„Spannung“ bzw. der gezielte Umfang mit dieser Spannung einen entscheidenden An-
satzpunkt zur Innovationsförderung darstellt. Um nun die spezifischen Bedingungen 
für Veraltungsinnovationen analysieren zu können, werden daher als Analyseraster 
entsprechende Spannungsfelder auf Basis der Erkenntnisse zu Erfolgsfaktoren für In-
novationen aus Unternehmen abgeleitet und im empirischen Teil des Artikels anhand 
das Fallbeispiels des BAMF für die Praxis der öffentlichen Verwaltung reflektiert. Die-
se miteinander verknüpften Spannungsfelder, deren Herleitung Gegenstand dieses Ka-
pitels ist, sowie ihre Relevanz für die drei Innovationsmerkmals sind in Abbildung 1 
dargestellt. Sie bilden den Analyserahmen für die empirische Analyse in Kapitel 3 und 
die Grundlage für die Formulierung von Handlungsansätzen zur Innovationsförderung 
in Behörden in Kapitel 4.  

Neuheit bildet das erste Innovationskriterium und ist Bestandteil nahezu aller In-
novationsdefinitionen. Dennoch können im Zuge der Ausdifferenzierung des Innovati-
onsbegriffes unterschiedliche Nuancen der Interpretation des Neuartigkeitsgrades kon-
statiert werden. So kann sich Neuartigkeit auf ein spezifisches Umfeld oder sogar auf 
nur wenige Individuen beziehen (Hofbauer, 2016, S. 11). Nach Jutta Bott (2013, S. 35) 
liegt eine subjektive Neuigkeit dann vor, wenn diese auf dem Markt vorhanden ist, aber 
in einer spezifischen Organisation erst neu eingeführt wird. Katrin Gillwald (2000, S. 
41) prägte im Zusammenhang mit dem Konzept sozialer Innovation zudem den Begriff 
einer „relativen Neuartigkeit“. Sie betonte, dass sich soziale Innovation im Vergleich 
zur technischen Innovation weniger über eine auch im Zusammenhang mit dem Patent-
recht stehende „absolute Neuartigkeit“ definiert, sondern „über ihre Folgen und Weite-
rungen (...) und durch die zur ‚Veralltäglichung‘ der Innovationen gehörenden Anpas-
sungen im Umfeld“ (ebd., 43). Hofbauer (2016) plädiert in diesem Kontext für eine 
„bescheidenere Lesart von ‚anders als bisher‘ und ‚in gewisser Weise neu kombiniert‘ “ 
(Hofbauer, 2016, S. 10). Damit ist Neuheit auch nicht zwangsläufig mit radikaler Neu-
schöpfung gleichzusetzen: Verena Müller, Nina Rosenbusch und Andrea Bausch 
(2013) unterscheiden explorative Innovationsprozesse, die sich auf ungewohnten Pfa-
den bewegen, um radikal Neues zu entwickeln, von Innovationsprozessen, die nach 
Modifizierung von Bestehendem streben. Trotz dieser unterschiedlichen Nuancen be-
steht in der Forschungslandschaft weitgehend Einigkeit, dass es sich bei einer Innova-
tion zumindest um eine Modifikation im Sinne einer Verbesserung zum Vorstadium 
handeln muss (Hutter, Knoblauch, Rammert & Windeler, 2015, p. 34). Die Motivation, 
Neues hervorzubringen, wird in der ökonomischen Innovationsforschung unter dem 
Schlagwort „Economics of Innovation“ (OECD & Eurostat, 2005, p. 29) beschrieben; 
der Markt bildet demzufolge die „quasi-natürliche Umwelt“ (Braun-Thürmann, 2005, 
S. 22) für Innovationen und impliziert einen Innovationsdruck zur Sicherung von 
Marktvorteilen. Gleichzeitig sind unter Rückbezug auf die Ressourcentheorie nach Jay 
Barney (1991) und den Fähigkeiten-Ansatz nach David Teece (2009) die Verfügbarkeit 
von Ressourcen und die Fähigkeit, diese Ressourcen an die sich wandelnde Umwelt 
anpassen zu können, essentiell, um auf diesen Innovationsdruck reagieren zu können. 
Die Bedeutung von finanziellen und personenbezogenen Ressourcen wurde für Innova-
tionsprozesse in Unternehmen (Müller, Rosenbusch & Bausch, 2013, p. 20) sowie auch 
für soziale Innovationen (Müller, Lurtz, Rüede, Kopf & Russo, 2013, S. 47) nachge-
wiesen. Damit kann als ein erstes Spannungsfeld bei der Aushandlung von Innovati-
onsprozessen das Wechselspiel zwischen Druck und der Verfügbarkeit von Ressourcen 
im Umgang mit diesem Druck abgeleitet werden (Abbildung 1). 
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Abbildung 1: Analyserahmen zur Ableitung von Ansatzpunkten zur Stärkung der 
Innovationsbereitschaft von Behörden  

Quelle: Eigene Darstellung. 
 
Innovationsprozesse stellen des Weiteren grundsätzlich soziale Aushandlungsprozesse 
einschließlich der jeweiligen Intentionen, Wertebezüge und Konflikte dar (Hofbauer, 
2016). Aufgrund dieser gesellschaftlichen Einbettung nimmt die Innovationskultur als 
zweites Wesensmerkmal von Innovation eine entscheidende Rolle ein und begegnet 
zwei wesentlichen strukturellen Schwächen der deutschen Innovationspolitik: So attes-
tierte die Fraunhofer-Gesellschaft (2004, S. 77) der deutschen Innovationspolitik eine 
strukturelle Schwäche zum einen dahingehend, dass in der Politik weiterhin das Ver-
ständnis eines linearen Innovationsmodells dominiere. Christian Seelos und Johanna 
Mair (2012, p. 49) fordern in diesem Kontext eine stärkere Beachtung des Wertes von 
Prozessen der Weiterentwicklung an sich: „It is time to move from innovation as an 
ideology to innovation as a process – a transition that might be less glamorous but will 
be more productive“. Der idealtypische Ablauf eines Innovationsprozesses (Verworn & 
Herstatt, 2007) beginnt mit einer Ideengenerierung, es folgt die Konzeptentwicklung 
und Produktplanung bis hin zu einem Prototyp und der Pilotierung, und es schließt sich 
die Phase der Produktion oder Einführung und Durchdringung des Marktes an. Dieser 
Prozess läuft in der Praxis – wie später gezeigt wird – nur selten linear ab und einzelne 
Prozessschritte können durch das Lernen aus Fehlern bereits einen Wert an sich erbrin-
gen. Dies kann am „Haus der Innovation“, welches Hill (2019) als Metapher für den 
Innovationsprozess in der öffentlichen Verwaltung nutzt, nachvollzogen werden: Im 
ersten Stockwerk stehen die Auslöser von Innovation im Vordergrund – dies sind z. B. 
Probleme oder Zielabweichungen, Anreize oder auch anregende oder provozierende 
Routinen. Im zweiten und dritten Stockwerk, in denen es um Kontexte, Kultur sowie 
Verstärker geht, fungieren u. a. paradoxe Verhältnisse, Selbstvertrauen oder Ermuti-
gung sowie Fehler, Feedback oder sich eröffnende Möglichkeiten als Verstärker. Im 
vierten und fünften Stockwerk spielen für die konsequente Umsetzung dann Momente 
wie Durchhaltevermögen und Resilienz sowie hinsichtlich der Bedeutung und des Nut-
zens von Innovation schließlich Werte und Sinngebung eine Rolle (Hill, 2019). Die 
Fraunhofer-Gesellschaft (2004, S. 77) führt zum Zweiten die mangelnde Einbettung 
von Innovationsstrategien in die jeweiligen Systeme als weitere Schwäche der deut-
schen Innovationspolitik auf. Hinter nahezu jedem menschlichen Handeln steht eine 
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Organisation bzw. ein System, in welchem das Individuum als Nutzer*in, Kund*in o-
der Mitarbeiter*in tätig ist (Malik, 2014, S. 61). Mit einem Systemansatz sollen Inno-
vationsprozesse als „nichtlineare, evolutionäre und interaktive Prozesse zwischen Akt-
euren, Organisationen und Institutionen“ (Wydra & Leimbach, 2015, S. 123) und 
Wechselwirkungen im „Innovationssystem“ (Bathelt & Depner, 2003) einschließlich 
äußerer Einflüsse wie Krisen analysiert werden. Aus diesem zweiten Innovationskrite-
rium, der Innovationskultur, und der hier implizierten Einbettung des Innovationspro-
zesses in ein spezifisches (Organisations-)Umfeld wird unter Rückbezug auf Donald K. 
Clifford und Richard E. Cavanaugh (1985) sowie Thomas Stern und Helmut Jaberg 
(2010) das zweite Spannungsfeld des Analyserasters abgeleitet (Abbildung 1): Ein Füh-
rungsstil in Organisationen, der eine veränderungsfreundliche Kultur befördern kann, 
erfordert den Analysen dieser Autoren folgend zum einen die Gewährung von Frei-
raum als Voraussetzung für kreative und explorative Prozesse sowie zum anderen ein 
gewisses Maß an Struktur und Orientierung als Voraussetzung für eine konsequente 
Umsetzung einer Veränderung. Dieses Spannungsfeld zwischen Freiraum und Struktur 
bildet damit einen weiteren zentralen Mechanismus, in welchem die Innovationsfähig-
keit einer Organisation ausgehandelt wird. 

Schließlich ist in Innovationsdefinitionen die Problemlösung bzw. die Diffusion 
ein weiteres zentrales Wesensmerkmal von Innovation. Unter der Devise „Innovation 
nach Diffusion“ (Hofbauer, 2016, S. 11) erhält Innovation erst ihre Rechtfertigung, 
wenn sie hilft eine Problemstellung zu bewältigen oder als Neueinführung von den 
Anwender*innen angenommen wird in Form einer erfolgreichen Verbreitung oder 
Markteinführung/-durchdringung. Diese Problemlösekapazität nimmt im Forschungs-
bereich der sozialen Innovation einen besonderen Stellenwert ein und stellt in einigen 
Definitionen das entscheidende konstitutive Merkmal, da es sich bei sozialer Innovati-
on „(...) um eine künstliche Selektion nach Interessen und Werten“ (Hofbauer, 2016, S. 
10) handelt. Die Bewertung des Erfolgs kann schlussendlich in methodischer Hinsicht 
nur in Form einer Evaluierung oder Nutzerbefragung valide untersucht werden. Dieser 
normative Ansatz von Innovation wird kontrovers diskutiert (z. B. Jungmann, Baur & 
Ametowobla, 2015, p. 13), doch auch in der traditionellen Innovationsforschung stellt 
die Diffusion den formalen Abschluss eines Innovationprozesses dar (z. B. Verworn & 
Herstatt, 2007) und setzt eine gewisse Annahme und Akzeptanz der Innovation durch 
die Adressaten voraus. Damit wird ein zumindest partiell normativ ausgerichteter An-
satz jeder Form von Innovation unterstellt. Das Ziel, die Problemlösefähigkeit einer In-
novation zu steigern, zeigt schließlich ein drittes Spannungsfeld auf. Der Erfolg von 
Innovation hängt auch von der Akzeptanz der jeweiligen Veränderung ab. Dies resul-
tiert aus der „Multiperspektivität“ (Braun-Thürmann, 2005, S. 25), mit welcher die 
Veränderung bewertet wird, insbesondere im Spektrum „zwischen den Erfordernissen 
der Organisation und den Bedürfnissen der Angehörigen“ (Bott, 2013, S. 102). Des 
Weiteren stellt sich hinsichtlich der Problemlösekapazität die Frage nach Effizienz. 
Holger Braun-Thürmann (2005, S. 63) unterstellt in diesem Kontext eine „fluide Iden-
tität“ von Innovation, insofern sich das ursprünglich intendierte sowie das letztlich er-
zielte Innovationsobjekt durch Lernprozesse und schrittweise Weiterentwicklung im 
Abgleich mit und durch Nutzung von bestehenden Strukturen regelmäßig unterscheidet 
und damit schrittweise Effizienz gesteigert werden kann. Der Erfolg einer Innovation 
im Sinne einer verbesserten Problemlösekapazität ist also auch davon beeinflusst, wie 
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in einer Organisation im Spannungsfeld des Zusammentreffens von bestehenden Struk-
turen und den neu hinzukommenden Initiativen agiert wird (Abbildung 1). 

Diese drei Wesensmerkmale von Innovation und die hiervon abgeleiteten Span-
nungsfelder werden in diesem Artikel als komplementär betrachtet: Eine ausschließlich 
das Kriterium der Neuartigkeit erfüllende Maßnahme rechtfertigt beispielsweise keine 
Innovation, wenn diese nicht von den Nutzer*innen angenommen wird bzw. zur Prob-
lemlösung beiträgt. Andersherum muss auch eine gewisse Neuartigkeit der Maßnahme 
für einen bestimmten Wirkkreis und in Form einer Modifikation von Bestehendem ge-
geben sein in Abgrenzung zu Forschungslinien der sozialen und wirtschaftlichen Wert-
schöpfung (s. dazu beispielsweise das Analyseinstrument „Social Return on Invest-
ment“, Emerson, 2000). Dementsprechend ist eine Definition von Innovation erforder-
lich, die zum einen die drei oben beschriebenen Wesensmerkmale von Innovation auf-
nimmt und zum anderen die verschiedenen Innovationstypen unter einem Oberbegriff 
„Innovation“ ordnet. Dem trägt folgendes Verständnis von Innovation nach Michael 
Hutter, Hubert Knoblauch, Werner Rammert und Arnold Windeler (2015, pp. 37 ff.) 
Rechnung, welches für den vorliegenden Artikel als Grundlage zur Untersuchung der 
Veränderungsprozesse im BAMF gewählt wird.  

“... the intentional and systematic creation of new material and immaterial elements, technical 
and organizational procedures and socio-technological combinations of all of the above that are 
defined as ‚new’ and legitimated as an improvement compared to what came before. In contrast 
to Schumpeter’s early writings, contemporary innovations are seldom brought forth by individual 
business entrepreneurs; instead they are created by different types of collective entities (teams, 
communities, companies, networks)...” (Hutter, Knoblauch, Rammert & Windeler, 2015, p. 34). 
 

Dieses „reflexive“ (ebd.) Innovationsverständnis subsumiert die oben beschriebenen 
Innovationskriterien und klassifiziert Innovation anhand des Aggregationslevels der 
Untersuchung, das heißt, ob beispielsweise eine Organisation – wie in der vorliegenden 
Studie – oder die Gesellschaft als Ganzes beleuchtet wird. Zudem erfolgt eine Festle-
gung des Innovationsfeldes (z. B. Technologie, Kunst, Konzepte zur Politik-/Sozial-
planung) und der entsprechenden Sphäre (z. B. Wirtschaft, Forschung, Verwaltung) 
(ebd.); in der vorliegenden Untersuchung wird – wie im Folgenden gezeigt wird – vor-
nehmlich auf organisationale oder technische Veränderungen in der Sphäre der öffent-
lichen Verwaltung fokussiert.  

3 Das Fallbeispiel BAMF  

Dem Resümee des Nationalen Normenkontrollrats (2017, S. 9) folgend, wurden in der 
Flüchtlingskrise Optimierungsmaßnahmen zwar initiiert, aber gleichzeitig „strukturelle 
Defizite im deutschen Verwaltungsgefüge“ und ein oftmals „starres Zuständigkeits-
denken“ (Nationaler Normenkontrollrat, 2017, S. 1) als Hindernis für effiziente Prozes-
se sowie fehlende Vorsorge gegenüber Krisen offenbart. Jörg Bogumil, Sabine Kuhl-
mann und Isabella Proeller (2017, S. 7) zufolge habe sich insbesondere die rechtlich 
vorgegebene Ausprägung des Asylsystems als „ebenenübergreifendes Vollzugssystem 
mit einer beachtlichen institutionellen und prozeduralen Komplexität“ als problema-
tisch erwiesen. Konkret mit Blick auf das BAMF diagnostizieren Jörg Bogumil, Martin 
Burgi, Sabine Kuhlmann, Jonas Hafner, Moritz Heuberger und Christoph Krönke 
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(2018, S. 245) „(...) die Überlastung des BAMF durch die anhaltend hohe Zahl von An-
tragstellern in den Jahren 2015 bis 2017, die in kurzer Zeit erfolgte starke Erhöhung 
des Personalkörpers und die damit verbundenen Qualifizierungsprobleme (Fehlen aus-
reichender asylrechtlicher Fachkenntnisse), Probleme im Bereich der innerbehördli-
chen Kontrollmechanismen im BAMF sowie der zeitweise Vorrang von Quantität an-
statt Qualität in der Asylantragsbearbeitung“.  

Doch welchen Herausforderungen stand das BAMF im Asylbereich während der 
Krise konkret gegenüber? Direkt im Anschluss an die hohen Asylzugänge stand der 
Abbau des sogenannten Easy-Gaps im Zentrum der Bemühungen des BAMF. Die ho-
hen Zugänge machten eine direkte Verteilung eines großen Teils der Asylsuchenden 
über das Quotensystem EASY (Erstverteilung von Asylbegehrenden) in die Bundes-
länder vor ihrer Antragstellung beim BAMF erforderlich, wodurch eine nachträgliche 
Zuführung durch die Bundesländer an das BAMF zur Antragstellung notwendig wur-
de (Grote, 2018, S. 17). Parallel dazu mussten die teils bereits seit Jahren aufgebauten 
Rückstände an Asylverfahren abgearbeitet werden. Allein 2016 wurden knapp 
696.000 Entscheidungen in Asylverfahren getroffen – so viele wie in den fünf Vorjah-
ren zusammen (BAMF, 2019a). Während unmittelbare, als Notmaßnahmen getroffene 
Verwaltungsprozesse bereits 2016 in „neue oder alte Regelstrukturen“ (Grote, 2018, 
S. 56) über- bzw. zurückgeführt werden konnten, sind auch in den Folgejahren Aus-
wirkungen der hohen Zahl an Entscheidungen bei den Verwaltungsgerichten, aber 
auch im BAMF selbst zu spüren gewesen. Beispielsweise musste das BAMF aufgrund 
der gesetzlich verankerten Pflicht, die Zuerkennung von Asyl- oder Flüchtlingsschutz 
regelmäßig zu überprüfen, mit Blick auf die bestandskräftigen, positiven Asylent-
scheidungen von 2015 und der Folgejahre – trotz einer vorübergehenden Verlänge-
rung der bisher dreijährigen Frist nach Statusanerkennung – insgesamt rund 620.000 
Entscheidungen im regulären Widerrufsprüfverfahren bis 2021 prüfen (BAMF, 
2019b). Während in der öffentlichen Diskussion und den politischen Entscheidungen 
2015 und 2016 die Steigerung der Zahl der Entscheidungen über die angestauten 
Asylverfahren im Mittelpunkt stand, lenkten insbesondere die in den Medien breit be-
richteten Einzelfälle wie die Asylantragstellung des Bundeswehrsoldaten Franco A. 
2017 sowie die strafrechtlichen Ermittlungen gegen die ehemalige Leitung der Bremer 
BAMF-Außenstelle 2018 den Fokus der deutschen Migrationspolitik verstärkt auf die 
Notwendigkeit von Kontrollmechanismen zur Gewährleistung von Qualität und Si-
cherheit in den Asylverfahren.  

Entsprechend dieser politischen Zielsetzungen und den vom BAMF selbst verfolg-
ten Bemühungen hin zum „Kompetenzzentrum für Asyl, Migration und Integration“ 
(BAMF, 2020b) wurden verschiedene Veränderungsprozesse angestoßen. Weitgreifend 
waren die Veränderungen auf organisationaler Ebene, die unter dem Schlagwort „Inte-
griertes Flüchtlingsmanagement“ (später Fortentwicklung zu „AnkER- und funktions-
gleichen Einrichtungen“; BMI, 2019a) geführt wurden und die Optimierung der Zu-
sammenarbeit durch die örtliche und inhaltliche Verknüpfung aller am Aufnahme- und 
Asylprozess beteiligten Prozessschritte und zuständigen Behörden zum Ziel hatten. 
Begleitet wurden diese organisatorischen Neugestaltungen durch weitere fachliche 
Neukonzeptionen sowie Veränderungen im Bereich der Digitalisierung und der Füh-
rungs- und Planungsstrategie. In den folgenden Kapiteln werden unter Rückbezug auf 
Beispiele aus diesen Bereichen die drei im Kapitel 2 vorgestellten Spannungsfelder ge-
nauer analysiert, um zu erkennen, ob die für Unternehmen herausgestellten Aushand-
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lungsmechanismen von Innovationen auch für die öffentliche Verwaltung nachvollzo-
gen werden können.  

3.1 Neue Lösungen im Spannungsfeld zwischen Druck und 
Handlungsfähigkeit 

„Der Innovationsdruck ist enorm, der Rhythmus, mit dem Veränderungen in das organisatorische 
und personelle Gefüge eingesteuert werden, atemberauend. Geschwindigkeit wird zum strategi-
schen Erfolgsfaktor. (...) Der „Kampf um Marktanteile“ wird „im magischen Dreieck ‚Preis/Qua-
lität/Zeit’ entschieden“ (Doppler & Lauterburg, 2014, S. 39). 
 

Der Druck zu Innovationen, der im obenstehenden Zitat aus unternehmerischer Sicht 
beschrieben wird, spielt auch in der öffentlichen Verwaltung als Auslöser von Innova-
tions- und Wandlungsprozessen eine zentrale Rolle. Um auf die „Haus“-Metapher zu-
rückzukommen, ist insbesondere das erste Stockwerk betroffen, in welchem es um die 
Auslöser von Innovationsprozessen geht (Hill, 2019). Martin Brüggemeier (2017, S. 
66) führt eine mangelnde Innovationsbereitschaft der öffentlichen Verwaltung insbe-
sondere darauf zurück, dass das „scharfe Schwert des Bestandsrisikos“, welches Inno-
vation im unternehmerischen Umfeld befördert, im öffentlichen Sektor weitgehend 
fehle. Als Kongruenten zum Marktmechanismus im unternehmerischen Bereich (s. 
Kapitel 2) bilden in der öffentlichen Verwaltung hingegen Anreize, Problemlagen und 
Druck (Hill, 2019) sowie – wie dies Braun-Thürmann (2005, S. 28) für gesellschaftli-
che Innovationsfelder generell beschreibt – angestrebte Ziele und Leitbilder oder die 
Aufrechterhaltung und Verschiebung von Machtkonstellationen mögliche Auslöser von 
Innovation. Krisen können in diesem Sinne in der öffentlichen Verwaltung auch als 
Chance für Reformen gesehen werden. Gerade mit den angestiegenen Asylzahlen 2015 
und 2016 mussten Verwaltung und Politik bereit sein, in kürzester Zeit die verfas-
sungs- bzw. einfachrechtlich vorgegebene Zuständigkeitsverteilung zwischen Bund 
und Bundesländern zu hinterfragen, das Asyl- und Aufenthaltsrecht zu ändern und Ver-
fahren so anzupassen, dass die Handlungs- und Leistungsfähigkeit der öffentlichen 
Verwaltung auf die Bewältigung der neuen Herausforderungen ausgerichtet werden 
konnte. Selbst organisatorische Änderungen innerhalb der Bundesregierung wurden in 
Rekordzeit umgesetzt: Die vorübergehende Einrichtung einer Stabstelle „Flüchtlinge“ 
im Bundeskanzleramt im Herbst 2015 ist Ausdruck hierfür (Bundesregierung, 2015). 
Der damit verbundene Handlungsdruck auf das BAMF erforderte von der Behörde 
unmittelbare Prozessoptimierung und war auch Auslöser dafür, dass drei zentrale, im 
Folgenden genannte Rahmenbedingungen zur Erprobung und Umsetzung solcher Neu-
erungen deutlich schneller als außerhalb einer Krisensituation geschaffen werden konn-
ten. 

Dazu zählt, allem voran, die personelle und finanzielle Ausstattung des BAMF. 
Schon seit 2010/11 hatte das BAMF Personalforderungen angesichts steigender Asyl-
zahlen an die Politik gerichtet (Erler & Gottstein, 2017, S. 8), doch erst infolge der 
Flüchtlingskrise erfolgte eine wesentliche Aufstockung von Personal- und Finanzmit-
teln. So sah der Soll-Haushalt 2014 Personalausgaben von 110 Mio. Euro vor, 2017 
wurde diese Sollgröße bereits auf 457 Mio. Euro erhöht (Grote, 2018, S. 58). Dieses 
Zusammenspiel von öffentlichem Druck und Ressourcenbereitstellung lässt sich über 
die Migrationsgeschichte Deutschlands hinweg verfolgen (BAMF, 2019a; Grote, 2018, 
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S. 41): Im Gefolge der Genfer Konvention 1953 wurde das BAMF – damals unter dem 
Titel „Bundesdienststelle für die Anerkennung ausländischer Flüchtlinge“ – mit 40 
Mitarbeiter*innen gegründet. Ein deutlicher Aufwuchs erfolgte im Kontext des An-
stiegs von Asylsuchenden infolge des Jugoslawienkrieges und der Zuwanderung von 
(Spät-)Aussiedlern nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion in den 1990er Jahren. 
Zu dieser Zeit wurde auch die heutige dezentrale Struktur des BAMF mit seinen Au-
ßenstellen etabliert und in der Folge waren damals mehr als 4.000 Mitarbeiter*innen 
tätig. Im Zuge der rückläufigen Zuwanderungszahlen seit 1993 ging der Personalstand 
bis Anfang 2014 auf rund 2.500 Mitarbeiter*innen zurück. Mit dem erneuten Anstieg 
der Flüchtlingszahlen seit 2013 wuchs die Zahl der Mitarbeiter*innen bis Ende 2016 
auf rund 7.400 an. Zudem erfolgte eine Unterstützung durch zwischenzeitlich über 
3.000 Abordnungen aus anderen Behörden, Ministerien und ehemaligen Staatsunter-
nehmen (z. B. Bundeswehr, Bundesagentur für Arbeit (BA), Deutsche Telekom), so 
dass 2016 – diese Unterstützungskräfte eingerechnet – zeitweise über 10.000 Beschäf-
tige zu verzeichnen waren (Personalzahlen bezogen auf Vollzeitäquivalente). Als Kon-
sequenz aus der Krise wurde Vorsorge, unter anderem im Rahmen eines Hochlaufkon-
zepts, getroffen (Grote, 2018): Dieses Konzept enthält Leitlinien zum kurzfristigen 
Aufbau von Infrastrukturen, beispielsweise durch einen Stand-by-Betrieb der in Bayern 
2015 eingerichteten Warteräume und Bearbeitungsstraßen für Asylsuchende, einen in-
ternen Personalpool nach dem Modell einer atmenden Behörde zum flexiblen Einsatz 
von Mitarbeiter*innen für den Asylbereich sowie einen behördenübergreifenden Per-
sonalpool nach dem Vorbild der 2015 erfolgten Abordnungen an das BAMF.  

Neben den personellen Ressourcen bildete der durch den Gesetzgeber vorgegebene 
rechtliche Handlungsrahmen eine weitere entscheidende Voraussetzung für Verände-
rungsprozesse im BAMF. Fraglich ist beispielsweise, ob das 2016 in Kraft getretene 
und 2019 fortentwickelte Datenaustauschverbesserungsgesetz ohne den öffentlichen 
und politischen Druck der Flüchtlingskrise in der Kürze der Zeit hätte verabschiedet 
werden können (Grote, 2018, S. 28, 50): Da zuvor kein digitaler Austausch biometri-
scher Registrierungsdaten von Geflüchteten zwischen den Bundesländern und dem 
Bund möglich war, wurden als Folge auch Doubletten erzeugt. Im Zuge des Datenaus-
tauschverbesserungsgesetzes wurde schließlich die Grundlage dafür geschaffen, dass 
fortan alle relevanten Informationen des Geflüchteten bereits beim ersten Kontakt mit 
Behörden in einem Kerndatensystem (das Ausländerzentralregister) gespeichert wer-
den – der zentrale und entscheidende Punkt für ein funktionierendes Integriertes Flücht-
lingsmanagement und Voraussetzung dafür, um zukünftig eine Mehrfachregistrierung 
zu verhindern. Auf dieses Kerndatensystem können alle am Asylverfahren beteiligten 
Behörden nach einem Rechte- und Rollenkonzept zugreifen. Zudem wird unmittelbar 
nach der Registrierung des Geflüchteten eine sicherheitsbehördliche Überprüfung im 
Rahmen des beim Bundesverwaltungsamt konzentrierten Konsultationsverfahrens im 
Asylkontext zum Datenaustausch angestoßen. Die Einführung des Kerndatensystems 
stand im Zentrum der Bemühungen der im Herbst 2015 durch den IT-Planungsrat ein-
berufenen „Projektgruppe Digitalisierung des Asylverfahrens“ unter Gesamtleitung des 
BMI mit Beteiligung u. a. des BAMF, des Bundeskriminalamts und des Bundesverwal-
tungsamts (ebd.). 

Auch die Schnittstellenoptimierung und Vernetzung als weitere Ressource zur Um-
setzung von Veränderungen wurde deutlich intensiviert. 2015 und 2016 lassen sich 
diese Veränderungen in der Schnittstellenarbeit insbesondere unter dem Schlagwort 
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„Integriertes Flüchtlingsmanagement“ zusammenfassen, welches ab Herbst 2015 – 
auch durch den Vergleich mit den Asylsystemen und -modellen anderer Mitgliedstaa-
ten der Europäischen Union – entwickelt wurde. Ziel war eine effiziente und geordnete 
Steuerung des Zugangs und der Verteilung der Asylsuchenden innerhalb der Bundes-
länder, der Durchführung der Asylverfahren sowie der frühzeitigen Integration der 
Bleibeberechtigten bzw. die Förderung der freiwilligen Rückkehr. Dazu wurden die 
Prozesse auf Bundes- und Landesebene „unter einem Dach“ in den sogenannten An-
kunftszentren gebündelt (BAMF, 2017). Diese enge Zusammenarbeit wurde im Kon-
text der „AnkER- und funktionsgleichen Einrichtungen“ (BMI, 2019a) weiterentwi-
ckelt, indem zusätzliche Elemente wie z. B. eine Asylverfahrensberatung nach Maßga-
be des § 12a AsylG integriert wurden. Ein wichtiges Beispiel in dieser Prozessoptimie-
rung stellte das Thema der Sicherheit im Asylverfahren dar, welches infolge terroristi-
scher Anschläge wie die Ereignisse am Breitscheidplatz in Berlin seit 2017 und ver-
stärkt 2018 politisch in das Blickfeld rückte. Dies wurde innerhalb des BAMF mit der 
Einrichtung einer BAMF-Sicherheitsgruppe und einer Intensivierung der Zusammen-
arbeit mit den Sicherheitsbehörden nachgezogen (BAMF, 2019c). Als spezifische 
Schnittstellenoptimierung im IT-Bereich wurde insbesondere auch eine enge Vernet-
zung mit der BA forciert, die in Form einer Verwaltungsvereinbarung festgehalten 
wurde (Grote, 2018, S. 27). Aufgrund der sprunghaft gestiegenen IT-Bedarfe infolge 
des Personalaufwuchses 2015 und 2016 wurden hierbei unter anderem Kapazitäten des 
BA-Rechenzentrums und eine Qualifizierungsunterstützung in Anspruch genommen 
(ebd.). Damit konnten die relevante Infrastruktur für den stark aufgewachsenen Perso-
nalkörper und die Handlungsfähigkeit zur Modifizierung bestehender Praxis gewähr-
leistet werden. Weitere Aufgabenoptimierungen an den Schnittstellen folgten sukzessi-
ve und komplementieren den Ansatz, die Zusammenarbeit von Bund und Bundeslän-
dern zu intensivieren. So unterstützen mit dem Inkrafttreten des „Geordnete Rückkehr 
Gesetzes“ 2019 fortan das BAMF und die Bundespolizei die Länder bei Passersatzpa-
pierbeschaffung als Grundlage der Rückführung von ausreisepflichtigen ausländischen 
Staatsangehörigen (BMI, 2019b).  

Als Fazit dieses Kapitels ist festzuhalten, dass der in der ökonomischen Innovati-
onsforschung dargestellte Mechanismus des Marktes in der öffentlichen Verwaltung 
durch das Äquivalent eines Innovationsdrucks infolge öffentlich-politischer Forderun-
gen und Sachzwänge nachvollzogen werden kann. So hatte die Drucksituation inner-
halb des BAMF bewirkt, dass neue Prozesse wie z. B. die Ankunftszentren oder das 
Kerndatensystem in kürzester Zeit eingeführt wurden. Zugleich war die Krise Auslöser 
dafür, dass die für diese Neuerungen erforderlichen Rahmenbedingungen, nämlich das 
notwendige Personal, die erforderlichen Finanzen und der gesetzliche Rahmen, priori-
tär bereitgestellt bzw. angepasst wurden. 

3.2 Innovationskultur im Spannungsfeld zwischen Freiraum und 
Struktur 

„Hochmotivierte Mitarbeiter strömen nach ihren Ausbildungen und Studienabschlüssen in die 
Praxis, möchten sich einbringen, auch in Reformprojekte, und müssen schnell feststellen wie an-
dere Akteure ihnen innerhalb bestehender Strukturen zeigen, dass Innovationsbefürworter häufig 
nicht gern gesehen werden“ (Bott, 2013, S. 118). 
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Mit diesem Zitat wird das zweite und dritte Stockwerk des Innovationsprozesses be-
schritten und die Innovationskultur einer Organisation in den Blick genommen (Hill, 
2019). Clifford und Cavanaugh (1985) beschreiben fünf Voraussetzungen für eine ver-
änderungsfreundliche Organisationskultur, die die Autoren im unternehmerischen Um-
feld untersucht haben und die sich ganz wesentlich im Spannungsfeld zwischen einem 
impulsnehmenden, Freiraum ermöglichenden und einem impulsgebenden, strukturge-
benden Führungsstil abzeichnen. Diese für Unternehmen beschriebenen Voraussetzun-
gen werden im Folgenden anhand der Entwicklungen im BAMF auf die Verwaltungs-
praxis übertragen, um Impulse aufzuzeigen, mit welchen der im Zitat unterstellten In-
novationsfeindlichkeit im öffentlichen Sektor begegnet werden kann.  

Die erste Voraussetzung nach Clifford und Cavanaugh (1985) bildet die Aufrecht-
erhaltung einer „kreativen Unruhe“ in der Organisation. Im BAMF stehen für einen 
kreativen Raum sinnbildlich die IT-Labore, in welchen durch technische Möglichkei-
ten und eine anregende räumliche Umgebung die agile Arbeitsmethode „Scrum“ zum 
Einsatz kommt. Diese Methode ist so angelegt, dass in sich wiederholenden Zyklen am 
Ende eines jeden Zyklus, des so genannten „Sprints“, ein „Produktinkrement, das un-
bedingt erforderliche Basisfunktionen umfasst“, vorliegen soll (BAMF, 2019d, S. 18). 
Die Methode hat sich auf Basis der bisherigen Erfahrungen des BAMF insbesondere 
durch die enge Vernetzung von IT und Fachseite sowie die frühzeitige Reflexion der 
Ergebnisse als hilfreich erwiesen (ebd.). Im Rahmen des Laboransatzes wurden we-
sentliche Digitalisierungsprojekte in der Krise angeschoben. Ein konkretes Beispiel ist 
das Projekt „Migrationstracker“, welches innerhalb des Dublin-Verfahrens mittels aus-
gewählter Kennzahlen Transparenz über die jeweiligen Verfahrensstände vom Asylan-
trag bis hin zur Überstellung in den spezifischen EU-Mitgliedstaat ermöglicht (BAMF, 
2020f).  

Die zweite Voraussetzung einer veränderungsoffenen Organisationskultur nach 
Clifford und Cavanaugh (1985) bildet die Konfliktfähigkeit. Die zunehmende Komple-
xität und immer stärkere Vernetzung bei der Aufgabenerfüllung stellte das BAMF ins-
besondere im Krisenkontext auf die Probe: Beispielsweise musste die IT-Infrastruktur, 
die schnell zur Verfügung stehen musste, gleichzeitig mit den Anforderungen der zu-
ständigen Fachabteilungen harmonieren und das neu hinzugewonnene Personal musste 
an jenen Außenstellen zum Einsatz kommen, wo der größte Bedarf im operativen 
Asylbereich festzustellen war. Unterschiedliche Ziele und Bedarfe sowie Widersprüche 
mussten in der tagtäglichen Arbeit bewertet, abgewogen und einem Ergebnis zugeführt 
werden. Um Stern und Jaberg (2010, S. 80) zu folgen, besteht die Rolle der Führungs-
kräfte zur Schaffung einer veränderungsfreundlichen Kultur insbesondere darin, den 
sachorientierten Umgang mit solchen Konflikten als Bestandteil einer Innovationskul-
tur vorzuleben. 

Je mehr Freiraum und Möglichkeit zu inhaltlichen Konflikten gewährt wird, desto 
notwendiger wird es allerdings auch, Orientierung an übergreifenden Zielen und Wer-
ten durch einen „höheren Sinn“ (Doppler & Lauterburg, 2014, S. 68) zu ermöglichen. 
Diese Sinnvermittlung durch Führungskräfte bildet die dritte strukturgebende Vorrau-
setzung nach Clifford und Cavanaugh (1985). Unter dem Stichwort „Innovations-
Leadership“ (Brüggemeier, 2017, S. 66) ergab sich beispielsweise im Kontext der Di-
gitalisierung auch im BAMF die Notwendigkeit einer Richtungsweisung durch Füh-
rungskräfte, da 2015 und 2016 ein flexibler Einsatz und die Bereitschaft zu kreativen 
Lösungen beim Aufbau der notwendigen IT-Infrastrukturen notwendig wurde und als 
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„Führungsaufgabe“ in jedem Fachbereich wahrgenommen werden musste (Richter, 
2017). Zur besseren Nachvollziehbarkeit dieser Führungsimpulse wurde eine Digitali-
sierungsagenda aufgesetzt, die Projekte des BAMF zusammenfasste, die insbesondere 
die Zielstellung verfolgen, „Medienbrüche“ (BAMF, 2019d, S. 7) zu umgehen durch 
eine möglichst weitgehende Digitalisierung entlang der Arbeitsprozesse (ebd.). Die 
Agenda enthält Ansätze wie die Entwicklung von IT-Tools, die die Mitarbeiter*innen 
des BAMF unterstützen sollen, die von den Antragstellenden im Asylverfahren ge-
machten Angaben zur Herkunft zu prüfen und zu plausibilisieren. Eingeschlossen ist 
beispielsweise das Auslesen von Handydaten von Geflüchteten, bei welchem Metada-
ten wie z. B. die benutzte Sprache verwendet werden, oder eine Spracherkennungs-
software zum Abgleich der Sprache bzw. des Dialekts des Geflüchteten mit einer 
Sprachdatenbank (BAMF, 2019d, S. 14 f.). Ein weiteres Beispiel ist die Erprobung der 
Blockchain-Technologie zur Verbesserung der Zusammenarbeit mit anderen (Verwal-
tungs-)Akteuren im Asylprozess, welche mit dem ersten Platz beim 18. eGovernment-
Wettbewerb in der Kategorie „Bestes Digitalisierungsprojekt in Bund und Ländern“ 
ausgezeichnet wurde (BAMF, 2019f). Durch diese Blockchain-Technologie soll es 
über die Vernetzung von Bestandssystemen ermöglicht werden, dass Statusänderungen 
(z. B. in den Asylverfahren) dokumentiert und für Behörden, die diese Information be-
nötigen und daher die entsprechend Zugriffsberechtigungen besitzen, auf aktueller Ba-
sis ersichtlich gemacht werden (BAMF, 2019d, S. 31). Ebenso wurden auf Leitungs-
ebene der Behörde Führungsimpulse zur Optimierung der Schnittstellen in der Zu-
sammenarbeit mit externen Partnern gesetzt. Dies betraf beispielsweise die Intensivie-
rung der Zusammenarbeit mit der BA an der Schnittstelle zwischen sprachlicher und 
beruflicher Integration der Geflüchteten durch die Behördenleitung seit 2015 (Grote, 
2018, S. 27 ff.) oder die Zusammenarbeit mit den Bundesländern, welche unter neuer 
Leitung des BAMF 2018 unter anderem in Form der Bund-Länder-Tagung Asyl und 
Rückkehr verstärkt wurde (BAMF, 2020c).  

Auch die vierte Voraussetzung nach Clifford und Cavanaugh (1985) dient der Ori-
entierung und Strukturierung im Freiraum: Die ausreichende Kommunikation und In-
formation, die in den überwiegend hierarchischen Strukturen der öffentlichen Verwal-
tung besonders wichtig erscheint, um der „gefährlichen Verdünnung der Information 
auf dem Weg von unten nach oben“ (Doppler & Lauterburg, 2014, S. 171) und umge-
kehrt entgegenzuwirken. Nach dem Motto „(...) von der Geheimsache zur Gemeinsa-
che“ (Stern & Jaberg, 2010, S. 298) werden Veränderungen in der öffentlichen Verwal-
tung besser angenommen, wenn Beteiligte in zugrundeliegende Entscheidungen einge-
bunden werden (Bott, 2013, S. 338). Dies erfordert Informationsfluss – horizontal zwi-
schen Arbeitsbereichen und vertikal von oberen zu unteren Hierarchieebenen (Stern & 
Jaberg, 2010, S. 79 ff.) – und stellte auch im BAMF eine Herausforderung dar, insbe-
sondere aufgrund der Vielzahl an neuen Mitarbeiter*innen und der rasch voranschrei-
tenden Entwicklungen. Neben klassischen Kommunikationsformaten (z. B. Einsatz ei-
nes Intranets; Informationsübermittlung über das „Schneeballsystem“; zu möglichen 
Formaten Stern & Jaberg, 2020, S. 82) wurde im Zuge der Krise im BAMF beispiels-
weise das Format „Lagebild BAMF“ (BAMF, 2020d) eingeführt, in welchem Daten 
und Fakten durch das Controlling gebündelt und bewertet werden, oder das BAMF-
Strategieprogramm, welches strategisch besonders relevante Vorhaben bündelt. 

Schließlich nennen Clifford und Cavanaugh (1985) das Zusammengehörigkeitsge-
fühl in der Organisation, welches eine weitere, strukturgebende Komponente einer dy-
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namischen Organisationskultur bildet. Zusammengehörigkeit werde v. a. durch eine 
Arbeitsplatzsicherheit sowie den Einfluss auf Entscheidungen gestärkt (ebd.). Stern 
und Jaberg (2010, S. 79 ff.) unterstreichen zudem die Fähigkeit, Fehler als Chance zu 
begreifen als Grundlage einer Organisationskultur, die sich durch Veränderungsbereit-
schaft und Lernorientierung auszeichnet. Durch die mediale Aufmerksamkeit, die Ver-
dreifachung des Personals seit 2014 und die zeitweise hohe Anzahl externer Unterstüt-
zungskräfte sowie befristeter Beschäftigter (s. Grote, 2018, S. 52) ohne Arbeitsplatzsi-
cherheit war die Behördenidentität des BAMF besonders herausgefordert. Wenn auch 
das Zusammenwachsen einer Behörde ein langer und fortwährender Prozess ist, kön-
nen gezielte Instrumente, wie dies im BAMF z. B. mit der Erarbeitung des BAMF-
Leitbilds unter dem Titel „Den Menschen im Blick – Sicherheit geben. Chancen er-
möglichen. Wandel leben.“ (BAMF, 2019e) verfolgt wurde, solche Prozesse begleiten. 

Aus diesem Kapitel kann festgehalten werden, dass die für Unternehmen als not-
wendig erachtete Balance zwischen Freiraum und Struktur am Fallbeispiel BAMF auch 
für die öffentliche Verwaltung nachvollzogen werden kann. Insbesondere Neuerungen 
im Bereich der Digitalisierung des BAMF wurden in einem Umfeld erarbeitet, mit dem 
versucht wurde, den notwendigen Freiraum zu gewähren. Es wurde aber auch deutlich, 
dass eine gewisse Struktur – im BAMF beispielsweise angestrebt über das Format 
„Lagebild“ oder die Aufsetzung von strategischen Agenden zur besseren Nachvoll-
ziehbarkeit von Führungsimpulsen – notwendig ist, um solche Initiativen in richtige 
Bahnen zu lenken und Irritationen im Laufe des Veränderungsprozesses zu vermeiden. 
Diese strukturgebenden Elemente scheinen im Zuge von Krisen und der damit verbun-
denen wechselhaften Umgebung besonders relevant zu sein.  

3.3 Problemlösung im Spannungsfeld zwischen Bestehendem und 
Modifiziertem 

„Nicht in erster Linie an Ideen fehlt es, sondern weit öfter an ihrer Umsetzung. (...) So sind die 
großen und kreativen Ideen zwar wichtig, wie auch die sogenannten ‚großen Menschen’, die 
mich schon früh interessierten. Aber dann lernte ich den Unterschied zu sehen zwischen kreativ 
und wirksam. Ab diesem Zeitpunkt haben mich weit mehr noch die wirksamen Menschen inte-
ressiert, die gewöhnlichen Menschen, die Außergewöhnliches geschaffen haben, und die Art und 
Weise, wie sie arbeiteten“ (Malik, 2014, S. 19).  
 

Mit der Frage der Wirksamkeit beschreitet man die obersten Stockwerke im „Haus der 
Innovation“, in welchen es um das dritte Wesensmerkmal von Innovation, nämlich die 
Problemlösungsfähigkeit der zugrundeliegenden Maßnahme, geht (Hill, 2019). Auf 
Basis der ökonomisch basierten Innovationsliteratur wurden zwei zentrale Aspekte 
aufgezeigt (s. Kapitel 2), die das Ergebnis von Veränderungsprozessen und damit das 
Potenzial zu Innovationen entweder fördern oder behindern können: Die Akzeptanz 
von den beschrittenen Veränderungen und die Effizienz mit Blick auf die bestmögliche 
Nutzung von Bestehendem. Die Bedeutung dieses Spannungsfeldes im Umgang mit 
Bestehendem und seiner Modifizierung wird in diesem Kapitel nun ebenfalls anhand 
der Veränderungsprozesse im BAMF hinterfragt.  

Die Frage der (innerbehördlichen) Akzeptanz stellte sich im BAMF im Zuge der 
Krise insbesondere aufgrund der Veränderungen durch die hohe Anzahl an neuen Mit-
arbeiter*innen und neuen Führungskräften, den kurzfristigen Aufbau neuer Liegen-
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schaften sowie die zeitweise Unterstützung durch andere Behörden und Beratungsfir-
men (s. Kapitel 3.1). So wurden beispielsweise Differenzen zwischen der Behördenlei-
tung und dem Personalrat auch medial diskutiert. Insbesondere in Krisensituationen 
wird die Akzeptanz der Veränderungsprozesse bei den Mitarbeiter*innen herausgefor-
dert, da Veränderungen und Innovationen – Jutta Bott (2013, S. 332 ff.) folgend – in 
Behörden grundsätzlich oftmals als überstürzt und bedrohend wahrgenommen werden 
und in Krisen in besonderer Schnelligkeit vorangetrieben und möglicherweise nicht mit 
der an sich notwendigen Erläuterung und Diskussionsmöglichkeit begleitet werden 
können. Akzeptanz und Effizienz setzen des Weiteren die Notwendigkeit voraus, die 
Dauer von Veränderungsprozessen bis zur Etablierung in der Praxis realistisch einzu-
schätzen sowie Rückbezüge im Abgleich der Praxis als wichtige Elemente im Prozess 
zu erkennen. Dies kann am Beispiel der Neukonzeption des Qualitätskonzepts des 
BAMF nachvollzogen werden (BAMF, 2019g): Dieses Konzept war eine Modifikation 
der bestehenden Kontrollmechanismen durch die Weiterentwicklung und Bündelung in 
einem übergreifenden Konzept. Zur Umsetzung des Konzepts wurden Mitarbeiter*in-
nen für die Qualitätssicherung in allen Außenstellen eingesetzt und eine eigene Gruppe 
zur Qualitätssicherung installiert. Das Konzept ist durch die „Rückkoppelung der Er-
kenntnisse aus der Qualitätssicherung“ (ebd., S. 2) gegenüber den Mitarbeiter*innen im 
operativen Asylbereich als lernendes Instrument ausgelegt und zieht Anpassungen in 
Dienstanweisungen und Entscheidungshilfen, den Austausch in „Qualitätsdialogen“ 
(ebd., S. 3) im Falle von regional gehäuften Mängeln oder die Anpassung von Schu-
lungsinhalten bei festgestellten Mängeln nach sich. Im Kern beinhaltet das Konzept ei-
ne dezentrale Qualitätssicherung mit einem durchgängigen Vier-Augen-Prinzip bei der 
Bescheiderstellung durch Kurzübersichten und Checklisten und der zusätzlichen Über-
prüfung von zehn Prozent der täglichen Verfahrensschritte Antragsannahme, Anhörung 
und Abschlussarbeiten. Zusätzlich wird im Rahmen der zentralen Qualitätssicherung 
monatlich eine repräsentative, deutschlandweite Stichprobe von Verfahren überprüft. 
Die Erarbeitung des Konzepts erfolgte nicht im Rahmen eines linearen Prozesses, son-
dern wurde durch die Reflektion der Eignung in der Praxis sowie durch neue Impulse, 
begleitende Maßnahmen sowie mediale Ereignisse beeinflusst. So wurde die bereits 
vor den Vorgängen zu Franco A. begonnene Überarbeitung des Qualitätssicherungs-
systems im Asylverfahren durch diesen medienwirksamen Vorfall beschleunigt und im 
Herbst 2017 zum Einsatz gebracht. Angeschoben durch die erneute mediale Diskussion 
um die Vorgänge in Bremen 2018 wurden die konsequente Umsetzung des Konzepts 
und weitere flankierende Maßnahmen zur Qualitätsoptimierung forciert (ebd., S. 1). 
Dies schließt die Einführung eines Rotationskonzepts der Qualitätssichernden und eine 
Schulungsoffensive ein, in welcher allein 2018 rund 1.500 Fortbildungsmaßnahmen im 
2015 eingerichteten BAMF-Qualifizierungszentrum geschaffen wurden (ebd., S. 3). 

Mit Blick auf die Frage des Umgangs mit Bestehendem in Veränderungsprozessen 
muss zur Steigerung der Effizienz in Veränderungsprozessen ferner auch die Bedeutung 
eines unterstützenden Wissensmanagements berücksichtigt werden. Wissen „kann nur 
langsam und schrittweise aufgebaut, aber sehr schnell wieder verloren werden“ (Doppler 
& Lauterburg, 2014, S. 485). Schnelllebigkeit im Personalkörper im Kontext der Krise in 
Form von häufigen Umstrukturierungen, Funktionswechseln und Neueinstellungen im-
pliziert ein erhöhtes Risiko von Wissensverlust. Die Pflege von Wissen, die Nutzung und 
Weiterentwicklung von bestehenden Elementen durch Ergänzung und Modifizierung 
sowie insbesondere das „Umwandeln von individuellem in organisatorisches Wissen“ 
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(Stern & Jaberg, 2010, S. 103) bildet demzufolge eine Basis, um Innovationsprozesse ef-
fizient und ohne Doppelungen und unnötige Arbeitsschritte zu vollziehen. 

In dem in diesem Kapitel behandelten Spannungsfeld wurde am Fallbeispiel des 
BAMF aufgezeigt, dass insbesondere im Krisenkontext und dem damit erhöhten Risiko 
von Fehlentwicklungen und Wissensverlust aufgrund des erhöhten Handlungs- und 
Zeitdrucks die Vermittlung zwischen den bestehenden Lösungen und den geplanten 
Veränderungen eine besondere Herausforderung für die Organisation und eine zentrale 
Bedingung für erfolgreiche Veränderungsprozesse darstellen kann. 

4 Zusammenfassung und Transfer 

Gerade in Krisen hat der öffentliche Dienst – Ulrich Silberbach (2019, S. 172) folgend 
– bereits gezeigt, dass er „(...) bei allen Schwächen“ zum „Macher“ und „Manager“ 
werden kann. Aus dem Beispiel des Flüchtlingsmanagements in Rheinland-Pfalz in der 
Flüchtlingskrise zieht Detlef Placzek (2019, S. 193) zudem folgende Erkenntnis: „(...) 
eine Blaupause für alle Eventualitäten“ gäbe es nicht, aber man müsse versuchen, „(...) 
aus Erfahrungen zu schöpfen und darauf aufzubauen“. Die Krise infolge der gestiege-
nen Asylzahlen 2015 und 2016 hat wesentliche Veränderungen im gewählten Fallbei-
spiel des BAMF angeschoben. Das Ziel des Artikels bestand darin, auf Basis dieser 
Krisenerfahrung der Behörde Formen von Innovationen in der öffentlichen Verwaltung 
zu erkennen und deren zentrale Rahmenbedingungen besser zu identifizieren. 

Der Innovationsbegriff hat sich in den letzten Jahrzehnten ausdifferenziert. Die 
exemplarisch aufgezeigten Veränderungen im BAMF waren vornehmlich auf Innova-
tionsprozesse im Bereich der Behördenorganisation, der Digitalisierung sowie von wei-
teren inhaltlich-fachlichen Neukonzeptionen ausgerichtet. Aus innerbehördlicher Per-
spektive im Asylbereich spielen originär soziale Innovationen keine primäre Rolle wie 
dies beispielsweise im Kontext von Sozialunternehmen der Fall ist (z. B. Hofbauer, 
2016, S. 16). Dennoch können soziale Innovationen in anderen Arbeitsbereichen der 
Behörde, die in diesem Artikel durch den Fokus auf den Asylprozess nicht betrachtet 
wurden, eine wichtige Bedeutung einnehmen (z. B. im Rahmen der Projektförderung 
des BAMF im Integrationsbereich). Des Weiteren hat die Ausweitung des Innovations-
verständnisses hin zu sozialen Themenbereichen dazu beigetragen, die Innovationsde-
finitionen dahingehend zu schärfen, dass Neuartigkeit kein ausreichendes Kriterium für 
Innovation bildet, wenn diese nicht von den Nutzer*innen angenommen wird bzw. 
nicht zur Problemlösung beiträgt. Ein solch differenziertes Innovationsverständnis 
rückt auch die Vereinbarkeit der Neuerung mit bestehenden Prozessabläufen und mit 
den rechtlichen Rahmenbedingungen in den Vordergrund und bietet eine Möglichkeit, 
einer Innovationsverdrossenheit im öffentlichen Sektor entgegenzuwirken. Zum ande-
ren tragen die jüngeren Ausdifferenzierungen in der Innovationsforschung nochmals 
wesentlich dazu bei, den Blickwinkel der Systembetrachtung noch weiter zu stärken 
und den sozialen Aushandlungsprozess durch die Einbettung im System als konstituti-
ves Element im Innovationsprozess zu untermauern.  

Mit Blick auf die Bedingungen und Mechanismen, unter denen Veränderungen im 
jeweiligen System implementiert werden, konnten die drei vorrangig aus der ökonomi-
schen Innovationsliteratur abgeleiteten Spannungsfelder auch für das im Artikel ge-
wählte Fallbeispiel der öffentlichen Verwaltung nachvollzogen werden. Es wurde in 
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der Analyse gezeigt, dass Spannung einerseits förderliche Impulse für Innovationspro-
zesse geben kann – wie am Beispiel des öffentlichen Drucks in der Krise gezeigt wur-
de, aber bei fehlendem Ausgleich – z. B. im Falle einer unzureichenden Ausstattung 
und Flexibilisierung des Personalkörpers – auch zu Lasten der Wirkungsentfaltung und 
Problemlösung gehen kann. Im Krisenkontext, in welchem die Veränderungsprozesse 
im BAMF beschleunigt wurden, traten diese Spannungen im BAMF wie im Brennglas 
hervor und folglich wurde die Krisenerfahrung in der Behörde als eine Art „natural ex-
periment“ für den Artikel herangezogen. Das – nicht abschließende – Analyseraster 
kann auch in anderen Organisationsstudien dazu dienen, zu hinterfragen, wo eine spe-
zifische Organisation zwischen den Polen verortet ist. Letztlich bietet dieser Analyse-
rahmen auch Ansatzpunkte, an welchen Stellen in den Organisationen gegengesteuert 
werden kann, um ein innovationsförderliches Umfeld durch gezielten Ausgleich oder 
Aufbau an Spannung innerhalb der jeweiligen Pole zu schaffen (Abbildung 1). 

So kann mit Blick auf das erste Spannungsfeld zwischen dem Handlungsdruck, 
welcher die Erarbeitung neuer Lösungen angeschoben hatte, und der Handlungsfähig-
keit der Behörde als Handlungsansatz abgeleitet werden, dass dieser krisenbedingte 
Druck außerhalb von Krisensituationen durch andere Vehikel substituiert werden kann. 
Zum Aufbau einer solchen Spannung können Korrektive wie kritische Lagebewertun-
gen durch Wissenschaft (Brüggemeier, 2017), Medien oder Politik sowie strategische 
Einheiten in den Behörden wie Risikomanagement (Stern & Jaberg, 2010, S. 26) oder 
die Einbringung praxisnaher Bedarfe zu Gesetzesänderungen (dazu z. B. Nationaler 
Normenkontrollrat, 2017) dienen. Der akute Bedarf an Personal im BAMF im Krisen-
kontext und gleichzeitig auch die Schwierigkeit, mit neuem Personal hohe Qualität 
gewährleisten zu können, verdeutlichten, dass flexible Personalkörper durch Schulun-
gen, Austauschformate und Personalkonzepte in Behörden hilfreich sind, um im Be-
darfsfall durch Personalverschiebung kurzfristig zu greifen. Dies betrifft auch die zeit-
weise Personalunterstützung zwischen Behörden entsprechend der jeweiligen gesell-
schaftspolitischen Prioritätensetzung: So hatte die BA im Zuge der Flüchtlingskrise das 
BAMF mit Personal unterstützt. Zur Bearbeitung des Kurzarbeitergelds als Folge der 
Auswirkungen des Corona-Virus hilft das BAMF in der BA nun ebenfalls durch Per-
sonalabordnungen aus (BAMF, 2020e). Aus dem zweiten Spannungsfeld, dem Wech-
selspiel von Freiraum und Struktur, wurde die Bedeutung eines freiraumermöglichen-
den Führungsstils für eine Innovationskultur hervorgehoben, der die Schaffung kreati-
ver Räume oder das Zulassen sachbezogener Konflikte im Vorgriff von Entscheidungs-
findungen einschließt. Zum anderen wurde auch argumentiert, dass eine Innovations-
kultur in Form der aktiven Steuerung und Begleitung von Veränderungsprozessen auch 
entsprechender Impulse bedarf – begonnen von der Strategieentwicklung bis hin zu 
Bemühungen für ein Zusammengehörigkeitsgefühl in einer Behörde. Mit Blick auf das 
dritte Spannungsfeld zeigte sich, dass zur Implementierung einer Innovation die jewei-
lige Akzeptanz der Veränderung innerhalb der Organisation und die Effizienz durch 
die bestmögliche Nutzung von Bestehendem eine Rolle spielen. Neben einer sensiblen 
Bewertung und Kommunikation bei der Modifikation bestehender Strukturen, insbe-
sondere in Krisenzeiten, bieten eine Lernkultur durch Modifizierung, Iteration und Re-
kombination, ein Wissensmanagement (z. B. Verteilung von Wissen über mehrere Per-
sonen durch teamorientierte Führung; Aufbau von Datenbanken; s. auch Stern & 
Jaberg, 2010, S. 103 f.) sowie ein realistisches Verständnis zur Dauer von Innovations-
prozessen Ansatzpunkte zur Effizienzsteigerung.  
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Als Forschungsdesiderat lässt sich schließlich ableiten, dass Untersuchungen auch 
in anderen Behörden hilfreich wären, um zu beleuchten, ob diese Spannungsfelder, die 
unter Hinzuziehung der Innovationsliteratur erarbeitet wurden, sich auch in diesen Or-
ganisationen der öffentlichen Verwaltung in und außerhalb von Krisen als zentrale Pole 
in der Aushandlung von Innovationsprozessen erweisen. Der Ausgleich von Spannung, 
die Begleitung von Innovationsprozessen zum Aushalten bestehender Spannung, aber 
auch die gezielte Spannungserzeugung durch den Einsatz von Macht bilden damit als 
Ergebnis des Artikels Steuerungsinstrumente in Innovationsprozessen, indem “... in 
dem alltäglichen ausgewogenen Geben und Nehmen in Organisationen durch die Im-
plementation von Innovationen eingegriffen wird und eine spürbare Veränderung 
wahrgenommen wird” (Bott, 2013, S. 339). Als wesentliche Erkenntnis aus diesem Ar-
tikel muss sich jedoch das Austarieren zwischen Spannung und Gleichgewicht an den 
individuellen Voraussetzungen und Machtverhältnissen im jeweiligen System und sei-
nen Schnittstellen zu anderen Systemen orientieren. Das hier vorgeschlagene und am 
Fallbeispiel des BAMF erprobte Analyseraster kann eine Grundlage dafür bilden, um 
diese Form der Individualanalyse in Organisationen der öffentlichen Verwaltung 
durchzuführen und damit einen Beitrag zur Weiterentwicklung der Innovationsfor-
schung hinsichtlich der spezifischen Bedingungen und Mechanismen der Verwaltungs-
innovation zu leisten. 

Anmerkungen 

 
1 Die Autorin ist Mitarbeiterin im Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF). Der Beitrag gibt 

ausschließlich ihre persönliche Auffassung wieder. 
2 Die in Folge der in 2015 und 2016 gestiegenen Asylzahlen teilweise offenbarte Überlastung im deut-

schen Asylsystem wird in diesem Artikel aufgrund des Wiedererkennungswertes – dem allgemeinen 
Sprachgebrauch folgend – unter dem Begriff „Flüchtlingskrise“ zusammengefasst. Zu berücksichtigen 
ist, dass dieser Begriff kritisch diskutiert wurde, unter anderem dahingehend, dass die politische Ver-
antwortung – auch auf europäischer Ebene (Schimmelfennig, 2015, S. 10) – unzureichend im Begriff 
widergespiegelt werden. 
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Zusammenfassung 
Der Artikel analysiert aus organisationssoziologi-
scher Perspektive wie die Bundeswehr Gleichstel-
lungsrecht umsetzt. Das zentrale Argument lautet, 
dass die Bundeswehr das Gleichstellungsrecht ma-
nagerialisiert, indem sie institutionalisierte Prakti-
ken adaptiert, die es erlauben, das Gleichstellungs-
recht für den Zweck der Personalgewinnung aus-
zudeuten. Die Adaption dieser Praktiken wird 
maßgeblich dadurch begünstigt, dass sich das 
Gleichstellungsrecht als Lösung mit dem Problem 
der zukünftigen Personalgewinnung verknüpfen 
lässt, nachdem die Bundesregierung die Wehr-
pflicht aussetzte und beschloss, die Bundeswehr 
wieder zu vergrößern. Der beschriebene Prozess 
führt auch dazu, dass die Bundeswehr in der Um-
setzung des Gleichstellungsrechtes zunehmend 
großen Unternehmen ähnlicher wird. Insgesamt 
leistet die vorliegende Studie einen Beitrag zur 
Analyse der Beziehung staatlicher Organisationen 
zu ihrer rechtlichen Umwelt.   
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 Abstract 
Attractiveness and equality law in military 
organizations. On the managerialization of 
equality law in the German Bundeswehr 
The article analyzes from an organization theoreti-
cal perspective how bureaucratic state organiza-
tions adapt equality law by example of the German 
military, the Bundeswehr. The main argument is 
that the Bundeswehr managerializes equality law 
by adapting institutionalized practices to harness 
equality law for the purpose of winning future em-
ployees. Two processes enable this managerializa-
tion: the end of conscription and the political deci-
sion to increase the size of the Bundeswehr. In the 
process of this institutional isomorphism, the Bun-
deswehr becomes increasingly similar to the way 
companies make use of equality law for their pur-
poses.   
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1 Einleitung 

Am Frauentag im März 2019 beteiligte sich auch die Bundeswehr, indem Soldatinnen 
vor dem Brandenburger Tor Blumen an Passant*innen verteilten. Mit dem Anliegen 
des Weltfrauentages, der Gleichstellung von Frauen, ist die traditionell männlich ge-
prägte Bundeswehr insbesondere in rechtlicher Hinsicht verbunden, nachdem Frauen 
seit 2001 in allen Verwendungen dienen dürfen und 2004 das Soldatinnen- und Solda-
tengleichstellungsgesetz (SGleiG) mit dem Ziel verabschiedet wurde, die Benachteili-
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gungen von Frauen aufzuheben. Um dies zu erreichen, fordert das SGleiG u. a., dass 
die kämpfende Truppe zu mindestens 15 und der Sanitäts- und Musikdienst zu 50 Pro-
zent aus Soldatinnen bestehen sollten, um eine Unterrepräsentanz von Frauen zu ver-
meiden (§ 4 Absatz 5 SGleiG). Diese gesetzliche Vorgabe ist auch in der Aktion am 
Weltfrauentag sichtbar: In einer Pressemitteilung teilte das Bundesministerium für Ver-
teidigung mit, der Frauenanteil der Truppe, rechne man zivilen und militärischen Be-
reich zusammen, läge mittlerweile bei „rund 20 Prozent“. Damit bewege sich die Bun-
deswehr auf „Augenhöhe mit vielen deutschen DAX-Unternehmen“ (Bundesministe-
rium der Verteidigung, 2019). Den damit formulierten Anspruch an die eigene Attrak-
tivität für Frauen untermauert die Pressemitteilung mit dem zusätzlichen Hinweis auf 
eine nicht näher genannte Studie, der zufolge die Bundeswehr geschlechterunabhängig 
Platz drei der beliebtesten Arbeitgeber*innen belege. Entsprechend verband die Bun-
deswehr mit der Beteiligung am Weltfrauentag den Wunsch, „[…] auf die vielfältigen 
Karrieremöglichkeiten für Frauen in den Streitkräften“ hinzuweisen (Bundesministeri-
um der Verteidigung, 2019).  

Das Engagement der Bundeswehr am Weltfrauentag wirft ein Schlaglicht auf das 
Thema des vorliegenden Artikels: Den Umgang staatlicher Organisationen mit dem 
Gleichstellungsrecht. Mit diesem Thema wird ein Zusammenhang in den Blick ge-
nommen, der in der sozialwissenschaftlichen Beschäftigung mit staatlichen Organisati-
onen noch mit Blick auf Bürokratisierungsprozesse zur Sprache kommt (Dose, 2008; 
Olsen, 2015), hinsichtlich militärischer Organisationen aber bis auf wenige Ausnahmen 
(Apelt, 2002; 2011) unbeachtet geblieben ist. Insofern fokussiert die vorliegende Stu-
die auf einen Organisationstyp, dem hinsichtlich des Umgangs mit dem Gleichstel-
lungsrecht sehr viel weniger Aufmerksamkeit zuteilwurde als zivilen Organisationen 
wie Hochschulen (Hüther & Krücken, 2018) oder Unternehmen (Dobbin, Schrage, & 
Kalev, 2015; Edelman, 2016; Hidri Neys & Duflos, 2017; Ortlieb & Sieben, 2019). 
Angesichts der gesellschaftlichen Bedeutung der Bundeswehr als Organisation, die einer-
seits das staatliche Gewaltmonopol exekutieren darf, andererseits einen beträchtlichen 
Teil des Staatshaushaltes empfängt, stellt dies eine relevante Forschungslücke dar.  

Die folgende Studie adressiert diese Forschungslücke, indem sie analysiert wie die 
Bundeswehr das Gleichstellungsrecht adaptiert. Damit schließt die Analyse insbeson-
dere an militärsoziologische Studien an, die vielfach dokumentieren, dass diskriminie-
rende Praktiken in militärischen Organisationen persistieren, deren rechtliche Dimensi-
on aber nicht explizit behandeln. Diesen Aspekt ergänzt die vorliegende Arbeit auf Ba-
sis einer qualitativen Fallstudie, die abschließend ebenfalls organisationsinterne Dis-
kriminierungen thematisiert.  

Das Hauptargument der Studie lautet, dass die Bundeswehr das Gleichstellungs-
recht managerialisiert, indem sie es für den Zweck der Personalgewinnung nutzt. Dies 
geschieht auf Basis institutionalisierter Praktiken wie z. B. Mentoringprogrammen, die 
die Bundeswehr im Rahmen eines Prozesses der institutionellen Isomorphie adaptiert. 
Unter institutioneller Isomorphie wird dabei verstanden, dass die Bundeswehr etablier-
te Vorstellung über die manageriale Nutzung des Gleichstellungsrechtes adaptiert, in-
dem sie die Praktiken ihrer institutionellen Umwelt imitiert. Die Folge ist, dass der ma-
nageriale Umgang der Bundeswehr mit dem Gleichstellungsrecht sich dem Umgang 
vieler Unternehmen mit Gleichstellungsanforderungen angleicht. Gleichwohl sich Ma-
nagerialisierungstendenzen bereits direkt nach der Öffnung der Bundeswehr für Frauen 
beobachten lassen, wurde Managerialisierung zum dominanten Umgang mit dem Gleich-
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stellungsrecht, nachdem die Bundesregierung die Wehrpflicht aussetzte und beschloss, 
die Bundeswehr im Zuge der sogenannten Trendwende Personal personell wieder zu 
vergrößern. Beide Entwicklungen begünstigen, dass die Implementierung des Gleich-
stellungsrechtes deutlicher als zuvor mit dem Problem zukünftiger Personalgewinnung 
verknüpft und für diesen Zweck genutzt wird.  

Um diesen Argumentationsgang zu begründen, wird eingangs der Forschungsstand 
zum Verhältnis Organisation und Recht rekonstruiert (2). Im Anschluss wird die Me-
thode der vorliegenden Fallstudie beschrieben (3). Im Hauptteil wird zunächst die Öff-
nung der Bundeswehr für Frauen rekonstruiert (4.1). Darauf aufbauend wird gezeigt, 
dass die ausgesetzte Wehrpflicht und der Beschluss, die Bundeswehr wieder zu ver-
größern, dazu führen, dass Attraktivität zum zentralen Fluchtpunkt des Umgangs mit 
dem Gleichstellungsrecht wird (4.2). Dass dieser Umgang als Managerialisierung im 
Rahmen eines Prozesses der institutionellen Isomorphie zu beschreiben ist, wird darge-
legt (4.3), bevor die organisationsinternen Folgen der Managerialisierung diskutiert 
werden (4.4). Das Fazit fasst die Ergebnisse der Studie zusammen (5).  

2 Zum Verhältnis von Organisation und Recht 

Frühe neo-institutionalistische Arbeiten interpretieren Recht als regulierende Institution, 
die Organisationen unter zwangsbasierten Anpassungsdruck setzt (DiMaggio & Powell, 
1983; Fligstein, 1990; Meyer & Rowan, 1977; Scott, 1995). Dieser Anpassungsdruck 
resultiert daraus, dass Organisationen, die den rechtlichen Vorgaben nicht entsprechen, 
Legitimität verlieren. Die organisationale Adaption von Recht wird primär als ein Top-
Down-Prozess und damit als ein Prozess vertikaler Isomorphie verstanden (Boxenbaum 
& Jonsson, 2017): Staatliche Akteur*innen verabschieden neue rechtliche Regelungen, 
die Anpassungsdruck ausüben und deswegen von den betroffenen Organisationen um-
gesetzt werden. Diese Perspektive kann dabei viele Aspekte des organisierten Umgangs 
mit Recht erklären. So verdeutlicht sie, dass und warum Recht maßgeblichen Anpas-
sungsdruck auf Organisationen ausübt (Edelman, Leachman, & McAdam, 2010, p. 655), 
ebenso wie sie plausibel macht, warum insbesondere Organisationen, denen hohe öffent-
liche Aufmerksamkeit zukommt, besonders sensibel auf Rechtsänderungen reagieren 
(Edelman, 1992). Gleichzeitig legt diese Perspektive es jedoch nahe, den organisationa-
len Umgang mit Recht binär zu denken, also entweder als erfolgte oder aber lediglich 
zeremonielle Anpassung (Meyer & Rowan, 1977), die dem Zweck dient, den eigenen 
technischen Kern (Thompson, 1967) zu schützen. Damit bleibt unberücksichtigt, dass 
rechtliche Anforderungen nur einen Teil einer oft komplexen institutionellen Umwelt 
darstellen. Diese „institutionelle Komplexität“ (Greenwood, Raynard, Kodeih, Mice-
lotta, & Lounsbury, 2011) begünstigt, dass Recht nicht direkt und autoritär auf Organi-
sationen einwirkt, sondern im Zusammenspiel mit weiteren institutionellen Anforderun-
gen (Heimer, 1999). Insgesamt überstrapaziert eine Perspektive, die das Verhältnis von 
Organisationen und Recht primär zwangsbasiert als Prozess vertikaler Isomorphie ver-
steht, also den autoritären Charakter des Rechts. Dies tut sie, da soziale Dynamiken der 
organisationalen Adaption von Recht unbeachtet bleiben. 

Es sind die sozialen Dynamiken der Beziehung von Recht und Organisation, die 
eine zweite Perspektive im Anschluss an Philip Selznick (1969) betont (Edelman, 
Leachman, McAdam, 2010; Edelman, 2016). Dazu rückt diese Perspektive die Rolle 
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mimetischer und damit horizontaler isomorphischer Prozesse ins Zentrum der analyti-
schen Aufmerksamkeit. Theoretischer Ausgangspunkt ist die neo-institutionalistische 
Feldtheorie (DiMaggio & Powell, 1983), von der aus die Autor*innen die Idee rechtli-
cher Felder entwickeln (Edelman, Fuller, & Mara‐Drita, 2001; Edelman & Suchman, 
1997). Grundsätzlich wird unter einem organisationalen Feld dabei eine Arena verstan-
den, die sich darüber konstituiert, dass sich Organisationen intensiv gegenseitig be-
obachten und miteinander interagieren (DiMaggio & Powell, 1983, p. 148). Rechtliche 
Felder bestehen folglich aus Organisationen, die sich hinsichtlich der Implementierung 
von Recht gegenseitig beobachten. Diese theoretische Perspektive betont damit die so-
ziale Einbettung des organisierten Umgangs mit Recht (Edelman, Leachman, McAdam, 
2010, p. 655). Dies wird im Folgenden eingehender rekonstruiert.  

Die soziale Prägung des Verhältnisses von Organisation und Recht ist maßgeblich 
durch die Unsicherheit geprägt (Edelman, 2016; Edelman, Uggen, & Erlanger, 1999), 
die Recht für regulierte Organisationen erzeugt. Diese resultiert aus dem Allgemein-
heitsanspruch und dem Abstraktionsgrad rechtlicher Vorschriften, die offenlassen, wie 
diese Vorschriften genau zu implementieren sind (Edelman, 1992; Sutton, Dobbin, 
Meyer, & Scott, 1994). Recht setzt Organisationen einerseits also unter den beschrie-
benen Anpassungsdruck, während es gleichzeitig Unsicherheit darüber erzeugt, wie 
rechtlichen Vorschriften konkret zu entsprechen ist. Diese Unsicherheit wiederum er-
öffnet für Organisationen Handlungsspielräume, um Rechtsumsetzung mit manageria-
len Vorstellungen anzureichern. Mit Managerialisierung ist folglich bezeichnet, dass 
Organisationen dazu tendieren, wertrationale Gesetzesformulierungen unter Manage-
mentgesichtspunkten zu respezifizieren (Edelman, 1992; Edelman, Fuller, Mara-Drita, 
2001; Selznick, 1969). Attraktiv ist dies, weil eine managerialisierte Rechtsauslegung 
es erlauben kann, verschiedene institutionelle Anforderungen miteinander zu verknüp-
fen. Dies zeigt sich am Fall der Bundeswehr daran, dass diese die Anforderung, das 
Gleichstellungsrecht umzusetzen, mit der Anforderung verknüpft, zukünftig ausrei-
chend Personal gewinnen zu müssen. Entscheidend ist weiterhin, dass solche Vorstel-
lungen managerialisierter Rechtsauslegung in organisationalen Feldern zu institutiona-
lisierten Logiken gerinnen können (Friedland & Alford, 1991; Ocasio, Thornton, & 
Lounsbury, 2017). Als solche nehmen sie die Form unhinterfragter sozialer Skripte an 
(Selznick, 1984), die weitestgehend selbstverständlich verwendet werden und deren in-
haltliche Ausgestaltung nicht mehr länger Gegenstand von Konflikten ist.  

Der entscheidende Beitrag einer Feldperspektive auf das Zusammenspiel von 
Recht und Organisation liegt vor diesem Hintergrund in der Einsicht, dass institutiona-
lisierte Praktiken managerialisierter Rechtsauslegung in rechtlichen Feldern „wandern“ 
(Czarniawska & Joerges, 1998) bzw. diffundieren (Edelman, Fuller, Mara-Drita, 2001, 
p. 1595; Edelman, 2016). Diese Prozesse institutionalisierter Isomorphie haben zur 
Folge, dass sich Organisationen in einem Feld bei der Umsetzung des Gleichstellungs-
rechtes zunehmend ähnlicher werden (Amstutz & Vöhringer, 2018). Für den vorlie-
genden Fall bedeutet dies, dass die Bundeswehr in der Umsetzung des Gleichstellungs-
rechtes mehr und mehr Unternehmen ähnelt. Dies deutet bereits daraufhin, dass eine 
zentrale Triebfeder dieses Prozesses der institutionellen Isomorphie darin liegt, dass 
adaptierende Organisationen solchen Organisationen folgen, denen eine Führungsrolle 
zugesprochen wird (Haveman, 1993). Wie das Eingangsbeispiel illustriert, sind es für 
die Bundeswehr insbesondere Unternehmen, die am deutschen Börsenindex notiert 
sind, die als Vorbilder und damit als feldkonstituierende Referenzgruppe fungieren.  
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Die hier rekonstruierte neo-institutionalistische Perspektive auf die Beziehung von 
Recht und Organisation macht also zunächst darauf aufmerksam, dass Organisationen 
dazu tendieren, Recht zu managerialisieren. Wenn sich managerialisierte Vorstellungen 
über Rechtsumsetzung institutionalisiert haben, kommt es in der Folge zu isomorphi-
schen Prozessen, in deren Verlauf sich Organisationen in der Adaption bestimmter 
Vorstellungen über die richtige Rechtsumsetzung aneinander angleichen. Somit zeigen 
diese Arbeiten, dass das Verhältnis von Recht und Organisation nicht nur durch verti-
kale und damit zwangsbasierte Isomorphe geprägt ist, sondern ebenfalls durch horizon-
tale und damit stärker sozial geprägte mimetische Isomorphie.  

3 Methodisches Vorgehen 

Für die vorliegende Studie wurde das Forschungsdesign einer qualitativen Fallstudie 
gewählt, um den Untersuchungsgegenstand empirisch dicht aufarbeiten zu können 
(Langley, 1999; Langley & Abdallah, 2011). Um Daten für das zu Grunde liegende 
Forschungsinteresse am organisierten Umgang mit Recht zu sammeln, wurden zwi-
schen 2018 und 2020 insgesamt 20 Interviews mit Expert*innen der Bundeswehr ge-
führt. Die Wahl des Interviewtyps Expert*inneninterview ergab sich dabei aus dem In-
teresse am organisierten Umgang mit Recht. Das Auswahlkriterium für die interview-
ten Expert*innen war, ob ihre organisationale Rolle über einen expliziten Rechtsbezug 
verfügte. Aus diesem Grund waren und sind alle interviewten Personen in der zivilen 
und militärischen Gleichstellung der Bundeswehr tätig, gleichwohl in unterschiedli-
chen Funktionen, die von Gleichstellungsbeauftragten zu Arbeitsrechtler*innen rei-
chen. Die Interviews dauerten jeweils zwischen anderthalb bis zwei Stunden. Sie ba-
sierten auf halbstrukturierten Leitfäden, um einen explorativen Feldzugang zu gewähr-
leisten und den Leitfaden an neue Themen anpassen zu können, die sich aus den Inter-
views ergaben (Nohl, 2017). Um Nachfragen zu klären, wurde mit einigen Gesprächs-
partner*innen ein zweites Interview geführt (Bogner, Littig, & Menz, 2014, S. 22). Al-
le Interviews wurden transkribiert und anonymisiert. Um die Anonymität der Inter-
viewpartner*innen im Text zu gewährleisten, werden lediglich Interviewnummer und 
Jahr angegeben.   

Neben den Interviews stellten das SGleiG und die Erfahrungsberichte zum SGleiG 
wichtige Quellen dar. Bei diesen Erfahrungsberichten handelt es sich um Dokumenta-
tionen, die die Bundeswehr in einem vierjährigen Rhythmus anfertigen muss (§ 24 
SGleiG). Von besonderer Bedeutung waren dabei der vierte und fünfte Erfahrungsbe-
richt aufgrund ihrer Aktualität. 

Zusätzlich zu den Erfahrungsberichten wurden auch die Berichte des Wehrbeauf-
tragten des Bundestages für die Analyse aufbereitet. Bei diesen Berichten handelt es 
sich um ein „Hilfsorgan des Bundestages“, das der parlamentarischen Kontrolle der 
Bundeswehr dient (§ 45b GG). Insofern besitzen die Berichte des Wehrbeauftragten 
einen direkten Bezug zu der Frage, wie die Bundeswehr mit Recht umgeht. Für die 
vorliegende Studie wurden alle Berichte von 2010 bis 2020 ausgewertet, da aufgrund 
der ausgesetzten Wehrpflicht zu erwarten war, dass die Berichte in diesem Zeitraum 
spiegeln, dass sich die Bundeswehr zunehmend als Arbeitgeberin in Konkurrenz zu 
privaten Unternehmen versteht und zu diesem Zweck das Gleichstellungsrecht nutzt. 
Trotz dieses zeitlichen Schwerpunktes wurden auch frühere Berichte beachtet. 
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Die unterschiedlichen Quellentypen wurden so genutzt, dass nur Aussagen ver-
wendet wurden, die von weiteren Quellen bzw. Aussagen bestätigt wurden (Lee, Mit-
chell, & Sablynski, 1999). Um die Daten auszuwerten, wurden zunächst softwaregestütz-
te thematische und darauf aufbauend analytische Kategorien angelegt (Gioia, Corley, 
& Hamilton, 2013). Diese wurden bis zur empirischen Sättigung mit Daten unterfüttert 
(Strübing, Hirschauer, Ayaß, Krähnke, & Scheffer, 2018), sodass neue Informationen 
durch weitere Daten nicht länger zu erwarten waren (Strauss & Corbin, 1998). Die 
Analyse der dergestalt aufbereiteten Daten erfolgte jedoch nicht theoriefrei (Hirschauer, 
2008), sondern lehnt sich an die zuvor rekonstruierten Arbeiten zum organisierten Um-
gang mit Recht an.  

Im Folgenden wird lediglich von „der“ Bundeswehr gesprochen, auch wenn damit 
ein erhebliches Maß an organisationaler Differenzierung verdeckt wird. Diese sprachli-
che Simplifizierung rechtfertigt sich dadurch, dass die beschriebenen Prozesse organi-
sationsweit festzustellen sind und durch bessere Lesbarkeit.   

4 Die Managerialisierung des Gleichstellungsrechtes in der 
Bundeswehr 

Der nachfolgende Abschnitt wird zunächst den Prozess der rechtlichen Öffnung der 
Bundeswehr für Frauen darlegen (4.1). In einem zweiten Schritt wird gezeigt, dass die 
ausgesetzte Wehrpflicht und der Beschluss, die Bundeswehr wieder zu vergrößern, da-
zu führen, dass das Gleichstellungsrecht zunehmend als Lösung mit dem Problem der 
Personalgewinnung verbunden wird (4.2). Dies geschieht, indem die Bundeswehr insti-
tutionalisierte Praktiken zur managerialen Umsetzung des Gleichstellungsrechtes in ei-
nem Prozess institutioneller Isomorphie adaptiert (4.3). Abschließend wird reflektiert, 
was die managerialisierte Nutzung des Gleichstellungsrechtes für die organisationsin-
terne Umsetzung des Gleichstellungsrechtes bedeutet (4.4).  

4.1 Die Öffnung der Bundeswehr  

Militärorganisationen sind aufgrund der in sie eingeschriebenen Geschlechterkonzepti-
on traditionell männlich geprägt (Apelt, 2012; Archer, 2012; Boëne, 2003; Crowley & 
Sandhoff, 2017; Silva, 2008). Diese Geschlechterkonzeption wird von Gerhard Küm-
mel so zusammengefasst, dass es in ihr die „[…] physischen und psychischen Stärken 
des Mannes wie Aggressivität, körperliche Kraft, Ausdauer, [und] Tötungsbereitschaft“ 
sind, die diesen zum „natürlichen“ Soldaten machen. Frauen müssen demgegenüber 
„[…] beschützt werden“, da ihre Aufgaben „[…] im Haushalt und in […] der Geburt 
von Kindern und der Kindererziehung“ liegen (Kümmel, 2006, S. 52). Es handelt sich 
bei Militärorganisationen folglich um gegenderte Organisationen, da sie strukturiert 
sind „[…] through and in terms of a distinction between male and female“ (Acker, 
1990, p. 146). Der deutlichste Ausdruck dieser männlich geprägten Organisationsstruk-
tur ist die Wehrpflicht, die Männer als potenzielle Organisationsmitglieder privilegiert 
(Apelt, 2015, S. 227). Dass Männer als Normalfall in militärische Organisationen ein-
geschrieben sind, zeigt sich zudem auch in anderen Hinsichten, etwa an Präsenzkultu-
ren, die Betreuungszeiten sanktionieren, an Erwartungen hinsichtlich körperlicher Leis-
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tungsfähigkeit, aber auch an Waffengrößen und Vorstellungen über militärische Kohä-
sion (Apelt, 2011).  

Die vergeschlechtlichte Organisationsstruktur militärischer Organisationen zeigt 
sich auch am deutschen Fall. Nach der Gründung der Bundeswehr 1955 waren Frauen 
zunächst von jeglichen militärischen Verwendungen ausgeschlossen. Dies änderte sich 
erst 1975, als ein geändertes Soldatengesetz (sic) die Bundeswehr für Frauen in den 
Bereichen Militärmusik und Sanitätsdienst öffnete. Kämpfende Verwendungen waren 
für Frauen jedoch weiterhin nicht zugänglich. Dies änderte sich erst im Jahr 2000 
durch das so genannte Kreil-Urteil (EuGH, 11. Januar 2000, C-285/98), das festlegte, 
dass der „[…] vollständige Ausschluß [sic] von Frauen vom Dienst mit der Waffe nicht 
zu den Ungleichbehandlungen [gehört], die […] zulässig sind“ (EuGH, 11. Januar 
2000, C-285/98 – I 107). Vorausgegangen war diesem Urteil die Klage Tanja Kreils, 
die sich auf eine Ausbildungsstelle als Waffenelektronikerin beworben hatte und auf-
grund ihres Geschlechtes vom zuständigen Kreiswehrersatzamt abgelehnt wurde. Da-
raufhin erhob Kreil in Bezug auf die Gleichbehandlungsrichtlinie 76/207/EWG Klage. 
Zunächst vom Verwaltungsgericht Hannover abgelehnt, gab der Europäische Gerichts-
hof (EuGH) der Klage statt. Die Folge war, dass § 12a des Grundgesetzes geändert 
wurde, was die Bundeswehr ab Dezember 2000 für Frauen in allen Verwendungen öff-
nete. Zu Grunde lag diesem Urteil, dass der EuGH die Bundeswehr als Arbeitgeberin 
betrachtete, die Personen aufgrund ihres Geschlechtes ausschloss und damit diskrimi-
nierte – und nicht als Organisation der staatlichen Sicherheit, deren Funktionsfähigkeit 
durch die gegenderte Organisationsstruktur befördert wurde. Insofern war bereits in der 
Rechtsprechung, die die Bundeswehr für Frauen öffnete, ein Bezug zum Arbeitsmarkt 
und damit die Möglichkeit für eine manageriale Anreicherung der Rechtsprechung an-
gelegt.   

Die mit dem Kreil-Urteil eingeläutete Entwicklung (Kümmel, 2016) wurde 2004 
durch das SGleiG verstärkt, das die Bundeswehr u. a. dazu verpflichtete, ab Divisionse-
bene für jede Dienststelle eine militärische Gleichstellungsbeauftragte zu wählen (§ 16a, 
SGleiG). Eine zweite zentrale Neuerung des Gesetzes war, dass es festlegte, dass Frauen 
in der Bundeswehr unterrepräsentiert sind, wenn der Frauenanteil „[…] in allen Laufbah-
nen mit Ausnahme der Laufbahn des Sanitätsdienstes unter 15 Prozent [und] in der Lauf-
bahn des Sanitätsdienstes unter 50 Prozent liegt“ (§ 4, Abs. 5, SGleiG).  

Um die Effekte der Gleichstellungsgesetzgebung im Zeitraum nach ihrer Einfüh-
rung einschätzen zu können, kann die Arbeit von Maja Apelt, Cordula Dittmer und 
Anne Mangold (2005) heranzogen werden. Diese lässt sich so interpretieren, dass be-
reits zu diesem Zeitpunkt Tendenzen sichtbar waren, das Gleichstellungsrecht als ma-
nageriales Instrument zu nutzen, um die Bundeswehr als moderne Arbeitgeberin für 
Frauen zu positionieren. Diese Tendenzen gingen darauf zurück, dass unklar war, wie 
lange die Wehrpflicht noch Bestand haben würde. Aus diesem Grund sah die Bundes-
wehr bereits zu diesem frühen Zeitpunkt in der Öffnung ein mögliches Instrument, um 
der prognostizierbar schwierigeren Personalgewinnung nach dem Ende der Wehr-
pflicht begegnen zu können. Im Folgenden wird jedoch gezeigt, dass es die faktische 
Aussetzung der Wehrpflicht im Jahr 2011 war, die diesen Prozess nachhaltig verstärkte 
und dazu führte, dass die Bundeswehr das Gleichstellungsrecht als Lösung mit dem 
Problem der Personalgewinnung auf Basis institutionalisierter Praktiken verknüpfte.  
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4.2 Attraktivität als Problem 

Zum 1. Juli 2011 setzte die Bundesregierung die Wehrpflicht durch den neu geschaffe-
nen § 2 des Wehrpflichtgesetzes aus. Dies geschah vorgeblich mit dem Ziel, die Mas-
senarmee des Kalten Krieges in eine mobile und spezialisierte Freiwilligenarmee zu 
transformieren (Richter, 2016, S. 320). Tatsächlich kam die Bundesregierung mit der 
Aussetzung der Wehrpflicht jedoch einer rechtlichen Auseinandersetzung mit dem 
Bundesverfassungsgericht zuvor. Diese war zu erwarten angesichts der öffentlich breit 
diskutierten Zweifel daran, ob die Wehrgerechtigkeit noch gegeben war, die sicherstel-
len sollte, dass junge Männer nicht willkürlich zum Wehrdienst eingezogen wurden. 
Mit diesen Zweifeln wurde auch fraglich, ob die Grundrechtsbeschränkung, die die 
Wehrpflicht für junge Männer bedeutete, weiterhin zu rechtfertigen war. Indem die 
Bundesregierung als Reaktion auf diese Unsicherheit die Wehrpflicht aussetzte, ent-
schied sie einen jahrzehntelangen Konflikt um die Wehrpflicht (Boëne, 2003; Kelleher, 
1978). Politisch wurde die Wehrpflicht dabei mit Blick auf ihre Funktion als „Schule 
der Nation“ gerechtfertigt. Ungeachtet dieser politischen Semantik war ein zentraler 
Anreiz dafür, die Wehrpflicht beizubehalten, dass die Bundesregierung damit für die 
Bundeswehr “the budgetary benefits of a labor pool that must work for the state at be-
low-market wages” sicherte (Jehn & Selden, 2002, p. 97).  

Die zentrale Folge der ausgesetzten Wehrpflicht war, dass für die Bundeswehr die 
Möglichkeit entfiel, konkurrenzlos junge Männer rekrutieren zu können. Dies trans-
formierte eine Situation, in der zukünftiges männliches Personal rechtlich abgesichert 
und preisgünstig rekrutiert werden konnte zu einer Situation, in der verstärkt kompeti-
tiv um zukünftiges Personal geworben werden muss (Apelt, 2019, S. 8). Entscheidend 
ist dabei, wie auch die späteren Interviewpassagen zeigen, dass es unter der Prämisse 
der ausgesetzten Wehrpflicht nicht mehr länger zu rechtfertigen war, die Rekrutie-
rungsbemühungen auf Männer zu beschränken. Vielmehr rückten Frauen als potenziel-
le Beschäftigtengruppe stärker als zuvor in den Aufmerksamkeitsfokus der Bundes-
wehr. Dies unterstreicht erneut, dass die rechtliche Änderung des Wehrpflichtgesetzes 
für die Bundeswehr einen direkten Arbeitsmarktbezug hatte. Die Dimensionen dieser 
Veränderung lassen sich daran erkennen, dass kurz vor Ende der Wehrpflicht, 2009, 
immerhin noch 400.000 Personen auf Tauglichkeit getestet wurden (Deutscher Bun-
destag, 2009, S. 47).  

Die Herausforderung, um zukünftiges Personal konkurrieren zu müssen, wurde zu-
nächst dadurch abgeschwächt, dass die Bundeswehr von 188.000 Soldat*innen im Jahr 
2011 auf ca. 168.000 Soldat*innen im Jahr 2016 verkleinert wurde (Deutscher Bundes-
tag, 2017, S. 6). Das Resultat war „die kleinste Bundeswehr aller Zeiten“ (Deutscher 
Bundestag, 2017, S. 8). Die geringe Größe, insbesondere im Vergleich zur gerade mit 
der Nationalen Volksarmee fusionierten und fast 500.000 Soldat*innen starken Bun-
deswehr des Jahres 1990, darf jedoch nicht über den immer noch beachtlichen Perso-
nalbedarf hinwegtäuschen. Allein zwischen 2015 und 2018 benötigte die Bundeswehr 
für ihre „personelle Regeneration“ jährlich ca. 14.500 Soldat*innen auf Zeit und 
11.000 freiwillige Wehrdienstleistende (Bundesministerium der Verteidigung, 2020a, 
S. 30 f.). Die Verkleinerung der Streitkräfte neutralisierte das aus der ausgesetzten 
Wehrpflicht resultierende Problem der Personalgewinnung also nicht vollständig. 

Die Herausforderung, zukünftiges Personal zu rekrutieren, gewann wieder Brisanz, 
nachdem die Bundeswehr unter der damaligen Verteidigungsministerin Ursula von der 
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Leyen die so genannte Trendwende Personal einläutete (Deutscher Bundestag, 2020, S. 
20). Die Trendwende Personal verfolgt das Ziel, die Bundeswehr bis 2025 auf ca. 
203.000 Soldat*innen zu vergrößern (Bundesministerium der Verteidigung, 2020a, S. 
12). Um die Bundeswehr zu modernisieren, wurde die Trendwende Personal zudem 
durch eine „Trendwende Material“ und eine „Trendwende Haushalt“ flankiert (Deut-
scher Bundestag, 2017, S. 6). 2020 forderte der Wehrbeauftragte zusätzlich eine „Trend-
wende Mentalität“, um die Bundeswehr zu entbürokratisieren (Deutscher Bundestag, 
2020, S. 14 f.). Mit diesen Trendwenden beabsichtigt die Bundeswehr dabei die Ein-
satzbereitschaft einer Armee zu verbessern, die als „[…] bemerkenswert wenig einsatz-
fähig“ beschrieben wird (Bundesministerium der Verteidigung, 2020a, S. 10; Deut-
scher Bundestag, 2020, S. 15; 5). Hier spiegelt sich der Vorwurf, die Bundeswehr wür-
de lediglich den „Mangel verwalten“ (Deutscher Bundestag, 2017, S. 22; 2018, S. 5; 
2019, S. 5; 2020, S. 5).  

Im Folgenden wird gezeigt, dass die Bundeswehr das sich aus den beschriebenen 
Entwicklungen ergebende Problem der zukünftigen Personalgewinnung mit dem Gleich-
stellungsrecht verbindet. Dies geschieht auf Basis institutionalisierter Vorstellungen 
darüber, wie das Gleichstellungsrecht managerial zum Zweck der Personalgewinnung 
einzusetzen ist.   

4.3 Managerialisierung als institutionelle Isomorphie 

Der entscheidende Effekt der oben rekonstruierten Entwicklung ist, dass die Bundes-
wehr das Gleichstellungsrecht managerialisiert. Diese Managerialisierung liegt darin, 
dass die Bundeswehr das Gleichstellungsrecht als Instrument nutzt, um ihre Attraktivi-
tät als Arbeitgeberin zu erhöhen (Edelman, Smyth, & Rahim, 2016, p. 408). Dieser 
Zugriff auf das Gleichstellungsrecht erfolgt dabei primär unter funktionalen Gesichts-
punkten, da nach ausgesetzter Wehrpflicht und Trendwende Personal die Wahrneh-
mung vorherrscht, dass in Zukunft „allein die Attraktivität des Dienstes darüber ent-
scheidet, ob die Bundeswehr den Nachwuchs gewinnen kann, den sie zur Erfüllung ih-
res Auftrags braucht“ (Deutscher Bundestag, 2012, S. 9).1 Aus diesem Grund sieht sich 
die Bundeswehr „zunehmend im Wettbewerb um geeignete Bewerberinnen und Be-
werber“ (Bundesministerium der Verteidigung, 2020a, S. 15). Die Rolle der Gleichstel-
lung für diese kompetitive Personalgewinnung illustriert eine Gleichstellungsbeauftrag-
te wie folgt:  

„Aber damit ist es eben ganz wichtig, dass wir […] nicht nur Männer ansprechen, sondern ge-
nauso gut Frauen. Weil, wenn wir nur Männer ansprechen und uns weiter als geschlossener 
Männerhort betrachten würden, was wir ja schon lange nicht mehr tun, würden wir ja gar keine 
Frauen ansprechen. Und damit fünfzig [Prozent] dieses ohnehin knappen Gutes Nachwuchskräfte 
gar nicht mehr betrachten und gar nicht ansprechen Und ich glaube, das können wir, kann sich 
kein Arbeitgeber mittlerweile mehr leisten. […] Und deswegen ist es so wichtig, dass auch die 
Bundeswehr ganz klar Flagge zeigt für das Thema Gleichstellung und mit Zeit und mit Leben 
füllt“ (I_12, 613-621, meine Hervorhebung). 
 

Der hier deutlich werdende Zusammenhang zeigt sich auch in den aktuellen Erfah-
rungsberichten zum SGleiG. Der vierte Bericht formuliert, dass es nicht nur „selbstver-
ständlich“ sei – gemeint ist wohl die aus dem SGleiG resultierende rechtliche Gleich-
stellungsverpflichtung –, Frauen weiter in die Bundeswehr zu integrieren, „sondern 
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zwingende Notwendigkeit, […] das Potenzial weiblicher Nachwuchs- und Führungs-
kräfte nicht ungenutzt zu lassen“ (Deutscher Bundestag, 2016, S. 6). Der fünfte Erfah-
rungsbericht bestätigt diese Einschätzung: 

„Wo immer möglich, wird das Angebot um frauenaffine Qualifizierungsangebote ausgeweitet 
und um neue Maßnahmen erweitert, um sich dauerhaft als attraktiver Arbeitgeber im Wettbe-
werb um die klügsten Köpfe und geschicktesten Hände zu behaupten“ (Bundesministerium der 
Verteidigung, 2020a, S. 38). 
 

Die hier sichtbar werdende funktionale Nutzung des Themas Gleichstellung ist dabei 
eng verbunden mit dem übergreifenden Narrativ des Fachkräftemangels, wie das fol-
gende Zitat belegt (vgl. auch Bundesministerium der Verteidigung, 2020a, S. 31, 13). 

„Es ist ja so, dass wir im Moment über einen Fachkräftemangel diskutieren, dass wir mit der Ab-
schaffung der Wehrpflicht halt gleichberechtigt mit allen anderen, ja, Unternehmen am Markt um 
dieselben Leute uns bewerben und konkurrieren“ (I_12, Z. 600-604, 2019).2 
 

Diese Nutzung des Gleichstellungsrechtes zeigt sich auch darin, dass die im SGleiG 
formulierten Gleichstellungsziele deutlich hinter den Zweck der Personalgewinnung 
zurücktreten, wenn Gleichstellungsbemühungen evaluiert werden. So kritisiert der ak-
tuelle Bericht des Wehrbeauftragten, dass es an „weiblichen Vorbildern“ fehle,  „[…] 
zum Beispiel an Zugführerinnen, Gruppenführerinnen und Ausbilderinnen allgemein. 
Hier muss die Bundeswehr ihr Bemühen verstärken, um qualifizierte weibliche Kräfte 
für derartige Funktionen aufzubauen“ (Deutscher Bundestag, 2020, S. 68). 

Der managerialisierte Einsatz des Gleichstellungsrechtes, um sich am Arbeitsmarkt 
als attraktive Arbeitgeberin zu positionieren, greift auf eine Vielzahl institutionalisier-
ter Praktiken zurück. Zu diesen gehören neben Mentorinnenprogrammen (Bundes-
ministerium der Verteidigung, 2020a, S. 24) auch Workshops für Führungskräfte zum 
Thema Gender am Zentrum für Innere Führung sowie eigene YouTube-Serien für po-
tenzielle Bewerberinnen (Bundesministerium der Verteidigung, 2020b). Ergänzt wer-
den diese Elemente durch visuell hochwertige Veröffentlichungen, die speziell um 
Frauen werben, wie bspw. die im August 2018 erschienene Ausgabe des Magazins 
„Arbeitgeber Bundeswehr. Im Visier“, in dem auch ein weibliches Vorstandsmitglied 
eines großen deutschen Unternehmens zu Wort kommt (Bundesministerium der 
Verteidigung, 2018). Die hier sichtbar werdenden Praktiken sind dabei nicht im 
SGleiG selbst institutionalisiert. Vielmehr orientiert sich die Bundeswehr an Praktiken, 
die aus Unternehmen und hier insbesondere aus dem Bereich des Diversitätsmanage-
ments bekannt sind (dazu Dobbin, Schrage, Kalev, 2015; Dobbin & Kalev, 2017).  

Das Datenmaterial dokumentiert, dass sich die Bundeswehr aktuell stark an Unter-
nehmen orientiert, um das Gleichstellungsrecht zu managerialisieren. Anfänglich imi-
tierte die Bundeswehr aber die Bestrebungen anderer Sicherheitsorganisationen im Be-
reich Gleichstellung. Kümmel (2016, S. 288) beschreibt dies am Beispiel von Work-
shops zum Thema Gleichstellung: „In der zweiten Jahreshälfte des Jahres 2000 wurde 
sodann am Zentrum Innere Führung in Koblenz unter Rückgriff auf die Erkenntnisse 
der Polizei, des Bundesgrenzschutzes und ausländischer Streitkräfte […] das Ausbil-
dungskonzept der Bundeswehr für das Gender- bzw. Integrationstraining entwickelt 
[…]“. Das Zitat verdeutlicht, dass es zu einem Wechsel der primären Referenzgruppe 
hinsichtlich der managerialen Ausdeutung des Gleichstellungsrechtes gekommen ist.  

Die Ausführungen belegen, dass die beschriebene manageriale Adaption des 
Gleichstellungsrechtes nicht bundeswehrspezifisch ist, sondern vielmehr das Resultat 
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eines Prozesses institutioneller Isomorphie darstellt, in dessen Rahmen die Bundeswehr 
die Praktiken ihres rechtlichen Feldes übernimmt (Amstutz & Vöhringer, 2018). Die 
Bundeswehr imitiert damit eine „standard response to uncertainty“ (DiMaggio & Powell, 
1983, p. 150). Die Folge ist, dass die Bundeswehr sich in ihrem Umgang mit dem 
Gleichstellungsrecht den beobachteten Unternehmen zunehmend angleicht. Dies er-
laubt es, zwei zentrale Aspekte der institutionellen Komplexität (Greenwood, Raynard, 
Kodeih, Micelotta, Lounsbury, 2011) mit der die Bundeswehr sich konfrontiert sieht – 
Rechtsumsetzung und Personalgewinnung – miteinander zu verbinden. 

4.4 Folgen der Managerialisierung 

Blickt man auf die Entwicklung des Umgangs der Bundeswehr mit dem Gleichstel-
lungsrecht, lässt sich anhand einer einschlägigen Studie (Apelt, 2002) zeigen, dass die 
Bundeswehr gleichstellungsrechtliche Vorgaben zwar zunächst in ihre Formalstruktur 
integrierte, die organisationale Praxis von diesen formalen Vorgaben aber weitestge-
hend entkoppelt war. Soldatinnen blieben primär in der Rolle von Token (Kanter, 1977; 
Kümmel, 2014). Nach dieser anfänglichen Entkopplung zeigte sich jedoch auch am 
Fall der Bundeswehr, dass zunächst rein zeremonielle Rechtsentsprechungen mittelfris-
tig zu operativen Effekten führen (Bromley & Powell, 2012, p. 12; Dobbin & Kalev, 
2017). Konkret bedeutet dies, dass der entkoppelnde Umgang mit Gleichstellungsvor-
gaben durch den rekonstruierten managerialen Umgang abgelöst wurde. Neben der 
dargelegten Entwicklung, die die Wehrpflicht anstieß, dürfte dieser geänderte Umgang 
mit Recht auch darauf zurückgehen, dass die organisationale Entkopplung von rechtli-
chen Vorgaben gerade für öffentliche Organisationen hohe Risiken birgt (Edelman, 
1992; Meyer & Rowan, 1977). Gleichzeitig eröffnet der managerialisierte Umgang mit 
Recht aber auch vielfältige Möglichkeiten dafür, dass sich organisationsintern diskri-
minierende Praktiken stabilisieren können (Marshall, 2003), bspw. wenn Organisatio-
nen sexuelle Belästigung als Managementproblem und nicht als systematische Benach-
teiligung framen (Marshall, 2003, p. 668), oder aber diskriminierende Praktiken wie-
dereinführen, weil sie vermeintlich den Wünschen der Kund*innen entsprechen (Hidri 
Neys & Duflos, 2017, p. 582). Vor diesem Hintergrund soll im Folgenden gefragt wer-
den, wie sich der managerialisierte Umgang mit dem Gleichstellungsrecht organisati-
onsintern auswirkt.  

Die für die vorliegende Studie geführten Interviews lassen zunächst erkennen, dass 
an Attraktivität orientierte Maßnahmen grundsätzlich dem Zweck der Gleichstellung 
dienen können. Der folgende Interviewausschnitt verdeutlicht dies am Thema Teilzeit:  

„Ja, dass man sagt, wie mache ich es attraktiv für Frauen? […] Also das ist ja etwas, was sich bei 
uns dann auch widerspiegelt, wo man aufpassen muss, dass dann die Frauen, die in Teilzeit sind, 
auch chancengerecht behandelt werden, zum Beispiel von der Förderung her, etc.“ (I_6, 150-154, 
2019). 
 

Ein weiteres Beispiel dafür lässt sich auch im Bereich von Mentorinnenprogrammen 
finden: 

„Und da kamen viele gute Vorschläge zu dem Thema, wie können wir attraktiver werden. […] 
Und da sind viele von aufgenommen worden. Das Mentoringprogramm für Frauen zum Beispiel 
ist auch ein Ausfluss aus diesem Brainstorming zum Thema Attraktivität“ (I-7, 194-198, 2019). 
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Das Datenmaterial zeigt aber auch, dass eine starke Orientierung an Attraktivität dazu 
führen kann, dass Aufmerksamkeit für Aspekte der Gleichstellung ohne Arbeitsmarkt-
bezug absorbiert wird. Der fünfte Erfahrungsbericht zum SGleiG zeigt dies deutlich, 
wenn er konkludiert: „Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass im Berichtszeit-
raum erneut wichtige Schritte gemacht wurden, um den Dienst in den Streitkräften ge-
rade für Soldatinnen noch attraktiver zu gestalten“ (Bundesministerium der Vertei-
digung, 2020a, S. 12). Hinsichtlich des tatsächlichen Abbaus von Unterrepräsentanz in 
Dienststellen argumentiert der Erfahrungsbericht hingegen, dass dieser „[...] grundsätz-
lich nicht beeinflussbaren Grenzen“ unterläge (Bundesministerium der Verteidigung, 
2020a, S. 67). Die Reduzierung des Themas Gleichstellung darauf, als Signal für ar-
beitsmarktliche Attraktivität zu dienen, zeigt sich ebenfalls an der zitierten Pressemittei-
lung zum Weltfrauentag. Diese verwendet den Soldatinnenanteil als Kennziffer der ei-
genen Attraktivität, nutzt mit den angegebenen 20 Prozent aber eine irreführende Anga-
be, da diese Zahl zivile Mitarbeiterinnen inkludiert. Im militärischen Teil der Bundes-
wehr machten Soldatinnen 2018 tatsächlich nur 8,6 statt der geforderten 15 Prozent aus 
und auch in der Sanität lag der Frauenanteil mit 44,6 Prozent unter den vorgeschriebe-
nen 50 Prozent (Deutscher Bundestag, 2020, S. 67). Dass der Bericht des Wehrbeauftra-
gen dennoch konkludiert, die Zahlen zeigten, dass die Bundeswehr „durchaus erfolg-
reich um Frauen“ werbe (Deutscher Bundestag, 2020, S. 67), verdeutlicht, dass Attrak-
tivität auch einen Maßstab darstellt, um rechtliche Vorgaben zu relativieren. 

Insgesamt ergibt sich auf Basis der Daten der vorliegenden Studie ein ambivalentes 
Bild. Während einige managerialisierte Praktiken zu gleichstellungsförderlichen Er-
gebnissen führen, ist dies nicht der Fall, wenn managerialisierte Rechtsauslegung dazu 
führt, dass Gleichstellung auf den Gesichtspunkt der Attraktivität reduziert wird. Zu 
ähnlichen Ergebnissen kommt auch eine aktuelle Studie von Maja Apelt, Henrik Dos-
dall und Ray Trautwein (2020). Diese zeigt am Beispiel der Gleichstellungsbeauftrag-
ten der Bundeswehr, dass diese sich ihren Einfluss in langwierigen mikropolitischen 
Auseinandersetzungen mit der männlichen Organisationskultur erkämpfen müssen 
(Apelt, Dosdall, Trautwein, 2020). Die Autor*innen demonstrieren darüber hinaus, 
dass diese Konflikte darauf zurückgehen, dass das Gleichstellungsrecht Gleichstel-
lungsbeauftragte zwar fest in der Organisationsstruktur verankert, deren Stellung aber 
kaum integriert ist (Apelt, Dosdall, Trautwein, 2020). Zu ähnlichen Ergebnissen mit 
Blick auf Soldatinnen kommt auch eine Studie von Kümmel, die geschlechterbezogene 
Einstellungen in der Bundeswehr analysiert (Kümmel, 2014). Kümmel resümiert zwar, 
dass sich auch positive Entwicklungen feststellen lassen, konstatiert aber insgesamt ei-
ne „gewisse Eintrübung des Integrationsklimas“ (Kümmel, 2014, S. 5). Dies begründet 
sich darin, dass bspw. statt zuvor 44 Prozent der Soldaten nun 52 Prozent glauben, Sol-
datinnen seien den „körperlich anspruchsvollen Funktionen nicht gewachsen“ (Küm-
mel, 2014, S. 5 f.). Auch gehen zum Zeitpunkt der Studie 22 Prozent statt zuvor 15 
Prozent der Befragten davon aus, dass Frauen für „Vorgesetztenfunktionen ungeeig-
net“ seien (Kümmel, 2014, S. 6). Die vorliegende Studie bestätigt die Ergebnisse dieser 
beiden Studien aus einer Perspektive auf das Zusammenspiel von Recht und Organisa-
tion: Der organisationale Umgang mit dem Gleichstellungsrecht ändert sich von vor-
rangiger Entkopplung zu vorrangiger Managerialisierung. Und wiewohl dies zu gleich-
stellungsförderlichen Ergebnissen führen kann, lässt sich kaum der Schluss ziehen, 
dass das Gleichstellungsrecht die männliche Prägung der Bundeswehr de-institutionali-
siert (dazu Heintz, 2008; Oliver, 1992). 
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5 Fazit 

Der vorliegende Artikel hat das Verhältnis von Organisation und Recht am Beispiel der 
Umsetzung des Gleichstellungsrechtes durch die Bundeswehr analysiert. Gezeigt wur-
de dabei, dass die Bundeswehr das Gleichstellungsrecht für ihre externen Beziehungen 
managerialisiert. Obwohl sich ein managerialisierender Umgang mit dem Gleichstel-
lungsrecht schon früh beobachten lässt (Apelt, Dittmer & Mangold, 2005), gewinnt 
dieser Zugriff auf Recht erst an Nachdruck, nachdem die Wehrpflicht ausgesetzt und 
die Trendwende Personal beschlossen wird. Dies führt dazu, dass die Bundeswehr in 
einem Prozess institutioneller Isomorphie etablierte Vorstellungen über die manageria-
le Ausdeutung des Gleichstellungsrechtes zum Zwecke der Personalgewinnung adap-
tiert. Damit gleicht sie sich in ihrem Umgang mit dem Gleichstellungsrecht Unterneh-
men an, indem sie Gleichstellungsrecht nutzt, um sich als moderne und attraktive Ar-
beitgeberin für Frauen darzustellen. Damit verdeutlicht die Studie, dass die Beziehung 
zwischen Recht und staatlichen Organisationen nicht auf (Ent-)Bürokratisierung 
(Olsen, 2015) oder (un-)zureichende Rechtsbindung zu reduzieren ist (Lynn, 2009). 
Vielmehr stellt Recht auch eine Ressource dar, die Organisationen für manageriale 
Zwecke nutzen. 

Ein zweiter Beitrag der Studie liegt weiterhin darin, dass sie auch für militärische 
und staatliche Organisationen zeigt, dass das Verhältnis von Recht und Organisation 
kein Verhältnis vertikaler Isomorphie ist, in dem rechtsempfangende Akteur*innen den 
Vorgaben rechtssetzender Institutionen folgen. Stattdessen haben die Ausführungen 
gezeigt, dass die organisierte Adaption von Recht maßgeblich durch Prozesse horizon-
taler Isomorphie und damit sozial geprägt ist. 

Die Arbeit hat abschließend die Frage diskutiert, welche Effekte ein manageriali-
siertes Gleichstellungsrecht für den organisationsinternen Umgang mit dem Thema 
Gleichstellung hat. Dabei wurde zunächst gezeigt, dass der organisationale Umgang 
mit dem Gleichstellungsrecht sich verändert hat. Während anfänglich Entkopplung die-
sen Umgang prägt, dominiert nach ausgesetzter Wehrpflicht und Trendwende Personal 
ein managerialer Zugriff auf das Gleichstellungsrecht. Hinsichtlich der organisationsin-
ternen Auswirkungen dieses managerialisierten Zugriffes auf das Gleichstellungsrecht 
wurde ein ambivalentes Bild konstatiert. Zunächst hat die Studie auf Basis des Daten-
materials gezeigt, dass sich Maßnahmen finden lassen, die dem Zwecke der Gleichstel-
lung dienen. Gleichzeitig wurde argumentiert, dass die manageriale Ausdeutung von 
Recht Spielräume dafür schafft, Gleichstellungsziele abzublocken. Insgesamt unter-
streichen die Ausführungen, dass das Gleichstellungsrecht die männliche Prägung der 
Bundeswehr nicht de-institutionalisiert.   

Das Hauptinteresse der Analyse – der organisierte Umgang mit dem Gleichstel-
lungsrecht – bedingt gleichermaßen ihre zentrale Limitation. Dies liegt darin, dass die 
vorangegangenen Ausführungen keinen Aufschluss über konkrete Diskriminierungs-
praktiken in der Bundeswehr geben. Eine weitere Limitation liegt zudem darin, dass 
sich die Analyse auf die Rolle von Frauen in der Bundeswehr beschränkt hat. Damit 
bleiben mehrere vulnerable Personengruppen bzw. deren intersektionale Verschrän-
kung mit der Dimension Geschlecht unerwähnt. Zu diesen gehören homosexuelle 
(Näser-Lather, 2018; Storkmann, 2018) und trans Personen, aber auch religiöse Min-
derheiten (Michalowski, 2015). Für eine zukünftige Untersuchung dieser Gruppen bie-
tet die vorliegende Studie jedoch einen analytischen Rahmen. 
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Anmerkungen 
  

1 Sehen muss man aber, dass das Attraktivitätsnarrativ auch andere Bereiche der Bundeswehr durch-
dringt, die auf diese Weise ebenfalls managerialisiert werden. So notiert der Bericht des Wehrbeauf-
tragten aus dem Jahr 2020 hinsichtlich der „Trendwende Material“: Wenn „[…] jeder Soldat [sic!] das 
Gerät hat, das er für seine Aufgabe braucht […] dann ist die Bundeswehr wirklich auch ein attraktiver 
Arbeitgeber, und daran arbeiten wir“ (Deutscher Bundestag, 2020, S. 7). Funktionierendes Kriegsma-
terial, so lässt sich diese Aussage paraphrasieren, dient also nicht nur dazu, die Einsatzbereitschaft der 
Bundeswehr sicherzustellen, sondern vor allem auch dazu, sich als attraktive Arbeitgeberin am Ar-
beitsmarkt zu positionieren. Angesichts der oft jungen Zielgruppe der Werbemaßnahmen der Bundes-
wehr ist dies sicherlich kritisch zu bewerten.  

2 Hinsichtlich des konstatierten Fachkräftemangels muss man jedoch sehen, dass zwar unstrittig ist, dass 
die Bundeswehr insbesondere Spezialist*innen benötigt (Deutscher Bundestag, 2017; 2019; 2020), vor 
allem aber bemüht ist, Schulabgänger*innen zu gewinnen, also eine Personengruppe bei der es sich 
qua Definition nicht um Fachkräfte handelt. Entsprechend definiert die Bundeswehr ihre „Kernziel-
gruppe“ leistungsneutral als „junge Menschen mit einem Schulabschluss“ (Bundesministerium der 
Verteidigung, 2020a, p. 13). Eine Konsequenz dieser Zielgruppendefinition ist, dass 2019 8,5% aller 
Dienstantritte auf Minderjährige im Alter von 17 Jahren entfielen (Deutscher Bundestag, 2020, S. 32). 
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Koordinierungsmechanismen des Policy-Lernens 
innerhalb von Regierungsformationen am 
Beispiel nordrhein-westfälischer Schulpolitik 

 
Zusammenfassung 
Trotz der Bedeutsamkeit von Policy-Lernen für die 
Erklärung von Politikwandel bleiben viele Facetten 
des Phänomens ungeklärt. Ein Beispiel dafür ist die 
Koordinierung innerhalb von Advocacy-Koalitio-
nen im Rahmen politischer Lernprozesse. Diese 
coordinated activity soll mithilfe des Advocacy 
Coalition Frameworks herausgearbeitet werden. 
Dazu dient die Rückkehr zum Abitur nach neun 
Jahren (G9) in Nordrhein-Westfalen als influential 
case, denn hier kam es zu grundlegenden Einstel-
lungsänderungen in Form von Policy-Lernprozes-
sen. Anhand dieser Beobachtung lassen sich 
schließlich die dahinterstehenden Koordinierungs-
mechanismen identifizieren, die insbesondere in 
der Endphase des Reformprozesses wirkten. Der 
Fokus liegt dabei auf der Koordinierung innerhalb 
der Regierungsformation als exekutiv-legislative 
Teilmenge der einzigen Advocacy-Koalition im 
schulstrukturpolitischen Subsystem. Mithilfe von 
process tracing und einer inhaltsanalytischen 
Auswertung von Policy-Dokumenten und Exper-
teninterviews können vier koalitionsinterne Koor-
dinierungsmechanismen herausgearbeitet werden: 
Pendeldiplomatie, Lageanalyse und Szenarienbil-
dung, Konzentration/breite Beteiligung sowie 
Planbarkeit/Spontanität. Die Mechanismen präzi-
sieren nicht nur die Koordinierungsdimension des 
Frameworks, sondern geben ebenso Aufschluss 
über regierungsinternes Politikmanagement auf 
Landesebene. 
 
Schlagworte: Policy-Lernen, regierungsinterne Ko-
ordinierung, Advocacy Coalition Framework, 
Rückkehr zu G9, process tracing 

 Abstract 
Identifying coordination mechanisms in the context 
of policy learning: the case of North Rhine-
Westphalian education policy 
Despite the importance of policy learning as a 
pathway to policy change, specific coordination 
mechanisms relating to policy learning remain 
largely unexplained. To fill this gap, this paper 
analyzes a major educational reform of North 
Rhine-Westphalia, changing the amount of second-
ary schooling necessary to receive the German 
School Leaving Certificate. It serves as an influen-
tial case in which a policy learning took place. 
Based on this, the paper investigates the coordina-
tion mechanisms of the final phase of the learning 
process. A focus is placed on the government that 
passed the reform on secondary schooling struc-
tures. It can be conceptually understood as a core 
executive and therefore represents the governmen-
tal subset of the hegemonic advocacy coalition in 
the policy subsystem. Using process tracing and 
qualitative content analysis to study policy docu-
ments and expert interviews, four mechanisms of 
strong within-coalition coordination can be identi-
fied: travelling diplomacy, situation analysis and 
scenario building, concentration/deconcentration 
and plannability/spontaneity. The mechanisms em-
pirically illuminate the coordination dimension of 
the Advocacy Coalition Framework and shed light 
on intra-governmental policy management at the 
state level. 
 
Keywords: Policy learning, within-coalition coor-
dination, Advocacy Coalition Framework, educa-
tion policy, process tracing 
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1 Einleitung∗ 

Die Untersuchung von inhaltlichem Politikwandel (policy change) gehört zu den zent-
ralen Themen der Politikwissenschaft. Neben anderen Faktoren kann Politikwandel 
durch Policy-Lernprozesse begründet sein, die als dauerhafte Glaubens- und Einstel-
lungsveränderungen hinsichtlich politischer Vorhaben gelten (Dunlop & Radaelli, 
2013; Sabatier & Jenkins-Smith, 1999). Anknüpfend an das Advocacy Coalition 
Framework (ACF) macht der Beitrag diese Lernprozesse zum Erklärungsgegenstand 
und legt die darin stattfindenden und bisher wenig erforschten Koordinierungsprozesse 
offen (Dunlop, Radaelli & Trein, 2018, p. 12; Freeman, 2016; Leifeld, 2013; Thunus & 
Schoenaers, 2017). 

Als Fall fungiert die in Nordrhein-Westfalen (NRW) seit den 1990er Jahren ge-
führte Diskussion um die Dauer der Schulzeit bis zum Abitur. Ausgehend von einem 
Abitur nach neun Jahren (G9) beschloss die damalige rot-grüne Landesregierung 2005 
zunächst die Einführung des Abiturs nach acht Jahren (G8). Nach der Umsetzung und 
einer rund zwölfjährigen Phase der Etablierung wurde die Reform jedoch zurückge-
nommen und so schließlich 2018 die Rückkehr zu G9 von der schwarz-gelben Landes-
regierung beschlossen.1 Diese Reformulierung dient als influential case für stattgefun-
dene Lernprozesse, auf deren Basis schließlich die zugrundeliegenden Koordinie-
rungsmechanismen innerhalb der Endphase des Lernprozesses identifiziert werden. 

Hierzu wird die schwarz-gelbe Regierungsformation als zentrales politisches Ent-
scheidungszentrum in den Fokus der Untersuchung gerückt. Sie gilt als exekutiv-
legislativer Querschnittsakteur innerhalb des schulstrukturpolitischen Policy-Subsys-
tems und bildet gleichzeitig die gouvernementale Teilmenge der einzigen dominanten 
Advocacy-Koalition „Pro G9“. Damit steht nicht nur die regierungsinterne, sondern 
auch die koalitionsinterne Koordinierung (within-coalition coordination; Weible, 
Ingold, Nohrstedt, Henry & Jenkins-Smith, 2020, p. 12) im Vordergrund. Daran an-
knüpfend lautet die zentrale Fragestellung des Beitrags wie folgt: Welche formellen 
und informellen Koordinierungsmechanismen lassen sich innerhalb der Regierung vor 
dem Hintergrund eines Policy-Lernens identifizieren? Diese Frage wird mittels process 
tracing und einer inhaltsanalytischen Auswertung von Policy-Dokumenten und Exper-
teninterviews beantwortet. 

Die Untersuchung trägt auf dreierlei Weise zur bisherigen Literatur bei: Erstens 
präzisieren die Ergebnisse die bislang wenig empirisch untersuchte Koordinierungsdi-
mension des ACF und tragen insbesondere zu einem besseren Verständnis koalitionsin-
terner Interaktion bei (Henry, 2011; Kriesi & Jegen, 2001; Pattison, 2018). Zweitens 
liefert die Studie Erkenntnisse zum Politikmanagement auf Landesebene im Rahmen 
bedeutender Policy-Reformen (Kropp, 2006; Oertzen, 2006; Schöne, 2014). Drittens 
integriert die Arbeit die Methode des process tracing ins ACF und bietet damit einen 
innovativen Zugang zur Analyse politischer Veränderungs- und Lernprozesse (Capano 
& Howlett, 2021; Kay & Baker, 2015). 

Der Artikel ist wie folgt strukturiert. Zunächst werden die verwendeten theoretischen 
Bausteine des ACF operationalisiert sowie der Forschungsstand dargelegt (Kapitel 2). Es 
folgen Erläuterungen zum Forschungsdesign (Kapitel 3) sowie die Darstellung vier koali-
tionsinterner Koordinierungsmechanismen (Kapitel 4): Pendeldiplomatie, Lageanalyse 
und Szenarienbildung, Konzentration/breite Beteiligung sowie Planbarkeit/Spontanität. 
Abschließend werden die Ergebnisse eingeordnet und diskutiert (Kapitel 5). 
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2 Theoretische Bausteine des ACF und Operationalisierung 

Das ACF als Forschungsprogramm zur Erklärung von Politikwandel geht zunächst da-
von aus, dass Policy-Akteure in einem Policy-Subsystem (policy subsystem) agieren. Das 
Subsystem wird dabei relativ breit definiert als ein Netzwerk bestehend aus Regierungs-
mitgliedern, Parlamentarierinnen2, Interessensgruppenvertreterinnen, Journalistinnen und 
Wissenschaftlerinnen, die sich mit einem politischen Problem befassen (Sabatier, 1993, 
p. 24). In Anlehnung an William Leach und Paul Sabatier (2005) sowie William Leach, 
Christopher Weible, Scott Vince, Saba Siddiki und John Callani (2014), die konkrete Fo-
ren zur Entscheidungsfindung innerhalb eines Subsystems in den Blick nehmen, wird in 
diesem Beitrag ebenso lediglich eine Teilmenge des hiesigen schulstrukturpolitischen 
Subsystems beleuchtet. Sie umfasst die sogenannte Regierungsformation, die sich aus der 
Regierungschefin, den mehrheitstragenden Fraktionen und der je nach Policy zuständi-
gen Ministerin und ihrer Ministerialbürokratie zusammensetzt (Korte & Grunden, 2010). 
Die Regierungsformation ist als exekutiv-legislativer Querschnittsakteur zu verstehen 
und umfasst Funktionäre aus Parlament und Regierung. Gemeinsam bilden sie in Anleh-
nung an den Neuen Dualismus eine „Aktionsgemeinschaft“ (Schuett-Wetschky, 2004, S. 
19)3 und weisen eine Handlungsorientierung an konsensorientierten und mehrheitsgene-
rierenden Maßnahmen auf. Die Fokussierung dieser Akteursmenge hat zwei Gründe: 
Erstens gelten Politikwandel und Lernprozesse als wahrscheinlicher in Foren, die stärker 
auf Kooperation als auf Konfrontation angelegt sind (Leach, Weible, Vince, Siddiki & 
Callani, 2014, p. 592; Weible & Sabatier, 2009). Davon ausgehend ist zweitens anzu-
nehmen, dass die Koordinierungsmuster einzelner Teilmengen des Subsystems stark 
voneinander abweichen können und sich die Gesamtkoordination innerhalb des Subsys-
tems von der Koordination einzelner Foren unterscheidet. So kann die Regierungsforma-
tion als ein Akteur gewertet werden, der sich durch starke Koordinierung (Kriesi & 
Jegen, 2001) kennzeichnet. Der vorliegende Beitrag beleuchtet demnach exemplarisch 
die Mechanismen starker Koordinierung. 

Im Hinblick auf den gesamten Fall fokussiert der Beitrag die jeweiligen Regierungs-
formationen des rot-grünen Regierungsbündnisses von 2000 bis 2005, der schwarz-gel-
ben Regierung von 2005 bis 2010, der beiden rot-grünen Regierungen von 2010 bis 2012 
und 2012 bis 2017 sowie der aktuellen schwarz-gelben Regierung. Für den engen Unter-
suchungszeitraum liegt das Augenmerk auf der seit 2017 regierenden schwarz-gelben 
Landesregierung bestehend aus Ministerpräsident Armin Laschet (CDU), den mehrheits-
tragenden Fraktionen von CDU und FDP sowie Schulministerin Yvonne Gebauer (FDP) 
(siehe Abbildung 1). Die Regierungsformation steht im permanenten Austausch mit an-
deren Akteuren des Subsystems (z. B. Opposition, Verbände und Vereine). So werden 
neben regierungsinternen Vorgängen gleichermaßen jene Prozesse ins Auge gefasst, die 
beschreiben, wie Einflüsse aus dem Umfeld der Regierungsformation regierungsintern 
verarbeitet werden. 

Einen weiteren Theoriebaustein stellt die Herausbildung von Advocacy-Koali-
tionen (advocacy coalitions) im Subsystem dar, in denen sich Policy-Akteure zusam-
menfinden. Diese weisen ein gemeinsames Glaubenssystem auf (belief system; Sabatier 
& Jenkins-Smith, 1999, p. 133), das sich in sekundäre Aspekte (secondary aspects), 
politikfeldbezogene Positionen (policy core) sowie normative und ontologische Grund-
positionen (deep core) unterteilt.4 Unter Policy-Lernprozessen wird schließlich eine 
„relativ stabile Veränderung“ dieser Glaubensformate verstanden (Sabatier & Jenkins-
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Smith, 1999, p. 123), die etwa über die Veränderung von sekundären Aspekten in Form 
von geringfügigem Politikwandel (minor policy change) oder über die Veränderung 
der politikfeldbezogenen Positionen sowie der normativen und ontologischen Grund-
orientierungen als maßgeblicher Politikwandel (major policy change) erfolgen kann.  

Neben einem geteilten Glaubenssystem lassen sich Advocacy-Koalitionen durch 
aufeinander abgestimmtes und koordiniertes Handeln charakterisieren (coordinated ac-
tivity; Henry, 2011; Sabatier & Jenkins-Smith, 1999, p. 133).5 Diese Koordinierungs-
dimension ist erst in jüngerer Zeit in das Interesse der Forschung gerückt und gilt als 
wenig erforscht (Jenkins-Smith, Nohrstedt, Weible & Ingold, 2018, pp. 154-155; 
Leifeld, 2013, p. 172; Matti & Sandström, 2013; Nohrstedt & Weible, 2013, p. 129; 
Weible, Sabatier & McQueen, 2009, p. 131). Hieran knüpft der vorliegende Artikel an 
und rückt die Beschreibung und Analyse koalitionsinterner Koordinierung (within-
coalition coordination; Weible, Ingold, Nohrstedt, Henry & Jenkins-Smith, 2020, p. 
12) als spezifische Form der Koordination ins Zentrum der Studie. 

Bestehende Arbeiten zu Koordinierungsprozessen innerhalb von Advocacy-Koali-
tionen sehen die bereits erwähnte Einteilung in starke und schwache Koordinierungen 
vor (Kriesi & Jegen, 2001), die sich hauptsächlich durch ihren Abstimmungsgrad von-
einander unterscheiden (Weible & Ingold, 2018, p. 333). Abgesehen von dieser kon-
zeptionellen Einordnung gibt es nur wenige Studien, die sich der Koordinierungsdi-
mension im Detail widmen (Jenkins-Smith, Nohrstedt, Weible & Ingold, 2018, pp. 
154-155). Zwar werden verschiedene Gründe für Koordinierungsprozesse untersucht 
und damit die Frage nach dem ‚warum‘ beantwortet (Ingold & Fischer, 2014; Calanni, 
Siddiki, Weible & Leach, 2015; Henry, 2011), doch bleibt unklar, wie diese Koordinie-
rung innerhalb von Advocacy-Koalitionen aussieht. Erste Hinweise gibt etwa Andrew 
Pattison (2018), der die Suche nach Rat unter Akteuren der gleichen Advocacy-
Koalitionen (seeking advice) und die Teilnahme an konsensfördernden Diskussions-
formaten (participation in consensus building activities) als Koordinierungsinstrumen-
te identifiziert. Zudem wird der Austausch von Informationen in Form von techni-
schem und politischem Wissen thematisiert (Fischer, Ingold & Ivanova, 2017; Leifeld 
& Schneider, 2012; Papadopoulou, Hasanagas & Harvey, 2011). Als Treiber von Ko-
ordinierungsprozessen können sogenannte policy broker fungieren, die nicht nur zwi-
schen, sondern auch innerhalb von Koalitionen eine vermittelnde Rolle einnehmen 
können (Weible, Ingold, Nohrstedt, Henry & Jenkins-Smith, 2020, pp. 8-9). 

Innerhalb der Regierungsformation als Teilmenge einer Advocacy-Koalition be-
fasst sich die bestehende Literatur zunächst mit den relevanten Akteuren und Gremien. 
Im Fokus stehen hierbei zunächst Fraktionsvorsitzende, die sowohl innerhalb der eige-
nen Fraktionen als auch zwischen den Regierungsfraktionen sowie im Gesamtgefüge 
der Regierungsformation Integrationsaufgaben wahrnehmen (Schindler, 2019; 
Schüttemeyer, 1998). Die von Sabine Kropp (2006, S. 290) bezeichnete „sektoral defi-
nierte Zusammenarbeit“ zwischen Fraktionen und Ministerialbürokratie wird jedoch 
alltagspraktisch von der mittleren Fraktionsebene, darunter Fachpolitikerinnen, ausge-
staltet. Im Arbeitskreis als zentraler Ort inner- und interfraktioneller Willensbildung 
treffen die unterschiedlichen Akteure der Regierungsformation aufeinander (Mai, 
2016, S. 156; Oertzen, 2006; Schöne, 2010, 2018, S. 52). Auch nutzen die Abgeordne-
ten diese Treffen, um sich das Sachwissen der Ministerialbürokratinnen anzueignen 
(Kropp, 2006, S. 291-292; Töller, 2004, S. 45). Dennoch liegen keine „erschöpfenden 
Antworten (…) vor, wie Funktions- und Informationsverluste ‒ etwa über den direkten 
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Kontakt zur Ministerialbürokratie ‒ kompensiert werden können“ (Kropp & Ruschke, 
2010, S. 655). 

Mit der Beobachtung eines asymmetrischen Verhältnisses zwischen Fraktionen und 
Ministerialbürokratie ist die Debatte über das Einflusspotential der einzelnen Akteure auf 
Prozesse der Politikgestaltung verbunden („Koch-oder-Kellner-Debatte“). Dabei wird auf 
der einen Seite eine wachsende Bedeutung von Ministerialbürokratien attestiert, die in 
deren „Übermacht“ resultiert (Schöne, 2010, S. 259), während andere einen Einflussver-
lust der Ministerialbürokratie konstatieren (Goetz, 2007; Jann, Döhler, Fleischer, Hustedt 
& Tiessen, 2005). Daraus ergibt sich die Notwendigkeit einer aktiven Einbindung der 
Mehrheitsfraktionen im Rahmen einer „parlamentarischen Mitsteuerung“ (Schwarz-
meier, 2001; Siefken, 2007). Wie die Interaktionsdynamiken innerhalb der Regierungs-
formation konkret aussehen, bleibt jedoch weitgehend unklar (Jann, 2009; Kropp & 
Ruschke, 2010; Niederhafner & Speth, 2004; Schnapp & Willner, 2013). 

Wenngleich diese Studie explorativen Charakter hat, so lassen sich bereits drei for-
schungsleitende Erwartungen aus der theoretischen und empirischen Literatur ableiten: 
Erstens ist eine starke Koordinierung zu erwarten, bei der sich die Akteure untereinan-
der abstimmen und eng zusammenarbeiten (Kriesi & Jegen, 2001). Nur so kann die 
Handlungseinheit der Regierungsformation aufrechterhalten werden. Eng damit ver-
knüpft ist die Annahme, dass sich die Koordinierung zweitens durch konsensfördernde 
und ratsuchende Mechanismen kennzeichnet, wie sie Pattison (2018) bereits für lokale 
Policy-Lernprozesse in der Klimapolitik herausgearbeitet hat. Drittens werden die Ko-
ordinierungsmechanismen von verschiedenen Akteuren innerhalb der Regierungsforma-
tion angestoßen, darunter Fachpolitikerinnen (Oertzen, 2006) und Fraktionsvorstands-
mitglieder (Schindler, 2019). Damit entstehen unterschiedliche Knotenpunkte der Koor-
dinierung.  

3 Forschungsdesign 

Im Folgenden wird zunächst die Rückkehr zu G9 vorgestellt. Durch die Konzeption 
des Falls als theoretisches Konstrukt (Ragin, 1992, p. 9), muss dieser zunächst mit em-
pirischen Beobachtungen angereichert (intimate case knowledge, cases are made; 
Ragin, 1987, pp. 1-6; 1992, pp. 9-10; Rihoux & Lobe, 2009, p. 227) und der stattge-
fundene Lernprozess in einem ersten Analyseschritt nachgezeichnet werden. Erst da-
nach werden grundlegendere Aspekte des Forschungsdesigns geschildert, die insbe-
sondere die Herausarbeitung der Koordinierungsmechanismen in der Endphase des Re-
formprozesses als zweiten Analyseschritt betreffen. 

3.1 Empirischer Fall und Casing: Die Rückkehr zu G9 als Fallbeispiel für 
Policy-Lernprozesse 

Die vorliegende Untersuchung ist als Einzelfallstudie eines theoretisch hergeleiteten 
Beispiels für Policy-Lernprozesse angelegt. Als ein solcher Fall fungiert die in NRW 
geführte Diskussion um die Dauer der Schulzeit bis zum Abitur mit dem Ergebnis der 
Leitentscheidung zur Rückkehr zu G9 durch die schwarze-gelbe Landesregierung 
(2018). Hier kam es im Rahmen einer bereits seit den 1990er Jahren geführten Debatte 
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zu langfristigen Veränderungen im Glaubenssystem der Akteure des schulstrukturpoli-
tischen Subsystems. Die Veränderungen vollzogen sich zwischen 2005 und 2018 im 
gesamten Subsystem über verschiedene Regierungen hinweg und stimulierten einen 
langsamen, aber umfassenden Politikwandel (Rüb, 2014, S. 18). Da verringerte Kon-
fliktlinien als förderlich für die Veränderung von Glaubenssystemen gelten (Weible & 
Jenkins-Smith, 2016, p. 23), erhöhte die allmähliche Entideologisierung von Schul-
strukturdebatten die Bereitschaft der Akteure, insbesondere politikfeldbezogene Positi-
onen zu verändern (Edelstein & Nikolai, 2013; Hepp, 2011; Reiter & Töller, 2014). 

Die historische Debatte um die Dauer bis zum Abitur 
Da Politikwandel lediglich über Jahrzehnte hinweg beobachtbar ist (Bandelow, 2015, S. 
305-307; Eising, 2013, p. 19), ist es notwendig, die historische Dimension der Debatte zu 
skizzieren. Die Anfänge der Diskussion um die angemessene Schuldauer bis zum Abitur 
liegen bereits in den 1990er Jahren, als die deutsche Wiedervereinigung einen indirekten 
Reformdruck ausübte (Homuth, 2017, S. 17).6 Bis dahin hatten sich west- und ostdeut-
sche Schulsysteme unterschiedlich ausdifferenziert, so dass westdeutsche Bundesländer 
eine neunjährige Dauer bis zum Abitur und ostdeutsche Länder eine achtjährige Dauer 
vorsahen. Schließlich entschlossen sich vier der sechs neuen Bundesländer zur Übernah-
me des westdeutschen Systems mit einer Dauer von dreizehn Jahren bis zum Abitur. 
Thüringen und Sachsen hielten wiederum an den zwölf Jahren bis zum Abitur fest und 
verfolgen diesen Weg bis heute (Helbig & Nikolai, 2015, S. 69).  

Es folgten zwei maßgebliche Stresstests für das in den meisten Ländern umgesetzte 
G9-Verfahren: 1995 schnitt die deutsche Schülerschaft bei der TIMSS-Studie (Trends 
in International Mathematics and Science Study) unterdurchschnittlich ab (Baumert, 
Bos & Lehmann, 2000; van Ackeren, 2002, S. 162). Als Reaktion legte der Konstanzer 
Beschluss (1997) eine Verbindlichkeit zur Teilnahme an weiteren nationalen und inter-
nationalen Vergleichstests fest (Kultusministerkonferenz, 1997). Den zweiten, weitaus 
bekannteren „Weckruf“ (Wolf, 2008, S. 31) stellt das schlechte Abschneiden bei der 
PISA-Studie (Programme for International Student Assessment) 2001 dar. Die Studie 
„stimulierte einen Konsens zu raschen und elementaren Reformen“ in der Bildungspo-
litik (Augustin-Dittmann, 2011, S. 85; Jakobi & Lamping, 2011, S. 377; Niemann, 
2010, S. 84). In den Folgejahren setzte deutschlandweit ein Trend der Verkürzung der 
Schulzeit bis zum Abitur ein.7 Auch Nordrhein-Westfalen als bevölkerungsreichstes 
Bundesland beschloss am 27. Januar 2005 unter der rot-grünen Landesregierung unter 
Peer Steinbrück (SPD) die Einführung von G8 nach dem Modell „10+2“ (Landtag 
NRW, 2005). Das Konzept sieht eine zehnjährige Schulzeit in der Unter- und Mittel-
stufe sowie eine zweijährige Oberstufe vor. 

Durch turnusmäßige Landtagswahlen im Mai 2005 setzte die neue schwarz-gelbe 
Landesregierung unter Jürgen Rüttgers (CDU) das von der Vorgängerregierung be-
schlossene Gesetz um. Einzige Änderung war die Durchführung nach dem von CDU 
und FDP präferierten Modell „9+3“, das eine neunjährige Schulzeit in der Unter- und 
Mittelstufe sowie eine dreijährige Oberstufe beinhaltet. Die Reform wurde von den 
zwei nachfolgenden rot-grün geführten Regierungen unter Hannelore Kraft (SPD, 
2010-2012 und 2012-2017) fortgesetzt. Erst die schwarz-gelbe Landesregierung unter 
Armin Laschet (CDU), die seit der Landtagswahl 2017 im Amt ist, forcierte eine 
Rückkehr zu G9 (zum historischen Verlauf siehe Abbildung 1). Diese wurde schließ-
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lich in der zweiten Lesung am 11. Juli 2018 mit den Stimmen der regierungstragenden 
Fraktionen CDU und FDP bei Enthaltung von SPD, Grünen, AfD und einem fraktions-
losen Abgeordneten verabschiedet (Landtag NRW, 2018). 

Veränderte Glaubenssysteme als Indiz für Policy-Lernprozesse und Politikwandel 
Die hohe Zustimmung und der Verzicht auf Nein-Stimmen zugunsten von Enthaltungen 
zeigt eine parteiübergreifende Befürwortung der Rückkehr zu G9. Diese überrascht be-
sonders vor dem Hintergrund einer jahrelangen Präferenz für G8 über alle Parteien hin-
weg. So sprach sich etwa 2015 Klaus Kaiser als damaliger schulpolitischer Sprecher der 
CDU gemeinsam mit weiteren Abgeordneten von SPD und FDP öffentlich gegen eine 
Rückkehr zu G9 aus, als diese durch eine Volksinitiative gefordert wurde (Landtag 
NRW, 2015). Kurz zuvor plädierte auch die damalige schulpolitische Sprecherin der 
FDP und jetzige Schulministerin, Yvonne Gebauer, grundsätzlich für den Erhalt von G8 
und sah lediglich Optimierungsbedarf (FDP, 2014). Damit knüpfte Gebauer an die Emp-
fehlungen des Runden Tisches zu G8/G9 an die Landespolitik an, die ebenso eine „ver-
bindliche Weiterentwicklung von G8“ vorsahen (Ministerium für Schule und Weiterbil-
dung des Landes Nordrhein-Westfalen, 2014, S. 11). 2018 sprachen sich jedoch alle im 
Parlament vertretenen Parteien gegen G8 und für die Rückkehr zu G9 aus. 

Diese Präferenzverschiebung hin zu G9 ist zunächst als Ausdruck veränderter Über-
zeugungen in Form von Sekundäraspekten zu verstehen. Doch auch auf der Ebene der 
politikfeldbezogenen Positionen haben sich Veränderungen vollzogen. So zeigen Ste-
phan Thomsen und Silke Anger (2018, S. 167), dass seit der Einführung leistungsverglei-
chender Tests in der deutschen Schulpolitik „bildungsökonomische Argumente“ an Be-
deutung gewannen und maßgeblich die Einführung von G8-Modellen beeinflussten. Die 
Schulreformen orientierten sich dabei an der Notwendigkeit einer „zeitlichen Vorverlage-
rung und Verdichtung institutionalisierter Bildungsprozesse“ (Kühn, van Ackeren, 
Bellenberg, Reintjes & Im Brahm, 2013, S. 115). Diese Vorstellung wich jedoch kontinu-
ierlich der neuen Maxime eines „entschleunigten Lernens“ (Helsper, Dreier, Gibson, 
Kotzyba & Niemann, 2018, S. 246). Folglich kam es zu einem Bedeutungsverlust der 
zuvor stark verbreiteten neoliberalen Argumente. Die Veränderung der Glaubenssätze 
bezieht sich schließlich nicht nur auf die Bildungszeit an Gymnasien, sondern kann viel-
mehr als „Ausdruck eines intendierten veränderten Umgangs mit Bildungs- und Lebens-
zeit im deutschen Bildungssystem“ gewertet werden (Kühn, van Ackeren, Bellenberg, 
Reintjes & Im Brahm, 2013, S. 117). Dementsprechend betreffen die Veränderungen 
auch (normative) Vorstellungen hinsichtlich des gesamten schulstrukturpolitischen Sub-
systems und leiten maßgeblichen Politikwandel ein, der sich durch Policy-Lernprozesse 
im gesamten Subsystem vollzog.  

Damit nähert sich der Fall einem von Philip Leifeld (2013) entwickelten Drei-
Phasen-Modell von Policy-Lernprozessen an: (1) Die Entwicklung und Dominanz ei-
ner Koalition (die graduelle Formierung einer partei- und fraktionsübergreifenden Pro-
G8-Koalition), gefolgt von (2) einer zunehmenden Polarisierung des Diskurses auf-
grund neuer Wissensstände sowie sich verändernder Policy-Vorstellungen und der gra-
duellen Auflösung der einst dominanten Koalition (Pro-G8-Koalition), mündend (3) in 
der Institutionalisierung einer neuen dominanten Koalition (die Formierung einer par-
tei- und fraktionsübergreifenden Pro-G9-Koalition und die Wiedereinführung von G9). 
So ist der Fall im Zeitraffer ein passendes Beispiel für die Existenz jeweils einer domi-
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nanten Advocacy-Koalition mit kurzfristiger Polarisierung, während im Normalfall 
mindestens zwei konkurrierende Koalitionen in einem Subsystem aufeinandertreffen 
(Leifeld, 2013, p. 171; Schmid, Sewerin & Schmidt, 2020, p. 1120). 

3.2 Methodik, Fallauswahlstrategie und Untersuchungszeitraum 

Um die Koordinierungsmechanismen auf Basis des zuvor beschriebenen Policy-
Lernprozesses herauszuarbeiten, bedarf es einer Forschungsperspektive, die die Prozess-
haftigkeit der Schulreform einbezieht. Hierzu wird die Methode des process tracing ge-
wählt und der Prozess in einzelne strukturelle Elemente zerlegt (Blatter & Blume, 2008, 
p. 349). Das Ziel des Beitrags ist also die Erklärung eines Ereignisses auf Makroebene 
(die Schulreform als Ausdruck eines Policy-Lernens) durch die Identifikation kausaler 
Mechanismen in Form von Mikrovorgängen (Koordinierung; Beach & Pedersen, 2013; 
Hedström & Ylikoski, 2010, p. 59; Collier, 2011). Damit ist die Untersuchung vorrangig 
den fallspezifischen Prozessanalysen (case-centric process tracing) zuzuordnen. Durch 
die theoretische Konzeption des Falls ist jedoch eine moderate Generalisierbarkeit über 
den Fall hinaus möglich, weshalb es sich ebenso um eine theoriebildende Prozessanalyse 
handelt (theory-building process tracing; Beach, 2017, pp. 16-21). 

Die Koordinierungsvorgänge werden hinsichtlich ihrer Kausalität im Sinne eines 
mechanischen Verständnisses überprüft (Beach & Pedersen, 2013, p. 23). Damit gelten 
auch irreguläre temporäre Verbindungen als kausale Mechanismen (Beach & Pedersen, 
2013, pp. 24-25). Ein solcher kausaler Mechanismus liegt insbesondere dann vor, wenn 
Handlungen als Reaktionen „aufgrund von guten Gründen“ vorgenommen werden  
(Nullmeier, 2019, S. 165-167). Damit stehen die durch die Mitglieder der Regierungs-
formation als sinnhaft wahrgenommenen und von ihnen ex-post rekonstruierten Koor-
dinierungsvorgänge im Rahmen der Entscheidungsprozesse im Vordergrund. So kon-
zentriert sich die Prozessanalyse auf die Identifikation antizipierter Prozesse (anticipa-
ted processes, Rohlfing, 2013) und ist als interpretative (Nullmeier, 2019) und rekon-
struktive (Franke & Roos, 2020) Untersuchung angelegt. 

Schließlich werden die Reaktionen einem Narrationstest unterzogen (Nullmeier, 
2019, S. 167), um eine umfassende Rekonstruktion als „comprehensive story line“ 
(Blatter & Blume, 2008, p. 324; Blatter & Haverland, 2012, pp. 119-123) und „detailed 
narrative“ (George & Bennett, 2005, p. 110) zu ermöglichen. Ziel ist damit die Entwick-
lung eines Kausalzusammenhangs (causal conjunction) mit einem Portfolio verschiede-
ner fallspezifischer kausaler Mechanismen (Blatter & Haverland, 2012, p. 94). 

Gemäß des prozessorientierten Analysezugangs verfolgt die Fallstudie ein kausal-
diagnostisches Ziel (causal-diagnostic case study; Gerring & Cojocaru, 2016, pp. 402-
403). Als konkrete Fallauswahlstrategie innerhalb dieses Paradigmas wird ein influen-
tial case design gewählt, bei dem die theoretischen Erwartungen (stattgefundene Lern-
prozesse, siehe Kapitel 3.1) bestätigt werden. In einem zweiten, induktiven Schritt sol-
len schließlich Koordinierungsmechanismen innerhalb der Regierungsformation als 
exekutiv-legislative Teilmenge der neuen dominanten Pro-G9-Interessenskoalition 
identifiziert werden. Hierzu wird ein enger Untersuchungszeitraum gewählt, der das 
Ende des Reformprozesses beleuchtet und sich von der Erstellung der Wahlprogramme 
zur Landtagswahl 2017 bis zur Verabschiedung der Schulrechtsreform im Juli 2018 er-
streckt. 
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3.3 Datengrundlage und Auswertungstechnik 

Primäre Datengrundlage für die Analyse der Koordinierungsmechanismen stellen leit-
fadengestützte Experteninterviews (Goldberg & Hildebrandt, 2020; Helfferich, 2019) 
dar, die dialogisch-diskursiv sind (Willner, 2012, S. 127 f.). Insgesamt wurden elf Ex-
pertinnen im Zeitraum von Mai bis August 2020 interviewt. Die Interviews weisen eine 
durchschnittliche Länge von rund 50 Minuten auf, wobei das kürzeste Interview circa 
40 Minuten und das längste Interview rund 110 Minuten dauerte. Als Expertinnen fun-
gieren Akteure der Regierungsformation, die über „spezialisiertes Sonderwissen“ in 
Form von Prozess- und Funktionswissen verfügen (Kaiser, 2014, S. 38; Meuser & 
Nagel, 2009, S. 467). Das sind für den engen Untersuchungszeitraum Personen in Lei-
tungsfunktionen der regierungstragenden Fraktionen CDU und FDP, schulpolitische 
Referentinnen und Sprecherinnen, (leitende) Beamtinnen des Schulministeriums und 
Vertreterinnen der Staatskanzlei.8 Diese werden mithilfe von theoretischem Sampling 
ausgewählt (Flick, 2017, S. 158) und einer „maximalen Kontrastierung“ unterzogen 
(Strübing, 2019, S. 534). Die Erhebungsphase endet, sobald eine theoretische Sättigung 
eintritt (Flick, 2017, S. 171).9 Ergänzt wird das Interviewmaterial durch Policy-
Dokumente und relevante Verlautbarungen der Parteien. 

Das gesamte Datenmaterial wird schließlich inhaltsanalytisch per process coding 
(Saldaña, 2016, p. 110) ausgewertet, das besonders für die Analyse von Interaktionen 
geeignet ist. Entsprechend der an Mechanismen orientierten Methodik dient die in-
haltsanalytische Auswertung der Daten als Werkzeug (tool bei George & Bennett, 
2005, p. 207; Glaser & Laudel, 2019) für die Identifikation verschiedener Koordinie-
rungsmechanismen. 

4 Koordinierungsmechanismen innerhalb der 
Regierungsformation 

Insgesamt werden im zweiten Analyseschritt vier Koordinierungsmechanismen innerhalb 
der schwarz-gelben Regierungsformation identifiziert: Pendeldiplomatie, Lageanalyse 
und Szenarienbildung, Konzentration/breite Beteiligung sowie Planbarkeit/ Spontanität. 

4.1 Pendeldiplomatie 

Den Begriff der Pendeldiplomatie brachte ein Interviewpartner selbstständig ins Ge-
spräch ein (Interview 4, Z. 58, 151, 258; invivo code) und wurde in anderen Interviews 
direkt wie indirekt aufgegriffen und diskutiert. Er charakterisiert vorrangig innerfrakti-
onelle Abstimmungsprozesse, in einigen Fällen beschreibt er jedoch auch die Koordi-
nierung zwischen den Regierungspartnern CDU und FDP.10 Die Pendeldiplomatie als 
zentrales Element des Politikformulierungsprozesses strukturierte insbesondere den 
Austausch zwischen den Akteuren vor dem offiziellen Gesetzgebungsprozess: 

„In einer Gruppe von 28 Abgeordneten, wo 28 selbstbewusste Kolleginnen und Kollegen sitzen, 
die nur ihrem Gewissen verpflichtet sind, bringt es nichts, irgendwie über sozusagen den hochof-
fiziellen Hebel und erhobenen Zeigefinger, mit der Geschäftsordnung Dinge durchzubrechen, 
sondern man muss inhaltlich die Dinge vorher geklärt haben, überzeugt haben, Kompromissli-
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nien gefunden haben. So, und dafür ist diese Pendeldiplomatie und sind diese zahlreichen Ge-
spräche in diesem Gesamtnetz vorher einfach so wichtig“ (Interview 4, Z. 252-259). 

Insbesondere die Fraktionsvorstände der regierungstragenden Fraktionen nahmen zur 
Pendeldiplomatie Stellung, da ihnen hierbei eine Lotsenfunktion zukommt. So be-
schreibt ein Interviewpartner ausführlich die Diskussionen rund um die Bestimmung 
des Quorums, mit der Schulkonferenzen in Ausnahmen den Verbleib bei G8 entschei-
den können. Hierbei habe es Meinungsverschiedenheiten gegeben, die zunächst analy-
siert und schließlich in einem Prozess der Kanalisierung zusammengeführt werden 
mussten. Dabei spielten sowohl Fragen nach möglichen Gesprächsformaten eine Rolle 
als auch strategische Überlegungen hinsichtlich der Ausformulierung von Argumenten, 
die beide Seiten zufrieden stellen würden (Interview 4, Z. 349-352). 

Der Pendeldiplomatie als wesentliches Element eines Meinungsbildungsprozesses 
innerhalb der regierungstragenden Fraktionen liegen laut den Gesprächspartnerinnen ver-
schiedene Konventionen zugrunde. Nennenswert sind hier etwa gegenseitige Verläss-
lichkeit und Respekt sowie ein hohes Maß an Kompromissbereitschaft und Ergebnisori-
entierung innerhalb der eigenen Fraktion und zwischen den regierungstragenden Fraktio-
nen (Interview 2, Z. 75-76; Interview 3, Z. 462-464; Interview 4, Z. 375-377). Insgesamt 
dient die Pendeldiplomatie dem Ziel, eine Mehrheitsmeinung herauszubilden, die die In-
tegrität der Fraktionen verdeutlicht. So ist „in jedem Fall etwas schief gelaufen im vorhe-
rigen Prozess, wenn wir über Anträge, zumal über zentrale Reformvorhaben, irgendwie 
strittig oder gar geheim in der Fraktionssitzung abstimmen würden“ (Interview 4, Z. 249-
252). Aus diesem Grund stellte einer der beiden Schularbeitskreise der regierungstragen-
den Fraktionen Überlegungen zum etwaigen Abstimmungsverhalten innerhalb der Frak-
tion an, um antizipieren zu können, wie sich die gesamte Fraktion bei der grundsätzlichen 
Frage des Abiturs nach acht oder neun Jahren positioniert (Interview 6, Z. 209-212). 

Wie ein Pendel lässt sich die beschriebene Diplomatie also durch verschiedene in-
haltliche Debatten anstoßen und in Bewegung bringen (u. a. Interview 1, Z. 69-75). Wei-
terhin lässt sich die Pendelbewegung schon durch kleine Einwirkungen, wie Gespräche 
mit Verbänden oder Wissenschaftlerinnen, verändern (u. a. Interview 2, Z. 257-260; In-
terview 7, Z. 34-55). Der Aktionsradius der diplomatischen Koordinierungs- und Aus-
handlungsprozesse innerhalb der Regierungsformation wird schließlich durch den Faden 
des Pendels begrenzt. Hiermit sind inhaltliche und strategische Rahmenbedingungen ge-
meint, wie etwa Policy-Formulierungen in den Wahlprogrammen der Parteien oder im 
schwarz-gelben Koalitionsvertrag (u. a. Interview 1, Z. 92-98; Interview 4, Z. 591-593). 

4.2 Lageanalyse und Szenarienbildung 

Der Mechanismus beschreibt sowohl die Analyse des Status Quo (Wo stehen wir?) als 
auch die Bewertung potentieller Handlungsoptionen durch einzelne Akteure der Regie-
rungsformation (Wo wollen wir hin und wie kommen wir dahin?). Hierbei werden ins-
besondere die Chancen und Risiken der jeweiligen Handlungsoptionen erörtert. Der 
Mechanismus bezieht sich vorrangig auf den regierungsinternen Umgang mit angren-
zenden Akteuren aus dem Policy-Subsystem. 

Ein erstes Beispiel ist das Abschätzen zivilgesellschaftlicher Kritik, mit der die Re-
gierungsformation bei der Policy-Reform zu rechnen hatte. Hierzu wurde eine Lage-
analyse angefertigt, bei der das Ausmaß an Kritik einzelner Akteure abgeschätzt werden 
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sollte und sämtliche politischen Risiken zusammengetragen wurden (Interview 8, Z. 86-
102; Interview 5, Z. 57-58). Auch diskutierte die Regierung das Vorgehen hinsichtlich des 
Tempos der Reformumsetzung. Einerseits musste mit dem Vorwurf der überhasteten Um-
setzung des Reformvorhabens gerechnet werden (Interview 2, Z. 94-97), als ähnlich wahr-
scheinlich galt andererseits die mögliche Kritik einer zu langsamen Umsetzung (Interview 
4, Z. 625-627). Dieser Eindruck entsteht, da die Effekte schulstruktureller Reformen erst 
verzögert sichtbar werden (Interview 4, Z. 625-627). Die Interviewpartnerinnen berichten 
in diesem Zusammenhang von einer extremen Vorsichtigkeit bei den Verhandlungen auf-
grund der historischen Dimension der Debatte und der Sensibilität der Thematik. 

Auch beobachtete die Regierungsformation die Haltung der Oppositionsparteien 
zur anvisierten Reform. Eine Interviewpartnerin erinnerte sich in diesem Zuge wage an 
ein Treffen der Obleuterunde vor Beginn des offiziellen Gesetzgebungsprozesses. Hier 
loteten die schulpolitischen Sprecherinnen der regierungstragenden Fraktionen die 
Möglichkeit einer Zustimmung der Opposition aus und bereiteten sich auf mögliche 
Kritik im Ausschuss und im Plenum vor:  

„Dann geht es auch nochmal um eine Kompromissfindung, weil es für uns ja auch grundsätzlich 
gut ist, wenn unserem Gesetzesvorhaben auch zugestimmt wird. Also gerade bei G9 war das ja 
wirklich toll, auch für uns ein großer Erfolg, dass das eben ohne Gegenstimme hier beschlossen 
worden ist. Also das versuchen wir dann schon“ (Interview 1, Z. 694-699). 

Außerdem deuteten die Interviewpartnerinnen auf die Regierungsmehrheit von nur ei-
ner Stimme als wichtigen Kontextfaktor hin. Die knappen Mehrheitsverhältnisse mach-
ten es notwendig, eine größtmögliche Mehrheit zu generieren, insbesondere, wenn es 
sich um Policy-Entscheidungen mit jahrzehntelanger Dynamik handelt (Interview 4, Z. 
377-383; Interview 1, Z. 72-75). 

Weitere Einschätzungen betrafen die Verbändelandschaft. So wurden beispielsweise 
die Größe und der Einfluss von Verbänden thematisiert, die neben zeitlichen Faktoren die 
Häufigkeit und Intensität von Gesprächen mit der Regierung bestimmten: Je größer der 
Verband und dementsprechend der Einfluss, desto häufiger wurden die Verbände zu Ge-
sprächen ins Parlament eingeladen (Interview 1, Z. 135-140). Weitere Themen waren das 
Festhalten an inhaltlichen Positionen aufgrund einer Unterstützung durch die wichtigsten 
Stakeholder (Interview 6, Z. 70) und die schriftliche Fixierung von Punkten der Überein-
stimmung mit dem Ziel einer größeren Legitimationsbasis (Interview 7, Z. 1781-79). 

Zur Lageanalyse zählen schließlich Überlegungen hinsichtlich der Position der 
Kommunen und von deren Spitzenverbänden. Hierbei ging es insbesondere um das 
Konnexitätsprinzip, welches schließlich im Belastungsausgleichsgesetz Anwendung 
fand.11 Vorherigen Beschwerden über eine Nicht-Beachtung kommunaler Interessen 
bei der Gesetzesformulierung sollte entgegengewirkt werden, sodass das Vorhaben in 
den Kommunen auf Akzeptanz stößt (Interview 2, Z. 103 f.). Eine frühzeitige Einbin-
dung kommunaler Spitzenverbände, die eine Vertrauensebene schuf, erwies sich als 
förderlich für die Verabschiedung der Reform (Interview 3, Z.163-166). 

4.3 Konzentration/breite Beteiligung 

Konzentration und breite Beteiligung werden zunächst als einzelne Kategorien der Ko-
ordinierung begriffen. Sie beschreiben zum einen regierungsinterne Konzentrations-
prozesse von Gesprächs- und Entscheidungsformaten und zum anderen Erzählungen 
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über einen breit angelegten Beteiligungsprozess möglichst vieler verschiedener (Po-
licy-)Akteure. Diese zunächst als gegensätzlich wirkenden Merkmale ergänzen sich je-
doch gegenseitig und bilden schließlich einen Koordinierungsmechanismus, der das 
Oszillieren zwischen der Herausbildung eines konzentrierten und eines möglichst brei-
ten Beteiligungsprozesses beschreibt. 

Hinsichtlich der Konzentrationsprozesse zeigt sich, dass sich der inhaltliche Wand-
lungsprozess fernab jeglicher Parteitage von CDU und FDP vollzogen hat. So war das 
Thema zu keiner Zeit Diskussionspunkt auf Parteitagen, auch gab es keine zentralen 
Anträge (Interview 8, Z. 659-662).12 Stattdessen rückten andere Formate und Akteure 
in den Vordergrund. An dieser Stelle variieren die Darstellungen der Interviewpartne-
rinnen sehr stark. Während einige Interviewpartnerinnen den Koalitionsverhandlungen 
und den hierbei Beteiligten eine hohe Wichtigkeit bei der Politikformulierung zu-
schreiben, da hier ihrer Meinung nach erst die Leitentscheidung zur Favorisierung von 
G9 getroffen wurde (Interview 1; Interview 3; Interview 7), messen andere Gesprächs-
partnerinnen dem Koalitionsausschuss nahezu keinerlei Relevanz bei, da für sie sowohl 
innerfraktionell als auch innerhalb der Regierungskoalition bereits die Entscheidung 
gefallen war (Interview 5; Interview 6). Die unterschiedlichen Erzählungen reichen von 
der Beschreibung, dass die Verhandlungsrunde dem Thema nur wenige Sekunden Zeit 
gegeben hat (Interview 5, Z. 279-280) bis zur Schilderung von grundsätzlichen Unsi-
cherheiten während der Verhandlungen: „Wir waren uns nicht sicher, wir sechs: Ma-
chen wir die Umkehr von G8 zu G9 – und das relativ schnell, fast wie in einem Husa-
renstreich?“ (Interview 3, Z. 207-208). Insbesondere die Verwendung des Wortes „Hu-
sarenstreich“ zeigt die als waghalsig empfundene und zentralisiert getroffene Entschei-
dung im Rahmen dieses Gremiums. 

Während die Bedeutung der Koalitionsverhandlungen und der dort beteiligten Akteu-
re unklar bleibt, so besteht mehr Einigkeit hinsichtlich der Konzentrationstendenz auf die 
Fraktionsvorstände von CDU und FDP bei der Diskussion rund um das Thema Wahl-
möglichkeit. Hierbei ging es darum, ob und unter welchen Umständen Schulen trotz Lei-
tentscheidung für G9 beim alten G8-Modell verbleiben können. Da sich bei diesem 
Thema Uneinigkeit andeutete, wurde um eine nochmalige Besprechung auf Fraktions-
vorstandsebene gebeten (Interview 1, Z. 431-470). Auch das Belastungsausgleichsgesetz, 
welches die Schulrechtsreform begleitete, wurde zentral zwischen den Fraktionsvorstän-
den verhandelt (Interview 5, Z. 443-447). 

Parallel zur Konzentration von Entscheidungsprozessen betonen die Interviewpartne-
rinnen ebenso die Schaffung größtmöglicher Beteiligungsstrukturen im Rahmen der Poli-
tikformulierung. Das meint einerseits die Beteiligung weiterer regierungsinterner Akteu-
re, wie fachfremde Abgeordnete, die nicht als Policy-Akteure im engen Sinne fungieren, 
und andererseits die Einbindung weiterer Akteure aus dem Policy-Subsystem, wie Wis-
senschaftlerinnen und Verbändevertreterinnen. Beispielhaft kann hier etwa die Einbin-
dung des Vorsitzenden des Philologen-Verbands NRW, Peter Silbernagel, in eine Frak-
tionssitzung angeführt werden. Das Gespräch diente dazu, die Meinung des Verbands 
und dessen Mitglieder (Lehrerinnen an Gymnasien, Gesamtschulen und in Weiterbil-
dungskollegs) zu erfassen (Interview 7, Z. 39-44). Auch gab es offene Einladungen eines 
Schularbeitskreises an die gesamte Fraktion, die von Seiten fachfremder Abgeordneter 
zur Informationsbeschaffung sowie zur aktiven Einbringung genutzt wurden (Interview 
4, Z. 172-184). Ein drittes, weitaus loseres Format stellt ein von einer Regierungspartei 
initiiertes bildungspolitisches Netzwerk dar, das auch im Rahmen der Diskussion um die 
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Rückkehr zu G9 aktiv wurde. Das Netzwerk gab Möglichkeit zur Diskussion im vorpar-
lamentarischen Raum und bot eine Plattform für parteipolitische Akteure, bildungspoli-
tisch Interessierte und im Bildungsbereich Tätige. Bei einigen Sitzungen kam Bildungs-
forscher Rainer Dollase hinzu (Interview 5, Z. 340-341). 

4.4 Planbarkeit/Spontanität 

Die regierungsinternen Koordinierungsformate beruhten weiterhin auf zwei unter-
schiedlichen Modi: Entweder handelte es sich um geplante und stark vorstrukturierte 
Gespräche oder die Formate wurden kurzfristig einberufen und kennzeichneten sich in 
ihrem Ablauf durch große Spontanität. Auch diese Merkmale werden als sich ergän-
zend verstanden. Die Variation zwischen den beiden Modi stellt schließlich den Me-
chanismus dar. 

In die Kategorie der Planbarkeit fallen regelmäßig stattfindende Treffen, wie etwa 
die gemeinsamen Arbeitskreissitzungen von CDU und FDP dienstags nachmittags. Hier 
dienten Tagesordnungen (Interview 2, Z. 138-144) oder andere Unterlagen zur Ge-
sprächsstrukturierung (Interview 7, Z. 481-482). Schließlich wurden zusätzliche organi-
sationale Arbeitseinheiten zur Strukturierung von Abstimmungsprozessen geschaffen. 
Als Beispiel kann hier der hausinterne Koordinierungskreis G8/G9 des Schulministeri-
ums genannt werden, dem alle beteiligten Referate angehörten (Interview 7, Z. 512-520). 

Kurzfristig anberaumte Absprachen dominierten jedoch die Austauschkultur im 
Rahmen der Politikformulierung. Sie fanden am Rande von regelmäßig stattfindenden 
Sitzungen, wie Fraktionssitzungen, Arbeitskreissitzungen oder ganzen Plenartagen statt. 
Diese Gespräche waren „weniger formal institutionalisiert“ und dienten der Informati-
onsweitergabe und kurzen Benachrichtigung (Interview 4, Z. 54). Auch wurden die spon-
tanen Treffen für ein inhaltliches Brainstorming genutzt: „Das waren ja jetzt keine öffent-
lichen Sitzungen des Landtages, sondern man hat sich irgendwo spontan getroffen – wo 
auch immer – und hat einfach mal überlegt: ‚Was machen wir?‘“ (Interview 3, Z. 499-
501). Weitere Textsegmente thematisierten kurze Kontakte der Abgeordneten ins Minis-
terium (Interview 1, Z. 365-375) und die von den Akteuren genutzten Kommunikations-
mittel, wie Handys und Telefone, die einen schnellen Austausch erleichtert haben (Inter-
view 2, Z. 166-173; Interview 3, Z. 236-238; Interview 4, Z. 295-297). 

5 Diskussion und Fazit 

Die vorliegende explorative Untersuchung konnte vier regierungs- und koalitionsinter-
ne Koordinierungsmechanismen identifizieren: Pendeldiplomatie, Lageanalyse und 
Szenarienbildung, Konzentration/breite Beteiligung sowie Planbarkeit/Spontanität. 
Diese bilden ein Portfolio von Interaktionsmechanismen, welche die Endphase des Re-
formprozesses bei der Rückkehr zu G9 kennzeichnen. So sind regierungs- und koaliti-
onsinterne Politikgestaltungsprozesse im Rahmen eines Policy-Lernens sowohl durch 
kooperative Interaktionsformen im Sinne diplomatischer Abstimmungsprozesse und 
einer möglichst breiten Beteiligung gezeichnet als auch durch Mechanismen, die eine 
Zentralisierung von Entscheidungsprozessen fördern und rational-strategische Abwä-
gungen in den Vordergrund rücken. 
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Damit knüpfen die Ergebnisse an die in Kapitel 2 erläuterten forschungsleitenden 
Erwartungen an und bestätigen diese. In Anlehnung an die Typologie von Hanspeter 
Kriesi und Maya Jegen (2001) sind die Prozesse nicht zuletzt aufgrund des Fokus auf der 
Regierungsformation als starke Koordinierung (strong coordination) zu verstehen und 
geben damit Aufschluss über Prozesse intensiver Koordinierung. Zudem schließt der Bei-
trag insbesondere an Pattison (2018) an, der consensus building activities und seeking 
advice als koalitionsinterne Koordinierungsinstrumente definiert. Diese Instrumente kön-
nen durch die hier herausgearbeiteten Mechanismen bestätigt und gleich mehrfach präzi-
siert werden: Als Ausprägungen der konsensbildenden Aktivitäten fungieren die Mecha-
nismen der Pendeldiplomatie, der Lageanalyse und die Modi von Planbarkeit und Spon-
tanität. Im Rahmen von seeking advice wirkt der Mechanismus einer breiten Beteiligung 
bei parallel ablaufenden Konzentrationsprozessen. Ein neues, drittes Instrument stellt die 
dynamische Mehrheitsbildung dar. Als Ausprägung kann auch hier der Mechanismus der 
Pendeldiplomatie festgehalten werden. Dabei wird ein politisches Momentum durch ver-
schiedene Treiber in Bewegung gesetzt, die auf ihr Vertrauens- und Verlässlichkeitsni-
veau setzen, um neue Impulse im fragilen Mehrheitsfindungsprozess zu setzen. Als Trei-
ber bzw. policy broker fungierten vorrangig die Fraktionsvorstände. 

Durch die Bestätigung, Präzision sowie Erweiterung der bereits identifizierten Ko-
ordinierungsinstrumente trägt die Studie dazu bei, die erst in jüngerer Zeit ins For-
schungsinteresse gerückte Koordinierungsdimension des ACF intensiv zu beleuchten. 
Methodisch bietet die Studie mithilfe des process tracing eine mechanismenorientierte 
Perspektive auf Policy-Lernprozesse, die es erlaubt, systematisch Interaktionsmuster zu 
erforschen. Wenngleich diese Untersuchung zu einem ersten Verständnis koalitionsin-
terner Koordinierung beiträgt und damit eine der Grundannahmen des ACF präzisiert, 
so lassen sich die Ergebnisse dieser Einzelfallstudie aufgrund der großen Kontextab-
hängigkeit von Mechanismen (Falleti & Lynch, 2009) nur bedingt auf andere Fälle 
übertragen. Zukünftige Forschungsarbeiten können diese Studie als Grundlage nutzen, 
um mittels weiterer influential cases einerseits Mechanismen starker Koordination und 
andererseits Prozesse schwacher Koordination zu untersuchen. Auch der Vergleich mit 
anderen Teilmengen des Subsystems erscheint lohnenswert, um Unterschiede und Ge-
meinsamkeiten sowohl hinsichtlich des Koordinierungslevels als auch der Koordinie-
rungsmechanismen herauszuarbeiten. Schließlich kann eine Typologie von Koordinie-
rungsmechanismen entworfen werden, um das Innenleben verschiedener Advocacy-
Koalitionen weiter zu systematisieren. 
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Anmerkungen 
  

1 Es handelt sich hierbei um das Gesetz zur Neuregelung der Dauer der Bildungsgänge im Gymnasium 
(13. Schulrechtsänderungsgesetz), verkündet am 21. Juli 2018. Damit zusammen hängt das Gesetz zur 
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Regelung des Belastungsausgleichs zur Schulreform (Belastungsausgleichsgesetz G 9), verkündet am 
16. Juli 2019. 

2 Diese Arbeit verwendet mit Ausnahme von zusammengesetzten Wörtern und Begriffen, die geschlech-
terunspezifisch angelegt sind, ausschließlich das generische Femininum. Damit sind jedoch stets alle 
Geschlechter gemeint. 

3 Abgeleitet wird hieraus jedoch keine homogene Gruppe, sondern vielmehr eine vergleichsweise hete-
rogene Ansammlung korporativer und kollektiver Akteure, die gemeinsam die Regierungsformation 
bilden (Pannes, 2011, S. 37). Die Perspektive öffnet den Blick für informelle Regelsysteme, die es den 
verfassungsrechtlich getrennten Organen ermöglichen, effektiv zusammenzuarbeiten (Florack, 2013, 
S. 15; Korte & Grunden, 2010, S. 15). 

4 Zur Operationalisierung des Glaubenssystems inklusive empirischer Beispiele siehe Anhang. 
5 Dieser Aspekt ist teilweise umstritten. Daniel Nohrstedt und Kristin Olofsson (2016) identifizieren In-

teressenskoalitionen mit geteilten Glaubenssystemen, in denen die einzelnen Akteure keine Kooperati-
onen miteinander eingehen. Das Gegenteil bestätigen unter anderem die Arbeiten von Christopher 
Weible und Tanya Heikkila (2016) sowie Dallas Elgin und Christopher Weible (2013), die durch Be-
fragungen von Policy-Akteuren die Wichtigkeit von abgestimmten Handlungen und Kooperationen 
aufzeigen konnten. Auch die Analysen von Simon Matti und Annica Sandström (2011; 2013) zeigen, 
dass übereinstimmende Glaubenssätze – insbesondere normative, politikfeldbezogene Vorstellungen 
des policy cores – Treiber von Koordinierungsprozessen sind. An diese Beobachtungen knüpft die vor-
liegende Studie an. 

6 Da bereits in den 1920er Jahren die Frage nach einer Verkürzung der Gymnasialzeit aufkam, ist die 
erweiterte Diskussion demnach rund 100 Jahre alt (Bölling, 2010, S. 126-131; Homuth, 2017, S. 17).  

7 Für eine Übersicht aller Bundesländer siehe Helbig & Nikolai, 2015, S. 67-68. 
8 Zur konkreten Zusammensetzung der Interviewpartnerinnen siehe Anhang. 
9 Das gleiche Abbruchkriterium wird auch für die Methode des process tracing festgelegt. 
10 Damit knüpft der Begriff inhaltlich nicht an den in den Internationalen Beziehungen verwendeten Be-

griff der shuttle diplomacy an, der ebenso mit Pendeldiplomatie übersetzt wird, jedoch eine andere Be-
deutung hat. 

11 Das Konnexitätsprinzip ist in Artikel 78, Absatz 3 der Landesverfassung NRW dargelegt und ver-
pflichtet den Gesetzgeber zur Berechnung eines finanziellen Ausgleichs bei Gesetzen oder Rechtsver-
ordnungen, die in einer erheblichen finanziellen Belastung für die Kommunen resultieren. Bei der 
Rückkehr zu G9 erstattet das Land den Kommunen von 2022 bis 2026 518 Millionen Euro (Belas-
tungsausgleichsgesetz G 9 – BAG-G 9, § 1 (4)). 

12 Die Interviewaussage wurde mittels umfangreicher Sichtung aller öffentlich zugänglichen Parteitags-
dokumente von CDU und FDP überprüft. Es konnten keine verwandten Tagesordnungspunkte identifi-
ziert werden, was die Einschätzung der Interviewpartnerin bestätigt. 
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Anhang 

Tabelle 1: Operationalisierung des Glaubenssystems 

Ebene des Glaubenssystems Definition (Empirische) Beispiele 

Sekundäre Aspekte 
(secondary aspects) 

Einstellungen zum grundsätzlichen 
Reformprozess, 
Einstellungen zur Umsetzung des  
Reformvorhabens*  

Verbleib bei G8 oder G9 
 
Änderung der Wochenstundenzahlen, 
Stundenplanüberarbeitung, Belastung 
der Kommunen, Beginn der Umset-
zung* 

   
Politikfeldbezogene Vorstellungen 
(policy core) 

Schulstrukturelle Prinzipien Entschleunigtes Lernen vs.  
beschleunigtes Lernen (normativ), 
Umgang mit Leistungsunterschieden 
von Schülerinnen (empirisch) 

   
Normative und ontologische 
Positionen (deep core) 

Wertorientierungen und ideologische 
Positionen 

Individualität vs. Kollektivität 

* wird in diesem Beitrag jedoch aufgrund der Lernperspektive als Meta-Perspektive vernachlässigt. 
Quelle: Eigene Darstellung. 

Zusammensetzung der Interviewpartnerinnen 

Die Interviewpartnerinnen setzen sich in ihren Funktionen zum Zeitpunkt des Inter-
views wie folgt zusammen: 

 
‒ Hausspitze des Ministeriums für Schule und Bildung NRW 
‒ Referatsleiter im Ministerium für Schule und Bildung NRW* 
‒ Referatsleiter in der Staatskanzlei NRW* 
‒ vier Mitglieder der Fraktionsvorstände, wobei ein Mitglied auch fachpolitische 

Sprecherin war 
‒ ein fachpolitischer Sprecher und eine fachpolitische Sprecherin 
‒ fachpolitischer Fraktionsreferent 
‒ Vorsitzende des Ausschusses für Schule und Bildung 

 
Die elf Interviewpartnerinnen verteilen sich auf neun Interviews (zwei Doppelinter-
views). Fünf Gesprächspartnerinnen gehören der CDU und vier der FDP an. Bei zwei 
Interviewpartnerinnen (*) ist eine etwaige Parteizugehörigkeit unbekannt und spielt 
aufgrund ihrer Funktionen eine untergeordnete Rolle. 
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Zusammenfassung 
In diesem Bericht wird ein Datensatz zu den Minis-
terialeliten in Deutschland seit Beginn des 20. 
Jahrhunderts vorgestellt. Der Datensatz umfasst 
sowohl Politiker*innen als auch Spitzenbeamt*in-
nen in zentralstaatlichen Ministerien. Für diese 
Personen wurden sozialstrukturelle Informationen, 
die Karriereverläufe sowie Daten zum politischen 
Engagement und zur Systemnähe – mit einem be-
sonderen Fokus auf der NS-Zeit – erhoben. Der 
Datensatz basiert auf der Auswertung einer Viel-
zahl öffentlich zugänglicher Quellen sowie auf um-
fangreichen Aktenauswertungen im Bundesarchiv. 
 
Schlagworte: Ministerialverwaltung, Eliten, Spit-
zenbeamte, Politisierung, Bürokratie 

 Abstract 
Politicians and Top Civil Servants in German 
Federal Ministries 
This report presents a dataset on politicians and top 
civil servants in federal ministries in Germany 
from the German Empire in the early 20th century 
until today. For all individuals, social-structural da-
ta, data on their professional career as well as on 
their political engagement and activities (with a 
particular focus on the Nazi regime) was collected. 
Data collection was based on various publicly ac-
cessible sources and on archive work in the Ger-
man Federal Archive. 
 
Keywords: Ministerial administration, elite, senior 
officials, politicization, bureaucracy 

1 Einleitung  

Kein Staat funktioniert ohne Verwaltung und keine Regierung kann ihr Programm oh-
ne einen dazugehörigen Apparat umsetzen. Dabei spiegelt sich der Charakter eines 
Staates nicht nur in dessen Institutionen wider, sondern auch in den Personen, die 
staatstragende Ämter innehaben. Ohne jeden Zweifel sind sowohl die Regierungspoli-
tiker*innen als auch die in den Ministerien und im Bundeskanzleramt tätigen Spitzen-
beamt*innen einflussreiche Akteur*innen im Staat. Während Regierungsmitglieder 
allgemein bekannt sind und stark im Lichte der Öffentlichkeit agieren, gilt dies für 
Spitzenbeamt*innen nur eingeschränkt. Wenngleich sie sehr einflussreich sein können, 
handeln sie doch stärker im Hintergrund und werden medial weniger intensiv beobach-
tet als die politischen Entscheidungsträger*innen. 

Der hier präsentierte Datensatz nimmt die beiden genannten Gruppen in den Blick. 
Er enthält Daten zu soziodemographischen Merkmalen, den Karrierewegen und dem po-
litischen Werdegang von Regierungspolitiker*innen und Spitzenbeamt*innen in zent-
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ralstaatlichen Ministerien in Deutschland. Der Zeitraum umfasst das gesamte 20. Jahr-
hundert und reicht bis zum Ende der dritten Regierungsperiode von Angela Merkel.  

Der Datensatz wurde im Forschungsprojekt „Neue Eliten – etabliertes Personal? 
(Dis-)Kontinuitäten deutscher Ministerien in Systemtransformationen“ am Fachgebiet 
Public Management der Universität Kassel erstellt. Das Forschungsprojekt wurde von 
der Bundesbeauftragten für Kultur und Medien für den Zeitraum 2017–2021 im Rah-
men des Forschungsprogramms zur Auseinandersetzung mit der NS-Vergangenheit 
zentraler deutscher Behörden finanziert. In diesem Bericht werden der Datensatz samt 
seiner Erhebungsmethodik sowie exemplarische Ergebnisse und Analysemöglichkeiten 
für die weiterführende Forschung vorgestellt.  

2 Methodik und Daten 

Die Datenerhebung basiert auf der Methode der Prosopographie (Stone, 1971), d. h. es 
wurden die Biographien der Mitglieder einer definierten Personengruppe systematisch 
erfasst, um ein kollektives Sozialprofil zu bilden. Diese Methode ist weitgehend unab-
hängig von rechtlich-politischen Gegebenheiten, daher für verschiedene Kontexte und 
Fragestellungen einsetzbar und für eine stetige Erweiterung – um weitere Kohorten, 
Behörden verschiedener Ebenen oder andere Staaten – offen.  

Zur Definition der Untersuchungsgesamtheit kam im Forschungsprojekt der in der 
Elitenforschung häufig genutzte Positionsansatz (Hoffmann-Lange, 2018) zur Anwen-
dung. Dementsprechend gehören neben den Regierungspolitiker*innen und ab 1967 
den Parlamentarischen Staatssekretär*innen als Mitglieder der politischen Elite die 
beiden obersten hierarchischen Ebenen des administrativen Leitungspersonals aller 
Bundesministerien und des Bundeskanzleramts (beamtete Staatssekretär*innen, Abtei-
lungsleiter*innen) zur forschungsrelevanten Personengruppe. Diese wurden von 1949 
bis in die heutige Zeit erhoben sowie um äquivalente Positionsinhaber*innen des Nati-
onalsozialismus (NS), der Weimarer Republik und des Kaiserreichs1 erweitert.  

Da ein Schwerpunkt des Forschungsprojektes auf der Entwicklung der Ministerial-
eliten in Deutschland ab 1949 lag, erfolgte für diese Zeit eine Vollerhebung aller Eli-
temitglieder.2 Für die vorherigen Systeme wurden zeitliche Referenzpunkte definiert 
und für jeden dieser Referenzpunkte alle betreffenden Amtsinhaber*innen in den Da-
tensatz aufgenommen (Tabelle 1). Für ein möglichst differenziertes Bild wurden für 
den NS drei Beobachtungszeitpunkte ausgewählt, welche die ersten Folgen der Macht-
übernahme (1.9.1934), die Machtkonzentration (1.9.1939) sowie den absehbaren Zu-
sammenbruch des NS-Regimes (1.9.1944) abbilden. Hinzu kommen Referenzzeitpunk-
te aus der Weimarer Republik (1.9.1920, 1.9.1927) sowie dem Kaiserreich (1.9.1913) 
für systemübergreifende Traditionslinien. 
 
 

 

 

 

 



Ministerialeliten in Deutschland  497 

Tabelle 1: Erhobene Fälle nach politischem System 

 Kaiserreich Weimarer Republik Nationalsozialismus BRD 

 1913 1920 1927 1934 1939 1944 1949-2017 

Politiker*innen 2 13 12 17   26   29    4503 
Beamt*innen 55 63 69 99 140 150 1.5573 

Gesamt 57 76 81 116 166 179 1.9853 

Quelle: Eigene Darstellung. 
 
Für die so definierten Fälle wurden soziodemographische Daten (Geschlecht, Geburts- 
und Todesjahr, Geburtsort, Konfession, Familienstand, Kinderzahl, Sozialisation, Bil-
dungshintergrund), Daten zu Mandatsübernahmen und Parteimitgliedschaften (inkl. 
Ämter in Parteien und Jugendorganisationen), zu Militärdiensten und zum chronologi-
schen Karriereverlauf (Ein- und Austrittsmonat und -jahr, Position/Amt, Nebenpositio-
nen, Ministerium, ggf. Politikfeld, Sektor4) seit dem ersten Berufseinstieg erfasst.  

Darüber hinaus wurden für alle Elitemitglieder Bezüge zu den politischen Syste-
men erhoben. Dabei erfolgt eine Unterscheidung zwischen formalen und materiellen 
sowie zwischen positiven und negativen Systembezügen. Als formale Systembezüge 
gelten bspw. Mitgliedschaften in systemunterstützenden (positiver Systembezug) oder 
systemablehnenden (negativer Systembezug) Organisationen, wobei Ränge und die 
Freiwilligkeit der Mitgliedschaften ebenfalls ins Gewicht fallen. Beispielsweise wurde 
für das NS-System die Mitgliedschaft in der NS-Frauenschaft oder der SS als positiver 
formaler Systembezug kategorisiert, die Zugehörigkeit zu einer Widerstandsgruppe als 
negativer formaler Systembezug. Materielle Systembezüge wurden für alle Systeme 
aus identischen Variablen gebildet: wirtschaftlicher Profit wurde als Abbild einer Sys-
temunterstützung gewertet – wirtschaftlicher Verlust, Gewalterfahrung, Inhaftierung 
und Exil als Indikatoren für einen negativen Systembezug. Positive oder negative Sys-
tembezüge wurden aus (durch Unterlagen belegbare) Äußerungen und Handlungen zur 
Unterstützung oder Ablehnung eines politischen Systems hergeleitet.  

Für die Datenerhebung wurden zunächst öffentlich zugängliche Quellen (z. B. 
Handbücher der Bundesregierung, Handbücher für das Deutsche Reich, Zeitungsarchi-
ve, Munzinger-Archiv) herangezogen. Für die BRD konnten wir zudem für 1949 bis 
1999 auf einen Datensatz Hans-Ulrich Derliens zurückgreifen (siehe z. B. Derlien, 
2008), den wir mit Hilfe von Umcodierungen und weiterführenden Recherchen in un-
seren Datensatz integriert haben. Ergänzend hierzu erfolgten in den Jahren 2019 und 
2020 umfangreiche Aktenrecherchen im Bundesarchiv. Als Quellen dienten hier u. a. 
Personalakten sowie Akten der Nationalsozialistischen Deutschen Arbeiterpartei 
(NSDAP) und der jeweils angeschlossenen Verbände. Die biographischen Informatio-
nen wurden durch einen Vergleich der verschiedenen Quellen validiert. Für die Fälle, 
in denen die Informationen aus den verschiedenen Quellen nicht übereinstimmten, 
wurde eine Hierarchie der Quellen festgelegt und im Zweifelsfall den Informationen 
aus den Akten des Bundesarchivs der Vorrang zugeschrieben.  

Nach Abschluss der Datenerhebung erfolgten zunächst deskriptive Auswertungen 
zu zentralen Variablen. Erschienen sind auf dem Dokumentenserver KOBRA der Uni-
versität Kassel insgesamt 17 Datenberichte in open access (Sammlung „Randauszäh-
lungen zu Elitestudien des Fachgebiets Public Management der Universität Kassel“: 
https://kobra.uni-kassel.de/handle/123456789/11790). Die Datenberichte beziehen sich 
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für die Zeit vor der Gründung der BRD jeweils auf einen der sechs o. g. Erhebungs-
zeitpunkte. Für die BRD wurden Kanzlerperioden als Systematisierungskriterium ge-
wählt und Datenberichte zu den Kanzlerschaften Konrad Adenauer, Ludwig Erhard, 
Kurt Georg Kiesinger, Willy Brandt, Helmut Schmidt, Helmut Kohl, Gerhard Schröder 
und Angela Merkel publiziert. Hinzu kommen zwei Zeitreihenbände zur BRD, die sich 
an den Legislaturperioden (LP) des Bundestages orientieren.  

3 Exemplarische Ergebnisse 

Der umfangreiche und detaillierte Datensatz zu den Ministerialeliten in Deutschland 
bietet zahlreiche Möglichkeiten für deskriptive Auswertungen und komplexere statisti-
sche Analysen. Einige interessante Ergebnisse werden in diesem Abschnitt exempla-
risch vorgestellt. Dabei gehen wir zunächst auf ausgewählte sozialstrukturelle Merk-
male und nachfolgend auf einige Ergebnisse zu Karrieren und zur Verwaltungspoliti-
sierung ein. 

Für die Analyse sozialstruktureller Merkmale bietet sich die Bezugnahme auf Fra-
gen der deskriptiven (oder passiven) Repräsentativität von Eliten in Bezug auf die Be-
völkerung an. Um deskriptive Repräsentativität zu analysieren, bilden demographische 
Informationen wie Geschlecht, Alter oder Herkunft wichtige Kategorien. Während 
Prinzipien wie Repräsentativität, Gleichheit oder Pluralismus in Parlamenten demokra-
tischer Systeme schon seit Beginn ihrer Gründung intensiv diskutiert werden (Stich-
worte „no taxation without representation“, Kampf für das Frauenwahlrecht, Vertre-
tung von Minderheiten usw.) und auch für die Besetzung von Regierungspositionen 
heute von Relevanz sind, ist die Bedeutung dieser Faktoren für die Personalauswahl in 
der öffentlichen Verwaltung aufgrund des Leistungsprinzips hochumstritten. Dennoch 
wird eine höhere Repräsentativität insbesondere in jüngerer Zeit auch für Verwaltun-
gen gefordert und ist für Spitzenpositionen in der Ministerialverwaltung besonders 
thematisiert; die Verwaltung soll als Symbol für die Offenheit einer Gesellschaft und 
als Vorbild für andere gesellschaftliche Sektoren fungieren.  

Deskriptive Auswertungen verdeutlichen diesbezügliche Entwicklungen im Zeit-
verlauf: Hinsichtlich des Frauenanteils schlägt sich die Forderung nach mehr Repräsen-
tativität in einem höheren Frauenanteil unter den Spitzenbeamt*innen seit der Kanzler-
schaft Gerhard Schröders nieder. Bei den Regierungspolitiker*innen setzte der Anstieg 
des Frauenanteils schon früher ein, der dortige Frauenanteil ist seit Mitte der 1960er 
Jahre konstant deutlich höher als unter den Spitzenbeamt*innen (Abbildung 1). In den 
ersten drei Legislaturperioden des Deutschen Bundestages sowie zu allen sechs frühe-
ren Erhebungszeitpunkten gab es keine Frauen in den hier erfassten Positionen, was 
zumindest für die drei Erhebungszeitpunkte im NS durch ein faktisches Verbot der 
Übernahme entsprechender Positionen für Frauen begründet ist. 
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Abbildung 1: Frauenanteil in Spitzenpositionen in der BRD 1949-2017 

Quelle:  Strobel, Scholz-Paulus, Vedder & Veit, 2021a, S. 5. 

 
Aus einer Repräsentativitätsperspektive ebenfalls sehr interessant sind die Ergebnisse 
zum Anteil in Ostdeutschland sozialisierter Personen in politischen und administrativen 
Elitepositionen in der BRD nach 1990. Hier bestätigt sich das bekannte Muster, dass 
deskriptive Repräsentativität für Politiker*innen wichtiger ist als für Beamt*innen. So 
waren auf dem Gebiet der ehemaligen Deutschen Demokratischen Republik (DDR) 
aufgewachsene Personen bereits ab 1990 regelmäßig in der politischen Elite vertreten. 
Unter den Spitzenbeamt*innen hingegen gab es seit 1990 kaum Ostdeutsche. Deren 
Anteil lag seit 1990 konstant nahe 0 und war lediglich in der letzten hier untersuchten 
Periode, der dritten Regierungszeit von Angela Merkel (LP 18) mit 1,9% etwas höher 
(Strobel, Scholz-Paulus, Vedder & Veit, 2021a, S. 10). Von einer dem Bevölkerungs-
anteil entsprechenden Repräsentativität der Ostdeutschen in der Verwaltungselite des 
Bundes liegen diese Werte immer noch weit entfernt. 

Bezüglich des Bildungshintergrunds der erfassten Personen enthält der Datensatz 
verschiedene Variablen, u. a. zum höchsten Bildungsabschluss oder den Studienfächern. 
Erste Auswertungen zeigen, dass das formale Bildungsniveau in den betrachteten Elite-
gruppen traditionell sehr hoch und bei den Spitzenbeamt*innen insgesamt höher als bei 
den Politiker*innen ist. So lag der Promoviertenanteil der Spitzenbeamten5 im Kaiser-
reich bei weniger als 30% (Strobel, Scholz-Paulus, Vedder & Veit, 2021d, S. 8), stieg 
dann in der Weimarer Republik an (Strobel, Scholz-Paulus, Vedder & Veit, 2021b, S. 9, 
2021c, S. 9) und schwankte zu den Erhebungszeitpunkten im NS zwischen 42 und 49% 
(Strobel, Scholz-Paulus, Vedder & Veit, 2021e, S. 10; 2021f, S. 11; 2021g, S. 11). In der 
BRD lag der Promoviertenanteil der Spitzenbeamt*innen anfangs bei 70% und sank im 
Zeitverlauf schrittweise auf Werte knapp unter 40% (Strobel, Scholz-Paulus, Vedder & 
Veit, 2021a, S. 15).  

Hinsichtlich der Studienfächer ist die Entwicklung des Anteils der Personen mit ei-
nem Jurastudium unter den Spitzenbeamt*innen interessant, da für die legalistisch ge-
prägte deutsche Verwaltung die Annahme eines Juristenmonopols weit verbreitet ist 
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(Derlien, 2003; Ebinger, Lux, Kinzinger & Garske, 2018). Der Anteil der Juristen in der 
Verwaltungselite war besonders in der Weimarer Republik hoch (u. a. Strobel, Scholz-
Paulus, Vedder & Veit, 2021c, S. 10). Auffallend ist der Bruch, den die NS-Zeit produ-
ziert: In dieser Zeit fällt der Juristenanteil im Vergleich zur Weimarer Republik deutlich 
ab (Strobel, Scholz-Paulus, Vedder & Veit, 2021e, S. 11; 2021f, S. 12, 2021g, S. 12). 
Dies ist dadurch zu erklären, dass das traditionelle Selektionskriterium des juristischen 
Fachwissens durch politische Auswahlkriterien überlagert wurde und die ab 1933 in die 
Ministerialverwaltung eintretenden loyalen Parteigänger der NSDAP meist keinen juris-
tischen bzw. gar keinen Studienhintergrund hatten (Strobel & Veit, 2021). In der BRD 
zeigt sich ein ähnliches Muster wie in der Weimarer Zeit. Bis Ende der 1990er Jahre lag 
der Jurist*innenanteil unter den Spitzenbeamt*innen der BRD konstant über 60%. Aus-
nahmen sind die Kanzlerschaften von Brandt und Schmidt (beide SPD) mit etwas gerin-
geren Anteilen (Strobel, Scholz-Paulus, Vedder & Veit, 2021a, S. 19). Mit der zweiten 
Amtsperiode von Kanzler Schröder sank der Jurist*innenanteil erstmals wieder auf 
knapp unter 50% und bewegt sich seitdem auf diesem Niveau. Bei den Mitgliedern der 
politischen Elite ist Jura ebenfalls ein gängiges Studienfach, der Jurist*innenanteil 
schwankt aber stärker und hat sich im Zeitverlauf nicht in eine bestimmte Richtung ver-
ändert. In den letzten Legislaturperioden hatten jeweils rund ein Drittel der Politiker*in-
nen im Datensatz Jura studiert (Strobel, Scholz-Paulus, Vedder & Veit, 2021a, S. 18).  

Der Datensatz enthält zahlreiche Variablen, die Auswertungen von Karriereverläufen 
ermöglichen. Um eine Basis für möglichst vielfältige Karriereanalysen zu schaffen, wur-
den für jeden Fall alle beruflichen Positionen so detailliert wie möglich erfasst. Positio-
nen innerhalb des politisch-administrativen Apparates wurden zusätzlich zu den Ein- und 
Austrittszeitpunkten und eventuellen Nebentätigkeiten mit Angaben zum Dienstherrn 
und Ressort verknüpft. Auf dieser Basis sind zahlreiche detaillierte Auswertungen, wie z. 
B. ein Vergleich von Karrieremustern zwischen verschiedenen Ressorts, möglich.  

Bei der Betrachtung von Spitzenbeamt*innen ist u. a. ihre sektorspezifische Erfah-
rung, also ihre Erfahrung in der Verwaltung vor Eintritt in eine administrative Elitepo-
sition, interessant. Es zeigt sich, dass sich die Karrierehintergründe von Spitzenbe-
amt*innen im Gegensatz zu Politiker*innen über die Zeit nur inkrementell verändert 
haben: Karrieren, die vorwiegend in der öffentlichen Verwaltung verbracht wurden, 
bilden zu allen Zeiten die dominierende Kategorie. Detailliertere Analysen zeigen je-
doch bemerkenswerte Veränderungen. Beispielsweise lässt sich erkennen, dass der 
Wechsel zwischen verschiedenen Verwaltungsebenen (Bund, Land und Kommune) in 
der BRD im Zeitverlauf weniger wichtig wird. So hatte in der jungen Bundesrepublik 
die Mehrheit der Spitzenbeamt*innen Erfahrungen auf verschiedenen Verwaltungsebe-
nen, während sich später reine Bundesverwaltungskarrieren zunehmend durchsetzen 
und seit Mitte der 1970er Jahre rund 70% aller Fälle ausmachen (Strobel, Scholz-
Paulus, Vedder & Veit, 2021a, S. 49).  

Im Zuge von Systemwechseln, wie vom NS zur BRD, ist die Frage der personellen 
Kontinuität von Interesse. Mit Hilfe des Datensatzes kann beispielsweise ausgewertet 
werden, welcher Anteil von Personen, die in der Anfangsphase eines politischen Sys-
tems zur Elite gehören, bereits im vorherigen System in der öffentlichen Verwaltung 
gearbeitet hat. Deutlich fallen hier die Ergebnisse zur personellen Kontinuität von Spit-
zenbeamt*innen in der Anfangsphase der Bundesrepublik aus: Knapp mehr als die 
Hälfte aller Spitzenbeamt*innen der Adenauer-Zeit war bereits im NS in der öffentli-
chen Verwaltung im engeren Sinne (ohne Lehrer, Polizisten etc.) tätig.6 
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Ein weiteres wesentliches Element des Datensatzes sind Informationen zu politischen 
Aktivitäten und Systembezügen. Basierend auf den im Datensatz erfassten Variablen sind 
nicht nur Auswertungen zu politischen Aktivitäten, Parteimitgliedschaften und System-
bezügen der Eliten möglich, sondern auch weiterführende Auswertungen wie etwa zur 
karrierebezogenen Politisierung der Spitzenbeamt*innen (siehe hierzu auch Bach, 2020; 
Veit, 2020). Da die Parteimitgliedschaft von Beamt*innen in Deutschland nicht systema-
tisch erfasst wird, sind die hierzu vorliegenden Daten meist lückenhaft. Wird Politisie-
rung hingegen als das Vorhandensein (beruflicher) politischer Erfahrungen, beispielswei-
se als Mandatsträger*in (z. B. als Mitglied eines Landtags), als Mitarbeiter*in von Partei-
en und Parlamenten oder als Inhaber*in einer politiknahen Position in der Ministerial-
verwaltung (z. B. Leiter*in des Ministerbüros) definiert, liegen für die BRD-Ministerial-
eliten nahezu vollständige Daten vor, die komplexe Auswertungen zur Politisierung er-
möglichen (siehe u. a. Bach & Veit, 2018; Veit & Scholz, 2016).  

4 Ausblick 

Dieser Beitrag bietet einen Einblick in die Potentiale des vorliegenden Datensatzes zu 
Ministerialeliten in Deutschland und in die bereits vorliegenden Datenberichte (Rand-
auszählungen), die zahlreiche neue und relevante Auswertungen zu den Politik- und 
Verwaltungseliten in Deutschland seit dem Kaiserreich enthalten. Bereits die wenigen 
hier präsentierten exemplarischen Ergebnisse zeigen, dass sich die politischen und ad-
ministrativen Eliten in verschiedenen politischen Systemen in Deutschland durchaus 
unterscheiden, sich andererseits aber insbesondere bei den Verwaltungseliten in vielen 
Bereichen eine hohe Kontinuität in ihrer Zusammensetzung, Bildung und in den Karri-
eren finden lässt. In einem nächsten Schritt bietet es sich an, den hier noch einheitlich 
verwendeten Begriff des „Systemwechsels“ zu differenzieren und nach spezifischen 
Veränderungen zu suchen, die bei Wechseln von demokratischen zu totalitären bzw. 
bei Wechseln von totalitären zu demokratischen Staatsformen auftreten. Darüber hin-
aus sind Cluster-Analysen ein interessanter Ansatzpunkt für weitere Untersuchungen, 
um Spezifika bestimmter Politikfelder oder Ressorts im Zeitverlauf festzustellen. Auch 
andere komplexere Analysemethoden wie Sequenzanalysen und Überlebensanalysen 
können mit dem Datenmaterial durchgeführt werden. 

Anmerkungen 
 

1 Hinzu kamen im Kaiserreich, in der Weimarer Republik und im NS Unterstaatssekretäre, welche eine 
Zwischenposition zwischen Abteilungsleitern und Staatssekretären einnehmen. Im NS sind bei der De-
finition von Eliten auch Behörden enthalten, die im Titel zwar nicht das Wort Ministerium tragen, aber 
einem Ministerium gleichgestellt waren (z. B. das Reichsforstamt).   

2 Die Vollerhebung konnte bisher nur für Westdeutschland bzw. das wiedervereinigte Deutschland ab 
1990 abgeschlossen werden. Für die DDR erfolgten zwar ebenfalls bereits erste Datenerhebungen, die 
Daten sind aber insbesondere für die Beamtenschaft noch sehr unvollständig. Für die Regierungspoli-
tiker*innen der DDR wurde eine Zeitreihen-Datenauszählung veröffentlicht (Strobel, Scholz-Paulus, 
Vedder & Veit, 2021h). 

3 22 Personen waren in der BRD im betrachteten Zeitraum sowohl in einer politischen als auch in einer 
administrativen Eliteposition in der Bundesministerialverwaltung tätig. Die Gesamtzahl der erhobenen 
Fälle weicht hier deshalb von der Summe der Politiker*innen und Beamt*innen ab. 
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4 Bildung, Gesundheit, Justiz, Kirchen, Kultur, Medien, Militär, Politik, Verbände, Verwaltung, Wirt-

schaft, Wissenschaft. 
5 Da erst in der BRD auch Frauen in die hier betrachteten Elitepositionen gelangten, wird für die vorhe-

rigen Systeme die männliche Form verwendet. 
6 Hier wird nicht zwischen Ebene oder Behörde unterschieden, unter Verwaltungserfahrung fallen also 

z. B. auch Einstiegspositionen in der Kommunalverwaltung o. ä. Auch die Länge einer Position wird 
hier nicht beachtet. Verwaltungserfahrung im engeren Sinne bezeichnet eine Tätigkeit in der öffentli-
chen Verwaltung (z. B. in einer Kommunalverwaltung, in einem Ministerium oder in einer nachgeord-
neten Behörde). Andere Bereiche des öffentlichen Dienstes wie Hochschulen, Schulen, die Polizei, das 
Justizwesen (z. B. Richter) und das Militär werden im Datensatz gesondert erfasst und zählen hier 
nicht mit zur Kategorie „öffentliche Verwaltung“. 
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Zusammenfassung 
Ellen Fobé vom Public-Governance-Institut der Katholischen Universität Leuven in Belgien diskutiert in 
dieser Rezension den Beitrag von Stefan Svallfors Buch mit dem Titel “Politics for Hire. The world and 
work of policy professionals”. Die Rezensentin erklärt, wie es Svallfors gelingt, die faszinierende, aber oft 
unsichtbare Welt der politischen Berater*innen zu enträtseln. Svallfors identifiziert Merkmale, die diese 
Akteur*innen länderübergreifend miteinander verbinden. Er untersucht die beruflichen Aktivitäten dieser 
vielfältigen Gruppe und erforscht auch ihre persönlichen Bestrebungen und Ansichten über Politik und 
Demokratie. So bietet er seinen Leser*innen einen Einblick in die Blackbox der Politikprofis. Seine 
umfassende Analyse führt Svallfors zu dem Schluss, dass Politikberater*innen die repräsentative 
Demokratie sowohl untergraben als auch beleben. Seine Argumentation ist fundiert, weil sie auf einer 
wirklich vergleichenden Perspektive beruht. Das ist bisher nur wenigen Arbeiten auf diesem Gebiet 
gelungen. 
 
 
Political advisers are omnipresent in pluralized advisory systems (Craft & Howlett, 
2012). They are located in public organizations, in ministerial cabinets and in parlia-
ments, as well as in political parties, think tanks, interest organizations or policy con-
sultancy agencies. These political agents share the goals and values of their principals 
and operate from that shared perspective to provide advice on strategic, political or 
electoral matters. Because of the political nature of their advice they are different from 
other actors in the advisory system, such as academics or bureaucratic advisers. Tradi-
tionally, scholarly attention for political advisers has been directed to ministerial politi-
cal advisers located in ministerial cabinets. Their presence and role have been scruti-
nized extensively in view of the close proximity and certified access to political power, 
and due to the fact that they do not neatly fit the typical Weberian politics-
administration dichotomy (Shaw & Eichbaum, 2020). Similarly, corporate and interest 
group lobbyists operating in Brussels and Washington have attracted much scholarly 
attention. Researchers have gauged, in particular, the strategies that such political ad-
visers adopt in pursuit of policy influence or their success at actually achieving impact 
(Beyers, 2004).  

The presence, role and advisory activities of political advisers in ministerial cabi-
nets, corporate lobby groups and beyond have raised some important questions for re-
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searchers and policy practitioners, such as who is accountable for policy-decisions, 
who exerts political control over unelected advisers, how do these advisers impact on 
the position and activities of the public service, and ultimately to what extent do they 
strengthen or reduce the quality and legitimacy of democratic political systems. While 
several authors have attempted to provide an answer to these broad questions, much of 
the more detailed inner-world of political advisers remains unexplored. To be precise, 
we still know very little about who exactly political actors are, where they come from 
and where they go, what skills they bring to the table, and what drives them profes-
sionally or personally. Moreover, there is a lack of comparative accounts in the field, 
specifically studies that examine different types of advisers simultaneously. Empirical 
works mainly investigate one group of political advisers at a time, and few accounts 
have tried to identify and assess the traits that bind all of them together. With this in 
mind, Stefan Svallfors’ 2020 book ‘Politics for hire. The world and work of policy pro-
fessionals’ takes up a valuable place. Its aim is to converge on the many similarities be-
tween a diverse and growing group of political advisers, labelled by the author as a 
community of ‘policy professionals’. Svallfors sets the stage in the first two chapters of 
the book for the main questions he wants to answer, namely how policy professionals 
put their particular skills and resources to use in policy-making, where their profes-
sional and ideological motivations lie, and why they pursue a career in such a specific 
societal niche. To provide an answer to these questions, the author draws from insights 
and information in Sweden mainly, and adds to that the insights from four other Euro-
pean jurisdictions. For this purpose, the author and the researchers who helped him 
compose this book have collected an impressive amount of qualitative data by speaking 
with more than 150 policy professionals. As a result, the book offers a deeper under-
standing of ‘the world and work of policy professionals’ indeed.  

Svallfors builds his narrative in the book upon the intriguingly contradictory nature 
of policy professionals. Paradoxically, he shows, policy professionals are inherently 
process-generalists whose competencies are nonetheless only limitedly transferrable to 
other political spaces, or ideological and organizational contexts. He comparatively as-
sesses and practically exemplifies this in three chapters of the book. As generalists, 
policy professionals are adept at gatekeeping and framing policy problems, at knowing 
the political system and the pathways to navigate complex processes, and at mobilizing 
relevant actors, as well as accessing and communicating relevant information. Yet de-
spite such valuable professional resources, policy professionals are career-wise con-
fined to very particular organizational contexts. Interestingly, the book provides evi-
dence against the popular view that there is a ‘revolving door’ between the world of 
politics and the world of business consultancy. To most policy professionals it is simp-
ly of essence that their personal and professional interests or ideological values are 
somehow aligned. The ideological commitment of policy professionals to the causes of 
their principal(s) with whom they share values and interests is one crucial factor that 
binds all policy professionals in different organizational settings and across various 
countries. This element also distinguishes them from other advisers in the policy advi-
sory system, such as traditional bureaucratic actors or scientific advisers. Svallfors goes 
on to illustrate this, thereby opening the black box of policy professionals further. One 
chapter of the book provides a detailed account of the personal experiences of policy 
professionals. It discusses their motivations to gain access to power or to remain as 
close as possible to it, their desire to influence politics, and their mixed or even skepti-
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cal views on the bureaucracy and their political masters. In doing this, the author sheds 
light on a world that is rarely visible to outsiders. In fact, policy professionals them-
selves clearly also shun public visibility. On the positive side, this means that they 
simply take pride and satisfaction in serving their political or organizational principal 
and do not seek public attention. On the negative side, they avoid being held accounta-
ble for their actions. The latter is to be considered more problematic and it reveals an-
other important paradox in the world of policy professionals: These actors wield politi-
cal power because they influence or even decide upon policy-decisions while at the 
same time not being held or not wanting to be held responsible for those decisions by 
the public or the media. Based on these observations, Svallfors comes to the conclusion 
that policy professionals “both undermine and invigorate representative democracy” 
(2020, p. 7). Indeed, as a group of highly skilled, highly educated and highly resource-
ful policy professionals can certainly facilitate policy-making and strengthen the deci-
sion-making process. Yet that same process is negatively impacted because policy pro-
fessionals compete with or even supplant substantive, technical and scientific knowledge 
and expertise. Because of their diversity and increasing numbers, policy professionals 
also add more complexity to a decision-making process that is already difficult to grasp 
for a substantive part of the population. With this ultimate paradox on the systemic 
benefits and drawbacks of policy professionals, discussed in the final chapter of the 
book, the author connects his in-depth sociological study with the grand questions in 
the field and he redresses some of the popular misconceptions about political advisers.  

In sum, ‘Politics for hire. The world and work of policy professionals’ makes a 
welcome contribution to an underexplored subject of research. In his book, Stefan 
Svallfors applies a truly comparative lens to approach the subject and he uses a variety 
of resources to offer us a rich understanding of an invisible yet very intriguing world.  

The eBook version is priced from £20/$26 from eBook vendors while in print the 
book can be ordered from the Edward Elgar Publishing website. 
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Abstract 
The “Handbook of Research Methods in Public Administration, Management and Policy”, edited by Eran 
Vigoda-Gadot and Dana R. Vashdi and published by Edward Elgar in 2020, offers researchers, students, 
and practitioners a comprehensive and application-oriented insight into established and newer research de-
signs and analytical methods in empirical administrative science. With this approach, the handbook fills a 
gap in the existing literature on methods in administrative science. The handbook chapters follow a two-part 
structure, in which the respective method is, first, presented and discussed theoretically and conceptually. 
The second part of the chapter provides an example of how the specific research design or method is ap-
plied to an administrative science research question. Therefore, the handbook can be used both in methods 
courses and as an aid for doctoral students who want to familiarize themselves with current and innovative 
methods in empirical administrative science in a short time. 
 
 
Das von Eran Vigoda-Gadot und Dana R. Vashdi herausgegebene und 2020 bei Edward 
Elgar erschienene Handbook of Research Methods in Public Administration, Manage-
ment and Policy bietet Forschenden, Studierenden und Praktiker:innen einen umfas-
senden und anwendungsorientierten Einblick in etablierte und neuere Forschungsdes-
igns und Analysemethoden der empirischen Verwaltungswissenschaft. Die methodolo-
gischen Zugänge und Verfahren der empirischen Sozialforschung haben sich in den 
vergangenen Dekaden mit steigendem Tempo entwickelt. Designs und Methoden der 
kausalen Interferenz einerseits und die Verfügbarkeit neuer Datentypen durch die fort-
schreitende Digitalisierung der öffentlichen Verwaltung anderseits bieten die Möglich-
keit, alte und neue Fragen der Verwaltungsforschung mit bisher unerreichter Präzision 
zu adressieren. Die kontinuierliche Weiterentwicklung und Verfeinerung dieses me-
thodologischen und analytischen Portfolios sind Voraussetzungen, um relevante For-
schungsfragen und die Wirksamkeit verwaltungspolitischer Maßnahmen empirisch zu 
informieren und verwaltungswissenschaftliche Theorien zu überprüfen und weiterzu-
entwickeln. 

Mit der zunehmenden Komplexität und Spezifizität empirischer Methoden steigen 
jedoch auch die Anforderungen an Forschende, Lehrende und Studierende der Verwal-
tungswissenschaft, die für ihre Forschungsfrage geeigneten Erhebungs- und Analyse-
methoden zu identifizieren und fehlerfrei anzuwenden. Das Handbuch von Vigoda-
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Gadot und Vashdi (2020) stellt sich dieser Herausforderung einer modernen, empiri-
schen Verwaltungswissenschaft und bietet eine umfassende und an der Forschungspra-
xis ausgerichtete Zusammenstellung etablierter und innovativer Forschungsdesigns und 
Analysemethoden. Der Anspruch des Handbuches ist es auch, die besonders innovati-
ven Forschungsmethoden in der Verwaltungswissenschaft, im Bereich des Public Ma-
nagements und der Policy-Forschung in den Blick zu nehmen und anwendungsorien-
tiert darzustellen. 

Um dieser Aufgabe gerecht zu werden, gliedert sich das Handbuch in sechs Teile. 
Teil I befasst sich mit quantitativen Verfahren und mixed-methods Ansätzen. Neben 
dimensionsreduzierenden und regressionsanalytischen Verfahren findet sich in diesem 
Teil des Handbuchs auch ein Kapitel zur Verwendung agentenbasierter Simulationen 
in der Verwaltungswissenschaft. Teil II widmet sich qualitativen Ansätzen und verglei-
chenden Fallstudiendesigns, die einen hohen Stellenwert in der praktischen Verwal-
tungsforschung einnehmen. Experimentelle Methoden werden in zwei weiteren Kapi-
teln im dritten Teil des Handbuchs behandelt. Die Methoden der systematischen Pro-
grammevaluation und der Netzwerkanalyse stehen im Zentrum von Teil IV. Teil V des 
Handbuchs befasst sich unter der Überschrift Big Data mit einem besonders jungen 
und zugleich sehr dynamischen Bereich der sozialwissenschaftlichen Methoden. Es ist 
anzunehmen, dass Verfahren der automatisierten Datenerhebung und die Fähigkeit, 
große, unstrukturierte, prozessgenerierte Datensätze für die empirische Verwaltungs-
wissenschaft zugänglich und analysierbar zu machen, in Zukunft eine noch wichtigere 
Rolle einnehmen werden. Die in Teil VI zusammengefassten Kapitel befassen sich mit 
den Themen Forschungsethik, dem Umgang mit statistischen und analytischen Ausrei-
ßern sowie den Standards der Berichterstattung empirischer Studien. Dieser abschlie-
ßende Teil des Handbuchs ist für Forschende, Lehrende und Studierende eine wertvolle 
Ergänzung der methodischen Kapitel. Die Nachvollziehbarkeit empirischer Befunde 
und die Transparenz von Erhebungs- und Analyseverfahren rücken zu Recht in den 
Fokus der empirischen Sozialforschung. Dies gilt ebenso für die Berücksichtigung 
rechtlicher und ethischen Standards in der experimentell forschenden Verwaltungswis-
senschaft. Das Handbuch sensibilisiert zwar nicht für diese forschungspraktisch wich-
tigen Themen, aber diskutiert Lösungsansätze und bietet best practices für Forschende, 
Lehrende und Studierende. 

Die methodischen Kapitel des Handbuchs folgen einem zweiteiligen Aufbau, in 
dem die theoretisch-konzeptionelle Vorstellung des Designs oder der Methode und de-
ren praktische Umsetzung zusammengefasst wird. Im ersten Teil eines Kapitels wird 
die spezifische Forschungsmethode, ihr Zweck, ihre Vor- und Nachteile, ihre Annah-
men sowie ihre allgemeine Anwendung beschrieben und diskutiert. Im zweiten Teil 
des jeweiligen Kapitels wird die Methode an einem verwaltungswissenschaftlichen Fall 
exemplarisch angewendet. Dieser Aufbau der Kapitel erweist sich als sehr nützlich, um 
einen Eindruck von Grenzen und Möglichkeiten der jeweiligen Methode zu gewinnen. 
Das Handbuch kann daher sowohl in Methodenkursen oder als Hilfsmittel für Promo-
vierende eingesetzt werden, die sich in Kürze mit aktuellen Methoden und Ansätzen 
der empirischen Verwaltungswissenschaft vertraut machen wollen. 

Den beiden Herausgeber:nnen, Eran Vigoda-Gadot und Dana R. Vashdi, ist es ge-
lungen, eine Gruppe von 35 international anerkannten Policy- und Verwaltungswissen-
schaftler:innen zusammenzubringen, die ihre theoretischen Perspektiven und Ansichten 
zu einem bestimmten Forschungsdesign, einer Erhebungs- oder Analysemethode prä-
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sentieren. Die Autor:innen kommen aus unterschiedlichen Verwaltungskulturen und 
repräsentieren eine Vielzahl regionaler Perspektiven. Die Herkunftsländer der Au-
tor:innen verteilen sich über alle Kontinente und umfassen Länder wie Israel, Italien, 
Großbritannien, Taiwan, Dänemark, die USA, Deutschland, die Niederlande, Portugal, 
Brasilien und Russland. Auch durch diese Vielzahl kultureller und regionaler Perspek-
tiven hebt sich das Handbuch von Vigoda-Gadot und Vashdi (2020) von vergleichba-
ren Werken ab.  

Das Handbuch ergänzt und erweitert eine Reihe von Lehr- und Methodenhandbü-
chern, die sich explizit mit Forschungsdesigns und Analyseverfahren aus der verwal-
tungswissenschaftlichen Perspektive befassen. Im Vergleich zu den Lehrbüchern von 
Kenneth Meier, Jeffrey Brudney und John Bohte (2014) und Gary Rassel, Suzanne Le-
land, Zachary Mohr und Elizabethann O‘Sullivan (2020), die vorrangig auf quantitati-
ve Forschungsdesigns und die statistische Methodenlehre abstellen, räumt das Hand-
buch von Vigoda-Gadot und Vashdi (2020) den qualitativ-vergleichenden Ansätzen ei-
nen größeren Platz ein und unterstreicht somit die Vielfalt der empirischen Verwal-
tungswissenschaft. Das Lehrbuch von Dahlia Remler und Gregg Van Ryzin (2021) und 
das Handbuch von Oliver James, Sebastian Rilke und Gregg Van Ryzin (2017) kon-
zentrieren sich wiederrum auf kausale Inferenz und experimentelle Designs. Während 
diese beiden Aspekte im Handbuch von Vigoda-Gadot und Vashdi (2020) vergleichs-
weise kompakt behandelt werden, wird den in der praktischen Verwaltungsforschung 
etablierten und sehr relevanten mixed-methods-Ansätzen hinreichend Raum geboten.  

Mit dieser ausgewogenen Mischung bietet das Handbuch methodische Ansätze für 
eine Vielzahl von Zielgruppen, die sich mit Problemen der öffentlichen Verwaltung, 
des Public Managements und der Public Policy befassen möchten. Die präsentierten 
Designs und Methoden können in der Politikforschung, der Public Managementfor-
schung, der öffentlichen Personalforschung, der Kommunalverwaltungsforschung, der 
öffentlichen Budgetforschung, der Umweltpolitik und vielen anderen Teilbereichen der 
Verwaltungswissenschaft nützlich sein. Damit ist das Handbuch eine gewinnbringende 
Lektüre für Forschende, Studierende, Fachleute aus der Verwaltungspraxis, policy-
maker und politische Entscheidungsträger, die mit Hilfe der Methoden der empirischen 
Sozialforschung zu einem besseren Verständnis der öffentlichen Verwaltung, des 
Public Managements und der Politik beitragen wollen.  

In der Gesamtschau schließt das Handbuch von Vigoda-Gadot und Vashdi (2020) 
damit eine Leerstelle in der bisherigen verwaltungswissenschaftlichen Methodenlehre. 
Das Handbuch ist absolut empfehlenswert für Forschende und Studierende der Verwal-
tungswissenschaft, die einen kompakten Überblick etablierter und innovativer Metho-
den gewinnen wollen. Insbesondere die Anwendungsorientierung der Beiträge, die sich 
nicht in methodischen Details verlieren, sondern einen hands-on-Ansatz vermitteln, 
macht das Handbuch zu einem großen Gewinn. Wer die präsentierten Methoden in 
Anwendung bringen will, wird jedoch nicht umhinkommen, die vertiefende Design- 
und Methodenliteratur zu konsultieren. Aber auch hierfür bieten die insgesamt 23 Ka-
pitel des Handbuchs umfangreiche und aktuelle Literatur für das vertiefende Metho-
denstudium. 
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Abstract 
The book “Public Administration in Germany” provides an encompassing overview about both the histori-
cal foundations and the basic principles of the ‘German Model’ of Public Administration. Furthermore, 
readers learn about the most recent challenges of this model, e.g., a severe backlog with respect to digitali-
zation of public administration and public service provision. The editors have provided a well-coordinated 
compilation of 22 chapters written by 31 authors. The book addresses the international community of Public 
Administration scholars: it can be recommended for practitioners, researchers and, in particular, for lectur-
ers teaching Public Administration in Germany in an international context. It is a valuable source for every-
one who wants to understand why this model was – and still is – highly influential for the development of 
Public Administration in the Western sphere.  
 

  
„Wie nehmen Sie die Verwaltung in Deutschland von außen wahr?“ Dies war eine der 
Fragen, die die Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) in ihrer Studie 
„Deutschland in den Augen der Welt“ den Teilnehmer:innen der Studie gestellt hat. 
Die Antworten sind erwartbar und wenig überraschend. Das Bild der ‚bürokratischen 
Amtsstube‘ – mal negativ, mal positiv konnotiert –  zieht sich wie ein roter Faden 
durch die Antworten: »In Deutschland dauert alles unendlich lang. Das liegt an den 
vielen Regeln und Prozessen, die dahinterliegen.“ Die Formalität von Prozessen wird 
mitunter als erdrückend erlebt: „Auch wenn man schon viele Dokumente ausgefüllt hat, 
kann man sicher sein, dass es noch mehr davon gibt“. Eine der Befragten ist sich auch 
sicher, dass die öffentliche Verwaltung eine „urdeutsche Erfindung“ ist. Und: 
»Deutschland ist zwar bürokratisch, aber die Dinge funktionieren. Das hängt damit zu-
sammen, dass das Verständnis von Verwaltung in Deutschland Teil der Kultur ist.«  

Die Frage, ob dies lediglich Klischees oder zutreffende Realitätsbeschreibungen 
sind, ist müßig und an dieser Stelle auch nur sekundär. Entscheidend ist, dass es diese 
Wahrnehmungen gibt und dass sie den Erwartungshorizont und die Handlungsorientie-
rungen von Entscheidungsträger:innen aus anderen Ländern, die von außen in Interak-
tion mit dem politisch-administrativen System in Deutschland treten, prägen. 

Sich dies in Erinnerung zu rufen ist relevant, da Regieren und Verwalten zu Beginn 
des 21. Jahrhunderts globale Interdependenz, internationale Arbeitsteilung, Vernetzung 
und Verflechtung bedeutet. Ob Regieren und Verwalten – im nationalen wie im inter-



Rezension  513 
 

nationalen Rahmen ‒ gelingt, hängt angesichts der interdependenten Akteurskonstella-
tionen ganz maßgeblich davon ab, wie Akteure von außen Politik und Verwaltung in 
Deutschland wahrnehmen und welches Wissen sie über den Aufbau und die Funkti-
onsweise des politisch-administrativen Systems verfügen.  

Sabine Kuhlmann, Isabella Proeller, Dieter Schimanke und Jan Ziekow haben als 
Herausgeber:innen von Public Administration in Germany nun ein Buch vorgelegt, das 
eine umfassende und differenzierte Darstellung und Analyse der öffentlichen Verwal-
tung in Deutschland bietet. Es richtet sich an Verwaltungswissenschaftler:innen und 
Verwaltungspraktiker:innen aus dem Ausland, die ihr Wissen über das politisch-
administrative System in Deutschland vertiefen wollen. Eine weitere wichtige Ziel-
gruppe sind aber auch deutsche Verwaltungswissenschaftler:innen und Verwaltungs-
praktiker:innen, die im Rahmen von institution und nation building-Prozessen Bera-
tung zum Verwaltungsaufbau und zur Verwaltungsreform in anderen Ländern leisten 
und sich dabei am deutschen Modell orientieren. Die GIZ hat die Entstehung und Pub-
likation des Bandes daher maßgeblich unterstützt. 

Das Buch ist als englischsprachiges Handbuch konzipiert und wird mit einem Bei-
trag der vier Herausgeber:innen, der den Leser:innen den Hintergrund der Publikation 
und die Herangehensweise der Herausgeber:innen erläutert, eröffnet. Neben dem ein-
leitenden Beitrag enthält der Band 21 weitere Kapitel, die in vier große Abschnitte un-
tergliedert sind. Im ersten Abschnitt werden zunächst die verfassungsrechtlichen 
Grundlagen der Verwaltung im demokratischen Rechtsstaat (Karl-Peter Sommermann) 
sowie die Struktur des Verwaltungsaufbaus im Mehrebenensystem dargestellt. Dabei 
wird zum einen die vertikale Dimension berücksichtigt (Verwaltung auf Ebene des 
Bundes (Julia Fleischer), der Länder (Ludger Schrapper) und der Kommunen (Kay 
Ruge und Klaus Ritgen), sowie Europäisierung der öffentlichen Verwaltung (Hans 
Hofmann)). Zum anderen werden horizontale Mechanismen (Koordination zwischen 
den Ländern (Nathalie Behnke und Sabine Kropp)) und Formen der funktionalen 
Strukturierung (Verwaltung des Inneren auf Bundesebene (Hans-Heinrich von Knob-
loch) und des Sozialstaats (Dieter Schimanke)) vorgestellt.  

Der zweite Teil trägt den Titel ‚Politics, Procedures and Resources‘ und geht zu-
nächst auf das Zusammenspiel zwischen Politik und Verwaltung ein (Werner Jann und 
Sylvia Veit), sowie auf die besondere Bedeutung von Verwaltungsverfahren und pro-
zedurale Regeln für den Verwaltungsvollzug in Deutschland (Jan Ziekow). Diskutiert 
werden darüber hinaus die Kontrolle der öffentlichen Verwaltung und Herstellung von 
Rechenschaft durch die Verwaltungsgerichtsbarkeit und die Rechnungshöfe (Veith 
Mehde) sowie die Ressourcen der öffentlichen Verwaltung (Personal (Christoph 
Reichard und Eckhard Schröter)) und Finanzen (Gisela Färber). 

Der dritte Teil zu ‚Redrawing Structures, Boundaries and Service Delivery‘ stellt 
Transformationsprozesse der öffentlichen Verwaltung in den vergangenen zwei Deka-
den vor. Beleuchtet werden die Transformation der öffentlichen Verwaltung in den 
neuen Bundesländern nach der Wiedervereinigung (Hellmut Wollmann), die Neuord-
nung von Verwaltungsaufgaben und territorialen Zuschnitten im Mehrebenensystem 
(Sabine Kuhlmann und Jörg Bogumil), der Wandel der öffentlichen Leistungserbrin-
gung durch Vermarktlichung, Privatisierung und Re-Kommunalisierung (Benjamin 
Friedländer, Manfred Röber und Christina Schaefer) sowie Reformen im Verhältnis 
von öffentlicher Verwaltung und Bürger:innen durch die Stärkung von Partizipation 
und Ko-Produktion (Stephan Grohs). 
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Der vierte Teil (‚Modernizing Processes and Enhancing Management Capacities‘) 
befasst sich schlussendlich mit den Binnenreformen der öffentlichen Verwaltung durch 
Digitalisierung (Ines Mergel), Bürokratieabbau und Better Regulation (Sabine Kuhl-
mann und Sylvia Veit), Personalmanagement (John Siegel und Isabella Proeller) und 
neue Steuerungs- und Finanzierungsmodelle (Isabella Proeller und John Siegel). 

Das Verdienst der Herausgeber:innen ist es, den 22 Beiträgen mit ihren 31 Au-
tor:innen eine einheitliche Struktur zu verleihen: Alle Beiträgen verknüpfen eine de-
skriptive Darstellung der zentralen Merkmale des jeweils diskutierten Verwaltungsbe-
reichs mit einer stärker analytischen und problemorientierten Betrachtung jüngster Re-
form(-erwartungen). In einem abschließenden Abschnitt zu ‚lessons learned‘ werden 
die wesentlichen Ergebnisse des Beitrags für die internationale Leserschaft zusammen-
gefasst, insbesondere was die Möglichkeiten des Transfers institutioneller Arrange-
ments und des Lernens von good practices betrifft. 

Das Buch schließt eine wichtige Lücke: Zwar haben bereits Klaus König, Hans 
Joachim von Oertzen und Frido Wagener 1983 ein Buch zu ‚Public Administration in 
Germany‘ konzipiert. 2001 hat dann Klaus König gemeinsam mit Heinrich Siedentopf 
noch einmal einen grundlegend aktualisierten Band herausgegeben. Gerade aber in den 
letzten zwei Dekaden haben sich in der Folge der Wiedervereinigung, der zunehmen-
den Globalisierung und Internationalisierung, der Digitalisierung und der Verschiebung 
der Verantwortungs- und Regelungsstrukturen zwischen Staat, Wirtschaft und Zivilge-
sellschaft die Verwaltungsstrukturen und -prozesse zum Teil stark verändert, sodass ei-
ne vollständig überarbeitete Neuauflage dringend erforderlich war. Als open access-
Publikation kann zudem nun viel leichter eine viel größere Zahl an internationalen Le-
ser:innen adressiert werden. 

Das Buch bietet für die internationale Leserschaft interessante Einblick in die 
Struktur und Funktionsweise der deutschen Verwaltung. Man erfährt beispielsweise, 
dass der für Deutschland charakteristische dezentrale Verwaltungsaufbau nicht nur die 
vertikale Struktur bestimmt, sondern auch die funktionale Aufteilung von Aufgabenbe-
reichen. So ist das Prinzip der (nur) mittelbaren Staatsverwaltung mit rechtlich selbst-
ständigen Verwaltungsträgern insbesondere für die Bereiche des Sozialstaats von hoher 
Relevanz. Interessant für eine internationale Leserschaft dürfte des Weiteren sein, dass 
es trotz des stark dezentralen Verwaltungsaufbaus ein hohes Maß an Einheitlichkeit im 
Verwaltungsvollzug gibt, die beispielsweise durch Mechanismen der horizontalen Ko-
ordination zwischen Ländern hergestellt wird.  

Freilich lässt sich auch auf 416 Seiten die Verwaltung in Deutschland nicht in ihrer 
gesamten Differenziertheit darstellen. Leser:innen, die mit der Verwaltung in Deutsch-
land von innen vertraut sind, vermissen womöglich weitere Beiträge, die die Unterschie-
de von Verwaltungsarrangements in verschiedenen Politikfeldern (z. B. Migration, Um-
welt, Justiz) vorstellen. Denkbar wäre auch ein abschließendes Kapitel gewesen, in dem 
kritisch reflektiert wird, inwieweit das Verwaltungsmodell Deutschland sich überhaupt 
noch als Orientierungsmaßstab für den Institutionentransfer eignet und das insbesondere 
auf Reformstillstand, Beharrungskräfte, mangelnde Anpassungsfähigkeit und fehlende 
Resilienz eingeht. Dass es diese Probleme, neben allen Transformationsleistungen, auch 
gibt, hat uns die Covid-19-Pandemie und die damit verbundenen Erfahrungen von admi-
nistrativem Versagen erst jüngst eindrücklich vor Augen geführt.  

Dessen ungeachtet wünscht man dem Buch einen breiten Kreis an Leser:innen und 
eine vielfältige Verwendung in Lehre, Forschung und Verwaltungspraxis. Besonders 
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relevant erscheint das Buch für Lehrende an ausländischen Hochschulen, die in Public 
Administration und Public Policy-Studiengängen zukünftige Entscheidungsträger:in-
nen in Politik, Verwaltung, Wirtschaft und Zivilgesellschaft ausbilden. Man darf ge-
spannt sein, ob die Teilnehmer:innen der nächsten GIZ-Studie „Deutschland in den 
Augen der Welt“ neben bürokratischen Prozessen auch von gelungenen Beispielen des 
Bürokratieabbaus zu berichten wissen.  
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